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I Einleitung 

Der vorliegende Bericht stellt den vierten Durchführungsbericht zum Programm zur Förderung der Entwick-
lung im ländlichen Raum Niedersachsen und Bremen 2014 bis 2020 (PFEIL 2014-2020) dar. Die Daten bezie-
hen sich auf den Zeitraum vom 01.01.2018 bis 31.12.2018 bzw. werden kumuliert für die bisherige Förder-
periode seit 2014 dargestellt. Die in Kapitel II folgende Berichtsgliederung entspricht den in SFC zu übermit-
telnden Kapiteln, die Ausführungen beschränken sich aus diesem Grund häufig auf kurze und technische 
Formulierungen. 

Das Monitoring der Förderperiode 2014-2020 unterscheidet sich von dem der vorigen Förderperiode. Ak-
tuell bezieht sich der Output, sowohl monetär als auch in Bezug auf alle weiteren Indikatoren, auf die Vor-
haben, die bereits abgeschlossen und bei denen die Schlusszahlungen an die Begünstigten bereits erfolgt 
sind. Bei einzelnen Maßnahmen werden auch Teilzahlungen berücksichtigt.  

Neben den Ausgaben für abgeschlossene Vorhaben (gemäß Tabellen B der Anlage 1b) werden im Bericht 
auch die Ausgaben inklusive laufender Vorhaben (gemäß Ausgabenerklärung der Anlage 1a) sowie, auf Pri-
oritätenebene, die bisher bewilligten Beträge dargestellt (gemäß Tabelle A der Anlage 1b). Die als Anlage 
beigefügten Tabellen basieren auf den EU-Vorgaben.  

Auch im Jahr 2019 wird in der zweiten Jahreshälfte wieder eine Bürgerinformation veröffentlicht, die den 
Berichtsinhalt verkürzt für die interessierte Öffentlichkeit wiedergibt. 
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II Berichtsinhalte zur Übermittlung per SFC 

1 Wichtige Informationen über die Durchführung des Programms und  
seiner Prioritäten  

a) Finanzdaten 

Siehe Vierteljährliche Ausgabenerklärung im Anhang. 

b) Gemeinsame und programmspezifische Indikatoren und quantifizierte Zielwerte 

Siehe Tabellen A-F im Anhang. 

c) Wesentliche Informationen über die Programmumsetzung, basierend auf den Da-
ten von a) und b) 

Programmüberblick 

Der erste Entwurf des Programms zur Förderung der Entwicklung im ländlichen Raum Niedersachsen und 
Bremen (PFEIL) wurde am 26.05.2015 mit Durchführungsbeschluss von der Europäischen Kommission (EU-
KOM) genehmigt. Aufgrund des EU-weit verzögerten Starts in die Förderperiode 2014-2020 konnte die Um-
setzung einiger Maßnahmen erst im Mai 2015 starten, dennoch wurde für ausgewählte Maßnahmen bereits 
in 2014 mit der Förderung nach PFEIL-Modalitäten begonnen.  

Im Dezember 2017 und Oktober 2018 reichte die ELER Verwaltungsbehörde einen zweiten bzw. dritten An-
trag auf Änderung des Programms bei der EU-KOM ein, welche am 25.06.2018 und 27.11.2018 von der EU-
KOM genehmigt wurden. Damit wurde u. a. einer weiteren Erhöhung der Mittelansätze der Maßnahme 10 
‚Agrarumwelt- und Klimamaßnahme (AUKM)‘, Maßnahme 11 ‚Ökologischer Landbau‘ und der Maßnahme 
07 ‚Basisdienstleistungen‘ sowie einer Reduktion der Mittelansätze der Maßnahme 13 ‚Ausgleichszulage‘, 
Maßnahme 16 ‚Regionalmanagement‘ und Maßnahme 20 ‚Technische Hilfe‘ stattgegeben. Des Weiteren 
wurden Mittelverschiebungen zwischen den Gebietskategorien „Übergangsregion“ (Region Lüneburg) und 
dem restlichen Programmgebiet genehmigt. Änderungen in den Förderbedingungen wurden beispielsweise 
durch die Erweiterung der förderfähigen Kosten in der Teilmaßnahme 4.1 ‚Agrarinvestitionsförderpro-
gramm (AFP)‘ vorgenommen. Zudem erfolgten weitere redaktionelle Änderungen. 

Niedersachsen und Bremen stehen für die Umsetzung von PFEIL in der Förderperiode 2014-2020 rund 1,1 
Mrd. EUR von der Europäischen Union zur Verfügung. Das sind 145 Mio. EUR bzw. 15 % mehr als in der 
vorangegangenen Förderperiode. Einschließlich der Kofinanzierungsmittel des Bundes, der beiden Länder 
und der kommunalen Gebietskörperschaften können Niedersachsen und Bremen rund 2,3 Mrd. EUR für die 
Förderung des ländlichen Raums einsetzen. 

In den ELER-Mitteln sind Gelder enthalten, die durch die Umschichtung von der 1. in die 2. Säule zusätzlich 
zur Verfügung stehen (EU-Umschichtungsmittel gem. Art. 59 Abs. 4e VO (EU) Nr. 1305/2013). Diese Mittel 
werden in Niedersachsen und Bremen im Bereich AUKM Wasser, Ökolandbau und Tierschutz sowie zum 
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Teil im Bereich Dorfentwicklung, Basisdienstleistungen und Spezieller Arten und Biotopschutz (Niedersach-
sen) eingesetzt. Insgesamt handelt es sich um rund 181,3 Mio. EUR Umschichtungsmittel aus der 1. Säule, 
deren EU-Beteiligungssatz 100 % beträgt.  

Im Regelfall liegt der ELER-Beteiligungssatz in Übergangsregionen (Art. 59 Abs. 3c VO (EU) Nr. 1305/2013) 
bei mind. 20 % und max. 63 % und in den übrigen Regionen (Art. 59 Abs. 3d) bei mind. 20 % und max. 53 %. 

Das Gesamtbudget von rund 2,3 Mrd. EUR beinhaltet neben EU- und Kofinanzierungsmitteln zusätzliche 
rein nationale Mittel (Top-ups) gemäß Artikel 82 der VO (EU) Nr. 1305/2013 in Höhe von rund 
551,5 Mio. EUR. Von diesen Mitteln sind rund 513,1 Mio. EUR für M05 Wiederaufbau von durch Naturkata-
strophen geschädigtem landwirtschaftlichem Produktionspotenzial sowie Einführung geeigneter vorbeu-
gender Maßnahmen (Artikel 18), knapp 27,4 Mio. EUR für M01 Wissenstransfer und Informationsmaßnah-
men (Artikel 14) und etwa 11,0 Mio. EUR für M10 Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (Artikel 28) vorge-
sehen. Des Weiteren sind Top-ups gemäß Artikel 81 Absatz 1 der VO (EU) Nr. 1305/2013 in Höhe von 178,2 
Mio. EUR eingeplant. Von diesen Mitteln entfallen rund 83,2 Mio. EUR auf M04 Investitionen in materielle 
Vermögenswerte und 95,0 Mio. EUR auf M07 Basisdienstleistungen und Dorferneuerung in ländlichen Ge-
bieten. 

18,8 Mio. EUR sind für die Techni-
sche Hilfe (TH, M20) vorgesehen.  

Die Verteilung der indikativen För-
dermittel (2,3 Mrd. EUR gemäß 
drittem Änderungsantrag Ende des 
Jahres 2018) nach Prioritäten in 
Niedersachsen und Bremen ist in 
Abbildung 1-1 dargestellt. Die größ-
ten Anteile entfallen auf die Priori-
täten 4 mit rund 28 %, gefolgt von 
Priorität 3 (27 %), Priorität 6 (26 %), 
Priorität 2 (14%) und Priorität 5 
(5 %). Da die Priorität 1 lediglich 
flankierend zu programmieren war, 
mussten die Maßnahmen unter Pri-

orität 1 in den Strategien der Prioritäten 2 bis 6 begründet werden. Aus diesem Grund ist der Priorität 1 kein 
eigenständiges Budget zugeteilt worden. 

  

14%

27%

28%

5%

26% Priorität 2

Priorität 3

Priorität 4

Priorität 5

Priorität 6

Abb. 1-1: Verteilung der indikativen Fördermittel nach 
Prioritäten



4 

 

Auszahlungen für abgeschlossene und 
bei drei Teilmaßnahmen teilausgezahlte 
Vorhaben erfolgten im bisherigen Be-
richtszeitraum in Höhe von 
760,6 Mio. EUR (33,0%). Davon entfielen 
rund 186,0 Mio. EUR auf zusätzliche nati-
onale Mittel. Im Vergleich zum Vorjah-
resstand haben sich die Auszahlungen 
somit nahezu verdoppelt (vgl. Abb. 1-2). 

400,9 Mio. EUR öffentliche Mittel wur-
den im Jahr 2018 bewilligt (ohne Techni-
sche Hilfe). Bei bewilligten Mitteln han-
delt sich um Finanzmittel, die über Bewil-
ligungsbescheide gebunden sind und 
über die bereits Verträge geschlossen 

bzw. Zahlungsverpflichtungen eingegangen wurden. Diese sind aber noch nicht oder nur teilweise bis zum 
Ende des Jahres 2018 ausgezahlt worden. 

In allen Maßnahmen wurden bereits Vorhaben abgeschlossen (vgl. Abb. 1-3). Große Teile der Ausgaben 
entfielen auf den Hochwasser-und Küstenschutz (M05) mit etwa 251 Mio. EUR, die Agrarumwelt- und Kli-
maschutzmaßnahmen (M10) mit rund 151,1 Mio. EUR, die Basisdienstleistungen (M07) mit rund 
117,6 Mio. EUR und in Investitionen in materielle Vermögenswerte (M04) mit ca. 100,2  Mio. EUR.  

Für die Technische Hilfe wurden bis Ende 2018 etwa 4,7 Mio. EUR verausgabt. 

0,004
0,195

0,427

0,764

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2015 2016 2017 2018

Ziel: 2,3 Mrd. 
EUR 

Abb. 1-2: Öffentliche Gesamtausgaben des Programms 
(kumuliert)

Mrd. 
EUR 
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Die Angaben sind den Anhängen zu Kapitel 1 a) Finanzdaten zu entnehmen.  

Am 23. Februar 2018 beschloss die Kommission die Durchführungsverordnung (EU) 2018/276. Damit wurde 
die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 215/2014 im Hinblick auf die Festlegung von Etappenzielen und Vor-
gaben für Outputindikatoren im Leistungsrahmen für die Europäischen Struktur- und Leistungsfonds geän-
dert. Diese Änderung ermöglicht die Berichterstattung der erreichten Ziele sowohl auf Basis von bereits 
begonnenen, aber noch nicht abgeschlossenen Vorhaben, als auch von bereits abgeschlossenen Vorhaben. 
Ab dem Berichtsjahr 2018 wird von dieser Möglichkeit für die Teilmaßnahmen 4.2 (VuV) und 5.1. (HWS und 
KÜS)Gebrauch gemacht. Im folgenden Bericht beziehen sich alle Ausgaben und erreichten Ziele dieser Teil-
maßnahmen auf Vorhaben, die bereits abgeschlossen sind, und auf Vorhaben, die sich noch in der Umset-
zung befinden (entsprechend den angehängten Tabellen B-G (Kap. 11)). 

Auf Ebene der Priorität wird zusätzlich auf die Bewilligungen und auf Auszahlungen inklusive laufender Vor-
haben in den entsprechenden Bereichen hingewiesen. 
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Priorität 1 – Förderung von Wissenstransfer und Innovation in der Land- und Forstwirtschaft und den 
ländlichen Gebieten 

Die Priorität 1 umfasst in Niedersachsen und Bremen die folgenden Schwerpunktbereiche (SPB): 

• 1A – Förderung der Innovation, der Zusammenarbeit und des Aufbaus der Wissensbasis in ländli-
chen Gebieten 

• 1B – Stärkung der Verbindungen zwischen Landwirtschaft, Nahrungsmittelerzeugung und Forstwirt-
schaft sowie Forschung und Innovation, unter anderem zu dem Zweck eines besseren Umweltma-
nagements und einer besseren Umweltleistung 

• 1C – Förderung des lebenslangen Lernens und der beruflichen Bildung in der Land- und Forstwirt-
schaft 

Die Priorität 1 nimmt in der Programmierung des PFEIL eine Sonderstellung ein. Gemäß VO (EU) Nr. 
1305/2013 haben die Interventionen der Priorität 1, in Anbetracht ihrer horizontalen Anwendung, eine we-
sentliche Bedeutung für die Zielindikatoren, die für die übrigen Prioritäten festgelegt werden. D. h. die Maß-
nahmen 01, 02 und 16 tragen zu den Zielen dieser Priorität bei, wurden jedoch den Prioritäten 2 bis 6 zuge-
ordnet und unter ihnen programmiert. 

Daher wird unter Priorität 1 nur über die vorgesehenen Zielindikatoren berichtet. Die Outputindikatoren 
und Ausgaben sind für die (Teil-)Maßnahmen und Vorhabenarten jeweils unter den Prioritäten 2 bis 6 dar-
gestellt, in denen sie programmiert sind. 

SPB 1A – Förderung der Innovation, der Zusammenarbeit und des Aufbaus der Wissensbasis in ländli-
chen Gebieten 

Im SPB 1A sind 6,43 % (Zielindikator T1) des ursprünglichen Gesamtbudgets von rund 2,27 Mrd. EUR für 
Maßnahmen der Artikel 14, 15 und 35 der VO (EU) Nr. 1305/2013 (M01 Wissenstransfer und Informations-
maßnahmen, M02 Beratungs-, Betriebsführungs- und Vertretungsdienste und M16 Zusammenarbeit) ge-
plant – dies entspricht einer Summe von 146,1 Mio. EUR. 

Mit Ende des Berichtsjahres 2018 summieren sich die bisherigen öffentlichen Gesamtausgaben für abge-
schlossene Vorhaben der M01 auf rund 5,9 Mio. EUR. M02 trägt mit Ausgaben in Höhe von etwa 3,6 Mio. 
EUR zur Zielerreichung bei und der Umsetzungsstand der M16 steigt von etwa 1,0 Mio. EUR Ende des Jahres 
2017 auf aktuell rund 3,5 Mio. EUR (vgl. Abb. 1-4). Der aktuelle Umsetzungsstand der Maßnahmen unter 
SPB 1A entspricht damit in Summe öffentlichen Gesamtausgaben von ca. 13 Mio. EUR und erreicht das 
angestrebte Ziel aktuell zu etwa 8,9 %.  
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SPB 1B – Stärkung der Verbindungen zwischen Landwirtschaft, Nahrungsmittelerzeugung und Forst-
wirtschaft sowie Forschung und Innovation, unter anderem zu dem Zweck eines besseren Umweltma-
nagements und einer besseren Umweltleistung 

Im SPB 1B sollen bis zum Jahr 2023 insgesamt 155 Kooperationsvorhaben bzw. operationelle Gruppen im 
Rahmen von M16 (Artikel 35 der VO (EU) Nr. 1305/2013) unterstützt werden (Zielindikator T2). 

Bereits bis Ende 2016 wurden alle Koope-
rationsvorhaben sowie operationellen 
Gruppen des ersten Antragsverfahrens 
ausgewählt und diese begannen mit der 
Durchführung von Innovationsprojekten. 
Im Berichtsjahr 2018 konnten 60 Vorha-
ben umgesetzt werden, was einer Zieler-
reichung von rund 38,7 % entspricht (vgl. 
Abb. 1-5). 

  

5,9

3,6

3,5

13,0

0 50 100 150

M01

M02

M16

Gesamt

geplante Ausgaben insgesamt Ausgaben bis 2018
Mio. 

Abb. 1-4: Öffentliche Gesamtausgaben im Rahmen des SPB 1A (kumuliert)
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SPB 1C – Förderung des lebenslangen Lernens und der beruflichen Bildung in der Land- und Forstwirt-
schaft 

Im SPB 1C wird bis 2023 die Unterstüt-
zung von insgesamt 11.000 Lehrgangsteil-
nehmerInnen im Rahmen von TM1.1 (Ar-
tikel 14 der VO (EU) Nr. 1305/2013) ange-
strebt (Zielindikator T3). 

In den ersten Jahren der aktuellen För-
derperiode 2014-2020 wurden alle vor-
bereitenden Arbeiten vorgenommen, um 
eine Förderung in TM1.1 durchzuführen, 
sodass im Jahr 2016 dann erstmalig Bil-
dungsangebote umgesetzt bzw. abge-
schlossen werden konnten. Auch in 2018 
erfolgten Auszahlungen. Die Anzahl der 
LehrgangsteilnehmerInnen aus bisher ab-
gerechneten Qualifizierungsmaßnahmen 

beträgt 1.489 und entspricht damit einer Zielerreichung von rund 13,5 % (vgl. Abb. 1-6).  
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Priorität 2 – Verbesserung der Lebensfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe und der Wettbewerbs-
fähigkeit aller Arten von Landwirtschaft in allen Regionen und Förderung innovativer landwirt-
schaftlicher Techniken und der nachhaltigen Waldbewirtschaftung 

Die Priorität 2 umfasst in Niedersachsen 
und Bremen den folgenden Schwerpunkt-
bereich: 

2A – Verbesserung der Wirtschaftsleis-
tung aller landwirtschaftlichen Betriebe, 
Unterstützung der Betriebsumstrukturie-
rung und -modernisierung insbesondere 
mit Blick auf die Erhöhung der Marktbe-
teiligung und -orientierung sowie der 
landwirtschaftlichen Diversifizierung. 

Nach einer Mittelaufstockung entfallen 
auf die Priorität 2 nun rund 
320,0 Mio. EUR (14 % des Programmbud-
gets inkl. Top-ups; vgl. Abb. 1-7). Seit Be-

ginn der Förderperiode wurden rund 86,4 Mio. EUR bzw. 27,1 % des Budgets (vgl. Abb. 1-8) für abgeschlos-
sene Vorhaben verausgabt (inkl. etwa 12,6 Mio. EUR Top-ups).  

Für Maßnahmen der Priorität 2 wurden ca. 30 Mio. EUR an öffentlichen Mitteln im Berichtsjahr 2018 bewil-
ligt.  

14%

P3

P4

P5

P6

SPB 2A

Abb. 1-7: Anteil der Priorität 2 an der Gesamtheit der 
indikativen Fördermittel
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SPB 2A – Verbesserung der Wirtschaftsleistung aller landwirtschaftlichen Betriebe, Unterstützung  
 der Betriebsumstrukturierung und -modernisierung insbesondere mit Blick auf die Erhöhung der 
Marktbeteiligung und -orientierung sowie der landwirtschaftlichen Diversifizierung 

Im Schwerpunktbereich 2A ist die Unterstützung von 600 landwirtschaftlichen Betrieben bei Investitionen 
in die Umstrukturierung oder Modernisie-
rung geplant (Zielindikator T4). Diese An-
zahl entspricht 1,44 % der landwirtschaft-
lichen Betriebe Niedersachsens und Bre-
mens (Basisjahrwert: 41.730 Betriebe), die 
als Kontextindikator hinzugezogen wur-
den. 

Seit Beginn der Förderperiode haben 213 
Betriebe eine Förderung erhalten (vgl. 
Abb. 1-9). Somit wurden bereits etwa 
35,5 % der geplanten Betriebe unterstützt, 
was 0,51 % der landwirtschaftlichen Be-
triebe Niedersachsens und Bremens ent-
spricht.  

Im Folgenden sind die Maßnahmen aufgeführt, die in PFEIL unter dem SPB 2A programmiert sind. 

M01 – Wissenstransfer und Informationsmaßnahmen (Artikel 14) 

1.1 Bildungsmaßnahmen zur beruflichen Qualifizierung (BMQ)/HB und NI 

Im Rahmen der Teilmaßnahme 1.1 sind 11.000 Personen für eine Teilnahme an Qualifizierungsmaßnahmen 
vorgesehen. Dafür sind öffentliche Mittel in Höhe von knapp 9,4 Mio. EUR eingeplant. Im Berichtszeitraum 
bis 2018 wurden Auszahlungen in Höhe von rund 699.000 EUR getätigt. Im Rahmen von 97 abgeschlossenen 
Vorhaben nahmen an 5.300 Maßnahmentagen 1.489 LehrgangsteilnehmerInnen an Qualifizierungen teil. 

Bisher wird die Maßnahme nicht in dem vorgesehenen Maße nachgefragt. Dennoch ist eine gestiegene In-
anspruchnahme zu verzeichnen. Um den Aufwand im Verwaltungsverfahren zu reduzieren, wird eine Än-
derung der entsprechenden Richtlinie mit kleineren Vereinfachungen sowie einer Erhöhung der Bemes-
sungsgrenze abgestimmt. Der Fördersatz erhöht sich von 60 % auf 80 % der anrechenbaren Ausgaben des 
Bildungsträgers für Begünstigte, die in der Land- und Forstwirtschaft und im Gartenbau tätig sind sowie für 
ehrenamtlich Tätige. 

M02 – Beratungs-, Betriebsführungs- und Vertretungsdienste (Artikel 15) 

2.1 Einzelbetriebliche Beratung (EB)/HB und NI 

Die Auswahl geeigneter Beratungsanbieter für die einzelbetrieblichen Beratungen des ersten Bewilligungs-
zeitraums erfolgte über ein EU-weites Vergabeverfahren, das alle förderrelevanten Vorgaben beinhaltete. 
Im Jahr 2018 wurde ein zweites Vergabeverfahren dieser Art durchgeführt, mit dem 32 Beratungsanbieter 
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mit rund 200 Beratungskräften ausgewählt wurden. Mit der Teilmaßnahme sollen insgesamt 12.542 Be-
günstigte, die eine Beratung in Anspruch nehmen, unterstützt werden. Der geplante Mittelansatz erhöht 
sich leicht und liegt nun bei knapp 9,8 Mio. EUR. Bis zum Ende des Berichtsjahres 2018 wurden etwa 3,6 
Mio. EUR öffentliche Mittel für 15 abgeschlossene Vorhaben ausgezahlt. Es haben bisher 4.216 landwirt-
schaftliche Betriebe Beratungen in Anspruch genommen. 

Die Resonanz der Betriebe zu den geförderten Beratungsangeboten ist durchgehend positiv. Insbesondere 
Themen mit hohen gesellschaftlichen und geringerem wirtschaftlichen Nutzen für den Betrieb, wie beispiel-
weise die Beratungsthemen „Nachhaltigkeitssysteme“ und „Biodiversität“ würden ohne Förderungen nicht 
in Anspruch genommen werden. 

M04 – Investitionen in materielle Vermögenswerte (Artikel 17) 

 4.1 Agrarinvestitionsförderprogramm (AFP)/HB und NI 

 4.3 Flurbereinigung/Ländlicher Wegebau/NI 

Der geplante Mittelansatz im Rahmen von M04 als Beitrag zu dem SPB 2A beträgt nach dem 3. Änderungs-
antrag rund 283,6 Mio. EUR (ursprünglich waren 274,5 Mio. EUR vorgesehen). Bis zum Ende des Jahres 2018 
wurden rund 81,9 Mio. EUR für abgeschlossene Vorhaben ausgezahlt. Das Gesamtinvestitionsvolumen be-
läuft sich auf 181,6 Mio. EUR. 

Der im Rahmen der Teilmaßnahme 4.1 angestrebte Output liegt bei 600 landwirtschaftlichen Betrieben, die 
in erster Linie bei Investitionen in die Modernisierung und Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit unter-
stützt werden sollen. Ab dem Antragsjahr 2018 sind auch Maschinen und Geräte zur mechanischen Un-
krautbekämpfung förderfähig, die über eine elektronische Reihenführung verfügen. Der Gesamtmittelan-
satz beträgt 62 Mio. EUR. Im bisherigen Berichtszeitraum wurden über die Teilmaßnahme 4.1 AFP 213 land-
wirtschaftliche Betriebe unterstützt. Dafür wurden EU- und Kofinanzierungsmittel in Höhe von knapp 
21,7 Mio. EUR verausgabt (35,0 % des Teilmaßnahmenbudgets). Insgesamt sind Anträge von 371 Betrieben 
bereits bewilligt worden. 

Das Mittelvolumen für Investitionen in die Infrastruktur in Niedersachsen (Teilmaßnahme 4.3) wurde im 
Rahmen des zweiten und dritten Änderungsantrags um 8,9 Mio. EUR von 212,7 Mio. EUR auf 221,6 Mio. 
EUR durch zusätzliche nationale Mittel erhöht. Diese Mittel sollen für 400 Projekte (programmspezifischer 
Outputindikator, vgl. Kap. 11.5 in PFEIL) verausgabt werden. In der bisherigen Förderperiode sind bereits 
419 Vorhaben abgeschlossen worden. Der bisherige Beitrag für Investitionen in die Flurbereinigung bzw. in 
den ländlichen Wegebau beträgt 60,2 Mio. EUR (27,2 % des Teilmaßnahmenbudgets).  

Die Akzeptanz der Flurbereinigung ist weiterhin gut. Es gibt eine erhöhte Nachfrage nach der Einleitung 
neuer Flurbereinigungsverfahren. Im Rahmen des zweigestaffelten Auswahlverfahrens wird anhand der 
Rankingkriterien entschieden, welche Verfahren zur Einleitung gelangen. In den eingeleiteten Verfahren 
besteht dann die Möglichkeit, Förderanträge für konkrete Vorhaben zu stellen. 

2018 galt erstmals ausschließlich der neue jährliche Stichtag zum 15.09. Grund dafür ist die nationale Kofi-
nanzierung aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes 
(GAK). Diese Mittel unterliegen dem Jährlichkeitsprinzip, d. h. die Barmittel müssen im Jahr der Bewilligung 
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ausgezahlt werden. Um den Verwendungszeitraum für die Mittel zu erhöhen, sollen die zum 15.09. einge-
gangenen Anträge zeitnah bewertet und mit Zuweisung der GAK-Mittel im Folgejahr bewilligt werden.  

Nachdem die EU-Mittel für den ländlichen Wegebau in 2017 ausgeschöpft wurden, konnte dennoch in 2018 
ein Antragsverfahren mit Landesmitteln zugelassen werden.  

Es besteht weiterhin eine ungebrochen hohe Nachfrage, die sich wie bisher regional deutlich unterscheidet. 
Sowohl Realverbände als auch Kommunen erachten die Förderung des Wegebaus auch künftig für unbe-
dingt erforderlich, da ein hoher Anpassungsbedarf vieler Wege an die Achslasten moderner landwirtschaft-
licher Maschinen besteht.  

M16 – Zusammenarbeit (Artikel 35) 

16.1 Europäische Innovationspartnerschaft "Produktivität und Nachhaltigkeit in der  
Landwirtschaft" (EIP Agri)/NI 
 

Für M16 wurden in Niedersachsen im Rahmen des SPB 2A öffentliche Gesamtausgaben in Höhe von 
17,5 Mio. EUR eingeplant. Im Berichtsjahr 2018 wurde erstmalig ein Vorhaben mit 206.000 EUR für die Teil-
maßnahme 16.1 abgeschlossen. 

Darüber hinaus bestand im Jahr 2018 für weitere operationelle Gruppen erneut die Möglichkeit Projektski-
zzen einzureichen. Die Bewilligungen wurden im Jahr 2019 ausgesprochen. Die Akzeptanz ist gut, lediglich 
der nicht zu vermeidende bürokratische Aufwand wird bemängelt. 
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Priorität 3 – Förderung der Organisation der Nahrungsmittelkette, einschließlich Verarbeitung und Ver-
marktung von Agrarerzeugnissen, des Tierschutzes und des Risikomanagements in der Landwirt-
schaft 

Die Priorität 3 umfasst in Niedersachsen und Bremen die folgenden Schwerpunktbereiche: 

• 3A – Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Primärerzeuger durch ihre bessere Einbeziehung in 
die Nahrungsmittelkette durch Qualitätsregelungen, die Erhöhung der Wertschöpfung von land-
wirtschaftlichen Erzeugnissen, die Absatzförderung auf lokalen Märkten und kurze Versorgungs-
wege, Erzeugergemeinschaften und -organisationen und Branchenverbände 

• 3B – Unterstützung der Risikovorsorge und des Risikomanagements in den landwirtschaftlichen Be-
trieben 
 

Das Budget der Priorität 3 beträgt 
631,2 Mio. EUR (27 % des Pro-
grammbudgets inkl. Top-ups, vgl. Abb. 1-
10). Mit 26,5 % wurde der Großteil des 
Budgets unter dem SPB 3B program-
miert. Bei 513,1 Mio. EUR des Prioritä-
tenbudgets handelt es sich um zusätzli-
che nationale Mittel gemäß Art. 82 VO 
(EU) Nr. 1305/2013, die für die M05 vor-
gesehen sind. 

Seit dem Jahr 2016 wurden etwa 
254,4 Mio. EUR verausgabt, die sowohl 
laufende als auch abgeschlossene Vorha-
ben umfassen (vgl. Abb. 1-11). Abgese-

hen von ca. 37 Mio. EUR handelt es sich dabei aus-
schließlich um zusätzliche nationale Mittel, die für För-
derungen im Hochwasser- und Küstenschutz (TM5.1) 
aufgewendet wurden.  

Bewilligt wurden im Jahr 2018 57,5 Mio. EUR öffentli-
che Mittel.  

P2 1%

27%
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P6
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SPB 3B

Abb. 1-10: Verteilung der indikativen Fördermittel in 
Priorität 3 nach Schwerpunkten
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SPB 3A – Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Primärerzeuger durch ihre bessere Einbeziehung in 
die Nahrungsmittelkette durch Qualitätsregelungen, die Erhöhung der Wertschöpfung von landwirt-
schaftlichen Erzeugnissen, die Absatzförderung auf lokalen Märkten und kurze Versorgungswege, Er-
zeugergemeinschaften und -organisationen und Branchenverbände 

Eine Unterstützung von landwirtschaftlichen Betrieben für die Beteiligung an Qualitätsprogrammen, lokalen 
Märkten und kurzen Versorgungswegen sowie Erzeugergemeinschaften/-organisationen (gemäß Zielindi-
kator T6) ist in Niedersachsen und Bremen nicht vorgesehen.  

Der SPB 3A wird über die Maßnahme M14 Tierschutz bedient.  

M14 – Tierschutz (Artikel 33) 

14.1 Tierwohl/NI 

Im Bereich der Tierhaltung besteht hinsichtlich des Tierschutzes, insbesondere des Tierwohls, über das Tier-
schutzgesetz hinaus noch Handlungsbe-
darf – hier setzen die freiwilligen Instru-
mente 'Legehennen' und 'Mastschweine' 
an. Im Rahmen der Teilmaßnahme 14.1 
soll eine Anzahl von 800 Begünstigten 
unterstützt werden – dies entspricht 
etwa 1,92 % der landwirtschaftlichen Be-
triebe Niedersachsens und Bremens 
(programmspezifischer Zielindikator). 
Hierfür sind öffentliche Ausgaben in 
Höhe von insgesamt 27,5 Mio. EUR ein-
geplant. Im Berichtsjahr 2018 wurden 
Auszahlungen in Höhe von etwa 2,8 Mio. 
EUR getätigt und damit insgesamt 460 
Betriebe (0,63 % der landwirtschaftli-

chen Betriebe Niedersachsens und Bremens) und 15.352 GVE bisher unterstützt. Der programmspezifische 
Zielindikator ist damit zu 57,5 % erreicht (vgl. Abb. 1-12). 

Seit dem 1.12.2017 werden auch die mit dem 2. Änderungsantrag genehmigten neuen Tierwohl-Verpflich-
tungen in den Teilbereichen „Sauenhaltung“ und „Ferkelaufzucht“ landesweit umgesetzt.  

Insgesamt wurde die angebotene Maßnahme im erwarteten Umfang angenommen. Sowohl bei den Ver-
waltungskontrollen als auch den Vor-Ort-Kontrollen wurden keine wesentlichen Unregelmäßigkeiten fest-
gestellt. Eine abschließende Bewertung erfolgt nach Abschluss aller Kontrollen. 

Die Überprüfung der Maßnahme durch die EU-Prüfdienste ergab keine wesentlichen Beanstandungen. 
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SPB 3B –Unterstützung der Risikovorsorge und des Risikomanagements in den landwirtschaftlichen 
Betrieben 

Eine Unterstützung landwirtschaftlicher Betriebe, die an Risikomanagementprogrammen teilnehmen (ge-
mäß Zielindikator T7), ist in Niedersachsen und Bremen nicht vorgesehen. Deutschland verfügt über ein 
bewährtes Versicherungssystem und Betriebe sind dazu verpflichtet, sich branchentypisch zu versichern, 
sodass sie im Falle eintretender Risiken, wie z. B. Tierseuchen, entsprechend abgesichert sind. Weitere 
staatliche Unterstützungen durch den ELER sind daher nicht notwendig, sodass der Maßnahmencode 17 
'Risikomanagement' im Rahmen von PFEIL nicht angeboten wird. 

Im Folgenden ist die Maßnahme aufgeführt, die unter dem SPB 3B programmiert ist: 

M05 – Wiederaufbau von durch Naturkatastrophen und Katastrophenereignissen geschädigten landwirt-
schaftlichen Produktionspotenzials sowie Einführung geeigneter Schutzmaßnahmen (Art. 18) 

5.1 Hochwasserschutz HB und NI(HWS)/ Küstenschutz Bremen (KüS) 

PFEIL konzentriert sich beim Risikomanagement auf den Schutz vor Naturgefahren. Ziel der Hochwasser- 
und Küstenschutzmaßnahmen ist es, zum Schutz des landwirtschaftlichen Produktionspotentials, die von 
Überschwemmungen ausgehenden Gefahren infolge von Hochwasser und Sturmfluten zu verringern und 
damit Schäden zu vermeiden. Für Bremen wird das Förderinstrument 'Küstenschutz', codiert unter 5.1, über 
den ELER fortgesetzt. Niedersachsen setzt beim Küstenschutz aus finanztechnischen Gründen ausschließlich 
nationale Mittel (GAK und Landesmittel) ein. Die Förderung im Rahmen der Teilmaßnahme Küstenschutz 

Bremen erfolgt nach der Nationalen Rah-
menregelung (NRR).  

Ferner wird seit 2018 von der Möglich-
keit Gebrauch gemacht, im Rahmen der 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 
215/2014, ebenfalls über teilausgezahlte 
Vorhaben zu berichten. 

Im Rahmen der Teilmaßnahme 5.1 sind 
als Beitrag zu SPB 3B 130 potentielle An-
tragsteller für vorbeugende Maßnahmen 
vorgesehen – hierbei kommen nur öf-
fentliche Einrichtungen und Verbände in 
Betracht (programmspezifischer Ziel-
/Outputindikator, vgl. Kap. 11.5 in PFEIL). 
Für die Teilmaßnahme sind öffentliche 
Ausgaben in Höhe von insgesamt knapp 
603,7 Mio. EUR geplant.  

Bis zum Ende des Berichtsjahrs 2018 sind Auszahlungen in Höhe von 250,7 Mio. EUR (41,5 % des Budgets) 
für 212 Begünstigte erfolgt. Diese Vorhaben beinhalten sowohl abgeschlossene als auch laufende Vorhaben. 
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Abb. 1-13: Anzahl geförderter öffentlicher Verbände 
(kumuliert) - TM5.1
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Die Zielerreichung des programmspezifischen Zielindikators ist damit erfolgt und liegt bei etwa 163,1% (vgl. 
Abb. 1-13.) 

In der Vorhabenart Hochwasserschutz wurden im Berichtsjahr 2018 rund 27,4 Mio. EUR (wovon 9,9 Mio. 
EUR Top-ups waren) verausgabt. Für die Vorhabenart Küstenschutz (KüS) wurden 2018 insgesamt 2,2 Mio. 
(ohne Top-ups) EUR abgerufen und ausgezahlt. Die Gelder wurden für die Baukosten für den den Treibsel-
räumweg und den Treibsellagerplatz sowie die dazugehörige Kompensationsmaßnahme aufgewendet.  

Die Anzahl der eingegangenen Finanzierungsanträge im zweiten Antragsverfahren belegt eine gleichblei-
bend hohe Akzeptanz. Das trifft mangels anderer Fördermöglichkeiten insbesondere auf die Grundinstand-
setzung und Erweiterung von Schöpfwerken zu.  

Klassische Deichverstärkungsvorhaben wurden dagegen nur in geringer Zahl beantragt. Viele potentielle 
Antragsteller sehen sich nach eigenem Bekunden nicht in der Lage, den mit der ELER-Finanzierung einher-
gehenden ungleich höheren Verwaltungsaufwand zu bewältigen. 
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Priorität 4 – Wiederherstellung, Erhaltung und Verbesserung der mit der Land- und Forstwirtschaft ver-
bundenen Ökosysteme 

Die Priorität 4 umfasst in Niedersachsen und Bremen die folgenden Schwerpunktbereiche: 

• 4A – Wiederherstellung, Erhaltung und Verbesserung der biologischen Vielfalt, auch in Natura-
2000-Gebieten und in Gebieten, die aus naturbedingten oder anderen spezifischen Gründen be-
nachteiligt sind, der Landbewirtschaftung mit hohem Naturwert, sowie des Zustands der europäi-
schen Landschaften 

• 4B – Verbesserung der Wasserwirtschaft, einschließlich des Umgangs mit Düngemitteln und Schäd-
lingsbekämpfungsmitteln 

• 4C – Verhinderung der Bodenerosion und Verbesserung der Bodenbewirtschaftung 
 

Nach einer Mittelaufstockung im zweiten 
und dritten Änderungsantrag entfallen 
auf Priorität 4 insgesamt etwa 
660,5 Mio. EUR (28,3 % des Programm-
budgets inkl. Top-ups, vgl. Abb. 1-14). 
27,4 Mio. EUR sind in der TM1.2 Gewäs-
serschutzberatung sowie rund 11,0 Mio. 
EUR in der TM10.1 Agrarumwelt- und 
Klimamaßnahme als rein nationale Mittel 
vorgesehen. 

 

 

Bis zum Berichtsjahr 2018 summieren sich 
die bisherigen Ausgaben für abgeschlossene Vorhaben auf 243,1 Mio. EUR. Dabei handelt es sich bei rund 
7,8 Mio. EUR um zusätzliche nationale Mittel (vgl. Abb. 1-15).  

Im Berichtsjahr 2018 wurden unter der 
Priorität 4 104,9 Mio. EUR öffentliche 
Mittel bewilligt.  

Die Maßnahmen, die der Wiederherstel-
lung, Erhaltung und Verbesserung der 
mit der Land- und Forstwirtschaft ver-
bundenen Ökosysteme dienen, tragen zu 
mehr als einem der Ziele „Biodiversität“, 
„Wasser“ oder „Boden“ bei. Wobei die 
Maßnahmen überwiegend dem Ziel Bio-
diversität zugeordnet sind. Aufgrund der 
vielfältigen Wirkung der Maßnahmen der 
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Abb. 1-14: Verteilung der indikativen Fördermittel in 
Priorität 4 nach Schwerpunkten
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Priorität 4 trägt z. T. ein und dieselbe Fläche zu mehr als einem Zielindikator bei, sodass die Summe der 
Flächenziele nicht der Nettofläche (physische Fläche) entspricht.  

Der Umsetzungstand, gemessen anhand der Outputindikatoren, wird auf der Ebene der Priorität abgebildet. 
Die Zielindikatoren werden im Anschluss daran nach Schwerpunktbereichen unterteilt dargestellt (vgl. Kap. 
11.4 in PFEIL). Im Folgenden sind die Maßnahmen aufgeführt, die unter der Priorität 4 programmiert sind 
(diese sind ausnahmslos dem Bereich Landwirtschaft zugeordnet, für den Bereich Wald wurden in der Stra-
tegie keine Maßnahmen programmiert): 

M01 – Wissenstransfer und Informationsmaßnahmen (Artikel 14) 

1.2 Gewässerschutzberatung/NI 

Für Schulungen, Austauschmaßnahmen für landwirtschaftliche Betriebe sowie Demonstrationen im Rah-
men der Teilmaßnahme 1.2 Gewässerschutzberatung sind öffentliche Gesamtausgaben in Höhe von knapp 
74,9 Mio. EUR eingeplant. Bis zum Ende des Jahres 2018 sind Zahlungen in Höhe von rund 5,2 Mio. EUR für 
26 abgeschlossene Vorhaben getätigt worden. Dies entspricht einer Zielerreichung von etwa 6,9 %. 
51,10 Mio. EUR des Maßnahmebudgets sind bereits durch Bewilligungen gebunden. 

Die Fördervorhaben zur Gewässerschutzberatung sind mehrjährig angelegt. Die Antragstellung und auch 
die Bewilligung erfolgen in der Regel entsprechend sehr routiniert und ohne größere Probleme. 

M04 – Investitionen in materielle Vermögenswerte (Artikel 17) 

4.4 Spezieller Arten- und Biotopschutz (SAB)/HB und NI 

Im Zusammenhang mit der TM4.4 sind 35 Unterstützungsvorhaben für nichtproduktive Investitionen vor-
gesehen. Hierfür sind öffentliche Gesamtausgaben in Höhe von knapp 11,0 Mio. EUR eingeplant. Im Be-
richtsjahr 2018 wurden 4 Vorhaben abgeschlossen und mit einer Summe von rund 260.000 EUR gefördert 
(Die Gesamtinvestition liegt bei rund 261.000 EUR). 

Die Förderrichtlinie zielt vornehmlich auf mehrjährige Projekte ab. Aus Sicht der Bewilligungsstelle läuft das 
Bewilligungsverfahren im vorgegebenen Rahmen. 
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M07 – Basisdienstleistungen und Dorferneuerung in ländlichen Gebieten (Artikel 20) 

7.1 Erhalt und Entwicklung von Lebensräumen und Arten Planung (EELA-P)/HB und NI 

7.6 Erhalt und Entwicklung von Lebensräumen und Arten Vorhaben (EELA-V)HB und NI und Fließge-
wässerentwicklung (FGE)/ See-Entwicklung (SEE)/ Entwicklung der Übergangs- und Küstengewässer 
(ÜKW) NI 

Insgesamt betragen die für die Teilmaßnahmen 7.1 und 7.6 veranschlagten öffentlichen Ausgaben rund 94,4 
Mio. EUR. Im Rahmen der Teilmaßnahme 7.1 Pläne für den Erhalt und die Entwicklung von Arten und Le-
bensräumen ländlicher Landschaften (EELA-P) sind insgesamt 102 Vorhaben geplant. 

In der bisherigen Förderperiode wurden in den unter Priorität 4 programmierten Vorhaben der Maßnahme 
07 öffentliche Mittel in Höhe von 6,3 Mio. EUR ausgezahlt. Die dafür aufgewendeten Mittel umfassen etwa 
6,7 % des Maßnahmenbudgets von P4.  

Im Rahmen der TM7.1 sind 2018 erstmalig fünf Vorhaben abgeschlossen worden. Die Zielerreichung beträgt 
damit rund 4,9 %. Für TM7.6 sind 54 Vorhaben in der bisherigen Förderperiode zum Abschluss gekommen. 

Fließgewässerentwicklung  

Aufgrund weiterhin erheblicher Arbeitsspitzen im Haushaltsjahr 2018 bei der fördertechnischen Bearbei-
tung der Bewilligungen aus den Jahren 2016 und 2017 (1. u. 2. Antragsphase), konnten kapazitätsbedingte 
zeitliche Verzögerungen in der Abwicklung wiederholt nicht vermieden werden.  

Noch ist die Akzeptanz zur Durchführung der „freiwilligen“ FGE-Maßnahmen im Berichtsjahr 2018 bei den 
Vorhabenträgern gegeben. Allerdings gibt es zunehmend Unverständnis, insbesondere zu den im Folgenden 
aufgeführten bereits aus den Vorjahren bekannten Punkten: 

• Nichterstattung von Vorfinanzierungszinsen,  
• Angst vor Fehlern bei der Anwendung und der Einhaltung des Vergaberechts ,  
• Angst vor Kürzungen und Sanktionen (Probleme v.a. für kleine Unterhaltungsverbände). 

Seen-Entwicklung  

Das Zeitfenster zwischen Antragsstichtag und dem Erhalt der positiven Bescheide war verhältnismäßig lang. 
Die positiven Bescheide konnten dadurch erst im geplanten Durchführungszeitraum bei den Antragsstellern 
eingehen. Infolgedessen haben alle acht Antragsteller eine Übertragung der Mittel in das kommende Haus-
haltsjahr beantragt (und bewilligt bekommen). 

Die Akzeptanz ist gleichbleibend mäßig. Die potentiellen Antragsteller für die Maßnahme See, wie Gemein-
den oder die Ämter für regionale Landesentwicklung (ÄrLs), stehen beispielsweise thematisch nicht dauer-
haft in Bezug zum Förderziel der Seenentwicklung. Die Folge dieser Distanz sind wenige Anträge mit echten 
Maßnahmenumsetzungen, es werden daher vermehrt zunächst konzeptionelle Erarbeitungen beantragt. 
Maßnahmen können in der Zukunft auf die Pläne basierend umgesetzt werden. Weiter besteht der Ein-
druck, dass viele Antragsteller offenbar den mit dem positiven Bescheid einhergehenden Arbeitsaufwand 
unterschätzen und/oder nicht leisten können, was bisher häufig zu Verlängerungsanträgen geführt hat. 
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Entwicklung von Übergangs- und Küstengewässern 

Wie bereits beim ersten Antragsverfahren zu verzeichnen, war auch beim zweiten Antragsverfahren die 
Resonanz der Antragsteller gering. Es wurde nur ein Antrag eingereicht und bewilligt. Das Antragsverfahren 
verlief ohne Probleme. Gründe für die schwache Resonanz sind möglicherweise folgende: 

• Das Programm ist v.a. auf das Gebiet der Ems zugeschnitten. Die Hürde einer Bewilligung für Vor-
haben außerhalb der Ems liegt sehr hoch. Zudem gibt es für die Übergangs- und Küstengewässer 
außerhalb der Ems noch keine spezifische Gesamtkonzeption für geplante Maßnahmen. Die Ent-
wicklung von (Teil-) Vorhaben bzw. darauf zugeschnittene Anträge werden dadurch deutlich er-
schwert (im Gegensatz zur Ems mit dem dort bereits vorgegebenen Masterplan). 

• Derzeit befindet man sich dort noch in der Phase der vorbereitenden Studien. Diese sind weniger 
kostenintensiv als die eigentliche Maßnahmenumsetzung. Eine deutliche Erhöhung der benötigten 
Mittel ist zu erwarten, sobald die Phase der Umsetzung eingeleitet wird. 

M10 – Agrarumwelt- und Klimamaßnahme (Artikel 28) 

10.1 Agrarumwelt- und Klimaschutzmaßnahme Biodiversität/ 

Agrarumwelt- und Klimaschutzmaßnahme Wasser/ 

Agrarumwelt- und Klimaschutzmaßnahme Boden/ HB und NI 

Der im Rahmen der Teilmaßnahme 10.1 angestrebte Output liegt bei einer Fläche von 161.670 ha, welcher 
für die Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen mit Bezug zur Biodiversität, Wasser und Boden gilt. Die ur-
sprünglich vorgesehenen öffentlichen Mittel in Höhe von insgesamt rund 248,1 Mio. EUR wurden im Rah-
men des zweiten und dritten Änderungsantrages auf rund 307,6 Mio. EUR aufgestockt und betragen somit 
knapp 59,5 Mio. EUR mehr als im Vorjahr. Schwerpunktmäßig erfolgt die Erhöhung zu Gunsten der AUKM 
Biodiversität, da die Förderung in diesem Bereich deutlich ausgeweitet und finanziell besser ausgestattet 
werden soll.  

Insgesamt wurden bis Ende 2018 131,0 Mio. EUR ausgezahlt. Dies entspricht 42,6 % des Maßnahmenbud-
gets. 42,6 Mio. EUR wurden allein im Berichtsjahr 2018 ausgezahlt. 

Im Gegensatz zu den öffentlichen Ausgaben wird die Fläche der Altverpflichtungen aus der vorangegange-
nen Förderperiode für den angestrebten Output nicht mit berücksichtigt. Im Berichtsjahr 2018 wurde eine 
Fläche von 194.747 ha (exklusive Altverpflichtungen) gefördert. Aufgrund möglicher Mehrfachnennungen 
der Fläche durch die Kombination von Maßnahmen, entspricht die erfasste Fläche nicht der physischen Flä-
che.  

Insgesamt verläuft die Inanspruchnahme der Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen im erwarteten Umfang.  

Tabelle 1-1 zeigt die Resonanz auf das Förderangebot nach dem dritten Angebotsjahr. Der Fokus liegt auf 
den im Berichtsjahr geförderten Flächen in ha je Vorhabenart. Zusätzlich sind Zahlungen für Auszahlungs-
anträge aus der Förderperiode PROFIL 2007-2013 aufgeführt, die dort nicht mehr ausgezahlt werden konn-
ten.  
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Tabelle 1-1: Förderumfang der AUKM im Rahmen der Priorität 4 im Jahr 2018 

Vorhabenart gemäß PFEIL 2014-2020 SPB 
Anzahl 
Vorhaben 
(2018) 

geförderte 
Fläche in ha 
(2018) 

Öffentliche Aus-
gaben insgesamt 
in EUR (2018) 

AL2 Anbau von Zwischenfrüchten und Untersaaten 4B/ 4C 3.192    50.587,43  4.446.724,25    

AL3 Cultanverfahren zur Ausbringung von Mineraldünger 4B  50     2.224,26     75.394,86    

AL5 Keine Bodenbearbeitung nach Mais 4B  454     9.766,06     589.368,19    

BB1 Besondere Biotoptypen - Beweidung 4A  120     9.129,08     2.110.586,04    

BB2 Besondere Biotoptypen - Mahd 4A  19     403,29    366.179,90    

BS1 Einjährige Blühstreifen 4A  3.224  13.637,36    10.355.713,99    

BS2 Mehrjährige Blühstreifen 4A  313     947,98    796.604,46    

BS3 Mehrjährige Schonstreifen für Ackerwildkräuter 4A  69     736,89    982.316,94    

BS4 Mehrjährige Schonstreifen für den Feldhamster 4A  4     3,30   3.997,12    

BS5 Mehrjährige Schonstreifen für den Ortolan 4A  103     896,06    937.188,91    

BS6 Mehrjährige Schonstreifen für den Rotmilan 4A  147     848,62    610.992,16    

BS7 Erosions- und Gewässerschutzstreifen 4C  71     106,60     54.442,36    

BS8 Anlage von Hecken zum Schutz vor Winderosion 4C  1     0,66     1.414,66    

BS9 Anlage von Hecken für den Wildtier- und Vogelschutz 4B  1     0,43    1.111,24    

BV3 Ökologischer Landbau - Zusatzförderung Ökoplus 4A  408     27.495,47     3.123.733,61    

GL1 Extensive Bewirtschaftung 4A  2835     34.833,69  6.919.103,69    

GL2 Einhaltung einer Frühjahrsruhe 4A  510    6.313,23  1.061.227,00    

GL3 Weidenutzung in Hanglagen 4A  63    397,77  84.659,85    

GL4 Zusätzliche Bewirtschaftungsbedingungen zum Erschwernis-
ausgleich 4A  875     6.549,32     2.048.173,11    

GL5 Artenreiches Grünland - Nachweis von Kennarten 4A  472     4.556,22     1.000.069,79    

NG1 Nordische Gastvögel - naturschutzgerechte Bewirtschaftung 
auf Ackerland 4A  209     9.154,08    3.043.961,76    

NG3 Nordische Gastvögel – naturschutzgerechte Bewirtschaftung 
auf Dauergrünland außerhalb von Schwerpunkträumen des Wie-
senvogelschutzes 

4A 
 363     9.316,82     2.064.968,51    

NG4 Nordische Gastvögel – naturschutzgerechte Bewirtschaftung 
auf Dauergrünland innerhalb von Schwerpunkträumen des Wie-
senvogelschutzes 

4A 
596  6.843,01     1.894.257,75    

Gesamt (ohne Altverpflichtungen)  14.099 194.747,65 
 
42.572.190,15 

Altverpflichtungen des Programms 2007-2013 

A2 Förderung der Anwendung von Mulch- oder Direktsaat im 
Ackerbau 4C - - - 

A6 Förderung von mehrjährigen Blühstreifen (mehrjährig) 4A  12     23,10     8.905    

FM170 Mehrjährige Stilllegung 4A  5  8,86    5375,67 

FM442 Besondere Biotoptypen - Mahd 4A  1     15,60    13.569   

FM754 Ausfallraps 4B  1     28,45     1.422 

FM755 Anbau von Winterrübsen vor Wintergetreide 4B  2     17,80     1.246 

Gesamt (inkl. Altverpflichtungen)  15.007     194.841,45  42.602.708,78    

*z.T. Mehrfachnennung der Fläche, Fläche entspricht nicht der physischen Fläche 
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Für die TM10.1 Agrarumwelt- und Klimaschutzmaßnahme Biodiversität (SPB 4A) sind ca. 243,9 Mio. EUR 
vorgesehen, im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich das Budget um rund 44,4 Mio. EUR. 93,7 Mio. EUR bzw. 
38,4 % des eingeplanten Budgets wurden bereits verausgabt. Besonders die Vorhabenarten BS1 und GL1 
haben mit 3.224 bzw. 2.835 abgeschlossenen Vorhaben eine große Nachfrage erfahren.  

Die TM10.1 Agrarumwelt- und Klimaschutzmaßnahme Wasser (SPB 4B) ist mit einem Budget von etwa 
40,5 Mio. EUR ausgestattet. Ca. 4,8 Mio. EUR (11,9 %) wurden im Berichtsjahr 2018 für eine geförderte Flä-
che von 61.365 ha verausgabt. Der Großteil der Förderfläche entfiel mit 27.495 ha auf die Vorhabenart BV3 
Ökologischer Landbau- Zusatzförderung Ökoplus. 2.668 EUR wurden für die Altverpflichtungen FM754 Aus-
fallraps und FM755 Anbau von Winterrübsen vor Wintergetreide aufgewendet. 

Für die TM10.1 Agrarumwelt- und Klimaschutzmaßnahme Boden (SPB 4C) sind rund 23,2 Mio. EUR vorge-
sehen. Das Budget erhöht sich damit um ca. 3,7 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr. Rund 2,2 Mio. EUR 
wurden im Jahr 2018 ausgezahlt. Mit 2,1 Mio. EUR wurde ein Großteil der Ausgaben für die Vorhabenart 
AL21 verausgabt. 

Die TM10.1 Agrarumwelt- und Klimamaßnahme Klima wurde im SPB 5D programmiert. 

M11 – Ökologischer/biologischer Landbau (Artikel 29) 

11.1 Umstellung auf ökologischen Landbau/HB und NI 

11.2 Erhalt des ökologischen Landbaus/HB und NI 

Die bisherigen Auszahlungen in der Maßnahme 11 belaufen sich auf 50,1 Mio. EUR. Davon entfallen etwa 
20,0 Mio. EUR auf das Berichtsjahr 2018. Das Budget der Maßnahme wurde im Zuge des zweiten Ände-
rungsantrages weiter erhöht und beläuft sich derzeit auf rund 110,6 Mio. EUR (im Vorjahr betrug es rund 
97,6 Mio. EUR). Im Berichtsjahr 2018 wurden 1.364 Betriebe unterstützt. 

Im Rahmen der Teilmaßnahme 11.1 Umstellung auf ökologischen Landbau ist eine Fläche von insgesamt 
6.000 ha für den Übergang zum Ökolandbau geplant. Im Berichtsjahr 2018 wurde eine Fläche von 12.000 ha 
auf ökologischen Landbau umgestellt. Der Zielwert ist somit deutlich überschritten worden. Im Vorjahr wa-
ren es noch 3.228 ha. 

Des Weiteren wird eine Gesamtfläche von 74.700 ha für die Beibehaltung des Ökolandbaus (Teilmaßnahme 
11.2) angestrebt. Im Berichtsjahr 2018 wurde eine Fläche von 57.755 ha (im Vorjahr 54.997 ha) gefördert. 

Die angebotenen Maßnahmen wurden im erwarteten Umfang angenommen. 

M13 – Zahlungen für aus naturbedingten oder anderen spezifischen Gründen benachteiligte Gebiete (Arti-
kel 31) 

13.2 Zahlungen für andere Gebiete als Berggebiete, die aus erheblichen naturbedingten 
 Gründen benachteiligt sind/ HB und NI 
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Mit der Einführung der neuen Förderkulisse für die Ausgleichszulage (AGZ) wäre für NI/HB eine zielgenaue 
Förderung benachteiligter Gebiete nicht mehr möglich gewesen, da die AGZ bis dahin rein auf Grünland 
ausgelegt war. Seit 2018 wird demnach die AGZ nicht mehr angeboten. Bis 2018 wurden rund 50,3 Mio. 
EUR für AGZ verausgabt. 

M16 – Zusammenarbeit (Artikel 35) 

16.7 Landschaftspflege und Gebietsmanagement (LaGe)/ HB und NI 

Für Vorhaben der Teilmaßnahme 16.7 LaGe als Beitrag zu der Priorität 4 sind öffentliche Gesamtausgaben 
in Höhe von 11,8 Mio. EUR vorgesehen. Bis zum Ende des Berichtsjahres 2018 waren noch keine Vorhaben 
abgeschlossen. Bis zum Ende des Berichtsjahres 2018 wurden bereits Bewilligungen in Höhe von rund 
11,8 Mio. EUR ausgesprochen.  

Die Akzeptanz der Maßnahme hat sich gut entwickelt. Die für die Maßnahme LaGe veranschlagten EU-Mittel 
können bereits mit der zweiten Antragsrunde fast vollständig gebunden werden. Die Abwicklung der beste-
henden mehrjährigen Bewilligungen läuft im vorgegebenen Rahmen. 
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SPB 4A – Wiederherstellung, Erhaltung und Verbesserung der biologischen Vielfalt, auch in Natura-
2000-Gebieten und in Gebieten, die aus naturbedingten oder anderen spezifischen Gründen benach-
teiligt sind, der Landbewirtschaftung mit hohem Naturwert, sowie des Zustands der europäischen 
Landschaften 

Im SPB 4A ist die Unterstützung von 164.590 ha landwirtschaftlicher Fläche (LF), für die Verwaltungsver-
träge zur Unterstützung der biologischen Vielfalt und/oder der Landschaften gelten, geplant (Zielindikator 

T9). Diese Fläche entspricht 6,39 % der LF 
Niedersachsens und Bremens (Basisjahr-
wert: 2.577.017 ha), die hier als Kontext-
indikator hinzugezogen wurde. 2018 
wurde eine Fläche von 173.394 ha geför-
dert (vgl. Abb. 1-16). Dies entspricht 
6,73 % der landwirtschaftlichen Fläche 
Niedersachsens und Bremens. Der Ziel-
wert ist damit im Berichtsjahr 2018 er-
reicht. 

SPB 4B – Verbesserung der Wasserwirt-
schaft, einschließlich des Umgangs mit 
Düngemitteln und Schädlingsbekämp-
fungsmitteln 

Im SPB 4B wird die Unterstützung von 
52.390 ha LF, für die Verwaltungsver-
träge zur Verbesserung der Wasserwirt-
schaft gelten, angestrebt (Zielindikator 
T10). Diese Fläche entspricht 2,03 % der 
landwirtschaftlichen Nutzfläche Nieder-
sachsens und Bremens.  

Im Jahr 2018 sind 61.318 ha Fläche geför-
dert worden. Aktuell liegt die Erreichung 
des Zielwertes bei 117,0 % (2,4 % der 
landwirtschaftlichen Nutzfläche) (vgl. 
Abb. 1-17). 
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SPB 4C – Verhinderung der Bodenerosion und Verbesserung der Bodenbewirtschaftung 

Im SPB 4C ist die Unterstützung von 
11.890 ha LF, für die Verwaltungsverträge 
zur Verbesserung der Bodenbewirtschaftung 
und/oder Verhinderung von Bodenerosion 
gelten, vorgesehen (Zielindikator T12). Diese 
Fläche entspricht 0,46 % der landwirtschaft-
lichen Nutzfläche Niedersachsens und Bre-
mens.  

2016 wurde der Zielwert um ein Vielfaches 
überschritten. Dies ist darauf zurückzufüh-
ren, dass entgegen den Erwartungen, die 
Zwischenfrüchte/Untersaaten über das 
Greening hinaus auf zusätzlichen Flächen als 
AUKM angemeldet wurden. Weiter wurden 
zwei Auszahlungen für unterschiedliche Zeit-

räume geleistet (ZF14/15 und ZF15/16). Diese Umstellung war notwendig, um die AUKM-Antragszeiträume 
an die Greening-Zeiträume anzupassen. 

Im aktuellen Berichtsjahr 2018 umfasst die Förderfläche 50.695 ha. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich 
der Umfang der Fläche leicht. Die derzeitige Zielerreichung des Indikators T12 entspricht damit 426,4 % 
(1,96 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche Niedersachsens und Bremens) (vgl. Abb. 1-18). 
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Priorität 5 – Förderung der Ressourceneffizienz und Unterstützung des Agrar-, Nahrungsmittel- und 
Forstsektors beim Übergang zu einer kohlenstoffarmen und klimaresistenten Wirtschaft 

Die Priorität 5 umfasst in Niedersachsen und Bremen die folgenden Schwerpunktbereiche: 

• 5B – Effizienzsteigerung bei der Energienutzung in der Landwirtschaft und der Nahrungsmittelver-
arbeitung  

• 5D – Verringerung der aus der Landwirtschaft stammenden Treibhausgas- und Ammoniakemissio-
nen  

• 5E – Förderung der Kohlenstoff-Speicherung und -Bindung in der Land- und Forstwirtschaft 
 

Im Zuge des zweiten und dritten Ände-
rungsantrages reduziert sich das Budget 
der SPB 5B und 5E, sodass auf die Priori-
tät 5 insgesamt rund 107,2 Mio. EUR 
(4,6 % des Programmbudgets inkl. 4,0 
Mio. EUR Top-ups, vgl. Abb. 1-19) ent-
fallen. Unter Berücksichtigung von nicht 
abgeschlossenen Vorhaben umfassen 
die öffentlichen Gesamtausgaben bisher 
38,2 Mio. EUR, davon 96.355 EUR Alt-
verpflichtungen (bisher keine Auszah-
lung von Top-ups; vgl. Abb. 1-20). 
16,1 Mio. EUR der Ausgaben entfallen 
auf das Jahr 2018. Bewilligt wurden im 
aktuellen Berichtsjahr rund 
23,8 Mio. EUR öffentliche Mittel. 
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SPB 5B – Effizienzsteigerung bei der Energienutzung in der Landwirtschaft und der Nahrungsmittelver-
arbeitung 

Es ist eine Gesamtinvestition in Energieeffi-
zienz in Höhe von knapp 157,3 Mio. EUR 
vorgesehen (Zielindikator T15). Bis 2018 
wurden etwa 62,6 Mio. EUR verausgabt 
(vgl. Abb. 1-21). Somit beträgt der Zielerrei-
chungsgrad 39,8 %. Das Ziel soll über die 
TM4.2 (s.u.) erreicht werden. 

 

 

 

 

 

M04 – Investitionen in materielle Vermögenswerte (Artikel 17) 

 4.2 Verarbeitung und Vermarktung (VuV)/HB und NI 

Im Rahmen der Teilmaßnahme 4.2 sind 112 Vorhaben zur Unterstützung der Verarbeitung und Vermark-
tung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen vorgesehen. Hierfür sind öffentliche Ausgaben in Höhe von rund 
47,9 Mio. EUR eingeplant. Das Gesamtinvestitionsvolumen soll knapp 157,3 Mio. EUR betragen. Seit 2018 
wird von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, im Rahmen der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 215/2014, 
ebenfalls über teilausgezahlte Vorhaben zu berichten. 

Im Berichtszeitraum wurden somit 43 Vorhaben umgesetzt (Zielerreichungsgrad 38,4 %), wofür EU- und 
Kofinanzierungsmittel in Höhe von etwa 15,7 Mio. EUR verausgabt wurden. Die öffentlichen und privaten 
Gesamtinvestitionen belaufen sich auf rund 62,6 Mio. EUR. 

Das Bewilligungsverfahren ist gut und problemlos verlaufen. Bis auf zwei Anträge wurden alle Anträge be-
willigt. 

Die Zahl der Anträge war in den Jahren 2015 – 2018 schwankend. Die Abweichungen resultieren aus der 
Heterogenität der Antragsteller der Maßnahme VuV, sowie aufgrund stark variierender Investitionsvolu-
mina. So hat sich beispielsweise im Berichtsjahr die Zahl der Anträge gegenüber denen des Vorjahres nach 
unten entwickelt, wohingegen sich die Summe der bewilligten Zuwendungen (ELER-Mittel) erhöht hat. 
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SPB 5D – Verringerung der aus der Landwirtschaft stammenden Treibhausgas- und Ammoniakemissi-
onen 

Im SPB 5D ist die Förderung von insgesamt 
50.000 ha landwirtschaftliche Fläche an-
gestrebt, auf denen Verwaltungsverträge 
zur Reduzierung der Treibhausgas- und/o-
der Ammoniakemission umgesetzt wer-
den sollen (Zielindikator T18). Dies ent-
spricht 1,94 % der landwirtschaftlichen 
Nutzfläche Niedersachsens und Bremens, 
die hier als Kontextindikator hinzugezo-
gen wurde (Basisjahrwert: 2.577.017 ha).  

Im Berichtsjahr 2018 umfasst die Förder-
fläche für die klimaschonende Ausbrin-
gung von Wirtschaftsdünger mit besonde-
rer Technik 154.466 ha bzw. 5,99 % der 
landwirtschaftlichen Nutzfläche Nieder-

sachsens und Bremens (vgl. Abb. 1-22). Die Maßnahme wurde bislang nur einmalig im Jahr 2014 zur Antrag-
stellung angeboten. Die hohe Akzeptanz war im Vorfeld nicht absehbar. 

 

Im Folgenden ist die Maßnahme aufgeführt, die unter dem SPB 5D programmiert ist: 

M10 – Agrarumwelt- und Klimamaßnahme (Artikel 28)/NI 

10.1 Agrarumwelt- und Klimaschutzmaßnahme Klima (mit dem Vorhaben: BV2 Emissionsarme Ausbringung 
von Gülle/Substraten) 

Der im Rahmen der Teilmaßnahme 10.1 Instrument Klima angestrebte Output liegt bei einer Fläche von 
insgesamt 50.000 ha. Es wird die emissionsarme Ausbringung von Gülle/Substraten gefördert. Hierfür sind 
öffentliche Ausgaben in Höhe von insgesamt rund 39 Mio. EUR eingeplant und damit gut 4,0 Mio. EUR we-
niger im Vergleich zum Vorjahr. 

Bisher wurden 20,0 Mio. EUR öffentliche Mittel für entsprechende Vorhaben verausgabt, davon 5,7 Mio. 
EUR im Jahr 2018. In den Gesamtausgaben enthalten sind knapp 0,1 Mio. EUR für Altverpflichtungen aus 
der vorangegangenen Förderperiode. 154.465 ha Fläche wurden im Jahr 2018 durch entsprechende AUKM 
bedient. Bei den Flächenangaben bleiben die Altverpflichtungen (2.304 ha) für die Zielerreichung unberück-
sichtigt (vgl. Tab. 1-2). 
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Tabelle 1-2:  Öffentliche Ausgaben AUKM SPB 5D im Jahr 2018 

Vorhabenart gemäß PFEIL 2014-2020 
Anzahl Vor-
haben 
(2018) 

geförderte Flä-
che in ha (2018) 

Öffentliche Ausga-
ben insgesamt in EUR 
(2018) 

BV2 Emissionsarme Ausbringung von Gülle/Substraten 2.475    154.465,00  5.651.306,03 

Altverpflichtungen des Programms 2007-2013 

A3 Förderung der Ausbringung von flüssigem Wirtschaftsdünger - - - 

B0 Förderung einer klimaschonenden Grünlandbewirtschaftung 47 2.304,30 96.355,2 

Gesamt 2.522 156.769,30 5.747.661,24 

 

SPB 5E - Förderung der Kohlenstoff-Speicherung und -Bindung in der Land- und Forstwirtschaft 

Eine Förderung land- und forstwirtschaftlicher Fläche, für die Verwaltungsverträge zwecks Beitrags zur Koh-
lenstoffbindung und -speicherung gemäß Zielindikator T19 gelten, ist in Niedersachsen und Bremen nicht 
vorgesehen.  

Im Folgenden ist die Maßnahme aufgeführt, die unter dem SPB 5E programmiert ist: 

M04 – Investitionen in materielle Vermögenswerte (Artikel 17) 

4.4 Flächenmanagement für Klima und Umwelt/NI 

Im Rahmen der Teilmaßnahme 4.4 sind insgesamt sieben Verfahren vorgesehen. Hierfür sind öffentliche 
Ausgaben in Höhe von 24,0 Mio. EUR eingeplant.  

Als programmspezifischer Zielindikator (vgl. Kap. 11.5 in PFEIL) sind bezüglich der Reduzierung der Treib-
hausgasemissionen aus Moornutzung 3.750 t CO2-Äquivalent pro Jahr vorgesehen (Ausgangswert im Basis-
jahr 2014: 0 t CO2-Äquivalent pro Jahr). 

Die Maßnahme wird in dieser Förderperiode erstmals angeboten. Es gab eine enge Abstimmung mit dem 
MU und dem Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie, um die Moorgebiete zu identifizieren, bei de-
nen mit der Wiedervernässung die höchste Einsparung an Treibhausgas-Emissionen erreicht werden kann. 
Das Flächenmanagement wird in Kombination mit Flurbereinigungsverfahren durchgeführt, um die lage-
richtige Ausweisung zusammenhängender Moorflächen zur Wiedervernässung ermöglichen zu können.  

Die neue Maßnahme ist angelaufen. Allerdings sind noch nicht alle für die Umsetzung vorgesehenen Ver-
fahren eingeleitet, da es vor Ort erheblichen Abstimmungsbedarf mit allen Beteiligten gibt. Auch in den 
laufenden Verfahren ergeben sich immer wieder Fragestellungen, die den Ablauf der Verfahren verzögern.  

Auch die Beschaffung der zum Tausch in die Moorflächen benötigten Grundstücke ist schwierig, da hoher 
Druck auf dem Bodenmarkt besteht. 

Insgesamt sind in der bisherigen Förderperiode bereits 5 Vorhaben in den sieben anhängigen Verfahren 
abgeschlossen. Für diese Vorhaben wurden 2,5 Mio. private und öffentliche Mittel ausgegeben. 



30 

 

Das Bewilligungsverfahren ist problemlos verlaufen, da mit den Verbänden der Teilnehmergemeinschaften 
mit der Förderung vertraute Personen die Antragstellung für die Teilnehmergemeinschaften vorbereiten.  
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Priorität 6 – Förderung der sozialen Inklusion, der Armutsbekämpfung und der wirtschaftlichen Entwick-
lung in ländlichen Gebieten 

Die Priorität 6 umfasst in Niedersachsen und Bremen die folgenden Schwerpunktbereiche: 

• 6B – Förderung der lokalen Entwicklung in ländlichen Gebieten 
• 6C – Förderung des Zugangs zu Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT), ihres Einsat-

zes und ihrer Qualität in ländlichen Gebieten  
 

Auf die Priorität 6 entfallen insgesamt 
rund 615,3 Mio. EUR (ca. 26,4 % des Pro-
grammbudgets inkl. 95 Mio. EUR Top-
ups, vgl. Abb. 1-23). Die rein nationalen 
Mittel sind für die Dorfentwicklungspläne 
(Teilmaßnahme.7.2; 2,16 Mio. EUR), 
Dorfentwicklung (TM7.2; 
67,84 Mio. EUR), Basisdienstleistung 
(TM7.4; 8,0 Mio EUR), Tourismus (TM.7.5; 
5,00 Mio EUR) und die Breitbandversor-
gung (TM7.3; 12,0 Mio. EUR) vorgesehen.  

 

In den bisherigen Programmjahren wur-
den ca. 137,6 Mio. EUR (inkl. Top-ups), 
davon ca. 94,5 Mio. EUR in 2018 veraus-
gabt (vgl. Abb. 1-24). Dies entspricht 
22,3 % des für die Priorität 6 vorgesehe-
nen Budgets.  

Bewilligungen erfolgten im Berichtsjahr 
in Höhe von ca. 189,1 Mio. EUR. 

 

  

P2

P3

P4

P5

22%

4%

SPB 6B

SPB 6C

Abb. 1-23: Verteilung der indikativen Fördermittel in 
Priorität 6 nach Schwerpunkten
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SPB 6B – Förderung der lokalen Entwicklung in ländlichen Gebieten  

Im SPB 6B sind insgesamt drei Zielindikatoren quantifiziert:  

1. Bis zum Ende der Förderperiode (2020) sollen für 3,0 Mio. Menschen im ländlichen Raum lokale 
Entwicklungsstrategien gelten (Zielindikator T21). Dies entspricht einem Prozentsatz von 42 % der 
ländlichen Bevölkerung Niedersachsens und Bremens.  

2. Insgesamt sollen 1,3 Mio. Menschen im ländlichen Raum von verbesserten Dienstleistungen/Infra-
strukturen profitieren (18,2 % der ländlichen Bevölkerung Niedersachsens und Bremens; Zielindi-
kator T22). 

3. Über die unterstützten Projekte (LEADER) sollen zwei neue Arbeitsplätze entstehen (Zielindikator 
T23).  

Die von den Aktionsgruppen erfasste Be-
völkerung gemäß Zielindikator T21 be-
trägt 3,6 Mio. (vgl. Abb. 1-25). Dieser Wert 
stand mit der Auswahl der LEADER-Regio-
nen im Jahr 2015 fest und gilt für die ge-
samte Förderperiode. Dies entspricht 
49,75 % der ländlichen Bevölkerung Nie-
dersachsens und Bremens. 

 

 

 

Der Zielindikator T22 wurde bereits 2016 
erreicht. Im Berichtsjahr haben noch wei-
tere abgeschlossene Vorhaben zu diesem 
Ziel beigetragen. 3,8 Mio. Personen ha-
ben von verbesserten Dienstleistungen/ 
Infrastrukturen profitiert (vgl. Abb. 1-26). 
Dies entspricht 54,06 % der ländlichen 
Bevölkerung Niedersachsens und Bre-
mens. 

Die über LEADER unterstützen Projekte 
haben bisher noch keine direkten Ar-
beitsplätze geschaffen. Der Zielerrei-
chungsgrad von T23 liegt dementspre-
chend bei 0 %. 

Hinweis zu Tabelle C2.4: Vorhaben zur In-
tegration von Drittstaatsangehörigen 

3,6
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2015 bis 2020

Ziel: 3,0 Mio.

Abb. 1-25: T21, von LAGn erreichte Bevölkerung

Mio.
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sind im Rahmen des SPB 6B grundsätzlich umsetzbar. Über den Umfang der Inanspruchnahme liegen jedoch 
keine Erkenntnisse vor. Teilweise stehen hierfür andere Unterstützungsmöglichkeiten über andere Pro-
gramme auf nationaler und regionaler Ebene zur Verfügung. 

Im Folgenden sind die Maßnahmen aufgeführt, die unter dem SPB 6B programmiert sind. 

M07 – Basisdienstleistungen und Dorferneuerung in ländlichen Gebieten (Artikel 20) 

7.1 Dorfentwicklungspläne (DEP)/NI 

7.2 Dorfentwicklung/HB und NI 

7.4 Basisdienstleistungen/NI 

7.5 Tourismus/NI 

7.6 Kulturerbe/NI 

Im Rahmen von M07 wird angestrebt, dass 1,3 Mio. Menschen im ländlichen Raum von verbesserten Dienst-
leistungen/Infrastrukturen profitieren. Dies entspricht 21 % der ländlichen Bevölkerung Niedersachsens 
und Bremens. Im Rahmen des 2. und 3. Änderungsantrags wurde das zur Verfügung stehende Maßnahmen-
budget angehoben. Insgesamt sind 382,5 Mio. EUR (rund 40 Mio. EUR mehr als im Vorjahr, die zu 33 Mio. 
EUR aus Top-ups bestehen) für die Maßnahme 07 im SPB 6B vorgesehen. Mit der Programmänderung wur-
den auch Zielwerte einzelner Teilmaßnahmen angepasst.  

Seit Beginn der Förderperiode wurden insgesamt 111,2 Mio. EUR verausgabt (vgl. Tab. 1-3). Dies entspricht 
rund 30 % des Maßnahmenbudgets. Weitere Vorhaben der Maßnahme 07 sind in den Schwerpunktberei-
chen 6C, 4A und 4B programmiert. 

Tabelle 1-3:  Bis Ende 2018 abgeschlossene Vorhaben der M07 im SPB 6B 

ELER- 
Code 

Fördermaßnahme 
geplante 
Vorhaben 

Abgeschl.  
Vorhaben 

Geplante Aus- 
gaben in EUR 

Öffentliche Aus- 
gaben in EUR (kumuliert) 

7.1 Dorfentwicklungspläne (DEP) 67  48 4.316.334,23 1.586.729,41 

7.2 Dorfentwicklung 4.100 2.210 246.495.939,21 79.048.973,70 

7.4 Basisdienstleistungen 270 59 39.752.021,56 14.558.157,96 

7.5 Tourismus 450 93 25.157.232,70 8.156.111,01 

7.6 Kulturerbe 270 142 27.178.796,05 7.832.521,31 

Gesamt 
 

6.685 2.552 382.540297,49 111.182.493,39 

Mit der Teilmaßnahme 7.1 sollen 67 Vorhaben für die Ausarbeitung von Plänen zur Entwicklung von Dörfern 
unterstützt werden. In der bisherigen Förderperiode wurden 48 Vorhaben abgeschlossen (vgl. Tab. 1-3) 

Die TM7.1 wird gut angenommen. Als Gründe sind die mit erheblichen Mitteln ausgestattete Dorfentwick-
lung (TM7.2) anzuführen, die als Fördervoraussetzung einen Dorfentwicklungsplan fordert. Auf Basis der 
DEP ist ein zielgerichteter Einsatz der Fördermittel in die Vorhaben möglich, die von der Bevölkerung bei 
der Aufstellung des DE-Planes als oberste Priorität eingestuft wurden. Neben den EU-Mitteln werden daher 
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auch nationale Mittel als Top-up eingesetzt, um die möglichen Fördersätze nach der ZILE-Richtlinie aus-
schöpfen zu können. Für abgeschlossen Vorhaben der Teilmaßnahme 7.1 wurden bisher 1,6 Mio. EUR aus-
gezahlt. Das Mittelbudget ist zu rund 36,8 % ausgeschöpft.  

Bezugnehmend auf die Teilmaßnahme 7.2 wird angestrebt, 4.100 Investitionen in kleine Infrastrukturen, 
einschließlich Investitionen in erneuerbare Energien und Energieeinsparungen, zu unterstützen. 2.210 ent-
sprechende Vorhaben wurden bereits abgeschlossen. Mit rund 79,0 Mio. EUR sind dafür bisher 32,1 % des 
für die Teilmaßnahme 7.2 vorgesehenen Budgets ausgezahlt worden (vgl. Tab. 1-3).  

Die Maßnahme hat weiterhin eine hohe Akzeptanz. Die bedingt durch die Änderung des GAK-Rahmenplans 
eingeführten Erweiterungen haben einen Antragsboom ausgelöst, der weiterhin anhält. Dazu trägt auch der 
ab 2019 mit erheblichen Mitteln ausgestattete GAK-Sonderrahmenplan Ländliche Entwicklung bei. Damit 
bleibt die hohe Belastung des Verwaltungspersonals bestehen bzw. wird angesichts der umfangreichen zu-
sätzlichen Barmittel des Sonderrahmenplans verstärkt.  

Der Auszahlungsstand ist aus unterschiedlichen Gründen unbefriedigend und durch zeitlichen Verzug ge-
prägt. Zum einen ist die Auslastung der Bewilligungsstellen als Grund zu nennen, zum anderen führt die 
anhaltende gute Baukonjunktur zu Verzögerungen, weil teils keine Angebote vorliegen oder die Preise der-
art steigen, dass Vergabeverfahren aufgehoben und zu vermeintlich günstigeren Zeitpunkten erneut ausge-
schrieben werden müssen. Dies gilt auch für die folgenden TM. 

Zahlreiche Anträge gerade privater Antragsteller werden ausschließlich aus Top-ups bewilligt. So sind neben 
den mit EU- und Kofinanzierungsmitteln von 158,7 Mio. EUR bewilligten Vorhaben weitere Vorhaben mit 
rd. 76,0 Mio. EUR aus GAK-Mitteln bewilligt worden.  

Der im Rahmen der Teilmaßnahme 7.4 angestrebte Output beläuft sich auf 270 Vorhaben, die für Investiti-
onen in lokale Basisdienstleistungen für die ländliche Bevölkerung eingesetzt werden sollen. Es besteht eine 
hohe Nachfrage nach Projekten der Daseinsvorsorge im ländlichen Raum. Es wurden bisher rund 
14,6 Mio. EUR (entspricht 37,0 % des vorgesehenen Budgets) für 59 abgeschlossene Vorhaben ausgezahlt 
(vgl. Tab. 1-3). Mit dem 2. Änderungsantrag erfolgte eine Ansatzerhöhung der Mittel für Basisdienstleistun-
gen, die auf höhere Zuwendungsbedarfe zurückzuführen sind.  

Bezüglich der Teilmaßnahme 7.5 sind 450 Vorhaben eingeplant, die für Investitionen in Freizeit-/Fremden-
verkehrsinfrastruktur aufgewendet werden sollen. Bisher wurden 93 Vorhaben abgeschlossen. Die bisher 
dafür verausgabten öffentlichen Mittel betragen 8,2 Mio. EUR (32,0 % des vorgesehenen Budgets; vgl. Tab. 
1-3).  

Die Ausweitung der GAK auf diese Maßnahme durch die neugefasste ZILE-Richtlinie hat ebenfalls zu einer 
Steigerung der Antragszahlen beigetragen.  

Die Zahl der Vorhaben, die für Studien/Investitionen in das kulturelle und natürliche Erbe des ländlichen 
Raums im Rahmen der Teilmaßnahme 7.6 unterstützt werden sollen, beläuft sich auf 270 denkmalge-
schützte Projekte. Bisher wurden 142 Vorhaben abgeschlossen. Von den 27,2 Mio. EUR wurden bisher 7,8 
Mio. EUR bzw. 29,0 % des Teilmaßnahmenbudgets ausgezahlt.  



35 

 

Die Akzeptanz der Teilmaßnahme ist wie erwartet hoch angesichts der zahlreichen Denkmäler im ländlichen 
Raum. Es erfolgt eine enge Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalpflege (NLD), weil nur denkmalge-
schützte Vorhaben gefördert werden.  

 

M16 – Zusammenarbeit (Artikel 35) 

16.7 ILE-Regionalmanagement (ReM)/NI 

16.9 Transparenz schaffen/HB und NI 

Im Rahmen von M16 im SPB 6B sind öffentliche Gesamtausgaben in Höhe von rund 17,9 Mio. EUR vorgese-
hen. Im Vergleich zum Vorjahr reduzieren sich die Mittel damit um ca. 5,5 Mio EUR. In den TM16.7 und 
TM16.9 sind bisher 18 Vorhaben (TM16.1) und 41 (TM16.9) mit öffentlichen Mitteln in Höhe von rund 3,5 
Mio. EUR abgeschlossen worden.  

Der Förderung des ILE-Regionalmanagements (TM16.7) ist ein gemeinsamer Wettbewerb mit LEADER vo-
rangegangen. Es wurden 20 ILE-Regionen anerkannt. Der durchgeführte Wettbewerb war abschließend für 
die Förderperiode 2014-2020, d. h. es kommen keine weiteren Regionen hinzu. Ziel war es, möglichst früh-
zeitig die Konzepte zu erarbeiten und sie über ein ReM umzusetzen, damit die Regionen die Förderperiode 
optimal nutzen können. Die ILE-Regionen haben Bescheide zur Förderung des Regionalmanagements mit 
einer Gesamtfinanzierung über sieben Jahre erhalten, was Ihnen Planungssicherheit gibt. Letztendlich ha-
ben nur 19 der 20 anerkannten Regionen von der Förderung Gebrauch gemacht, sodass der Mittelansatz 
reduziert wurde.  

Bei Teilmaßnahme 16.9 „Transparenz schaffen“ erfolgen die Bewilligungen für einen Zweijahreszeitraum. 
Der aktuelle Bewilligungszeitraum und Durchführungszeitraum gemäß Richtlinie Transparenz schaffen läuft 
seit 01.07.2018 und endet am 30.06.2020. Das Bewilligungsverfahren im Jahr 2018 ist ohne nennenswerte 
Probleme gelaufen. 

Die Akzeptanz der Maßnahme wird weiterhin als hoch bewertet. Im ersten Durchführungszeitraum bis zum 
30.06.2018 haben 43 regionale Bildungsträger, wovon zwei der Freien und Hansestadt Bremen zuzuordnen 
sind, eine Förderung beantragt und erhalten. Im aktuellen Bewilligungszeitraum haben 50 regionale Bil-
dungsträger, wovon drei der Freien und Hansestadt Bremen zuzuordnen sind, eine Förderung bewilligt be-
kommen. Demnach ist die die Akzeptanz der Maßnahme in Bezug auf die regionalen Bildungsträger gestie-
gen. 

 

M19 – Unterstützung der ESI-Fonds für die lokale Entwicklung (LEADER) (Artikel 42-44) 

19.1 LEADER - Vorbereitende Unterstützung/NI 

19.2 LEADER - Unterstützung für die Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen der LAG/NI 

19.3 LEADER - Vorbereitung und Umsetzung von Kooperationsaktivitäten der LAG/NI 

19.4 LEADER - Laufende Kosten und Sensibilisierung/NI 
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Im Rahmen von LEADER ist in der Förderperiode eine Unterstützung von insgesamt 40 LEADER-Regionen 
vorgesehen. Von den Regionen sollen 3,0 Mio. Personen (42 % der ländlichen Bevölkerung Niedersachsens 
und Bremens) abgedeckt werden. Im Rahmen des Auswahlverfahrens im Jahr 2015 wurden 41 Regionen 
abschließend für die gesamte Förderperiode ausgewählt (Zielerreichungsgrad 118,4 %).  

Die Regionen erreichen knapp 3,6 Mio. Personen (Zielerreichung 120 %). Dies entspricht 49,8 % der ländli-
chen Bevölkerung Niedersachsens/Bremens. 

Für die vorbereitende Unterstützung (Teilmaßnahme 19.1) sind öffentliche Gesamtausgaben in Höhe von 
etwa 2,1 Mio. EUR eingeplant und bereits verausgabt worden. Da die vorbereitende Unterstützung für die 
LAGn (Teilmaßnahme 19.1) mit der Erstellung der Regionalen Entwicklungskonzepte bereits abgeschlossen 
ist, wurden die restlichen Mittel in Höhe von 1 Mio. EUR in die Teilmaßnahme 19.2 Umsetzung der Strategie 
verschoben.  

Hinsichtlich der Unterstützung für die Durchführung von Vorhaben im Rahmen der von der örtlichen Bevöl-
kerung betriebenen Maßnahmen zur lokalen Entwicklung (Teilmaßnahme 19.2) sind EU- und Kofinanzie-
rungsmittel in Höhe von insgesamt rund 100,8 Mio. EUR vorgesehen. In der bisherigen Förderperiode für 
konnten insgesamt 12,6 Mio. EUR ausgezahlt werden. Dies entspricht 12,5 % des vorgesehenen Budgets. 
Des Weiteren haben 8,0 Mio. Personen von verbesserten Dienstleistungen / Infrastrukturen profitieren kön-
nen. 

Für die Vorbereitung und Durchführung von Kooperationsmaßnahmen der Lokalen Aktionsgruppen (LAGn) 
(Teilmaßnahme 19.3) sind öffentliche Mittel in Höhe von knapp 1,9 Mio. EUR angesetzt. In der bisherigen 
Förderperiode sind 384.000 EUR an öffentlichen Mitteln ausgezahlt worden.  

Bezüglich der Unterstützung für laufende Kosten der LAG sowie Sensibilisierung (Teilmaßnahme 19.4), wel-
che die Personalkosten des Regionalmanagements einschließt, sollen öffentliche Mittel in Höhe von ca. 
24,3 Mio. EUR verausgabt werden. In der bisherigen Förderperiode wurden Vorhaben in Höhe von 
6,6 Mio. EUR ausgezahlt. Gleichzeitig sind die geplanten Mittel aufgrund mehrjähriger Laufzeiten des Regi-
onalmanagements bereits zu einem sehr hohen Prozentsatz bewilligt. 

Die Struktur des Projektauswahlverfahrens variiert zwischen den LAGn. Insgesamt laufen Bewilligungen wie 
erwartet an, wobei es regionale Differenzierungen gibt. Die Anforderungen insbesondere des Vergabe-
rechts führten zu Verunsicherungen bei potenziellen Antragstellern, was sich in einer geringeren Anzahl 
privater Antragsteller niederschlägt. Die Akzeptanz ist überwiegend gut.  

SPB 6C – Förderung des Zugangs zu Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT), ihres Ein-
satzes und ihrer Qualität in ländlichen Gebieten 

Innerhalb des SPB 6C sollen 1,1 Mio. Personen im ländlichen Raum von neuen oder verbesserten Dienstleis-
tungen/Infrastrukturen (IKT) profitieren (Zielindikator T24). Dies entspricht 15,81 % der Bevölkerung im 
ländlichen Raum Niedersachsens und Bremens.  

Im Berichtsjahr 2018 haben erstmalig 15.149 Personen von verbesserten Dienstleistungen profitiert. Das 
entspricht 0,21 % der Bevölkerung Niedersachsens und Bremens im ländlichen Raum, sowie einer Zielerrei-
chung von 1,3 %. 
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Im Folgenden ist die Teilmaßnahme aufgeführt, die unter dem SPB 6C programmiert ist. 

M07 – Basisdienstleistungen und Dorferneuerung in ländlichen Gebieten (Artikel 20) 

 7.3 Breitbandversorgung/NI 

Im Rahmen der Teilmaßnahme 7.3 sind 130 Vorhaben vorgesehen, die für Investitionen in die Breitbandin-
frastruktur und den Zugang zu Breitbandlösungen, einschließlich e-Government-Lösungen, unterstützt wer-
den sollen. Hiervon sollen rund 1,1 Mio. Personen profitieren. Die hierfür eingeplanten öffentlichen Ausga-
ben belaufen sich auf ca. 85,7 Mio. EUR. 

Im Berichtsjahr 2018 sind erstmalig 3 Vorhaben abgeschlossen worden und 190.000 EUR (ohne Top-ups) 
dafür verausgabt worden. Dies entspricht etwa 2,2 % des vorgesehenen Budgets dieser Teilmaßnahme. 

 

M20 – Technische Hilfe 

Die Technische Hilfe (TH) wird für Vorhaben/Projekte u. a. für die Begleitung und Bewertung des Pro-
gramms, die Einbindung der Wirtschafts- und Sozialpartner, die Betreuung der IT-gestützten Systeme für 
die Kontrolle und Verwaltung des Programms sowie die Durchführung von Publizitätsmaßnahmen, d.h. der 
fondsspezifischen sowie fondsübergreifenden Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Messeauftritte, Broschüren und 
Poster zur Bewerbung von PFEIL und deren Maßnahmen etc.) eingesetzt.  

Im Rahmen des 2. Änderungsantrages wurde das ELER-Budget für die TH um 5 Mio. EUR reduziert und um-
fasst nun insgesamt 18,8 Mio. EUR öffentliche Mittel (davon knapp 10,0 Mio. EUR ELER-Mittel). In der lau-
fenden Förderperiode (2014-2018) wurden Ausgaben in Höhe von etwa 4,7 Mio. EUR getätigt (Zielerrei-
chungsgrad 11,7 %, vgl. Abb. 1-27). Ca. 1,2 Mio. EUR entfielen auf Verwaltungskosten (Personal, Material, 
etc.) und 3,5 Mio. EUR beliefen sich auf sonstige Kosten, wie für die Begleitung und Bewertung, Studien und 
Schulungen. Bewilligt wurden im Berichtsjahr knapp 2,1 Mio. EUR öffentliche Mittel.  

In 2018 wurde eine Vielzahl an Vorha-
ben/Projekten mit Unterstützung von 
Technischer Hilfe (TH) durchgeführt. U. a. 
erfolgte die Unterstützung für die Beglei-
tung und Bewertung des Programms (z.B. 
Wirkungskontrollen der AUKM, Berichts-
wesen ggü. der EU-KOM), die Einbindung 
der Wirtschafts- und Sozialpartner (z.B. 
Begleitausschusssitzungen), die Betreu-
ung der IT-gestützten Systeme (z.B. AFP 
2.0 sowie die Monitoring-Suite) für die 
Kontrolle und Verwaltung des EPLR. In 
2018 wurden öffentliche Ausgaben in 
Höhe von etwa 1,31 Mio. EUR getätigt, da-
von sind ca. 0,7 Mio. EUR ELER-Mittel. 
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Darüber hinaus wurde die TH für die fondsspezifische Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Tagungsmappen) sowie für 
die fondsübergreifende Öffentlichkeitsarbeit ELER-EFRE-ESF (z.B. Newsletter, Roadshow 2018 etc.) einge-
setzt.  

Des Weiteren wird die Unterstützung von Kooperationen, wie z.B. dem Innovationsdienstleister (IDL) für die 
operationellen Gruppen bei EIP-Agri fortgeführt.  
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d) Informationen über die Erreichung der Meilensteine 

Der Leistungsrahmen dient dazu, die Fortschritte bei der Verwirklichung der, für jede Priorität festgelegten, 
spezifischen Ziele im Verlauf der Förderperiode zu überwachen (Verordnung (EU) Nr. 1303/2013, Art. 21 
und 22). Anhand von Etappenzielen, die für das Jahr 2018 festgelegt wurden, werden die bisherigen Leis-
tungen überprüft. Diese Reserve macht 6 % der jeder Priorität innerhalb des Programms zugewiesenen Mit-
tel aus. Die Etappenziele einer Priorität gelten als erfüllt, sobald alle Indikatoren dieser Priorität mindestens 
85 % des Etappenzielwertes erreicht haben. Hat eine Priorität drei oder mehr Indikatoren (in Niedersachsen 
und Bremen ist dies für die Prioritäten 2, 3, 5 und 6 der Fall), gilt das Etappenziel ebenfalls als erfüllt, wenn 
ein Indikator dieser Priorität weniger als 85 % aber mindestens 75 % des Etappenzielwertes erreicht hat. 
Prioritäten, die die Etappenziele nicht erreichen, erhalten die vorgesehenen Mittel der leistungsgebunde-
nen Reserve nicht. Stattdessen werden diese Mittel von der EU-KOM den Prioritäten zugewiesen, die die 
Etappenziele erreicht haben. 

Der Leistungsrahmen-Indikator „Gesamtbetrag der öffentlichen Ausgaben“ ist für alle Prioritäten (2 bis 6) 
festgesetzt und in der Abbildung 1-28 vergleichend gegenübergestellt. Die Top-ups werden bei der Berech-
nung des Etappenziels nicht berücksichtigt. 

Das Budget für die Priorität 2 umfasst bis 2023 insgesamt 241,1 Mio. EUR exklusive Top-ups, wovon rund 
78,7 Mio. EUR (Etappenziel: 32,65 % des Zielwerts ohne Top-ups) bis 2018 verausgabt werden sollen. Bis 
zum Ende des Jahres 2018 wurden öffentliche Mittel in Höhe von 73,8 Mio. EUR (exklusive 12,6 Mio. EUR 
Top-ups) für abgeschlossene Vorhaben getätigt. Dies entspricht einer Durchführungsquote von 30,61 %. Das 
Etappenziel ist demnach zu über 85 % erreicht. 

Das Finanzvolumen für die Priorität 3 ist mit 118 Mio. EUR exklusive Top-ups veranschlagt. Als Etappenziel 
sind 37,0 Mio. EUR (33,97 %) festgesetzt. Im Berichtsjahr 2018 wurde für abgeschlossene Vorhaben und 
Vorhaben mit Teilzahlungen ein Mittelvolumen von 40,3 Mio. EUR aufgewendet, sodass das Etappenziel 
erfolgreich erreicht werden konnte. Dies entspricht einer Durchführungsquote von 31,35 %. 

Das Budget der Priorität 4 umfasst insgesamt 622,2 Mio. EUR (exklusive Top-ups), wovon bis Ende 2018 
mehr als ein Drittel (Durchführungsquote von 37,81 %) des Zielwerts in Höhe von etwa 236,8 Mio. EUR ohne 
Top-ups verausgabt wurde. Im Hinblick auf die Etappenziele ist die Maßnahmen der Priorität 4 erfolgreich 
umgesetzt worden (Etappenziel: 36,78 %). 

Das Budget der Priorität 5 beträgt 103,2 Mio. EUR. Das Etappenziel ist ebenfalls mit 33,23 % veranschlagt 
und beträgt 34,3 Mio. EUR. Bisher wurden abgeschlossene Vorhaben und Vorhaben mit Teilzahlungen mit 
Finanzmitteln in Höhe von 38,2 Mio. EUR unterstützt, was 36,97 % des Zielwerts ausmacht. Das Etappenziel 
ist somit erfolgreich erreicht worden. 

Für die Priorität 6 sind 520,3 Mio. EUR bis 2023 vorgesehen, wovon bis 2018 80,1 Mio. EUR (bzw. 15,4 % 
des Budget exklusive Top-ups) in abgeschlossene Vorhaben investiert werden sollen. Der Beitrag zum Ziel-
wert beträgt 96,1 Mio. EUR bzw. 18,46 %. Das Etappenziel ist somit erfolgreich erreicht worden. 
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Die Zielerreichung der Priorität 2 wird neben dem Gesamtbetrag der öffentlichen Ausgaben anhand der 
Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe gemessen, die bei Investitionen in die Umstrukturierung oder Mo-
dernisierung (SPB 2A) unterstützt wurden. Bis zum Ende des Jahres 2023 sollen Vorhaben in insgesamt 600 
Betrieben gefördert werden. Als Etappenziel sind 46,67 % festgelegt. Im bisherigen Förderzeitraum haben 
213 Betriebe (bzw. 35,5 %) entsprechende Vorhaben abgeschlossen. Somit wurde das Etappenziel mit 75% 
erfolgreich erreicht. 

Als alternativer Indikator (vgl. Kap 7.2 EPLR) für Priorität 2 wurde zusätzlich die Anzahl der Projekte für 
TM4.3 festgelegt. Von insgesamt 305 angestrebten Projekten bis 2023, die nicht über Top-ups finanziert 
werden, ist die Umsetzung von 244 Projekten bis 2018 als Etappenziel festgesetzt. Bis Ende 2018 konnten 
bereits 208 Vorhaben abgeschlossen werden, sodass ein Beitrag von 68,2 % zur Durchführung geleistet 
wurde. 

Für die Priorität 3 sind in den Schwerpunktbereichen 3A und 3B Maßnahmen vorgesehen, welche durch die 
im Leistungsrahmen vorgesehenen Indikatoren nicht erfasst werden. Es wurden zwei alternative Indikato-
ren festgelegt. Zum einen ist die Zahl der Begünstigten der Maßnahme 14 „Tierschutz“ als Indikator aufge-
nommen worden. 500 der 800 vorgesehenen Begünstigten sollen bis 2018 unterstützt werden (Etappen-
zielwert 62,5 %). In der bisherigen Förderperiode beträgt die Zahl der Begünstigten 460. Das entspricht einer 
Durchführungsquote von 57,5 %.  

Zum anderen ist die Anzahl der public entities (öffentliche Einrichtungen und Verbände) mit 94 als Zielwert 
(exklusive Top-ups) angegeben. Das Etappenziel beträgt 19. Im Berichtsjahr 2018 konnten 42 Vorhaben ab-
geschlossen werden. Die Durchführungsquote beträgt 44,68 %. Das Etappenziel ist demnach erfolgreich er-
reicht worden. 

Die Priorität 4 wird zusätzlich zu den öffentlichen Ausgaben anhand der landwirtschaftlichen Fläche (ha) 
gemessen, für die Bewirtschaftungsverträge gelten, die zur biologischen Vielfalt (SPB 4A), zur Verbesserung 
der Wasserwirtschaft (SPB 4B) sowie zur Verbesserung der Bodenbewirtschaftung/Verhinderung von Bo-
denerosion (SPB 4C) beitragen. Die Maßnahmen, die unter der Priorität 4 programmiert sind, sind aus-
nahmslos dem Bereich Landwirtschaft zugeordnet, für den Bereich Wald wurden in dem EPLR keine Maß-
nahmen programmiert. Der Zielwert für 2023 beträgt 242.370 ha, wovon bis zum Jahr 2018 92,25% der 



41 

 

Fläche durch entsprechende Maßnahmen bedient werden sollen. Die in der bisherigen Förderperiode ma-
ximal erreichte Fläche beträgt 369.298,94ha (152,4 %).  

Als weiterer Indikator in der Leistungsüberprüfung der Priorität 5 ist die Anzahl der Investitionsvorhaben in 
den Bereichen Energieeinsparung und Energieeffizienz (SPB 5B) festgelegt. Es ist vorgesehen, dass bis zum 
Ende des Jahres 2018 etwa ein Drittel (Etappenziel: 33,93 %) der angestrebten 112 Vorhaben umgesetzt 
wurden. Bis Ende 2018 wurden 43 abgeschlossene Vorhaben und Vorhaben mit Teilauszahlungen (38,39 %) 
durchgeführt. Das Etappenziel für 2018 ist damit erfolgreich erreicht.  

Als zusätzlicher Indikator dient die Fläche auf der Maßnahmen zur Kohlenstoffspeicherung oder Reduzie-
rung von Treibhausgas- bzw. Ammoniakemissionen stattfinden. Bis zum Jahr 2018 sollte der Förderhöchst-
stand, von 50.000 ha (100 % des Zielwerts) erreicht werden. Die in der Förderperiode maximal erreichte 
Fläche beträgt 168.088,56ha sodass der Zielwert um mehr als das Dreifache überschritten wird (336,18 %).  

Die über die LEADER-Regionen erfasste Bevölkerung beträgt ca. 3,6 Mio. Menschen. Somit ist sowohl der 
Zielwert von 3 Mio. Menschen, als auch das Etappenziel für 2018 (100 %) für den Schwerpunktbereich 6B 
der Priorität 6 bereits erfüllt.  

Des Weiteren ist die Anzahl der geförderten Vorhaben zur Verbesserung der Basisdienstleistungen und Inf-
rastrukturen in ländlichen Gebieten (SPB 6B und 6C) zur Überprüfung der Zielerreichung vorgesehen. Der 
Zielwert beträgt 1.534 Vorhaben und das Etappenziel rund 367,09 Vorhaben (23,93 %). Der Großteil der 
Vorhaben wurde über Top-ups umgesetzt. Einen Beitrag zur Zielerreichung leisten 509 Vorhaben, die über 
ELER-Mittel finanziert wurden. Das entspricht einer Durchführungsquote von 33,18 %. Somit ist in der Prio-
rität 6 das Etappenziel für 2018 überschritten worden. 

e) Andere programmspezifische Elemente 

Die Berichterstattung über andere programmspezifische Elemente ist optional und wird in Niedersachsen 
und Bremen nicht wahrgenommen.  



42 

 

2 Stand der Umsetzung des Bewertungsplans 

a) Beschreibung etwaiger im Jahresverlauf vorgenommener Änderungen des Bewer-
tungsplans im Programm zur Entwicklung des ländlichen Raums mit Begründung 

Der im Programmplanungsdokument enthaltene Bewertungsplan wurde in einem „Feinkonzept zum Be-
wertungsplan PFEIL“ konkretisiert. Das Feinkonzept ist ein sog. living paper und wird daher jährlich überar-
beitet, wie mit dem Lenkungsausschuss vereinbart. 2018 wurde das Feinkonzept im Vorfeld der Lenkungs-
ausschusssitzung am 27./28.11.2018 aktualisiert. Den Ländern Niedersachsen/Bremen liegt eine konsoli-
dierte Fassung mit Stand 12/2018 vor. 

Anpassungen im Feinkonzept 2018 

Wesentliche inhaltliche Änderungen gegenüber der Fassung von 2017 sind: 

• die Konkretisierung des Untersuchungsdesigns zur Beantwortung der programmbezogenen Bewer-
tungsfragen 22 bis 30 und zur Quantifizierung der Wirkungsindikatoren, 

• die zeitliche und inhaltliche Anpassung von Untersuchungsbausteinen für LEADER (M19), zur externen 
Kohärenz und zur Gleichstellung und Nichtdiskriminierung, 

• die Ergänzung eines ExpertInnen-Workshops und einer Telefonbefragung zur Evaluierung der Förder-
maßnahme VuV , 

• die Verschiebung der Konkretisierung des weiteren Untersuchungsdesigns für die Fördermaßnahme 
Breitbandinfrastruktur (TM7.3) auf 2019 aufgrund der hohen Dynamik in der Förderausgestaltung und 
Förderlandschaft, 

• der Ersatz der Zuwendungsempfängerbefragung für die Fördermaßnahme 7.6 Kulturerbe durch eine 
vertiefte Auswertung der Anwendung der Auswahlkriterien, 

• die Konkretisierung des Untersuchungsansatzes für die Fördermaßnahme Gewässerschutzberatung 
nach Sichtung der Struktur und Inhalte der DIWA-Shuttle-Daten, 

• die Streichung der weiteren Untersuchungsansätze zur AGZ (TM13.2), sowohl im Bereich der Maßnah-
menbewertung selbst, als auch im relevanten Schwerpunktbereich 4A, da die Maßnahme nicht mehr 
angeboten wird. 

 
Koordinierungsgruppe Evaluation (KG Eval) 

Die KG Eval, bestehend aus MB Ref. 103, ML VB sowie den ELER-Koordinierungsstellen (im MU und in HB), 
hat am 13.11.2018 getagt. Hauptthema war die Vorbesprechung der Tagesordnungspunkte für die Len-
kungsausschusssitzung zur 5-Länder-Evaluierung Ende November 2018 (u. a. Zusammenarbeit zwischen 
TI/entera und den Ländern, Berichtswesen seitens TI, erweiterter DFB 2019, Veröffentlichung von Evaluie-
rungsergebnissen, Feinkonzept, Aktualisierung der Datenschutzvereinbarung mit dem Evaluator aufgrund 
der DSGVO, Planung Tellerrand-Workshop 2019). 
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Lenkungsausschusssitzung 

Die Sitzung des Lenkungsausschusses der 5-Länder-Evaluierung mit Beteiligung der EvaluatorInnen fand 
vom 27./28.11.2018 in Celle statt. Neben den VertreterInnen der Verwaltungsbehörden der Länder sowie 
des Ministeriums für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung (MB) in Niedersach-
sen haben VertreterInnen des Evaluationsteams vom Thünen-Institut und entera teilgenommen. Die Len-
kungsausschusssitzungen gliedern sich in einen internen Teil, in dem sich die Auftraggeber über Aspekte 
des Monitorings und der Evaluierung austauschen und gemeinsame Positionen entwickeln, und in einen 
gemeinsamen Teil mit den EvaluatorInnen. Neben einem Tätigkeitsbericht und einem Ausblick auf die Akti-
vitäten bis zur Berichtslegung im Jahr 2019 wurden von den EvaluatorInnen folgende Punkte vorgestellt und 
diskutiert: 

• Veröffentlichung von Evaluierungsberichten (Workflow), 

• Arbeitsplanung bis zum Ex-post-Bericht und Funktion des Feinkonzepts, 

• Workshop „Über den Tellerrand geschaut IV“ im Februar 2019, 

• Datenschutzvereinbarung vor dem Hintergrund der EU-DSGVO, 

• Berichtslegung im Jahr 2019 im Rahmen des erweiterten Durchführungsberichts (Struktur, Inhalte, 
Workflow und Zeitplan für Kapitel 2 und Kapitel 7). 

 
Darüber hinaus wurden Ergebnisse aus abgeschlossenen und laufenden Evaluierungsaktivitäten vorgestellt: 

• Wegebaukonzepte und Finanzierungsmodelle von ländlicher Infrastruktur,  

• Ländliche Entwicklung: Erste Ergebnisse zu den regionalen Fallstudien,  

• Bericht über Stand und erste Ergebnisse der Implementationskostenanalyse,  

• Ergebnisse der AFP-Befragung im Ländervergleich. 

Sitzung der ProgrammkoordinierungsreferentInnen und ELER-Jahresgespräch 

In der Sitzung der Programmkoordinierungsreferenten im BMEL am 03./04.09.2018 wurde über den er-
weiterten Durchführungsbericht zum 30.06.2018 gesprochen. Das Monitoring- und Evaluierungsnetzwerk 
Deutschland (MEN-D) hat auf der Sitzung die Ergebnisse der länderübergreifenden Auswertung der erwei-
terten Durchführungsberichte 2017 vorgestellt. 
 

Am 17./18.10.2018 fanden das ELER-Jahresgespräch sowie die Sitzung des Begleitausschusses zum Natio-
nalen Netzwerk und die ELER-Partnerbeteiligung mit der KOM und allen Ländern sowie dem Bund (BMEL) 
statt. In diesem Rahmen wurde auch über den aktuellen Stand sowie die Indikatorik der Leistungsüberprü-
fung 2019 diskutiert. 
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Kapazitätsaufbau 

Monitoring- und Evaluierungsnetzwerk Deutschland (MEN-D) 

MEN-D hat 2018/2019 verschiedene Workshops organisiert, die sich zum einen mit der Berichtslegung im 
erweiterten Durchführungsbericht 2019 und zum anderen mit der zukünftigen Rolle von Monitoring und 
Evaluierung in der kommenden Förderperiode ab 2021 beschäftigten (http://www.men-d.de/fileadmin/u-
ser_upload/MEN-D_Newsletter_14.pdf). Diese Workshops richteten sich zum einen an VertreterInnen der 
Programmkoordination sowie der datenführenden Stellen und zum anderen an die EvaluatorInnen. 

Der Workshop am 27.09.2018 beschäftigte sich mit dem methodischen Vorgehen zur Quantifizierung der 
ergänzenden Ergebnisindikatoren. Ergänzende Ergebnisindikatoren gibt es für den Schwerpunktbereich 2A 
und im Bereich der Priorität 5, allerdings häufig nur adressiert von Maßnahmen mit Sekundärwirkungen. 
Letzteres trifft für Niedersachsen/Bremen nicht zu. Es erfolgte eine Verständigung darauf, dass der Erfas-
sungsaufwand für Sekundärwirkungen dringend mit dem daraus zu ziehenden Erkenntnisgewinn abzuwä-
gen ist.  

Im Zentrum des Workshops am 29.10.2018 stand die Entwicklung eines gemeinsamen Verständnisses zu 
den Inhalten des erweiterten Durchführungsberichts 2019. Die verschiedenen Kapitel des erweiterten 
Durchführungsberichts wurden aufgerufen. Ein besonderer Schwerpunkt lag auf Kapitel 7 mit den gemein-
samen Bewertungsfragen und dem erstmalig zu füllenden Kapitel 9 zu den Fortschritten bei der Sicherstel-
lung eines integrierten Konzeptes. Da Kapitel 7 in dem neuen SFC-Format keine vorgegebene Binnenstruktur 
mehr aufweist, wurde eine vom 5-Länder-Evaluierungsteam entworfene Binnengliederung zur Beantwor-
tung der Bewertungsfragen vorgestellt. Die Diskussion ergab, dass die aufgeführten Punkte auch von den 
anderen EvaluatorInnen zur Fragebeantwortung herangezogen werden, teilweise aber eine andere Reihen-
folge angedacht wird. Die gemeinsamen Bewertungsfragen 22 bis 30 sind erstmalig zu beantworten. Sie 
beziehen sich auf den Beitrag des EPLR zur Umsetzung der EU-2020- und GAP-Ziele. Sie weisen z. T. erheb-
liche inhaltliche Überschneidungen auf. Um Redundanzen zu vermeiden, hat man sich im Workshop auf 
Schwerpunktsetzungen verständigt. 

MEN-D veröffentlicht auf seiner Webseite kurze Abhandlungen zu ausgewählten Evaluierungsthemen. Das 
Evaluierungsteam hat sich 2018 mit einem Beitrag über die Abschätzung von Mitnahmeeffekten bei Flä-
chenmaßnahmen beteiligt (Reiter und Roggendorf, 2018). 

Evaluation Helpdesk und Evaluation Network 

Das Evaluatorenteam nimmt an Veranstaltungen und sonstigen Aktivitäten des durch die DG Agri finanzier-
ten Evaluierungsnetzwerkes teil. Im Berichtszeitraum wurde vom Evaluatorenteam der durch das Evaluation 
Helpdesk erstellte Leitfaden mit methodischen Hinweisen für Kapitel 7 des erweiterten Durchführungsbe-
richts 2019 (ENRD, 2018a) kommentiert. Die Kritik bezog sich vor allem auf die für die Beantwortung der 
Fragen in Teilen vorgesehenen Methoden, die sich im Evaluierungskontext als nicht praktikabel und somit 
wenig geeignet erweisen. 

An dem Good Practice Workshop „Showing the added value of LEADER/CLLD through evaluation“ am 
17./18.05.2018 in Finnland (ENRD, 2018b) hat ein Mitglied des Evaluationsteams teilgenommen. Vorgestellt 
wurde der methodische Ansatz, die Verbesserung der lokalen Governance durch LEADER zu evaluieren. 

http://www.men-d.de/fileadmin/user_upload/MEN-D_Newsletter_14.pdf
http://www.men-d.de/fileadmin/user_upload/MEN-D_Newsletter_14.pdf
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AK-Strukturpolitik der Gesellschaft für Evaluation 

Das Evaluierungsteam ist Mitglied der DeGEval-Gesellschaft für Evaluation und engagiert sich im Arbeits-
kreis Strukturpolitik der Gesellschaft für Evaluation. Auch die Auftraggeberseite bringt sich regelmäßig mit 
Beiträgen ein. Auf dem Frühjahrsworkshop am 14./15.06.2018 in Hamburg-Bergedorf war ein inhaltlicher 
Schwerpunkt die Evaluierung des Querschnittsthemas Klima, zu dem Wolfgang Roggendorf (2018) das me-
thodische Vorgehen im ELER vorstellte. Weitere Themenblöcke waren die Rolle von Monitoring und Evalu-
ierung in der Förderperiode ab 2021, die bisherigen Erfahrungen mit den Bewertungsplänen und die kriti-
sche Reflektion der auf europäischer Ebene installierten Unterstützungsstrukturen mit ihren Evaluierungs-
leitfäden und Austauschangeboten. 

Workshop „Über den Tellerrand geschaut IV“ 

Der Workshop „Über den Tellerrand geschaut“ wurde durch das Evaluierungsteam organisiert und fand am 
07./08.02.2019 in Braunschweig statt. Die Veranstaltung richtete sich an die Programmverantwortlichen, 
FachreferentInnen sowie VertreterInnen von Fachbehörden der fünf an der Evaluierung beteiligten Länder. 
Am ersten Tag lag der Schwerpunkt auf der Präsentation und Diskussion von Ergebnissen der Evaluierung, 
auf Programmebene und für die thematischen Bereiche Wettbewerbsfähigkeit des Agrarsektors, Umwelt 
und ländliche Entwicklung. Am zweiten Tag wurde der Blick nach vorne zur GAP nach 2020 gerichtet. 
Zukünftig wird es nur noch einen GAP-Strategieplan für die 1. und 2. Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik 
geben. ReferentInnen aus Deutschland, den Niederlanden und aus Österreich stellten die bisherigen 
Überlegungen zur Programmgestaltung vor. Im Anschluss wurden Einschätzungen aus Bundesländersicht 
gegeben, wo die größten Chancen und Herausforderungen gesehen werden. Es folgte eine 
Podiumsdiskussion mit allen ReferentInnen, in der ausgewählte Aspekte weiter vertiefend diskutiert  
wurden. In der Diskussion wurde deutlich, dass insbesondere in einem föderal organisierten Mitgliedstaat 
wie Deutschland die Gestaltung eines GAP-Strategieplans, der sowohl die Gesetzgebungskompetenz des 
Bundes für die 1. Säule und die Zuständigkeit der Bundesländer für die 2. Säule angemessen berücksichtigt, 
alle Beteiligten vor große Herausforderungen stellt.  

LEADER und ILE-Regionen 

Neben den Vorstellungen von Evaluierungstätigkeiten und -ergebnissen auf den Treffen des LEADER-Len-
kungsausschusses wurde insbesondere auch die evaluierungsbegleitende AG LEADER sowie die evaluie-
rungsbegleitende AG ILE-Regionen von den EvaluatorInnen weiterhin regelmäßig eingebunden. In diesen 
sind jeweils VertreterInnen von Fachreferat, Bewilligungsstellen und Regionalmanagements vertreten.  

Weitere Kommunikations- und Vernetzungstätigkeiten können der Tabelle in Abschnitt F entnommen wer-
den und sind darüber hinaus auch im Bericht der EvalutorInnen „Fortschritt bei der Umsetzung des Bewer-
tungsplans von PFEIL 2014 bis 2020 – Berichtsjahr 2019“ dokumentiert. 
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b) Beschreibung der im Jahresverlauf durchgeführten Bewertungstätigkeiten  

Evaluierungsaktivitäten auf Maßnahmenebene  

Grundlegende Arbeitsschritte für alle Maßnahmen 

Für alle Maßnahmen wurden durch das Evaluierungsteam  

• Förderdokumente und deren Änderungen analysiert, 

• Verfahren/Inhalte zur Bereitstellung von Förderdaten mit den Auftraggebern abgestimmt, soweit nicht 
schon geschehen, 

• Förderdaten und weitere maßnahmenspezifische Datenbestände (z. B. Investitionskonzepte, Auflagen-
buchführung, Erhebungsbögen Verarbeitung und Vermarktung (VuV)) abgerufen, aufbereitet und aus-
gewertet sowie 

• persönliche und/oder telefonische Interviews mit Fachreferaten und Bewilligungsstellen geführt. 
 

Für unterschiedliche Fragestellungen im Ressourcenschutz erfolgten InVeKoS-GIS-Verschneidungen für Flä-
chenmaßnahmen. 

Weitere empirische Erhebungen auf Maßnahmenebene 

Folgende empirische Erhebungen wurden im Betrachtungszeitraum (01.05.2018 bis zum 30.04.2019) durch-
geführt bzw. grundlegend konzipiert, deren Ergebnisse in spezifische Evaluierungsberichte einfließen 
und/oder Kapitel 7 des vorliegenden Berichts entnommen werden können. 

Die schriftliche Befragung aller in den Bewilligungsjahren 2014 bis 2016 geförderten Betriebe durch das AFP 
(TM4.1) wurde ausgewertet. Es zeigen sich aus Sicht der Befragten in vielen Aspekten Verbesserungen, ins-
besondere im Tierschutz. Verschlechterungen traten bei einem Teil der Betriebe in den Aspekten Arbeits-
belastung und Produktionskosten auf (siehe Kapitel 7, Frage 4). 

Am 23.10.2018 wurde ein länderübergreifender Expertenworkshop zur Evaluierung der VuV-Förderung 
(TM4.2) durchgeführt. Aus Niedersachsen nahmen vier VertreterInnen teil, zwei aus dem ML und zwei von 
der Bewilligungsstelle LWK Niedersachsen. Intensiv diskutiert wurde über die Gründe für die unterschiedli-
che Inanspruchnahme in den Ländern, die Rolle der Beratung sowie administrative Rahmenbedingungen 
und erfolgte Anpassungen. In dem Workshop wurden Ergänzungen im Evaluierungsdesign vorgestellt. Die 
geförderten Betriebe müssen zwar Erhebungsbögen vor und nach der Investition vorlegen. Bislang liegen 
aber kaum Erhebungsbögen nach Abschluss der Investition (t+1) vor. Die Antragsbögen allein mit den Plan-
zahlen reichen nicht aus, um die Maßnahme valide bewerten sowie Empfehlungen für die künftige Gestal-
tung erarbeiten zu können. Hierzu bedarf es aktueller Angaben und Markteinschätzungen (lokal, regional 
etc.) der geförderten Unternehmen. Aus diesem Grund wurde eine zusätzliche telefonische Befragung ge-
förderter Unternehmen vorgesehen. Im Dezember 2018 und Januar 2019 wurden diese Telefoninterviews 
mit geförderten Betrieben unter Einsatz halbstandardisierter Fragebögen durchgeführt. Es wurden 27 Un-
ternehmen befragt. Ausgewählte Ergebnisse sind in Kapitel 7, Frage 6 enthalten. 
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Ende Oktober 2018 wurde die Erhebungsphase in Zusammenhang mit der Fördermaßnahme WRRL-Bera-
tung/Gewässerschutzberatung (TM1.2) abgeschlossen. Es wurden vertiefte Interviews mit allen Koordina-
torInnen beim NLWKN sowie einer Auswahl der vor Ort tätigen Beratern geführt. Mit letzteren konnte die 
Hälfte der insgesamt elf Beratungsgebiete abgedeckt werden. Im Mittelpunkt der Untersuchung stand die 
Strategie des Beratungskonzepts: Beratungsinhalte, Akzeptanz, Beratungstiefe versus Diffusionsbestrebun-
gen in die Fläche bei knappen Mitteln. Die Ergebnisse sind in Kapitel 7, Frage 9 eingeflossen. 

Im Jahr 2018 haben umfangreiche schriftliche Befragungen von ZuwendungsempfängerInnen von Vorha-
ben der ländlichen Entwicklung und LEADER stattgefunden. Wesentliche Inhalte waren die Projektentste-
hung, der Projektinhalt, die Verbindungen zu regionalen Entwicklungsprozessen, das Förderverfahren sowie 
erste Ergebnisse und Wirkungen der Projekte. Zeitgleich mit der Befragung der ProjektträgerInnen der 7er-
Teilmaßnahmen unter SPB 6B und von LEADER wurden Kommunen befragt, die bis Ende 2017 als Dorfregion 
ins Dorfentwicklungsprogramm aufgenommen wurden. Dabei lag der Fokus auf den partizipativen Ansätzen 
bei der Konzepterstellung. Zudem erfolgte eine Befragung der Regionalmanagements sowohl der ILE- als 
auch der LEADER-Regionen; hier haben alle Regionen geantwortet (siehe Kapitel 7, Frage 17). 

Die Fördermaßnahme „Transparenz schaffen“ (TM16.9) hat ein Alleinstellungsmerkmal in der deutschen 
Förderlandschaft; sie wird nur von Niedersachsen/Bremen angeboten. Landwirtschaftliche Betriebe sind 
wichtige Akteure in den im Rahmen der Fördermaßnahme geförderten Netzwerken. Die Auswertung der 
Kooperationslisten der regionalen Bildungsträger zeigt einen Anteil landwirtschaftlicher Betriebe von 37 % 
im ersten Förderzeitraum (November 2016 bis Juni 2018). Über die regionalen Bildungsträger wurde 2018 
eine Befragung bei landwirtschaftlichen Betrieben aufgesetzt, um deren Beweggründe und die Ergebnisse 
einer Mitarbeit im Netzwerk zu untersuchen. Der Rücklauf lag bei 90 Fragebögen; dies entspricht einem 
Viertel der Betriebe mit Kooperationsvereinbarung. Die drei wichtigsten Beweggründe sind die „Verbesse-
rung des Image der Landwirtschaft“, die „Information Interessierter über die landwirtschaftliche Produk-
tion“ sowie das „Kennenlernen von Wünschen und Bedürfnissen der KonsumentInnen“.  

Die Fördermaßnahme Landschaftspflege- und Gebietsmanagement (TM16.7) ist eine neue Maßnahme im 
PFEIL-Programm. Im Rahmen eines Fallstudienansatzes zur näheren Analyse einzelner ausgewählter LaGe-
Projekte wurde 2018 insbesondere das Projekt zum „Aufbau und zur Etablierung eines kooperativen Auen-
managements im Biosphärenreservat „Niedersächsische Elbtalaue“ näher betrachtet. Über die Biosphären-
reservatsverwaltung wird im Rahmen dieses Vorhabens gemeinsam mit den örtlichen Landwirten und Schä-
fern sowie VertreterInnen der Wasserwirtschaft und der Kommunen eine neue Kooperationsstruktur auf-
gebaut, um den komplexen Aufgaben der Bewirtschaftungssteuerung im Außendeichsbereich gerecht zu 
werden. Neben den naturschutzfachlichen Anforderungen (Natura 2000) sind im Elbvorland insbesondere 
auch Anforderungen des Hochwasserschutzes zu berücksichtigen.  

Evaluierungsaktivitäten auf  Schwerpunktbereichsebene 

Für das Kapitel 7 des erweiterten Durchführungsberichts 2019 wurden die maßnahmenbezogenen Erkennt-
nisse verdichtet, um die schwerpunktbereichsbezogenen Fragen zu beantworten. Mit Perspektive auf den 
Bericht 2019 wurden neben den maßnahmenbezogenen Aktivitäten in einigen SPB fokussierte maßnah-
menübergreifende integrierte Ansätze verfolgt. 
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Zusammenwirken von investiven Naturschutzmaßnahmen (SAB) und AUKM im SPB 4A  

Im Rahmen eines speziellen Untersuchungsansatzes für den SPB 4A wurde näher analysiert, in welcher 
Weise investive Naturschutzmaßnahmen mit den AUKM (TM10.1) zusammen wirken bzw. sich ergänzen 
oder aufeinander aufbauen können. Die Maßnahme „Spezieller Arten- und Biotopschutz“ (SAB, TM4.4) um-
fasst als wichtigste Fördergegenstände den Gelege- und Kükenschutz sowie die Offenlandpflege. Die Offen-
landpflege (Rückschnitt von Gehölzen in Mooren, auf Bergwiesen oder auf Halbtrockenrasen) ist in der ver-
gangenen Förderperiode im Rahmen einer Fallstudie näher untersucht worden. 2018 wurden einige Pflege-
flächen der Förderperiode 2007 bis 2013 in den Landkreisen Goslar (Bergwiesen) und Northeim (Halbtro-
ckenrasen) erneut in Augenschein genommen, um die Dauerhaftigkeit der Wirkungen näher beleuchten zu 
können. Wie die GIS-gestützten Analysen zeigten, wurden nahezu sämtliche SAB-Pflegeflächen der Förder-
periode 2007 bis 2013 in den Landkreisen Goslar und Northeim in das AUKM-Programm der aktuellen För-
derperiode einbezogen. Der sich im Jahr 2018 darstellende gute Pflegezustand der untersuchten Flächen 
konnte damit durch die Kombination der Förderung einer Erstinstandsetzung über SAB und einer nachfol-
genden Beweidung im Rahmen der AUKM erreicht werden.  

Gemeinsame Betrachtung der ZILE- und LEADER-Maßnahmen im SPB 6B 

Für den Schwerpunktbereich 6B wurde ein maßnahmenübergreifender Fallstudienansatz konzipiert, der 
eine gemeinsame Betrachtung der ZILE- und LEADER-Maßnahmen ermöglicht. Die Abgrenzung der Fallstu-
dienregionen entspricht der jeweiligen LEADER-Region (Moor ohne Grenzen, Harzweserland) bzw. der ILE-
Region (Börderegion); innerhalb dieser Regionen wurden ebenfalls die jeweiligen IKEKs/ILEKs analysiert. 
2018 wurden insgesamt 21 Interviews mit LEADER-VertreterInnen und BürgermeisterInnen sowie Projekt-
trägerInnen geführt und transkribiert (siehe Kapitel 7, Frage 17). Bis zur Ex-post-Bewertung soll die zweite 
Befragungsrunde erfolgen.  

Evaluierungsaktivitäten auf  Programmebene 

Die Analysen auf Programmebene konzentrieren sich auf die in den Bewertungsfragen 22 bis 30 themati-
sierten Wirkungen des Programms sowie auf einzelne Aspekte der Programmdurchführung. 

Programmwirkungen 

Das Untersuchungsdesign zur Beantwortung der programmbezogenen Bewertungsfragen 22 bis 30 und zur 
Quantifizierung der Wirkungsindikatoren wurde 2018 konkretisiert. Dieser Arbeitsschritt umfasste 

• die Festlegung der in den Wirkungsanalysen zu berücksichtigenden (Teil-)Maßnahmen, 

• die Feinabstimmung der auf Maßnahmen- und SPB-Ebene durchgeführten Untersuchungen mit den 
Wirkungsanalysen auf Programmebene sowie  

• die Festlegung von inhaltlichen und methodischen Standards. 

 
Ziel dieser Feinabstimmung war es, ein vergleichbares Vorgehen bei der Beantwortung der programmbezo-
genen und SPB-bezogenen Bewertungsfragen sicherzustellen. Anfang 2019 wurden, unter Mitwirkung des 
Auftraggebers, die Ausgangswerte und die aktuellen Werte der wirkungsbezogenen Kontextindikatoren zu-
sammengestellt.  
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Programmdurchführung 

Für Analysen der Programmdurchführung bildet die sogenannte Strukturlandkarte eine wichtige Grundlage. 
Diese wurde zu Beginn des Programmplanungszeitraums erstellt und bei größeren Änderungen entspre-
chend aktualisiert. Wesentliche Änderungen in der Umsetzungsstruktur des PFEIL-Programms (siehe Struk-
turlandkarte Abbildung 2-1) bezogen sich auf die Umstrukturierung auf Ebene des BMEL und die Verschie-
bung der für die ELER-Umsetzung zuständigen Referate. Des Weiteren wurde in Bremen noch die Senats-
kanzlei aufgenommen, die fachlich für die Dorferneuerung zuständig ist. Darüber hinausgehend gab es keine 
Änderungen; der Umsetzungsrahmen blieb also stabil. 
Einen Schwerpunkt auf Programmebene bildet die Implementations(kosten)analyse (IK-Analyse). Kern der 
IK-Analyse ist die 2018 durchgeführte schriftliche Erhebung des Umsetzungsaufwandes bei den mit der För-
derung betrauten Verwaltungsstellen. Der Begriff Implementation umfasst alle Arbeiten der involvierten 
Verwaltungseinheiten, die erforderlich sind, um ein Förderprogramm EU-rechtskonform umzusetzen, zu 
steuern sowie die Förderung von Maßnahmen und Projekten zu realisieren. Letzteres reicht von der Akquise 
und Beratung über die Bewilligung inklusive aller Prüfungen und Kontrollen bis zur Auszahlung, Datenerfas-
sung und Dokumentation. Zur Steuerung zählen unter anderem die Mittelbewirtschaftung (Finanzmanage-
ment, Vorausschau, Bedarfsplanung, Jahresausbauprogramme, Kontingentierung etc.) sowie die Priorisie-
rung und Auswahl von Fördervorhaben.  

Einige der genannten Aufgabenfelder gehen in Teilen über das reine Zahlstellenverfahren hinaus. Während 
die Tätigkeiten im Bereich des Zahlstellenverfahrens klar u. a. durch Aufgabenzuweisungen in den Verord-
nungen bzw. Dienstanweisungen definiert sind, sind die darüber hinausgehenden Aufgaben (z. B. Beratung, 
Öffentlichkeitsarbeit) schwieriger vom reinen Fachgeschäft einer Verwaltung abzugrenzen, v. a. dann, wenn 
Aufgaben des Fördergeschäfts organisatorisch in die Fachverwaltung eingebunden sind. Für diese Tätig-
keitsfelder wurde versucht, durch klare Vorgaben im Rahmen der Kostenerhebung einheitliche Abschnei-
degrenzen vorzugeben. Insgesamt liegen für Niedersachen/Bremen von 91 Verwaltungseinheiten Fragebö-
gen vor, die sich z. T. auf mehrere Teilmaßnahmen oder Vorhabenarten beziehen. Der Rücklauf lag bei na-
hezu 100 %. Nur bei den UNBs war der Rücklauf geringer, sodass die Angaben auf der Grundlage der Stich-
probe hochgerechnet wurden. Die Fragebögen waren spezifisch auf die verschiedenen Ebenen bzw. Förder-
stränge zugeschnitten. Sie beinhalteten neben der Erfassung des Personalaufwandes (soweit relevant ge-
trennt nach Förderabwicklung und Vor-Ort- und Ex-post-Kontrollen) auch Fragen zu den aufwandsbestim-
menden Merkmalen der aktuellen Förderperiode. Abgefragt wurden positive bzw. kritische Aspekte zu den 
Bereichen Bestimmungen/Regelungen zum Förderverfahren, inhaltliche Ausgestaltung der Förderung, Ar-
beitsabläufe und Zusammenarbeitsstrukturen sowie technische Rahmenbedingungen. 

Weitere Themen auf Programmebene 

Im Hinblick auf die Querschnittsziele „Gleichstellung und Nichtdiskriminierung“ sowie „nachhaltige Entwick-
lung“ erfolgte durch die EvaluatorInnen eine Überprüfung der 2017 auf Dokumentenbasis erfolgten Maß-
nahmeneinordnung vor dem Hintergrund der bisherigen Bewertungsergebnisse (siehe Kapitel 8). Für die 
Bewertung des Beitrags des Programms zum Querschnittsziel „Gleichstellung und Nichtdiskriminierung“ er-
folgte darüber hinaus für ausgewählte Teilmaßnahmen (TM) eine geschlechterdifferenzierte Auswertung 
von Förderdaten und Befragungsergebnissen. Die Ergebnisse sind in verdichteter Form in Kapitel 8 einge-
flossen. 
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Weitere Arbeitsschritte auf Programmebene waren die Verdichtung der Ergebnisse der SPB- und Maßnah-
menbewertung im Hinblick auf Synergien innerhalb des Programms (Bewertungsfrage 19) und die Bewer-
tung der Technischen Hilfe (Bewertungsfrage 20). Das jeweilige Vorgehen in der Evaluierung kann Kapitel 7 
entnommen werden. Darüber hinaus erfolgte eine Zuarbeit der EvaluatorInnen zu Kapitel 9. 

Für die Technische Hilfe werden durch die EvaluatorInnen regelmäßig die Rückmeldebögen zu den aus der 
Technischen Hilfe finanzierten Veranstaltungen ausgewertet. Im Berichtszeitraum wurden die Feedback-
Bögen zu vier Veranstaltungen ausgewertet. 

c) Beschreibung der Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Bereitstellung und Verwal-
tung von Daten 

Im Feinkonzept zum Bewertungsplan PFEIL sind programmübergreifende Datenbestände und maßnahmen-
bezogene Datenbestände aufgeführt, die eine wesentliche Grundlage für die Evaluierung bilden. Die Daten 
sind nicht nur in Kapitel 7 des vorgelegten Berichts eingeflossen, sondern bilden auch die Grundlage für 
weitere thematische Berichte. 

Grundlage für den Abruf der Sekundärdaten durch die EvaluatorInnen in Niedersachsen/Bremen ist, neben 
den Ausführungen in den Ausschreibungsunterlagen und im Angebot, die Datenschutzvereinbarung, die 
2018/2019 aufgrund der EU-Datenschutzgrundverordnung überarbeitet wird. 

Daten aus dem Monitoring-System 

Den Monitoring-Daten werden die Angaben zu den gemeinsamen EU-Indikatoren entnommen, soweit diese 
für Evaluierungsfragestellungen relevant sind. 

Maßnahmenbezogene Daten 

Jeweils im Frühjahr eines Jahres erfolgen die Abrufe durch die EvaluatorInnen bei den unterschiedlichen 
datenhaltenden Stellen (für bewilligte und abgeschlossene Vorhaben). Die abgerufenen Förderdaten gehen 
über die im Monitoring abgebildeten Informationen hinaus und enthalten beispielsweise auch eine Be-
schreibung der Vorhaben oder Informationen zum Zuwendungsempfänger.  

Maßnahmenübergreifende Datenbestände 

Die NLWKN-Förderdatenbank ist – mit Blick auf die vereinbarten für die Evaluation zu nutzenden ergänzen-
den Indikatoren – derzeit noch nicht einsatzbereit. Einzelne Auswertungsschritte, die sich auf die Indikato-
ren beziehen, konnten daher von den EvaluatorInnen noch nicht oder nicht in vollem Umfang durchgeführt 
werden und wurden zeitlich nach hinten verschoben. In einzelnen Fällen konnten ersatzweise andere Da-
tenquellen genutzt werden. Gravierende Probleme für die Bewertung sind bisher noch nicht entstanden.      

Zahlstellendaten stehen für die EU-Haushaltsjahre bis 2018 zur Verfügung, sowohl für den ELER als auch für 
den EGFL. Sie wurden in dem von der Buchführungsverordnung vergebenen Format bereitgestellt und durch 
das Evaluatorenteam aufbereitet.  
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InVeKoS-Daten für das Verpflichtungsjahr 2017 wurden im II. und III. Quartal 2018 gemäß der Absprache 
vom Servicezentrum Landentwicklung und Agrarförderung (SLA) in Niedersachsen geliefert und anschlie-
ßend im Thünen-Institut für die laut Feinkonzept geplanten Auswertungen geprüft und aufbereitet. Mit den 
Daten konnte beispielweise das Zusammenwirken von investiven Naturschutzmaßnahmen und AUKM mit 
Biodiversitätszielen schlaggenau analysiert werden (siehe Kap. 2.2). Bei den AUKM mit Wasserschutzzielen 
wurden die InVeKoS-Daten zusammen mit Daten aus dem Nährstoffvergleich nach Düngeverordnung für 
Wirkungsanalysen herangezogen. Ziel dabei war, bei möglichst ähnlichen Vergleichsgruppen mit und ohne 
Maßnahmeneinfluss Auswirkungen auf die EU-Indikatoren Stickstoff- und Phosphorsalden zu identifizieren.  

Primärdaten 

Siehe Abschnitt B) 
Liste abgeschlossener Bewertungen 

Im Berichtszeitraum wurden keine Berichte fertiggestellt. 

d) Übersicht über Berichte der 5-Länder-Evaluation 

 Verlag / 
Heraus-
geber 

Autor 
(en) 

Titel. Unter-
titel. 
(Original)  

Abstrakt 
(50-100 Wörter) 

URL (Hyperlink) 

1 Thünen-
Institut 
für Länd-
liche 
Räume 

Grajew
ski, R. 

Das Partner-
schaftsprinzip 
im ELER in der 
Praxis 

Im Frühjahr 2017 wurden im Rahmen einer 
Online-Befragung VertreterInnen aller Partner-
institutionen befragt, die an Begleitausschuss-
sitzungen und/oder Informationsveranstaltun-
gen der Förderperiode 2014 bis 2020 teilge-
nommen haben. Die Rücklaufquote lag zwi-
schen 40 % in Niedersachsen/Bremen und 
81 % in Schleswig-Holstein. Insgesamt lagen 
damit 94 ausgefüllte Fragenbögen vor (davon 
70 Fragebögen von WiSo-Partnern, 24 von re-
gionalen Behörden). Obgleich die Bundeslän-
der die Partnerschaft sehr unterschiedlich aus-
gestaltet haben, war die Rückmeldung aller Be-
fragten überwiegend positiv. Der Begleitaus-
schuss erfüllt aus Sicht der Befragten seine 
Kernaufgaben. 

https://www.eler-
evaluie-
rung.de/fileadmin/e-
ler2/Publikatio-
nen/Projektbe-
richte/5-Laender-Be-
wertung/2018/Be-
richt_Partner-
schaftsprofil_endg-
stand-
Juni2018_RW__kom
plett.pdf 

2 Thünen-
Institut 
für Länd-
liche 
Räume 

Grajew
ski, R. 

Partnerinfor-
mationsveran-
staltungen zur 
Begleitung von 
PFEIL – Pro-
gramm zur För-
derung der 
Entwicklung im 
ländlichen 
Raum Nieder-
sachsen und 
Bremen 2014 
bis 2020 – Er-
gebnisse einer 

Niedersachsen/Bremen haben Informations-
veranstaltungen in erster Linie im Zusammen-
hang mit der Erstellung des PFEIL-Programms 
angeboten. Im Rahmen der laufenden Pro-
grammumsetzung fokussiert die Partnerbetei-
ligung auf den Begleitausschuss. Von den an 
der Befragung teilgenommenen 31 Personen 
haben 27 Personen angegeben, an Informati-
onsveranstaltungen teilgenommen zu haben. 
Eingeschätzt werden sollte die Sitzungsorgani-
sation, die vorherrschende Diskussionskultur, 
der Nutzen der Teilnahme. Des Weiteren sollte 
eine Gesamtbilanz gezogen werden. 

https://www.eler-
evaluie-
rung.de/fileadmin/e-
ler2/Publikatio-
nen/Projektbe-
richte/5-Laender-Be-
wertung/2018/TI_In-
foveranstaltung-NI-
HB_endg-Ver-
sion_2.pdf 

https://www.eler-evaluierung.de/fileadmin/eler2/Publikationen/Projektberichte/5-Laender-Bewertung/2018/Bericht_Partnerschaftsprofil_endg-stand-Juni2018_RW__komplett.pdf
https://www.eler-evaluierung.de/fileadmin/eler2/Publikationen/Projektberichte/5-Laender-Bewertung/2018/Bericht_Partnerschaftsprofil_endg-stand-Juni2018_RW__komplett.pdf
https://www.eler-evaluierung.de/fileadmin/eler2/Publikationen/Projektberichte/5-Laender-Bewertung/2018/Bericht_Partnerschaftsprofil_endg-stand-Juni2018_RW__komplett.pdf
https://www.eler-evaluierung.de/fileadmin/eler2/Publikationen/Projektberichte/5-Laender-Bewertung/2018/Bericht_Partnerschaftsprofil_endg-stand-Juni2018_RW__komplett.pdf
https://www.eler-evaluierung.de/fileadmin/eler2/Publikationen/Projektberichte/5-Laender-Bewertung/2018/Bericht_Partnerschaftsprofil_endg-stand-Juni2018_RW__komplett.pdf
https://www.eler-evaluierung.de/fileadmin/eler2/Publikationen/Projektberichte/5-Laender-Bewertung/2018/Bericht_Partnerschaftsprofil_endg-stand-Juni2018_RW__komplett.pdf
https://www.eler-evaluierung.de/fileadmin/eler2/Publikationen/Projektberichte/5-Laender-Bewertung/2018/Bericht_Partnerschaftsprofil_endg-stand-Juni2018_RW__komplett.pdf
https://www.eler-evaluierung.de/fileadmin/eler2/Publikationen/Projektberichte/5-Laender-Bewertung/2018/Bericht_Partnerschaftsprofil_endg-stand-Juni2018_RW__komplett.pdf
https://www.eler-evaluierung.de/fileadmin/eler2/Publikationen/Projektberichte/5-Laender-Bewertung/2018/Bericht_Partnerschaftsprofil_endg-stand-Juni2018_RW__komplett.pdf
https://www.eler-evaluierung.de/fileadmin/eler2/Publikationen/Projektberichte/5-Laender-Bewertung/2018/Bericht_Partnerschaftsprofil_endg-stand-Juni2018_RW__komplett.pdf
https://www.eler-evaluierung.de/fileadmin/eler2/Publikationen/Projektberichte/5-Laender-Bewertung/2018/Bericht_Partnerschaftsprofil_endg-stand-Juni2018_RW__komplett.pdf
https://www.eler-evaluierung.de/fileadmin/eler2/Publikationen/Projektberichte/5-Laender-Bewertung/2018/Bericht_Partnerschaftsprofil_endg-stand-Juni2018_RW__komplett.pdf
https://www.eler-evaluierung.de/fileadmin/eler2/Publikationen/Projektberichte/5-Laender-Bewertung/2018/TI_Infoveranstaltung-NI-HB_endg-Version_2.pdf
https://www.eler-evaluierung.de/fileadmin/eler2/Publikationen/Projektberichte/5-Laender-Bewertung/2018/TI_Infoveranstaltung-NI-HB_endg-Version_2.pdf
https://www.eler-evaluierung.de/fileadmin/eler2/Publikationen/Projektberichte/5-Laender-Bewertung/2018/TI_Infoveranstaltung-NI-HB_endg-Version_2.pdf
https://www.eler-evaluierung.de/fileadmin/eler2/Publikationen/Projektberichte/5-Laender-Bewertung/2018/TI_Infoveranstaltung-NI-HB_endg-Version_2.pdf
https://www.eler-evaluierung.de/fileadmin/eler2/Publikationen/Projektberichte/5-Laender-Bewertung/2018/TI_Infoveranstaltung-NI-HB_endg-Version_2.pdf
https://www.eler-evaluierung.de/fileadmin/eler2/Publikationen/Projektberichte/5-Laender-Bewertung/2018/TI_Infoveranstaltung-NI-HB_endg-Version_2.pdf
https://www.eler-evaluierung.de/fileadmin/eler2/Publikationen/Projektberichte/5-Laender-Bewertung/2018/TI_Infoveranstaltung-NI-HB_endg-Version_2.pdf
https://www.eler-evaluierung.de/fileadmin/eler2/Publikationen/Projektberichte/5-Laender-Bewertung/2018/TI_Infoveranstaltung-NI-HB_endg-Version_2.pdf
https://www.eler-evaluierung.de/fileadmin/eler2/Publikationen/Projektberichte/5-Laender-Bewertung/2018/TI_Infoveranstaltung-NI-HB_endg-Version_2.pdf
https://www.eler-evaluierung.de/fileadmin/eler2/Publikationen/Projektberichte/5-Laender-Bewertung/2018/TI_Infoveranstaltung-NI-HB_endg-Version_2.pdf
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 Verlag / 
Heraus-
geber 

Autor 
(en) 

Titel. Unter-
titel. 
(Original)  

Abstrakt 
(50-100 Wörter) 

URL (Hyperlink) 

Online-Befra-
gung von Part-
nern 

 

3 Thünen-
Institut/ 
entera 

Fähr-
mann 
et al. 

PFEIL – Pro-
gramm zur För-
derung im 
ländlichen 
Raum 2014 bis 
2020 in Nie-
dersachsen 
und Bremen – 
Analyse der In-
anspruch-
nahme und 
Umsetzung 

Der Bericht dient der Identifikation von Anpas-
sungserfordernissen der Maßnahmenausge-
staltung und des Umsetzungsrahmens auf der 
Grundlage einer detaillierten Analyse der Inan-
spruchnahme für den Zeitraum 2014 bis 2016 
sowie der administrativen Umsetzung bis 
Mitte 2017. Neben der Auswertung von För-
derdaten und Auswahlkriterien erfolgten Do-
kumentenanalysen und Expertengespräche mit 
verschiedenen an der Förderung beteiligten 
Dienststellen (u. a. Fachreferate, Bewilligungs-
stellen, Verwaltungsbehörde, Zahlstelle). Ne-
ben der Maßnahmenbetrachtung bildet die 
Betrachtung der „Stärken und Schwächen der 
Programmumsetzung“ vor dem Hintergrund 
zentraler Steuerungsgrößen für eine „erfolgrei-
che“ Förderung einen weiteren Schwerpunkt. 

https://www.eler-
evaluie-
rung.de/fileadmin/e-
ler2/Publikatio-
nen/Projektbe-
richte/5-Laender-Be-
wer-
tung/2018/TI_NI-
HB_Inanspruchnah-
mebe-
richt_endg_neu.pdf 

4 Thünen-
Institut 
für Länd-
liche 
Räume 

Eber-
hardt, 
W.  

Einzelbetriebli-
che Beratung 
(TM2.1) – Aus-
wertung der 
Erfahrungsbe-
richte der Be-
ratungsanbie-
ter zum 1. 
Vergabezeit-
raum 

Der Bericht zur ELER-Fördermaßnahme „Ein-
zelbetriebliche Beratung“ (EB) konzentriert 
sich auf die Auswertung der Erfahrungsbe-
richte der Beratungsanbieter zum 1. Vergabe-
zeitraum (2/2016 bis 6/2018). 32 Beratungsan-
bieter hatten Ende Juli 2018 jeweils ihren Er-
fahrungsbericht vorgelegt. Diese Berichte wur-
den vom Evaluator gesichtet, die Antworten zu 
den 13 Leitfragen aus den fünf Abschnitten ab-
schnittsweise zusammengeführt und analy-
siert. Dieser Auswertungsbericht gibt einen 
Überblick über die Anzahl der Antworten und 
berichtet zu jeder Frage wesentliche Inhalte 
bzw. lässt anhand der Auswahl der aufgeführ-
ten „Originaltöne/Zitate“ aus den Erfahrungs-
berichten gut die Problemlagen auf den bera-
tenen Betrieben erkennen. 

https://www.eler-
evaluie-
rung.de/fileadmin/e-
ler2/Publikatio-
nen/Projektbe-
richte/5-Laender-Be-
wer-
tung/2018/NI_EB__B
ericht_Befra-
gung_Berat-Anbie-
ter_2018__Endver-
sion.pdf 

5 Thünen-
Institut 
für Länd-
liche 
Räume 

Reiter, 
K. 

PFEIL – Pro-
gramm zur För-
derung der 
Entwicklung im 
ländlichen 
Raum 2014 bis 
2020 in Nie-
dersachsen 
und Bremen  
Umsetzung der 
Europäischen 
Innovations-

Berichtsgegenstand ist die Förderung von Ope-
rationellen Gruppen (OG), die im Rahmen des 
ersten Calls bewilligt wurden.  Die lang-
fristige Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der 
Land- und Ernährungswirtschaft unter Berück-
sichtigung der spezifischen Herausforderungen 
in NI und HB wird als Ziel der EIP-Förderung 
konsequent verfolgt. Dies gilt für die Umset-
zungsaspekte der Förderung, die sich z. B. in 
einem transparenten Auswahlprozess und ei-
ner positiv zu bewertenden Begleitung durch 
den Innovationsdienstleister zeigen. Auch das 

https://www.eler-
evaluie-
rung.de/fileadmin/e-
ler2/Publikatio-
nen/Projektbe-
richte/5-Laender-Be-
wer-
tung/2018/NI_EIP_B
e-
richt__20180725_M
S.pdf 

https://www.eler-evaluierung.de/fileadmin/eler2/Publikationen/Projektberichte/5-Laender-Bewertung/2018/TI_NI-HB_Inanspruchnahmebericht_endg_neu.pdf
https://www.eler-evaluierung.de/fileadmin/eler2/Publikationen/Projektberichte/5-Laender-Bewertung/2018/TI_NI-HB_Inanspruchnahmebericht_endg_neu.pdf
https://www.eler-evaluierung.de/fileadmin/eler2/Publikationen/Projektberichte/5-Laender-Bewertung/2018/TI_NI-HB_Inanspruchnahmebericht_endg_neu.pdf
https://www.eler-evaluierung.de/fileadmin/eler2/Publikationen/Projektberichte/5-Laender-Bewertung/2018/TI_NI-HB_Inanspruchnahmebericht_endg_neu.pdf
https://www.eler-evaluierung.de/fileadmin/eler2/Publikationen/Projektberichte/5-Laender-Bewertung/2018/TI_NI-HB_Inanspruchnahmebericht_endg_neu.pdf
https://www.eler-evaluierung.de/fileadmin/eler2/Publikationen/Projektberichte/5-Laender-Bewertung/2018/TI_NI-HB_Inanspruchnahmebericht_endg_neu.pdf
https://www.eler-evaluierung.de/fileadmin/eler2/Publikationen/Projektberichte/5-Laender-Bewertung/2018/TI_NI-HB_Inanspruchnahmebericht_endg_neu.pdf
https://www.eler-evaluierung.de/fileadmin/eler2/Publikationen/Projektberichte/5-Laender-Bewertung/2018/TI_NI-HB_Inanspruchnahmebericht_endg_neu.pdf
https://www.eler-evaluierung.de/fileadmin/eler2/Publikationen/Projektberichte/5-Laender-Bewertung/2018/TI_NI-HB_Inanspruchnahmebericht_endg_neu.pdf
https://www.eler-evaluierung.de/fileadmin/eler2/Publikationen/Projektberichte/5-Laender-Bewertung/2018/TI_NI-HB_Inanspruchnahmebericht_endg_neu.pdf
https://www.eler-evaluierung.de/fileadmin/eler2/Publikationen/Projektberichte/5-Laender-Bewertung/2018/TI_NI-HB_Inanspruchnahmebericht_endg_neu.pdf
https://www.eler-evaluierung.de/fileadmin/eler2/Publikationen/Projektberichte/5-Laender-Bewertung/2018/NI_EB__Bericht_Befragung_Berat-Anbieter_2018__Endversion.pdf
https://www.eler-evaluierung.de/fileadmin/eler2/Publikationen/Projektberichte/5-Laender-Bewertung/2018/NI_EB__Bericht_Befragung_Berat-Anbieter_2018__Endversion.pdf
https://www.eler-evaluierung.de/fileadmin/eler2/Publikationen/Projektberichte/5-Laender-Bewertung/2018/NI_EB__Bericht_Befragung_Berat-Anbieter_2018__Endversion.pdf
https://www.eler-evaluierung.de/fileadmin/eler2/Publikationen/Projektberichte/5-Laender-Bewertung/2018/NI_EB__Bericht_Befragung_Berat-Anbieter_2018__Endversion.pdf
https://www.eler-evaluierung.de/fileadmin/eler2/Publikationen/Projektberichte/5-Laender-Bewertung/2018/NI_EB__Bericht_Befragung_Berat-Anbieter_2018__Endversion.pdf
https://www.eler-evaluierung.de/fileadmin/eler2/Publikationen/Projektberichte/5-Laender-Bewertung/2018/NI_EB__Bericht_Befragung_Berat-Anbieter_2018__Endversion.pdf
https://www.eler-evaluierung.de/fileadmin/eler2/Publikationen/Projektberichte/5-Laender-Bewertung/2018/NI_EB__Bericht_Befragung_Berat-Anbieter_2018__Endversion.pdf
https://www.eler-evaluierung.de/fileadmin/eler2/Publikationen/Projektberichte/5-Laender-Bewertung/2018/NI_EB__Bericht_Befragung_Berat-Anbieter_2018__Endversion.pdf
https://www.eler-evaluierung.de/fileadmin/eler2/Publikationen/Projektberichte/5-Laender-Bewertung/2018/NI_EB__Bericht_Befragung_Berat-Anbieter_2018__Endversion.pdf
https://www.eler-evaluierung.de/fileadmin/eler2/Publikationen/Projektberichte/5-Laender-Bewertung/2018/NI_EB__Bericht_Befragung_Berat-Anbieter_2018__Endversion.pdf
https://www.eler-evaluierung.de/fileadmin/eler2/Publikationen/Projektberichte/5-Laender-Bewertung/2018/NI_EB__Bericht_Befragung_Berat-Anbieter_2018__Endversion.pdf
https://www.eler-evaluierung.de/fileadmin/eler2/Publikationen/Projektberichte/5-Laender-Bewertung/2018/NI_EB__Bericht_Befragung_Berat-Anbieter_2018__Endversion.pdf
https://www.eler-evaluierung.de/fileadmin/eler2/Publikationen/Projektberichte/5-Laender-Bewertung/2018/NI_EIP_Bericht__20180725_MS.pdf
https://www.eler-evaluierung.de/fileadmin/eler2/Publikationen/Projektberichte/5-Laender-Bewertung/2018/NI_EIP_Bericht__20180725_MS.pdf
https://www.eler-evaluierung.de/fileadmin/eler2/Publikationen/Projektberichte/5-Laender-Bewertung/2018/NI_EIP_Bericht__20180725_MS.pdf
https://www.eler-evaluierung.de/fileadmin/eler2/Publikationen/Projektberichte/5-Laender-Bewertung/2018/NI_EIP_Bericht__20180725_MS.pdf
https://www.eler-evaluierung.de/fileadmin/eler2/Publikationen/Projektberichte/5-Laender-Bewertung/2018/NI_EIP_Bericht__20180725_MS.pdf
https://www.eler-evaluierung.de/fileadmin/eler2/Publikationen/Projektberichte/5-Laender-Bewertung/2018/NI_EIP_Bericht__20180725_MS.pdf
https://www.eler-evaluierung.de/fileadmin/eler2/Publikationen/Projektberichte/5-Laender-Bewertung/2018/NI_EIP_Bericht__20180725_MS.pdf
https://www.eler-evaluierung.de/fileadmin/eler2/Publikationen/Projektberichte/5-Laender-Bewertung/2018/NI_EIP_Bericht__20180725_MS.pdf
https://www.eler-evaluierung.de/fileadmin/eler2/Publikationen/Projektberichte/5-Laender-Bewertung/2018/NI_EIP_Bericht__20180725_MS.pdf
https://www.eler-evaluierung.de/fileadmin/eler2/Publikationen/Projektberichte/5-Laender-Bewertung/2018/NI_EIP_Bericht__20180725_MS.pdf
https://www.eler-evaluierung.de/fileadmin/eler2/Publikationen/Projektberichte/5-Laender-Bewertung/2018/NI_EIP_Bericht__20180725_MS.pdf


53 

 

 Verlag / 
Heraus-
geber 

Autor 
(en) 

Titel. Unter-
titel. 
(Original)  

Abstrakt 
(50-100 Wörter) 

URL (Hyperlink) 

partnerschaf-
ten im Rahmen 
des ersten 
Calls 

Innovationspotenzial und die inhaltliche Aus-
richtung der Projekte lässt einen positiven Ziel-
beitrag erwarten. 

6 Thünen-
Institut 
für Be-
triebs-
wirt-
schaft 

Berg-
schmid
t, A. 

Tierwohlmaß-
nahme des 
PFEIL-Pro-
gramms 2014 
bis 2020: Be-
sonders tierge-
rechte Haltung 
von Mast-
schweinen 
„Ringel-
schwanzprä-
mie“ (T2) 

Zur Bewertung der Maßnahmenwirkung der 
„Ringelschwanzprämie“ wurden Bewilligungs- 
und Auszahlungsdaten ausgewertet und in Be-
zug zur Grundgesamtheit der niedersächsi-
schen Mastschweinehaltungen gesetzt. Haupt-
teil der Evaluation war eine schriftliche Befra-
gung der ZuwendungsempfängerInnen (Voller-
hebung), die 2017 durchgeführt wurde. Es 
wurden 59 Fragebögen ausgewertet (Rücklauf-
quote: 69 %). Die Inanspruchnahme der Maß-
nahme nahm über die Jahre zu; es wurde je-
doch nur ein kleiner Anteil Schweinemastbe-
triebe (3 %) und Mastschweine erreicht (2 %). 
Die Betriebe hatten überwiegend keine Prob-
leme, die geforderten 70 % intakten Ringel-
schwänze zu erreichen. Allerdings konnten Be-
triebe mit eingestreuten Haltungsverfahren 
hinsichtlich dieses Indikators signifikant bes-
sere Werte vorweisen als Betriebe mit Voll-
spaltenbuchten. 

https://www.eler-
evaluie-
rung.de/fileadmin/e-
ler2/Publikatio-
nen/Projektbe-
richte/5-Laender-Be-
wer-
tung/2019/4_19_Be-
richt_Ringelschwanz-
praemie_final.pdf 

7 Thünen-
Institut 
für Be-
triebs-
wirt-
schaft 

Grö-
ner, C. 

Tierwohlmaß-
nahme des 
PFEIL-Pro-
gramms 2014 
bis 2020: Be-
sonders tierge-
rechte Haltung 
von Legehen-
nen (T1) 

Zur Analyse der Maßnahmenwirkung sowie zur 
Bewertung der Effektivität der Legehennemaß-
nahme (Ablauf, Umsetzungsprobleme, Zieler-
reichung) wurden zunächst Bewilligungs- und 
Auszahlungsdaten ausgewertet und in Bezug 
zur Grundgesamtheit der niedersächsischen 
Legehennenbetriebe und der Anzahl Haltungs-
plätze gesetzt. Anschließend erfolgte eine 
schriftliche Befragung der Zuwendungsemp-
fängerInnen (Vollerhebung), die 2018 durchge-
führt wurde. Es konnten 103 Fragebögen aus-
gewertet werden (Rücklaufquote: 68 %). Die 
Inanspruchnahme der Maßnahme nahm über 
die Jahre zu. Es wurde jedoch nur ein kleiner 
Anteil Legehennenbetriebe und Legehennen 
erreicht (<5 %) und kaum Veränderung auf den 
Betrieben induziert. Die Maßnahme konnte Fe-
derpicken und Kannibalismus bei den nicht ku-
pierten Tieren nicht wirksam unterbinden. 

https://www.eler-
evaluie-
rung.de/fileadmin/e-
ler2/Publikatio-
nen/Projektbe-
richte/5-Laender-Be-
wer-
tung/2019/5_19_Be-
richt_Legehennen-
massnahme_fi-
nal.pdf 
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e) Zusammenfassung der Ergebnisse abgeschlossener Evaluationen 

Partnerschaft – Begleitausschuss: Das Engagement der Partner wird zuerst von dem Interesse getragen, 
über die Programme und deren Umsetzung informiert zu werden und diese Informationen auch in der wei-
teren Verbandsarbeit zu nutzen. Vernetzung ist ein weiterer Aspekt, der eine wichtige Rolle spielt. Die tat-
sächlichen Einflussmöglichkeiten auf die Programminhalte schätzen die Befragten als eher gering ein. Die 
Rückmeldungen zur Sitzungsorganisation und -kultur fallen überwiegend positiv aus, was auch das Ergebnis 
einer intensiven Sitzungsvorbereitung seitens der Programmverantwortlichen ist. Die meisten Befragten 
finden den gewählten Rahmen der Begleitausschusssitzungen in Ordnung. Nur wenige Befragte wünschen 
sich ein Begleitprogramm. Wenn ein anderes Setting gewünscht wurde, dann lag die Präferenz auf Exkursi-
onen zu ausgewählten Themen und Projekten. Die Sitzungskultur hängt in starkem Maße auch von der Ar-
beit der Sitzungsleitung ab. In den Sitzungen sollten u. a. die Materie verständlich präsentiert, Diskussionen 
angeregt und nachvollziehbare, die Meinungsbilder und Ergebnisse wiedergebende Protokolle angefertigt 
werden. Eine klare Zustimmung, dass diese Aspekte beachtet werden, zeigt sich in der Befragung, wobei 
Unterschiede zwischen den Ländern bemerkbar sind. Viele WiSo-Partner würden sich, wenn sie könnten, 
noch aktiver in den Begleitausschuss einbringen. Fehlende Zeit und eine knappe Ressourcenausstattung 
gehören in allen Bundesländern zu den wichtigsten begrenzenden Faktoren für ein Mehr an Beteiligung. 
Geringfügige Unterschiede sind zwischen Personen im Haupt- und Ehrenamt erkennbar. Bei ehrenamtlich 
Tätigen wurden als Hinderungsgründe neben Zeit- und Ressourcenrestriktionen auch noch fehlendes Fach-
wissen und fehlende organisatorische Unterstützung angeführt (Grajewski, 2018a). 

Partnerschaft – Informationsveranstaltungen: Die Gesamtbilanz fiel überwiegend positiv aus, auch im Ver-
gleich zu den Informationsveranstaltungen der Vorperiode. Es gab allerdings auch vereinzelt kritische Rück-
meldungen, die auch in einem unterschiedlichen Verständnis der Aufgabe von solchen Informationsveran-
staltungen liegen. Im Vordergrund steht die Information und weniger der Gestaltungsprozess eines Pro-
gramms, für den die eingeladenen Partnergruppen und regionalen Behörden auch kein Mandat besitzen 
(Grajewski, 2018b). 

Inanspruchnahme des PFEIL-Programms: Insgesamt ist PFEIL auf einem guten Weg. Die drei Steuerungs-
größen, also Zielorientierung/Wirksamkeit, Inanspruchnahme/Akzeptanz und Umsetzungsrahmen/Auf-
wand, sind gut ausbalanciert. Bei dem überwiegenden Teil der PFEIL-Fördermaßnahmen wird im Hinblick 
auf die gesamte Förderperiode bislang kein Handlungsbedarf bzw. Anpassungsbedarf gesehen. Inhaltlicher 
Nachsteuerungsbedarf wird nur bei den Maßnahmen AFP, V&V, AGZ sowie der Junglandwirteförderung ge-
sehen. Im Bereich der Dorferneuerung betrifft dies die sehr komplex ausgestalteten Auswahlkriterien. Der 
teilweise unterplanmäßige Umsetzungsstand ist zu überwiegenden Teilen mit dem verzögerten Programm-
start, neuen und anspruchsvollen Förderausgestaltungen bzw. verwaltungsinternen Abläufen und externen 
Einflussfaktoren zu erklären und nicht mit mangelndem Bedarf. So haben Markt- und Preisentwicklungen 
bei AUKM/Ökolandbau zu einer starken Nachfrage geführt, gleichzeitig aber die Nachfrage nach Maßnah-
men zur Förderung betrieblicher Investitionen gehemmt. Limitierend wirken sich die Entwicklungen auf den 
Bodenmärkten, zunehmende Flächenkonkurrenzen und die angespannte Lage kommunaler Haushalte aus. 
Darüber hinaus treten GAK-finanzierte Vorhaben aus verschiedenen Gründen in eine Konkurrenz zur ELER-
Förderung. Dies ist insbesondere im Bereich der ZILE-Maßnahmen und des Fließgewässerschutzes zu be-
obachten.  Einige Schwächen bzw. negative Entwicklungen sind im Bereich des Umsetzungsrahmens 
bzw. der Aufwandsentwicklung festzustellen. Die Ursachen liegen in Bezug auf den Rechtsrahmen zwar 
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überwiegend auf europäischer Ebene; es sind aber auch hausgemachte Probleme festzustellen. Insgesamt 
ist ein deutlicher Engpass für die Programmumsetzung in der zugespitzten Personalsituation zu sehen, so-
wohl hinsichtlich der Quantität als auch des Bedarfes an fachlicher Expertise. Das betrifft auch den IT-Be-
reich (Fährmann et al., 2018).  

Einzelbetriebliche Beratung: Im Rahmen der ELER-Fördermaßnahme „Einzelbetriebliche Beratung“ (EB) 
sind im 1. Vergabezeitraum (2/2016 bis 6/2018) fast 60.000 Beratungsstunden geleistet worden. Mit 22 
bzw. 16 % der Beratungsstunden sind zu den zwei Themenbereichen „Verbesserung des Tierschutzes“ und 
„Agrarumweltmaßnahmen“ die meisten Stunden zu verzeichnen. Die Fördermaßnahme EB stellt für man-
che Themen eine Art „Türöffner“ auf den Betrieben dar. In der Regel findet eine Durchleuchtung des lau-
fenden Betriebes statt. Werden Defizite festgestellt, zeigen die Beratungsempfehlungen Lösungsansätze 
auf. Die Beratung fördert auch die Umsetzung neuer Erkenntnisse. Dieser Austausch würde ohne die För-
derung oftmals nicht stattfinden. In der Befragung der Beratungsanbieter wurden Defizite der landwirt-
schaftlichen Betriebe am Häufigsten bei den Themen Agrarumweltmaßnahmen, Tierschutz/Tierwohl und 
Biodiversität genannt und entsprechend zu diesen Themen auch die meisten Empfehlungen gegeben. Aber 
auch in den Themenbereichen Minimierung von Antibiotika, Nährstoffkreisläufe/Stoffströme und Emissi-
onsminderung Pflanzenbau wurden aufgrund vorhandener Defizite vermehrt Empfehlungen an die Betriebe 
gegeben. Bereits Ende 2017 war zu erkennen, dass mehrere Anbieter ihr Budget für den 1. Vergabezeitraum 
nicht komplett ausschöpfen werden. Ungenutzte Mittel sind nicht verfallen, sondern in das Gesamtvolumen 
für den 2. Vergabezeitraum eingeflossen (Eberhardt, 2018). 

Europäische Innovationspartnerschaft: Übergeordnetes Ziel der EIP-Förderung ist die langfristige Stärkung 
der Wettbewerbsfähigkeit der Land- und Ernährungswirtschaft unter expliziter Berücksichtigung der spezi-
fischen Herausforderungen in Niedersachsen und Bremen. Dieser Anspruch wird konsequent realisiert.  
Gegenstand der Betrachtung sind der 1. Call und die daraus hervorgegangen Projekte (Bewilligungen im Mai 
2016, Projektlaufzeit drei Jahre). Die Anzahl der eingereichten Projektanträge dokumentiert ein hohes In-
teresse an der EIP-Förderung. Das Auswahlverfahren ist aus Sicht der Evaluatorin zielführend, transparent 
und angemessen. Die erreichten Punktwerte zeugen von einem hohen inhaltlichen Niveau der Anträge.
  Für knapp drei Viertel der Projekte wäre ohne eine EIP-Projektförderung keine alternative Antrag-
stellung erfolgt. Rund 80 % der EIP-Projekte sind aus bekannten und bereits bestehenden Netzwerken her-
vorgegangen. Damit bestätigt sich auch für die EIP-Innovationsprojekte, dass Voraussetzung für Innovation 
das Vorhandensein einer (persönlichen) Vertrauensbasis ist.  An neun EIP-Projekten sind wissenschaftli-
che Institutionen beteiligt; in keinem EIP-Projekt fungieren Landwirte oder Garten-/ Obstbauern als Lead-
Partner. Die vorgegebene Beteiligung von Primärproduzenten gestaltet sich unterschiedlich. Ihre Beteili-
gung reicht von einer aktiven und auf den Projektverlauf Einfluss nehmenden Teilnahme bis hin zu einer 
eher passiven Rolle. Ausschlaggebend für die unterschiedliche Rollenzuweisung sind der Innovationsgegen-
stand und dessen Nähe zu betrieblichen Abläufen.  Seit 2017 ist der Innovationsdienstleister (IDL) für 
Niedersachsen und Bremen das Innovationszentrum Niedersachsen, das neben der EIP-Agri weitere – auch 
europäische –Innovationsnetzwerke betreut. Im Zentrum der Arbeit des IDL standen neben seiner Multipli-
katorfunktion im Jahr 2017 (1) eine umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit und (2) die Vernetzung der Projekte 
untereinander.  Die Teilnahme an übergeordneten/allgemeinen Vernetzungsaktivitäten konzentriert sich 
auf die Lead-Partner, den IDL und VertreterInnen der Verwaltung. Eine Teilnahme von landwirtschaftlichen 
Praktikern bleibt die Ausnahme und läuft vordergründig dem Ideal des Bottom-up-Ansatzes entgegen. Die 
Entscheidung der Praktiker ist jedoch dem Zeit-Nutzen-Aufwand geschuldet. Sie konzentrieren sich bei 
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knappem Zeitbudget auf ihre Unternehmen, obwohl sie hinter den EIP-Projektinhalten stehen. Im Gegen-
satz dazu erhalten die themenzentrierten, bundesländerübergreifenden Workshops, die auf Initiative von 
NI und SH entstanden und von der DVS angebotenen werden, eine sehr positive Einschätzung durch die 
Praktiker, die sich in ihrer aktiven Teilnahme widerspiegelt. Die EIP-Agri ist wegen ihres originären Förder-
ziels, nämlich der Initiierung von Innovation im Rahmen von praxisnahen Projekten, nicht der Regel- oder 
Standardförderung zuzuordnen und folglich mit vergleichsweise höherem Verwaltungsaufwand für die öf-
fentliche Verwaltung gekennzeichnet. Auch auf Seiten der Antragsteller wird der administrative Aufwand 
für die Projektabwicklung als hoch bewertet, jedoch vergleichbar dem anderer öffentlich geförderter wis-
senschaftlicher Projekt- und Forschungsvorhaben (Reiter, 2018). 

„Ringelschwanzprämie“: Die Inanspruchnahme nahm in den ersten drei Förderjahren (2016 bis 2018) zwar 
von 76 (2016, Auszahlungen) auf 151 (2018, Bewilligungen) stark zu, die Reichweite der Maßnahme ist mit 
einem Anteil geförderter Betriebe von 3 % und Tiere von unter 2 % jedoch gering. Die Zuwendungsempfän-
gerInnen sind mit der administrativen Umsetzung der Maßnahme auf den Betrieben erfolgreich. Wenige 
kritische Äußerungen bezogen sich auf unklare Formulierungen (z. B. Abgrenzung „intakter Ringel-
schwanz“). Die Maßnahme setzt in ihrer ergebnisorientierten Ausgestaltung Impulse für eine Haltung intak-
ter Schweine, ist aber nicht in der Lage, die niedersächsische Schweinehaltung grundlegend zu verändern: 
(1) Durch die ergebnisorientierte Vorgehensweise konnten nicht nur Betriebe, die ohnehin alternative Hal-
tungsverfahren haben, an der Maßnahme teilnehmen, sondern auch konventionelle Betriebe, die bisher 
kupierte Tiere hielten. Hiermit wird ein wichtiger Impuls für eine tiergerechtere Schweinehaltung gesetzt, 
denn das routinemäßige Kürzen der Ringelschwänze stellt eine aus gesellschaftlicher Sicht nicht akzeptable 
Anpassung des Tiers an ein nicht tiergerechtes Haltungsverfahren dar. (2) Der Grenzwert von 70 % intakten 
Schwänzen war von etwa zwei Dritteln der teilnehmenden Betriebe gut zu erreichen. Das Drittel, das Prob-
leme hatte, bestand aus konventionellen Betrieben, die überwiegend Vollspaltenbuchten hatten. Dieses 
Ergebnis wird sowohl durch die Projekte der Bundesländer gestützt, in denen die untersuchten konventio-
nellen Betriebe nur selten in der Lage waren, intakte Tiere zu halten, als auch durch die Literaturanalysen. 
(3) Dass es auch auf den geförderten Betrieben zu Schwanzbeißen kommt, zeigt die Angabe zum Anteil 
intakter Schwänze bei Mastende. Nur rund 30 % der Mastschweine sind zu diesem Zeitpunkt in der besten 
Kategorie (90 bis 100 % intakte Schwänze). Da das Schwanzbeißen für die betroffenen Tiere schmerzhaft 
ist, sollten Ansatzpunkte gefunden werden, um hier bessere Werte zu erreichen. (4) Eine „flächende-
ckende“ Förderung aller niedersächsischen Mastschweinebetriebe mit der „Ringelschwanzprämie“ ist 
schwer vorstellbar. Einerseits, weil hierfür jährlich ca. 200 Mio. Euro bereitgestellt werden müssten (mehr 
als die Hälfte der für PFEIL zur Verfügung stehenden öffentlichen Mittel) und andererseits, weil die Umset-
zung und Kontrolle der Maßnahme die Verwaltung vor große Herausforderungen stellen würde. Ein Ende 
des Schwänze-Kupierens allein durch Förderung wäre daher schwierig umzusetzen (Bergschmidt, 2019). 

Besonders tiergerechte Haltung von Legehennen: Die Inanspruchnahme der Legehennenmaßnahme nahm 
in den ersten drei Förderjahren (2016 bis 2018) zwar zu, die Reichweite war mit einem Anteil geförderter 
Betriebe und Tiere von unter 5 % jedoch gering. Der Anteil ökologisch wirtschaftender Betriebe war mit ca. 
70 % der Betriebe überdurchschnittlich; konventionelle Bodenhaltungsbetriebe waren mit ca. 5 % unterre-
präsentiert. Aus Sicht der ZuwendungsempfängerInnen war die administrative Umsetzung der Maßnahme 
auf den Betrieben erfolgreich. Wenige kritische Äußerungen bezogen sich auf ungünstige Formulierungen 
in den Formularen (z. B. „Die Mortalität ist nicht deutlich erhöht“). Die Fördermaßnahme führt in der der-
zeitigen Ausgestaltung nicht zu einer deutlichen Verbesserung des Tierwohls: (1) Die geförderten Betriebe 
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mussten überwiegend (86 %) keine Veränderungen umsetzen, um an der Maßnahme teilnehmen zu kön-
nen. Die hohen Mitnahmeeffekte sind vor allem auf den hohen Anteil ökologisch wirtschaftender Betriebe 
zurückzuführen, die den Großteil der einzuhaltenden Bedingungen aufgrund der Vorgaben für die ökologi-
sche Bewirtschaftung bereits erfüllen. Zusätzlich nehmen viele der konventionellen Betriebe an speziellen 
Vermarktungsprogrammen teil, die zum Teil ähnliche Vorgaben wie die Maßnahme haben. (2) Das Ziel, Fe-
derpicken und Kannibalismus zu vermeiden, wurde nur von einem Teil der ZuwendungsempfängerInnen 
(45 %) erreicht und die Verhaltensstörung nicht wirksam verhindert. Die Vorgaben der Maßnahme reichen 
demnach nicht aus, um eine Haltung unverletzter Tiere zu gewährleisten (Gröner, 2019). 

f) Kommunikationsaktivitäten in Bezug auf die Verbreitung von Evalutionsergebnissen 

WANN? WAS?  
(Titel, Thema, In-
halt der Kommuni-
kation) 

WER?  
(Veranstal-
ter) 

WIE?  
(Form, Kanäle) 

ZU WEM? (Ziel-
gruppe) 

Wie 
viele? 

URL 

17.05.2018 Assessing an im-
proved local gov-
ernance through  
LEADER/CLLD – 
Looking at the in-
put and output 
of governance 
arrangements 

European 
Evalua-
tion 
Helpdesk 
for Rural 
Develop-
ment  

Good Practice 
Workshop, 
„Showing the 
added value 
of 
LEADER/CLLD 
through eval-
uation” 

EvaluatorInnen/ 
Verwaltung 

60 https://enrd.ec.e
uropa.eu/evalua-
tion/good-prac-
tice-work-
shops/showing-
added-value-lea-
derclld-through-
evaluation_en 

04.06.2018 Participants in 
participative pro-
cesses – who 
they are and 
what they think 
about participa-
tion  

Regional 
Studies 
Associa-
tion  

Regional 
Studies Asso-
ciation Euro-
pean Confer-
ence 2018 

Wissenschaft 25 https://www.regi-
onalstu-
dies.org/events/r
sa-lugano-2018/ 

14.06.2018 Alles neu ma-
chen Mai und 
Juni? Zu den Vor-
schlägen der 
Kommission 

AK Struk-
turpolitik 
mit Thü-
nen-Insti-
tut 

Vortrag Verwaltung/ 
EvaluatorInnen 

30 https://www.deg
eval.org/filead-
min/users/Ar-
beits-
kreise/AK_Struk-
turPol/04_Einlei-
tung-KOM-Vor-
schlaege.pdf 

15.06.2018 Evaluierung von 
Klimaeffekten 
des ELER – Me-
thodische Her-
ausforderungen 

AK Struk-
turpolitik 
mit Thü-
nen-Insti-
tut 

Frühjahrs-
workshop des 
AK Struktur-
politik der 
DeGEval 

EvaluatorInnen/ 
Verwaltung 

30 https://www.deg
eval.org/filead-
min/users/Ar-
beits-
kreise/AK_Struk-
turPol/01_DeGE-
val_Work-
shop_2018_Rog-
gendorf-neu.pdf 

27.09.2018 Evaluierung von 
Klimaeffekten 

Monito-
ring- und 
Evaluie-

MEN-D Work-
shop „Ergän-
zende Ergeb-
nisindikatoren  

EvaluatorInnen/ 
Verwaltung 

10 http://www.men-
d.de/fileadmin/u-
ser_upload/MEN-
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WANN? WAS?  
(Titel, Thema, In-
halt der Kommuni-
kation) 

WER?  
(Veranstal-
ter) 

WIE?  
(Form, Kanäle) 

ZU WEM? (Ziel-
gruppe) 

Wie 
viele? 

URL 

anhand ergän-
zender Ergebnis-
indikatoren  

rungs-
netzwerk 
Deutsch-
land 
(MEN-D)   

–  Methodi-
sche Herange-
hensweisen " 

D_Newslet-
ter_14.pdf 

23.10.2018 Workshop zur 
Vorbereitung der 
Primärerhebung 
VuV  

TI-BW 
(Forstner, 
Ebers) 

Vortrag, Dis-
kussion 

Verwaltung, 
FachreferentIn-
nen und Vertre-
terInnen von 
Bewilligungs-
stellen der Bun-
desländer der 
5-Länder-Evalu-
ation  

9  

27.11.2018 Ländlicher We-
gebau: Förde-
rung und Finan-
zierungskon-
zepte 

Bun-
desländer 
der 5-
Länder-
Evalua-
tion 

Lenkungsauss
chuss 5-Län-
der-Evalua-
tion 

Verwaltung der 
Bundesländer 
der 5-Länder-
Evaluation / 
EvaluatorInnen 

15  

28.11.2018 Ländliche Ent-
wicklung: Erste 
Ergebnisse zu 
den regionalen 
Fallstudien  

Bun-
desländer 
der 5-
Länder-
Evalua-
tion 

Lenkungsauss
chuss 5-Län-
der-Evalua-
tion 

Verwaltung 
Bundesländer 
der 5-Länder-
Evaluation / 
EvaluatorInnen 

15  

28.11.2018 Ergebnisse der 
AFP-Befragung 
im Länderver-
gleich 

Bundes-
länder 
der 5-
Länder-
Evalua-
tion 

Lenkungsaus-
schuss 5-Län-
der-Evalua-
tion 

Verwaltung 
Bundesländer 
der 5-Länder-
Evaluation/ Eva-
luatorInnen 

15  

07./08.02.20
19 

Investitions- und 
Entwicklungs-
hemmnisse land-
wirtschaftlicher 
Betriebe – Ergeb-
nisse einer Un-
ternehmensbe-
fragung 

Evalua-
torentea
m der 5-
Länder-
Evalua-
tion 

Vortrag auf 
der Tagung 
„Über den 
Tellerrand ge-
schaut IV“ 

Verwaltung, 
Fachbehörden, 
Wissenschaft 
der Bundeslän-
der der 5-Län-
der-Evaluation 
sowie andere 
Mitgliedstaaten 

17  

07./08.02.20
19 

Folgenabschät-
zung eines Ver-
bots der ganzjäh-
rigen Anbinde-
haltung von 
Milchkühen 

Evalua-
torentea
m der 5-
Länder-
Evalua-
tion 

Vortrag auf 
der Tagung 
„Über den 
Tellerrand ge-
schaut IV“ 

Verwaltung, 
Fachbehörden, 
Wissenschaft 
der Bundeslän-
der der 5-Län-
der-Evaluation 
sowie andere 
Mitgliedstaaten 

17  
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WANN? WAS?  
(Titel, Thema, In-
halt der Kommuni-
kation) 

WER?  
(Veranstal-
ter) 

WIE?  
(Form, Kanäle) 

ZU WEM? (Ziel-
gruppe) 

Wie 
viele? 

URL 

07./08.02.20
19 

Evaluierung der 
Marktstruktur-
förderung (VuV) 
im Förderzeit-
raum 2014 bis 
2020 

Evalua-
torentea
m der 5-
Länder-
Evalua-
tion 

Vortrag auf 
der Tagung 
„Über den 
Tellerrand ge-
schaut IV“ 

Verwaltung, 
Fachbehörden, 
Wissenschaft 
der Bundeslän-
der der 5-Län-
der-Evaluation 
sowie andere 
Mitgliedstaaten 

17  

07./08.02.20
19 

Die GAP nach 
2020 und deren 
grüne Architek-
tur 

Evalua-
torentea
m der 5-
Länder-
Evalua-
tion 

Vortrag auf 
der Tagung 
„Über den 
Tellerrand ge-
schaut IV“ 

Verwaltung, 
Fachbehörden, 
Wissenschaft 
der Bundeslän-
der der 5-Län-
der-Evaluation 
sowie andere 
Mitgliedstaaten 

50  

07./08.02.20
19 

Ergebnisse von 
Klimaeffekten 
des ELER – Er-
gebnisse für den 
eDFB 2019 

Evalua-
torentea
m der 5-
Länder-
Evalua-
tion 

Vortrag auf 
der Tagung 
„Über den 
Tellerrand ge-
schaut IV“ 

Verwaltung, 
Fachbehörden, 
Wissenschaft 
der Bundeslän-
der der 5-Län-
der-Evaluation 
sowie andere 
Mitgliedstaaten 

50  

07./08.02.20
19 

Förderbereich 
Natürliches Erbe 

Evalua-
torentea
m der 5-
Länder-
Evalua-
tion 

Vortrag auf 
der Tagung 
„Über den 
Tellerrand ge-
schaut IV“ 

Verwaltung, 
Fachbehörden, 
Wissenschaft 
der Bundeslän-
der der 5-Län-
der-Evaluation 
sowie andere 
Mitgliedstaaten 

50  

07./08.02.20
19 

Förderung der 
biologischen 
Vielfalt/ Schwer-
punktbereich 4A 

Evalua-
torentea
m der 5-
Länder-
Evalua-
tion 

Vortrag auf 
der Tagung 
„Über den 
Tellerrand ge-
schaut IV“ 

Verwaltung, 
Fachbehörden, 
Wissenschaft 
der Bundeslän-
der der 5-Län-
der-Evaluation 
sowie andere 
Mitgliedstaaten 

50  

07./08.02.20
19 

Schwerpunktbe-
reich 6B – Ländli-
che Entwicklung 
– Ausgestaltung 
der Förderung 

Evalua-
torentea
m der 5-
Länder-
Evalua-
tion 

Vortrag auf 
der Tagung 
„Über den 
Tellerrand ge-
schaut IV“ 

Verwaltung, 
Fachbehörden, 
Wissenschaft 
der Bundeslän-
der der 5-Län-
der-Evaluation 
sowie andere 
Mitgliedstaaten 

25  
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WANN? WAS?  
(Titel, Thema, In-
halt der Kommuni-
kation) 

WER?  
(Veranstal-
ter) 

WIE?  
(Form, Kanäle) 

ZU WEM? (Ziel-
gruppe) 

Wie 
viele? 

URL 

07./08.02.20
19 

Schwerpunktbe-
reich 6B – Ländli-
che Entwicklung 
– Ansätze zur 
Partizipation und 
Umsetzungs-
hemmnisse 

Evalua-
torentea
m der 5-
Länder-
Evalua-
tion 

Vortrag auf 
der Tagung 
„Über den 
Tellerrand ge-
schaut IV“ 

Verwaltung, 
Fachbehörden, 
Wissenschaft 
der Bundeslän-
der der 5-Län-
der-Evaluation 
sowie andere 
Mitgliedstaaten  

25  

07./08.02.20
19 

Über den Teller-
rand geschaut IV 
Wo wir stehen … 

Evalua-
torentea
m der 5-
Länder-
Evalua-
tion 

Vortrag auf 
der Tagung 
„Über den 
Tellerrand ge-
schaut IV“ 

Verwaltung, 
Fachbehörden, 
Wissenschaft 
der Bundeslän-
der der 5-Län-
der-Evaluation 
sowie andere 
Mitgliedstaaten 

80  

03.05.2018 Evaluierung ILE-
Regionen: Ergeb-
nisse und Aus-
blick auf weitere 
Schritte  

ML Treffen der 
ILE-Regionen 
(Niedersach-
sen) 

Akteure aus ILE-
Regionen/ Ver-
waltung 

35  

24.05.2018 Ergebnisvorstel-
lung Ringel-
schwanzprämie 
und Legehen-
nenmaßnahme 

ML + MB Vortrag Ministerialver-
waltung, Fach-
behörden, Wis-
senschaft 

20  

21.06.2018 Ergebnisse der 
Online-Befra-
gung der Partner 

MB, ML  Vortrag auf 
der 6. Sitzung 
des Begleit-
ausschusses 
für das Pro-
gramm zur 
Förderung der 
Entwicklung 
des ländlichen 
Raums Nie-
dersachsen 
und Bremen 
(PFEIL) 

WiSo-Partner 60  

21.06.2018 Ergebnisvorstel-
lung Ringel-
schwanzprämie 

s.o. MB, 
ML  

s.o. Vortrag 
auf der 6. Sit-
zung des Be-
gleitausschus-
ses für das 
Programm zur 
Förderung der 
Entwicklung 
des ländlichen 

WiSo-Partner 60  
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WANN? WAS?  
(Titel, Thema, In-
halt der Kommuni-
kation) 

WER?  
(Veranstal-
ter) 

WIE?  
(Form, Kanäle) 

ZU WEM? (Ziel-
gruppe) 

Wie 
viele? 

URL 

Raums Nie-
dersachsen 
und Bremen 
(PFEIL) 

11.10.2018 ELER-Maßnahme 
"Transparenz 
schaffen - von 
der Ladentheke 
bis zum Erzeu-
ger" 

MB, ML  7. Sitzung des 
Begleitaus-
schuss für das 
Programm zur 
Förderung der 
Entwicklung 
des ländlichen 
Raum Nieder-
sachsen und 
Bremen 
(PFEIL) 

WiSo-Partner 60  

05.11.2018 Ergebnisse LAG-
Befragung als 
Beitrag zur 
Selbstevaluie-
rung  

LAG Kul-
turland-
schaft Os-
terholz 

LAG Sitzung 
Kulturland-
schaft Oster-
holz 

LAG-Mitglieder 25  

13.11.2018 KG Eval MB Sitzung Ministerialver-
waltung 

6  

16.11.2018 Evaluierung LEA-
DER:  Status der 
Evaluation und 
aktuelle Schritte  

LEADER-
Lenkungs
ausschuss 
Nieder-
sachsen 

LEADER-
Lenkungsauss
chuss Nieder-
sachsen 

LAG-Mitglieder, 
Ämter und ML 

60  

21.01.2019 Einzelbetriebli-
che Beratung – 
Erfahrungsbe-
richte der Bera-
tungsanbieter 
zum 1. Vergabe-
zeitraum  2/2016 
bis 6/2018 

ML Vortrag Verwaltung, Be-
ratungsorgani-
sationen 

60  

24.01.2019 Workshop zur 
Ausgestaltung 
der Blühstreifen-
förderung in der 
neuen Förderpe-
riode 2021 bis 
2027 

ML  Vortrag, Dis-
kussion 

Verwaltung, 
Wissenschaft 

40  
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g) Follow-up zu Evaluierungsergebnissen 

Bewertungsergebnis relevant 
für Follow-up (Beschreiben der 
Feststellung & Quelle in Klam-
mern erwähnen) 

Durchgeführte Follow-up Verantwort-
lich für 
Follow-up 

(a) Verbesserung der 
Programmgestaltung 

(b) Verbesserung der Programm-
durchführung 

Gruppenstruktur und Sprecher-
modell sollten modifiziert wer-
den. Die an Prioritäten orien-
tierte Struktur ist nicht glücklich 
gewählt, weil einzelne Gruppen 
so zu heterogen sind. Sinnvoll 
wäre auch, auf dem BGA einen 
Tagesordnungspunkt „Bericht 
aus den Gruppen“ aufzuneh-
men, um dem Gruppenprinzip 
eine stärkere Verbindlichkeit 
und Sichtbarkeit zuzumessen 
(Grajewski, 2018a). 

 Die Gruppenstruktur anhand der 
Prioritäten war ein Versuch und 
sollte in dieser FP auch nicht mehr 
abgeändert werden. Auf der nächs-
ten BGA-Sitzung sollte aber das 
Thema nochmals angesprochen 
werden mit der Aufteilung/Zuord-
nung der Institutionen auf die Priori-
täten. Des Weiteren sollte die Liste 
mit der Aufteilung vorab nochmals 
an alle versendet werden. Der TOP 
„Bericht aus den Gruppen“ wird für 
die nächste Sitzung aufgenommen 

MB 

Insgesamt gab es positive Rück-
meldungen zur Sitzungsorgani-
sation. Nur die übervolle Tages-
ordnung wurde kritisiert. Diese 
ist z. T. aber dem Sitzungstur-
nus geschuldet, den formalen 
Vorgaben und dem Bemühen 
der Programmverantwortli-
chen, neben den formal abzuar-
beitenden Themen auch noch 
interessante inhaltliche Inputs 
zu bringen. Lösungen bieten 
sich an in Form von zweitägigen 
Sitzungen, einer Ausweitung 
des Sitzungsturnus oder der 
noch intensiveren Nutzung von 
Umlaufverfahren (Grajewski, 
2018a). 

 Abhilfe kann teilweise durch zwi-
schenzeitliche Versendung von Info-
Briefen über Aktuelles zu PFEIL an 
BGA und WiSo-Partner erfolgen. 
2019 ist eine zweitägige BGA-Sit-
zung geplant mit Exkursion. 

MB 

Sitzungen weiterhin eintägig, 
weil weder kürzere oder ein 
Mehr an Sitzungen in einem 
Flächenland realisierbar ist 
(Grajewski, 2018b). 

 Wird wie gehabt berücksichtigt. MB 

Da der Nutzen einer Teilnahme 
vor allem in den Aspekten In-
formationsgewinnung und Ver-
netzung gesehen wird, ist die 
Tagesordnung entsprechend zu 
gestalten: Informationsblöcke 
zu aktuellen Themen mit den 
fachlich Zuständigen für Nach-
fragen und ausreichend Zeit für 

 Wird wie gehabt berücksichtigt. 
 

MB 
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Diskussionen/Austausch 
(Grajewski, 2018b). 

Des Weiteren sollte überlegt 
werden, ob neben dem BGA 
auch in der Umsetzungsphase 
das Angebot von Informations-
veranstaltungen sinnvoll sein 
könnte, da zum einen Informa-
tionsveranstaltungen (im Ge-
gensatz zum BGA) ein offeneres 
Format haben und zum ande-
ren auch der erweiterte Kreis 
von WiSo-Partnern die Möglich-
keit hätte, nicht nur Informatio-
nen zu erhalten, sondern auch 
über programmbezogene Fra-
gen mitzudiskutieren 
(Grajewski, 2018b). 

 Ist aus Kapazitätsgründen nicht 
möglich. Informationsfluss zu den 
Partnern soll durch das Sprecher-
prinzip im BGA gewährleistet wer-
den. Abhilfe kann aber durch zwi-
schenzeitliche Versendung von Info-
Briefen an BGA und WiSo-Partner 
geschaffen werden.  

MB 

Aufgrund der gegebenen Funk-
tionsfähigkeit und Stärken im 
Hinblick auf die Bewältigung 
der besonderen Anforderungen 
zur Umsetzung von EU-Förde-
rung sollte die Organisations-
struktur grundsätzlich beibehal-
ten werden (Fährmann et al., 
2018). 

 Die ELER-Koordinierung liegt im MB. 
Die Planung der FP 2021 ff. erfolgt in 
enger Abstimmung zwischen den 
betroffenen Ressorts. Die weiteren 
Organisationsstrukturen (drei Bewil-
ligungsstränge) bleiben bestehen. 

MB, ML, MU, 
Bremen 

Die Möglichkeit der Feinsteue-
rung und Nachjustierung über 
die Anpassung der AWK wird, 
wo sinnvoll, genutzt. Dies sollte 
so fortgesetzt werden. Grund-
sätzlich sollten die AWK konti-
nuierlich in ihrer positiven wie 
negativen Selektionswirkung 
überprüft werden (Fährmann et 
al., 2018). 

 Die Überprüfung durch die Fachre-
ferate ist etabliert; es ist bereits zu 
zahlreichen Anpassungen der AWK  
gekommen. Im Vorfeld einer BGA-
Sitzung werden die Fachreferate 
über den Termin in Kenntnis ge-
setzt, damit eine Änderung von Aus-
wahlkriterien zur jeweiligen Förder-
maßnahme ggf. im BGA thematisiert 
werden kann 

Fachreferate 

Aufgrund der hilfreichen Befra-
gungsergebnisse wird vom Eva-
luator die folgende Anregung 
gegeben: Anfang 2020 sollte 
zwischen Fachreferat und Eva-
luator unter Beteiligung der E-
LER-VB sowie der ELER-Koordi-
nierung im MB abgesprochen 
werden, ob nach dem 2. Bewil-
ligungszeitraum zu den 12 neu 
gefassten Beratungsleistungen 
eine weitere Befragung zu den 
Erfahrungen der neu ausge-
wählten Beratungsanbieter, 
ggf. auch im Hinblick auf die 
nächste Förderperiode, als 

 Die Anregung wird aufgegriffen. An-
fang 2020 soll zwischen Fachreferat 
und Evaluator unter Beteiligung der 
ELER-VB sowie der ELER-Koordinie-
rung im MB die Frage einer weiteren 
Befragung geklärt werden. 

Fachreferat, 
VB, MB 
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sinnvoll erachtet wird (Fähr-
mann et al., 2018). 

Im Rahmen der Maßnahme 
sollten die Erfahrungen der teil-
nehmenden Betriebe effektiver 
genutzt werden, um Erfolgsfak-
toren für die Haltung intakter 
Tiere (insbesondere in konven-
tionellen Systemen) zu identifi-
zieren. Hierfür wäre eine struk-
turierte Erfassung der entspre-
chenden Daten durch die Be-
triebe und eine Auswertung, 
bspw. durch das Expertennetz-
werk, sinnvoll. Die Beratung 
und das Expertennetzwerk soll-
ten intensiv für die Erfassung 
und Weitervermittlung dieser 
„Erfolgsfaktoren“ (sowohl der 
MaßnahmenteilnehmerInnen 
als auch aus Modell- und De-
monstrationsvorhaben) einge-
setzt werden (Bergschmidt, 
2019). 

 In den Maßnahmen nach Art. 33 der 
VO (EU) Nr. 1305/2013 dürfen aus-
schließlich Zahlungen an Landwirte 
gewährt werden, die freiwillige Tier-
schutzleistungen erbringen. Eine 
strukturierte Erfassung und Auswer-
tung der Daten beteiligter Betriebe 
und das Aufzeigen möglicher Lö-
sungsansätze zum Vermeiden von 
Schwanzbeißen kann deshalb nicht 
Bestandteil der Maßnahme sein.  
Diese Leistungen wurden bisher im 
Rahmen der Umsetzung des Nds. 
Tierschutzplans erbracht und aus-
schließlich national finanziert. We-
sentliche Informationen, insbeson-
dere zur Haltung unkupierter 
Schweine, Notfallmaßnahmen oder 
geeignete Berater wurden unter 
http://www.ringelschwanz.info/ öf-
fentlich zur Verfügung gestellt.  
ML strebt im Rahmen des Nationa-
len Strategieplans zum Kupierver-
zicht bei Schweinen eine Fortfüh-
rung der bislang erfolgten Auswer-
tung und die Weitervermittlung der 
„Erfolgsfaktoren“ an bislang nicht 
beteiligte Betriebe an. 

Fachreferat, 
ML 

Dass es auch auf den geförder-
ten Betrieben zu Schwanzbei-
ßen kommt, zeigt auch die An-
gabe zum Anteil intakter 
Schwänze bei Mastende. Nur 
noch rund 30 % der Mast-
schweine sind zu diesem Zeit-
punkt in der besten Kategorie: 
90-100 % intakte Schwänze. Da 
das Schwanzbeißen für die be-
troffenen Tiere schmerzhaft ist, 
sollten Ansatzpunkte gefunden 
werden, um hier bessere Werte 
zu erreichen (Bergschmidt, 
2019).  

In Abhängigkeit von 
der Haltungsform, den 
Haltungsbedingungen 
und äußeren Einflüs-
sen lässt sich ein 
Schwanzbeißen nicht 
immer sicher verhin-
dern. In der begleiten-
den Betreuung der ge-
förderten Betriebe 
wurde deshalb im 
Rahmen des Nds. Tier-
schutzplans durch das 
Expertennetzwerk 
eine sofortige Notfall-
beratung für Fälle von 
Schwanzbeißen einge-
richtet. Anhand einer 
konkreten Analyse der 
Auslöser und einer 
weiteren Verbesse-
rung der Tierhaltung 
sollen so Vorfälle von 

 Fachreferat, 
ML 
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Schwanzbeißen zu-
künftig verringert bzw. 
vermieden werden.  
Auch die weitere Aus-
wertung und Wissens-
vermittlung  kann 
dazu beitragen, zu-
künftig bessere Er-
folgsquoten zu errei-
chen. 

In der ZWE-Befragung wurde 
das Fehlen einer einheitlichen 
Definition dessen, was unter ei-
nem „intakten Ringelschwanz“ 
zu verstehen sei, angemerkt. 
Eine entsprechende Handrei-
chung, in der Schwanzverlet-
zungen und intakte Schwänze 
anhand von Fotos dargestellt 
sind, kann Abhilfe schaffen. Als 
Bsp. kann die vom KTBL (Schra-
der et al., 2016: S. 48) veröf-
fentlichten Handreichung für 
die Betriebliche Eigenkontrolle 
dienen  (Bergschmidt, 2019). 

Eine eindeutige und 
einheitliche Definition 
des „intakten Ringel-
schwanzes“ ist in der 
Richtlinie genannt (in-
takter Schwanz ohne 
Verluste oder Teilver-
luste). Die im Rahmen 
der Fachaufsicht be-
gleiteten Vor-Ort-Kon-
trollen zeigten zudem, 
dass die Auslegung 
landesweit einheitlich 
erfolgt. Im Zuge der 
Prüfung wird in jedem 
Einzelfall gemeinsam 
mit dem Landwirt fest-
gelegt, ob ein Schwanz 
intakt ist oder nicht.  
Eine verbindliche Bild-
dokumentation wird 
hingegen nicht als 
sinnvoll angesehen, 
weil es deutliche Un-
terschiede bei ver-
schiedenen Rassen o-
der Verletzungen ge-
ben kann. 

 Fachreferat, 
ML 

Die Mitnahmeeffekte könnten 
durch gestaffelte Prämien (ge-
ringere Beiträge für ökologisch 
wirtschaftende Betriebe und 
Betriebe in Vermarktungspro-
grammen) bzw. einen Aus-
schluss dieser Betriebe aus der 
Förderung verringert werden 
(Gröner, 2019). 

Eine Änderung der 
Maßnahme hinsicht-
lich der fachlichen 
Ausgestaltung oder 
der Fördersätze wird 
aufgrund des umfang-
reichen Anpassungs-
bedarfs und der dar-
aus resultierenden 
fachlichen Vorarbeit 
sowie der erforderli-
chen KOM-Genehmi-
gung frühestens für 
die neue Förderperi-
ode als umsetzbar an-
gesehen. Allein die 

 Fachreferat, 
ML 
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Prämienanpassung zur 
Verringerung von Mit-
nahmeeffekten würde 
das wesentliche Prob-
lem der fehlenden 
fachlichen Zielerrei-
chung nicht lösen. 
Fachlich müsste zu-
nächst grundsätzlich 
entschieden werden, 
ob die Maßnahme zu-
künftig handlungs- o-
der ergebnisorientiert 
angeboten werden 
sollte. Bei einer Wei-
terführung der hand-
lungsorientierten För-
derung müssten die 
Haltungsvorgaben im 
Hinblick auf ein tat-
sächlich erreichbares 
„Mehr an Tierschutz“ 
in Zusammenarbeit 
mit den entsprechen-
den Experten geprüft 
und angepasst wer-
den. Sollte eine ergeb-
nisorientierte Maß-
nahme umgesetzt 
werden, wäre neben 
der Festlegung eines 
geeigneten Indikators 
und eines Ziel- bzw. 
Grenzwertes auch 
eine entsprechende 
technische Umsetzung 
und Kontrolle zu klä-
ren. 
Die Maßnahme „T1-
Legehennen“ wurde 
aufgrund der insge-
samt negativen Evalu-
ierungsergebnisse ab 
2019 ausgesetzt und 
soll in dieser Förder-
periode nicht mehr 
angeboten werden. 

Da es sich beim Federpicken 
um ein multifaktorielles Prob-
lem handelt, stellt sich die 
Frage ob handlungsorientierte 
Vorgaben geeignet sind, um er-
wünschte Förderwirkungen zu 

Siehe oben  Fachreferat, 
ML 
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3 Probleme, die die Programmleistung betreffen und Abhilfemaßnahmen  

a) Maßnahmen die Qualität und Effizienz betreffen: Beschreibung der Schritte zur Si-
cherstellung der Qualität und Effektivität der Programmumsetzung 

Maßnahmen zur Begleitung und Bewertung  

Am 17.10.2018 trafen sich VertreterInnen aller Bundesländer mit PartnerInnen des Bundes und der EU-
Kommission zur jährlichen Überprüfung der Entwicklungsprogramme für den ländlichen Raum in Deutsch-
land in Berlin. Zu den Themen der Sitzung zählten: 

• finanzielle Umsetzung (Mittelabfluss, einschließlich Q2/2018), 
• Leistungsüberprüfung 2019 (Allgemeiner Stand, Etappenziel bei flächenbezogenen Outputindikato-

ren, )  
• strukturelle Elemente der Umsetzung (Probleme, Auswahlkriterien, Bewertung, Berichterstattung, 

Leistungsrahmen, prioritäre nationale/regionale jährliche Finanzierung statt ELER), 
• LEADER (Mittelzuweisung der LAGn, LEADER/ CLLD in der neuen Förderperiode), 
• Finanzinstrumente (Finanzinstrumente in der neuen Förderperiode), 
• Neuabgrenzung der benachteiligten Gebiete, 
• Programmänderungen (Planung 2018-2019, Briefe der Kommission zu Änderungsanträgen (obser-

vation letters)), 
• Nationales Netzwerk für den ländlichen Raum, 
• Fehlerquote und Prüfungen und 
• GAP nach 2020 (Erstellung eines GAP-Strategieplans (in GD AGRI und in Deutschland)) 

Auf Bundesebene gibt es regelmäßige Vernetzungstreffen für Kolleginnen und Kollegen aus den Verwaltun-
gen der Bundesländer und für Mitglieder der Naturschutzverbände. Diese Treffen werden im Rahmen des 
FuE-Vorhabens „Biodiversitätsförderung im ELER“ (ELER-Biodiv) durchgeführt, das vom Bundesamt für Na-
turschutz finanziert wird. Federführend für das Projekt ist das Institut für Ländliche Strukturforschung (IfLS). 
2018 fand das abschließende Treffen am 25. Januar statt. 

Die Begleitung und laufende Bewertung von PFEIL erfolgt gemeinsam mit den EPLR der Bundesländer Hes-
sen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein in einer länderübergreifend abgestimmten Vorgehens-
weise auf der Ebene eines Lenkungsausschusses (LA). Ihm obliegt die Aufgabe, ein möglichst einheitliches 
Vorgehen bei der Begleitung und Bewertung untereinander und mit den EvaluatorInnen abzustimmen. Der 
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LA setzt sich zusammen aus VertreterInnen der beteiligten Verwaltungsbehörden. Den Vorsitz hat das Ref. 
103 des niedersächsische Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und regionale Entwicklung 
(MB) inne. Für das EPLR von NI/HB sind die Tätigkeiten für die Begleitung und laufende Bewertung zwischen 
MB Ref. 103 und der Verwaltungsbehörde aufgeteilt, das MB ist für die Evaluierung zuständig. Detailliertere 
Informationen zu Aktivitäten im Rahmen der 5-Länder-Evaluierung sind dem Kapitel 2 b) zu entnehmen. 

Im Berichtsjahr 2018 erfolgte eine Sitzung des Lenkungsausschusses. Diese war bereits die 6. Sitzung des 
Lenkungsausschusses der 5-Länder-Evaluierung für die Förderperiode 2014-2020 und fand vom 27.-
28.11.2018 in Celle statt (vgl. Kap. 2).  

Der Begleitausschuss (BGA PFEIL) begleitet die Umsetzung des Programms über den gesamten Förderzeit-
raum und prüft mindestens einmal im Jahr die Durchführung von PFEIL und die Fortschritte beim Erreichen 
der Ziele. Der BGA PFEIL kam in 2018 zu zwei Sitzungen zusammen. 

Im Zentrum der 6. Sitzung des BGA am 21.06.2018 in Hannover standen die EU-Förderung post 2020, der 
Durchführungsbericht 2017 und die Evaluierungstätigkeit des externen Evaluators Thünen-Institut. Des 
Weiteren informierten u.a. zwei Fachreferate über Änderungen ihrer Auswahlkriterien für die Maßnahme 
Verarbeitung & Vermarktung sowie für die ZILE-Maßnahme Dorfentwicklung. Die 7. Sitzung des BGA in die-
ser Förderperiode fand am 11.10.2018 ebenfalls in Hannover statt. Zentrale Themen der Sitzung bestanden 
aus der Vorstellung des dritten Änderungsantrags, sowie des aktuellen Standes des Leistungsrahmens ein-
schließlich der Etappenziele für 2018, als auch der Ausblick auf die Förderperiode 2021-2027. Darüber hin-
aus wurden Evaluierungsergebnisse des Thünen-Instituts zur Maßnahmen ‚Transparenz schaffen‘ vorge-
stellt.  

Weiterführende Informationen zu den Sitzungen des Begleitausschusses stehen auf der Internetseite des 
ML Niedersachsen bereit. 

Im Berichtsjahr fand am 19.10.2018 eine verwaltungsinterne Sitzung (ELER AG) mit VB, MB, ELER-Koordi-
nierung im MU und HB sowie Fachreferaten aus HB, ML und MU statt. Der Schwerpunkt der Sitzung lag auf 
der Ausgestaltung der neuen Förderperiode 2021-2027. 

Am 07.12.2018 wurde eine WiSo-Partnerveranstaltung zur Zukunft des ELER 2021-2027 durchführt. Neben 
der Information der Wirtschafts- und Sozialpartner über die Eckpunkte des GAP-Strategieplans wurden auch 
in Rahmen von Workshops die zukünftigen Herausforderungen und Handlungsschwerpunkte der ländlichen 
Räume in Niedersachsen und Bremen aus Sicht der WiSo-Partner abgefragt.  

Probleme und Abhilfemaßnahmen 

Im Berichtsjahr 2018 wurden sowohl der zweite und dritte Änderungsantrag für PFEIL von der EU-KOM 
genehmigt. Die Änderungen betreffen redaktionelle Anpassungen, finanzielle Umschichtungen zwischen 
den Maßnahmen, die Anpassung des Leistungsrahmens, die Ergänzung von Fördergegenständen sowie die 
Einführung von Standardeinheitskosten bei der Maßnahme EIP. Um PFEIL zielgerichtet weiter an die Bedarfe 
der ländlichen Räume und geänderten europäischen und/oder nationalen Rahmenbedingungen anzupas-
sen, werden zukünftig weitere Änderungen des Programms erforderlich sein. 
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Prüfungen erfolgten im Berichtsjahr 2018 durch die Bescheinigende Stelle (BS), den Internen Revisions-
dienst (IRD), den Landesrechnungshof (LRH) sowie durch den Europäischen Rechnungshof (ERH).  

Die BS prüfte zum Internen Kontrollumfeld ELER Nicht-InVeKoS im Rahmen der Verwaltungskontrolle 
(VWK) und der Vor-Ort-Kontrollen (VOK) mehrere Maßnahmen. Darüber hinaus erfolgten Prüfungen zu Ver-
einfachten Kostenoptionen (VKO), zum Kontrollumfeld Auszahlung und Verbuchung sowie von Debitoren 
und dem Forderungsmanagement. Im Ergebnis waren keine besonderen Abhilfemaßnahmen erforderlich.  

Von Juni bis September 2018 erfolgten eine Vielzahl von vertieften Prüfungen ELER Nicht-InVeKoS. Im Er-
gebnis gab es keine Beanstandungen.  

Die BS prüfte die Auswahl zur Kontrollstrichprobe ELER InVeKoS. Darüber hinaus wurde eine System- und 
vertiefte Prüfung zur Ausgleichszulage durchgeführt. Die Prüfungen ergaben keine Beanstandungen.  

Der IRD führte in 2018 Orientierungs-, Querschnitts- und Systemprüfungen unter anderem zur Stammda-
tenverwaltung sowie Debitoren- und Rückforderungsverwaltung durch. Ferner prüfte der IRD im Rahmen 
der Verwaltungskontrolle (VWK) und der Vor-Ort-Kontrollen (VOK) die Maßnahmen Einzelbetriebliche Be-
ratung (EB) und Transparenz schaffen. Im Ergebnis der Prüfungen gab es keine Beanstandungen bzw. sind 
keine besonderen Abhilfemaßnahmen erforderlich. Zudem sind die Prüfungen zu Dorfentwicklung/Dorfent-
wicklungspläne/ Ländlicher Wegebau und Flurbereinigung sowie ILE-ReM noch nicht abgeschlossen. 

Im Oktober-Dezember 2018 wurde darüber hinaus die IT-Sicherheit der Bewilligungsstellen geprüft. Hieraus 
ergaben sich Abhilfemaßnahmen zur Informationssicherheit.  

Ferner wurde das Agrarinvestitionsförderprogramm (AFP) vom LRH in 2018 geprüft. Eine Entscheidung dies-
bezüglich steht noch aus.  

2018 prüfte der ERH die Zuverlässigkeitserklärung (DAS) 2018 des ELER-Programms PROFIL der Förderperi-
ode 2007-2013. Besondere Abhilfemaßnahmen waren bei der o.g. durchgeführten Prüfung nicht erforder-
lich. 

Die vom ERH in 2018 herausgegebenen Sonderberichte zu verschiedenen Themen (beispielsweise „Tier-
schutz in der EU: Schließung der Lücke zu ehrgeizigen Zielen und praktischer Umsetzung“, zum Thema VKO: 
„Neue Optionen für die Finanzierung von Projekten zur Entwicklung des ländlichen Raum: einfacher, aber 
nicht ergebnisorientiert“…) werden bei der Durchführung und Umsetzung von PFEIL beachtet.  

Der mit dem Annual Activity Report 2016 (AAR) nebst Anhängen (Ares (2017) 2290989 – 04/05/2017) er-
haltene Vorbehalt für den Bereich ELER IVKS Niedersachsen/Bremen wurde mit den in 2017 und 2018 
durchgeführten Abhilfemaßnahmen des Aktionsplans zur Verminderung / Reduzierung der Fehlerquoten 
aufgehoben. Der Aktionsplan umfasste insgesamt 13 Abhilfemaßnahmen für die Maßnahmen AUKM und 
Ökologischer Landbau. Bei Flächenmaßnahmen besteht grundsätzlich ein höheres Risiko für Verstöße, da 
die Zuwendungsempfänger dieser Maßnahmen im Vergleich zu den Direktzahlungen vielfältigere Verpflich-
tungen und Auflagen erfüllen müssen. Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit und Information (z.B. Artikel in der 
Land&Forst oder Informationsveranstaltungen für Antragsteller und Berater) sollen dazu beitragen, die Feh-
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lerquote weiter zu senken. Mit den Auszahlungsmitteilungen erfolgte zudem eine Information der Antrag-
steller über die festgestellten Verstöße. Für Neuantragssteller wurde ein zusätzliches Hinweisblatt zu den 
einzelnen Verpflichtungen in einfacher Sprache zur Verfügung gestellt. 

b) Darstellung hochwertiger und effizienter Durchführungsmechanismen 

Die vereinfachten Kostenoptionen von den Maßnahmen M10, M11, M13 und M14 werden automatisch 
kalkuliert. 

Neben den genannten Flächenmaßnahmen werden in Niedersachsen und Bremen im Berichtsjahr 2018 die 
folgenden Pauschalen angewendet: 

Tabelle 3-1:  Vereinfachte Kostenoptionen M01, M16 und M19 

Maßnahme  Vereinfachte Kostenoptionen 

M19 LEADER  Im Rahmen der Teilmaßnahme 19.4 (laufende Kosten der LAG) wird 
eine Pauschale in Höhe von 15% für indirekte Lohnkosten einge-
setzt. 

M01 Bildungsmaßnahmen zur Beruf-
lichen Qualifizierung 

Verwaltungspauschale in Höhe von 15 % der zuwendungsfähigen di-
rekten Personalausgaben nach Art. 68 Abs. 1 b) der VO (EU) 
1303/2013 

M16 Landschaftspflege und Gebiets-
management 

Verwaltungspauschale in Höhe von 15 % der zuwendungsfähigen di-
rekten Personalausgaben nach Art. 68 Abs. 1 b) der VO (EU) 
1303/2013 

M16 Europäische Innovations-part-
nerschaft 

Verwaltungspauschale in Höhe von 15 % der zuwendungsfähigen di-
rekten Personalausgaben nach Art. 68 Abs. 1 b) der VO (EU) 
1303/2013  

M16 Europäische Innovations-part-
nerschaft 

Standarteinheitskosten für Personal nach Art. 67 Abs. 1b) der VO 
(EU) 1303/2013 
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4 Maßnahmen zur Umsetzung der technischen Hilfe und zur Erfüllung der An-
forderungen an die Öffentlichkeitsarbeit (PR) 

a) Errichtung und Umsetzung der NLR 

a1) Getroffene Maßnahmen und Stand der Einrichtung der NLR und der Umsetzung des Aktionsplans 

Deutschland macht von der Option eines eigenständigen Bundesnetzwerkprogramms gem. Art. 55 Abs. 1 
Unterabsatz 2 der ELER-VO Gebrauch. Das Nationale Netzwerk wird in Deutschland von der Deutschen Ver-
netzungsstelle eingerichtet und betreut. Eine Finanzierung aus Mitteln der Technischen Hilfe durch Nieder-
sachsen und Bremen erfolgt nicht.  

Auf die eigene Berichterstattung des Nationalen Netzwerks wird verwiesen. 

a2) Maßnahmen, die eine angemessene Publizität für das Programm gewährleisten (Art. 13 der DVO (EU) 
808/2014) 

In der Sitzung des BGA PFEIL am 21.06.2018 wurde dieser gem. Art. 13 DVO (EU) Nr. 808/2014 über den 
aktuellen Umsetzungstand der Informations- und PR-Strategie informiert. In diesem Zusammenhang wurde 
der BGA auch über die vorgesehenen weiteren Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit informiert. 

b) Schritte zur Gewährleistung der Veröffentlichung des Programms  

Für Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit wird die Technische Hilfe herangezogen. 

b 1) Webauftritt der ELER VB  

Unter der Webpräsenz des ML befindet sich die Webseite der ELER VB, welche entweder über den Naviga-
tionspunkt: „EU-Förderung zur Entwicklung im ländlichen Raum“ oder direkt über die Domain 
„www.pfeil.niedersachsen.de“ aufzufinden ist. Mit dem Webauftritt der ELER-VB zum PFEIL 2014-2020 wer-
den zahlreiche Informationen rund um das Programm sowie zur Maßnahme LEADER, die auch direkt über 
die Domain: „www.leader.niedersachsen.de“ aufgerufen werden kann, zur Verfügung gestellt. Der Webauf-
tritt wird ständig aktualisiert. Es bestehen weiterleitende Verlinkungen auf die Seiten der EU, der DVS und 
des BMEL. 

b 2) Förderwegweiser  

Die Internetpräsens der VB hält den aktualisierten Förderwegweiser, der über das Förderspektrum des 
PFEIL-Programms informiert, zum Download bereit. 

b 3) Erläuterungstafeln gemäß Informations- und Publizitätspflichten von Begünstigten  

Im Berichtsjahr wurden 359 zusätzliche Erläuterungstafeln zur Umsetzung der Informations- und Publizi-
tätsverpflichtungen der Begünstigten einer ELER-Förderung bestellt. Diese betrafen die Maßnahmen: 7.2 
Dorfentwicklung, 7.3 Dorfentwicklungspläne, 7.5 Tourismus, 4.3 Flurbereinigung/Ländlicher Wegebau, 7.6 
Kulturerbe, 5.1 Hochwasserschutz, 4.2 Verarbeitung und Vermarktung, 7.6 Übergangs- und Küstengewäs-
ser, 19 LEADER 

b 4) Veranstaltungen 
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Folgende Informationsveranstaltungen wurden durchgeführt: 

ZILE-Maßnahmen:  

Im Berichtszeitraum wurden die nachstehenden Informationsveranstaltungen durchgeführt, die an poten-
zielle Antragsteller und die Verwaltung gerichtet waren. Diese umfassten schwerpunktmäßig die Förder-
maßnahmen: 4.3 Ländlicher Wegebau, 7.1 Dorfentwicklungspläne 7.2 Dorfentwicklung, 7.4 Basisdienstleis-
tungen, 7.5 Tourismus, 7.6 Kulturerbe und 16.7 Regionalmanagement.  

• „Dörferforum Modell Dorfentwicklung und Klimaschutz“ 

• Förderung des ländlichen Raums nach der ZILE-Richtlinie 

• Erfahrungsaustausch Regionalmanagement 

• Planer Kolloquium Dorfentwicklung in Niedersachsen „Dorf mit Zukunft“ 

• Projektnetzwerk, Projektmesse 

• Tag der Landentwicklung 

• „Sulinger Gespräche“ bei der Akademie ländlicher Raum 

Zudem fanden Öffentlichkeitstermine statt, bei denen Frau Ministerin Otte-Kinast anwesend war. Dies war 
u.a. die Übergabe eines Zuwendungsbescheids im Rahmen der „Fachtagung Nahversorgung“, die Bekannt-
gabe der Fortschreibung des Flurbereinigungsprogramms sowie Reden bei der Veranstaltung des Landfrau-
envereins Wilstedt und im Landkreis Osterholz vor Vertretern aus Wirtschaft, Politik, Verwaltung und An-
tragstellern zur „Zukunft der ländlichen Räume in Niedersachsen“ 

Des Weiteren wurde ein Auftaktworkshop für neu in das Dorfentwicklungsprogramm aufgenommene Orte 
durchgeführt. An dem Workshop nahmen Personen aus den Bereichen Politik, Verwaltung und interessierte 
Bürgerinnen und Bürger teil. Betroffene Maßnahmen: 7.1 Dorfentwicklungspläne und 7.2 Dorfentwicklung 

Zur Maßnahme 1.1 Bildungsmaßnahmen zur beruflichen Qualifizierung (BMQ) organisierte das ML-Fachre-
ferat eine Info-Veranstaltung zur BMQ-Förderung für interessierte Bildungsträger. 

7.1 EELA:  3 Regionale Erfahrungsaustausche zur Natura 2000 Maßnahmenplanung. Die vom NLWKN durch-
geführte Veranstaltung richtete sich an die Unteren Naturschutzbehörden als Förderempfänger und an po-
tenzielle Antragsteller. Zudem fanden jahresübergreifend begleitende Arbeitskreise zu laufenden Manage-
mentplanungen statt. Beispielsweise im Landkreis Uelzen für das FFH-Gebiet Ilmenau. Somit wurden Betei-
ligte, Behörden, Nutzer und sonstige Personen über die Maßnahme informiert. 

7.3 Breitband: Annähernd alle Bescheide wurden öffentlich überreicht und durch Pressemitteilungen be-
gleitet, bei nahezu allen Vorhaben wurden öffentliche Veranstaltungen zu Baubeginn (1. Spatenstich) durch-
geführt. 

7.6 Entwicklung von Seen: Vorstellung der Machbarkeitsstudie zur Sanierung des Blender Sees während der 
Sitzung des Rates der Gemeinde Blender sowie eine von der Gemeinde Blender organisierte Veranstaltung 
für die Anlieger des Blender See zur Erörterung der Maßnahmenvorschläge. 
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7.6 FGE: Gemeinsam boten MU und NLWKN dem Wasserverbandstag Anfang des Berichtsjahres ein Infor-
mationsgespräch zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie an. Die Niedersächsischen Landesforsten und 
der NABU veranstaltete im Oktober 2018 für Forstleute, Wasserwirtschaftler und Naturschützer eine Fach-
veranstaltung mit Exkursion zum Thema „Fließgewässer im Wald“. 

16.1 EIP Agri: Das Innovationszentrum Niedersachsen GmbH führte folgende Veranstaltungen durch:  

• Informationsveranstaltung zur Antragstellung 

• Workshop für Innovationsdienstleister 

• Vergabeworkshop für Antragsteller 

16.9 Transparenz schaffen: Messeauftritt beim Gemeinschaftsstand „Lernort Bauernhof“ im Rahmen der 
Bildungsmesse didacta. Zielgruppe waren Lehrer, Erzieher sowie die Öffentlichkeit. Zudem gab es eine In-
formationsveranstaltung für Betriebe und Institutionen aus dem Bereich der Land- und Ernährungswirt-
schaft als potenzielle neue regionale Bildungsträger. Veranstalter war jeweils die zentrale Koordinierungs-
stelle. Darüber hinaus wurde die Maßnahme im Rahmen einschlägiger Fachtagungen wie z.B. der Bundes-
tagung Lernort Bauernhof, dem Regionalforum Hannover und der Landestagung der anerkannten BNE (Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung) – Lernstandorte in Niedersachsen und Bremen vorgestellt. Zielgruppe 
waren Akteure aus dem Bereich der Land- und Ernährungswirtschaft sowie dem Bildungswesen. 

In Bremen wurden zur Maßnahme u.a. Projekte von „stadtland+“ initiiert. Hierzu zählen das Q-Mobil: Ziel-
gruppe waren Schulklassen, Kindergärten und Familien. Im Mobil wurde Wissenswertes über Rinder vorge-
stellt. Interessierte erhielten Informationen über Produkte, die aus dem Rind entstehen, wie z.B. Milch in 
Verarbeitungsgraden (Milch, Buttermilch, Kefir etc.) oder hatten die Gelegenheit, Butter selber zu machen. 
Am 31.10.2018 gab es einen Tag zum Thema Slow Food „ Teller statt Tonne“. Weiter Projekte von Stadtland 
+ waren Exkursionen auf Bauernhöfe. 

b 5) Veröffentlichungen in der Presse/ im Internet 

Insbesondere zur Information potenzieller Antragssteller und der Öffentlichkeit gab es im Berichtszeitraum 
Informationen zu folgenden Maßnahmen:  

ML Pressemitteilungen: Informationen zu Antragsstellung und Bewilligungen für die Maßnahmen 10.1 
AUKM und 14 Tierwohl sowie zur Maßnahme 11.1 Ökolandbau. Informationen über Förderungen und För-
dermöglichkeiten für die ZILE Maßnahmen. 

In lokalen Pressemitteilungen wurden insbesondere Antragsteller und Bürger informiert über: Maßnahme 
7.3 Breitband durch die öffentliche Überreichung der Förderbescheide und Veranstaltungen zu Baubeginn 
der Projekte. Über die Maßnahme 7.6 FGE wurde beispielweiseüber die Restrukturierungsmaßnahme der 
Rhume berichtet. Zu dieser Maßnahme gab es zudem eine Pressekonferenz „Gewässerwoche Schunter“.  

Zur Maßnahme 1.1 BMQ wurde u.a. auf den Internetseiten der Bildungsträger der Weiterbildungskatalog 
veröffentlichet (beispielsweise durch die „Deula Nienburg“). Die Fördermaßnahme wurde zudem auf der 
Internetseite der Landwirtschaftskammer (LWK) präsentiert.  
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Mit einem Artikel in der Fachzeitschrift B&B Agrar wurde im Dezember 2018 über die Fördermöglichkeiten 
der Maßnahme 16.9 Transparenz schaffen berichtet. Darüber hinaus gab es zu Transparenz schaffen zahl-
reiche Pressemitteilungen zum Beginn des neuen Durchführungszeitraums in einschlägigen Fachzeitschrif-
ten aus den Bereichen Landwirtschaft und Bildung. Ende 2018 erschien ein Artikel über Transparenz schaf-
fen im Schulverwaltungsblatt. Über Neuerungen zur Maßnahme werden die Internetseiten der LWK be-
darfsgerecht aktualisiert. 

Die Land & Forst informierte zu diversen Maßnahmen über Neuerungen und Stichtage. Über die Maßnah-
men 19 LEADER, 16.9 Transparenz schaffen und 7.2. Dorfentwicklung wurde im fondsübergreifenden 
Newsletter zur EU-Förderung berichtet. 

b 6) Fondsübergreifende Maßnahmen  

Webauftritt „Europa für Niedersachsen“ mit interaktiver Karte („Projektatlas“)  

Im fondsübergreifenden Webauftritt informiert die Webseite „Europa für Niedersachsen“ über die finanzi-
elle Unterstützung der EU in Niedersachsen. Kernstück dieses Webauftritts ist eine Interaktive Förderkarte, 
die ausgewählte Förderprojekte der drei Fonds EFRE/ESF und ELER mittels Projektsteckbrief und ggf. Image-
film zeigt. Es kann nach Regionen und Förderbereichen gefiltert werden, um gezielt nach Anregungen und 
„Good practice“ Beispielen für eigene Förderideen und Bedarfe zu suchen. Damit dient der Projektatlas auch 
der Vernetzung und dem Wissensaufbau der Akteure im ländlichen Raum. Darüber hinaus sind im Projek-
tatlas zwei Projektfilme verknüpft, die die Maßnahmen 11.1 Ökologischer Landbau und 4.4 SAB betreffen. 

Roadshow: 

Unter dem Motto „Europa für Niedersachsen OnTour“ wurden in der Zeit von August bis Ende September 
2018 in verschiedenen Regionen im Land, EU geförderte Projekte aus dem ELER, EFRE und ESF präsentiert. 
Mit der Roadshow werden die Besucher auf eine virtuelle Reise durch die vielfältige Förderlandschaft von 
Niedersachsen mitgenommen. Die EU-Förderprojekte aus dem ELER werden interaktiv präsentiert und In-
formationsmaterial z. B. zu den Förderangeboten aus dem ELER verteilt. Mit diesem Konzept der erlebnis-
orientierten Projektpräsentation wurden in 2018 tausende Bürgerinnen und Bürger über die Angebote und 
Ergebnisse der EU-Förderung in Niedersachsen informiert. Station wurde gemacht bei den Cuxhavener Ha-
fentagen, den LandTagenNord in Wüsting bei Oldenburg, auf dem Entdeckertag in Hannover und anlässlich 
des Gänselieselfestes auch in Göttingen. An zehn Aktionstagen wurden ca. 5.000 Bürgerinnen und Bürger 
auf unterschiedliche Weise erreicht (Erlebnis von Projekten durch 360-Grad-Filme in VR-Technik, eigenstän-
dige Bedienung des Projektatlasses mit - anschaulich aufbereiteten Informationen zu Förderprojekten). In 
diesem Zusammenhang wurden zahlreiche, mit dem Label „Europa für Niedersachsen“ gebrandete, Givea-
ways verteilt. Der Erfolg dieser Informationskampagne lässt sich auch in deutlich erhöhten Zugriffszahlen 
auf den Projektatlas ablesen.  

Informationen zu elektronischer/internetbasierter Kommunikation mit Antragstellern und Antragstelle-
rinnen: 

Für die Maßnahme 4.1 AFP ist die Antragstellung digital möglich und erfolgt mittels Datenträger und Daten-
begleitschein. Eine internetgestützte Antragsverarbeitung ist bisher noch nicht möglich. Die Antragsbear-
beitung erfolgt über das DV-Programm AFP-2. Das Modul für die Antragstellung wird auf der Homepage der 
LWK bereitgestellt.  
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Für die Maßnahmen, 10.1 AUKM, sowie 11.1 Ökologischer Landbau erfolgte die Antragstellung 2018 aus-
schließlich auf elektronischem Weg im Rahmen des Sammelantrages (ANDI), separate Papierunterlagen wa-
ren nicht erforderlich. 

14 Tierschutz: Seit 2017 wurden Elektronische Bestandsregister eingeführt. Diese können alternativ zu den 
Papiervordrucken verwendet werden. Für die Maßnahme T3 wurden auch auf dem Betrieb vorhandene 
Sauenplaner zugelassen 

Antragsunterlagen für die Maßnahmen 16.1 EIP Agri, 1.1 BMQ, 7.1/7.6 EELA, 7.6 FGE, 7.6 SEE, 7.6 ÜKW, 4.4 
SAB, 5.1 HWS, 1.2 Gewässerschutzberatung, 2.1 Einzelbetriebliche Beratung, 16.7 Landschaftspflege und 
Gebietsmanagement, 4.2 Verarbeitung und Vermarktung können von der Homepage der jeweiligen Bewil-
ligungsbehörde heruntergeladen werden. 

Die Antragsvordrucke für die Maßnahmen 4.3 Flurbereinigung, 4.4 FKU, 7.1 Dorfentwicklungspläne und 7.2 
Dorfentwicklung, 7.4 Basisdienstleistungen, 7.5 Tourismus, 7.6 Kulturerbe sowie 16.7 ReM können als aus-
füllbare PDF-Dokumente von der Webseite des ML heruntergeladen werden. Auf den Homepages der Äm-
ter für regionale Landesentwicklung als Bewilligungsstellen, besteht eine Verlinkung zu den Antragsvordru-
cken auf der ML-Seite. 

5 Maßnahmen zur Erfüllung der Ex-ante-Konditionalitäten  

Niedersachsen und Bremen erfüllten bereits zum Zeitpunkt der Programmgenehmigung alle auf nationaler 
Ebene anwendbaren Ex-ante-Konditionalitäten. Aus diesem Grund sind keine weiteren Aktionen erforder-
lich, um ausstehende Kriterien zu erfüllen. 

6 Beschreibung der Umsetzung von Teilprogrammen 

Für Niedersachsen und Bremen nicht relevant, da kein Teilprogramm vorliegt. 

7 Prüfung der Informationen und des Stands der Verwirklichung der Programm-
ziele 

7.1 Gemeinsame Bewertungsfrage Nr. 1 (SPB 1A) 

„In welchem Umfang wurden durch die Interventionen im Rahmen des EPLR die Innovation, die Zusammen-
arbeit und der Aufbau der Wissensbasis in ländlichen Gebieten gefördert?“ 

Interventionslogik und Relevanz der Förderung     

PFEIL thematisiert Herausforderungen wie Globalisierung und Wirtschaftswandel, Strukturwandel in der 
Landwirtschaft, Umweltbelastungen, Klimaschutz und -wandel sowie die Teilhabe an der Wissens- und In-
novationsgesellschaft. Hinzu kommen veränderte gesellschaftliche Anforderungen (z. B. Tierwohl), auf die 
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landwirtschaftliche Betriebe reagieren müssen. Auch der Umsetzung von Forschungsergebnissen in Innova-
tionen kommt dabei große Bedeutung zu. Grundlage für betriebliche Anpassungen sei ein umfassendes In-
formationsangebot, um neue Methoden für eine ressourcenschonende Bewirtschaftung und agrarbezo-
gene Umweltmaßnahmen zu vermitteln. Dazu bedarf es spezifischer Weiterbildung und Beratung. Darüber 
hinaus sei eine stärkere Vernetzung zwischen Landwirtschaft und Naturschutz erforderlich (ML, 2015). 

Dem SPB 1A wurden sieben Fördermaßnahmen zugeordnet. Die thematische Bandbreite der Herausforde-
rungen, denen mit Aufbau der Wissensbasis begegnet werden soll, spiegelt sich in der breiten inhaltlichen 
Ausrichtungen der unterschiedlichen Wissensaufbau, -transfer und Kooperationsmaßnahmen wider.  

Die Bildungs- und Beratungsmaßnahme sowie die EIP (TM1.1, TM2.1 und TM16.1) wurden unter SPB 2A 
(Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft) programmiert. Die Gewässerschutzberatung (GSB, TM1.2) hat 
ihr prioritäres Ziel in SPB 4B, während „Landschaftspflege und Gebietsmanagement“ (LaGe, TM16.7) vor-
rangig Biodiversitätsziele verfolgt (SPB 4A). Die beiden verbleibenden Maßnahmen „Zusammenarbeit – Re-
gionalmanagement“ (ILE-ReM, TM16.7) und „Transparenz schaffen“ (TS, TM16.9) wurden SPB 6B zugeord-
net. Die Fördermaßnahmen TM1.1, TM2.1 und die TM16.7 LaGe sowie TM16.9 werden auch in Bremen 
angeboten. ILE-ReM (TM16.7) setzt vor allem einen Fokus im kommunalen Bereich und verbessert auf einer 
nicht formellen Ebene die interkommunale Zusammenarbeit, als erster Stufe zu ggf. formelleren Koopera-
tionsbeziehungen (Hesse und Alexander, 2006). 

Die Fördermaßnahmen setzen unterschiedliche Schwerpunkte im Hinblick auf die drei Themen Innovation, 
Zusammenarbeit und Aufbau einer Wissensbasis. Beratungs- und Qualifizierungsmaßnahmen (TM1.1 BMQ, 
TM1.2 GSB, TM2.1 EB) dienen vorrangig dem Wissensaufbau, aus denen sich in Einzelfällen die Einführung 
einer betrieblichen Innovation ergeben kann. Bei der TM16.1 EIP steht die Entwicklung, Umsetzung und 
Erprobung von Prozess- oder Verfahrensinnovationen im Vordergrund, während die TM16.7 ILE-ReM bzw. 
TM16.7 LaGe auf organisatorische Innovationen durch die Förderung von Zusammenarbeit abzielen. Die 
TM16.9 TS unterstützt sowohl die Zusammenarbeit und Vernetzung unterschiedlicher Akteure als auch den 
Aufbau einer Wissensbasis. 

ILE-ReM (TM16.7) setzt vor allem einen Fokus im kommunalen Bereich und verbessert auf einer nicht for-
mellen Ebene die interkommunale Zusammenarbeit, als erster Stufe zu ggf. formelleren Kooperationsbe-
ziehungen (Hesse und Alexander, 2006).  

Die Innovationsleistung des Sektors zu unterstützen, ist eine Aufgabe auch der öffentlichen Förderung, wie 
Studien zum Innovationssystem der Landwirtschaft herausstellen (Bokelmann et al., 2012). Im Landwirt-
schaftssektor liegt auch der Schwerpunkt des Förderangebots. Darüber hinaus nutzt PFEIL auch weitere 
ELER-Fördermöglichkeiten der M16, um auch den ländlichen Raum als Ganzes anzusprechen. Dies verweist 
auf die Relevanz einer öffentlichen Förderung. 

Beantwortung der Bewertungsfrage 

Die Kriterien zur Beantwortung der Bewertungsfrage fokussieren auf die Aspekte Innovation und Aufbau 
einer Wissensbasis.  
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Inanspruchnahme 

Die Fördermaßnahmen, die dem SPB 1A zugeordnet wurden, laufen annähernd plangemäß. Lediglich die 
Fördermaßnahme TM1.1 weist eine hinter den Planungen zurückliegende Inanspruchnahme auf. Ausführli-
cher wird die Umsetzung der TM1.1 in Bewertungsfrage 3 und von TM16.1 in Bewertungsfrage 2 berichtet. 
Bezüglich der Kooperationsmaßnahmen (TM16.7 und 16.9) wird auf Bewertungsfrage 17 verwiesen. An die-
ser Stelle werden die Beratungsmaßnahmen, insbesondere die TM2.1 und TM1.2 näher betrachtet. 
Die Darstellung erster Ergebnisse (siehe unten) erfolgt bezogen auf alle SPB 1A Maßnahmen. 

Im Rahmen der TM2.1 EB konnten im 1. Vergabezeitraum (2/2016 bis 6/2018) landwirtschaftliche und gar-
tenbauliche Betriebe Beratungsleistungen zu insgesamt 15 unterschiedlichen Themen erhalten. Im Dezem-
ber 2015 wurde das erstmalig praktizierte Vergabe- bzw. Auswahlverfahren für interessierte Beratungsan-
bieter zum 1. Call abgeschlossen, für den ein Mittelvolumen von insgesamt 5,0 Mio. Euro zur Verfügung 
stand. Im Rahmen der EU-weiten Ausschreibung erhielten 25 Anbieter einen Zuschlag. Diese konnten ab 
Februar 2016 mit den Beratungen starten (Eberhardt, 2018).  

Die Verteilung der Beratungsstunden und beratenen Betriebe auf die 15 Beratungsthemen zeigt Tabelle 7.1-
1:  



80 

 

Tabelle 7.1-1:  Anzahl und Anteil der Beratungsstunden bzw. beratenen Betriebe im 1. Verga-
bezeitraum (2/2016 bis 6/2018)  

 

Quelle:   Eberhardt (2018) nach Angaben der Bewilligungsstelle in den vier Projektlisten.  

23 Anbieter waren tatsächlich aktiv. Sie leisteten knapp 60.000 Beratungsstunden. Mehrere der Anbieter 
konnten ihr Budget allerdings nicht wie beantragt komplett ausschöpfen (Eberhardt, 2018).  
Hinsichtlich des Anteils der Beratungsstunden nach Themenbereichen haben die Themen Nr. 5a Verbesse-
rung des Tierschutzes und Nr. 3 Agrarumweltmaßnahmen (rund 22 bzw. 16 % der geleisteten Beratungs-
stunden) den größten Umfang (siehe Tabelle 7.1-1). Jeweils etwa 11 bzw. 14 % der Beratungsstunden ver-
teilen sich auf die Themen Nr. 6 Minimierung von Antibiotika und Nr. 4 Nachhaltigkeitssysteme. Im Hinblick 
auf die Anzahl der Beratungen sind zu den Themen Nr. 1 Greening (verpflichtend zu beraten), Nr. 3 Agra-
rumweltmaßnahmen und Nr. 5a Verbesserung des Tierschutzes mit Abstand die größten Anteile zu ver-
zeichnen (etwa 27, 15 bzw. 13 %).  

Die Beratungsanbieter haben insbesondere zu den fünf Themen Biodiversität, Agrarumweltmaßnahmen, 
Nachhaltigkeitssysteme, Emissionsminderung Tierhaltung bzw. Pflanzenbau Beratungen initiiert. Darunter 

Beratungsthema (mit Nr.)

                                                

                    Anzahl (n)  Anteil (%)                     Anzahl (n)    Anteil (%)

3.085 5,2 3.918 26,7
4.075 6,8 887 6,0

9.606 16,2 2.265 15,4

8.020 13,5 636 4,3

12.574 21,5 1.954 13,3

1.769 3,0 333 2,3

6.319 10,6 1.241 8,4

1.639 2,8 248 1,7

2.003 3,4 313 2,1

2.263 3,8 608 4,1

1.969 3,3 866 5,9

5.146 8,7 936 6,4

17 < 0,1 5 < 0,1

40 < 0,1 7 < 0,1

545 0,9 189 1,3

180 0,3 303 2,1

59.430 100 14.709 100

* = RISE = Response-Inducing Sustainability Evaluation; KSNL = Kriteriensystem Nachhaltige Landwirtschaft; DLG = Nach-
haltigkeitsstandard der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (REPRO – Umwelt und Managementsystem).

Beratungs-
stunden  

Durchgeführte                                                                    
Beratungen

12. Beratung zur Verbesserung der Energieeffizienz

13. Beratung zu Moorschutz und zu Torfersatzstoffen

14. Beratung zu Diversifizierung und Sozioökonomie

15. Teilnahmemöglichkeiten an PFEIL-Fördermaßnahmen

Insgesamt

7. Beratung von ökologischen Betrieben zur Optimierung

8. Beratung zur Umstellung auf ökolog. Bewirtschaftung

9. Beratung zur Emissionsminderung in der Tierhaltung …

10. Beratung zu Nährstoffkreisläufen/Stoffströmen

11. Beratung zur Emissionsminderung im Pflanzenbau

3. Agrarumweltmaßnahmen

4. Nachhaltigkeitssyteme (RISE, KSNL, DLG)*

5a. Beratung zur Verbesserung des Tierschutzes

5b. Spezifische Beratung – tiergerechte Haltung von Mast-
       schweinen
6. Beratung zur Minimierung von Antibiotika

1. Greening (verpflichtend)
2. Biodiversität
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sind vier Themen, die erstmalig angeboten wurden, bei denen die Betriebe zumeist erst nach direkter An-
sprache bereit waren, an einer Beratung teilzunehmen. Von den Betrieben wurden verstärkt drei Themen, 
die mit der Tierhaltung verbunden sind, nachgefragt (Tierschutz/Tierwohl, Minimierung Einsatz Antibiotika 
und Nährstoffkreisläufe/Stoffströme). 

Die Dauer einer Beratung betrug im Durchschnitt über alle Themen hinweg 4,0 Stunden/Beratung. Themen-
bezogen ist beim Thema Greening (Nr. 1) das Minimum mit durchschnittlich 0,8 Std./Beratung und beim 
Thema Nachhaltigkeitssysteme (Nr. 4) das Maximum mit 12,6 Std./Beratung zu verzeichnen. Die Beratung 
zu Nachhaltigkeitssystemen ist ein relativ neues Angebot und gleichzeitig sehr komplex, weil sie neben be-
trieblichen zumeist auch die familiären/persönlichen Bereiche betrifft. Diese Komplexität erfordert mehr 
Zeit. 

Die regionale Verteilung der beratenen Betriebe nach statistischen Regionen zeigt eine regionale Konzent-
ration: Über die Hälfte der beratenen Betriebe liegen in der Region Weser-Ems, während die restlichen drei 
Regionen (Braunschweig, Hannover, Lüneburg) jeweils deutlich geringere Anteile erreichen. Ursache für die 
regionale Ungleichverteilung der Beratungsförderung ist, dass 20 der 23 aktiven Beratungsanbieter über-
wiegend im westlichen Niedersachsen tätig sind und diese in der Regel nur ihre Mitgliedsbetriebe (z. B. 
Beratungsringe) beraten. Zum anderen korrespondiert die regionale Inanspruchnahme mit dem Vorkom-
men der niedersächsischen Veredlungsbetriebe, auf die mehrere Beratungsanbieter spezialisiert sind. Be-
ratungen für Betriebe aus Bremen waren nur wenige zu verzeichnen.  

Der Anteil der erreichten Betriebe an allen Betrieben entspricht mit bislang 4.216 beratenen Betrieben (ge-
mäß Monitoring) rund 12 % der landwirtschaftlichen Betriebe in NI (2016: insgesamt 35.700 Betriebe 
(DESTATIS, 2017). Dies gilt mit der Einschränkung, dass darunter auch Betriebe sein können, die mehrere 
Beratungen erhalten haben. Die Fördermaßnahme hat somit bisher bereits einen beachtlichen Anteil an 
allen Betrieben erreicht.  

TM1.2 GSB ist ein gezielt auf den Wasserschutz ausgerichtetes Beratungsangebot für landwirtschaftliche 
und gärtnerische Unternehmen. Zuwendungsempfänger sind bei der Trinkwasserschutzberatung die Unter-
nehmen der öffentlichen Wasserversorgung, bei der WRRL-Beratung der NLWKN. Wasserversorger als auch 
NLWKN beauftragen (dann) im Rahmen von Vergabeverfahren mit regionaler Zuständigkeit Beratungs-
dienstleister (i. d. R. Beratungsbüros). Die Beratung ist auf die Erfordernisse des jeweiligen Schutzgebiets 
ausgerichtet. Das Beratungsangebot ist für die Beratungsnehmer kostenfrei. Die Beratungsangebote diver-
gieren bzgl. Beratungstiefe und -umfang. Es handelt sich zumeist um einzelbetriebliche Beratungen. Die 
Kulisse der WRRL-Beratung ist mit Beginn der EU-Kofinanzierung 2016 in elf Beratungsgebiete (BG) unter-
teilt. Anfang 2016 erfolgte die Vergabe der auf drei Jahre befristeten Beratungsleistung. Für die elf BG er-
hielten vier Ingenieurbüros und die LWK Niedersachsen den Zuschlag (Rathing, 2016). Weitere Angaben zur 
Inanspruchnahme können Bewertungsfrage 9 entnommen werden. 

Die Beeinflussung zur Teilnahme durch kostenlose bzw. verbilligte Beratungskosten ist bei beiden Beratungs-
maßnahmen beabsichtigt. Dieser Anreiz wird vom Land gezielt gesetzt, um Betriebe zu animieren, sich in 
Themenbereichen mit einem hohen öffentlichen Interesse beraten zu lassen. Der Zugang zur Wissensbasis 
wird damit grundsätzlich für alle Interessierten möglich.  
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Erste Ergebnisse SPB-1A-Maßnahmen 

Die Vermittlung von Wissen und der Zugang zu Informationen für eine bessere Betriebsführung ist das Grun-
delement der Informations- und Beratungsmaßnahmen. Bildung- und Beratungsmaßnahmen können aber 
auch einen Beitrag zur Verbreitung von Innovationen leisten, indem sie entsprechendes Wissen vermitteln 
und Impulse geben.  
Die Auswertung der durchgeführten Veranstaltungen zu TM1.1 BMQ ließ kaum innovationsrelevante Ange-
bote erkennen. Als innovativ sind die Angebote zur Dorfmoderation im Maßnahmenschwerpunkt D einzu-
stufen. Sie wurden erstmalig 2013 erprobt und bilden einen Brückenschlag zu den Aktivitäten in der Dorf-
entwicklung der TM7.2 (bisher fünf Veranstaltungen mit 56 Teilnehmenden).  

Die Gewässerschutzberatung (GSB, TM1.2) dient primär der Wissensvermittlung und dem Aufbau von Wis-
sen für eine standortgerechte und gewässerschonende Düngung auf den Betrieben. Innovation steht dabei 
nicht im Vordergrund. Wirkungen werden bei Bewertungsfrage 9 betrachtet.  

Zu TM2.1 EB haben im Rahmen der Abschlussbefragung zum 1. Vergabezeitraum Mitte 2018 immerhin 12 
der 32 befragten Beratungsanbieter die Frage „Gab es Betriebe, in denen Ihre Beratung zu besonderen be-
trieblichen Innovationen führen soll (z. B. neue Produkte, Dienstleistung, Produktionsverfahren, Technolo-
gie)?“ bejaht (Eberhardt, 2018). Anschließend war die Frage zu beantworten: „Welche wichtige Neue-
rung/Innovation ist in einem Betrieb aufgrund der Beratungsempfehlung bereits aufgegriffen worden bzw. 
noch vorgesehen?“ Zur Einordnung von Innovation wurden zwei Kriterien, die geografische Relevanz (Neu-
heit auf betrieblicher Ebene; … in Region/im Landkreis (Radius < 50 km); … im Bundesland) und die Innova-
tionsart (Produktinnovation, Prozessinnovation, Organisatorische Innovation und Marketinginnovation) zu-
grunde gelegt.  

Insgesamt wurden 26 Neuerungen zum Kriterium „Geographische Relevanz“ benannt, darunter 22 Beispiele 
als „Neuheit auf betrieblicher Ebene“. Sechs Beispiele haben die Beratungsanbieter auch bzw. nur als „Neu-
heit in der Region“ eingestuft, darunter folgende drei: „großflächige Gestaltung von Gewässerrandstreifen 
mit naturschutzfachlich optimierten Aussaatmischungen“; „Mastschweine: Trennung Kot und Harn durch 
Bodengestaltung“ sowie „Einsatz von NIR-Systemen zur direkten Nährstoffbestimmung von Wirtschafts-
düngern“. Als Neuheit im Bundesland hat ein Anbieter die „Entwicklung eines Strohspenderautomaten aus 
einfachen Bauteilen bis zur Patentreife“ eingestuft. 

Unter den Beispielen überwiegen die Prozessinnovationen (14-mal), mit deutlichem Abstand folgen Pro-
duktinnovationen (achtmal) und die beiden Innovationsarten (Organisatorische I. bzw. Marketing-I., sechs- 
bzw. siebenmal). Die Beratungsanbieter haben einige Beispiele zwei oder mehr Innovationsarten zugeord-
net (vgl. (Eberhardt, 2018).  

Über drei Viertel der befragten Beratungsanbieter halten die Fördermaßnahme „Einzelbetriebliche Bera-
tung“ aus ihrer Sicht für dafür geeignet, die Betriebe auf Neuerungen und Innovationen hinzuweisen und 
ihnen entsprechende Handlungsempfehlungen zur Entwicklung der Betriebe an die Hand zu geben.  

In TM2.1 gibt es vier neu eingeführte Beratungsthemen: „Nachhaltigkeitssysteme“, „Emissionsminderung 
in der Tierhaltung“, “Emissionsminderung im Pflanzenbau“, „Diversifizierung und Sozioökonomie“, zu de-
nen rund ein Viertel der Beratungsstunden abgehalten wurde. Beim Beratungsthema zum Ökolandbau ist 
die Betriebsumstellung auf Ökolandbau das Ziel (Thema Nr. 8). Eine solche Veränderung ist bestenfalls auf 
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der untersten Ebene, der betrieblichen, als Neuausrichtung des Betriebs und nicht als Innovation einzustu-
fen. Insgesamt gab es über 300 Beratungen mit rund 2.000 Stunden zur Umstellung. Über die Anzahl der 
Betriebe, die in Folge der Beratung ggf. eine Umstellung vollzogen haben, liegen noch keine Angaben vor.  

Im Hinblick auf das Themenfeld Innovation ist anzumerken, dass es für Beratungsanbieter grundsätzlich eine 
besondere Herausforderung darstellt, ihr Angebot kontinuierlich weiter zu entwickeln. Neue Themenange-
bote müssen sie über Öffentlichkeitsarbeit, Werbung und direkte Ansprache bekannt machen, um eine aus-
reichende Nachfrage und Etablierung zu erreichen.  

Die EIP (TM 16.1) bezweckt die Entwicklung innovativer Projekte im Agrarbereich. Die inhaltliche Ausrich-
tung der im ersten Call bewilligten Projekte hat einen klar ausgerichteten wirtschaftlichen Fokus. Einen 
Kurzüberblick über Innovationsgegenstand und -inhalt der 14 EIP-Projekte des ersten Call gibt der Projekt-
bericht von Reiter (2018). 13 Projektideen beschäftigen sich mit Prozessinnovationen, eins stellt eine Orga-
nisationsinnovation dar. Kein Projekt ist auf die Schaffung eines neuen Produktes ausgerichtet. Die Projekte 
haben große Bedeutung für die Praxis, wenngleich kein Landwirt/Gartenbauer originär der Projektinitiator 
war. Vielmehr handelt es sich um Innovationsideen, die aus der Zusammenarbeit der Akteure in den ver-
schiedenen niedersächsischen Netzwerkzusammenschlüssen herrührt. Insgesamt sind an den 14 EIP-Pro-
jekten rund 100 Akteure beteiligt. Die eigentliche Umsetzung einer Innnovation in die Praxis erfolgt nach 
Abschluss der ersten Vorhaben, d. h. ab Ende 2019 bzw. in den Folgejahren.  

Bei ILE-ReM (TM16.7) geht es v. a. um organisatorische Innovationen für die Region, mit denen die regionale 
Entwicklung unterstützt werden soll. Mit der Förderung des ILE-ReM haben sich in acht neu geförderten 
Regionen neue Akteure zusammengefunden bzw. in den zwölf bestehenden Regionen wurde der vorherige 
Akteurskreis verändert und/oder die Arbeit des Regionalmanagements wurde auf neue Themenfelder aus-
gedehnt. Für die Umsetzung von Projekten steht allerdings anderes als bei LEADER kein eigenes Budget zur 
Verfügung, sodass die Projekte auf der Basis bestehender Richtlinien umgesetzt werden müssen, und nicht 
wie bei LEADER auf der Basis der eigenen Regionalen Entwicklungskonzepte (REK). 

Unter den 22 geförderten Projekten von TM16.7 LaGe (Stand Ende 2018) sind einige regionale neue Netz-
werke. Sie haben ausschließlich ein besseres Umweltmanagement und bessere Umweltleistungen und nicht 
Innovation zum Ziel. Die bisherigen Ergebnisse belegen eine verbesserte Wissensbasis der Akteure mit 
Schwerpunkten im Bereich Naturschutz/Förderung der Biodiversität. 

Im Rahmen von TM16.9 TS sollen Betriebe aus der Land- und auch der Ernährungswirtschaft über Bildungs- 
und Informationsveranstaltungen mit regionalen Bildungsträger und weiteren regionalen Akteuren dazu 
befähigt werden, vermehrt in Kontakt zu den „Verbrauchern von morgen“ zu kommen.. Die Informations-
angebote sind den Themen „Umwelt, Landwirtschaft und Ernährung“ zugeordnet. 2018 gaben rund 30 % 
der befragten Betriebe an, durch Ihre Aktivitäten im Rahmen von TS Anregungen für betriebliche Weiter-
entwicklungen erhalten zu haben. Das Antwortspektrum reichte von persönlichen Fortbildungen im Bereich 
Bauernhofpädagogik über die Etablierung von Lehr- und Lernveranstaltungen auf dem Hof bis hin zu Ideen 
der Direktvermarktung. Dieses Spektrum dokumentiert betriebliche Optimierungen, Innovation war darin 
nicht erkennbar.  
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Schlussfolgerungen 

PFEIL nutzt die breiten Möglichkeiten der ELER-Verordnung durch Angebote zur Qualifizierung, Beratung 
und Vernetzung. Dabei zielen die Fördermaßnahmen nicht nur auf landwirtschaftliche Betriebe, sondern 
haben den ländlichen Raum in der Gänze im Fokus. 
Impulse für Innovationen im Agrarsektor sind vor allem von der EIP aber auch der EB (TM2.1) zu erwarten. 
Die EIP-Projekte befinden sich allerdings weitgehend noch in der Umsetzung. Die EIP fokussiert auf das In-
novationssystem Landwirtschaft und setzt vor allem an der Netzwerkbildung an, um Innovationprozesse 
voranzutreiben.  

Die landwirtschaftlichen Betriebe sollen im Zugang und in der Anwendung von relevantem neuem und be-
reits vorhandenem Wissen unterstützt werden. Die Umsetzung von BMQ (TM1.1) verlief bisher aber nicht 
planmäßig. Die Umsetzung und die Nachfrage aus den Zielgruppen verliefen zögerlich und schleppend. Dies 
verringert auch die Reichweite der möglichen Ergebnisse und Wirkungen.  

Besser sind die beiden Beratungsmaßnahmen aufgestellt. Die 15 Beratungsthemen von TM2.1 decken mit 
den festgelegten Beratungsinhalten ein breites Themenfeld für konventionell wirtschaftende Betriebe und 
den ökologischen Landbau ab. Das Angebot beinhaltet aktuelle Themen und Fragestellungen der 
Landwirtschaft, an denen zugleich ein hohes öffentliches Interesse besteht. EB findet eine gute Akzeptanz 
und stellt für manche Themen eine Art Türöffner auf den Betrieben dar. In der Regel findet eine Durchleuch-
tung des laufenden Betriebes statt. Werden Defizite festgestellt, zeigen die Beratungsempfehlungen Lö-
sungsansätze auf. Die Beratung fördert auch die Umsetzung neuer Erkenntnisse. Dieser Austausch würde 
ohne die Förderung oftmals nicht stattfinden. Der Beratungsumfang der TM1.2 bewegt sich auf stabilem 
Niveau. Die GSB ist im Hinblick auf ihre inhaltliche Konzeption, das modulare Beratungsangebot und ihrer 
Distribution durch qualifizierte Beratungsbüros als anspruchs- und qualitätsvoll einzustufen. Die an Betriebe 
adressierten Beratungsempfehlungen sind spezifisch auf den Gewässerschutz ausgerichtet.  

Der Aufbau der Wissensbasis wird durch alle programmierten Maßnahmen unterstützt. Insbesondere die 
TM16.1, 16.7 und 16.9, aber auch die TM1.2 fördern darüber hinaus eine bessere Zusammenarbeit unter 
den beteiligten Akteuren.  

An der Schnittstelle zu Landwirtschaft und Verbrauchern bzw. Landwirtschaft und Umwelt sind die beiden 
Kooperationsmaßnahmen Transparenz schaffen (TM16.7) und LaGe (TM16.7) aufgestellt. Sie leisten einen 
Beitrag dazu, dass landwirtschaftliche Betriebe sich stärker mit gesellschaftlichen Erwartungen auseinan-
dersetzen und im Dialog die Wissensbasis der verschiedenen Akteure verbessert wird.  

Daten und Methoden 

Der von Seiten der EU formulierte Indikator (Zielindikator T1) ist ein rein monetärer Indikator, dem die 
Maßnahmen M01, M02 und M16 zugeordnet sind. Daher wurden weitere Bewertungskriterien und Indika-
toren für die Output- bzw. Wirkungsanalyse entwickelt (bspw. Kriterium: Anbieter hat (neue) Lehrgänge mit 
innovativem Inhalt durchgeführt). 

Für alle Maßnahmen wurden die vorhandenen Förderdaten, Projekt- und Teilnehmerlisten ausgewertet. Zu 
EB wurden 32 Erfahrungsberichte aus der Befragung der Beratungsanbieter gesichtet und analysiert (Eber-
hardt, 2018). Im Rahmen der EIP erfolgte eine leitfadengestützte Befragung ausgewählter Akteure in den 
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OG (Reiter, 2018) und für TM16.9 eine schriftliche Befragung von landwirtschaftlichen Betrieben, die an 
Veranstaltungen des Netzwerkes von „Transparenz schaffen“ teilgenommen haben. 

Die Datenbasis und Methoden zu den TM1.1, TM16.1, 16.7 und 16.9 sind ausführlicher in den Fragen 2, 3, 
9 und 17 beschrieben.  
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7.2 Gemeinsame Bewertungsfrage Nr. 2 (SPB 1B) 

„In welchem Umfang wurden durch die Interventionen im Rahmen des Programms zur Entwicklung des länd-
lichen Raums die Verbindungen zwischen Landwirtschaft, Nahrungsmittelerzeugung und Forstwirtschaft so-
wie Forschung und Innovation, unter anderem mit Blick auf ein besseres Umweltmanagement und eine bes-
sere Umweltleistung gestärkt?“ 

Interventionslogik und Relevanz der Förderung 

Beiträge zu den Zielen des SPB 1B werden von den vier Fördermaßnahmen 16.1 Europäische Innovations-
partnerschaften (EIP Agri), 16.7 ILE-Regionalmanagement (ILE-ReM), 16.7 Landschaftspflege und Gebiets-
management (LaGe) und 16.9 Transparenz schaffen (TS) erwartet. Die Fördermaßnahmen LaGe und TS wer-
den in Niedersachsen und Bremen angeboten, EIP Agri und ILE-ReM nur in Niedersachsen. Zentrales Ele-
ment ist die Unterstützung der Zusammenarbeit unterschiedlicher Akteursgruppen, um neue Impulse in 
den jeweiligen Handlungsfeldern zu generieren. Gleichzeitig kann damit aber auch der gemeinsame Dialog 
und das Verständnis für unterschiedliche Sichtweisen unterstützt werden.  

So fußt die Interventionslogik von TM16.1 EIP Agri auf einer Stärkung der Zusammenarbeit von Forschung 
und landwirtschaftlicher Praxis. Durch die Bildung Operationeller Gruppen (OGs) sollen Wissenschaft und 
Landwirtschaft besser vernetzt und der Erfahrungsaustausch zwischen allen Akteuren im landwirtschaftli-
chen Bereich vertieft werden. Damit soll erreicht werden, dass sich die Agrarforschung besser an konkreten 
Bedarfen der Landwirtschaft ausrichtet und die Überleitung neuester Forschungserkenntnisse in den Markt 
schneller erfolgen kann. 

Mit TM16.7 LaGe soll eine kooperative Zusammenarbeit verschiedener Akteure im ländlichen Raum zum 
Erhalt und zur Förderung der biologischen Vielfalt in der Kulturlandschaft unterstützt werden. Die Maß-
nahme soll der Effizienzsteigerung anderer Naturschutz- und Agrarumweltmaßnahmen dienen sowie der 
kooperativen Steuerung der Maßnahmenumsetzung.  

Mit der Förderung über die TM16.7 ILE-ReM soll die Kooperation lokaler Akteure zur ländlichen Entwicklung 
und die Umsetzung integrierter ländlicher Entwicklungskonzepte außerhalb von LEADER unterstützt wer-
den. Die Fördermaßnahme soll damit eine breite sozio-ökonomische Entwicklung unterstützen. Die in der 
Bewertungsfrage 2 angesprochenen Aspekte Umweltmanagement und Umweltleistung sind dabei nur ein 
Thema unter vielen. 

Mit TM16.9 TS sollen zum einen Akteure in ländlichen Regionen vernetzt und zum anderen verschiedene 
Zielgruppen (siehe Abbildung 7.2-1) mit der Landwirtschaft in Berührung gebracht werden. Hierzu werden 
eine zentrale Koordinierungsstelle und sogenannte regionale Bildungsträger in Niedersachsen und Bremen 
gefördert, deren Aufgabe es ist, gemeinsam durchgeführte Informations- und Bildungsangeboten zu den 
Themen „Umwelt, Landwirtschaft und Ernährung“ (Veranstaltungstyp B), konkrete Netzwerkarbeit (Veran-
staltungstyp A) und öffentlichkeitswirksame Informationsveranstaltungen (Veranstaltungstyp C) umzuset-
zen (RL Transparenz schaffen - von der Ladentheke bis zum Erzeuger). Abbildung 7.2-1 verdeutlicht die In-
terventionslogik der TM 16.9.  



87 

 

Abbildung 7.2-1:  Interventionslogik der Fördermaßnahme Transparenz schaffen (TM16.9) 

 

Quelle: Thünen-Institut für Ländliche Räume 2019. 

Insgesamt beinhalten die dem SPB 1B zugeordneten Maßnahmen die Unterstützung eines organisatori-
schen Kerns, der als Kristallisationspunkt auch die längerfristige Zusammenarbeit unterstützen kann, die 
Unterstützung von Konzeptentwicklungen, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen sowie im 
Rahmen der EIP auch die Umsetzung konkreter Investitionen. Damit werden mit den geförderten Koopera-
tionen die Handlungsfelder Innovation/Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft, Biodiversität und lokale 
ländliche Entwicklung adressiert. 

Beantwortung der Bewertungsfrage 

Die Kriterien zur Beantwortung der Bewertungsfrage fokussieren zum einen auf die Art und ggf. Gestaltung 
der Zusammenarbeit und die Qualität der vom Land etablierten Unterstützungsstrukturen und zum anderen 
auf den Mehrwert, der durch die geförderten Kooperationen entstanden ist. Die Indikatoren, die zur Beant-
wortung der Frage herangezogen wurden, sind in der Tabelle „Zusätzliche Indikatoren“ aufgeführt (vgl. Kap. 
7.32) . Weitere Ausführungen zur Ausgestaltung und bisherigen Umsetzung der Fördermaßnahmen finden 
sich für TM16.1 EIP Agri in Reiter (2018), für TM16.7 LaGe in Bewertungsfrage 8 und für TM16.7 ILE-ReM in 
Bewertungsfrage 17. 

Inanspruchnahme 

Im SPB 1B sollen insgesamt zehn OGs und 145 andere Kooperationsvorhaben im Rahmen der Maßnahme 
16 unterstützt werden (Zielindikator T2). Im Monitoring wird die Zahl der Kooparationen mit 82 angegeben. 
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Darin sind nur die Kooperationen enthalten, in denen schon Zahlungen erfolgten. Die tatsäschliche Zahl an 
geförderten Kooperationen liegt deutlich höher. Bis Ende 2018 gab es 28 OGs im Rahmen der TM16.1 (1. 
und 2. Antragsverfahren), 22 Kooperationen im Rahmen der LaGe und 19 ILE-ReM. Hinzu kommt noch ein 
nicht gefördertes ILE-ReM. Im Rahmen der TM16.9 wurden im ersten Förderzeitraum bis Mitte 2018 43 
Kooperationen gefördert, davon zwei in Bremen. Im zweiten Förderzeitraum ist die Zahl auf 50 gestiegen, 
davon drei in Bremen. 
Der Auszahlungsstand für M16 liegt in PFEIL mit 18,8 % knapp unter dem Bundesdurchschnitt von 19,7 % 
und deutlich über dem EU-Durchschnitt von 10 % (vgl. EU-KOM, 2019). Insgesamt verläuft die Umsetzung 
damit plangemäß.  

Akteurskonstellationen in den geförderten Kooperationen 

Die Akteurskonstellation in den Kooperationen entspricht der inhaltlichen Ausrichtung der jeweiligen För-
dermaßnahme. 

So waren in den 14 OGs der EIP Agri aus dem 1. Call insgesamt rund 100 Akteure beteiligt, davon 35 land-
wirtschaftliche Unternehmen. Weitere Mitglieder waren u. a. (regionale) Erzeugerzusammenschlüsse, Be-
ratungsringe oder Vermarktungsgemeinsaften von Landwirten sowie Vertreter der großen landwirtschaft-
lichen Netzwerke Niedersachsens (Netzwerk Ackerbau, Kompetenzzentrum Ökolandbau (KÖN), Landwirt-
schaftskammer Niedersachsen (LWK NI)). Die Zusammensetzung der durch die Evaluatorin befragten OG ist 
seit Beginn der Projektlaufzeit unverändert. Die LWK NI ist an 75 % der EIP-Projekte beteiligt und damit der 
am häufigsten vertretene Akteur. In neun EIP-Projekten sind wissenschaftliche Institutionen involviert, da-
von in vier als Lead-Partner (Reiter, 2018).  

In LaGe kooperieren Akteure aus den Bereichen Landwirtschaft und Naturschutz. Häufige Kooperations-
partner sind z. B. Landvolk, Landschaftspflegeverband, Landwirtschaftskammer und Untere Naturschutzbe-
hörde. So arbeiten z. B. in der Kooperationsstruktur „Auenmanagement“ des Biosphärenreservats Elbtalaue 
die LWK Niedersachsen, der Bauerverband Nordostniedersachsen und die Biosphärenreservatsverwaltung 
zusammen. In Bremen fungiert ein Zusammenschluss von Landwirten als sogenannter Agrarumweltbeirat 
als Kooperationspartner. 

In den Lenkungsgruppen von ILE-ReM sind insgesamt 287 Personen beteiligt. Dabei überwiegen kommunale 
Akteure. 61 % der Beteiligten kommen aus der kommunalen Verwaltung und Politik. Daneben sind 10 % 
private UnternehmerInnen und 6 % vertreten zivilgesellschaftliche Vereine und Verbände (Fährmann et al., 
2018). Als landwirtschaftsnah können lediglich 3 % der AkteurInnen in den ILE-Lenkungsgruppen bezeichnet 
werden; dem Bereich Umwelt-/Natur- und Klimaschutz ordnen sich nur 2 % der AkteurInnen zu. Damit ad-
ressieren die in TM16.7 ILE-ReM geförderten Kooperationen weder die in der Bewertungsfrage angespro-
chenen Sektoren noch die Inhalte und werden daher im Folgenden nicht weiter betrachtet.  

Die 43 im Rahmen von TM16.9 geförderten regionalen Bildungsträger sind Umweltbildungszentren (15), 
Landvolkverbände (13), Naturschutzorganisationen (8), Schulbauernhöfe und landwirtschaftliche Betriebe 
(6) sowie ein Freilichtmuseum. In den von diesen Bildungsträgern initiierten Netzwerken stellen landwirt-
schaftliche Betriebe mit 37 % die größte Gruppe (vgl. Abbildung 7.2-2). 
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Abbildung 7.2-2:  Beteiligte in den geförderten Netzwerken von TM 16.9 

 

Quelle:  Thünen-Institut für Ländliche Räume nach Kooperationslisten der regionalen Bildungsträger (1. Förderzeitraum 
 08/2016 bis 06/2018) der ELER-Maßnahme „Transparenz schaffen“. 

Schulen und Kindertagesstätten haben zusammen einen Anteil von 31 % und stellen damit die zweitgrößte 
Gruppe. Daneben gibt es eine Reihe weiterer Akteure z. B. aus Vereinen/Verbänden, Lebensmittelverarbei-
tung oder sozialen Einrichtungen. Insgesamt sind ca. 965 Kooperationspartner in den 43 Netzwerken betei-
ligt. Dabei variiert die Netzwerkgröße zwischen fünf im kleinsten bis zu 111 im größten Netzwerk, im Durch-
schnitt beträgt sie 22. 

Art und Gestaltung der Zusammenarbeit  

In der EIP Agri steht ein konkretes Vorhaben im Fokus, die Entwicklung eines neuen Produkts oder Verfah-
rens. Landwirtschaftliche Betriebe werden in größerem Umfang als assoziierte Partner erst im weiteren 
Verlauf der Umsetzung einbezogen. Insgesamt ist die Rolle von Landwirten nach Art und Phase des Vorha-
bens sehr unterschiedlich: von aktiv gestaltend bis passiv lediglich Flächen bereitstellend. Die Kooperation 
baut überwiegend auf vorhandenen Netzen auf. Nach Aussagen der Lead-Partner wird die Zusammenarbeit 
als positiv und gewinnbringend bewertet. Der zeitliche Aufwand für Kooperation und Austausch ist aus Sicht 
der Lead-Partner allerdings deutlich höher als erwartet. 
Der Fokus der LaGe-geförderten Kooperationen ist sehr unterschiedlich. Gegenstand des LaGe-Projektes 
„Grüne Flächenbewirtschaftung in der Rhumeaue“ war es, in Abstimmung mit den örtlichen Landwirten und 
den Naturschutzbehörden, Konzepte für extensive landwirtschaftliche Nutzungen zu entwickeln. Im Rah-
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men des Projektes wurde u. a. auch ein Landwirt bei der Erstellung eines Förderantrags für einen Stallneu-
bau zur Aufnahme des Betriebszweigs „Landschaftspflege mit Mutterkühen“ unterstützt. In der bereits er-
wähnten Kooperation „Auenmanagement“ des Biosphärenreservats Elbtalaue sollen die behördlichen Auf-
gaben mit Bezug zum Flächenmanagement effektiver mit nicht behördlichen Interessenvertretungen zu-
sammenführt und vernetzt werden. Das Projekt wurde in der Region sehr positiv aufgenommen.  

Zentrales Element der regionalen Netzwerke im Rahmen von TM16.9 TS ist die Durchführung von Veran-
staltungen zum einen zur Vernetzung untereinander und zum anderen als Bildungs- und Informationsver-
anstaltungen, z. B. Lernort Bauernhof. Hier wurden im ersten Förderzeitraum bis Juni 2018 5971 Veranstal-
tungen zum Teil von einzelnen Netzwerkpartnern, zum Teil in Kooperation realisiert.  

Qualität der vom Land etablierten Unterstützungsstrukturen 

Zur Unterstützung der Umsetzung der EIP Agri und der Maßnahme „Transparenz schaffen“ wurden auf Lan-
desebene Unterstützungsstrukturen etabliert. 

Als Innovationsdienstleister (IDL) für die EIP Agri wurde im Februar 2017 das Innovationszentrum Nieder-
sachsen (IZ) beauftragt. Damit nahm das IZ seine Tätigkeit auf, nachdem die ersten OGs bereits etabliert 
waren. Zentrale Aufgabenfelder sind die Vernetzung der EIP-Projekte auf Landesebene, Öffentlichkeitsar-
beit sowie Unterstützung der OGs bei ihrer Öffentlichkeitsarbeit und Unterstützung bei der Suche nach ge-
eigneten PartnerInnen zur Umsetzung neuer Ideen. Die Mehrheit der GesprächspartnerInnen nahm den IDL 
als Vertreter „ihrer“ Anliegen wahr. Besondere Wertschätzung erfuhren die geleistete Öffentlichkeitsarbeit, 
die Initiierung von themenzentrierten Workshops und  – allerdings nachgeordnet – die Mittlerfunktion ge-
genüber ML und Bewilligungsstelle. Die Befragten schätzen die Vernetzungsleistung durch den IDL als ver-
halten positiv ein. Auch der inhaltliche und fachliche Aspekt der niedersächsischen EIP-Treffen wird von den 
Akteuren durchaus uneinheitlich bewertet. Im Ergebnis bildete sich eine Kerngruppe von acht bis zehn EIP-
Projekten, die regelmäßig an den niedersächsischen Netzwerktreffen teilnehmen (vgl. Reiter, 2018). 

Für TM16.9 wurde eine zentrale Koordinierungsstelle für die gesamte Förderperiode eingerichtet (Bildungs- 
und Tagungszentrum Ostheide). Diese spielt eine wichtige Rolle in der Koordination und Vernetzung der 
regionalen Bildungsträger u. a. durch die zweimal jährlich durchgeführten zweitägigen landesweiten Aus-
tauschtreffen. Daneben hat sie eine wichtige Unterstützungsfunktion für die regionalen Bildungsträger hin-
sichtlich der administrativen Abwicklung der Förderung und fungiert als Mittler zwischen regionalen Bil-
dungsträgern und ML/Bewilligungsstelle. Dazu kommt noch die Entwicklung von Konzepten für die Bauern-
hofpädagogik sowie Öffentlichkeitsarbeit. 

Mehrwert der geförderten Kooperationen 

Als Wirkung kann der Mehrwert der geförderten Kooperationen betrachtet werden. Bei den OGs in TM16.1 
EIP Agri zeigt sich dieser zum einen in der Entwicklung neuer, praxisrelevanter Produkte/Verfahren für die 
Landwirtschaft, zum anderen aber auch im Wert der Zusammenarbeit selbst. Die EIP-Projekte beinhalten 
(in Klammern wird die jeweilige Anzahl genannt) 

• ressourcenschonende und artgerechte Produktionssysteme Tierhaltung (5), 

• ressourcenschonendes Nährstoff- und Pflanzenschutzmanagement (5), 
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• landwirtschaftliche Bewirtschaftungssysteme – Verbesserung der Treibhausgasbilanz (1), 

• Weiterentwicklung von Wertschöpfungsketten zur Verbesserung der Treibhausgasbilanz, Biodiversität, 
Ressourceneffizienz, Lebensmittelsicherheit und -qualität (3). 

Damit tragen fast alle EIP-Projekte zu den in der Bewertungsfrage adressierten Aspekten Umweltmanage-
ment und Umweltleistung bei. Der Zusatznutzen einer Zusammenarbeit wird besonders für die EIP-Projekte 
betont, an denen Akteure (sehr) unterschiedlicher Funktionsbereiche beteiligt sind, wie dies bspw. für die 
Projekte zu kurzen Wertschöpfungsketten gilt. Nach Einschätzung der Gesprächspartner besteht der Mehr-
wert der Kooperation darin, dass die Partner im Projekt einen neuen und erweiterten Blick auf den Innova-
tionsgegenstand erhalten. Im Gegensatz dazu wird die Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Akteuren als 
„state of the art“ bzw. „selbstverständlich“ von den Lead-Partnern eingestuft, die (1) der praxisorientierten 
Forschung zuzurechnen sind, oder (2), deren EIP-Projekt auf eine Vorläuferforschung aufsattelt. Letztlich 
gilt jedoch, dass, wie in allen Zusammenarbeitsformen so auch in den EIP-Projekten, Kooperation primär 
von „Personen“ und deren Zusammenarbeitsverständnis und -willen geprägt ist. 

Der Mehrwert von TM16.7 LaGe entsteht aus der Zusammenarbeit der verschiedenen Landnutzungsgrup-
pen mit unterschiedlichen Interessenlagen und besteht, wie bereits erwähnt, vor allem im Abbau von Kon-
frontationshaltungen sowie der Verbesserung der Informationen über Förderangebote und führt zu einer 
verbesserten Umsetzung von AUKM und investiven Naturschutzprojekten. Die Kooperationen wurden in 
zahlreichen für den Naturschutz wichtigen Gebieten gegründet. Erste vorläufige Ergebnisse einer Fallstudie 
in der Niedersächsischen Elbtalaue zeigen, dass die vertrauensbildenden Effekte auch auf andere Gebiete 
ausstrahlen. In einem Fall entwickelte die geförderte Kooperation bereits durch die Gründung eines Land-
schaftspflegeverbandes eine über die Förderung hinausgehende Perspektive. Nähere Hinweise sind auch 
den Ausführungen zur Bewertungsfrage 8 und der dort angegebenen Literatur zu entnehmen. Da es sich bei 
den Zielen der Kooperationen ausschließlich um die Erbringung von Gemeinwohlleistungen handelt, wird 
nach vorläufiger Einschätzung für das Bestehen einer dauerhaften Kooperation auch eine dauerhafte finan-
zielle Unterstützung erforderlich sein. Der Frage der längerfristigen Finanzierung soll im Rahmen der in Be-
arbeitung befindlichen und geplanten Fallstudien nachgegangen werden. Über die Ergebnisse wird in einem 
separaten Fallstudienbericht berichtet werden.  

Der erwartete Mehrwert der Beteiligung an den regionalen Netzwerken von TM16.9 TS liegt aus Sicht der 
LandwirtInnen vor allem in der Verbesserung des Images der Landwirtschaft und im Kontakt mit den Kon-
sumentInnen (über landwirtschaftliche Produkte informieren und Wünsche/Bedürfnisse der KonsumentIn-
nen kennenlernen) (vgl. Abbildung 7.2-3). Die Vernetzung mit Betrieben außerhalb der Landwirtschaft ist 
ihnen nicht so wichtig, wie die Vernetzung untereinander. 
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Abbildung 7.2-3:  Beweggründe für die Teilnahme am regionalen Netzwerk von „Transparenz 
schaffen“ 

 

Quelle:  Schriftliche Befragung an der TM16.9 beteiligter LandwirtInnen durch das Thünen-Institut für Ländliche Räume 
2018 (n=90). 

Als tatsächliche Auswirkungen wurde seitens der befragten LandwirtInnen am häufigsten das „verbesserte 
Verständnis der VerbraucherInnen für landwirtschaftliche Produktionsweisen“ genannt, gefolgt von „Aus-
bau von pädagogischen Kenntnissen und Fähigkeiten“ und „Erlangen eigener größere Offenheit gegenüber 
der Bevölkerung“. Damit hat die Fördermaßnahme neben der Vernetzung regionaler Akteure wie Land-
wirte, Bildungseinrichtungen etc. auch nachweisbar zum Dialog zwischen LandwirtInnen und Verbrauche-
rInnen verschiedener Altersklassen beigetragen. 

Schlussfolgerungen 

Aufgrund des bisherigen Umsetzungsstandes der relevanten Fördermaßnahmen des SPB 1B ist davon 
auszugehen, dass die Output- und Wirkungsziele bis zum Ende der Förderperiode erreicht werden. Die 
geförderten EIP-Projekte tragen durchgängig zur Stärkung der Verbindung zwischen Landwirtschaft, 
Forschung und Innovation bei. Die inhaltliche Ausrichtung deutet, mit einer Ausnahme, bei allen Projekten 
auch auf einen potenziellen umweltrelevanten Beitrag hin.  
Die LaGe-Kooperationen (TM16.7) verfolgen vom Grundsatz her das Ziel eines besseren 
Umweltmanagements und tragen zur Stärkung der Verbindung zwischen Landwirtschaft und Naturschutz 
bei. Wesentliche Ziele des Naturschutzes in der Agrarlandschaft können nur über eine funktionierende Ko-
operation zwischen Akteuren des Naturschutzes und der Land- und Forstwirtschaft erreicht werden. Eine 
solche Kooperation setzt aber ausreichend personelle Kapazitäten zur Organisation und Steuerung der Zu-
sammenarbeit voraus. Vor diesem Hintergrund kommt der Maßnahme eine große Bedeutung zu. 
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Die mit TM16.9 TS initiierten Kooperationen tragen vor allem zu einer stärkeren Verbindung von Landwirt-
schaft, VerbraucherInnen und Bildungseinrichtungen bei und können damit eher langfristig und mittelbar 
über die Förderung des Dialogs zwischen LandwirtInnen und Gesellschaft auch zu einer stärker an Umwelt- 
und VerbraucherInnenbelangen ausgerichteten Landwirtschaft beitragen. 

TM16.7 ILE-ReM kann – aufgrund ihrer inhaltlichen Ausrichtung – kaum einen Beitrag zu den in der Bewer-
tungsfrage benannten Zielvorstellungen leisten. Die Ausrichtung der dort unterstützten Kooperationen be-
inhaltet eher Aspekte wie interkommunale Zusammenarbeit, Daseinsvorsorge, Mobilität und andere As-
pekte der ländlichen Entwicklung. Akteure aus Land- und Forstwirtschaft, Forschung, Natur- und Umwelt-
schutz sind kaum vertreten. 

Daten und Methoden 

Der von Seiten der EU formulierte Indikator (T2) deckt nur einen kleinen inhaltlichen Bereich ab. Daher 
wurden weitere Kriterien und Indikatoren ergänzt, um die in PFEIL genannten Zielsetzungen abzubilden. 
Grundsätzlich erfolgte für alle hier betrachteten Fördermaßnahmen die Auswertung von Förderdokumen-
ten, Projektskizzen und -berichten, Förderdaten sowie Literatur. Daneben wurden folgende empirische Er-
hebungen durchgeführt: 

• TM16.1 EIP Agri: Telefonische Befragung der Projektkoordinatoren ausgewählter OGs sowie von IDL und 
Fachreferat, 

• TM16.7 LaGE: Durchführung von Fallstudien  

• TM16.7 ILE-ReM: u. a. Befragungen der Mitglieder der ILE-Lenkungsgruppen und Regionalmanage-
ments (vgl. Bewertungsfrage 17). 

• TM16.9 TS: Interviews mit VertreterInnen des Referats im ML, der LWK als Bewilligungsstelle, regiona-
len Bildungsträgern und der zentralen Koordinierungsstelle, Auswertung von Kooperationslisten und 
Befragung von landwirtschaftlichen Betrieben, die an Veranstaltungen des Netzwerkes von „Transpa-
renz schaffen“ teilgenommen haben. Es liegen 90 beantwortete Fragebögen vor.  
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[zitiert am 11.3.2019] 

 
7.3 Gemeinsame Bewertungsfrage Nr. 3 (SPB 1C) 

„In welchem Umfang wurden durch die Interventionen im Rahmen des Programms zur Entwicklung des länd-
lichen Raums das lebenslange Lernen und die berufliche Bildung in der Land- und Forstwirtschaft gefördert?“ 

Relevanz der Förderung und Interventionslogik 

PFEIL zeichnet mit Blick auf den Bildungsstand in der Landwirtschaft für NI/HB ein grundsätzlich positives 
Bild, das sich z. B. in einem hohen Anteil der BetriebsleiterInnen mit landwirtschaftlichem Bildungsabschluss 
und einer überdurchschnittlichen Weiterbildungsbeteiligung der BetriebsleiterInnen zeigt (siehe Abbildung 
7.3-1).  

Abbildung 7.3-1:  Qualifikation und Weiterbildungsbeteiligung landwirtschaftlicher Betriebs-
leiterInnen in Niedersachsen (Agrarstrukturerhebung 2016) 

 

Quelle:  Thünen-Institut für Ländliche Räume nach DESTATIS (2017). 

Angesichts des vorschreitenden landwirtschaftlichen Strukturwandels und der veränderten gesellschaftli-
chen Erwartungen nimmt neben einer fundierten beruflichen Ausbildung auch die Bedeutung einer konti-
nuierlichen beruflichen Weiterbildung in der Landwirtschaft stetig zu. 

Mit TM1.1 „Unterstützung von Maßnahmen der Berufsbildung und des Erwerbs von Qualifikationen (Qua-
lifizierung)“ (Bildungsmaßnahmen zur Qualifizierung – BMQ) soll die Weiterbildungsbeteiligung sowohl von 
BetriebsleiterInnen als auch von weiteren Arbeitskräften in der Landwirtschaft gefördert werden. Die För-
dermaßnahme ist mit ihrem Finanzansatz dem SPB 2A (Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft) zugeord-
net. Inhaltlich werden Wirkungen auch auf den Umwelt- und Ressourcenschutz, die ländliche Entwicklung 
oder im Bereich der Tiergerechtheit (SPB 3A) erwartet. 
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Die Interventionslogik zielt darauf ab, durch die mit Fördermitteln verringerten Teilnahmegebühren die 
Bereitschaft der Zielgruppen zur Teilnahme an berufsbezogenen Informations- und Weiterbildungsmaßnah-
men zu erhöhen. Lehrgänge zur Verbesserung der Kenntnisse in verschiedenen landwirtschaftlichen Berei-
chen (z. B. Kenntnisse über Technologien/Verfahren, der Produktqualität und umweltbezogene Methoden 
und Praktiken (einschließlich Tierschutz)) werden gefördert. Die Weiterbildungsangebote richten sich so-
wohl an AkteurInnen mit Führungsaufgaben in den Betrieben als auch an ArbeitnehmerInnen, Auszubil-
dende, Lehrlinge der sogenannten „Freien Ausbildung im Norden“ und mithelfende Familienangehörige. 
Der Förderschwerpunkt (A) umfasst wie in der vorangegangenen Förderperiode Erwerbstätige der Land- 
oder Forstwirtschaft oder des Gartenbaus. Daneben sind drei neue Förderschwerpunkte mit Vorhaben für 
jeweils unterschiedliche Zielgruppen vorgesehen (B bis D): für BeraterInnen landwirtschaftlicher/garten-
baulicher Betriebe (B); für Landfrauen, die in einem Landfrauenverband in NI/HB Mitglied sind und Frauen 
in der Landwirtschaft zur Regionalvermarktung und Unterstützung des Erzeuger-Verbraucher-Dialogs (C) 
sowie für „Ländliche Akteure“ im Bereich der Moderation und Begleitung von Dorfentwicklungsprozessen 
(D).  

Durch die Ausrichtung auf die genannten Personengruppen und eine sinnvolle Interventionslogik ist die Re-
levanz einer öffentlichen Förderung gegeben. 

Die Fördermaßnahme ist eingebettet in ein breites Weiterbildungsangebot. In NI und HB gibt es zum klassi-
schen Förderschwerpunkt (A) für Erwerbstätige in Land- oder Forstwirtschaft oder Gartenbau weitere Be-
rufsbildungsmaßnahmen, die außerhalb von PFEIL umgesetzt werden. Nur mit Landesmitteln wird u. a. der 
ausgelagerte Berufsschulunterricht an den DEULA-Lehranstalten gefördert. Insbesondere die LWK NI unter-
hält ein umfangreiches Weiterbildungsangebot zu 25 Fachgebieten. Bei diesem Angebot überwiegen deut-
lich kurze ein- bis zweitägige Informationsveranstaltungen.  

Beantwortung der Bewertungsfrage 

Inanspruchnahme 

Die Höhe der öffentlichen Ausgaben zu TM1.1 und die Anzahl der Projekte finden sich in Tabelle 7.3-1. Die 
Datenbasis für diese Tabelle und die folgenden Ergebnisdarstellungen bilden die umfänglichen Projektlisten 
der Bewilligungsstelle LWK NI zu den fünf abgelaufenen Durchführungszeiträumen (vgl. Tabelle 7.3-1) mit 
den durchgeführten Maßnahmen und voraussichtlichen Zahlungen ab (Mai 2016 bis Oktober 2018): Im Zeit-
raum 2016 bis 2018 wurden insgesamt 139 Veranstaltungen mit rund 2.060 Personen gefördert. Darunter 
134 Veranstaltungen mit etwa 2.000 Teilnehmenden zum klassischen Förderschwerpunkt (A) und fünf Qua-
lifizierungen zur Dorfmoderation mit 56 Personen (Schwerpunkt D). Die Monitoringdaten decken einen kür-
zeren Durchführungszeitraum mit den bereits ausgezahlten Mitteln ab; die dort genannten Werte sind ent-
sprechend niedriger.  

Die öffentlichen Ausgaben pro TeilnehmerIn betragen im Durchschnitt rund 440 Euro. Die Durchschnitts-
werte reichen von rund 80 Euro pro Person bei einer dreitägigen Veranstaltung bis zu rund 4.000 Euro bei 
zwei sehr langen Angeboten (90 Lehrgangstage). Die Anzahl der unterstützten Veranstaltungen bzw. Perso-
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nen und damit einhergehend die Höhe der verausgabten öffentlichen Mittel variiert zwischen den Durch-
führungszeiträumen. Im Zeitraum Herbst bis Frühjahr werden mehr Veranstaltungen angeboten; dies kor-
respondiert auch mit den arbeitsärmeren Zeiträumen in der Landwirtschaft.  

Tabelle 7.3-1:  Durchgeführte Lehrgänge 2016 bis 2018 und ausgesuchte Indikatoren 

 
Hinweis:  Lehrgangstage = Einfachzählung der Veranstaltungstage (Dauer) eines Lehrgangs.  

Schulungstage = Anzahl der Lehrgangstage einer Veranstaltung multipliziert mit der Anzahl der Teilnehmen-
den.  

Quelle:  Thünen-Institut für Ländliche Räume nach Angaben der Bewilligungsstelle in der Projektliste zum jeweiligen 
Durchführungszeitraum.  

Die Auswertung der Veranstaltungen nach ihrer Dauer ergibt folgende Verteilung: Etwa die Hälfte der Ver-
anstaltungen hatte eine Dauer von drei bis fünf Tagen, 43 % über fünf bis zehn Tage und die restlichen acht 
Prozent umfassten elf bis 90 Tage.  

Elf Bildungsträger haben sich für die Durchführung von BMQ anerkennen lassen. Acht der anerkannten Trä-
ger haben bis Ende 2018 Lehrgänge/Qualifzierungsmaßnahmen durchgeführt. In Bezug auf die Verteilung 
der durchgeführten Lehrgänge erreichen zwei Bildungsträger einen Anteil von rund 90 % (Bäuerliche Bil-
dung und Kultur gGmbH (BBK gGmbH) 58 %, LWK NI 31 %). Die restlichen Veranstaltungen verteilen sich auf 
die weiteren sechs aktiven Bildungsträger. Die BBK gGmbH liegt auch bei den Schulungstagen mit über 45 % 
vorn. Allerdings entfällt allein ein Drittel der gesamten Schulungstage auf zwei sehr lange sogenannte „Win-
terkurse“ eines kleinen Trägers.  

Der Frauenanteil unter den Teilnehmenden liegt mit rund 47 % unter dem Durchschnittswert der vorange-
gangenen Förderperiode (59 %). Von den über 700 beteiligten DozentInnen waren 35 % weiblich und 65 % 
männlich. Aus der Landwirtschaft kamen rund 62 % der TeilnehmerInnen, aus dem Gartenbau 35 % und die 
restlichen drei Prozent waren Akteure aus dem ländlichen Raum im Förderschwerpunkt D. Am Angebot der 
BBK gGmbH nahmen in der Regel ausschließlich Lehrlinge der „Freien Ausbildung im Norden“ bzw. Arbeit-
nehmerInnen von Ökobetrieben teil. 

Durchführungszeitraum Anzahl 
beteiligte 

Bildungsträger

Anzahl durch-
geführte 

Lehrgänge

Anzahl 
Lehrgangs-

tage          
(Dauer 

gesamt)

Anzahl 
Schulungs-

tage

Anzahl 
Teilnehmende 

(gesamt)

Gesamthöhe 
öffentl. 

Ausgaben    
(Euro)

2016A (Mai-Okt. 2016) 1 13 66 1.021 200 70.500

2016B (Okt. 2016-April 2017) 4 44 290 5.384 596 285.800

2017A (Mai-Okt. 2017) 3 20 116 1.860 308 101.300

2017B (Okt. 2016-April 2017) 5 35 265 5.228 513 303.000

2018A (April-Okt. 2018) 3 27 180 2.897 446 161.100

Gesamt -- 139 917 16.390 2.063 921.700
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Die Auswertung der Projektlisten nach Lehrgangsorten in den vier ehemaligen Regierungsbezirken zeigt, 
dass die Region Lüneburg mit über 40 % der Veranstaltungen einen Schwerpunkt bildet. Grund ist der hier 
ansässige Träger mit mehreren Demonstrationsbetrieben zum Ökolandbau. Die drei Regionen Weser-Ems, 
Braunschweig und Hannover erreichen Anteile, die im Raum in etwa der Verteilung der landwirtschaftlichen 
Betriebe folgt. Eine flächendeckende Versorgung ist demnach gewährleistet.  

In Bremen wurden bisher keine BMQ-Maßnahmen durchgeführt, weil die „Anerkennung als Bil-dungsträ-
ger“ bei den potentiellen BMQ-AnbieterInnen als unverhältnismäßig aufwendige Hürde wahrgenommen 
wird. Personen/Betrieben aus Bremen steht die Teilnahme an den niedersächsischen Weiterbildungsange-
boten zu BMQ offen. Die Teilnehmeranzahl ist eher gering und liegt geschätzt bei unter 20 pro Jahr.  

Aufgrund des geringen Umsetzungsstandes von BMQ ist davon auszugehen, dass die Output-Ziele nicht 
erreicht werden. Für den Zeitraum 2015 bis 2020 war bei Programmbeginn ein Finanzvolumen von rund 
9,37 Mio. Euro öffentliche Mittel vorgesehen (entspricht durchschnittlich rund 1,5 Mio. Euro pro Jahr). 
Bis 2018 wurden jedoch insgesamt nur öffentliche Ausgaben in Höhe von rd. 0,91 Mio. Euro getätigt 
(entspricht knapp 10 %). Die bisherige Anzahl der Schulungsteilnehmer (Indikator T3, Zielvorgabe insge-
samt 11.000 Schulungsteilnehmenden bis 2020) entspricht mit rund 2.060 Teilnehmenden einem Zielerrei-
chungsgrad von knapp über 18 %.  

Der geringe Umsetzungsstand und die niedrige Veranstaltungsanzahl erklären sich nur bedingt durch bean-
tragte, aber nicht durchgeführte Lehrgänge, weil z. B. zum geplanten Termin zu wenige Anmeldungen vor-
lagen. Im 2. Durchführungszeitraum haben etwas mehr als die Hälfte der geplanten Veranstaltungen statt-
gefunden und im 3. Zeitraum knapp zwei Drittel. 

Die LWK NI mit ihren Bezirksstellen war in der vorangegangenen Förderperiode mit über 70 % der durchge-
führten Lehrgänge (über 600 Veranstaltungen mit über 9.000 Teilnehmenden) mit Abstand größter Bil-
dungsträger. 2016 bis 2018 waren es nur rund 31 % der Lehrgänge.  

Drei Gründe für das nachgelassene Engagement der Träger sind nach deren Angaben in der Besprechung 
im ML im März 2017: 1. Tätigkeit in anderen Themenfeldern außerhalb des ELER, die finanziell besser dotiert 
werden; 2. die ELER-Finanzierung ist mit einem Mehr an Kontrollen und einem hohen Zeitaufwand verbun-
den und 3. die Planung von Angeboten im ELER stellt ein hohes wirtschaftliches Risiko dar (siehe auch Aus-
führungen in Fährmann et al., 2018). 

Inwieweit die Mitte 2018 in Kraft getretenen Richtlinienänderungen – sie beinhalten abrechnungstechni-
sche Vereinfachungen für die Träger und eine höhere Förderquote in den Maßnahmenschwerpunkten A, C 
und D ab 2019 – zu einer höheren Antragszahl durch die Bildungsträger führen werden, bleibt abzuwarten.  

Auf der Nachfrageseite wirkt sich die derzeit wirtschaftlich schwierige Lage auf den Höfen negativ auf die 
Inanspruchnahme der Weiterbildungsangebote aus. Hinzu kommen oftmals die hohe Arbeitsbelastung und 
fehlende Zeit für Weiterbildung.  

Themenbereiche der durchgeführten Veranstaltungen 

Die Förderrichtlinie zu BMQ sieht insgesamt acht Themenbereiche vor: fünf zum Schwerpunkt A und jeweils 
einen Bereich zu den Schwerpunkten B, C und D. Fast alle bisher durchgeführten Veranstaltungen betreffen 
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den etablierten Schwerpunkt A und einige wenige den Bereich D. Etwa 44 % der durchgeführten Veranstal-
tungen und der Teilnehmenden betreffen mit etwa 55 % der öffentlichen Mittel den Themenbereich „A1) 
Steigerung der persönlichen Kompetenz …“ (vgl. Tabelle 7.3-2). Die zweitgrößte Gruppe bilden die umwelt-
bezogenen Lehrgänge (A4). Unter den bis Ende 2018 durchgeführten Veranstaltungen enthalten bisher 
etwa 15 Angebote in Teilen Inhalte zu Tierwohl und Tierhaltung (bspw. acht Veranstaltungen zu „Naturheil-
verfahren in der Rinder- bzw. Schweinehaltung“).  

Tabelle 7.3-2:  Durchgeführte Veranstaltungen 2016 bis 2018 nach Themenbereichen 

 

Anmerkung: Die Zuordnung erfolgte auf der Grundlage der Projektliste. Die Angebote der Bäuerlichen Gesellschaft zu 
„Ökologischen Produktionsverfahren“ sind thematisch zumeist breit angelegt und betreffen daher oft mehr als einen Schwer-
punkt. Die Zuordnung auf Basis der Projektliste wird zudem durch Kürzel der Kurstitel erschwert. 

Quelle:  Thünen-Institut für Ländliche Räume nach Angaben der Bewilligungsstelle in der Projektliste zum jeweiligen 
Durchführungszeitraum.  

Schwerpunktthemen mit Kursbeispielen

Anzahl 
durch-

geführte 
Lehrgänge

Anzahl 
Lehrg.-Tage 

(Dauer 
gesamt)

Anzahl 
Lehrgg.-
Stunden

Anzahl Teil-
nehmende 
(gesamt)

.... davon 
Frauen-
anteil       

(%)

Gesamt-
höhe öffentl. 

Ausgaben    
(Euro)

A1) Steigerung der persönlichen Kompetenz und 
Motivation einschl. der Lösung sozio-ökonomischer 
Probleme (BUS-Kurse, Office im Agrarbüro, AK-
Unternehmensführung, Milchvieh & Management für 
Frauen, T-Führerscheinkurs, Demeter-Kurse zum 
Ökolog. Landbau)

61 496 3.996 930 50 508.500

A2) Erweiterung der betriebswirtschaftlichen 
Kennntnisse oder Kenntnisse über neue Technologien 
(Praxistraining Pflanzenschutz und Düngung; Demeter-
Kurse zu Betriebswirtschaftslehre oder 
Betriebsleiterbefähigung, …)

12 49 400 157 43 47.600

A3) Verbesserung der Produktqualität 5 31 249 90 40 34.200

A4) Verbesserung umweltbezogener Methoden und 
Praktiken, einschließlich besonders tiergerechter 
Haltung von Nutztieren (Tierschutz) 
(Naturheilverfahren in der Rinderhaltung, Demeter-
Kurse mit Teilbezug zur Tierhaltung

56 319 2.485 830 43 311.300

A5) Verbreitung wissenschaftlicher Erkenntnisse und 
innovativer Verfahren -- -- -- -- -- --

D) Vermittlung von Fahigkeiten und Kompetenzen im 
Bereich Dorfmoderation und Begleitung von 
Dorfentwicklungsprozessen (Kurse zur 
Dorfmoderation)

5 22 160 56 59 20.100

Gesamt 139 917 7.290 2.063 47 921.700
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Wie eingangs erwähnt, ist TM1.1 prioritär dem SPB 2A zugeordnet. Bessere Wettbewerbsfähigkeit und Be-
triebsführung haben insbesondere die Bauern- und Unternehmerschulungen (BUS-Kurse, bspw. zu Marke-
ting im Agrarbereich) und die Arbeitskreise zur Unternehmensführung zum Ziel. Darüber hinaus gibt es im 
Bereich A2 Angebote, die zum Teil Inhalte zur Erweiterung der betriebswirtschaftlichen Kenntnisse vermit-
teln. Angebote zu direkten Einkommensalternativen sind selten (Beispiel ist ein Lehrgang zur Bauernhof-
Erlebnispädagogik). Den Teilnehmenden wird dabei praxisnah vermittelt, wie sie ihre Höfe individuell ge-
stalten, nachhaltige pädagogische Angebote mit vielfältigen Sinneserfahrungen entwickeln und diese ein-
kommenswirksam vermarkten können. 
Als Beispiele für zielgruppenspezifische Angebote sind die Lehrgänge zu „Office im Agrarbüro“ für Frauen 
und die Demeter-Lehrgänge für Lehrlinge im Rahmen der freien Ausbildung zur Biodynamischen Landwirt-
schaft zu nennen. Seit 2018 zählen auch T-Führerscheinkurse der DEULA-Lehranstalten für Auszubildende 
zu den förderfähigen Angeboten. Die Lehrgänge zum Agrarbüro richten sich speziell an Frauen und greifen, 
neben der ohnehin erforderlichen Buchführung und Rechnungslegung die zunehmenden Anforderungen 
der rechtlichen geforderten Dokumentation auf. Nach Umfrageergebnissen des Deutschen Bauernverban-
des müssen beispielsweise Landwirte mit Tierhaltung rund 32 Stunden je Monat mit Dokumentationspflich-
ten aufbringen (agrarheute, 2017).  

Der Anteil der erreichten Beschäftigten an allen in der Landwirtschaft Tätigen entspricht im Hinblick auf den 
Förderzeitraum 2016 bis 2018 mit rund 2.000 Teilnehmenden aus NI/HB in den 134 geförderten Veranstal-
tungen zum Förderschwerpunkt A rund 2,3 % der Arbeitskräfte in landwirtschaftlichen Betrieben (2016: 
86.600 ohne Saisonarbeitskräfte nach DESTATIS (2017)) mit der Einschränkung, dass darunter auch Teilneh-
mende sind, die an zwei oder mehreren Lehrgängen teilnahmen (Mehrfachzählung). Die Reichweite der 
geförderten Veranstaltungen ist damit bislang gering.  

Zur Messung des Nutzens der Teilnahme an Informations- und Bildungsmaßnahmen dienen hier v. a. Indi-
katoren wie TeilnehmerInnenzufriedenheit und mögliche Lerneffekte. Zur Bewertung des Nutzens können 
die Indikatoren nur Annäherungen darstellen, weil die individuelle Nutzeneinschätzung auf Basis sehr un-
terschiedlicher Bewertungsmaßstäbe der Befragten erfolgt und der reale Nutzen sich zudem erst über einen 
längeren Zeitraum nach Besuch eines Lehrganges einstellt.  

Die Angaben zum Anteil der zufriedenen Teilnehmenden und in Bezug auf den betrieblichen Nutzen der 
Lehrgänge basieren auf ersten Einschätzungen der Teilnehmenden am Veranstaltungsende. Zum Bewer-
tungszeitpunkt lagen nur zu einer Teilmenge der durchgeführten Veranstaltungen die Bewertungsbögen 
vor. Von insgesamt über 300 Personen (rund 15 % der TeilnehmerInnen 2016 bis 2018) lagen Rückmeldun-
gen zu den von ihnen besuchten Veranstaltungen vor. Die Ergebnisse haben daher eine begrenzte Aussage-
kraft: 

• Die Teilnehmenden geben eine positive Bewertung ab. Über 95 % sehen ihre Erwartungen an die be-
suchte Weiterbildungsveranstaltung als erfüllt an (59 % „Voll und ganz erfüllt“, 36 % „Erfüllt“). 

• Die meisten der Personen schätzen die anschließende Umsetzung der Seminarinhalte und deren Nutzen 
in ihrem Arbeitsalltag günstig ein: Für sich persönlich sehen 85 % die Umsetzbarkeit der Seminarinhalte 
(49 % „Sehr gut“, 36 % „Gut“) und in Bezug für ihren Betrieb 58 %. Sie haben in der Regel einen besseren 
Kenntnisstand im adressierten Themenfeld gewonnen. Über 95 % der Befragten würden ihre besuchte 
Veranstaltung weiterempfehlen.  
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Ob und inwieweit das vermittelte Wissen im Beruf bzw. im Betrieb tatsächlich angewendet werden konnte, 
kann erst mit zeitlichem Abstand zur Teilnahme geprüft werden (Erfolgskontrolle im Transferfeld bzw. der 
Anwendungsphase). Entsprechende Erhebungen werden voraussichtlich erst zur Ex-post-Bewertung vorlie-
gen.  

Die Beeinflussung zur Teilnahme durch verbilligte Teilnahmekosten ist gegeben. Sie bilden einen wichtigen 
Anreiz an Weiterbildungsveranstaltungen teilzunehmen, insbesondere bei der großen Gruppe der Arbeit-
nehmerInnen erhöht ein geringerer Teilnehmerbeitrag die Entsendebereitschaft der Betriebe (Angebote 
finden in der Regel während der Arbeitszeit statt) und stellt für Personen, die die Kosten selbst tragen, eine 
wertvolle Hilfe dar.  

Für Bildungsträger ist es grundsätzlich eine Herausforderung, ihre Weiterbildungsangebote kontinuierlich 
an die Markterfordernisse und ihre Zielgruppen anzupassen. Sie müssen über Öffentlichkeitsarbeit und Kun-
denorientierung eine effektive Etablierung und Verbreitung der Angebote erreichen. Die Auswertung der 
jährlichen Projektlisten 2016 bis 2018 zeigt: nachfragebedingt bewährte Themen wiederholen sich von Jahr 
zu Jahr (bspw. Bauern- und Unternehmerschulungen (BUS), Lehrgänge zum Agrarbüro und Demeter-Kurse). 
Nur so „verdünnen“ sich auch die hohen Fixkosten, die mit der Konzeption eines Lehrganges verbunden 
sind. Wechselnde Lehrgangsorte, Praxisbetriebe und Dozenten bei den Ökolandbau-Kursen führen aller-
dings auch bei bewährten Kursen zu thematischen und inhaltlichen Anpassungen und der Aufnahme neuer 
Inhalte. Ähnliches gilt für die BUS-Lehrgänge. 

Die aus Sicht der Träger unsichere Nachfrage hat dazu geführt, dass es bislang noch keine Angebote im 
Themenfeld A5) „Verbreitung wissenschaftlicher Erkenntnisse und innovativer Verfahren“ gab.  

Die neuen Lehrgänge, die in das Programm aufgenommen wurden, sind konzeptionell nicht neu; sie werden 
nur mit ELER-Mitteln finanziert. 

Als innovativ sind die Angebote zur Dorfmoderation im Schwerpunktthema D (siehe Tabelle 7.3-2) einzu-
stufen. Sie wurden erstmalig 2013 außerhalb von BMQ erprobt und bilden einen Brückenschlag zu den Ak-
tivitäten in der Dorfentwicklung (bisher fünf Veranstaltungen mit jeweils 32 Unterrichteinheiten, insgesamt 
56 Teilnehmende und öffentliche Ausgaben in Höhe von rund 20.000 Euro). 

Schlussfolgerungen 

TM1.1 ist eine kleine Maßnahme in PFEIL, die einen Baustein in der Weiterbildungslandschaft in NI/HB für 
die Landwirtschaft bildet. Bei plangemäßer Umsetzung hätte die Maßnahme am Ende der Förderperiode 
fast 13 % der ständig Beschäftigten in landwirtschaftlichen Betrieben erreicht (11.000 von 86.600 
Betrieben). Aufgrund der deutlich hinter der Planungen zurückbleibenden Inanspruchnahme sind es zurzeit 
nur 2,4 %. Für die erreichten Personen stellt die reduzierte Teilnehmergebühr einen wichtigen Anreiz dar, 
an Qualifizierungsmaßnahmen teilzunehmen. 
Positiv hervorzuheben ist, dass mehr als die Hälfte der Angebote längere mehrtägige Lehrgänge waren (über 
fünf Tage), die von rund 58 % der Teilnehmenden besucht wurden. Grundsätzlich ist es zu begrüßen, wenn 
Seminare mit längerer Dauer angeboten werden, weil dadurch eher mit einem nachhaltigen Qualifizierungs-
erfolg zu rechnen ist. 
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Das spezifische Weiterbildungsangebot setzt an der persönlichen und betrieblichen Entwicklung an. Positiv 
ist die Bilanz der Lehrgangsbewertungen. Über 95 % der Befragten zeigten eine hohe Zufriedenheit in Bezug 
auf ihre persönlichen Erwartungen an die Veranstaltungsinhalte und den Informationsgehalt.  

Daten und Methoden 

Der von Seiten der EU formulierte Indikator (T3) deckt nur einen kleinen inhaltlichen Bereich dieser Infor-
mations- und Schulungsmaßnahme ab. Daher wurden mehrere Kriterien und Indikatoren für die Output- 
bzw. Wirkungsanalyse ergänzt, um die in PFEIL genannten Zielsetzungen abzubilden. Die Analyse stützt sich 
im Wesentlichen auf die im Rahmen der Umsetzung erhobenen Daten zu Lehrgängen und Teilnehmenden 
sowie Feedback-Bögen. Ergänzend wurden Expertengespräche mit Fachreferat und Bewilligungsstelle ge-
führt (Fährmann et al., 2018). 
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7.4 Gemeinsame Bewertungsfrage Nr. 4 (SPB 2A) 

„In welchem Umfang haben die Interventionen im Rahmen des Programms zur Entwicklung des ländlichen 
Raums dazu beigetragen, Wirtschaftsleistung, Betriebsumstrukturierung und -modernisierung der geförder-
ten landwirtschaftlichen Betriebe, insbesondere durch Erhöhung der Marktbeteiligung und der landwirt-
schaftlichen Diversifizierung zu verbessern?“ 

Interventionslogik und Relevanz der Förderung 

Landwirtschaftliche Betriebe unterliegen einem starken permanenten Anpassungsdruck als Folge von tech-
nisch-organisatorischen Entwicklungen und veränderter Rahmenbedingungen (Agrarmärkte, Verbraucher-
wünsche, Rechtsvorgaben), um im Wettbewerb bestehen zu können. Im SPB 2A wird die Ausrichtung der 
landwirtschaftlichen Betriebe auf künftige Herausforderungen und eine wirtschaftlichere, nachhaltigere 
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und tiergerechte Bewirtschaftung als Förderziel und Förderinhalt formuliert. Dieses breite Zielspektrum ge-
staltet NI/HB im SPB 2A mit folgenden Fördermaßnahmen (in der Reihenfolge ihres Finanzansatzes): Förde-
rung von Flurbereinigungsverfahren (FB, TM4.3), Ländlicher Wegebau (WB, TM4.3), Agrarinvestitionsförde-
rung (AFP, TM4.1), Europäische Innovationspartnerschaft „Produktivität und Nachhaltigkeit in der Landwirt-
schaft“ (EIP Agri, TM16.1), Einzelbetriebliche Beratung (EB, TM2.1) und Bildungsmaßnahmen zur berufli-
chen Qualifizierung (BMQ, TM1.1). Durch das Zusammenwirken von überbetriebelichen und einzelbetrieb-
lichen investiven sowie Humankapital bildenden Fördermaßnahmenmaßnahmen soll mit verschiedenen An-
sätzen zum SPB-Ziel beigetragen werden. Synergieeffekte sollen durch die komplementären Ansätze ge-
schaffen werden, indem z. B. Bildungs- und Beratungsmaßnahmen in Investitionen münden oder diese flan-
kieren sowie im Rahmen der EIP bestimmte Probleme (z. B. Tier- und Umweltschutz) durch Pilotvorhaben 
gelöst und deren Verbreitung gefördert werden. 

Bei TM 4.3 FB stehen die Verbesserung der Agrarstruktur sowie ein nachhaltig leistungsfähiger Naturhaus-
halt im Fokus. Fördergegenstände sind die Neuordnung ländlichen Grundbesitzes sowie die Umsetzung von 
Infrastrukturmaßnahmen (Wegebau) einschließlich Ausgleichsmaßnahmen. Eine Hauptaufgabe von Flurbe-
reinigungsverfahren ist die Bodenordnung, um divergierende Nutzungsansprüche an den Grund und Boden 
zu entflechten, bedarfsgerechte Grundstücke auszuweisen und landeskulturelle Nachteile zu beheben. 

Mit TM 4.3 WB werden außerhalb von Flurbereinigungsgebieten die Erneuerung bzw. der Ausbau von We-
gen zur Erschließung land- und forstwirtschaftlicher Flächen unterstützt. Antragsberechtigt sind u. a. Ge-
meinden sowie Wasser- und Bodenverbände und vergleichbare Körperschaften. 

TM4.1 dient der Förderung von Investitionen zur Modernisierung landwirtschaftlicher Betriebe und zur Stei-
gerung der Wettbewerbsfähigkeit. Dabei sind besondere Anforderungen im Bereich Verbraucher-, Umwelt-
, Klima- sowie Tierschutz zu erfüllen. So werden z. B. nur Stallbauten gefördert, deren Tierschutzstandards 
über den gesetzlichen Mindeststandards liegen und, wenn Gülleläger für mindestens neun Monate vorhan-
den sind. Auch die Anzahl der Tiere (bis 2018) sowie der Tierbesatz sind begrenzt. Ab 2016 sind Gülleaus-
bringungs- und Pflanzenschutzgeräte förderfähig. Die Zuwendungen betragen 20 bis 40 % der Bemessungs-
grundlage; Junglandwirte erhalten einen zusätzlichen Zuschuss. 

Mit TM 16.1 soll ein Beitrag für eine wettbewerbsfähige, nachhaltige und tiergerechte Land- und Ernäh-
rungswirtschaft durch Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen LandwirtInnen, ForscherInnen, Berate-
rInnen und Unternehmen des Agrar- und Nahrungsmittelsektors geleistet werden. Gefördert werden Aus-
gaben für die Durchführung von Innovationsprojekten in den Themenschwerpunkten Tierwohl, ressourcen- 
und klimaschonende Bewirtschaftung, Nährstoffmanagement und Lebensmittelsicherheit. 

Mit TM2.1 können landwirtschaftliche und gartenbauliche Betriebe Beratungsleistungen zu insgesamt 15 
unterschiedlichen Themen durch ausgewählte Beratungsanbieter erhalten. Ziel dieser Fördermaßnahme ist 
es, die wirtschaftlichen und ökologischen Leistungen sowie die Nachhaltigkeit, Klimafreundlichkeit und Resi-
lienz der Betriebe zu verbessern. Die Förderhöhe beträgt je nach Beratungsthema 80 bzw. 100 % der zu-
wendungsfähigen Beratungsausgaben. 

Ziel von TM1.1 ist die Verbesserung der beruflichen Qualifikation von Erwerbstätigen und Beratern in Land- 
und Forstwirtschaft sowie im Gartenbau. Dies geschieht u. a. durch die Vermittlung von betriebswirtschaft-
lichen, ökologischen oder technologischen Kenntnissen sowie die Verbreitung aktueller wissenschaftlicher 
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Erkenntnisse und innovativer Verfahren. ZWE sind anerkannte Bildungsträger, die ihre Förderung über ver-
billigte Teilnehmergebühren weitergeben. 

Beantwortung der Bewertungsfrage 

Inanspruchnahme 

Die finanzstärksten Fördermaßnahmen im SPB 2A sind die beiden überbetrieblichen Maßnahmen unter E-
LER-Code 4.3. Für TM 4.3 FB wurden bis Ende 2018 ca. 20,3 Mio. Euro ELER-Mittel ausgezahlt, zusätzlich 
Landes- und Bundesmittel in Höhe von 7,6 Mio. Euro. Hinzu kommen rein national finanzierte Top-ups in 
Höhe von 35,4 Mio. Euro. Nach verzögertem Programmstart liegen die Auszahlungen damit noch unter dem 
ursprünglichen Ansatz. Daher wurden bereits Mittel in die Teilmaßnahme Wegebau umgeschichtet. Die Mit-
tel verteilten sich auf 238 Flurbereinigungsverfahren. Deren Verfahrensfläche liegt bei insgesamt etwa 
320.000 ha, knapp 7 % der Landesfläche. In diesen wurden ca. 400 km Wege ausgebaut. Für TM 4.3 WB 
wurden bis Ende 2018 ca. 11,9 Mio. Euro EU-Mittel ausgezahlt. Hiermit wurden ca. 190 km Wege ausgebaut 
sowie zehn Brücken erneuert. Hinzu kommen ca. 15,7 Mio. Euro Auszahlungen für national finanzierte Top-
ups (ca. 220 km Wege). Die eingeplanten 10,0 Mio. Euro wurden deutlich übertroffen, ermöglicht wurde 
dies durch Mittelumschichtungen aus der Flurbereinigung. In 85 % der Förderfälle sind Gebietskörperschaf-
ten die Zuwendungsempfänger. Mit der Neufassung der ZILE-Richtlinie 2017 wurden die den Kommunen 
vorbehaltenen Fördersätze auf die Realverbände, die i. d. R über deutlich begrenztere Eigenmittel verfügen, 
übertragen. Die Auswirkungen auf die Inanspruchnahme der Förderung können erst gegen Ende der För-
derperiode analysiert werden. 

An zweiter Stelle folgt das AFP (TM4.1), das gegenüber der Vorperiode im Mittelansatz deutlich reduziert 
wurde und eine andere Aussrichtung erhalten hat. TM4.1 wurde in der aktuellen Förderperiode stärker auf 
Tier- und Umweltschutz ausgerichtet. Die ursprünglich geplanten 600 Förderfälle stellen 1,44 % der land-
wirtschaftlichen Betriebe Niedersachsens dar. Es werden Investitionen in anspruchsvolle Vorhaben einer 
besonders oder bestmöglich tiergerechte Haltungsform unterstützt. Bisher wurden 370 Vorhaben bzw. 
43,74 Mio. Euro Zuschüsse bewilligt, von denen 213 Vorhaben mit einem Zuschussvolumen von 
21,73 Mio. Euro abgeschlossen sind. Investitionen in Rinderhaltung dominieren mit 47,7 % der bewilligten 
Zuwendungen vor Geflügelinvestitionen mit 21,6 % und Investitionen in Schweinhaltung mit 14,7 %. Aller-
dings variierte das Förderspektrum in den einzelnen Jahren erheblich. Der Anteil von Investitionen in Rin-
derhaltung sank bis 2017 deutlich, der Anteil von Investitionen in Geflügelhaltung (v. a. Mobilställe) war 
2017 und der von Investitionen in Schweinehaltung im Jahr 2018 besonders hoch. Investitionen in Pflanzen-
schutztechnik stellten 2017 rund ein Viertel der Bewilligungen und ca. 5 % der Zuschüsse. 

Von den Humankapitalmaßnahmen entfällt der höchste Finanzansatz mit 17,5 Mio. Euro auf die EIP 
(TM16.1). Bei TM16.1 haben die ersten beiden Calls zu jeweils 14 bewilligten Projekten mit jeweils rd. 100 
Akteuren geführt. Das bewilligte Finanzvolumen im 1. Call beträgt knapp 8,4 Mio. Euro (Reiter, 2018), aus-
bezahlt wurden bisher rund 3,4 Mio. Euro. Fünf EIP-Projekte aus dem 1. Call sind dem Themenfeld ressour-
censchonende und artgerechte Produktionssysteme der Tierhaltung zuzuordnen, weitere fünf Projekte dem 
ressourcenschonenden Management von Nährstoffen und Pflanzenschutz, und ein Projekt klimafreundli-
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cheren Bewirtschaftungssystemen. Drei Operationelle Gruppen erproben Wertschöpfungsketten zur Ver-
besserung der Treibhausgasbilanz, Biodiversität, Ressourceneffizienz oder Lebensmittelsicherheit. Zum 
Zeitpunkt der Berichtslegung läuft der 3. Call.  
Bei den Fördermaßnahmen BMQ (TM1.1) und EB (TM2.1) handelt es sich eher um kleinere Maßnahmen. 
Die Inanspruchnahme von TM2.1 läuft zufriedenstellend, während TM1.1 sowohl seitens der Bildungsträger 
als auch der potentiellen TeilnehmerInnen nur zögerlich in Anspruch genommen wird. 

Bei TM2.1 wurde im Jahr 2015 ein EU-weites Vergabeverfahren durchgeführt, das alle förderrelevanten 
Vorhaben beinhaltete. Ende 2015 wurde der 1. Call abgeschlossen. Für den Vergabezeitraum Januar 2016 
bis Juni 2018, der in vier Bewilligungszeiträume unterteilt wurde, stand ein Mittelvolumen von 5,0 Mio. Euro 
zur Verfügung. 25 Beratungsanbieter erhielten einen Zuschlag, von denen 23 aktiv geworden sind. Bis zum 
Ende des 4. Bewilligungszeitraums (Juni 2018) wurden in insgesamt rund 14.700 Beratungen zu 15 mögli-
chen Beratungsthemen knapp 60.000 Beratungsstunden geleistet. Zu Beginn des Förderzeitraums setzte die 
Nachfrage nach den neuen Beratungsthemen (Biodiversität, Nachhaltigkeit und Diversifizierung/Sozioöko-
nomie) erst langsam ein (Eberhardt, 2018). Die Themenbereiche Verbesserung des Tierschutzes und Agra-
rumweltmaßnahmen haben mit rund 22 % bzw. 16 % der geleisteten Beratungsstunden den größten Um-
fang. Die größten Anteile beratener Betriebe haben die Themen Greening (27 %, verpflichtend zu beraten), 
Agrarumweltmaßnahmen (16 %) und Verbesserung des Tierschutzes (13 %). 

2018 wurde ein zweites EU-weites Vergabeverfahren durchgeführt, mit dem 32 Beratungsanbieter mit rd. 
200 Beratungskräften für den Vergabezeitraum Januar 2019 bis Juni 2022 ausgewählt wurden. Die im 
1. Vergabeverfahren nicht verbrauchten Mittel (insgesamt rd. 1,4 Mio. Euro) wurden in den 2. Vergabezeit-
raum übertragen, sodass dafür insgesamt rd. 6,4 Mio. Euro zur Verfügung stehen (siehe Bewertungsfrage 
2). 

Gemäß den umfänglicheren projektbezogenen Erfassungslisten zu den bereits durchgeführten Veranstal-
tungen in TM1.1 wurden bis Herbst 2018 bereits 139 Maßnahmen mit 16.390 Maßnahmentagen mit 2.063 
TeilnehmerInnen durchgeführt. Die dafür bewilligten Zuschüsse betragen rund 0,92 Mio. Euro bei einem 
insgesamt zur Verfügung stehenden Gesamtplafonds von 9,4 Mio. Euro. Der Förderschwerpunkt A, der sich 
an Erwerbstätige der Land- und Forstwirtschaft sowie des Gartenbaus richtet, umfasst 96 % der Maßnah-
men, 97 % der TeilnehmerInnen und 99 % der Zuschüsse. In den Sektoren  Weiterbildung für Berate-
rInnen und Vermittlung von Kompetenzen für Frauen in der Landwirtschaft (Schwerpunkte B und C) wurden 
bisher keine Lehrgänge angeboten. Innerhalb des Schwerpunktes A dominieren die Themenfelder Steige-
rung der persönlichen Kompetenz und Motivation sowie Verbesserung umweltbezogener und tiergerechter 
Methoden und Praktiken (siehe Bewertungsfrage 3). 

Ergebnisse und Wirkungen 

Die Ergebnisindikator „Veränderung der Bruttowertschöpfung (BWS) je Arbeitskraft bei den geförderten 
Betrieben“ und „Veränderung des landwirtschaftlichen Betriebsertrags je Arbeitskraft bei den geförderten 
Betrieben“ (R 2) können bislang noch nicht ermittelt werden. Wesentlicher Grund dafür ist, dass Jahresab-
schlüsse der Auflagenbuchführung abgeschlossener AFP-Förderfälle bisher nicht in ausreichender Anzahl 
vorliegen. Hinzu kommt, dass die wesentliche Zielstellung des AFP durch den Fokus auf besonders tierge-
rechte Haltungssysteme nicht unmittelbar auf die Steigerung der BWS/des Betriebsertrags ausgerichtet ist, 
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sondern im Hinblick auf gesellschaftliche Herausforderungen eine zukunftsorientierte Modernisierung der 
geförderten Betriebe ermöglicht.  

Die mit TM4.1 unterstützten einzelbetrieblichen Investitionen haben überwiegend positive Wirkungen bei 
den geförderten Betrieben, insbesondere für das Hauptziel Tierschutz (siehe Abbildung 7.4-1).  

Abbildung 7.4-1: Wirkungen der mit AFP-Mitteln geförderten landwirtschaftlichen Investitionen aus 
Sicht der Befragten (n=154) 

 

Quelle: Thünen-Institut für Betriebswirtschaft auf der Grundlage der Befragung. 

Weniger wirksam ist die Maßnahme dagegen bei der Verringerung der Produktionskosten und der Reduzie-
rung der Arbeitsbelastung. Fast alle geförderten Investitionen wären auch im Nachhinein wieder in gleicher 
Weise durchgeführt worden, d. h. es gab keine Fehlinvestitionen. Knapp 51 % der befragten ZWE gaben an, 
dass sie die Investition auch ohne AFP-Förderung identisch durchgeführt hätten. In diesen Fällen wurden 
die Wirkungen nicht durch die Förderung angestoßen (vollständige Mitnahme). Hierbei handelt es sich in 
erster Linie um kleinere Vorhaben (v. a. Geflügelhaltung), die rund 45 % der bewilligten Zuschüsse erhielten. 
Lediglich in 8,5 % der Fälle (bzw. 11,7 % der bewilligten Zuschüsse) wäre die geförderte Investition ohne AFP 
nicht durchgeführt worden (keine Mitnahme). Die übrigen Fälle hätten vor allem baulich/technisch anders 
oder – zu einem geringeren Anteil – kleiner, später oder in mehreren Schritten investiert (partielle Mit-
nahme). Die baulich/technische Alternativrealisierung der Vorhaben wäre oftmals mit weniger Tierwohl 
(Vollspalten statt Einstreu, kein Laufhof, weniger Platz pro Tier) oder weniger Umweltschutz (keine Güllela-
gerabdeckung, höherer Tierbesatz) verbunden gewesen. Die Junglandwirteförderung, die knapp 20 % der 
befragten ZWE gewährt wurde, hatte nach eigenen Aussagen bei 65 % dieser Fälle keinen Einfluss auf die 
durchgeführte Investition oder den Zeitpunkt der Hofübernahme. Mithin ist der Mitnahmeeffekt hier sehr 
hoch. 

Durch TM4.3 FB entstehen Kostensenkungen durch die Bodenordnung ab der Besitzeinweisung durch kos-
tengünstigeres Bewirtschaften größerer und besser geformter Schläge mit verringerter Hof-Feld-Entfer-
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nung. Bei 320.000 ha Verfahrensfläche und einem Anteil der LF von 80 % wurden auf rund 256.000 ha Wett-
bewerbsverbesserungen erreicht. Auf Grundlage der Übertragung von Modellergebnissen von Bathke und 
Tietz (2016) ergibt sich ein jährlicher Wertschöpfungsvorteil von 5,1 Mio. Euro. Wegen der langen Bearbei-
tungszeit eines Verfahrens müssen die Wirkungen anteilig auf zwei Förderperioden verteilt werden. Auf die 
aktuelle Förderperiode entfallen anteilig Wertschöpfungsvorteile in Höhe von 3,6 Mio. Euro pro Jahr. Hinzu 
kommen verringerte Transportkosten infolge des Wegebaus. Die Übertragung von Modellrechnungen von 
Bathke und Tietz (2016) ergibt Kosteneinsparungen von mindestens 1,0 Mio. Euro pro Jahr. Die Kostenvor-
teile der Landwirtschaft durch die TM4.3 FB insgesamt betragen damit etwa 4,6 Mio. Euro pro Jahr in dieser 
Förderperiode. 

TM4.3 WB führt nach Übertragung der Modellergebnisse von Bathke (2016) zu Kosteneinsparungen von 
mindestens 0,47 Mio. Euro pro Jahr. Nicht berücksichtigt sind hierbei Wirkungen, die nicht näher quantifi-
zierbar sind, wie z. B. verringerter Umwegeverkehr durch Sanierung von Brücken und rationellerer Einsatz 
von Maschinen. Die Staffelung der Fördersätze für Gemeinden nach der Steuereinnahmekraft hilft, auch 
Gemeinden mit geringer Finanzkraft in die Förderung einzubeziehen. 

Der Beitrag der Bildungs- und Beratungsmaßnahmen sowie der Maßnahme EIP (Zusammenarbeit) zur BWS 
oder zum Betriebsertrag ist nicht messbar und wird sich erst mittelfristig in veränderten Handlungen nie-
derschlagen. Bislang liegen keine Untersuchungen dazu vor, welche Wirkungen sich aus Bildung/Qualifizie-
rung und der EIP ergeben.  

TM1.1 beinhaltet Lehrgänge, die Fragen der betrieblichen Wettbewerbsfähigkeit adressieren (siehe Bewer-
tungsfrage 3). Inwieweit ein Praxistransfer stattfindet, kann mit den vorliegenden Unterlagen nicht beurteilt 
werden, da die Feedbackbögen insbesondere die Zufriedenheit mit den Lehrgängen adressieren. Der Pra-
xistransfer kann erst durch weitere Befragungen im Anschluss ermittelt werden. Panelbefragungen im Rah-
men der Ex-post-Bewertung von PROFIL lassen aber erwarten, dass dieser stattfindet (Eberhardt, 2016). 

Im Rahmen von TM2.1 findet i.d.R. eine Durchleuchtung des Betriebs statt, wobei bei der Beratung mit 
Nachhaltigkeitssystemen neben der ökonomischen und ökologischen Lage auch soziale Aspekte des Betrie-
bes, wie z. B. die Familiensituation, mit berücksichtigt werden können. Werden Defizite festgestellt, zeigen 
die Beratungsempfehlungen Lösungsansätze auf. Für manche Themen stellt die Beratung einen Türöffner 
dar, fördert die Umsetzung neuer Erkenntnisse und ermöglicht einen Austausch, der ohne die Förderung 
oftmals nicht stattfinden würde, vgl. Eberhardt (2018). Aus zwei Befragungen der Beratungsanbieter in den 
Jahren 2016 und 2018 liegen zu den beratenen Themen Hinweise und Informationen zu Defiziten auf den 
Betrieben und beispielhaft ausgesprochenen Empfehlungen vor. Weitergehende Untersuchungen, inwie-
weit diese Empfehlungen umgesetzt wurden und welche konkreten Wirkungen sich aus den Empfehlungen 
tatsächlich ergeben haben, sollen zur Ex-post-Bewertung ausgewertet werden.  

Die inhaltliche Ausrichtung der Projekte von TM16.1 ist breit. 13 Projektideen des 1. Calls beschäftigen sich 
mit Prozessinnovationen, eine beinhaltet eine Organisationsinnovation. Während die Schaffung eines 
neuen Produktes in keinem Fall ein Projektziel ist, satteln zwei Projekte aber auf Forschungsprojekten auf, 
die mit Produktpatentierungen endeten. Die meisten Projekte haben einen klaren Bezug zur Verbesserung 
der Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft. Kurzfristige Effekte sind aber nicht zu erwarten, da Pilotvor-
haben zunächst nur eine geringe Breitenwirkung haben und erst über Jahre im Fall von positiven Erkennt-
nissen bzw. Entwicklungen in die Diffusionsphase gelangen. Ohne EIP-Förderung wäre für knapp drei Viertel 
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der Projekte keine alternative Antragstellung erfolgt, so dass die damit die damit verbundenen Innovationen 
unterblieben wären (Reiter, 2018). 

Schlussfolgerungen 

Im Hinblick auf die angebotenen Förderinstrumente und die Mittelausstattung der Maßnahmen stellt PFEIL 
einen breiten Rahmen für die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft bereit. Die Maß-
nahmen im SPB 2A sind konsistent mit dem Ziel des Schwerpunktbereichs. Wirkungen der Maßnahmen las-
sen sich bislang nur ansatzweise ermitteln, sodass eine Bewertung des Beitrags des EPLR zum SPB 2A zum 
jetzigen Zeitpunkt nur eingeschränkt möglich ist. Die mit dem AFP unterstützten einzelbetrieblichen Inves-
titionen haben überwiegend positive Wir-kungen bei den geförderten Betrieben, insbesondere für das 
Hauptziel Tierschutz. Das AFP adressiert rein baulich-technische Aspekte zur Verbesserung des Tierwohls, 
hat eine geringe Reichweite und beinhaltet trotz der rigorosen Selektion durch die Auswahlkriterien hohe 
Mitnahmeeffekte. Echte Leuchtturmprojekte sind kaum zu erkennen. In prekären Bereichen der Tierhaltung 
(v. a. Schweine) sind Investitionshemmnisse wie z. B. ordnungsrechtliche Vorgaben gravierender als die Fi-
nanzierungskosten. Hier wird Tierschutz über einzelne Bildungs- und Beratungsangebote adressiert, da Ma-
nagementfähigkeiten einen wichtigen Einfluss auf Tierwohl haben. 

Die positiven Effekte der Infrastrukturmaßnahmen, insbesondere der Flurbereinigung, kommen den „be-
troffenen“ landwirtschaftlichen Betrieben zugute, die Reichweite der Maßnahmen hinsichtlich des Sektors 
ist aber gering. 

Die bewilligten EIP-Vorhaben sind anspruchsvoll, führen viele Akteure aus unterschiedlichen Bereichen zu-
sammen und können zu einer vielversprechenden Netzwerkbildung beitragen. Mittelfristig beinhalten alle 
angebotenen Maßnahmen zur Humankapitalbildung ein großes Potenzial zur Modernisierung und Wettbe-
werbssicherung bzw. -steigerung der Landwirtschaft. 

Daten und Methoden 

Für FB und WB (TM4.3) erfolgte die Bewertung anhand der Förderdaten sowie Befragungen der Verfah-
rensbearbeiterInnen in der Flurbereinigungsverwaltung aus der vergangenen Förderperiode (Bathke und 
Tietz, 2016). Die Befragungsergebnisse sind übertragbar, da zahlreiche Verfahren auch in der aktuellen För-
derperiode noch gefördert werden. Lediglich für die neu eingeleiteten Verfahren lassen sich noch keine 
Aussagen treffen, da diese keinen ausreichenden Verfahrensstand erreicht haben. 

Der Output von TM4.1 wurde vornehmlich anhand der Bewilligungsdaten ermittelt. Um Wirkungen der ge-
förderten Investitionen und den Wirkungsanteil der Förderung zu untersuchen, wurde im Februar 2018 eine 
schriftliche Befragung aller bis Ende 2016 bewilligten ZWE durchgeführt. Es lagen 154 Antworten vor. 

Für die Fördermaßnahmen TM16.1, TM2.1 und TM1.1 wird auf die Ausführungen in den Bewertungsfragen 
2, 1 und 3 verwiesen. 
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7.5 Gemeinsame Bewertungsfrage Nr. 5 (SPB 2B) nicht programmiert 

7.6 Gemeinsame Bewertungsfrage Nr. 6 (SPB 3A) 

 „In welchem Umfang haben die Interventionen im Rahmen des Programms zur Entwicklung des ländlichen 
Raums dazu beigetragen, die Wettbewerbsfähigkeit der geförderten Primärerzeuger durch  

• ihre bessere Einbeziehung in die Nahrungsmittelkette mittels Qualitätsregelungen,  

• die Erhöhung der Wertschöpfung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen,  

• die Absatzförderung auf lokalen Märkten und kurze Versorgungswege,  

• Erzeugergemeinschaften und -organisationen und Branchenverbände zu steigern?“ 
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In PFEIL Niedersachsen und Bremen ist „Tierwohl“ (ELER-Code M14) die einzige Maßnahme, die im SPB 3A 
prioritär programmiert ist. Ihr Ziel ist die Verbesserung des Tierwohls in der Nutztierhaltung, so dass die 
gemeinsame Bewertungsfrage für die Evaluation nicht von Relevanz ist. Zwar führt eine bessere Berücksich-
tigung des gesellschaftlichen Interesses nach mehr Tierwohl in der Nutztierhaltung langfristig zu einer bes-
seren Akzeptanz und beeinflusst so die Wettbewerbsfähigkeit der tierhaltenden Betriebe. Dieser Effekt 
dürfte sich kurz- und mittelfristig aber kaum messen lassen. Daher werden in der Evaluation, wie im Fein-
konzept festgelegt, folgende Bewertungsfragen bearbeitet: 

1. Maßnahmenwirkung/Wirksamkeit 

• Führt die Maßnahme zur erfolgreichen Umstellung von Haltungsverfahren (Welche Veränderungen 
wurden im Zuge der Teilnahme an der Maßnahme umgesetzt?)? 

• Welche positiven Wirkungen sind bei ZuwendungsempfängerInnen (ZWE) zu beobachten, welche Prob-
leme sind aufgetreten? 

• Wird die Verpflichtung zum Verzicht auf das Kürzen von Schwänzen bzw. Schnäbeln bereits anderweitig 
honoriert? 

2. Maßnahmenumsetzung/Umsetzungsstrukturen 

• Sind die Antragsteller mit den bereitgestellten Informationen zufrieden? 
• Kommen sie mit den Formularen klar? 
• Welche der Richtlinienanforderungen sind aus Sicht der Betriebe problematisch? 
• Wie war der administrative Aufwand? 

3. Inanspruchnahme 

• Entspricht die Inanspruchnahme der Maßnahme den Vorstellungen/dem Plan? 

4. Maßnahmenumsetzung/Regelungsrahmen  

• Wie tiergerecht ist die Haltung auf geförderten (im Vergleich zu nicht geförderten) Betrieben?  

Interventionslogik und Relevanz der Förderung 

Niedersachsen ist ein wichtiger Produktionsstandort der Nutztierhaltung. Knapp über 30 % der in Deutsch-
land gehaltenen Schweine, rund 20 % der Rinder und 54 % der Hühner stehen in Niedersachsen (StBA, 
2016). Während die Wettbewerbsfähigkeit der niedersächsischen Tierproduktion in den vergangenen De-
kaden zugenommen hat bzw. die Produktionsmengen in fast allen Bereichen ausgedehnt wurden (StBA, 
2007, 2010, 2013, 2016), ist die Akzeptanz der Nutztierhaltung in der Gesellschaft gesunken (Brümmer, 
2015). Neben den Umweltbelastungen (Nährstoffeinträge, Klimawirkungen) steht das Tierwohl im beson-
deren Fokus der Öffentlichkeit. Zwar existiert kein repräsentatives Tierwohl-Monitoring und die Datenlage 
ist daher lückenhaft, dennoch belegt eine Vielzahl wissenschaftlicher Untersuchungen die mangelnde Tier-
gerechtheit der Nutztierhaltung in ganz Europa (EFSA, 2009; Jong et al., 2012; EFSA, 2005). Nicht kurative 
Eingriffe wie die Enthornung, Kastration und das Kupieren der Schwänze sind ebenso fester Bestandteil der 
Nutztierhaltung wie die hohe Inzidenz von Produktionskrankheiten, hohe Mortalitäten sowie Verhaltens-
störungen (z. B. Federpicken bei Legehennen, Schwanzbeißen bei Aufzuchtferkeln und Mastschweinen). 
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Neben der Verschärfung der rechtlichen Rahmenbedingungen, die eine Verteuerung der Produktion zur 
Folge hätte und damit in der Regel nicht von einem Bundesland im Alleingang realisiert wird, hat die Politik 
die Möglichkeit, durch Fördermaßnahmen tiergerechte Verfahren zu unterstützen. Mit Prämienmaßnah-
men wie „Tierwohl“ (M14) können dabei die höheren laufenden Kosten kompensiert werden.  

Aufgrund der Bedeutung Niedersachsens als Produzent von tierischen Erzeugnissen sowie der Tierwohl-
problematik der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung sind Fördermaßnahmen zur Verbesserung des Tier-
wohls grundsätzlich von hoher Relevanz.  

Die Tierwohlmaßnahme gliedert sich in vier Vorhabenarten: 

T1) Besonders tiergerechte Haltung von Legehennen (2016 bis 2018) 

T2) Besonders tiergerechte Haltung von Mastschweinen (ab 2016) 

T3) Besonders tiergerechte Haltung von Sauen (ab 2018) 

T4) Besonders tiergerechte Ferkelaufzucht (ab 2018). 

Beantwortung der Bewertungsfrage 

Ein Teil der im Feinkonzept festgelegten Bewertungsfragen (Fragen 1, 2 und 4) kann nur für die Maßnahmen 
T1 (Besonders tiergerechte Haltung von Legehennen, kurz „Legehennenmaßnahme“) und T2 (Besonders 
tiergerechte Haltung von Mastschweinen, kurz „Ringelschwanzprämie“) beantwortet werden, für die 
schriftliche Befragungen der ZWE durchgeführt wurden (Gröner, 2019; Bergschmidt, 2019). Für T3 (Beson-
ders tiergerechte Haltung von Sauen, kurz „Sauenmaßnahme“) und T4 (Besonders tiergerechte Ferkelauf-
zucht, kurz „Ferkelmaßnahme“) liegen hingegen lediglich die Angaben aus den Förderdaten vor, mit denen 
Frage 3 (Inanspruchnahme) beantwortet werden kann. 

1.  Maßnahmenwirkung/Wirksamkeit 

Wenn mit einer Maßnahme Verbesserungen beim Tierwohl erreicht werden sollen, sind Veränderungen 
notwendig. Allerdings kann auch die Beibehaltung einer tiergerechten Haltung eine förderwürdige Leistung 
darstellen. Bei der Ringelschwanzprämie kann hiervon ausgegangen werden, da Betriebe, die bereits Erfah-
rung mit der Haltung „intakter“ Tiere haben, in der Liste der „spezifischen Kriterien“ für die „Haltung eines 
nicht kupierten Schweinebestandes seit mind. zwei Jahren“ sieben Punkte erhalten (zehn Punkte sind not-
wendig, um an der Maßnahme teilnehmen zu können).  
Bei den in den Jahren 2017 (T2) und 2018 (T1) durchgeführten ZWE-Befragungen wurde nach den Verände-
rungen gefragt, die Betriebe im Zuge der Maßnahmenteilnahme umgesetzt haben (siehe Tabelle 7.6-1).  
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Tabelle 7.6-1: Umsetzung von Veränderungen zur Teilnahme an der Maßnahme 

  alle  
befragten Betriebe 

ökologisch  
wirtschaftende Betriebe 

konventionell  
wirtschaftende Betriebe 

 Befragung Legehennenmaßnahme (n = 103)1 

keine Veränderungen  87 (84 %) 66 (89 %) 19 (70 %) 

Veränderungen 14 (14 %)     6 (8 %)   8 (30 %) 

Ungültige Angabe     2 (2 %)     2 (3 %)  

 Befragung Ringelschwanzprämie (n = 59) 

keine Veränderungen  31 (53 %) 9 (75 %) 22 (47 %) 

Veränderungen 28 (47 %) 3 (25 %) 25 (53 %) 

1 Da zwei Betriebe in der Befragung keine Angabe zur Wirtschaftsweise gemacht haben, addiert sich die Anzahl der 
ökologisch und konventionell wirtschaftenden Betriebe zu n =  101. Die Angaben zu den im Zuge der Maßnah-
menteuilnahme umgesetzten Veränderungen liegen von allen 103 befragten Betrieben vor. 

Quelle:  Bergschmidt (2019), Gröner (2019). 

Während nur 14 % der Betriebe, die an der Legehennenmaßnahme teilgenommen haben, Veränderungen 
umgesetzt haben, liegt dieser Anteil bei der Ringelschwanzprämie mit 47 % deutlich höher. Insbesondere 
bei den ökologisch wirtschaftenden Betrieben konnte ein hoher Anteil (89 % bei der Legehennenmaß-
nahme, 75 % bei der Ringelschwanzprämie) teilnehmen, ohne Anpassungen vorzunehmen.  
Die Veränderungen, die im Zuge der Maßnahmenteilnahme von den Betrieben umgesetzt wurden, sind in 
Tabelle 7.6-2 zusammengefasst. 

Tabelle 7.6-2: Im Zuge der Maßnahmenteilnahme umgesetzte Veränderungen 

Ringelschwanzprämie Legehennenmaßnahme 

• Verringerung der Gruppengröße  • Bereitstellung von (zusätzlichem) Beschäfti-
gungsmaterial 

• Verstärkung der Tierbeobachtung • Vergrößerung des Warmstalls 

• Absondern von Beißern  • Senkung der Tierzahl  

• Bereitstellung von zusätzlichem Beschäfti-
gungsmaterial 

 

• Erhöhung des Platzangebots  

Quelle:  Bergschmidt (2019), Gröner (2019). 

Während die durchgeführten Maßnahmen grundsätzlich einen Beitrag zur Verbesserung des Tierwohls leis-
ten können, sind sie kein Garant für einen guten Tierwohl-Status auf den Betrieben. Bei der Legehennen-
maßnahme ergab die ZWE-Befragung, dass es trotz der Vorgaben der Maßnahme und der auf einem kleinen 
Teil der Betriebe umgesetzten Änderungen auf über der Hälfte der Betriebe zu Federpicken und Kannibalis-
mus kommt. Aus Tierwohlsicht stellt dies ein problematisches Ergebnis dar.  
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Aufgrund der ergebnisorientierten Ausgestaltung der Ringelschwanzprämie, bei der zu jedem Zeitpunkt 
mindestens 70 % der Tiere einen intakten Ringelschwanz vorweisen müssen, ist der Zustand der Tiere bei 
dieser Maßnahme besser. Allerdings kommt es auch auf den Betrieben, die an der Ringelschwanzprämie 
teilnehmen, zu Schwanzbeißen. Nur etwa ein Drittel der Tiere sind zum Zeitpunkt der Schlachtung in der 
Kategorie „90-100 % intakte Ringelschwänze“ (siehe Abbildung 7.6-1).  

Die Abfrage der Haltungsverfahren und eine Analyse des Vorkommens von Schwanzbeißen in unterschied-
lichen Haltungsverfahren anhand der Daten aus der ZWE-Befragung ergab, dass es auf den Betrieben mit 
konventionellen strohlosen Verfahren deutlich häufiger zu Schwanzbeißen kommt, als auf Betrieben mit 
eingestreuten Systemen.  

Abbildung 7.6-1: Anteil intakter Tiere (Ringelschwänze) zu Beginn und zum Ende der Mast 

 

Quelle: Bergschmidt (2019). 

2. Maßnahmenumsetzung / Umsetzungsstrukturen 

Im Hinblick auf die Zufriedenheit mit der Maßnahmenumsetzung äußerten sich die ZWE überwiegend posi-
tiv. Bei der Ringelschwanzprämie waren 67 %, bei der Legehennenmaßnahme 77 % zufrieden bis sehr zu-
frieden mit der bereitgestellten Information (siehe Abbildung 7.6-2). 
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Abbildung 7.6-2:  Zufriedenheit mit den bereitgestellten Informationen 

Ringelschwanzprämie 

 

Legehennenmaßnahme

 

Quelle:  Bergschmidt (2019), Gröner (2019). 

Das Ausfüllen der Formulare „Förderspezifische Aufzeichnungen“ war für die meisten Betriebe gut hand-
habbar (88 % bei der Ringelschwanzprämie, 83 % bei der Legehennenmaßnahme). Der Aufwand für das 
Ausfüllen lag bei den Schweinemastbetrieben im Schnitt bei 25 Minuten pro Woche, bei den Legehennen-
betrieben bei 26 Min. pro Monat. 

3. Inanspruchnahme 

Die Inanspruchnahme der Maßnahme entspricht weitgehend dem Plan. In der Summe wurden bzw. werden 
innerhalb der vier Jahre von 2016-2019 ca. 19,6 Mio. Euro Fördergelder ausgezahlt und damit 4,3 Mio. Tiere 
(ca. 111.000 GV) auf rund 460 Betrieben gefördert (siehe Tabelle 7.6-3). Das Ziel, 800 Betriebe zu fördern, 
wurde zu 58 % erreicht. Von den programmierten öffentlichen Mitteln (27,5 Mio. Euro) wurden ca. 70 % für 
die Förderung bewilligt bzw. ausgezahlt (in Tabelle7.6-3 wurden für die ersten beiden Förderjahre Auszah-
lungs- und für die letzten beiden Jahre Bewilligungsdaten verwendet). 

Tabelle 7.6-3: Inanspruchnahme der Tierwohl-Maßnahmen in Niedersachsen (unter Einbezie-
hung von Bewilligungen) 

  2016 2017 2018* 2019* 2016-2019 
(T1) Besonders tiergerechte Haltung von Legehennen 

Anzahl geförderter Betriebe 111 154 190 229 Ø 171  
Geförderte Tiere 482.250 717.588 922.001 1.092.978 Ø 803.704 
Mittelvolumen (€) 814.992 1.208.259 1.567.402 1.858.063 Ʃ 5.448.715 

(T2) Besonders tiergerechte Haltung von Mastschweinen 
Anzahl geförderter Betriebe 76 110 151 194 Ø 133 
Geförderte Tiere 59.159 99.326 193.303 301.390 Ø 163.295 
Mittelvolumen (€) 964.469 1.600.480 3.189.500 4.972.935 Ʃ 10.727.384 

25% 42% 22% 7% 2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

sehr zufrieden zufrieden teils-teils unzufrieden sehr unzufrieden

15% 62% 17% 6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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(T3) Tiergerechte Sauenhaltung 
Anzahl geförderter Betriebe - - 25 35 Ø 30 
Geförderte Tiere - - 3.355 4.495 Ø 3.925 
Mittelvolumen (€) - - 503.250 674.250 Ʃ 1.177.500 

(T4) Tiergerechte Ferkelaufzucht 
Anzahl geförderter Betriebe - - 75 97 Ø 86 
Geförderte Tiere - - 161.589 289.606 Ø 225.598 
Mittelvolumen (€) - - 807.945 1.448.030 Ʃ 2.255.975  

Insgesamt 
Anzahl geförderter Betriebe 185 262 365 458 Ø 318 
Geförderte GV³ 9.331 15.352 34.118 52.934 Ʃ 111.735 
Geförderte Tiere 541.409 816.914 1.280.248 1.688.469 Ʃ 4.327.040 
Mittelvolumen (€) 1.779.461 2.808.739 6.068.096 8.953.278 Ʃ 19.609.574 

* Vorläufige Bewilligungszahlen  

Quelle:  Gröner und Bergschmidt, 2019 (in Vorbereitung) 

Mit der Maßnahme T1 (Legehennen) wurden im Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2018 3,6 % der niedersäch-
sischen Legehennenbetriebe und Legehennen gefördert, wobei der Anteil von 2,5 auf 4,7 % anstieg. Bei der 
Ringelschwanzprämie lagen die Anteile im Jahr 2016 bei 1,4 % der niedersächsischen Schweinemastbe-
triebe und 0,5 % der Mastschweine und konnte bis 2018 auf 3 % der Betriebe und 1,6 % der Mastschweine 
ausgeweitet werden. Mit den Maßnahme T3 bzw. T4 wurde die Förderung im Jahr 2018 für 0,7 % der Sauen 
sowie 3,5 % der Aufzuchtferkel bewilligt. Aufgrund der relativ geringen Anteile der Tiere, die mit der Maß-
nahme erreicht werden, ist die Veränderung des Tierwohls auf sektoraler Ebene gering. 

4. Maßnahmenumsetzung / Regelungsrahmen  

Mit der Ringelschwanzprämie werden Betriebe gefördert, die Schweine mit nicht kupierten Schwänzen hal-
ten. Ein Großteil der Schweinemastbetriebe hält Tiere mit kupierten Schwänzen, um die Verhaltensstörung 
Schwanzbeißen zu vermeiden, die mit hoher Wahrscheinlichkeit in einer reizarmen Haltungsumgebung auf-
tritt. Da intakte Schwänze als geeigneter Indikator für eine tiergerechte Haltung bei Mastschweinen ange-
sehen wird (EFSA, 2012; Schrader et al., 2016), kann davon ausgegangen werden, dass die geförderten Be-
triebe im Vergleich zu den nicht geförderten Betrieben einen höheren Tierwohl-Standard erreichen. 

Bei der Legehennenmaßnahme, kann diese Schlussfolgerung nicht im selben Maße gezogen werden. Inzwi-
schen werden aufgrund der freiwilligen Vereinbarung und der rechtlichen Vorgaben in Niedersachsen (ein 
Verbot der Amputation des Schnabels gilt in Niedersachsen seit dem 1. Januar 2017 (ML, 2016)) bei Lege-
hennen die Schnäbel nicht mehr kupiert, gleichzeitig wiesen die geförderten Betriebe relativ hohe Raten an 
Federpicken und Mortalität auf, die nicht für eine besonders tiergerechte Haltung sprechen (Gröner, 2019). 
Diese Maßnahme wurde im Jahr 2019 nicht mehr angeboten. 

Schlussfolgerungen 

Die Ringelschwanzprämie stellt aufgrund ihres ergebnisorientierten Ansatzes aus Sicht der Evaluation 
grundsätzlich einen geeigneten Ansatz dar, um Betriebe auf dem Weg hin zur Haltung „intakter“ Tiere zu 
unterstützen. Konkrete Verbesserungen könnten darin bestehen, den Zielwert von bislang 70 % „intakter“ 
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Tiere graduell zu erhöhen bzw. durch gestaffelte Prämien einen Anreiz dafür zu schaffen, dass der Anteil 
unverletzter Tiere gesteigert wird (Bergschmidt, 2019). 

Obwohl die Ringelschwanzprämie grundsätzlich geeignet ist, um Betriebe auf ihrem Weg zu einer tierge-
rechteren Haltung zu unterstützen, kann mit solchen Maßnahmen nur ein sehr geringer Anteil der nieder-
sächsischen Mäster erreicht werden. Die Wirkung der Maßnahme auf die Tiergerechtheit der Mastschwei-
neproduktion insgesamt ist daher gering. Die Maßnahme könnte zwar durch mehr „Öffentlichkeitsarbeit“ 
andere interessierte Landwirte über geeignete Schritte hin zur Haltung intakter Tiere motivieren. Wenn die 
höheren Kosten der tiergerechteren Haltung (z. B. mehr Platz, mehr Beschäftigungsmaterial, bessere Tier-
beobachtung) nicht durch eine entsprechende Fördermaßnahme kompensiert werden und die rechtlichen 
Rahmenbedingungen weiterhin das Kupieren der Schwänze erlauben kann allerdings nicht davon ausgegan-
gen werden, dass dies in der Praxis umgesetzt wird. Diese Schlussfolgerungen gelten auch für die Ferkel- 
und die Sauenmaßnahme.  

Bei der Legehennenmaßnahme kommt die Evaluation zu der Schlussfolgerung, dass die derzeitige Ausge-
staltung der Maßnahme nicht zu einer deutlichen Verbesserung des Tierwohls auf den befragten Betrieben 
führt. Dies liegt zum einen daran, dass die geförderten Betriebe überwiegend keine Veränderungen vorneh-
men mussten, um an der Maßnahme teilnehmen zu können. Zum anderen wurde das Ziel, Federpicken und 
Kannibalismus zu vermeiden, nur von einem Teil der ZWE (45 %) erreicht und die Verhaltensstörungen wur-
den somit häufig nicht wirksam verhindert (Gröner, 2019). Die Mitnahmeeffekte könnten durch gestaffelte 
Prämien (geringere Beiträge für ökologisch wirtschaftende Betriebe und Betriebe in Vermarktungsprogram-
men) bzw. einen Ausschluss dieser Betriebe aus der Förderung verringert werden. Die Vorgaben der För-
dermaßnahme reichen aber zudem nicht aus, um das Vorkommen von Federpicken und Kannibalismus zu 
verhindern. Da es sich bei diesen Verhaltensstörungen, ähnlich wie beim Schwanzbeißen bei Schweinen, 
um ein multifaktorielles Problem handelt, wäre eine ergebnisorientierte Ausgestaltung der Maßnahme zu 
empfehlen.  

Daten und Methoden 

Für T2“ („Ringelschwanzprämie“) sowie T1“ („Legehennenmaßnahme“) wurden 2017 und 2018 schriftliche 
Erhebungen durchgeführt, um die Zufriedenheit der ZWE mit der Umsetzung der Maßnahme zu erfassen 
und Informationen über die Wirkungen der Maßnahmen zu erhalten.  
Anhand von Literaturanalysen wurden die Förderbedingungen im Hinblick auf ihren Beitrag zur Verbesse-
rung der Tiergerechtheit untersucht. 
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7.7 Gemeinsame Bewertungsfrage Nr. 7 (SPB 3B) 

 „In welchem Umfang wurden durch die Interventionen im Rahmen des EPLR zur Entwicklung des ländlichen 
Raums die Risikovorsorge und das Risikomanagement in landwirtschaftlichen Betrieben unterstützt?“  

Interventionslogik und Relevanz der Förderung 

Im SPB 3B haben NI/HB nur den ELER-Code 5.1 „Investitionen in vorbeugende Aktionen zur Verringerung 
der Schäden durch Naturkatastrophen“ mit zwei Fördermaßnahmen, Hochwasserschutz (HWS) und Küs-
tenschutz (KüS), programmiert. Der HWS wird in beiden Ländern über PFEIL mit ELER-Mitteln angeboten. 
Der KüS wird mit ELER-Mitteln nur in HB unterstützt; die Projekte in NI werden ausschließlich national fi-
nanziert (gemäß Art. 82 der ELER-Verordnung, Top-ups). Sie werden seit Bestehen der Gemeinschaftsauf-
gabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK) 1972 gemeinsam von Bund und Län-
dern finanziert. Die Förderung innerhalb des ELER stellt nur einen kleinen Ausschnitt der gesamten Finan-
zierung dar (Fährmann et al., 2018). 

Die Folgen von Überflutungen wirken über die Landesgrenzen von NI bzw. HB hinaus. Nur durch eng zwi-
schen beiden Ländern abgestimmte Maßnahmen kann sichergestellt werden, dass Überflutungsrisiken ge-
zielt begegnet werden kann. In Folge der gemeinsamen Abstimmung wurde im Jahr 2007 der Generalplan 
Küstenschutz Niedersachsen/Bremen – Festland (Teil I) aufgestellt und damit das Ausbauprogramm an der 
Festlandküste und in den Ästuaren der Weser und Ems festgelegt. Dieser Generalplan enthält Leitbild, Ziele 
sowie die Prioritäten zu den geplanten Küstenschutzmaßnahmen (NLWKN, 2007). Der Hochwasserschutz 
ist eingebunden in die Aktivitäten zur Umsetzung der EG-Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie (MU und 
SUBV, 2012).  

Die Hochwasserereignisse der vergangenen Jahrzehnte haben deutlich gezeigt, dass der Hochwasserschutz 
in NI und HB sehr hohe Priorität haben muss. Die Gründe für die vermehrten starken Hochwasserereignisse 
sind vielfältig. Dazu gehören insbesondere die veränderten klimatischen Bedingungen, die Begradigung und 
der Ausbau von Gewässern sowie die Zunahme der Flächenversiegelung.  

Bedeutende Hochwasserereignisse traten in NI bspw. an der Elbe (2006, 2013) sowie an der Innerste (2007) 
und Oker/Innerste (2013 und 2017) auf. Daneben kam es insbesondere an kleineren Flüssen und Bächen im 
niedersächsischen Berg- und Hügelland aufgrund von Starkregen und der Reliefverhältnisse zu lokalen Über-
schwemmungen (MU et al., 2019). 
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Die Anforderungen an den Küstenschutz nehmen durch den Klimawandel und den damit verbundenen An-
stieg des Meeresspiegels sowie eine verstärkte Sturmintensität zu. Allein im Land NI leben über eine Million 
Menschen auf 6.600 km2 in sturmflutgefährdeten Küstenregionen mit den weitläufigen Mündungen von 
Elbe, Weser und Ems sowie auf den vorgelagerten Inseln. Dies entspricht rund 14 % der gesamten Landes-
fläche von NI und rund 15 % der gesamten Bevölkerung (NLWKN, 2010). Hinzu kommen die Menschen und 
Gebiete in HB. Der zu schützende Bereich betrifft dort sogar knapp 90 % der Landesfläche (360 km2) mit 
rund 80 % der Gesamtbevölkerung (514.000 Menschen) (Kahrs-Mink, 2015). Diese Gebiete liegen in weiten 
Teilen unter dem mittleren Tidehochwasserstand und sind damit akut überflutungsgefährdet. Der Meeres-
spiegelanstieg und zunehmend extreme Niederschlagsereignisse erfordern weiterhin eine Anpassung der 
Hochwasserschutzanlagen sowie der natürlichen und künstlichen Entwässerungseinrichtungen.  

Für die Niederungsgebiete und küstennahen Bereiche haben somit der Neubau und die Verstärkung vor-
handener Hochwasserschutz- und Küstenschutzanlagen zur Sicherung der Menschen, der Flächen und des 
Produktionspotentials eine sehr hohe Bedeutung. Durch die Fokussierung auf die benannten Themenberei-
che wird eine gut nachvollziehbare Interventionslogik verfolgt. Die Relevanz einer öffentlichen Förderung 
ist gegeben. 

Beantwortung der Bewertungsfrage 

Die Bewertungsfrage 7 zielt auf die Risikovorsorge und das Risikomanagement in landwirtschaftlichen Be-
trieben ab. Ziel der im SPB 3B programmierten Fördermaßnahmen HWS und KüS ist jedoch der Schutz des 
landwirtschaftlichen Produktionspotenzials insgesamt in von Überschwemmungen gefährdeten Gebieten 
durch die Schaffung entsprechender Infrastrukturen als öffentliche Aufgabe. Die Fragestellung wird daher 
für diese beiden Fördermaßnahmen dahingehend konkretisiert, dass der Beitrag der Förderung zum Schutz 
des landwirtschaftlichen Produktionspotenzials vor Überflutungen/Überschwemmungen im Fokus der Be-
antwortung der Bewertungsfrage steht. 

Im Rahmen der Fördermaßnahmen sind 130 Einrichtungen als potentielle Antragsteller für Vorhaben ange-
setzt. Es handelt sich ausnahmslos um öffentliche Einrichtungen (programmspezifischer Ziel-/Output-Indi-
kator). Bis Ende 2018 setzten nach den Angaben im Monitoring 212 Einrichtungen Baumaßnahmen zum 
HWS und KüS um. Der Zielwert ist damit bereits vorzeitig überschritten (entspricht über 160 %). Die bewil-
ligten Schutzvorhaben in beiden Fördermaßnahmen haben in der Regel alle eine mehrjährige Laufzeit; da-
her gibt es jedes Jahr deutlich mehr laufende als abgeschlossene Vorhaben. 

Hochwasserschutz 

Im Rahmen von HWS werden investive Vorhaben wie Neubau und Erweiterung von Hochwasserschutzan-
lagen (u. a. Deichbau, Dämmen und Rückhaltebecken), Grundinstandsetzung vorhandener Schöpfwerke, 
Deichrückbau zur Wiedergewinnung von Retentionsräumen oder Planungen und konzeptionelle Vorarbei-
ten unterstützt. Zuwendungsempfänger können das Land (Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirt-
schaft, Küsten- und Naturschutz, NLWKN), sonstige Körperschaften des öffentlichen Rechts oder Unterhal-
tungspflichtige an Gewässern sein.  

Nach den Angaben im Monitoring wurden für die Vorhaben in NI und HB 2016 bis Ende 2018 insgesamt 
über 56 Mio. Euro ausgezahlt (darunter rund 17,6 Mio. Euro ELER-Anteil).  



119 

 

In HB wurden 2016 bis 2018 mehrere kleine Vorhaben mit insgesamt rd. 280.000 Euro (2016: rd. 26.000 
Euro, 2017: rd. 48.000 Euro, 2018: rd. 208.000 Euro) gefördert. Ein größeres Vorhaben im Jahr 2018 betraf 
die Grundinstandsetzung eines Schöpfwerkes.  

In NI sind als Zuwendungsempfänger bzw. Träger der etwa 60 bis 80 Vorhaben pro Jahr zum HWS nur öf-
fentliche Einrichtungen zu verzeichnen. Fast 60 % sind Verbände (Deich- und Sielverbände, Unterhaltungs- 
und Wasserverbände), knapp ein Viertel sind Kommunen oder Landkreise. Beim Rest handelt es sich um 
landeseigene Vorhaben, bei denen der NLWKN der Träger ist. Die Vorhaben lassen sich wie folgt klassifizie-
ren:  

• Verstärkung und Erweiterung von HWS-Anlagen/Deichen/Verwallung: rd. 50 % der Vorhaben, 

• vorbereitende Planungen/Studien/Konzeptionen: über 25 % der Vorhaben, 

• Neubau und Instandsetzung von Schöpfwerken: rd. 15 % der Vorhaben, 

• Sonstiges (u. a. Schaffung von Retentionsräumen/Flutpoldern, Sicherung von Bodenentnahmestellen, 
Grunderwerb): rd. 10 % der Vorhaben.  

Mit Beginn der aktuellen EU-Förderperiode ist neben der Erweiterung vorhandener Schöpfwerke auch die 
Grundinstandsetzung der Anlagen förderfähig. In NI gibt es allein in den Haupt- und Schutzdeichen mehr als 
150 Schöpfwerke mit ganz unterschiedlicher Leistung. Viele sind in die Jahre gekommen und arbeiten mit 
veralteter Technik (NLWKN, 2017). Allein 2017 bis 2018 wurden zehn Vorhaben zu Schöpfwerken unter-
stützt. Die Palette der Investitionen reicht von der Erneuerung der Steuerungs- und Elektrotechnik bis zum 
Ersatz neuer Pumpen. Weitere Anträge zu Schöpfwerken wurden bereits bewilligt.  

Küstenschutz 

Die Investitionen reichen von Neubau, Verstärkung und Erhöhung von Deichen, Sperrwerken, Sandvorspü-
lungen, Vorlandarbeiten und Uferschutzwerken, bis hin zu konzeptionellen Vorarbeiten und Erhebungen. 
Zuwendungsempfänger können das Land und sonstige Körperschaften des öffentlichen Rechts sein.  

In HB betragen die Ausgaben für den KüS im Zeitraum 2015 bis 2018 nach Angaben des SUBV für 19 mehr-
jährige Projekte insgesamt rd. 53,9 Mio. Euro (davon 3,7 % EU-Mittel) (vgl. Tabelle 7.7-1). Die restlichen öf-
fentlichen Ausgaben verteilen sich auf Bund (65,3 %), Land (30,6 %) und Eigenanteil (0,4 %). Die meisten 
dieser umgesetzten Baumaßnahmen haben eine lange Planungs- und Bauphase; einige sind bereits in der 
alten Förderperiode gestartet und bislang nicht abgeschlossen, weil sie in der Regel aus mehreren Planungs- 
und Bauabschnitten bestehen.  
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Tabelle 7.7-1:  Küstenschutz im Land Bremen – Jährlich eingesetzte Mittel 2015 bis 2018  

 

Quelle:  Thünen-Institut für Ländliche Räume nach Angaben des SUBV in den Projektlisten. 

Darüber hinaus mussten ELER-Mittel für die Förderperiode 2014 bis 2020 für den Küstenschutz im ländli-
chen Raum in HB zur Sicherung der bremischen Landwirtschaft umgeschichtet werden. Von dem ursprüng-
lich in Ansatz gebrachten ELER-Anteil von 5,4 Mio. Euro wurde der Mittelansatz mit dem 1. Änderungsan-
trag PFEIL auf 3,1 Mio. Euro reduziert (SUBV, 2017). Da die ELER-Projekte auf den ländlichen Raum be-
schränkt sind, ist der Mitteleinsatz auf die Projekte Werderland und Luneplatte begrenzt. Beide Projekte 
gehören in Bezug auf die Investitionsvolumina zu den großen Küstenschutzmaßnahmen im Betrachtungs-
zeitraum 2015 bis 2018 (vgl. Tabelle 7.7-2). Der Anteil der ELER-Mittel beträgt dabei bisher rund ein Fünftel 
der Gesamtausgaben. Die sieben aufgeführten Maßnahmen liegen im Zuständigkeitsbereich der drei Pro-
jektträger SWAH/bremenports, Deichverband am rechten Weserufer und Deichverband am linken Weser-
ufer. 

Jahr Anzahl Baumaßnahmen Gesamthöhe öffentliche Ausgaben                          
(Euro)

davon ELER                  
(Euro)

2015 16 9.182.610 767.160

2016 19 13.526.480 3.980

2017 19 16.540.540 25.060

2018 19 14.618.090 1.190.940

Insgesamt -- 53.867.720 1.987.140
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Tabelle 7.7-2: Große Küstenschutzmaßnahmen im Land Bremen nach Mittelvolumen 2015 bis 
2018 

 

* Erläuterung zu Projektträger: A= SWAH (Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen)/bremenports; B= Deichverband am 
rechten Weserufer; C= Deichverband am linken Weserufer. 

Quelle: Thünen-Institut für Ländliche Räume nach Angaben des SUBV in den Projektlisten.  

Neben den in Tabelle 7.7-2 enthaltenen großen Projekten gab in HB jedes Jahr sieben bis acht verschiedene 
kleine Projekte, für die im jeweiligen Jahr unter 100.000 Euro verausgabt wurden, und fünf bis sieben mit-
telgroße Projekte (Auszahlungsvolumen zwischen 100.000 und einer Million Euro).  

Die Förderung des KüS erfolgt in NI in der laufenden Förderperiode ausschließlich mit rein nationalen Mittel 
(als Top-up). Im Durchschnitt werden pro Jahr rund 64 Mio. Euro für um die hundert Vorhaben gemäß der 
Angaben im Baufortschrittsprogramm verausgabt. Dabei handelt es sich in der Regel um mehrjährige Vor-
haben mit unterschiedlichen Laufzeiten. Träger der Vorhaben sind die Deichverbände und das Land. Für 
Vorhaben der Deichverbände stehen ungefähr 70 % der jährlichen Mittel zur Verfügung. Große Zuwen-
dungsempfänger unter den Verbänden waren insbesondere der II. und III. Oldenburgische Deichband. Die 
restlichen Maßnahmen hat der NLWKN durchgeführt; dies betrifft hauptsächlich die Wiederherstel-
lung/Verstärkung von Deichen und Schutzeinrichtungen auf dem Festland, die Sicherung/Verstärkung von 
Schutzdünen und anderer Schutzwerke auf den sieben ostfriesischen Inseln sowie kleinere Erhaltungsmaß-
nahmen. Der Schwerpunkt liegt zumeist im Bereich der Ostfriesischen Inseln (z. B. 2017 und 2018 mit rund 
15 Mio. Euro pro Jahr).  

Die Wirkungen der Fördermaßnahmen werden hier beispielhaft dargestellt. Im Rahmen der Vorhaben wer-
den zumeist ein oder mehrere Deichabschnitte verstärkt. Bei einer Reihe von Maßnahmen entfallen die 
Angaben zu Deichlängen, weil dort andere Schutzmaßnahmen ergriffen wurden, oder es sich nur um Pro-
jekte im Planungsstadium handelt. Wirkungen zum Küstenschutz werden anhand des Indikators „verstärkte 
Deichlänge“ und am Beispiel der Strandaufspülungen dargestellt:  

Baumaßnahme (mit Projekt-Nr.) Projekt-
träger*

Bund                
(Tsd. Euro)

Land              
(Tsd. Euro)

ELER                  
(Tsd. Euro)

Gesamthöhe 
öffentl. 

Ausgaben 
(Tsd. Euro)

Seedeich bei Bremerhaven (4) A 5.607 2.403 0 8.010

Blumenthal: Bahrs-Plate bis Bgm.-Dehnkampstraße (13) B 5.423 2.322 0 7.745

Farge-Rekum (BA Kraftwerk und Kläranlage) (12) B 4.968 2.129 0 7.097

Werderland (Bauabschnitte 5-8) (16) B 4.475 1.918 658 7.051

Schleuse Oslebshausen (17) A 3.120 1.337 0 4.457

Seehausen bis Neustädter Häfen C 1.854 795 4 2.653

Luneplate (Treibselräumweg und Lagerplatz) (6) A 868 372 1.333 2.573

Insgesamt 26.315 11.276 1.995 39.586



122 

 

In HB haben die Projektträger allein in den Jahren 2015 bis 2017 rd. 5,4 km an Deichlängen gemäß den 
Vorgaben des Generalplans Küstenschutz ausgebaut. Unter Berücksichtigung der Gesamtdeichlänge an der 
Unterweser von 80 km wurden seit 2009 damit rd. 32 % der gesamten Landesschutzdeichlänge erhöht und 
verstärkt (im Durchschnitt pro Jahr rd. 3 % der zu erhöhenden Deiche) (SUBV, 2017).  

In NI bestand Anfang 2014 an den Hauptdeichen und Schutzdünen mit einer Gesamtlänge von 742 km (ohne 
HB) auf einer Länge von rund 185 km dringender Handlungsbedarf, davon allein die Hälfte in drei Verbänden 
(II. bzw. III. Oldenburgischer Deichband und Deichverband Kehdingen-Oste). Bis 2018 konnten nach den 
Angaben des NLWKN bereits etwa 60 km dieser Hauptdeiche und Schutzdünen verstärkt werden (entspricht 
32 %). Darüber hinaus wurden über 15 km Schutzdeiche und knapp 6 km der 2. Deichlinie ertüchtigt.  

Die Strategie des linienhaften Schutzes, dem der niedersächsisch-bremische Küstenschutz folgt, ist hinsicht-
lich der verschiedenen Strategien, die möglich wären, hinsichtlich Sicherheit und Kosteneffizienz optimal 
(Niemeyer et al., 2014) und hat auch entsprechend Eingang in die niedersächsischen Strategien zur Anpas-
sung an den Klimawandel (MU, 2015) gefunden. 

Auf den drei ostfriesischen Inseln Langeoog, Spiekeroog und Wangerooge wurden knapp 5 km Deich ver-
stärkt, hinzukommen die Strandaufspülungen. Auf den drei Inseln wurden 2017 insgesamt ca. 800.000 Ku-
bikmeter Sand als Küstenschutzmaßnahme aufgespült. Ohne Strandaufspülungen ist die Sturmflutsicher-
heit durch Dünenabbrüche gefährdet. Allein auf Langeoog handelte es sich auf einer Länge von circa 2 km 
um 600.000 Kubikmeter Sand. Der Strand ist dabei auf eine Gesamtbreite von ca. 200 Metern verbreitert 
und zum Teil mehr als zwei Meter erhöht worden. Damit konnte die nicht ausreichende natürliche Sandver-
sorgung der Strandabschnitte ausgeglichen und ein wirkungsvoller und naturnaher Küstenschutz hergestellt 
werden (NLWKN, 2018b, 2018a).  

Die Wirkungen der Maßnahme Hochwasserschutz in NI und HB werden hier beispielhaft anhand von drei 
typischen Vorhaben mit ihren maßnahmenspezifischen Indikatoren (u. a. verstärkte Deichlänge, Stauvolu-
men und Flächenumfang, der vor Hochwasser geschützt wird) berichtet: 

Verstärkung Weserdeich Müsleringen (Landkreis Nienburg): Der 720 Meter lange Weserdeich schützt den 
südlichen Ortsrand des Dorfes und die angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen. Der über 180 Jahre alte 
Deichkörper war aus grundbautechnischer Sicht nicht mehr standsicher. Im Wesentlichen war der Auflast-
filter nicht tragfähig und ein Deichverteidigungsweg fehlte. Das kleine Vorhaben wurde mit rd. 390.000 Euro 
inklusive ELER-Mittel bezuschusst (Carstens et al., 2018). 

Bau eines Hochwasserpolders (Landkreis Wittmund): Das Vorhaben der Sielacht Wittmund hat ein Stauvo-
lumen von 470.000 Kubikmeter und soll die Oberflächenwasser der Harle auffangen, um nahegelegene 
Siedlungs- und Gewerbeflächen zu schützen. Es umfasst auch ein Ein- und Auslaufbauwerke sowie ein 
Pumpwerk. Hierbei gab es seltene Synergieeffekte: Den auszubaggernden deichbaufähigen Kleiboden 
nutzte der NLWKN für den Küstenschutz auf der Insel Wangerooge zur Verstärkung des Dorfgrodendeiches. 
Der Kleiverkauf senkte zudem die Baukosten für die Sielacht (Carstens et al., 2018). 

Erweiterung bzw. Grundinstandsetzung von Schöpfwerken: Wieviel Fläche tatsächlich durch ein Hochwas-
serschutzprojekt geschützt wird, lässt sich nicht immer exakt bestimmen, weil bei den jeweiligen Einzelvor-
haben vielfach keine genaue linienhafte Abgrenzung der durch sie geschützten Gebiete möglich ist. Sofern 
eine oder mehrere Baumaßnahmen umgesetzt werden, gilt daher das gesamte Verbandsgebiet mit seinen 



123 

 

EinwohnerInnen als geschützt. Zu den o. g. acht Schöpfwerken werden vom NLWKN in den Projektlisten 
z. B. ein Flächenumfang von insgesamt rd. 57.800 ha und 16.428 geschützte Personen ausgewiesen. Unab-
hängig von der Größe der geschützten Fläche ist davon auszugehen, dass die darin befindlichen landwirt-
schaftlichen Flächen und die darin eingebetteten Siedlungen sowie die dort lebende Bevölkerung nach Fer-
tigstellung der Schutzmaßnahme künftig besser vor Hochwasser bzw. Überflutung geschützt sein werden.  

Insgesamt ist festzuhalten, dass aufgrund der unterstützten Vorhaben zum HWS und KüS in NI und HB 
schrittweise das Schutzniveau erhöht wurde. 

Schlussfolgerungen 

Aufgrund des planmäßigen Umsetzungsstandes der Fördermaßnahmen ist davon auszugehen, dass die Out-
put- und Wirkungsziele bis zum Ende der Förderperiode erreicht werden.  
Maßnahmen zum KüS basieren auf der längerfristigen Schutzkonzeption der Länder NI und HB, dem ge-
meinsamen Generalplan Küstenschutz. Der Generalplan enthält die notwendigen Maßnahmen des Küsten-
schutzes. Die Maßnahmen aus der laufenden Förderperiode fügen sich nahtlos in das langfristig ausge-
legte Küstenschutzprogramm ein. Alle Maßnahmen sind darauf ausgerichtet, die Schutzlinien auf ein 
einheitliches Sicherheitsniveau auszubauen. 

Durch die Einbindung in die HWS-Konzeptionen der Länder NI und HB ist davon auszugehen, dass die Zu-
schüsse bei Vorhaben zum HWS effektiv dazu beitragen, die ländlichen Gebiete in Flussnähe besser vor 
Hochwasser zu schützen.  

Die Vorhaben der zwei Vorsorgemaßnahmen HWS und KüS haben weitreichende Schutz- bzw. Wirkungs-
ziele. Die Wirkungen treten jedoch erst nach Abschluss der Investitionen bei Hochwasser- bzw. Sturmflute-
reignissen auf. Die unterstützten Schutzmaßnahmen erfüllen die maßnahmenspezifischen Ziele. Aufgrund 
der Vorhaben wird schrittweise das Schutzniveau erhöht. Die in den geschützten Gebieten lebenden und 
arbeitenden Menschen erfahren ebenso wie die landwirtschaftlichen Betriebe einen hohen gemeinschaft-
lichen aber auch persönlichen Nutzen, weil das Schutzniveau für die nächsten Jahrzehnte deutlich verbes-
sert wurde.  

Daten und Methoden 

Der von Seiten der EU vorgesehene Ergebnis- und Zielindikator (R.5/T.7) ist nur bedingt zur Beantwortung 
der Bewertungsfrage geeignet, ebenso der Outputindikator O.4 „Zahl der unterstützten Betriebe/Begüns-
tigten“. Sie decken, wie eingangs dargelegt, nur einen kleinen Teilbereich ab. In PFEIL wurde zum KüS alter-
nativ der programmspezifische Ergebnisindikator „Zahl der geförderten öffentlichen Verbände“ definiert.  

Die Bewertung stützt sich auf die jährlichen Projektlisten mit Förderdaten zu den durchgeführten Vorhaben 
zur jeweiligen Fördermaßnahme des NLWKN für Niedersachsen und des SUBV für Bremen. Daten aus dem 
Monitoringsystem (Land und GAK) bilden weitere Output- und Ergebnisindikatoren ab. Zur Bedienung der 
Bewertungsfrage sind aus Berichten zu einzelnen Vorhaben, Internetrecherchen und Pressemitteilungen 
des MU bzw. NLWKN weitere Detailinformationen entnommen worden. 



124 

 

Literaturverzeichnis 

Carstens R, Schneider S, Schmidt O (2018) 2018 stehen auch Schöpfwerke im Mittelpunkt: EU-Förderung 
stellt hohe Anforderungen an Vorhabenträger und NLWKN. Hochwasserschutz. In: NLWKN (ed) Jah-
resbericht 2017/2018. Norden: pp 12-13 

Fährmann B, Bergschmidt A, Bathke M, Eberhardt W, Ebers H, Fengler B, Flint L, Forstner B, Grajewski R, 
Pollermann K, Reiter K, Roggendorf W, Sander A (2018) Analyse der Inanspruchnahme und Umset-
zung. PFEIL-Programm zur Förderung im ländlichen Raum 2014 bis 2020 in Niedersachsen und Bre-
men. Braunschweig, 5-Länder-Evaluation 8/18, zu finden in <https://www.eler-evaluierung.de/filead-
min/eler2/Publikationen/Projektberichte/5-Laender-Bewertung/2018/TI_NI-HB_Inanspruchnahme-
bericht_endg_neu.pdf> 

Kahrs-Mink (2015) Umsetzung des Generalplans Küstenschutz 2007. Controllingbericht 2015, hg. v. Sena-
tor für Umwelt, Bau und Verkehr (SUBV) 

MU [Niedersächisches Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz] (2015) Umsetzungsbericht zu 
den Empfehlungen der Regierungskommission Klimaschutz. Hannover, zu finden in <http://www.um-
welt.niedersachsen.de/download/99724> [zitiert am 26.4.2019] 

MU [Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz], SUBV [Senator für Umwelt, 
Bau und Verkehr] (2012) Die Umsetzung der Hochwasserrisikomanagment-Richtlnie in Niedersachsen 
und Bremen. Hannover, Bremen, zu finden in <http://www.umwelt.niedersachsen.de/down-
load/74244/Broschuere_Die_Umsetzung_der_Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie_in_Nieder-
sachsen_und_Bremen_Dez._2012_.pdf> [zitiert am 25.4.2019] 

MU [Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz], LBEG [Landesamt für 
Bergbau, Energie und Geologie], NLWKN [Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küs-
ten- und Naturschutz] (2019) Klimawirkungsstudie Niedersachsen: Wissenschaftlicher Hintergrundbe-
richt, hg. v. Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz (MU), 1. 
Aufl., 187 p 

Niemeyer HD, Berkenbrink C, Ritzmann A, Knaak H, Wurpts A, Kaiser R (2014) Evaluation of Costal Protec-
tion Strategies in Respect of Climate Change Impacts. Die Küste(81):565-577, zu finden in 
<https://izw.baw.de/die-kueste/0/k081138.pdf> [zitiert am 26.4.2019] 

NLWKN (2017) Hochwasserschutz: Extremereignisse nehmen zu: In Niedersachsen werden jetzt verstärkt 
Schöpfwerke erneuert. Norden, 2 p 

NLWKN (2018a) Küstenschutz: Höhere Investitionen sichern Inseln und Festland: Schwerpunkt auf den In-
seln liegt in einem naturnahen Küstenschutz. Norden, 1 p 



125 

 

NLWKN (2018b) Strandaufspülung auf Langeoog schreitet planmäßig voran: Eine der größten Küsten-
schutzmaßnahmen dieses Jahres in Niedersachsen, 1 p 

NLWKN [Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz] (2007) General-
plan Küstenschutz Bremen, Niedersachsen 

NLWKN [Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz] (2010) Jahres-
bericht 2009. Norden 

SUBV [Senator für Umwelt, Bau und Verkehr] (2017) Umsetzung des Generalplans Küstenschutz 2007. 
Controllingbericht 2017, 13 p 

 

7.8 Gemeinsame Bewertungsfrage Nr. 8 (SPB 4A) 

„In welchem Umfang wurden durch die Interventionen im Rahmen des Programms zur Entwicklung des länd-
lichen Raums die Wiederherstellung, Erhaltung und Verbesserung der biologischen Vielfalt, auch in Natura-
2000-Gebieten und in Gebieten, die aus naturbedingten oder anderen spezifischen Gründen benachteiligt 
sind, der Landbewirtschaftung mit hohem Naturwert, sowie des Zustands der europäischen Landschaften 
unterstützt?“ 

Auswertungen und umfangreiche zusätzliche Indikatoren sind im Evaluationsbericht zum SPB 4A dokumen-
tiert (Sander und Bathke, in Bearbeitung). 

Relevanz der Förderung und Interventionslogik 

Die Kontextindikatoren (vgl. Kap. 7.33) für das Programmgebiet verdeutlichen die vielfältigen Problemlagen 
zum Schutz der biologischen Vielfalt in Niedersachsen und Bremen und unterstreichen die Relevanz des 
Fördermitteleinsatzes aus PFEIL. Alle Indikatoren zeigen seit langer Zeit negative oder auf niedrigem Niveau 
stagnierende Trends und damit anhaltenden Handlungsbedarf. So zeigt der Feldvogelindex einen deutlich 
negativen Trend, insbesondere bei den Bodenbrütern im Agrarland. Der HNV-Indikatorwert sinkt weiter und 
liegt deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. Die Erhaltungszustände von FFH-Lebensraumtypen sind über-
wiegend „ungünstig-schlecht“. Diese Situation ist auch den Rahmenbedingungen geschuldet, innerhalb de-
rer der Biodiversitätsschutz agiert: Das Schutzgebietsnetz Natura 2000 hat mit ca. 10,5 % der Landfläche 
(ohne marine Gebiete) eine geringere Ausdehnung als im Bundesdurchschnitt. Bremen liegt mit einem An-
teil von 20,4 % Landesfläche deutlich darüber. Der für die biologische Vielfalt wichtige Grünlandanteil ging 
in Niedersachsen über Jahrzehnte drastisch zurück, während die Verluste in Bremen nicht ganz so deutlich 
ausfielen. Auf den verbliebenen Flächen wurde die Nutzung im Durchschnitt deutlich intensiviert. Auf den 
Ackerflächen wurden die Fruchtfolgen verengt; der Maisanteil liegt mit ca. einem Drittel am Ackerland auf 
einem sehr hohen Niveau. Diese außerhalb des ELER-Programms wirkenden Faktoren haben starken Ein-
fluss auf die Förderansätze und -erfolge von PFEIL. 

Entsprechend der PFEIL-Interventionslogik wurden neun Teilmaßnahmen mit prioritären Zielen zur Erhal-
tung und Entwicklung der biologischen Vielfalt programmiert: 
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• Flächenmaßnahmen: TM 10.1 AUKM mit 23 Vorhabenarten, TM 11.1 und 11.2 Einführung und Beibe-
haltung des Ökolandbaus, TM 13.2 AGZ 

• Investive Maßnahmen: TM 4.4 SAB, TM 7.6 EELA-V, TM 7.6 FGE 

• Kooperations- und Planungsmaßnahmen: TM 7.1 EELA-P und TM 16.7 LaGe. 

Auf die Zuweisung von sekundären Zielbeiträgen weiterer Maßnahmen haben NI/HB verzichtet. 

Für die Maßnahmen mit prioritären Zielen sind rund 491,8 Mio. Euro öffentliche Mittel oder 22 % des indi-
kativen Programmbudgets vorgesehen. Für die AUKM werden 228,5 Mio. Euro eingeplant, mit einer Ziel-
größe von 95.300 ha. Für den Ökolandbau liegt die Zielfläche bei 80.700 ha. 

Obwohl die Interventionslogik im Sinne der ELER-VO und auch vor dem Hintergrund der Problemlagen 
schlüssig aufgebaut ist, ist es für PFEIL schwierig, mit freiwilligen Instrumenten quasi als Korrektiv gegen 
starke externe Wirkfaktoren anzufördern. Die Interventionslogik zeigt, dass die Handlungsoptionen, die die 
ELER-VO bietet, in hohem Maße genutzt werden. Aufgrund der Beschränkung der Interventionslogik auf 
prioritäre Ziele werden mögliche Nebenwirkungen, wie z. B. aus Investitionen in Bildung und Beratung, im 
Schwerpunktbereich nicht erfasst, aber bei Frage 26 für das gesamte Programm berücksichtigt. Das Maß-
nahmenportfolio (vgl. Tab. 8-1) ist schlüssig zusammengestellt. Insgesamt bietet die ELER-VO einen breiten 
und gut kombinierbaren Ansatz zum Schutz der Biodiversität, der in PFEIL genutzt wird. 

Beantwortung der Bewertungsfrage 

Tab. 8-1 gibt einen Überblick über die Bewertung der relevanten Maßnahmen. Die Auswertungen zur Lage 
von Flächenmaßnahmen in Schutzgebieten, ihrer räumlichen Verteilung, Maßnahmenkombinationen und 
Landnutzungen basieren auf dem InVeKoS-GIS sowie den Flächen- und Nutzungsnachweisen der Teilneh-
mer aus dem Verpflichtungsjahr 2016. Sie können daher von den Monitoringdaten abweichen. 

Das Maßnahmenspektrum zeichnete für Gesamtausgaben in Höhe von 211,7 Mio. Euro öffentlichen Mitteln 
bis Ende 2018 verantwortlich, das entsprach rd. 27 % der EPLR-Gesamtausgaben zu diesem Zeitpunkt. D. h., 
nur gut ein Viertel aller Ausgaben wurde in mehr oder weniger starke Biodiversitätswirkungen investiert. 
Der gemeinsame Ergebnis-/Zielindikator R7/T9 hatte 2018 den Wert 6,73 % „der landwirtschaftlichen Flä-
che, für die Verwaltungsverträge zur Unterstützung der biologischen Vielfalt und/oder der Landschaften 
gelten“. Der Förderstand 2018 hat damit bereits den geplanten T9-Zielwert (6,39 %) überschritten. 

Die AUKM trugen mit 4,1 % (105.706 ha) Förderfläche an der LF zu dem Ziel bei, mit ganz deutlichem 
Schwerpunkt im Grünland: Drei Viertel der AUKM-Förderflächen lagen im Dauergrünland oder auf Heiden. 
Damit wurden gut 11 % des Dauergrünlands mit biodiversitätsrelevanten AUKM erreicht. In Bremen wurden 
insbesondere Grünland-AUKM aus den GL-Vertragsmustern in Anspruch genommen. Der Ökolandbau ver-
teilte sich annähernd gleich auf Acker- und Grünland und erzielte eine Verbreitung von 2,7 % (69.712 ha) an 
der LF des Programmgebiets. In Bremen war der Ökolandbau mit knapp 16 % Anteil an der LF wesentlich 
stärker vertreten. Diese Werte zeigen insgesamt eine relativ geringe Flächenbedeutung biodiversitätsrele-
vanter Förderungen aus dem AUKM- und ÖKO-Bereich, vor dem Hintergrund, dass allein die LF innerhalb 
der Natura-2000-Gebiete knapp 200.000 ha beträgt. Im Unterschied dazu wird im Bremer Grünlandgürtel 
eine sehr hohe Abdeckung des Grünlands erreicht. 
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Es lag ein deutlicher Schwerpunkt auf temporär wirksamen (Flächen-)Maßnahmen. D. h., zwei Drittel der 
bis 2018 getätigten Ausgaben wurden für zeitlich begrenzte, aber überwiegend positive Wirkungen einge-
setzt. Zur Aufrechterhaltung der hohen Biodiversitätswirkungen ist mit der gewählten Förderstrategie eine 
dauerhafte Finanzierung (und freiwillige Teilnahme) erforderlich. 

Tabelle 7.8-1 Wirkungseinschätzung der Maßnahmen mit Biodiversitätszielen 

 

Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage des Berichts von Sander und Bathke (in Bearbeitung). 

Einige Maßnahmen wirken nicht nur singulär, sondern haben Komplementärwirkungen (überwiegend ad-
ditive Wirkungen), oder bewirken Synergien (Kumulationseffekte, Befreiungs- und Verstärkungseffekte). In 

...art ...dauer ...stärke

Kürzel Code P/x 1) Zielgegenstand Einheit
Mio.
Euro

direkt/
indirekt

permanent/
temporär 2) -/0/+/++/+++ 3)

Investive Förderung
SAB 4.4 P Flächeninstandsetzung 4 Vorhaben 2,13 d ---> +++
EELA-P 7.1 P Planung 5 Vorhaben 0,61 / ---> +
EELA-V 7.6 P investiver Naturschutz 7 Vorhaben 3,24 d ---> +++
FGE 7.6 P invest. Gewässerschutz 42 Vorhaben 6,32 d ---> +++
LaGe 16.7 P Steigerung Effektivität, 

Akzeptanz
22 Vorhaben 1,55 d/i ---> +++

13,85 d ---> +++

Flächenförderung
AUKM 10.1

BS11 P 9.362 ha 18,02 d ---| ++
BS12 P 5.405 ha 11,24 d ---| ++
BS2 P 948 ha 1,98 d ---| ++
BS3 P Ackerwildkräuter 737 ha 2,67 d ---| +++
BS4 P Feldhamster 3 ha 0,04 d ---| +++
BS5 P Ortolan 896 ha 2,46 d ---| +++
BS6 P Rotmilan 849 ha 1,72 d ---| +++
BS9 P Arten der Hecken 0 ha 0,00 d ---| +++
GL11 5) P 31.146 ha 14,23 d ---| +
GL12 5) P 3.697 ha 4,92 d ---| ++
GL21 5) P 6.040 ha 2,41 d ---| ++
GL22 5) P 273 ha 0,37 d ---| +++
GL31 5) P 333 ha 0,16 d ---| ++
GL32 5) P 65 ha 0,06 d ---| +++
GL4 P spezifischer Arten- und 

Biotopschutz
6.549 ha 6,08 d ---| +++

GL51/52/53 P floristische Vielfalt 4.556 ha 2,87 d ---| +++
BB1 P Heiden und Magerrasen 9.129 ha 6,21 d ---| +++
BB2 P insbes. Bergwiesen 403 ha 1,09 d ---| +++
NG1 P 9.154 ha 9,15 d ---| +++
NG3 P 9.317 ha 6,41 d ---| +++
NG4 P 6.843 ha 5,36 d ---| +++

105.706 ha 97,46 d ---| +++

ÖKO 11.1/2 P biot. Ressourcenschutz 69.712 ha 50,13 d ---| ++
AGZ 13.2 P Fortführung Nutzung 425.927 ha 50,29 / / 0

1) P = prioritäres Ziel. Keine sekundären (x) Ziele.
2) ---> dauerhafte/permanente Wirkung,   ---| nicht dauerhafte/temporäre Wirkung
3) +++ sehr positiv, ++ mittel positiv, + gering positiv, 0 neutral/keine Wirkung, - negative Wirkung
4) Datenstand 12/2018 (Monitoring & differenzierte Tabellen für Code 10; Stand 04.04.2019).
5) Vorläufige Maßnahmenbewertung. Weitere Ergebnisse von Wirkungskontrollen stehen noch aus. 

Wirkungs-
Maßnahme Biodiversitätsziel Umsetzung bis 12/2018 4)

Schutz-, Brut-, 
Rückzugsraum für Arten 
der Feldflur

nordische Gastvögel 
(und Wiesenvögel)

breite Verbesserung der 
Artenvielfalt

Wiesenvogelschutz

Weidegrünland in 
Hanglagen
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dieser Hinsicht sind insbesondere Maßnahmenkombinationen der AUKM und/oder des Ökolandbaus, aber 
auch des investiven Naturschutzes anzusprechen (z. B. Erstinstandsetzung verbuschter Magerrasen, an-
schließende Beweidung). Es nahmen z. B. 21 % der Ökolandbaubetriebe auch an Grünland(GL)-Vorhaben-
arten und 10 % an Blühstreifen(BS)-Vorhabenarten teil. 
Abgesehen von der Ausgleichszulage (AGZ) lag ein deutlicher Schwerpunkt auf den mittel bis hoch wirksa-
men Maßnahmen sowohl hinsichtlich der Flächenumfänge als auch der Anzahl der Vorhabenarten. Für mit-
tel wirksame (++) Maßnahmen wurden 42 % der Mittel für den SPB 4A eingesetzt, für hoch wirksame (+++) 
Maßnahmen waren es 27 % der öffentlichen Mittel. 

In der Tabelle ‚Zusätzliche Indikatoren‘ (vgl. Kap. 7.32) sind exemplarisch zusätzliche Indikatoren für die 
Maßnahmen- und SPB-Bewertung enthalten. Z. B. verbesserten die mehrjährigen Blühstreifen BS2 die Brut-
habitateignung für Agrarvögel (1,41 Reviere/ha gegenüber 1,02 Rev./ha in der Kontrolle) und auf struktur-
reichen einjährigen Blühstreifen BS12 konnte die Nahrungsgrundlage deutlich verbessert werden (Aktivi-
tätsdichte von 48,25 Individuen/ha gegenüber 8,48 Ind./ha in der Kontrolle).  

Viele Maßnahmen mit Biodiversitätsziel und fast alle Maßnahmen mit hochgradiger Biodiversitätswirkung 
sind auf das niedersächsische und bremische Schutzgebietssystem, inkl. Natura-2000-Netzwerk, ausgerich-
tet. Mit AUKM und Ökolandbau wurden 29,2 % (brutto) der LF in diesen Gebieten erreicht. Mit hochgradig 
wirksamen Maßnahmen waren es 20,5 % der LF bzw. 31,8 % des Grünlands (ebenfalls Bruttowerte). Er-
hebliche Flächenbeiträge lieferten z. B. die Maßnahmen zum Schutz der Nordischen Gastvögel (NG) auf 
22.547 ha oder die Beweidung von Heiden (BB1) auf 8.654 ha in Natura-2000-Gebieten. Die GL-Vorhaben-
arten schützen Wiesenvögel und Vegetation auf einer Fläche von ca. 6.700 ha. Die Flächenmaßnahmen wur-
den effektiv durch Naturschutzinvestitionen ergänzt. Sie wurden z. B. für Maßnahmen des Arten- und Bio-
topschutzes (SAB) umgesetzt, so dass lokal Synergien mit AUKM entstehen konnten (siehe Kapitel 2). Auch 
aus der Fließgewässerentwicklung (FGE) und der Förderrichtlinie Erhalt und Entwicklung von Lebensräumen 
und Arten (EELA-V) sind sehr positive Wirkungsbeiträge zu verzeichnen, wie Fallstudien zeigten. 

Im Programmgebiet wurden benachteiligte Gebiete mit einem Planziel von rd. 500.000 ha Grünland geför-
dert. Mit der AGZ-Förderfläche des letzten Förderjahres 2017 wurden 60 % des gesamten Dauergrünlands 
im Programmgebiet erreicht. Die AGZ wurde ab 2018 nicht mehr angeboten. Die freiwerdenden Mittel wer-
den für wirksamere Fördermaßnahmen (AUKM, Ökolandbau) eingesetzt. 

Die Wirkungen der Maßnahmen des SPB 4A auf eine Landbewirtschaftung mit hohem Naturwert (HNV) 
wurden qualitativ analysiert. Der theoretisch abgeleitete, maximale potenzielle Beitrag der ELER-Maßnah-
men summiert sich auf 0,6 % (14.826 ha) der LF für „wahrscheinliche“ direkte positive Einflüsse und 6 % der 
LF für „mögliche“ direkte positive Einflüsse auf HNV-Bestände. Quantitative Untersuchungen aus anderen 
Bundesländern haben jedoch gezeigt, dass diese Schätzmethode zu einer massiven Überschätzung der HNV-
Beiträge führt. Es ist somit davon auszugehen, dass PFEIL-Maßnahmen nur einen geringen Anteil am Ge-
samt-HNV-Bestand im Programmgebiet haben. Jedoch entfalten die biodiversitätsrelevanten Maßnahmen 
des Programms eine wesentlich breitere und bessere Wirkung, als ihr Beitrag zum HNV-Index abbilden kann. 

Als Fazit lässt sich festhalten, dass fast alle im SPB 4A programmierten PFEIL-Maßnahmen positive Wir-
kungsbeiträge zur Wiederherstellung, Erhaltung und Verbesserung der biologischen Vielfalt lieferten. Fast 
alle Maßnahmen trugen mit mittleren (++) bis sehr positiven (+++) Wirkungen zur Erhaltung von Arten und 
Lebensräumen bei. Es wurden damit maximal 7 % (brutto) der LF erreicht. Ein Fokus lag auf den Natura-
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2000-Gebieten, die mit sehr positiven (+++) Wirkungen auf 20,5 % (brutto) der Natura-2000-LF erreicht wur-
den. Der Beitrag der Flächenmaßnahmen zu einer Landbewirtschaftung mit hohem Naturwert war quanti-
tativ vermutlich gering, aber in Einzelfällen nachweisbar. Insgesamt ist davon auszugehen, dass das betrach-
tete Maßnahmenspektrum nicht nur additive Wirkungen erzeugte, sondern auch positive Synergien aus-
löste, die landesweite negative Entwicklungstrends abschwächten oder sogar zu einer Umkehr negativer 
Trends beitrugen. 

Schlussfolgerungen 

Mit den Maßnahmen im SPB 4A wird die Wiederherstellung, Erhaltung oder Verbesserung der biologischen 
Vielfalt vorrangig lokal, in einigen Fällen auch regional umgesetzt und dabei werden überwiegend gute Wir-
kungen erzielt. 
Die Akzeptanz von Vertragsnaturschutzmaßnahmen konnte gesteigert werden; der durch die Förderung er-
reichte Flächenumfang hoch wirksamer Maßnahmen ist aber weiterhin gering. Der freiwilligkeitsbasierte 
Naturschutzansatz erschwert einen gezielten Einsatz sehr hochwertiger Maßnahmen mit hohem Schutz- 
und Entwicklungspotenzial, z. B. im Wiesenvogelschutz. 

Die Normallandschaft, darunter das Emsland und die Ackerbauregionen in den Börden, werden nach wie 
vor zu wenig erreicht. Die Biodiversitätsdefizite sind in diesen Regionen häufig besonders groß. Um höhere 
Wirkungsgrade zu erzielen sind Flächenanteile von ≥10 % der LF hochwertiger (struktur- und blütenreicher, 
nährstoff- und störungsarmer) Flächen und Strukturen erforderlich. Für den Wiesenvogelschutz sind große, 
zusammenhängende, angepasst genutzte Wiesen- und Weidegebiete erforderlich. 

Die Entwicklung der Kontextindikatoren deutet darauf hin, dass trotz guter bis sehr guter Wirkungen auf 
den Förderflächen, keine positive Trendwende der Gesamtentwicklung erzielt werden konnte. In der Nor-
mallandschaft, außerhalb der strengen Schutzgebiete, ist die Entwicklung noch kritischer zu sehen, da dort 
hoheitliche Schutzbestimmungen nicht greifen. Besondere Defizite sind in den Ackerlandschaften zu sehen, 
aber auch für die Grünland-Lebensraumtypen und -Arten scheinen die hoheitlichen und freiwilligen Schutz-
ansätze nicht hinreichend, um sie in hoher Quantität und Qualität zu erhalten. 

Daten und Methoden 

Der Bewertungsansatz folgt unterschiedlichen Hierarchieebenen, die sich auch in der Interventionslogik des 
Programms wiederfinden. Dabei stellt die Heterogenität der zu berücksichtigenden Maßnahmen (investive 
Vorhaben, Flächenförderung, Förderung von Kooperationen), ihrer Datenquellen (Förderdatenbanken, In-
VeKoS), ihrer Messgrößen (Anzahl, Fläche, Teilnehmer) und ihrer Wirkungspfade (direkt/indirekt, dauer-
haft/temporär) eine methodische Herausforderung für die Beschreibung ihrer gebündelten Wirkung auf die 
biologische Vielfalt dar, wie es auf Ebene des Schwerpunktbereichs und zur Beantwortung der Bewertungs-
frage gefordert wird. Es wird ein indikatorgestützter Bottom-up-Bewertungsansatz verfolgt, der an wichti-
gen Stellen im Sinne einer Methodentriangulation auf unterschiedliche Methoden und Daten zurückgreift. 
Die wesentlichen methodischen Schritte waren: 

• Beschreibung der Problemlage und des Handlungsbedarfs anhand von gemeinsamen und zusätzlichen 
Kontextindikatoren. 



130 

 

• Prüfung der Interventionslogik: Prüfung der Maßnahmen im Rahmen einer Dokumentenanalyse bei der 
Erstellung des Bewertungsfeinkonzepts (Relevanz, Kohärenz) (Fährmann et al., 2018a); Prüfung der Pro-
grammstrategie vor dem Hintergrund der übergeordneten Ziele und der Ausgangslage. 

• Bewertung der Maßnahmenwirkungen anhand von Wirkungspfadanalysen, zusätzlichen Ergebnisindi-
katoren, Fallstudien, Literaturreviews, feldökologischen Wirkungskontrollen unter Berücksichtigung der 
kontrafaktischen Situation, ergänzt um GIS-Auswertungen und Datenbankanalysen der InVeKoS-Daten. 
Die zusätzlichen Ergebnisindikatoren wurden im Feinkonzept (Fährmann et al., 2018a) mit der Verwal-
tungsbehörde und den Fachreferaten abgestimmt. 

• Bewertung von Schwerpunktbereichswirkungen in Natura-2000-Gebieten, in benachteiligten Gebieten 
(Fährmann et al., 2018b) und der Wirkungen auf eine Landbewirtschaftung mit hohem Naturwert mit-
tels GIS-Analysen aus Schutzgebietsdaten sowie qualitativen Analysen. 

Wesentliche Datengrundlagen dazu waren: 

• das Programmdokument, Version 4.0 vom 18.10.2018, genehmigte Version des 3. Änderungsantrags, 

• Daten des Monitorings bis 12/2018 und Kapitel 7 des erweiterten Durchführungsbericht 2016 (Fähr-
mann, 2017), 

• InVeKoS-(GIS-)Daten zu den tatsächlich ausgezahlten Flächen des Verpflichtungsjahres 2016, 

• digitale (GIS-)Schutzgebietsdaten des Bundesamtes für Naturschutz 2014/15 (BfN, 2015), 

• feldökologische Wirkungskontrollen für ausgewählte AUKM in den Förderjahren 2016 bis 2018 (NLWKN, 
2018 und 2019) je nach Vorhabenart und Untersuchungsdesign sowie 

• umfängliche, systematische Literaturreviews und Fallstudien zur fachlichen Absicherung der Wirkungs-
pfadanalysen der relevanten Maßnahmen (Reiter et al., 2016; Sander und Bormann, 2013; Dickel et al., 
2010; Reiter et al., 2008). 
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7.9 Gemeinsame Bewertungsfrage Nr. 9 (SPB 4B) 

„In welchem Umfang wurden durch die Interventionen im Rahmen des Programms zur Entwicklung des länd-
lichen Raums die Verbesserung der Wasserwirtschaft einschließlich Düngung und Pflanzenschutz unter-
stützt?“ 
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Relevanz der Förderung und Interventionslogik 

Der Zustand von Grund- und Oberflächengewässern weist im Programmgebiet erhebliche Defizite auf. Die 
gesamte Landesfläche Niedersachsens ist als „Gefährdetes Gebiet" gem. EU-Nitratrichtlinie 
(RL91/676/EWG) bewertet. Mit Bezug auf Nitrat sind für 60 % der Landesfläche die Grundwasserkörper als 
im schlechten chemischen Zustand befindlich entsprechend der WRRL eingestuft. Ursache hierfür sind in 
erster Linie diffuse Stickstoffeinträge aus der Landwirtschaft. Der Bilanzüberschuss für Nitrat weist eine stei-
gende Tendenz auf und beträgt 2018 in NI 88 kg/ha LF (Kilogramm je Hektar Landwirtschaftlich genutzte 
Fläche) und Jahr. Für Phosphat (P) beträgt der Überschuss nach aktuellstem Wert aus 2013 6 kg/ha und 
Jahr. Entsprechende Werte liegen für Bremen nicht vor.  

Hohe Wasserbelastungen weisen auch die Flüsse Elbe, Weser und Ems auf. Ursächlich sind hydromorpho-
logische Belastungen durch Gewässerausbau, Verlust von Ufer- und Aueflächen sowie Baggerungen und 
Nassgrabungen. Besonders groß ist der Handlungsdruck am Ems-Ästuar.  

Ziel der Gesamtstrategie zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) ist es, mittels unterschied-
licher Handlungsansätze den chemischen Zustand der Oberflächengewässer und des Grundwassers zu ver-
bessern. Neben der Umsetzung von Fördermaßnahmen in PFEIL liegt ein Schwerpunkt auf der konsequen-
ten Anwendung des Dünge- und Pflanzenschutzrechts sowie auf der Finanzierung von Landesvorhaben (au-
ßerhalb von PFEIL), wie bspw. dem Kooperationsprogramm Wasserschutz (NLWKN, 2013).  

Der Instrumentenmix der ELER-Maßnahmen ist mit flächengebundenen Agrarumwelt- und Klimaschutz-
maßnahmen (AUKM), investiven Wasserschutzmaßnahmen und einer spezifisch auf den Wasserschutz aus-
gerichteten Gewässerschutzberatung (GSB) breit angelegt.  

Die programmierten Förderinstrumente sind: 

zur Förderung des Humankapitals  
mit primärem Ziel:  
TM 1.2 Beratung in Bezug auf Oberflächengewässer und Grundwasser im Sinne der EG-WRRL (GSB) 

als flächengebundene Förderung  
mit primärem Ziel:  
TM 10.1 Zusatzförderung für den Anbau winterharter Zwischenfrüchte und Untersaaten (AL22)  
TM 10.1 Cultanverfahren zur Ausbringung von Mineraldünger (AL3)  
TM 10.1 Keine Bodenbearbeitung nach Mais (AL5)  
TM 10.1 Ökologischer Landbau - Zusatzförderung Wasserschutz (BV3) 

als investive Förderung  
TM 7.6 Entwicklung von Seen (SEE)  
TM 7.6 Entwicklung der Übergangs- und Küstengewässer (ÜKW) 
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Inanspruchnahme und Wasserschutzeffekt von Maßnahmen zur Förderung des Humankapitals  

Mit der Gewässerschutzberatung (GSB) werden gezielt auf den Gewässerschutz ausgerichtete Beratungs-
angebote für landwirtschaftliche und gärtnerische Betriebe gefördert. Beratungsleistungen können Be-
triebe beanspruchen, deren Flächen zumindest anteilig innerhalb der nach WRRL ausgewiesenen Gebiets-
kulisse der Grundwasser- und Oberflächenkörper im schlechten chemischen Zustand oder aber in Trinkwas-
serschutzgebieten (TGG) liegen. Die Beratung ist für die Beratenen unentgeltlich. 

Mit Beginn der Förderperiode wurde das zuvor auf TGG beschränkte Angebot der GSB auf die WRRL-Gebiete 
ausgedehnt. Demnach setzt sich die GSB jetzt aus zwei Beratungsangeboten zusammen: der Beratung in 
Trinkwassergewinnungsgebieten (TGG-Beratung) und der in WRRL-Gebieten (WRRL-Beratung). Während 
die TGG-Beratung über eine lange Historie verfügt, handelt es sich bei der WRRL-Beratung um ein neues 
Angebot.  

Die Beratungskulisse wuchs von ehemals rd. 293.000 ha LF für die TGG-Beratung (2016) durch das erwei-
terte Beratungsangebot der WRRL-Beratung um rd. 880.000 ha LF (Rathing et al., 2018). Für GSB sind Aus-
gaben in Höhe von insgesamt 74,86 Mio. Euro vorgesehen, davon – trotz wesentlich größerer Zielkulisse – 
ein vergleichsweise geringer Anteil von rd. 23 Mio. Euro für die WRRL-Beratung. Bei der TGG-Beratung sind 
die Wasserversorger Endbegünstigte, bei der WRRL-Beratung der Niedersächsische Landesbetrieb für Was-
serwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN). In beiden Fällen werden Beratungsträger mit der Bera-
tung vor Ort beauftragt.  

Mit der WRRL-Beratung sind seit 2016 für zunächst drei Jahre fünf Beratungsanbieter in elf Beratungsge-
bieten betraut. Befragungen der Berater im Rahmen der Evaluierung zeigen, dass die tätigen Berater i. d. R. 
über hohe fachliche Kompetenz verfügen. Die übergeordnete, landesweite Koordinierung und Steuerung 
obliegt dem NLWKN und wird voll umfänglich ausgefüllt (Reiter, 2019). Das Beratungsangebot stellt sich für 
die Praktiker als Modulsystem dar. Die umfassendste Beratung erhalten sog. Modellbetriebe. Sie werden 
gesamtbetrieblich und jahresbegleitend beraten. Die für ihre Betriebe erstellten Hoftor-Bilanzen bilden 
gleichzeitig die Datengrundlage für das begleitende Monitoring, anhand dessen die Beratungseffekte primär 
für den Indikator Stickstoff (N) geschätzt werden. Neben der vorgenannten, umfassenden Beratung beste-
hen weitere betriebliche Beratungsangebote, die in Bezug auf Beratungstiefe, -breite und -intervall variie-
ren. Sie umfassen eine Spanne von weiteren gesamtbetrieblichen Beratungen über kulturarten- und/oder 
betriebszweigspezifische Angebote bis hin zu einmaligen Stickstoffanalysen. Zuletzt ergänzen überbetrieb-
liche Informationsangebote, wie Wasserschutztage oder Rundschreiben, die Palette.  

Die Reichweite der face-to-face Beratung beträgt 2017 rd. 13 % der Beratungskulisse (Rathing et al., 2018) 
bzw. 114.000 ha LF. Für die umfassend beratenden Modulbetriebe weist das begleitende Monitoringsystem 
einen Minderungseffekt von rd. 32 kg N/ha LF in fünf Jahren nach Hoftor- bzw. von 34 kg N/ha LF nach 
Feldstall-Bilanz aus (NLWKN, 2017). Vereinfachend sind dies 6,2 bzw. 6,4 kg N/LF ha und Jahr. Wird dieser 
Reduktionswert anteilig und gestaffelt nach Beratungstiefe für die einzelnen Module herangezogen, um 
eine überschlägige Aussage zum Beratungseffekt zu tätigen, ergibt sich eine Minderung von gesamt 570 t 
N. Umgerechnet auf die gesamte LF der Zielkulisse der WRRL-Beratung errechnet sich ein Minderungseffekt 
von weniger als 1 kg N/ha LF und Jahr.  
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Die Wasserschutzberatung in den TGG ist langjährig etabliert und findet ebenso wie die WRRL-Beratung auf 
einem fachlich hohen Niveau statt. Gleichermaßen ist der Mittelabfluss für die TGG-Beratung wie auch für 
die WRRL-Beratung sicher gestellt. Das höhere Mittelvolumen für die TGG-Beratung bei deutlich kleinerer 
Zielkulisse gekoppelt mit einer hohen Akzeptanz bedingt eine höhere Durchdringung der Beratungskulisse. 
Bei der TGG-Beratung ist im Vergleich zur WRRL-Beratung die Beratung i. d. R. umfänglicher. So wurden 
2015 für 1.300 Betriebe mit einer LF von 175.000 ha und 2016 für 1.374 Betriebe und 182.500 ha LF Hoftor-
Bilanzen erstellt. Für diese Fläche kann wie für die WRRL-Beratung eine überschlägige Minderung des N-Bi-
lanzüberschuss von 6,2 bzw. 6,4 kg N/ha und Jahr veranschlagt werden. 

Ausgestaltung, Inanspruchnahme und Wasserschutzeffekt flächengebundener Förderung 

Von den vier programmierten Vorhabenarten mit Wasserschutzzielen sind AL22 - Anbau winterharter Zwi-
schenfrüchte und Ökologischer Landbau – Zusatzförderung Wasserschutz (BV3) entsprechend des Baukas-
tenprinzips Zusatzförderungen. AL22 baut auf die Basisförderung AL21 - Anbau von Zwischenfrüchten, BV3 
auf TM11.1/11.2 Einführung/Beibehaltung Ökologischer Landbau (BV1) auf. Für beide Vorhabenarten wer-
den über die jeweilige Grundförderung hinausgehende spezifisch auf den Wasserschutz ausgerichtete För-
derauflagen formuliert:  

• Für AL22 das Gebot des Anbaus winterharter, leguminosenfreier Zwischenfrüchte, die bis 1. März des 
Folgejahres auf der Fläche verbleiben, gekoppelt mit der Auflage einer frühestens ab 1. März des Folge-
jahres zulässigen Stickstoffdüngung nach der Ernte von Kartoffeln, Mais, Raps, Zuckerrüben, Feldge-
müse oder Leguminosen. Damit wird die zulässige Startdüngung von AL21 eingeschränkt.  

• Die zusätzliche Förderauflage von BV3 beschränkt das gesamtbetriebliche Aufkommen an Wirtschafts-
dünger auf 80 kg Gesamtstickstoff je ha Landwirtschaftlicher Nutzfläche (LN). Die Einhaltung ist von der 
zuständigen Öko-Kontrollstelle zu bestätigen. 

Die Vorhabenarten AL3 - Cultanverfahren und AL5 - Keine Bodenbearbeitung nach Mais sind eigenständige 
Förderangebote; sie werden somit ohne Sockelförderung angeboten. 

• AL3 schreibt Cultanverfahren auf Acker vor und damit eine Unterfußdüngung, bei der mineralischer 
Dünger als Depotgabe abgelegt wird. Zur Kontrolle der Förderung ist ein überbetrieblicher Maschinen-
einsatz nachzuweisen.  

• AL5 unterbindet die Bodenbearbeitung nach der Ernte von Mais und verschiebt sie auf frühestens 
1. März des Folgejahres. Damit stehen die Flächen nicht mehr für die Einhaltung des CC-Standards Öko-
logische Vorrangfläche (ÖVF) zur Verfügung.  

Die vier Vorhabenarten lenken die Förderfläche auf die Zielkulisse der WRRL- bzw. Trinkwasserschutzge-
biete. Als Mindestfläche in der Kulisse wird ein Anteil von 25 % der betrieblichen LF zum Zeitpunkt der An-
tragstellung und im ersten Verpflichtungsjahr festgelegt.  

Die Förderfläche für den Ökologischen Landbau (BV1) nimmt seit Beginn der Förderperiode kontinuierlich 
zu und beträgt rd. 69.700 ha. Mit rd. 27.500 ha wird auf 40 % der Öko-Fläche die Zusatzförderung Wasser-
schutz (BV3) gewährt. Damit wird der geplante Förderumfang von BV3 ehemals 20.000 ha deutlich über-
schritten. Ein Erreichen bzw. Überschreiten der geplanten Förderflächen von knapp 9.000 bzw. 20.000 ha 
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verzeichnen auch AL5 mit 9.750 ha und AL22 mit 21.830 ha. Alleinig AL3 - Cultanverfahren, das der Techno-
logieadaption dient, erreicht mit 2.225 ha nur knapp zwei Drittel des ursprünglich geplanten Förderum-
fangs. Die Inanspruchnahme von AL3 verteilt sich auf wenige Landkreise und hat ihren räumlichen Schwer-
punkt im Landkreis Uelzen, in dem sich 1/3 der Förderfläche befindet.  

Mit Blick auf zu erwartende Wasserschutzeffekte ist festzustellen, dass die Unterschreitung der anvisierten 
Fläche bei AL3 durch die positive Entwicklung der Förderumfänge bei den anderen Vorhabenarten mehr als 
kompensiert wird.  

Zentrale Wirkmechanismen der angebotenen Vorhabenarten im Hinblick auf den Wasserschutz sind die Ge-
währleistung dauerhafter Bodenbedeckung (AL22, AL5), effizienterer Düngemitteleinsatz als Folge verrin-
gerter Stickstoffverluste infolge von Auswaschung (AL22, AL3, AL5) sowie Verringerung der Besatzdichte 
und damit des Wirtschaftsdüngereinsatzes über die Grundförderung des Ökolandbaus hinaus (BV3). Die 
geschätzten Wasserschutzeffekte sind Tabelle 7.9-1 zu entnehmen. Hervorzuheben ist, dass für die beiden 
Zusatzförderungen (AL22, BV3) der reine „Zusatzeffekt“ isoliert wird. Die Minderungseffekte der Basisför-
derungen werden bei Frage 28 dargestellt. Die Auswertung durch Mit-Ohne-Vergleich zeigt auch, dass der 
Minderungseffekt für AL5 mit 25 kg N/ha LF und Jahr ein deutlich positiveres Resultat als in der Literatur 
ausgewiesen (Osterburg und Runge, 2007) erbringt. Der Beitrag der wirksamen AUKM zur Reduzierung des 
N-Bilanzüberschusses liegt im flächengewichteten Mittel der Maßnahmen bei rund 18 kg N/ha LF und Jahr. 
Der ermittelte Gesamteffekt, der durch die Hochrechnung über die Förderfläche kalkuliert wird, beträgt 
1.163 t Stickstoff. Auf die gesamte LF der beiden Bundesländer bezogen, errechnet sich im Mittel ein Min-
derungsbetrag von 0,5 kg N/ha LF und Jahr. Bei keinem der Vorhaben ist von einer Reduktion der Phosphor-
bilanzüberschüsse auszugehen. 
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Tabelle 7.9-1: Reduktionseffekt flächengebundener Fördermaßnahmen im SPB 4B 

 

Quelle:  Berechnungen des Thünen-Instituts.  

Inanspruchnahme und Wasserschutzeffekt investiver Vorhaben  

Für TM 7.6 ÜKW fanden die ersten Antragsverfahren 2017 und 2018 statt. In diesen wurden vier Projekte 
mit einer Fördersumme von ca. 0,7 Mio. Euro bewilligt. Geplant sind Ausgaben in Höhe von rd. 5,7 Mio. 
Euro, davon 3,0 Mio. Euro EU-Mittel. 
Das mit Abstand größte Projekt stellt die „Ökologische Sedimentmanagementstrategie Ems“ dar (ca. 0,5 
Mio. Euro an Fördermitteln). Ziel ist es, eine ökologische Strategie zum Sedimentmanagement für die Ems-
Dollart-Region zu erarbeiten. So sollen  

Möglichkeiten der Verwertung des Baggergutes der Ems und des Ems-Ästuars auf landwirtschaftlichen Flä-
chen geprüft werden,  

mithilfe eines morphodynamischen Modellsystems für die Tideems Methoden zur ökologischen Bewertung 
und Optimierung von Klappstellen (Stellen zur Verklappung des Baggerguts) im Ems-Ästuar entwickelt und 
die Dynamik von Sandbänken auf die Tidecharakteristik untersucht werden.  

Aus den Modellergebnissen werden später erste Pilotvorhaben entwickelt. Die bewilligten Machbarkeits-
studien und Modellierungen stellen damit die Grundlage für zielgerichtete weitere Maßnahmen dar.  
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AL22 Zwischenfrüchte - Zusatzförderung winterhart  25 23.172 579
AL3 Cultanverfahren - zur Ausbringung von Mineraldünger 10 2.096 21
AL5 Keine Bodenbearbeitung nach Mais 25 11.943 299
BV3 Ökolandbau - Zusatzförderung Wasserschutz 10 26.425 264

Summe Wirkung aller Maßnahmen 1.163

Wirkung je ha LF   (2.564.554 - InVeKoS 2017)
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TM 7.6 SEE ergänzt die bereits seit langem bestehende Förderung der „Naturnahen Fließgewässerentwick-
lung“ und schließt damit eine Förderlücke mit dem Ziel, die der WRRL-Berichtspflicht unterliegenden 28 
niedersächsischen Seen (Fläche > 50 ha) einem verbesserten ökologischen Zustand zuzuführen.  

Nach Bewilligung von Machbarkeitsstudien und vorbereitenden Arbeiten mit einem Fördervolumen von rd. 
0,3 Mio. Euro im ersten Antragsverfahren 2016 für TM7.6 SEE, wurden bis Ende 2018 insgesamt 19 Projekte 
bewilligt. Die bewilligte Fördersumme liegt bei 2,4 Mio. Euro. Die Umsetzung von Sanierungskonzepten in 
den Seen oder an den Zuflüssen nimmt seit dem 2. Antragsverfahren einen zunehmenden Anteil ein. Ge-
plant war ursprünglich der Einsatz von ca. 9,1 Mio. Euro an Fördermitteln (davon 5,0 Mio. an ELER-Mitteln). 
Es ist absehbar, dass die Finanzmittel nicht vollständig verausgabt werden können, da bisher überwiegend 
konzeptionelle Erarbeitungen beantragt wurden. Maßnahmen können in der Zukunft auf den Plänen basie-
rend umgesetzt werden. Eine Umschichtung von Mitteln in andere Fördermaßnahmen, die einen Bezug zu 
Oberflächengewässern aufweisen, wird seitens des zuständigen Ministeriums vorbereitet.  

Eine Abschätzung von Wasserschutzwirkungen wird im Wesentlichen auf der Grundlage von Fallstudien er-
folgen, die frühestens ab Sommer 2019 durchgeführt werden können, da bisher nur einzelne kleinere 
(Teil)Projekte abgeschlossen sind. Die vorliegenden Projektbeschreibungen legen jedoch positive Wasser-
schutzwirkungen nahe.  

Schlussfolgerungen  

Entsprechend der Gesamtstrategie von Niedersachsen und Bremen sind die auf Freiwilligkeit beruhenden 
Förderangebote des ELER zur Minderung diffuser Nährstoffeinträge in das Grund- und Oberflächenwasser 
nur ein strategischer Baustein zur Umsetzung der Ziele der europäischen WRRL. 

Der Maßnahmenmix der ELER-Förderung ist mit den Instrumenten bestehend aus flächengebundener und 
investiver Förderung sowie Angeboten zum Humankapitalaufbau breit aufgestellt. Die Förderung wird über-
wiegend an die Landwirtschaft adressiert, die zu einem großen Anteil als Verursacher der bestehenden Be-
lastungsproblematik identifiziert wird. Die Förderung ist somit sinnvoll adressiert.  

Der Förderumfang der mit prioritärem Ziel belegten flächengebundenen Maßnahmen übersteigt in der 
Summe die geplanten Flächenumfänge. Der Mittelabfluss für investive Maßnahmen sowie für Beratungs-
vorhaben ist gewährleistet. Der Wasserschutzeffekt der Beratungsvorhaben ist nachweisbar, für ausge-
wählte Beratungsmodule sogar quantifizierbar.  

Der geschätzte Reduktionseffekt der flächengebundenen ELER-Förderung von weniger als 1 kg N/ha LF und 
Jahr bei einem N-Überschuss von 88 kg N/ha LF dokumentiert aber auch, wie hoch die Erfolge der (anderen) 
Handlungsfelder außerhalb der PFEIL-Förderung sein müssen, um einen guten chemischen Zustand des 
Grund- und Oberflächenwassers und damit die Ziele der WRRL zu erreichen. 

Daten und Methoden 

Den Auswertungen für die Gewässerschutzberatung liegen die qualitativen Indikatoren des Digitalen Infor-
mationssystems Wasserschutz zu Grunde, die dem Evaluationsteam des Thünen Instituts zur Verfügung ge-
stellt wurden. Für die WRRL-Beratung werden diese Daten ergänzt durch eine repräsentative telefonische 
Befragung von vor Ort tätigen Beratern (Reiter, 2019).  
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Flächengebundene Förderung: Zur Hochrechnung von Wasserschutzeffekten auf die erreichte Förderfläche 
wurden InVeKoS-Daten, konkret der Flächennutzungsnachweis der Jahre 2015/2016/2017 genutzt. Die In-
VeKoS-Daten ermöglichen im Gegensatz zu den Monitoringdaten die Generierung zusätzlicher Kennziffern 
und eine differenziertere Analyse auf Ebene von VA. 

Um den Wasserschutzeffekt für die relevanten VA zu schätzen, wurden als zweite Datengrundlage die Nähr-
stoffbilanzierungsdaten der LWK Niedersachsen herangezogen. Die Daten werden im Rahmen der Fach-
rechtskontrollen erhoben. Die Nährstoffvergleichsdaten bilden die Wirtschaftsjahre 2014/2015 und 
2015/2016 ab. Gemäß den Vorgaben der Düngeverordnung erfolgt der Bilanzierungsansatz als Feld-Stall-
Bilanz. Zur Schätzung der Wasserschutzeffekte auf Ebene der VA konnte dann ein quantitativer Teilnehmer-
/Nichtteilnehmervergleich (Mit-Ohne) im Sinne der EU-Forderung nach ‚rigorosen‘ Methoden durchgeführt 
werden. Dazu wurden den Teilnehmergruppen über statistische Verfahren anhand maßnahmenspezifischer 
Auswahlvariablen möglichst ähnliche, nicht an den Förderangeboten teilnehmende Betriebe zugeordnet 
(Matching-Verfahren). Lediglich für AL 3 – Cultanverfahren wurde hiervon wegen unzureichender Daten-
lage abgewichen und auf die Metastudie von Osterburg und Runge (2007) zurückgegriffen.  

Für TM 7.6 erfolgte eine Auswertung der vom Fachreferat bereitgestellten Projektbeschreibungen.  
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7.10 Gemeinsame Bewertungsfrage Nr. 10 (SPB 4C) 

„In welchem Umfang wurden durch die Interventionen im Rahmen des Programms zur Entwicklung des länd-
lichen Raums die Verhinderung der Bodenerosion und die Verbesserung der Bodenbewirtschaftung unter-
stützt?“  

Relevanz der Förderung und Interventionslogik 

Die Bewertungsfrage 10 zielt auf das Schutzgut Boden und die nach Bodenschutzgesetzgebung definierten 
verschiedenen Bodenfunktionen ab.  

Das Erfordernis der Umsetzung einer möglichst bodenschonenden Flächenbewirtschaftung besteht grund-
sätzlich auf allen Böden, da die Bodenfunktionen bei nicht angepasster Bewirtschaftung auf unterschied-
lichstem Wege beeinträchtigt werden können (Erosion, Verdichtung, Humusverlust, Versauerung, Anreiche-
rung von bodenbürtigen Schaderregern, Schadstoffe). Ein vordringlicher Handlungsbedarf besteht insbe-
sondere bei der Reduzierung der Bodenversiegelung und der Umsetzung von Bodenschutzmaßnahmen bei 
Bauvorhaben (u. a. an Linienbaustellen). Dies liegt außerhalb des Interventionsbereiches des ELER. In Bezug 
auf die flächenhafte Bodenbewirtschaftung ist der Handlungsbedarf aus Sicht der Evaluation geringer, da 
eine ordnungsgemäß durchgeführte Landbewirtschaftung viele Aspekte des vorbeugenden Bodenschutzes 
berücksichtigt und die nachhaltige Sicherung der Bodenfruchtbarkeit anstrebt. Auch wird die Berücksichti-
gung von Aspekten des Bodenschutzes über die Cross-Compliance-Verpflichtungen eingefordert (Mindest-
anforderungen an die Bodenbedeckung, Mindestpraktiken der Bodenbearbeitung zur Begrenzung von Ero-
sion, Erhaltung des Anteils der organischen Substanz im Boden). Größerer Handlungsbedarf besteht aller-
dings hinsichtlich des Schutzes der Böden vor Erosion. Gefährdet mit Blick auf Erosion durch Wasser sind 
insbesondere die lössbürtigen Böden in Südniedersachsen, sofern kleinräumig gewisse Hangneigungen ge-
geben sind. Die Winderosion kann dagegen auf den leichten Böden insbesondere Nordostniedersachsens 
ein Problem sein (LBEG, 2006, 2010; Dickel et al., 2010; Schäfer, 2007).  

Nach dem Kontextindikator CI.42 (Share of estimated agricultural area affected by moderate to severe wa-
ter erosion >11t/ha/yr) liegt der Anteil der hoch erosionsgefährdeten Standorte bei 0,4 % (auf Acker: 0,6 %, 
auf Grünland: 0,0 %) und damit deutlich unter dem bundesdeutschen Mittelwert. Diese Auswertung beruht 
allerdings auf der Annahme einer homogenen Verteilung der Ackerkulturen auf Ebene der NUTS-2-Regio-
nen. Die Erosionsgefährdung ist aber ein sehr kleinräumiges und standortspezifisches Problem und kann 
mit einem solchen Indikator nicht ausreichend beschrieben werden. 

Niedersachsen hat dazu im Rahmen des Erosionsschutzes eine Verordnung erlassen (ErosionSchV ND). 
Diese Verordnung regelt gem. § 2 Abs. 1 in Bezug auf Direktzahlungen und sonstige Stützungszahlungen die 
Einteilung landwirtschaftlicher Flächen nach dem Grad ihrer Erosionsgefährdung durch Wasser und Wind 
(Direktzahlungen-Verpflichtungsverordnung/(DirektZahlVerpflV). Das Landesamt für Bergbau, Energie und 
Geologie (LBEG) hat die Gefährdung der Böden durch Wassererosion nach der Methode von Hennings 
(1994) geschätzt (LBEG, 2010, 2006), die auf der Allgemeinen Bodenabtragsgleichung (ABAG) basiert. Diese 
Angaben liegen auf Feldblockebene vor. Die Standortfaktoren können durch die landwirtschaftliche Nut-
zung der Flächen nicht verändert werden. Der Landwirt kann allerdings durch die Wahl der Bewirtschaf-
tungsmethode (insbesondere bei der Fruchtfolgeplanung) Einfluss auf die Erosion durch Wasser nehmen 
(Brand-Sassen, 2004). Dem Zwischenfruchtanbau kommt hier eine besondere Bedeutung zu. 
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Dieser Schwerpunktbereich (SPB) wird nur von einem Teil der AUKM mit einem prioritären Ziel adressiert 
(AUKM-Boden). Bei einigen anderen Maßnahmen sind auch Wirkungen im Bereich Bodenschutz zu erwar-
ten (z. B. bei der Förderung des ökologischen Landbaus, ELER-Code 11.1/2). Entsprechende Nebenziele wur-
den aber nicht formuliert (Black-Box-Maßnahme) (siehe Frage 28). In Anbetracht des Handlungsbedarfes 
erscheinen die gewählte Prioritätensetzung und der Maßnahmenmix angemessen. 

Primär beitragende (Teil-)Maßnahmen zum SPB: 

TM 10.1 Winterbegrünung mit Zwischenfrüchten und Untersaaten (AL21), TM 10.1 Grünstreifen zum Erosi-
ons- und Gewässerschutz (BS7), TM 10.1 Anlage von Hecken zum Schutz vor Winderosion 
Die genannten (Teil-)Maßnahmen wurden hinsichtlich ihrer Interventionslogik im SPB Bodenschutz über-
prüft. Grundsätzlich können alle drei genannten Teilmaßnahmen hier Wirkungsbeiträge leisten, insbeson-
dere im Bereich Erosionsschutz. Der Zwischenfruchtanbau (AL2) als wichtigste Maßnahme bedient eine Viel-
zahl von Bodenschutzaspekten. 

Beantwortung der Bewertungsfrage 

Im SPB 4C ist die Unterstützung von 11.890 ha LF für die Verwaltungsverträge zur Verbesserung der Boden-
bewirtschaftung und/oder Verhinderung von Bodenerosion gelten, vorgesehen (Zielindikator T12). Diese 
Fläche entspricht 0,46 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche Niedersachsens und Bremens.  

Nach den Angaben des Monitoring wurde 2018 eine Fläche von 50.694 ha gefördert, auf der Wirkungen 
hinsichtlich des Bodenschutzes zu erwarten sind. Dies entspricht 1,97 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche 
der beiden Länder. Somit ist der Zielwert (0,46 %) übertroffen. Dies ist auf die gute Akzeptanz für die För-
derung des Zwischenfruchtanbaus zurückzuführen.  

Die Winterbegrünung mit Zwischenfrüchten und Untersaaten (TM 10.1. AL21) ebenso wie die winterharte 
Variante AL22 erhöht die Wasserinfiltration und senkt dadurch den Oberflächenabfluss. Zwischenfrüchte 
stabilisieren darüber hinaus die Bodenstruktur durch die Zuführung von organischer Substanz. Mithilfe des 
Zwischenfruchtanbaus lässt sich die Bodenerosion durch Wasser deutlich reduzieren. Hinzuweisen ist auch 
auf die Bedeutung des Zwischenfruchtanbaus für die Bekämpfung von Fruchtfolgekrankheiten (Lütke-Ent-
rup, 2001; Schneider, 2009). 

Nach den Daten des Monitoring wurden 2018 für die TM 10.1 AL21 (Anbau von Zwischenfrüchten und Un-
tersaaten) insgesamt Vorhaben auf 28.754 ha abgeschlossen. Die Wirkungen sind als mittel einzustufen. Die 
TM 10.1 AL22 (Anbau von winterharten Zwischenfrüchten und Untersaaten) mit einem Flächenumfang von 
rund 22.000 ha ist darüber hinaus dem SPB 4B zugeordnet.  

Die Grünstreifen zum Erosions- und Gewässerschutz (TM 10.1 BS7) sind in besonderem Maße auf Zielstel-
lungen des Boden- und Gewässerschutzes ausgerichtet. Förderfähig sind Gewässerschutzstreifen auf Acker-
flächen entlang von Oberflächengewässern (BS72) sowie Erosionsschutzstreifen (BS71). Letztere müssen in 
einem Feldblock liegen, der hinsichtlich der Gefährdung durch Wassererosion mit den Gefährdungsstufen 
Enat 3-5 nach DIN 19708 eingestuft wurde und in der Gebietskulisse „Wassererosion/Grünstreifen“ bzw. 
„Wassererosion/Begrünung Tiefenlinien“ des LBEG liegt. Die Erosionsschutzstreifen sind einmalig für den 
gesamten Verpflichtungszeitraum auf erosionsgefährdeten Feldblöcken unmittelbar entlang von speziell 
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ausgewiesenen Tiefenlinien und quer zum Verlauf der Hangneigung anzulegen und zu pflegen. Durch die 
geforderte Graseinsaat und die dauerhafte Begrünung ist ein wirkungsvoller Erosionsschutz gegeben 
(LfLUG, 2010). Es wurden 2018 für BS7 insgesamt Zahlungsanträge für 107 ha gestellt (71 geförderte Vor-
haben). Die mit Erosionsschutzstreifen versehene Fläche war mit <10 ha gering. Die Wirkungen mit Blick auf 
den Bodenschutz sind auf diesen Vertragsflächen gleichwohl sehr hoch. Eine hohe Wirksamkeit ist durch 
die sehr spezifische Förderkulisse sowie die zielorientierten Förderbedingungen gegeben. Den Ursachen für 
die geringe Akzeptanz der Erosionsschutzstreifen soll in Gesprächen mit Beratern noch weiter nachgegan-
gen werden.  

Die Förderung zur Anlage von Hecken zum Schutz vor Winderosion (TM 10.1 BS8) wurde bisher kaum in 
Anspruch genommen (<1 ha). Generell ist für diese Maßnahme, die für die Betriebe mit einem dauerhaften 
Verlust an Produktionsfläche verbunden ist, keine hohe Akzeptanz zu erwarten, da die Hecken als Land-
schaftselemente dem Beseitigungsverbot unterliegen. An der geringen Akzeptanz dürfte vermutlich auch 
eine Überprüfung oder Anpassung des Fördersatzes wenig ändern, da die Landwirte davon ausgehen, dass 
die Flächenpreise langfristig weiter ansteigen werden. Im Rahmen der Prämienkalkulation können dagegen 
nur die aktuellen Nutzungskosten angesetzt werden. Die Förderbedingungen und die Förderkulisse sind so 
gestaltet, dass eine hohe Wirksamkeit hätte erwartet werden können. So müssen die betreffenden Flächen 
eine potenzielle Gefährdung durch Winderosion mit den Gefährdungsstufen Enat 4 bis 5 nach DIN 19706 
aufweisen und in der Gebietskulisse „Winderosion/Windschutz“ des LBEG liegen. 

Schlussfolgerungen 

Der Zielwert für die Umsetzung von Maßnahmen mit prioritären Bodenschutzzielen wurde erreicht. Dies ist 
auf die gute Akzeptanz für die Förderung des Zwischenfruchtanbaus (TM 10.1 AL2) zurückzuführen. Die Flä-
chenabdeckung ist mit <2 % der LF allerdings gering. In Anbetracht des Handlungsbedarfes erscheinen die 
gewählte Prioritätensetzung und der Maßnahmenmix angemessen. 

Daten und Methoden 

Für den SPB 4C gilt generell in starkem Maße, dass für langjährig evaluierte, über mehrere Förderperioden 
weitgehend unveränderte Fördertatbestände, wie z. B. den Zwischenfruchtanbau, auf bestehende Evalua-
tionen und Literaturreviews zurückgegriffen werden kann. Quantitative Auswertungen kamen nicht zum 
Einsatz. 
Den AUKM-Teilmaßnahmen liegen theoretisch fundierte und über empirische Untersuchungen abgesi-
cherte Interventionslogiken zugrunde. Diese lassen sich über differenzierte Wirkungspfadanalysen nachvoll-
ziehen, z. B. im Hinblick auf Wirkungen der Bodenbewirtschaftung auf die Erosionsanfälligkeit der Böden. 
Diese Wirkungspfade wurden in der Ex-post-Bewertung 2007 bis 2013 durch umfangreiche, systematische 
Literaturreviews belegt (Reiter et al., 2016). Neue Studien bestätigen die getroffenen Aussagen. 
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7.11 Gemeinsame Bewertungsfrage Nr. 11 (SPB 5A) nicht programmiert 

7.12 Gemeinsame Bewertungsfrage Nr. 12 (SPB 5B) 

„In welchem Umfang haben die Interventionen im Rahmen des Programms zur Entwicklung des ländlichen 
Raums zur Effizienzsteigerung bei der Energienutzung in der Landwirtschaft und der Nahrungsmittelverar-
beitung beigetragen?“ 
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Interventionslogik und Relevanz der Förderung 

Um die Auswirkungen des Klimawandels einzudämmen, kann die Verbesserung der Energieeffizienz in der 
Landwirtschaft sowie der vor- und nachgelagerten Bereiche einen wichtigen Beitrag leisten (ML, 2015: 
S. 117). Dem SPB 5B ist prioritär die Fördermaßnahme Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher 
Erzeugnisse (VuV, TM4.2) zugeordnet. Die Zuordnung der TM4.2 zum SPB 5B ist inhaltlich aus Sicht der Eva-
luatorInnen nur bedingt nachvollziehbar, weil die Förderung einer energie- und ressourcensparenden Pro-
duktion nur ein Ziel in der großen Palette der mit dieser Fördermaßnahme verfolgten Ziele ist.  

Durch die VuV-Förderung sollen sich die geförderten Betriebe stärker auf Nachhaltigkeit, regionale Verar-
beitung und lokale Vermarktung sowie Qualitätserzeugnisse ausrichten. Darüber hinaus sollen sie auf eine 
energie- und ressourcensparende Produktion umstellen. Durch die spezifischen Fördervoraussetzungen 
und Auswahlkriterien können vor allem diejenigen Vorhaben gefördert werden, die den größten Beitrag zur 
Verbesserung der Energieeffizienz leisten. Die Verbesserung der Ressourceneffizienz kann zur Verbesserung 
der Wettbewerbsfähigkeit beitragen. 

Inanspruchnahme 

Im Förderzeitraum 2014 bis 2018 sind im Rahmen der TM4.2 insgesamt bei 43 Vorhaben Auszahlungen im 
Umfang von 27,7 Mio. Euro erfolgt. Damit wurden die geplanten öffentlichen Mittel bis Ende 2018 zu 58 % 
ausgegeben. Im Durchschnitt der Vorhaben wurde ein Zuschuss in Höhe von 644.000 Euro bewilligt. Der 
Fördersatz beträgt im Mittel 26 %. Insgesamt sollten im gesamten Förderzeitraum mit der Maßnahme In-
vestitionen im Umfang von 157 Mio. Euro unterstützt werden (nach dem 3. Änderungsantrag PFEIL 2018). 

Der Schwerpunkt der Förderung liegt mit 35 % der untersuchten Fälle und 42 % der öffentlichen Mittel im 
Bereich Getreide, mit 19 %/21 % im Bereich Obst und Gemüse sowie mit 19 %/17 % im Bereich Kartoffeln. 
Auf die Bereiche Milch, Fleisch, Eier und sonstige entfallen 27 % der betrachteten Fälle und 20 % der öffent-
lichen Mittel. Teilweise haben ZWE innerhalb der laufenden Förderperiode mehrere Bewilligungen für ver-
schiedene Investitionsaktivitäten bekommen.  

Tabelle 7.12-1 zeigt die Inanspruchnahme von VuV auf der Basis des EU-Monitorings. 

Tabelle 7.12-1: Fördermaßnahmen mit prioritärem Ziel im SPB 5B: Output (Plan und Ist) im För-
derzeitraum 2014 bis 2020 

 

Quelle: Plan-Zahlen: PFEIL 2014-2020 (3. Änderungsantrag PFEIL); Ist-Zahlen: Monitoring. 

Fördertyp Code
Förder-

maßnahme
Plan 

(2014-20)
Ist 

(2014-18)
Plan 

(2014-20)
Ist 

(2014-18)

Vorhaben
(Anzahl)

Öffentliche Mittel 
(Mio. Euro)

Investition 4.2 VuV 27,7447,8643112
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Beantwortung der Bewertungsfrage 

Für die Beantwortung dieser Bewertungsfrage sollen die Indikatoren „Gesamtinvestitionen in die Verbesse-
rung der Energieeffizienz“ und „die Steigerung der Energieeffizienz in der Landwirtschaft und in der Nah-
rungsmittelverarbeitung in geförderten Betrieben“ (ergänzender Ergebnisindikator) herangezogen werden. 
Beide Indikatoren beziehen sich auf Effizienzeffekte direkt bei den Begünstigten und sind durch die Evalua-
torInnen zu ermitteln. 

Der Indikator „Gesamtinvestitionen“ kann näherungsweise dargestellt werden. Bei ausgezahlten Mitteln in 
Höhe von 27,74 Mio. Euro und einem Fördersatz von 26 % wurden bislang insgesamt 111 Mio. Euro im 
Rahmen von TM4.2 gefördert (71 % des Plan-Wertes). Allerdings ist die Einordnung als „Investition in die 
Verbesserung der Energieeffizienz“ differenziert zu betrachten, da sich anhand der Antragsbögen der ZWE 
zeigt, dass auf das Ziel Verbesserung der Energieeffizienz nach Einschätzung der ZWE im Durchschnitt nur 
etwa 20 % der geförderten Investition entfallen. Darüber hinaus können den Zielen Verbesserung der Wett-
bewerbsfähigkeit 44 %, Qualitätsverbesserung 18 % und Stärkung der regionalen Vermarktung bzw. kurzer 
Absatzweg ca. 10 % zugeordnet werden. In 11 % der Fälle ist die Verbesserung der Energieeffizienz kein 
Investitionsziel; hingegen werden in einem Fall mehr als 50 % der geförderten Investition für die Verbesse-
rung der Energieeffizienz eingesetzt.  

Aufgrund der derzeitigen Auswertungsergebnisse ist von einem geringen Zielerreichungsbeitrag der Maß-
nahme zum SPB 5B auszugehen. 

Die Wirkungen der Förderung auf die Energieeffizienz (R14: Output in Euro pro KWh/MJ) können aufgrund 
der bislang noch nicht vorliegenden Abschlussbögen (t+1) nicht quantifiziert werden. Gemäß Angaben in 
den Antragsbögen beabsichtigen die geförderten Unternehmen, im Vergleich zur Ausgangssituation rund 
ein Drittel (35,2 %) des Energieeinsatzes einzusparen. Dabei sind die Einsparungen in der Regel auf die Out-
put-Menge (z. B. Tonne Futtermittel) bezogen, sodass bei einem Wachstum der Erfassungs- und Verarbei-
tungsmengen insgesamt eine Erhöhung des Energieeinsatzes möglich ist. Hinzu kommt, dass das durch Gut-
achten nachzuweisende Einsparungsziel nur auf die geförderte Investition bezogen ist, während bei der Er-
fassung des Energieverbrauchs im Erhebungsbogen der gesamte Betrieb bzw. Betriebsteil zugrunde gelegt 
wird. 

Aus den im Januar 2019 geführten Telefoninterviews mit den ZWE für den Förderzeitraum 2014 bis 2017 
(n=33) geht hervor, dass bei der Mehrheit der geförderten Vorhaben auch die Energieeffizienz verbessert 
werden konnte, wenngleich es im Einzelfall meist schwierig war, die Effizienzeffekte zu quantifizieren. Fehl-
investitionen gab es praktisch nicht; die geförderten Investitionen würden nach Einschätzung der befragten 
ZWE auch ex post betrachtet mit einer Ausnahme wieder durchgeführt. Die Wettbewerbsfähigkeit der Un-
ternehmen ist mit Hilfe der geförderten Investition nach deren Einschätzung im Durchschnitt deutlich an-
gestiegen (auf einer Skala von 1 bis 10 stieg der Durchschnitt von 6,2 auf 7,7 an). Das heißt, dass sich die 
Unternehmen selbst im Durchschnitt nach Durchführung der Investitionen als sehr wettbewerbsfähig ein-
stufen. Abgesehen von einem Unternehmen haben alle geförderten Unternehmen ihre Erfassungs- oder 
Verarbeitungskapazitäten ausgeweitet. 

Wirkungen sind nur dann vollständig der VuV-Förderung zuzuschreiben, wenn keine Mitnahmeeffekte exis-
tieren. Tatsächlich aber weist ein nennenswerter Teil der geförderten Vorhaben Mitnahmen auf. In den 
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Telefoninterviews hat ein knappes Drittel (30 %) angegeben, dass sie die identische Investition auch ohne 
Förderung durchgeführt hätten. Dabei handelt es sich im Durchschnitt um kleinere Vorhaben (17,5 % der 
Fördermittel). In lediglich zwei Fällen (6 %; 5 % der Fördermittel) wäre die Investition ohne Förderung über-
haupt nicht durchgeführt worden. Bei den anderen ZWE handelt es sich um teilweise Mitnahmen, weil die 
geförderte Investition ohne Förderung zwar auch durchgeführt worden wäre, aber etwas später oder in 
Schritten bzw. in kleinerem Ausmaß oder einfacherer technischer Ausstattung.  

Die Förderung des Landhandels im Bereich Getreide verstärkt die bereits bestehende starke Konkurrenz 
bzw. den Verdrängungswettbewerb in diesem Bereich. In diesem Sektor sind auch die größten Mitnahme-
effekte bzw. die geringsten Netto-Förderwirkungen zu beobachten.  

Schlussfolgerungen 

Insgesamt ist festzuhalten, dass die VuV-Förderung überwiegend der Verbesserung der Wettbewerbsfähig-
keit, der Produktqualität und der Regionalität nützt und die Effekte bei der Energieeffizienz eher gering sein 
dürften. Dazu trägt auch bei, dass mit jeder neuen Investition in Gebäude und technische Anlagen die The-
men Isolierung, Kühlung, Trocknung und interne Logistik aus Kostengründen eine große Bedeutung haben 
und ohnehin durchgeführt werden dürften. Hinzu kommt, dass die VuV-Förderung hauptsächlich den Er-
zeugernutzen (Primärerzeuger) steigern soll. Die Wettbewerbssituation (starke Konkurrenz) und die hohen 
Mitnahmen im Getreidesektor (Landhandel) schränken die Wirksamkeit der Maßnahme ein. Falls die Maß-
nahme mehr zur Verbesserung der Energieeffizienz beitragen sollte, wäre eine stärkere Fokussierung der 
Auswahlkriterien auf dieses Ziel hin sinnvoll. 

Daten und Methoden 

Zunächst erfolgte für den Förderzeitraum 2014 bis 2018 eine Auswertung der vorliegenden Projektlisten 
und Antragsbögen. Da diese keine umfassende Bewertung der Fördermaßnahme erlauben, wurden im Ja-
nuar 2019 insgesamt 33 leitfadengestützte Telefoninterviews durchgeführt. Die Projektabschlussbögen, in 
denen die Wirkungen der geförderten Investitionen mit einem Abstand von mindestens einem Jahr nach 
Abschluss des Vorhabens erfasst werden, liegen zur Auswertung erst für die Ex post-Bewertung von PFEIL 
vor.  
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7.13 Gemeinsame Bewertungsfrage Nr. 13 (SPB 5C) nicht programmiert 

7.14 Gemeinsame Bewertungsfrage Nr. 14 (SPB 5D) 

„In welchem Umfang haben die Interventionen im Rahmen des Programms zur Entwicklung des ländlichen 
Raums zur Verringerung der aus der Landwirtschaft stammenden Treibhausgas- und Ammoniakemissionen 
beigetragen?“ 

Interventionslogik und Relevanz der Förderung 

Der Ausstoß an Treibhausgasen (THG) aus der Landwirtschaft lag in Niedersachsen laut nationaler THG-
Berichterstattung im Jahr 2017 bei 14.784 kt CO2-Äq (vgl. auch Kontextindikator C45). Für die Stadtstaaten 
wird in der Berichterstattung nur ein Sammelwert angegeben, für Bremen liegt daher kein Einzelwert vor. 
Der vom Thünen-Institut (Rösemann et al., 2019) berechnete Wert für Niedersachsen entspricht damit gut 
22 % der gesamtdeutschen Emissionen des Sektors und rund 17 % der THG-Emissionen in Niedersachsen 
insgesamt. Die Höhe landwirtschaftlicher Emissionen ist gegenüber dem Bezugsjahr 1990 nahezu unverän-
dert (Lasar, 2018). 

In Niedersachsen hat die Landwirtschaft besonders hohe Anteile am Ausstoß der klimarelevanten Gase Me-
than (CH4, 73 %) und Lachgas (N2O, 87 %). Methanemissionen, die in Niedersachsen ca. 50 % der THG-Emis-
sionen der Landwirtschaft ausmachen, korrespondieren mit der Viehhaltung und Biogaserzeugung und sind 
seit 1990 weniger gesunken als im Bundesdurchschnitt. Die N2O-Emissionen aus der Landwirtschaft sind in 
Niedersachsen entgegen dem bundesdeutschen Trend seit 2007 sogar wieder gestiegen (MU, 2017). Als 
Ursachen können ein Zuwachs des Düngemitteleinsatzes, die Ausdehnung der Ackerfläche sowie eine In-
tensivierung der Bewirtschaftung organischer Böden angeführt werden. 

Niedersachsen beabsichtigt, quantitative Minderungsziele für THG-Emissionen gesetzlich zu verankern; der 
Entwurf eines Klimaschutzgesetztes befindet sich in der Abstimmung. Bisherige Zielaussagen der Landesre-
gierung sehen gegenüber 1990 eine schrittweise Absenkung zwischen 2030 (50 %) und 2050 (80-95 %) vor. 
Bremen hat im Jahr 2015 ein Klimaschutzgesetz verabschiedet, das eine Absenkung bis 2020 um 40 % vor-
sieht und sich darüber hinaus ebenfalls an dem Leitziel der Industrieländer orientiert, die THG-Emissionen 
bis zum Jahr 2050 um 80 bis 95 % zu senken (BremKEG). Ein Sektorziel für die Landwirtschaft existiert in 
keinem der beiden Bundesländer. Demgegenüber strebt der Klimaschutzplan des Bundes an, die THG-Emis-
sionen der Landwirtschaft bis 2030 um 34-31 % gegenüber 1990 zu reduzieren (BMU, 2016).  

Den Belastungen durch Ammoniakemissionen (NH3) kommt im Rahmen internationaler Vereinbarungen 
zur Luftreinhaltung eine besondere Bedeutung zu. Zur Verbesserung sind in der UNECE-Genfer-Luftreinhal-
tekonvention nationale Höchstmengen festgelegt, die Deutschland in der Vergangenheit deutlich über-
schritten hatte. Die Aktualisierung der Höchstmengen im Jahr 2012 sieht eine Reduktion der Ammoniak-
Emissionen in Deutschland bis 2020 um 5 % gegenüber dem Wert von 2005 vor. Die auf EU-Ebene gültige 
Richtlinie legt zusätzlich ein Minderungsziel für das Jahr 2030 von 29 % gegenüber 2005 fest (RL (EU) 
2016/2284). 

95 % der NH3-Emissionen stammen aus der Landwirtschaft (UBA, 2018). Die sektorbezogenen NH3-Emissio-
nen in Niedersachsen liegen im Jahr 2017 bei 161 kt (Rösemann et al., 2019); das entspricht einem Anteil 
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von 25 % an den gesamtdeutschen NH3-Emissionen der Landwirtschaft. Als wichtigste Quellen sind mit 
knapp 80 % die Tierhaltung samt Wirtschaftsdüngermanagement und -ausbringung sowie mit gut 11 % der 
Einsatz synthetischer Dünger anzuführen. 

Die auch im Vergleich zu anderen Bundesländern sehr hohen THG- und NH3-Emissionen der Landwirtschaft 
werden in PFEIL beschrieben. Deren Verringerung wird in der Bedarfsanalyse als relevantes Handlungsfeld 
identifiziert und in der Programmstrategie als eigenständiges Ziel aufgegriffen. Als relevante Maßnahme 
werden in der Strategie u. a. die Agrarumwelt- und Klimaschutzmaßnahmen (TM10.1) aufgeführt; dem 
SPB 5D wurde aber lediglich die Vorhabenart BV2 ‚Emissionsarme Ausbringung von Gülle/Substraten‘ mit 
primärer Zielsetzung zugeordnet. Die Vorhabenart hat zum Ziel, Stickstoffverluste bei der Ausbringung zu 
verringern (ML, 2015).  

Insgesamt werden die Emissionen in der Landwirtschaft bezogen auf NH3 und N2O damit nur in geringem 
Umfang adressiert; auf Methanemissionen der Tierhaltung ist kein Förderangebot ausgerichtet. Im Kontext 
der Förderung wurden für N2O-, z. T. auch NH3- Emissionen, zum Zeitpunkt der Programmerstellung, we-
sentliche Verbesserungen durch die Reform der Düngeverordnung erwartet, vor allem bei der Effizienz des 
Stickstoffeinsatzes. Eine Verringerung von CH4-Emissionen ist in erster Linie durch Abstockung von Viehbe-
ständen zu erreichen, was unter dem Querschnittziel Klimaschutz Erwähnung findet, aber ansonsten nicht 
weiter operationalisiert ist. 

Beantwortung der Bewertungsfrage 

Ammoniakemissionen (R19): Durch die emissionsarme Ausbringung von Gülle und Gärresten (BV2) wird in 
erster Linie eine Verringerung von Ammoniakemissionen erreicht. Gegenüber dem erweiterten Durchfüh-
rungsbericht (eDFB) 2017 (Fährmann, 2017) ist der jährliche Minderungseffekt durch das Ausscheiden von 
rund 7 % der ursprünglich teilnehmenden Betriebe leicht zurückgegangen. Allerdings ist die nachweislich 
emissionsarm ausgebrachte Güllemenge weniger stark, nämlich um etwa 2,3 % gesunken, und dies erst im 
Jahr 2017. Es ergibt sich nunmehr im Mittel der Jahre 2015 bis 2017 eine Verringerung der Ammoniakemis-
sionen von 1,12 kt NH3 im Vergleich zur Referenzsituation ohne Förderung. Das entspricht einem Anteil an 
den gesamten NH3-Emissionen der Landwirtschaft in Niedersachsen von 0,7 %, bezogen auf den Wert für 
2017. Bei der Neuberechnung wurde auch der Anteil von emissionsarm ausgebrachten Gärresten mit be-
rücksichtigt, der bei BV2 mit 22,5 % niedriger ausfällt als im niedersächsischen Durchschnitt. 

Im Jahr 2017 wurden laut InVeKoS-/Förderdaten 2.475 Betriebe gefördert, fünf davon haben ihren Betriebs-
sitz in Bremen. In den Förderdaten ist für die teilnehmenden Betriebe ein gülleproduzierender Tierbestand 
von rund 404.500 GVE ausgewiesen (Rückgang 6.100 GVE); das entspricht immerhin 12,5 % der GVE in 
NI/HB. Der gülleproduzierende Tierbestand umfasst rund 11 % der in NI/HB gehaltenen Rinder, mit Schwer-
punkt bei Milchvieh und in der Rindermast. Der Anteil bei den Mast- und Zuchtschweinen lag etwa bei 27 %. 
Die laut Förderdaten im Mittel der Förderperiode emissionsarm ausgebrachte Güllemenge von rund 
3,7 Mio. m3 macht aber nur gut 8,3 % der statistisch ermittelten Ausbringungsmenge in NI/HB aus (Bezugs-
jahr 2015; DESTATIS, 2016), da in NI/HB durch den Importüberschuss bei den flüssigen Wirtschaftsdüngern 
mehr ausgebracht als produziert wird. 

Die teilnehmenden Betriebe weisen im Mittel eine LF von rund 100 ha und eine Besatzdichte von im Mittel 
2,56 GVE/ha auf. Letztere liegt damit um 0,3 GVE über dem Mittel aller rinder- oder schweinehaltenden 
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Betriebe in NI/HB. Die Inanspruchnahme ist räumlich stark auf das nordwestliche Niedersachsen kon-
zentriert. Wie schon 2017 berichtet, wurde bei der Erstbeantragung das Förderziel mit rund 6 % der LF für 
die Verwaltungsverträge zur Reduzierung der Treibhausgas- und/oder Ammoniakemissionen um mehr als 
das Dreifache übertroffen (Indikator T18). 

Der Verringerungseffekt emissionsarmer Ausbringungstechnik ist beim Einsatz auf Grünland und im Futter-
bau deutlich höher als im Ackerbau. Auf unbestelltem Acker sind die Einsparmöglichkeiten im Vergleich zu 
herkömmlicher Ausbringungstechnik bei Einarbeitung innerhalb gesetzlicher Fristen am geringsten. Bei der 
Schleppschuhtechnik, die eindeutig das am häufigsten eingesetzte Ausbringungsverfahren darstellt, fallen 
die Emissionsfaktoren auf Acker sogar höher aus als beim Breitverteiler mit Einarbeitung. Die Verteilung auf 
die einzelnen Verfahren und Wirtschaftsdüngerarten stellt sich, abgeleitet aus den ausgewerteten Ausbrin-
gungsbelegen, wie in Tabelle 7.14-1 dargestellt dar. 

Tabelle 7.14-1: BV2- Emissionsarm ausgebrachte flüssige Wirtschaftsdünger, differenziert nach 
technischen Verfahren und Wirtschaftsdüngerarten 

 

Quelle:  Berechnungen des Thünen-Institut auf Grundlage förderspezifischer Aufzeichnungen aus 2016. 

Die Förderung emissionsarmer Ausbringungstechnik hat folgende Veränderung bei den Anteilen der einzel-
nen Ausbringungsverfahren bewirkt: Einsatz des Güllegrubbers für Rindergülle +4,8 %, für Schweinegülle 
sogar +8,6 %, bei Schleppschuhtechnik für Rindergülle +3,5 % für Schweinegülle +4 % und bei Injektionsver-
fahren bei Rindergülle +1,1 %, Schweinegülle +0,5 %.  

THG-Emissionen (R18): Die emissionsarme Ausbringung von Gülle und Gärresten (BV2) erzielte eine Min-
derung von Lachgasemissionen in Höhe von 26,55 kt CO2-Äq im Mittel der Förderperiode. Damit wird be-
zogen auf die düngungsbedingten N2O-Emissionen in NI/HB eine Emissionsminderung von 0,45 % erreicht; 
der Minderungsanteil bei den THG-Emissionen aus der Landwirtschaft insgesamt liegt bei 0,18 % (ohne 
LULUCF). Da bei BV2 keine Neuanträge mehr möglich sind, wird der Minderungseffekt etwa auf diesem 
Stand verbleiben. Auf Methanemissionen hat die emissionsarme Ausbringung keinen Einfluss. 

Zum einen entsteht der berechnete Effekt durch Verringerung indirekter N2O-Emissionen, die auf die o. a. 
Ammoniakemissionen bei der Gülleausbringung und resultierender N-Deposition zurückzuführen sind. Im 

Nachweislich 
emissionsarm 
ausgebracht 

Menge

Schleppschuh- und 
Schlitzverfahren

Injektion Kombigerät 
(Güllegrubber)

m3

Rindergülle 62,8 18,1 19,1 1.785.659

Schweinegülle 35,0 29,0 34,1 1.085.474

Gärsubstrat 57,5 25,8 16,7 833.555

Gesamt im Mittel der Förderperiode 3.704.688

Anteile der zur Ausbringung eingesetzten Technik in % 
(ohne fehlende Angaben)
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Mittel beträgt dieser Einspareffekt 14,5 kt CO2-Äq pro Förderjahr. Der geschätzte Effekt fällt aus o. g. Grün-
den etwas höher aus als im eDFB 2017 (Fährmann, 2017). 

Zum anderen wird eine zusätzliche Wirkung durch die Einsparung von Mineraldünger erreicht, wenn auf-
grund der Minderung der NH3-Verluste mehr kurzfristig verfügbarer N über Wirtschaftsdünger vorhanden 
ist, und dieser in der Düngeplanung Berücksichtigung findet. Dieser Effekt konnte über einen Vergleich be-
trieblicher Nährstoffbilanzen von teilnehmenden Betrieben mit denen einer ähnlich strukturierten Kontroll-
gruppe gezeigt werden. Überschlägig entspricht die ermittelte Reduktion beim Düngereinsatz einer Grö-
ßenordnung von rund 25 kg N/ha Ausbringungsfläche, die nach Auswertung der Ausbringungsbelege rund 
57 % der LF bei den Teilnehmern in NI/HB umfasst. Gemittelt über die Förderjahre 2015 bis 2017 ergibt sich 
eine wirksame Fläche von 142.350 ha, eine Einsparung von rund 2.035 t N oder umgerechnet 12,05 kt CO2-
Äq.  

Schlussfolgerungen 

Der quantifizierbare Umfang der Emissionsminderung bei Treibhausgasen, der auf die AUKM BV2 mit Pri-
märziel zurückgeführt werden kann, ist im Vergleich zum Referenzwert der Baseline für THG-Emissionen 
der Landwirtschaft mit 0,18 % äußerst gering. Auf den Verlauf des Basistrends in der aktuellen Förderperi-
ode hat dieses Förderangebot nur einen vernachlässigbaren Einfluss. Da keine Neubeantragung in der lau-
fenden Förderperiode mehr vorgesehen ist, verbleibt der Beitrag zum Schwerpunktbereich auf geringem 
Niveau. 

Hinzuweisen ist aber in diesem Zusammenhang darauf, dass über Maßnahmen in PFEIL ohne Klimaschutz-
ziel oder mit Landesziel (siehe Programmstrategie) ein deutlich höherer Wirkungsbeitrag erzielt wird als der 
hier berichtete (vgl. Bewertungsfrage 24). Allerdings ist auch dieser bei weitem nicht ausreichend, um merk-
lich zu dem beizutragen, was der Sektor im Hinblick auf die mittel- und langfristigen THG-Emissionsziele in 
Deutschland leisten müsste.  

Auch die Minderungsrate von Maßnahmen zur Reduktion von Ammoniak-Emissionen fällt mit 0,7 % sehr 
gering aus. Verglichen mit den Reduktionszielen, die Deutschland laut internationaler Verpflichtungen 
schon sehr kurzfristig erzielen muss, ist der Beitrag der ELER-Förderung in diesem Handlungsfeld viel zu 
gering (vgl. Osterburg et al., 2018).  

Bei der Förderung emissionsarmer Ausbringungstechnik wurde nicht das komplette Reduktionspotenzial 
ausgenutzt. In diesem Zusammenhang ist zu begrüßen, dass NI/HB mittlerweile über das AFP (TM4.1) eine 
investive Förderung emissionsarmer Ausbringungstechnik etabliert hat, die laut Auswertungen im Länder-
vergleich nachweislich effizienter ist (Roggendorf, 2019) und zudem die Lücke bei der Eigenmechanisierung 
schließen kann. Weitergehende Schlussfolgerungen sind erst möglich, wenn mehr Erkenntnisse zur Inan-
spruchnahme dieses Förderangebotes vorliegen.  

Maßnahmen zur Emissionsminderung bei Ammoniak sollten im Verbund gesehen und gefördert werden. 
Auflagen zur Abdeckung von Güllelagern – die auch bei der Agrarinvestitionsförderung eingeführt wurden 
– sind erst dann sinnvoll, wenn die resultierenden erhöhten Ammoniumgehalte der Gülle nicht zu erhöhten 
Emissionen bei der Ausbringung führen oder wenn keine emissionsarme Ausbringungstechnik eingesetzt 
wird. Alternativ steht momentan eine weitere Verschärfung des Ordnungsrechts zur Diskussion. 
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Daten und Methoden 

Die Verringerung von Ammoniak-Emissionen (R19) durch emissionsarme Ausbringungstechniken (TM10.1 
BV2) wird über die in der nationalen Treibhausgasberichterstattung genutzten Emissionsfaktoren bestimmt 
(Rösemann et al., 2019). Basierend auf den Untersuchungen von Döhler et al. (2002) unterscheiden sich die 
Emissionsfaktoren (EF) der Technikvarianten, bezüglich der Vegetation auf den Ausbringungsflächen und 
abhängig von Einarbeitungszeiten. Auch ist zwischen Rinder-, Schweinegülle und Gärresten aus der Fermen-
tierung zu unterscheiden. Für die Berechnung wurden die EF aus dem Emissionsinventar für 2016 genutzt 
(vgl. Haenel et al., 2018). Für die Verfahren Breitverteilung und Schleppschlauch auf unbewachsenem Acker 
wurden den Vorgaben der Düngeverordnung folgend EF für Einarbeitung innerhalb von vier Stunden einge-
setzt.  

Die Verringerung der Emissionen durch die geförderten Verfahren wurde für den erweiterten Durchfüh-
rungsbericht 2017 über eine Mit-Ohne-Simulation mit dem Modell der nationalen Treibhausgasberichter-
stattung geschätzt (vgl. Anhang 2, SPB 5D in Fährmann, 2017). Bei der Simulation wurde der Anteil der Aus-
bringungsverfahren in geförderten Betrieben der im Modell hinterlegten Referenz gegenübergestellt, die 
basierend auf Statistikangaben die Situation vor Beginn der Förderperiode abbildet (DESTATIS, 2011). Der 
gestiegene Anteil der Schleppschuhtechnik wurde pauschal mit den Anteilen von Breitverteilern und 
Schleppschlauch bei der Ausbringung auf Grünland oder im wachsenden Ackerkulturbestand gegengerech-
net. Grubber und Injektion ersetzten wiederum – ebenfalls pauschalisierend, aber gestützt auf Angaben der 
Teilnehmer - Anteile von Breitverteiler und Schleppschlauch auf unbewachsenem Acker.  

Die Anteile der Ausbringungsverfahren mit und ohne Förderung wurden zur Berechnung des Gesamteffek-
tes dann aber auf die Wirtschaftsdüngermengen aus der aktuell verfügbaren Ausbringungsstatistik bezogen 
(DESTATIS, 2016). 

Die benötigten Eingangsdaten der Schätzung wurden Belegen teilnehmender Betriebe aus dem Jahr 2016 
entnommen. Zu diesem Zweck standen förderspezifische Aufzeichnungen einer repräsentativen Stichprobe, 
geschichtet nach Bewilligungsstellen, zur Verfügung (Klumpenstichprobe). 

Für den vorliegenden Bericht wurde die Simulation zur Schätzung der Fördereffekte nochmals durchgeführt, 
um den Anteil von Gärresten an der Ausbringungsmenge zu berücksichtigen. Dieser war zum eDFB 2017 
allein anhand der förderspezifischen Aufzeichnungen nicht zu ermitteln. Die Ausbringung von Gärresten 
samt vergorener Gülle wurde in der Neuberechnung pauschal für alle teilnehmenden Betriebe angenom-
men, die laut im Internet veröffentlichter Daten eine Biogasanlage mit Güllezufuhr betreiben (BMEL, 2019).  

Methan- und Lachgasemissionen (R18): Auch die Verringerung der THG-Emissionen der Landwirtschaft 
wird angelehnt an die nationale Emissionsberichterstattung Deutschlands und damit nach den Richtlinien 
des IPCC (2006) berechnet. Allerdings beschränkt sich der dem SPB 5D zugeordnete ergänzende Ergebnis-
indikator R18 auf Methan- und Lachgasemissionen und umfasst damit nur einen Teilbereich des nationalen 
Emissionsinventars des Sektors Landwirtschaft.  

Auf Methanemissionen hat die emissionsarme Ausbringung keinen Einfluss. Bezogen auf Lachgas sind zwei 
Emissionspfade zu berechnen und die Einzeleffekte zu addieren: 
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a) Werden durch die emissionsarme Ausbringung von Wirtschaftsdüngern Emissionen von Ammoniak re-
duziert, hat dies durch verringerte Deposition indirekten Einfluss auf die Emission von Lachgas und ver-
wandter Stickoxide. Zur Berechnung wird der Emissionsfaktor aus dem nationalen Inventarbericht ein-
gesetzt. 

b) Durch die Verringerung der NH3-Emissionen wird der Düngewert der Gülle erhöht, und es gelangt mehr 
reaktiver N-Dünger in den Boden. Ob die höheren N-Gehalte der Gülle in der Düngeplanung teilneh-
mender Betrieben Eingang finden und entsprechend Mineraldünger eingespart wird, wurde über einen 
statistischen Mit-Ohne-Vergleich ermittelt. Dazu wurde der Düngereinsatz teilnehmender und nichtteil-
nehmender Betriebe anhand von Daten aus den Fachrechtskontrollen zur Düngeverordnung verglichen. 
Gemäß den Empfehlungen des Evaluierungsleitfadens wurden dabei über Matching-Verfahren mög-
lichst ähnliche Vergleichsgruppen gebildet.  

Die mittlere Einsparung je ha wurde im letzten Schritt auf die Ausbringungsfläche hochgerechnet, die aus 
den erwähnten Ausbringungsbelegen teilnehmender Betriebe in Verbindung mit InVeKoS-daten ermittelt 
wurde. Die Menge eingesparten Stickstoffs kann dann mit entsprechenden Koeffizienten nach IPCC in ein-
gesparte Tonnen Lachgas bzw. CO2-Äquivalente umgerechnet werden (Umrechnung zu kg N2O, Multiplika-
tion mit THG-Potenzial: 298 kg CO2 je kg N2O). In der deutschen THG-Berichterstattung werden verschie-
dene Emissionspfade für Lachgas und verwandte Stickoxide berechnet. Diese zusammenfassend gehen 
Flessa et al. (2012) vereinfachend davon aus, dass pro kg eingespartem Stickstoff im Mittel 5,92 kg CO2-Äq 
eingespart werden. 
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UBA [Umweltbundesamt] (2018) Ammoniak-Emissionen, zu finden in <https://www.umweltbundes-
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7.15 Gemeinsame Bewertungsfrage Nr. 15 (SPB 5E) 

„In welchem Umfang wurden durch die Interventionen im Rahmen des Programms zur Entwicklung des länd-
lichen Raums Kohlenstoff-Speicherung und -bindung in der Land- und Forstwirtschaft gefördert?“  

Relevanz der Förderung und Interventionslogik 

Die Relevanz der Land- und Forstwirtschaft für den Klimaschutz zeigt sich u. a. im CO2-Speicherpotential. 
Die aktuelle Speicherleistung der Wald- und Agrarökosystem liegt bei ca. 5 Mio. t organischem Kohlenstoff. 
Damit speichern diese Ökosysteme zusammen so viel organischen Kohlenstoff wie Deutschland beim ge-
genwärtigem Emissionsniveau in 23 Jahren CO2 emittiert (Flessa et al., 2018). Unter landwirtschaftlicher 
Nutzung ist der weit überwiegende Anteil an organischem Kohlenstoff im Boden gespeichert. Der Boden-C-
Gehalt wird v. a. durch den Humusgehalt bestimmt. Eine herausragende Rolle in Bezug auf die Kohlen-
stoffspeicherung nehmen Moorböden ein. Natürliche Moore sind langfristige Kohlenstoffsenken. Bis zu ei-
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ner Tiefe von 1 m speichern sie im Mittel 507 t/ha organischen Kohlenstoff; dies ist ein Vielfaches des Koh-
lenstoffgehaltes von Ackerböden (96 t/ha) und von Böden unter Grünland (135 t/ha). Werden Moore ent-
wässert, beginnen der Abbau der organischen Substanz und damit die Freisetzung des gebundenen Kohlen-
stoffs. Die CO2-Emissionen aus Mooren und moorähnlichen Böden unter landwirtschaftlicher Nutzung ver-
ursachen rund 37 % der gesamten Treibhausgasemissionen aus den Sektoren Landwirtschaft, landwirt-
schaftliche Landnutzung und Landnutzungsänderung; dabei umfassen sie ca. 6 % der landwirtschaftlich ge-
nutzten Fläche Deutschlands (Flessa et al., 2018). In Niedersachsen liegen 38 % der gesamtdeutschen Moor-
fläche (ML, 2015). 

Wälder tragen durch die Bindung von CO2 im Boden und der aufstockenden Holzbiomasse zur Entlastung 
der Atmosphäre von klimaschädlichen Treibhausgasen bei. Nachgelagert spielt die Substitutionswirkung der 
Holznutzung eine Rolle. Zugleich sind Wälder durch die Auswirkungen des erwarteten Klimawandels aber 
auch in ihrer Existenz gefährdet (Franz, 2019). 

Der entscheidende Faktor für die Höhe der CO2-Emissionen aus Moorböden ist der Grundwasserstand. Die 
Emissionen können nur durch die Anhebung des Grundwasserstands auf Geländeniveau gestoppt werden 
(Jensen et al., 2010; Poyda et al., 2016). 

Baumarten können unterschiedlich mit den Auswirkungen des Klimawandels umgehen. Standortangepasste 
Mischbestände werden aktuell als Maßnahme zur Anpassung der Wälder an den Klimawandel und damit 
den Erhalt des C-Speichers empfohlen (Eichhorn et al., 2016). 

Die Bedeutung des Waldes als Kohlenstoffspeicher und CO2-Senke wird in PFEIL angesprochen. Niedersach-
sen/Bremen haben sich aber dazu entschlossen, alle forstlichen Maßnahmen außerhalb des EPLR anzubie-
ten. Die Interventionslogik im Bereich des SPB 5E bezieht sich auf Moore und ihre Bedeutung als Kohlen-
stoffspeicher.  

PFEIL enthält nur eine Maßnahme mit prioritärer Zielsetzung im SPB 5E, Flächenmanagement für Klima und 
Umwelt (TM 4.4, FKU). Sekundäre Ziele wurden in PFEIL grundsätzlich nicht programmiert. 

Beantwortung der Bewertungsfrage 

Moore können bei Wiedervernässung ein hohes Einsparpotenzial an CO2-Äq. entwickeln. Eine solche Wie-
dervernässung erfordert in der Regel eine langfristige Flächensicherung durch Kauf und Arrondierung der 
geeigneten Flächen. Mittel- bis langfristig werden auf den vom Land erworbenen Flächen innerhalb der 
Moorschutzkulisse dann Maßnahmen zur Wiedervernässung durchgeführt werden. Eine zusätzliche Koh-
lenstoff-Speicherung findet kurz- und mittelfristig aber nicht statt, da es sich bei der Renaturierung von 
Mooren um einen längerfristigen Prozess handelt. Die Maßnahmen können allerdings zu verringerten Emis-
sionen durch Einschränkung der Torfmineralisation führen. 

Die Maßnahme FKU (TM 4.4) wird seit 2015 angeboten. Eine Vorgängermaßnahme gibt es nicht. Das Flä-
chenmanagement wird in Kombination mit Flurbereinigungsverfahren durchgeführt, um die lagerichtige 
Ausweisung zusammenhängender Moorflächen zur Wiedervernässung ermöglichen zu können. Die Abstim-
mungsprozesse zur Einleitung eines Flurbereinigungsverfahrens sind relativ zeitintensiv. In verschiedenen 
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Gebieten laufen die Vorgespräche mit den verschiedenen Akteuren. Im Rahmen der Erstellung des Pro-
gramms „Niedersächsische Moorlandschaften“ erfolgte eine enge Abstimmung von ML, MU und dem Lan-
desamt für Bergbau Energie und Geologie (LBEG). Hierbei wurden die Moorgebiete identifiziert, bei denen 
mit der Wiedervernässung die höchste Einsparung an Treibhausgas-Emissionen erreicht werden kann. Der 
im Rahmen der Verfahren durchgeführte Grunderwerb dient der Arrondierung von Flächen (bzw. der Be-
reitstellung von Tauschflächen), die dann im Rahmen der Bodenordnung als zusammenhängende Gebiete 
einer Wiedervernässung zugeführt werden. Der Grunderwerb dient damit indirekt der Minderung von 
Treibhausgasemissionen. 

Bisher sind insgesamt sieben Unterstützungsvorhaben für nichtproduktive Investitionen vorgesehen. Hier-
für sind öffentliche Ausgaben in Höhe von 24,0 Mio. EUR eingeplant. Als programmspezifischer Zielindikator 
(vgl. Kap. 11.5 in PFEIL) sind bezüglich der Reduzierung der Treibhausgasemissionen aus Moornutzung 
3.750 t CO2-Äq. pro Jahr vorgesehen (Ausgangswert im Basisjahr 2014: 0 t CO2-Äq. pro Jahr). 

Im Berichtszeitraum wurden Bewilligungen im Umfang von ca. 2,3 Mio. Euro an EU-Mitteln erteilt (Stand 
Ende 2018). Neben allgemeinen Ausführungskosten im Verfahrensgebiet Langenmoor (1,4 Mio. Euro för-
derfähige Kosten) wurden Flächenkäufe in den Verfahrensgebieten Langenmoor (Landkreis Cuxhaven) und 
Tannenhausen (Landkreis Aurich) (förderfähige Kosten Flächenerwerb ca. 1,2 Mio. Euro) finanziert. Ein Flä-
chenerwerb im Großen Moor bei Gifhorn wurde bewilligt, bisher aber noch nicht umgesetzt. Aufgrund der 
Flächenknappheit und der stark gestiegenen Boden- und Pachtpreise ist in einzelnen Regionen die Akzep-
tanz für Bodenordnungsverfahren gering. Die bisherige Umsetzung der Maßnahme liegt daher deutlich un-
ter den Erwartungen. 

Das vereinfachte Flurbereinigungsverfahren Tannenhausen zielt darauf ab, konkurrierende Nutzungsan-
sprüche, die aus der geplanten Wiedervernässung von Teilen des Hochmoores zwischen der Ortslage Tan-
nenhausen und dem Ewigen Meer entstehen, zu lösen. 

Das Verfahrensgebiet Langenmoor liegt im Landkreis Cuxhaven im Grenzbereich zum Landkreis Rotenburg 
(Wümme). Die bereits wiedervernässte Kernzone des dortigen Naturschutzgebietes Langes Moor stellt ei-
nen wichtigen Schlaf- und Brutplatz für Kraniche dar. Aus naturschutzfachlicher Sicht bestehen für das Flur-
bereinigungsverfahren u. a. folgende Zielsetzungen:  

• Nachhaltiger Schutz der noch vorhandenen Moorreste durch Übertragung ins öffentliche Eigentum, 

• Bessere Vernetzung der Teilbereiche durch Kombination von Maßnahmen unterschiedlicher Maßnah-
menträger, 

• Optimierung des Wasserregimes der Moorflächen.  

Das Große Moor liegt im Landkreis Gifhorn und stellt das am weitesten südöstlich gelegene Hochmoor in 
Niedersachsen dar. Das Flurbereinigungsverfahren Großes Moor soll zu einer Entflechtung von Nutzungs-
konflikten zwischen Landwirtschaft und Naturschutz beitragen. Durch Flächentausch sollen größere zusam-
menhängende Vernässungsflächen hergestellt werden. Im Zentrum des Großen Moores sollen, sofern die 
hydrologischen Verhältnisse dies zulassen, über Zwischenmoorstadien möglichst hochmoorähnliche, weit-
gehend offene Biotoptypen entstehen. Der Flächenerwerb ist in diesem Gebiet noch nicht abgeschlossen. 
Er wurde daher bei der Bilanzierung des CO2-Einsparpotenzials noch nicht berücksichtigt.  
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Für eine Abschätzung der klimarelevanten Wirkungen kann davon ausgegangen werden, dass in den beiden 
genannten Projektgebieten Tannenhausen und Langenmoor die Förderung einen Beitrag dazu leistet, dass 
ca. 127  ha der Vernässung zugeführt werden können und damit der weitere Abbau des Torfkörpers ge-
stoppt wird. Renaturierte Hoch- und Niedermoore können pro Jahr zwischen 9 und 22 t CO2-Äq. pro Hektar 
einsparen (Drösler et al., 2011; Drösler et al., 2012; Tiemeyer et al., 2016). Nach Augustin und Chojnicki 
(2008) kann es aber insbesondere bei Niedermoorflächen im Falle eines Überstaus zu Methan-Emissionen 
kommen. Diese können bezogen auf eine Wirkungsdauer der Maßnahme von 100 Jahren je nach Szenario 
entweder 5, 20 oder 50 Jahre andauern. Positive Wirkungen für den Klimaschutz entstehen also erst dann, 
wenn die CO2-Einsparungen die Methan-Emissionen bilanzierungstechnisch übersteigen. Nach Bathke und 
Werner (2016) kann im Mittel über die verschiedenen Projekte des Moorschutzes auf erworbenen Flächen 
mit einer Einsparung von etwa 10 t CO2-Äq. pro Hektar und Jahr gerechnet werden. Bei einer Fläche von 
127 ha entspräche dies langfristig einer Einsparung 1.270 t CO2-Äq. pro Jahr. 

Eine zusätzliche Kohlenstoff-Speicherung findet auf den erworbenen Flächen kurz- und mittelfristig nicht 
statt, da es sich bei der Renaturierung von Mooren um einen längerfristigen Prozess handelt. Das Torf und 
Moorwachstum ist ein sehr langsamer, landschaftsgestaltender Prozess. Über Jahrhunderte hinweg be-
trachtet können Moore in Deutschland jährlich etwa um 1 mm in die Höhe wachsen. Dies entspricht einer 
Kohlenstoff-Bindung im Bereich von ca. 0,15 bis 0,24 t C ha und Jahr. Ob und in welchem Umfang es in den 
wiedervernässten Mooren zu einem tatsächlichen Torfaufbau kommt, bleibt abzuwarten. Durch die Vernäs-
sung von Mooren wird aber bereits kurzfristig ein Beitrag zur Verringerung des Humusabbaus und der Koh-
lenstoff-Freisetzung in der oben genannten Größenordnung geleistet.  

Schlussfolgerungen  

PFEIL enthält nur eine Maßnahme mit Zielen im Schwerpunktbereich 5E. Unterstützt wird die langfristige 
Wiedervernässung von Mooren, die v. a. in Niedersachsen eine wichtige Rolle als C-Speicher einnehmen. 
Die einzelnen Vorhaben von FKU (TM 4.4) werden aber erst langfristig wirken. 

Daten und Methoden 

Die Abschätzung der Maßnahmenwirkung basiert auf der Auswertung von Monitoring-Daten sowie von 
Auszügen aus der ZILE-Datenbank, ergänzt um Literaturanalysen. Die tatsächlichen Wirkungen sind sehr 
stark von standörtlichen Besonderheiten beeinflusst. Ab 2019 sind Fallstudien geplant, mit deren Hilfe diese 
standörtlichen Besonderheiten besser berücksichtigt werden können. 
Die Berechnung zur C-Speicherung stellt nur eine ungefähre Abschätzung der potentiellen Speicherleistung 
auf der Basis von auf Drösler et al. (2011), Drösler et al. (2012) sowie auf dem GEST-Modell, Treibhaus-Gas-
Emissions-Standort-Typen, (MLUV, 2009), dar. Die tatsächliche Speicherleistung der Flächen ist von vielen 
Einflussfaktoren abhängig, die im Rahmen der Evaluation nicht berücksichtigt werden können.  
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7.16 Gemeinsame Bewertungsfrage Nr. 16 (SPB 6A) nicht programmiert 

7.17 Gemeinsame Bewertungsfrage Nr. 17 (SPB 6B)  

„In welchem Umfang wurde durch die Interventionen im Rahmen des Programms zur Entwicklung des länd-
lichen Raums die lokale Entwicklung in ländlichen Gebieten gefördert?“ 

Interventionslogik und Relevanz der Förderung 

Das Portfolio des SPB 6B besteht aus Maßnahmen, 

• die auf der ZILE-Richtlinie basieren (TM7.1 „Dorfentwicklungspläne“, TM7.2 „Dorfentwicklung“, TM7.4 
„Basisdienstleistungen“, TM7.5 „ländlicher Tourismus“, TM7.6 „Kulturerbe“ und TM16.7 „ILE-Regional-
management“),  

• der TM16.9 „Transparenz schaffen“ und  

• LEADER (M19). 

Die Interventionslogik im SPB 6B beinhaltet sich ergänzende Förderangebote auf lokaler und regionaler 
Ebene sowie ein Zusammenwirken von Prozessen und Vorhaben. LEADER ist als gebietsbezogener, partizi-
pativer Ansatz mit einem unterstützenden Regionalmanagement (TM19.4) konzipiert. Die Regionalen Ent-
wicklungskonzepte (REK) der 41 LEADER-Regionen setzen regionsspezifische Ziele. Durch die jeweilige Lo-
kale Aktionsgruppe (LAG) werden regionale AkteurInnen und deren Wissen einbezogen. Auf diese Weise 
soll in einem Bottom-up-Ansatz durch Partizipation und Kooperation ein Zusatznutzen (LEADER-Mehrwert) 
gegenüber einer Top-Down-Förderung generiert werden. Die Umsetzung der REK erfolgt durch jeweils von 
der LAG zu beschließende Vorhaben (TM19.2) und Kooperationsvorhaben (TM19.3). Die 20 ILE-Regionen 
mit ihren Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzepten (ILEK) verfügen ebenfalls über ein Regionalma-
nagement (TM16.7), jedoch nicht über ein eigenes Budget aus ELER-Mitteln zur Förderung von Vorhaben. 
Zudem besteht bei den ILE-Regionen anders als bei LEADER keine Pflicht, Wirtschafts- und SozialpartnerIn-
nen zu beteiligen.  
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Bei den auf der ZILE-Richtlinie basierenden TM7.1 und 7.2 sollen mit Partizipation der Bevölkerung im Rah-
men von Dorfentwicklungsprozessen die Stärkung der Gemeinschaft der Dorfregionen, die Attraktivitäts-
steigerung des Wohnumfeldes, die Verbesserung von Dienstleistungen und Infrastrukturen sowie die Ver-
ringerung der Inanspruchnahme von Flächen erreicht werden.  

Die weiteren Fördermaßnahmen verfolgen spezifischere Ziele: 

• TM7.4 Basisdienstleistungen fördert Vorhaben, die die Folgen des demografischen Wandels verringern 
sollen. 

• Ziel der Tourismusförderung (TM7.5) ist die Sicherung und Entwicklung der Erholungs- und Freizeitinf-
rastruktur sowie der Naturräume in ländlichen Räumen.  

• TM7.6 Kulturerbe zielt auf den Erhalt für die Region bedeutsamer Kulturgüter, um diese Werte für nach-
folgende Generationen zu bewahren und eine Identifikation mit der Region zu schaffen. 

• TM16.9 Transparenz schaffen soll das gegenseitige Verständnis zwischen landwirtschaftlicher und nicht-
landwirtschaftlicher Bevölkerung stärken. Sie soll die LandwirtInnen dabei unterstützen, Kontakte zu 
knüpfen sowie Verbrauchererwartungen zu erkennen. Insbesondere junge Menschen sollen die Pro-
duktionsweise und Produkte ihres regionalen Umfelds kennenlernen. 

In den ländlichen Räumen in Niedersachsen und in Bremen ist ein unterschiedlicher, aber insgesamt großer 
Handlungsbedarf u. a durch den demografischen Wandel und die Sicherung der Daseinsvorsorge gegeben. 
Durch die Fokussierung auf regionsspezifische Problemlagen und sinnvolle Interventionslogiken ist die Re-
levanz einer öffentlichen Förderung gegeben. Bremen nutzt von den ZILE-Fördermöglichkeiten ausschließ-
lich TM7.2 und bietet darüber hinaus noch TM16.9 an. 

Beantwortung der Bewertungsfrage 

Der Beantwortung der Bewertungsfrage liegen umfangreiche empirische Erhebungen zugrunde, die am 
Ende des Kapitels dargestellt sind. 

Inanspruchnahme 

Output-Analyse: Mit insgesamt rund 297 Mio. Euro eingeplanten EU-Mitteln ist der SPB 6B von hoher fi-
nanzieller Bedeutung in PFEIL. Der Bewilligungsstand bei den ZILE-Fördermaßnahmen ist hoch bis sehr hoch. 
Hierin spiegelt sich die starke Nachfrage nach Fördermitteln in diesem Bereich wider. Abgeschlossen wurde 
bisher nur ein geringerer Teil der Förderfälle. Eine Vielzahl von in der Regel über mehrere Jahre durchge-
führten Vorhaben befindet sich noch in der Umsetzung oder ist noch nicht schlussgerechnet. In Bremen hat 
Förderung bei TM7.2 in Form von (Reet-) Dacherneuerungen an Wohn- oder Wirtschaftsgebäuden von Pri-
vatpersonen stattgefunden. Die Mittelverausgabung bei LEADER M19 liegt mit 18,7 % zwischen Bundes- 
und EU-Durchschnitt. Um die Output-Ziele zu erreichen, sind entsprechend noch Anstrengungen aller Betei-
ligten erforderlich. Im Rahmen von TM16.9 wurden im ersten Förderzeitraum bis Mitte 2018 eine zentrale 
Koordinierungsstelle sowie 43 regionale Bildungsträger gefördert, zwei davon aus Bremen. 
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Als ProjektträgerInnen bei den ZILE-TM und LEADER (TM19.2) dominieren in Bezug auf die eingesetzten 
Fördermittel eindeutig Körperschaften des öffentlichen Rechts. Es gibt aber auch 39 % nicht-öffentliche Zu-
wendungsempfängerInnen (ZWE) (v. a. Gemeinnützige AkteurInnen sowie Privatpersonen).  

Administrative Umsetzung: Die ZWE der ZILE-TM und von TM19.2 sind laut ZWE-Befragung mit den Bewil-
ligungsstellen überwiegend zufrieden. Aspekte wie die Angemessenheit des Umfangs der Antragsunterla-
gen und die Stichtagsregelung wurden hingegen kritischer beurteilt. Weitere Ausführungen zur administra-
tiven Umsetzung finden sich im Inanspruchnahmebericht (Fährmann et al., 2018). Bezüglich geeigneter Un-
terstützungsstrukturen (Information, Beratung) für die LEADER-Umsetzung liegen positive Einschätzungen 
vor. Die ILE-Regionen bewerten dementsprechende Aspekte jedoch weniger positiv.  

Ergebnisse und Wirkungen 

Partizipationsprozesse in den Dorfregionen: In Niedersachsen stellen die Aufnahme in das Dorfentwick-
lungsprogramm und die Erstellung eines Dorfentwicklungsplans die Fördergrundlage für Vorhaben der Dorf-
entwicklung (DE) dar. Seit 2013 werden nur noch sogenannte Dorfregionen (bestehend aus mehr als drei 
Dörfern) in das DE-Programm aufgenommen. Die folgenden Aussagen zur Partizipation beziehen sich auf 
diese Dorfregionen: 

• Die generelle Aussicht auf Fördermittel sowie der Investitionsbedarf stellten für die Kommunen den 
wesentlichen Anreiz dar, sich um die Aufnahme ins DE-Programm zu bewerben. Für den umfangreichen 
Aufnahmeantrag wird von der Mehrzahl der Gemeinden Unterstützung durch ein Planungsbüro in An-
spruch genommen. Die gewählte Abgrenzung der Dorfregion hat sich dabei aus der Sicht der Mehrheit 
der Kommunen bewährt. 

• In den Dorfregionen wurden sehr vielfältige, z. T. sehr aufwändige Prozesse für die Erstellung des DE-
Plans durchgeführt. Da es keine landesweiten Vorgaben hierzu gibt, haben die Dorfregionen teils sehr 
spezifische Wege eingeschlagen. Insgesamt gibt es in den Dorfregionen vielfältige Aktivitäten, die Be-
völkerung einzubinden und zu informieren (sowohl digital als auch analog). In den Beteiligungsprozes-
sen sind VertreterInnen aus den Dörfern (z. B. aus Vereinen und Kommunalpolitik, aber auch Einzelper-
sonen) vertreten, Kinder/Jugendliche sowie LandwirtInnen sind unterrepräsentiert. Einzelne Dorfregio-
nen/Kommunen haben diese Gruppen allerdings gezielt beteiligt.  

• In den Dorfregionen findet nach Fertigstellung des DE-Plans in der Regel eine weitere, geförderte Ver-
fahrensbegleitung durch ein Planungsbüro statt, das als wichtigste Aufgabe die Beratung privater An-
tragstellerInnen hat. Die regelmäßige Fortführung der geschaffenen überörtlichen Beteiligungsstruktu-
ren findet bisher nur bei rund 20 % der Dorfregionen statt.  

• Insgesamt sind die Kommunen mit dem geförderten DE-Prozess zufrieden. Besonders positiv werden 
die ortsübergreifenden Ansätze und die konstruktive Zusammenarbeit zwischen den Ortsteilen gese-
hen. Schwierig sind der für die Kommunen hohe personelle Aufwand und die zum Teil schwierige Akti-
vierung der Beteiligten für Themen, die nicht den eigenen Ort betreffen. 

Umsetzung der LEADER-ILE-Prinzipien: Die Ausprägung der Indikatoren zur Implementierung des LEADER-
Ansatzes zeigt überwiegend ein positives Bild (insbesondere zu dem territorialen und multisektoralen An-
satz, dem LAG-Management, zu innovativen Vorhaben, den Kooperationsvorhaben und der Vernetzung). 
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Die ILE-Regionen wurden von den Befragten in einigen Aspekten etwas schlechter bewertet als die LEADER-
Regionen. Dies hat verschiedene Gründe: die ILE-Regionen haben z. T. andere Ansprüche formuliert (z. B. 
weniger breite Beteiligung), und es gibt einen geringen Input (weniger Kapazitäten für das RM, weniger 
durch das Ministerium geförderte Vernetzung). Zudem sind unter den ILE-Regionen Regionen, die sich im 
Auswahlverfahren für LEADER beworben hatten, aber im Auswahlverfahren hinsichtlich ihres ILEK/REK vom 
Auswahlgremium schlechter bewertet wurden als die später anerkannten LEADER-Regionen.  

Während kommunale AkteurInnen vielfach beteiligt werden, sind sowohl bei LEADER als auch bei den ILE-
Regionen insbesondere AkteurInnen aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft sowie Jugendliche noch zu wenig 
beteiligt. Bei den LEADER-Regionen liegt der Frauenanteil im Entscheidungsgremium bei 29 % bei den ILE-
Regionen sind es lediglich 21 %, so dass deutliche Steigerungen wünschenswert sind. Die Arbeitskapazitäten 
der ReM betragen im Mittel pro Region 40 (LEADER) bzw. 26 Wochenstunden (ILE-Regionen). Es ist wird in 
der weiteren Evaluation zu hinterfragen sein, inwieweit die in einzelnen Regionen sehr geringe personelle 
Ausstattung die Umsetzung des LEADER/ILE-Ansatzes ausreichend unterstützen kann. 

Governance: Bezüglich der Etablierung einer effektiven Zusammenarbeit verschiedener Ebenen (Multi-Le-
vel-Governance) ist zum einen die Zufriedenheit der AkteurInnen auf lokaler Ebene mit den Umsetzungs-
möglichkeiten zu den Zielen passender Vorhaben zu betrachten: 

• Das REK ist zentrale Grundlage zur Bewilligung („von der Richtlinien- zur Zielkonformität“), sodass es 
inhaltlich kaum limitierende Beschränkungen gibt. Probleme sind eher der bürokratische Aufwand oder 
schwer nachvollziehbare Kontroll- und Abrechnungsregularien. Die Sanktionsregeln tragen allgemein 
zur Verunsicherung bei und stellen somit ein Antragshemmnis dar. 

Zum anderen sind Informationsflüsse und Zusammenarbeit zwischen Regionen und Landesebene zu bewer-
ten: 

• Die Bewertung der LEADER-ReM zur Kommunikation mit dem Ministerium und insbesondere mit den 
Bewilligungsstellen fällt überwiegend positiv aus (lediglich zur Handhabbarkeit der Antragsunterlagen 
gibt es mehr negative als positive Wertungen). Die Bewertungen der ILE-ReM gegenüber dem Ministe-
rium fallen insgesamt zurückhaltender/kritischer aus, was mit der insgesamt geringeren Kommunikati-
onsintensität/Unterstützung erklärbar ist. Generell bleibt eine möglichst verständliche Vermittlung von 
Regularien eine stetige Herausforderung. Für die ILE-Regionen ist die Verbesserung von Informations-
kanälen ein wichtiger Handlungsbedarf. Für die LEADER-Regionen bestand Handlungsbedarf bezüglich 
der Kofinanzierung für private Vorhaben (wobei hier im Verlauf der Förderperiode ein Lösungsansatz 
entwickelt wurde).  

Bezüglich der Qualität von Local Governance ist insbesondere das Zusammenspiel von AkteurInnen der drei 
Gruppen Staat/Kommunen, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zu betrachten:  

• Die Bewertungen der LAG-Mitglieder zu zentralen Aspekten der Zusammenarbeit und der Entschei-
dungsverfahren innerhalb der Entscheidungsgremien der LAG fallen überwiegend positiv bei relativ ge-
ringen Unterschieden zwischen den drei Gruppen aus. Die Stabilität der Governance-Arrangements 
zeigt sich in der hohen Bereitschaft zum weiteren Engagement, wobei die Bereitschaft seitens der Ak-
teurInnen aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft etwas niedriger ist. 
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• Sowohl die LAG-Mitglieder als auch die Mitglieder der ILE-Lenkungsgruppen nehmen die Unterstützung 
durch Politik und Verwaltung der Region überwiegend positiv war, während zur Unterstützung durch 
die Zivilgesellschaft und insbesondere durch die Wirtschaft eher mittlere Einstufungen vorliegen. Zu-
dem wird deutlich, dass es den oftmals kommunal geprägten ILE-Regionen weniger gelingt, Unterstüt-
zung außerhalb von Politik/Verwaltung zu mobilisieren. 

Hinsichtlich des Beitrages zu den Zielen der REK/ILEK können erste Hinweise anhand der Umsetzung von 
Vorhaben gegeben werden. Erste Hinweise auf den Umsetzungstand ergeben sich aus den Nennungen zu 
besser/schlechter laufenden Handlungsfeldern: als weniger gut wurde die Umsetzung am häufigsten bei 
Umwelt/Klimaschutz (u.a. aufgrund der Konkurrenz durch andere Förderprogramme) und Wirtschaft (bei 
den ILE-Regionen auch Landwirtschaft) benannt. Besser als erwartet liefen in einigen Regionen Tourismus, 
Soziales/Gesundheit und Kultur. 

Ein LEADER-Mehrwert zeigt sich insbesondere in der Qualitätssteigerung der Vorhaben gegenüber einer 
Mainstreamförderung, z. B. durch die Ideengenerierung, die Förderung innovativer Ansätze, die Zusammen-
arbeit mit neuen KooperationspartnerInnen in Vorhaben sowie z. T. inhaltlicher Verbesserungen der Ideen 
zu Vorhaben im LEADER-Prozedere. 48 % der Vorhaben wurden durch ehrenamtliche Mitarbeit und/oder 
Sachspenden unterstützt. 

Beiträge zur lokalen Entwicklung in verschiedenen Themenfeldern: Insgesamt sind aufgrund des kurzen 
Betrachtungszeitraumes, der vielfach noch in der Umsetzung befindlichen Vorhaben und der Vielfalt und 
Komplexität der Handlungsfelder zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur begrenzt Aussagen möglich. Es erfolgt 
eine erste Einschätzung zu bisher adressierten Handlungsfeldern und zur Qualität des Outputs.  

• Daseinsvorsorge: Sowohl im Rahmen von TM7.2, TM7.4 und TM19.2 werden unterschiedlichste Einrich-
tungen und Angebote gefördert. Insgesamt zeigt sich eine hohe Vielfalt an geförderten Vorhaben. Über 
alle Fördermaßnahmen hinweg werden vor allem Freizeit- und Betreuungsangebote für Kinder oder 
Jugendliche sowie (Freizeit-)Angebote für SeniorInnen geschaffen. Angebote im Bereich Kultur werden 
eher durch LEADER-Vorhaben geschaffen, während Dorfgemeinschaftshäuser v. a. durch TM7.2 geför-
dert werden.  

• Wohnumfeldqualität: Vorhaben, die gestalterische Elemente enthalten, stellen sowohl von der Anzahl 
der Vorhaben als auch von den eingesetzten Fördermitteln einen Schwerpunkt von TM7.2 dar. Die At-
traktivitätssteigerung im Wohnumfeld der Dörfer stellt damit weiterhin einen wesentlichen Wirkungs-
bereich der Dorfentwicklungsförderung dar. 

• Innenentwicklung: Das Thema Innenentwicklung wird im Rahmen von TM7.1 und 7.2 durch die zwin-
gende Auseinandersetzung mit dem Thema im Rahmen der DE-Planerstellung intensiv aufgegriffen. 
Umnutzungs- und Revitalisierungsvorhaben sind von ihrer Anzahl zunächst überschaubar, haben aber 
den Gebäudeerhalt und die Aufwertung des Ortsbilds als wichtige Wirkungen.  

• Kulturerbe: Die geförderten Vorhaben sind sowohl von Ihrer Trägerschaft und Themen sehr vielfältig. 
Der hohe Anteil von einem Viertel aller LEADER-Vorhaben der TM19.2 und die häufige Kombination mit 
anderen Themen zeigt, dass hier eine breit gefächerte Wirkung in den Regionen zu erwarten ist. Die 
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Vorhaben von TM 7.6 Kulturerbe beziehen sich auf die Erhaltung, Gestaltung und Verbesserung von 
denkmalgeschützter Bausubstanz. 

• Wirtschaftliche Entwicklung - Tourismus: Der am häufigsten durch TM19.2 geförderte Wirtschaftsbe-
reich ist Tourismus. So gaben 76 % der ZWE an, dass ihr Vorhaben Wirkungen für Tourismus und/oder 
Naherholung hat. Darüber hinaus haben alle Vorhaben von TM7.5 Wirkungen in diesem Bereich. 

• Wirtschaftliche Entwicklung - Arbeitsplätze: In Bezug auf durch die Förderung geschaffene Arbeitsplätze 
wurde aufgrund der Erfassungen zu abgeschlossenen Vorhaben bei der ZWE-Befragung deutlich, dass 
insbesondere durch TM7.4 und die Umnutzungsvorhaben von TM7.2 Arbeitsplätze geschaffen wurden, 
wie 42 % bzw. über 34 % der ZWE in der Befragung angaben.  

• Dialog zwischen ErzeugerInnen und VerbraucherInnen: TM16.9 Transparenz schaffen hat zur Vernet-
zung von 965 regionalen Akteuren wie LandwirtInnen, Bildungseinrichtungen, Vereinen beigetragen. 
Durch 5.971 Informations- und Bildungsveranstaltungen kam es zum aktiven Dialog zwischen Landwir-
tInnen und VerbraucherInnen verschiedener Altersklassen. Detailliertere Ergebnisse finden sich bei Be-
wertungsfrage 2. 

Integrierter Politikansatz: Der strategische Ansatz mit LEADER-Regionen und ILE-Regionen auf regionaler 
Ebene einerseits und den Dorfregionen und ZILE-Vorhaben mit überwiegend lokalem Bezug andererseits 
hat sich prinzipiell bewährt. Es gibt z. T. ein Zusammenwirken (z. B. vermitteln die Regionalmanagements 
Wissen zu Fördermöglichkeiten). Elemente der LEADER- und ILE-Prozesse sind den ZWE anderer Förder-
maßnahmen, insbesondere den Kommunen, gut bekannt. Umgekehrt gilt dies allerdings weniger für die DE. 
So sind die ReM in der Umsetzungsphase der DE-Prozesse weniger stark involviert. 

Die Fokussierung auf partizipative Prozesse und ehrenamtliches Engagement birgt aber auch Gefahren, so 
stellen die Einschätzungen sowohl der Kommunen mit Dorfregionen als auch der RegionalmanagerInnen 
ein Warnsignal in Richtung „zu viele Planungen“ dar. Sie befürchten z.T. eine mögliche Überlastung von 
AkteurInnen (Ehrenamtliche sowie kommunale Verwaltungen) aufgrund einer Vielzahl an Prozessen. 

Schlussfolgerungen 

Insgesamt bieten Konzeption und inhaltliche Ausgestaltung der Maßnahmen und der Maßnahmenmix ei-
nen geeigneten Rahmen für effektive Beiträge zur lokalen Entwicklung. Über den ausgeweiteten LEADER-
Ansatz und die diese ergänzenden ILE-Regionen können regionsspezifische Ziele verfolgt werden. Sowohl 
die Unterstützung für die ILE-Regionen als auch die Wirkungseinschätzungen zu den ILE-Regionen bleiben 
zu vielen der abgefragten Aspekte hinter den LEADER-Regionen zurück. Durch die Förderung der ZILE-Maß-
nahmen werden sowohl investive Vorhaben als auch Konzepte auf kommunaler Ebene gefördert, wobei 
partizipative Ansätze insbesondere auf Ebene der Dorfregionen etabliert werden. Die Wirkungsbeiträge der 
bisher geförderten Vorhaben haben ihren Schwerpunkt im Bereich der Daseinsvorsorge, der Aufwertung 
des Ortsbildes sowie in der Unterstützung der touristischen Entwicklung. 

Die Umsetzung der LEADER-Prinzipien war überwiegend erfolgreich. Aus Sicht der Evaluation gibt es Opti-
mierungsbedarf bei zielgruppenspezifischen Angeboten/Ansprachen für schwerer erreichbare Gruppen. 
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Um die Wirkungspotenziale des LEADER-Ansatzes optimal zu nutzen, sollte der verfahrenstechnische Rah-
men für die Förderung verbessert werden. Insbesondere Vereinfachungen der Beantragung/Abwicklung 
von Vorhaben sind auch EU-seitig dringend erforderlich. 

Daten und Methoden 

Die von Seiten der EU formulierten Kriterien und Indikatoren (T21, T22, T23) decken nur einen geringen 
inhaltlichen Bereich von lokaler Entwicklung ab. Daher werden diese umfassend ergänzt, um die Zielsetzun-
gen in Niedersachsen/Bremen abzubilden.  

Kern der methodischen Herangehensweise ist die Triangulation verschiedener Methoden, unterschiedli-
cher Perspektiven und quantitativer wie qualitativer Daten in einem Methodenmix. Hierzu zählt eine Doku-
mentenanalyse, die Auswertung der Förderdaten (Stand 12/2018) und die Erfassung von Strukturdaten aller 
61 LEADER- und ILE-Regionen (Stand 2016). Als weitere empirische Bausteine erfolgten schriftliche Befra-
gungen folgender Gruppen: 

• Regionalmanagements 2018: jeweils ein Befragter pro Region (Rücklaufquote 100 %, LEADER n=41, ILE-
Regionen n=20). 

• Mitglieder der Entscheidungsgremien 2018: Befragt wurden alle Mitglieder der Entscheidungsgremien 
der 41 LEADER-Regionen (Fragebögen n=965, Rücklaufquote 63 %) und ILE-Regionen (Fragebögen 
n=203, Rücklaufquote 63 %). 

• ZuwendungsempfängerInnen und Kommunen mit Dorfregionen: Tabelle 7.17-1 gibt einen Überblick 
über den Umfang der Befragungen.  

Tabelle 7.17-1: Überblick über die schriftlichen Befragungen der ZuwendungsempfängerInnen 

Teilmaßnahme Bemerkungen Befragte Antworten Rücklaufquote 

TM7.1 Kommunen mit Dorfregionen 75 66 88 % 

TM7.2U Umnutzungsvorhaben 68 56 82 % 

TM7.2B 
Vorhaben, die Gemeinschaftsein-
richtungen und multifunktionale 
Einrichtungen zum Inhalt haben 

72 56 78 % 

TM7.4 Alle vorliegenden Vorhaben 71 60 85 % 

TM7.5 Alle vorliegenden vorhaben 59 52 88 % 

TM19.2 Alle vorliegenden vorhaben 324 272 84 % 

Quelle: Darstellung des Thünen-Instituts (2019). 

Regionale Fallstudien: Als wesentliches Element der Wirkungsanalyse erfolgten teilmaßnahmen-übergrei-
fend konzipierte Fallstudien. Als Untersuchungsräume wurden die beiden LEADER-Regionen Moor ohne 
Grenzen sowie HarzWeserLand sowie die ILE-Region Börderegion ausgewählt. Innerhalb dieser Regionen 
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standen vier Gemeinden mit Dorfregionen im Fokus. Insgesamt wurden 20 leitfadengestützte Interviews 
geführt. 

Die Bewertung von TM 16.9 basiert im Wesentlichen auf die Auswertung der Kooperationslisten der 43 rBT 
sowie die schriftliche Befragung von landwirtschaftlichen Betrieben, die an Veranstaltungen des Netzwer-
kes von „Transparenz schaffen“ teilgenommen haben.  
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7.18 Gemeinsame Bewertungsfrage Nr. 18 (SPB 6C)  

„In welchem Umfang wurden durch die Interventionen im Rahmen des Programms zur Entwicklung des länd-
lichen Raums der Zugang zu Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT), ihr Einsatz und ihre Qua-
lität in ländlichen Gebieten gefördert?“ 

Interventionslogik und Relevanz der Förderung  

Digitale Netze gelten mittlerweile als „Lebensadern unserer Gesellschaft“ (Die Bundesregierung, 2019). Der 
Ausbau dieser Netze findet in ländlichen Regionen und Randlagen, in denen ein privatwirtschaftlicher Aus-
bau auf absehbare Zeit nicht erfolgen wird, nur verzögert statt. Auf diese Gebiete fokussiert die Förderung, 
um die Anbindung zu verbessern. 

Abbildung 7.18-1 zeigt den Anstieg der Breitbandverfügbarkeit in den letzten fünf Jahren im Bundesgebiet 
und in Niedersachsen in den Kategorien halbstädtisch und ländlich (im Segment von größer/gleich 50 Me-
gabit pro Sekunde (Mbit/s)). Trotz des Anstiegs in dieser Zeit, der in Niedersachsen allerdings z. T. geringer 
war als im Bundesgebiet, sind weiterhin große unterversorgte ländliche Gebiete vorhanden. Zudem ist die 
Lücke zu den städtischen Gebieten, die in Niedersachsen 2018 eine Verfügbarkeit von 96,1 % hatten, deut-
lich. Nach wie vor liegen unterversorgte Gebiete vor. Der Handlungsbedarf für einen Ausbau der Breitband-
infrastruktur ist weiterhin vorhanden. 
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Abbildung 7.18-1: Breitbandverfügbarkeiten über alle Technologien (größer/gleich 50 Mbit/s) 

 

Quelle: Darstellung des Thünen-Instituts nach (TÜV Rheinland, 2014, 2015; TÜV Rheinland/BMVI, 2016, 2017, 2018). 

Das Ziel der Landesregierung wurde im letzten Jahr neu gesetzt und im Masterplan Digitalisierung mit einem 
flächendeckenden Gigabit-Ausbau bis 2025 ausgegeben (MW, 2018). 2018 lag der Anteil der Haushalte in 
Niedersachsen Zugang mit Fibre to the home/basement (FTTH/B) bei 5,7 %. (TÜV Rheinland/BMVI, 2018). 
Der Handlungsbedarf im Bereich des Ausbaus der Breitbandinfrastruktur ist daher groß. 

Die einzige Maßnahme im SPB 6C ist M7.3 „Investitionen in Breitbandinfrastruktur“. Durch die Förderung 
von Breitbandinfrastruktur soll die Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien in bislang 
aufgrund wirtschaftlicher Erwägungen oder technologischer Restriktionen unterversorgten ländlichen Ge-
bieten ermöglicht werden (ML, 2015). 

Diese Fördermaßnahme ist in zwei Varianten aufgeteilt:  

• Teil A basiert auf der Nationalen Rahmenregelung (NRR) und wurde bereits in der letzten Förderperiode 
angeboten.  

• Teil B ist neu und beinhaltet die Förderung von Vorhaben, mit denen eine hochleistungsfähige Internet-
Infrastruktur mit mindestens 30 Megabit pro Sekunde geschaffen wird.  

Die beide Teile regelnde Förderrichtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Breit-
bandversorgung ländlicher Räume ist am 15.12.2015 in Kraft getreten (RL Breitbandförderung). 

Im Teil B ist neben Machbarkeitsuntersuchungen die Deckung einer Wirtschaftlichkeitslücke für Investitio-
nen in den Aufbau und/oder Betrieb von Breitbandinfrastrukturen eines privaten Betreibers öffentlicher 
Telekommunikationsnetze förderfähig. Zuwendungsempfänger können öffentliche Träger sein, z. B. Ge-
meinden, Landkreise und die Region Hannover sowie Zweckverbände. Diese können die Zuwendung an ein 
gewerbliches Unternehmen zur Durchführung der Maßnahme weiterleiten. Der Förderhöchstbetrag liegt 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2014 2015 2016 2017 2018

Bund  Halbstädtisch

Bund  Ländlich

Niedersachsen Halbstädtisch

Niedersachsen Ländlich



167 

 

auf Landkreisebene bei zwei Mio. Euro, wobei die Fördersätze in den Übergangsregionen bis zu 63 % und in 
den übrigen Regionen bis zu 53 % betragen. Die Antragsbearbeitung erfolgt beim jeweils örtlich zuständigen 
Amt für regionale Landesentwicklung (ArL).  

Insgesamt sind in PFEIL Niedersachsen und Bremen 2015-2020 für M7.3 EU-Mittel in Höhe von 40 Mio. Euro 
eingeplant; dazu kommt die nationale Kofinanzierung (ML, 2015). Daraus ergibt sich eine Gesamtsumme an 
Fördermitteln in Höhe von rund 84 Mio. Euro.  

Die Förderung über PFEIL ist in ein komplexes System an Fördermöglichkeiten eingebunden. Da die Aus-
gangssituation in den Regionen Niedersachsens sehr unterschiedlich ist und in den Regionen die jeweiligen 
örtlichen Bedingungen am besten überblickt werden können, verfolgt Niedersachsen einen regionalen An-
satz in der Breitbandförderung und baut auf Planungen auf Landkreisebene. Entsprechend den regionalen 
Gegebenheiten entscheiden sich die Landkreise für das Betreibermodell oder die Wirtschaftlichkeitslücken-
förderung (in Einzelfällen auch für eine Kombination) und stellen die entsprechenden Förderanträge. Im 
Rahmen des Bundesprogramms Breitband werden beide Ausbauansätze gefördert. Für die Wirtschaftlich-
keitslückenförderung kann die Kombination mit ELER-Mitteln erfolgen, für das Betreibermodell die Kombi-
nation mit Mitteln der Digitalen Dividende II. Bis Ende 2018 wurden in Niedersachsen im Rahmen des Bun-
desprogramms 78 Breitbandprojekte mit einer Fördersumme von rund 348 Mio. Euro Mitteln ausgewählt, 
die sich derzeit in der Umsetzung befinden (BMVI, 2019). Darüber hinaus gibt es mit der Gemeinschaftsauf-
gabe Agrarstruktur und Küstenschutz (GAK), dem Kommunalen Investitionsprogramm (KIP), dem EFRE und 
der Darlehensförderung über die NBank noch weitere Fördermöglichkeiten mit jeweils spezifischen Bedin-
gungen. Das komplexe System an Fördermöglichkeiten ist für die Akteure vor Ort mit hohem Aufwand in 
der Einarbeitung und Umsetzung verbunden. Den finanziell umfangreichsten Förderansatz stellt dabei das 
Bundesprogramm dar.   

Beantwortung der Bewertungsfrage 

Zur Beantwortung der Bewertungsfrage soll der gemeinsame Indikator R25 (gleichzeitig auch Zielindikator 
T24) herangezogen werden: „Prozentsatz der Bevölkerung im ländlichen Raum, die von verbesserten 
Dienstleistungen/Infrastrukturen (IKT) profitieren.“ Das zugehörige Bewertungskriterium bezieht sich auf 
die (1) „Zunahme des Zugangs von ländlichen Haushalten zu IKT“. Zudem sollen in Niedersachsen die Be-
wertungskriterien:  

(2) „Zunahme der tatsächlichen Neukundenzahl“ (Indikator: Tatsächliche Anzahl der Neukunden zwei Jahre 
nach Projektabschluss, Meldung durch TK-Unternehmen),  

(3) „hohe Qualität der Netze/Nachhaltigkeit der Nutzbarkeit“ (Indikator: Art des Ausbaus, insbesondere 
Glasfaseranteil) sowie  

(4) „hoher Anteil von Projekten in besonders dünn besiedelten Gemeinden“ (Indikator: Projekte in beson-
ders dünn besiedelten Gemeinden)  

zur Bewertung einbezogen werden. Da sich die Ausbauprojekte noch in der Umsetzung befinden, lassen 
sich zum Bewertungskriterium (2) noch keine Aussagen treffen. Zu den Bewertungskriterien (1), (3) und (4) 
können anhand der Monitoringergebnisse und der Punktezahlen in den Auswahlkriterien erste Hinweise 
erfolgen. 
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Bis zum 31.12.2018 wurden insgesamt 122 Projekte zum Breitbandausbau bewilligt, davon 93 rein national 
geförderte Grundversorgungsprojekte im Teil A und 29 Projekte zum Hochgeschwindigkeitsausbau im Teil 
B. Bei den rein national finanzierten Projekten haben bereits Auszahlungen stattgefunden, abgeschlossen 
wurden bisher nur drei Förderfälle. Diese Projekte hatten die Netzstrukturplanung für drei Landkreise zum 
Inhalt.  

Alle Projekte, die den konkreten Bau von Netzinfrastruktur zum Inhalt haben, befinden sich noch in der 
Umsetzung. Dieser lange Umsetzungszeitraum (erste Bewilligungen fanden 2016 statt) hat mehrere 
Gründe. In einer Untersuchung des Niedersächsischen Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Di-
gitalisierung (MW) wurden wesentliche Probleme beim geförderten Breitbandausbau bei den niedersäch-
sischen Kommunen abgefragt: Mit fast 84 % der Antworten dominierte hier deutlich der bürokratische Auf-
wand, gefolgt von der Komplexität der Vergabeverfahren (MW, 2018). Dies bestätigt auch eine bundesweite 
Studie, die z. B. Kapazitätsengpässe in der Tiefbaubranche und fehlende personelle Kapazitäten bei den 
Kommunen als weitere Verzögerungsgründe benennt (Wernick et al., 2018). Diese komplexen Umsetzungs-
probleme betreffen den gesamten geförderten Breitbandausbau.  
Der gemeinsame Indikator R25/T24 beträgt rund 1,14 % (Prozentsatz der Bevölkerung im ländlichen Raum, 
die von verbesserten Dienstleistungen/Infrastrukturen (IKT) profitieren). Dies ergibt sich aus ca. 81.000 Ein-
wohnerInnen in den geförderten Gemeinden bezogen auf die Bevölkerung im ländlichen Raum gemäß 
PFEIL. Dies ist allein jedoch noch wenig aussagekräftig.  

Bezogen auf die Ausbauart (Bewertungskriterium (3)) wurde im Teil A bei 35 der 93 Förderfälle der Ausbau 
mit Glasfaser bis ins Gebäude (FTTB - Fibre to the Building) die nachhaltigste Ausbauart gewählt. Die Ertüch-
tigung des Kabelverzweiger (KVz) mit VDSL (Very High Speed Digital Subscriber Line) per Glasfaserkabel (LWL 
– Lichtwellenleiter) hatten weitere 46 Förderfälle zum Inhalt. Dies gilt als Übergangstechnik, da kurzfristig 
die Übertragungsraten erhöht werden können und das Glasfaserkabel näher an die Gebäude heran gelegt 
wird. Alle anderen Ausbauarten (Funkertüchtigung) nehmen nur einen kleinen Teil der Förderfälle ein. Auf-
grund der Rahmenbedingungen der GAK-Förderung bis Ende 2018 (z. B. nur maximal 500.000 Euro Investi-
tionsvolumen, Aufgreifschwelle von 16 Mbit/s) sind bei dieser Förderung nur vergleichsweise kleine Aus-
baugebiete möglich gewesen, in der Regel nur wenige Ortschaften. 
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Abbildung 7.18-2: Anzahl von Förderfällen bezogen auf die Ausbauart und die unterversorgten 
Gebäude (Teil B)  

 

Quelle:  Darstellung des Thünen-Instituts auf Grundlage der Punktevergabe bei den Projektauswahlkriterien. 

Im Teil B ist ein deutlich umfangreicherer Ausbau möglich. Abbildung 7.18-2 zeigt, wie viele Gebäude mit 
welcher Ausbauart angeschlossen werden sollen. Mit 16 Förderfällen dominiert hier die KVz-Ertüchtigung 
mit VDSL eindeutig. Bei acht Förderfällen erfolgt der FTTB-Ausbau, die Hybridlösungen spielen nur eine un-
tergeordnete Rolle. Unter der Annahme, dass mit jedem Förderfall ungefähr die mittlere Gebäudezahl der 
jeweiligen Größenklasse angeschlossen wird, würden ca. 160.000 Gebäude in Niedersachsen im Rahmen 
von PFEIL einen besseren Anschluss erhalten (das sind bezogen auf 2.252.703 Gebäude mit Wohnraum im 
Jahr 2013 7,1 %). 

Bezogen auf die Besiedlungsdichte (Bewertungskriterium (4)) gibt es ein Projektauswahlkriterium, bei dem 
ein Förderfall umso mehr Punkte erhält, desto stärker seine Einwohnerdichte im Versorgungsgebiet unter-
halb des Landesdurchschnitts liegt.  
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Abbildung 7.18-3: Anteil der Förderfälle bezogen auf die Einwohnerdichte im Versorgungsge-
biet 

 

Quelle: Darstellung des Thünen-Instituts auf Grundlage der Punktevergabe bei den Projektauswahlkriterien. 

Die Auswertung dieses Auswahlkriteriums zeigt (siehe Abbildung 7.18-3), dass der größte Anteil der Projekte 
eine deutlich geringere Einwohnerdichte aufweist als im Landesdurchschnitt. Bei beiden Förderansätzen 
liegen sogar mehr als die Hälfte der Förderfälle in Gebieten mit einer Einwohnerdichte, die mehr 25 % un-
terhalb des Landesdurchschnitts.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Umsetzung der Fördermaßnahme einen hohen Bewilligungs-
stand erreicht hat, es allerdings vielfältige Hemmnisse in der planerischen und baulichen Umsetzung gibt. 
Der Schwerpunkt der Förderung liegt bei Projekten, bei denen eine KVz-Ertüchtigung mit VDSL erfolgt und 
die in dünn besiedelten Landesteilen liegen. Hiermit wird eine Übergangstechnik unterstützt, da kurzfristig 
die Übertragungsraten erhöht werden können und das Glasfaserkabel näher an die Gebäude heran gelegt 
wird. In einem Flächenland wie Niedersachsen stellt dies einen sinnvollen Weg dar, in kürzerer Zeit viele 
Haushalte mit höheren Übertragungsraten zu bedienen.  

Schlussfolgerungen 

Die Förderung des Breitbandausbaus im Rahmen von PFEIL wird einen Beitrag zur Verbesserung des Zugangs 
zu Informations- und Kommunikationstechnologien in Niedersachsen leisten. Insbesondere die Förderfälle, 
die einen FTTB-Ausbau beinhalten, tragen damit schon direkt zum Ziel des Landes, dem Gigabit-Ausbau bis 
2025 bei. Die weiteren Projekte leisten einen Beitrag durch die nähere Heranführung der Glasfaserkabel an 
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die Gebäude. Die Förderung im Rahmen von PFEIL ist allerdings nur ein (kleinerer) Beitrag zu diesem Aus-
bau, da insbesondere über das Bundesprogramm wesentlich höhere Fördersummen bereitgestellt werden. 
Angesichts der sehr ambitionierten Zielsetzung, den flächendeckenden Gigabitausbau bis 2025 zu errei-
chen, wird der geförderte Ausbau, insbesondere mit Glasfaser bis in die Gebäude, auch in den nächsten 
Jahren ein sehr wichtiges Thema bleiben und weitere Förderung erforderlich machen. 

Daten und Methoden 

Da im Bereich der Breitbandförderung die Einordnung in die gesamte Förderlandschaft wichtig ist, wurden 
hierfür auf Bundesebene verfügbare Datenquellen genutzt (insbesondere der Breitbandatlas). Auf Landes-
ebene wurden durch das ML Angaben zu den Projektauswahlkriterien und durch das Servicezentrum Land-
entwicklung und Agrarförderung (SLA) Output- und Ergebnisdaten bereitgestellt, die direkt in die Evaluation 
übernommen wurden. Hieraus sind Aussagen über die ihre räumliche Verortung und den Fördermittelum-
fang möglich. Die Werte des gemeinsamen Ergebnisindikators R25 wurden aus dem Monitoringdatensatz 
der Verwaltungsbehörde übernommen. Darüber hinaus wurden sonstige Informationen über die Förderum-
setzung, z. B. Projektbeschreibungen, einbezogen. 
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7.19 Gemeinsame Bewertungsfrage Nr. 19 (Synergien) 

„In welchem Umfang haben die Synergien zwischen den Prioritäten und den Schwerpunktbereichen die Wirk-
samkeit des Programms zur Entwicklung des ländlichen Raums verbessert?“ 

Interventionslogik und Begriffsdefinitionen  

Unter Synergie wird das Zusammenwirken von verschiedenen Instrumenten oder Maßnahmen im Hinblick 
auf ein Ziel/Wirkungsfeld verstanden, das heißt, durch Interaktionen werden die Wirkungen der einen Maß-
nahme durch die einer anderen beeinflusst.  
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Synergien können über unterschiedliche Wirkungszusammenhänge und Mechanismen erzeugt werden (in 
Anlehnung an Toepel, 2000). Wesentlich im Zusammenhang mit der Umsetzung und Steuerung von Förder-
maßnahmen sind folgende Effekte: 

(1) Effekt der kritischen Masse (Kumulationseffekt): Ein Projekt oder eine Fördermaßnahme allein würde 
keine Wirkung erzielen (auf betrieblicher Ebene) oder keine (zusätzlichen) (z. B. regionalwirtschaftli-
chen) Wirkungen in der Fläche erzielen. 

(2) Befreiungseffekt/Verstärkungseffekt: Die Implementation eines Projektes beseitigt Hemmnisse ande-
rer Projekte (Verfügungsrechte, Qualifizierung); auch eine Verstärkung bzw. die Sicherung der Wirkun-
gen einer anderen Maßnahme kann hierdurch erreicht werden (Qualifizierung flankierend zur Investi-
tion, artenreiche Blühstreifen in Flächen des Ökolandbaus). 

(3) Impulseffekt: Über die Beispiel- und Vorbildwirkung werden Projekte nach einem Vorbild dupliziert o-
der die Entwicklung anderer Projekte stimuliert. 

Synergien werden erst mittel- bis langfristig sichtbar; eine Quantifizierung ist nach Einschätzung der Evalu-
atorInnen nur in Einzelfällen möglich.  

Voraussetzung für die gezielte und gesteuerte Nutzung bzw. Mobilisierung von Synergiepotenzialen sind 
das Angebot unterschiedlicher, sich ergänzender Fördermaßnahmen, die auf ein Ziel wirken (Komplemen-
tarität) und die organisatorische und strukturelle Vereinbarkeit von Umsetzungsabläufen und Maßnahmen-
ausgestaltung (Kohärenz). Die Ausrichtung von PFEIL auf komplementäre Maßnahmenbündel innerhalb der 
SPB und die kohärente Ausgestaltung von Umsetzungsabläufen und Maßnahmen können über die Mobili-
sierung von Synergien zu einer höheren Wirksamkeit der Förderung beitragen.  

Beantwortung der Bewertungsfrage 

Komplementarität 

Tabelle 7.19-1 zeigt im Überblick die erwarteten prioritären und sekundären Beiträge der Fördermaßnah-
men von PFEIL sowie die potenziellen Beiträge, die im Rahmen der Feinkonzepterstellung zum Bewertungs-
plan aufgrund der Analyse der Interventionslogik identifiziert wurden. Diese werden im Folgenden als nicht-
programmierte Ziele bzw. Beiträge bezeichnet.  
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Tabelle 7.19-1:  Komplementäre Maßnahmenbündel in den SPB – Erwartete prioritäre, sekun-
däre und nichtprogrammierte Wirkungsbeiträge* der in PFEIL programmierten 
Fördermaßnahmen  

  
* als nicht programmierten Wirkbeiträge sind die Wirkungen gelistet, die aufgrund der Interventionslogik der Fördermaß-

nahmen zu erwarten sind und für die von den zuständigen Fachreferaten eine Evaluation im Hinblick auf das jeweilige Ziel 
gewünscht wurde (o).  

Quelle:  PFEIL, Feinkonzept (unveröffentlicht/internes Arbeitspapier der 5-Länder-Evaluierung). 

Befreiungs-/Verstärkungseffekte sind insbesondere durch die im SPB 2A programmierten Humankapital-
maßnahmen (TM1.1, 2.1, 16.1) zu erwarten. 

Kumulationseffekte (d. h. Effekte der kritischen Masse) sind in erster Linie innerhalb der SPB zu erwarten. 
Das gilt besonders für die SPB 4A, 4B und 6B, in denen jeweils durch ein breites Spektrum an Instrumenten 
über unterschiedliche Wirkmechanismen verschiedene Aspekte des SPB-Ziels adressiert werden und damit 
ein insgesamt größerer Effekt für das jeweilige Ziel erreicht werden kann.  

Priorität Priorität

SPB 1a 1b 1c 2a 2b 3a 3b 4a 4b 4c 5a 5b 5c 5d 5e 6a 6b 6c

Code Teilmaßnahme / Vorhabensart

1.1 BMQ x x p o o o o o o o
2.1 EB x p o o o o
4.1 AFP p o o
4.3 Flurbereinigung p o
4.3 Ländlicher Wegebau p o

16.1 EIP x x p o
3A 14.1 Tierwohl p

5.1 HWS p
5.1 KÜS p
4.4 SAB p
7.1 EELA Pläne p
7.6 EELA Vorhaben p o
7.6 FGE p

10.1 AUKM (25 Vorhabenarten) p
11.1/11.2 Ökolandbau p

13.2 AGZ p
16.7 LaGe x x p
1.2 GSB x o p
7.6 SEE p
7.6 ÜKW p

10.1 AUKM (4 Vorhabenarten) p
4C 10.1 AUKM (3 Vorhabenarten) p
5B 4.2 VuV o P
5D 10.1 AUKM (1 Vorhabenart) P
5E 4.4 Flächenmanagement für Klima und Umwelt (FKU) p

7.1 DEP p
7.2 Dorfentwicklung p
7.4 Basisdienstleistungen p
7.5 Tourismus p
7.6 Kulturerbe p

16.7 ILEK/ILE-ReM x x p

16.9 Transparenz schaffen x x p

19.1-19.4 LEADER p

6c 7.3 Breitband (Grundversorgung/Hochgeschwindigkeit) p

p = prioritäres Ziel
x = sekundäres Ziel
o = nicht programmiertes Ziel*
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Durch das Zusammenwirken von investiven und Humankapital bildenden Fördermaßnahmen soll mit ver-
schiedenen Ansätzen zum Ziel des SPB 2A beigetragen werden. Synergieeffekte sollen durch die komple-
mentären Ansätze geschaffen werden, z. B. indem Bildungs- und Beratungsmaßnahmen in Investitionen 
münden bzw. diese flankieren oder im Rahmen der EIP bestimmte Probleme (z. B. Tier- und Umweltschutz) 
durch innovative Investitionen (Pilotvorhaben) gelöst und deren Verbreitung gefördert werden (vgl. Bewer-
tungsfrage 4). Die Förderung im Rahmen der TM4.3 FB und TM4.3 WB kann durch verbesserte Infrastruk-
turbedingungen wie größere Schläge oder kürzere Wege zu Kosteneinsparungen auf den landwirtschaftli-
chen Betrieben beitragen. 

Der Bereich Tierwohl (SPB 3A) soll primär durch Prämienzahlungen (TM14.1) zur Unterstützung der laufen-
den Kosten einer tiergerechten Haltung in ausgewählten Produktionszweigen adressiert werden. Bildungs- 
und Beratungsangebote können ergänzend zur Verbesserung der Managementfähigkeiten beitragen, die 
einen wichtigen Einfluss auf Tierwohl haben. Auch in der Kombination aus AFP-Förderung und TM14.1 liegt 
ein Synergiepotenzial. Vielfach sind mit der Umstellung auf tiergerechtere Haltungsverfahren nicht nur hö-
here laufende Kosten verbunden (die durch die Prämien abgedeckt werden können), sondern auch Investi-
tionen (vgl. Fährmann et al., 2018: S. 180). Die Kombination der Inanspruchnahme von AFP zur Förderung 
von Investitionen in Stallgebäude und TM14.1 ist seit der Änderung der Richtlinie Tierwohl im August 2017 
möglich. 

NI/HB haben mit einer gemeinsamen Förderrichtlinie (Richtlinie NiB-AUM 2015) die Integration aller AUKM 
vorangetrieben. Das sog. Baukastensystem (Basis- und Zusatzförderungen) beinhaltet alle Flächenmaßnah-
men aus den Bereichen Landwirtschaft, Wasserschutz und Naturschutz in einer Richtlinie. Auf einer Basis-
variante des ML können spezifische Bausteine des MU zusätzlich gefördert werden. So besteht beispiels-
weise die Grünlandmaßnahme GL2 „Einhaltung einer Frühjahrsruhe“ aus einer landesweit angebotenen Ba-
sisvariante GL2.1 (ML) und einem MU-Baustein GL2.2, der nur in Schwerpunkträumen des Wiesenvogel-
schutzes angeboten wird. Die Abwicklung ist bei der Landwirtschaftskammer Niedersachsen (LWK NI) ver-
ortet. Für die umsetzenden Stellen werden jährlich gemeinsame über die Technische Hilfe finanzierte ELER-
Workshops zu den Flächenmaßnahmen von ML und MU unter Beteiligung des SLA angeboten. Diese Work-
shops werden gemäß Auswertung der Feedback-Bögen sehr positiv beurteilt. Darüber hinaus wird das För-
derangebot durch Maßnahmen zum investiven Naturschutz und zur investiven Gewässerentwicklung sowie 
durch Maßnahmen, die die Entwicklung von Humankapital adressieren (Bildung, Beratung sowie Koopera-
tion), ergänzt. 

Die Interventionslogik der umweltbezogenen SPB zeigt, dass die Handlungsoptionen, die die VO (EU) Nr. 
1305/2013 (ELER-VO) bietet, in hohem Maße ausgeschöpft werden. In einigen Fällen (z. B. Bereich Forst, 
Natura-2000-Ausgleichszahlung „Erschwernisausgleich“, genetische Vielfalt von Haustierrassen) hat sich die 
Verwaltungsbehörde in Abstimmung mit den zuständigen Fachreferaten bewusst gegen eine ELER-Förde-
rung und für eine rein landesfinanzierte Förderung entschieden, welche das Angebot von PFEIL ergänzt. 
Insgesamt bietet die ELER-VO theoretisch einen breiten und gut kombinierbaren Ansatz zum Schutz von 
Biodiversität, Boden und Wasser, der in PFEIL praktisch in hohem Maße genutzt wird. Tabelle 7.19-2 zeigt 
beispielhaft mögliche Komplementärwirkungen und Synergien im SPB 4A. 
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Tabelle 7.19-2 Mögliche Komplementärwirkungen und Synergien im SPB 4A 

Zusammenwirken von  
Maßnahmen 

Mögliche Effekte  

LaGe + andere Maßnahmen des 
SPB 4A (vorrangig AUKM) 

Befreiungseffekte: In Regionen mit stark verhärteten Fronten zwischen Land-
wirtschaft und Naturschutz.  
Kumulationseffekte: Regional wird eine für die Wirksamkeit kritische Teil-
nahmemasse erreicht.  

EELA-P + andere Flächen- und in-
vestiven Maßnahmen 

Befreiungseffekte: Natura-2000-Managementplanung wirkt vorbereitend für 
viele Flächen- und investive Maßnahmen. 
Verstärkungseffekte: Durch eine abgestimmte Umsetzung der Flächen- und 
investiven Maßnahmen können Einzelvorhaben besser wirken. 

SAB, AUMNaturschutz (AUMNat) Befreiungseffekte: Entbuschungen, Einzäunungen usw. können eine sinn-
volle Durchführung von Beweidungsmaßnahmen erst ermöglichen.  

ÖKO, AUKM Verstärkungseffekte: Spezifische AUKM, insbes. AUMNat, können in einem 
extensiven Wirkungsumfeld bessere Wirkungen entfalten, die ggf. sogar 
über die AUKM-Flächen hinausreichen können.  

BMQ, EB, AUKM Befreiungseffekte: Bildungs- und Beratungsmaßnahmen können Unkenntnis 
oder Vorbehalte beseitigen und eine Teilnahme an AUKM vorbereiten.  

verschiedene AUKM-Verpflichtun-
gen 

Komplementärwirkungen und Kumulationseffekte: In Regionen, wo verschie-
dene Verpflichtungen nebeneinander eine größere zusammenhängende Wir-
kungsfläche ergeben. Damit können für einige Zielarten auch Wirkungs-
schwellen überschritten werden.  

Quelle: (Sander und Bathke, in Bearbeitung). 

Im SPB 6B sollen die Dorfentwicklungspläne (TM7.1, DEP), die ILE-ReM und LEADER eine Bündelungsfunk-
tion entfalten. Die investiven ZILE-Maßnahmen und die TM19.2 ermöglichen gleichzeitig ein weites Spekt-
rum an Vorhaben, sodass alle relevanten spezifischen Probleme und Herausforderungen adressiert werden 
können.  

Kohärenz 

Zur Ausschöpfung des Synergiepotenzials zwischen den Fördermaßnahmen sind das Vorhandensein gut 
funktionierender Abstimmungs- und Koordinierungsmechanismen zwischen den zuständigen Fachrefera-
ten/Bewilligungsstellen sowie ausreichende personelle Ressourcen für einen intensiven Austausch ein zent-
raler Erfolgsfaktor. 

Wie bereits in Fährmann et al. (2018, Kapitel 5.4) festgestellt wurde, zeichnet sich die Organisationsstruktur 
und Ablauforganisation der PFEIL-Umsetzung durch eine hohe Komplexität aus. Diese wird im Wesentlichen 
durch die grundlegenden Strukturmerkmale von PFEIL bestimmt: gemeinsames Zwei-Länderprogramm 
NI/HB, Verteilung der Zuständigkeiten in Niedersachsen auf drei Ressorts (MU/ML/MB) und inhaltlich brei-
ter Förderansatz, der über die Fachverwaltungen umgesetzt wird. Die in der Förderperiode 2007-2013 fest-
gestellte weitgehend gute Funktionsfähigkeit der komplexen Umsetzungsstrukturen in NI/HB besteht wei-
ter fort. Die wesentlichen Merkmale der Umsetzungsstruktur sind gegenüber der letzten Förderperiode 
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konstant geblieben. Insbesondere die Bewilligung verläuft in stark gebündelten Strukturen in den drei Säu-
len LWK NI, Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten und Naturschutz (NLWKN) und 
Ämter für regionale Landesentwicklung (ÄrL) und ist gut aufgestellt und eingespielt. Die personelle Situa-
tion, die für die Abstimmung und den Austausch eine zentrale Voraussetzung ist, ist in einigen Bereichen 
allerdings durchaus angespannt (Fährmann, 2018, Kapitel 5.4.2). 

Die strategische Kohärenz von Fördermaßnahmen, d. h. die gezielte Ausgestaltung der Förderbedingungen 
(Auswahlkriterien/AWK, Förderhöhe, etc.) dahingehend, dass geförderte Vorhaben eher zusammentref-
fen/zusammenwirken können, kann die Mobilisierung von Synergiepotenzialen unterstützen. In PFEIL wur-
den Projektauswahlkriterien u. a. bei folgenden Fördermaßnahmen gezielt eingesetzt, um Synergiepotenzi-
ale zu heben: 

• Im AFP werden innovative Investitionen, ökologisch wirtschaftende Betriebe sowie Tierbestandsabsto-
ckungen besonders gewichtet, daneben gibt es Zusatzpunkte für die Teilnahme an einer geförderten 
Beratung. 

• Bei Tourismus erhält der Antragsteller für die Vernetzung mit anderen Angeboten und Einbindung in 
Konzepte Punkte. 

• Bei VuV sind Punkte für die Verknüpfung mit LEADER oder Operationellen Gruppen (OG) im EIP vorge-
sehen. 

• Bei der FB wird in Stufe II ein flächenbezogener ökologischer Projektwert (berücksichtigt den Anteil der 
ökologisch optimierten Fläche an der Verfahrensfläche) mit einbezogen (sogenannte Ökomatrix). Dabei 
werden Kriterien zu Moorschutz, Gewässerschutz, Hochwasserschutz/Retentionsräume, Artenschutz, 
Biotopschutz und -verbund, Ökopools, Bodenschutz und Klimaschutz berücksichtigt. 

• Bei den Fördermaßnahmen EELA-P, EELA-V und SAB erfolgt über die AWK eine Steuerung auf die Um-
setzung von Natura 2000. Und auch viele weitere Maßnahmen mit Biodiversitätsziel und fast alle Maß-
nahmen mit hochgradiger Biodiversitätswirkung sind auf das Natura-2000-Netzwerk oder besonders 
geschützte Biotope und Arten ausgerichtet.  

Eine Bündelungs- und Koordinierungsfunktion erfüllen im Bereich der ländlichen Entwicklung die Förder-
maßnahmen DEP, ILE-Regionalmanagements/ILE-ReM und LEADER. Diese Fördermaßnahmen werden nur 
in Niedersachsen angeboten. Die Steuerung erfolgt dabei über Förderbedingungen (Dorfentwicklungs-
pläne/DEP als Fördervoraussetzung für DE-Projekte, 10 %-Punkte höherer Fördersatz für Projekte, die der 
Umsetzung eines ILEK dienen, LEADER-Regionalentwicklungskonzepte (REK) als Fördergrundlage für LEA-
DER-Projekte) und über die Koordinierungsfunktion der Abstimmungsgremien der ILE- und LEADER-Regio-
nen. Zudem erweisen sich die LEADER- und ILE-ReM als wichtige Kommunikationsschnittstellen (u. a. zum 
Bekanntmachen der Förderangebote). Im Bereich Biodiversität erfüllt LaGe eine ähnliche Funktion.  

Synergie 

Der Beleg tatsächlicher Synergien bedeutet eine große Herausforderung. Eine Quantifizierung ist in der Re-
gel nicht möglich. In einem ersten Schritt erfolgt für komplementäre Fördermaßnahmen, soweit möglich, 
die Analyse, inwieweit ein tatsächliches Zusammentreffen z. B bei ZuwendungsempfängerInnen erfolgt. 
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TM2.1 (EB) ist in hohem Maße auf synergetische Wirkungen mit anderen Förderbereichen ausgerichtet. Das 
am zweitstärksten nachgefragte Thema NiB-AUM unterstützt Betriebe bei der Auswahl und Nutzung von 
AUKM, gefolgt vom Thema Tierschutz, welches Beratung zu Haltungsbedingungen und Management u. a. 
bei Legehennen, Ferkeln und Mastschweinen beinhaltet und damit die Umsetzung der TM14.1 unterstützen 
kann (Eberhardt, 2018). Leider konnte mit den der Evaluierung zur Verfügung gestellten Daten nicht die 
Anzahl der Betriebe ermittelt werden, die Beratung und TM14.1 in Anspruch genommen haben oder auch 
nach erfolgter Beratung an AUKM teilnehmen, sodass die Größenordnung potenzieller Synergien nicht kon-
kret angegeben werden kann.  

Im Hinblick auf mögliche Synergien zwischen AFP und Beratung konnte basierend auf der Auswertung der 
Punktevergabe für die Auswahlkriterien für die in den Jahren 2016 und 2017 bewilligten Vorhaben identifi-
ziert werden, dass 19 % der geförderten Betriebe an einer geförderten einzelbetrieblichen Beratung teilge-
nommen haben. Wie weit die Beratung in einem inhaltlichen Zusammenhang mit dem geförderten Vorha-
ben steht, lässt sich allerdings nicht sagen.  

Die Kombination von AFP und TM14.1 ist seit der Änderung der Tierwohl-RL im August 2017 möglich. Auf-
grund des kurzen Zeitraums lassen sich daher keine Aussagen zum Umfang der Nutzung dieser Möglichkeit 
treffen.  

Im Hinblick auf vielfältige Synergiepotenziale im Umweltbereich zeigt die Tabelle 7.19-3 beispielhaft für 
den SPB 4A einige der tatsächlich 2016 gewählten Maßnahmenkombinationen auf Betriebsebene. In der 
Auswertung konnten nur Flächenmaßnahmen berücksichtigt werden. Die AUKM wurden dabei als fünf 
Maßnahmengruppen zusammengefasst. Insgesamt nahmen gut ein Drittel der Betriebe im Programmgebiet 
an einer der gelisteten Maßnahmen teil, allerdings kombinieren die wenigsten von ihnen mehrere Maßnah-
men (Spalte „davon ohne Kombination“).  

Die häufigsten Kombinierer sind die Teilnehmer an den Besondere Biotoptypen (BB)-Verpflichtungen, die 
insbesondere gleichzeitig eine Ökoförderung beziehen und/oder in Naturschutzgebieten GL4 auf dem Er-
schwernisausgleich „aufsatteln“. Auch andersherum betrachtet kombinieren die GL4-Teilnehmer relativ 
häufig, z. B. zu 26 % der Betriebe mit Grünland/GL-Maßnahmen. Solche Betriebe haben also Flächen inner- 
und außerhalb von Naturschutzgebieten und haben sich ggf. gesamtbetrieblich auf eine extensive Bewirt-
schaftung ausgerichtet. Nur 28 % der Ökobetriebe nahmen an mind. einer weiteren AUKM teil. Schwer-
punkte lagen bei den GL- (17 %) und den Blühstreifen/BS-Maßnahmen (10 %). Synergien können entstehen, 
wenn tendenziell kleine Vertragsnaturschutzflächen innerhalb des ökologisch günstigeren Umfelds eines 
Ökobetriebs liegen und somit weniger durch randliche Effekte beeinträchtigt werden. Positive AUKM-Wir-
kungen können ggf. sogar in die Ökolandbaufläche hineintragen werden (z. B. Nützlinge, aber auch Zielarten 
der Agrarvögel oder der Ackerwildkräuter usw.). 
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Tabelle 7.19-3 Kombination ausgewählter Maßnahmen auf den Betrieben  

 
   Die Zeilensummen ergeben nicht 100%, da nicht alle Kombinationen dargestellt werden. 

Quelle: (Sander und Bathke, in Bearbeitung).  

Die Kombinationstabelle spiegelt das Bemühen der Fachreferate wider, Förderkulissen möglichst eindeutig 
auf Zielarten oder Zielgebiete zuzuschneiden und daher Überlappungen von Förderkulissen in den meisten 
Fällen auszuschließen. Darüber hinaus ist anzumerken, dass ein Teil der flächenstarken Maßnahmen (Öko-
landbau sowie die Vorhabenarten BS11, BS12 und BS2) flächendeckend angeboten wurden und somit Kom-
binationen auf Betriebsebene mit anderen AUKM bei diesen Maßnahmen(-gruppen) wahrscheinlicher sind.  

Im Bereich der ländlichen Entwicklung tragen auf der supra-lokalen Ebene die LEADER- und ILE-Regionen 
und hier insbesondere auch die Beratung durch das Regionalmanagement zu einer besser abgestimmten 
Umsetzung von Vorhaben (zeitlich/räumlich) bei und fördern damit Synergien. Auf der lokalen Ebene erfolgt 
diese Abstimmung/Koordinierung im Rahmen der Dorfregionen und der Dorfentwicklungspläne. Synergien 
treten dabei sowohl zwischen den im SPB 6B programmierten Maßnahmen als auch zwischen verschiede-
nen investiven Vorhaben innerhalb der einzelnen Maßnahmen auf, wie die Ergebnisse der Fallstudien zei-
gen.  

So wurde in den LEADER-Regionen „Moor ohne Grenzen“ und „Grafschaft Bentheim“ ein Radwegeleitsys-
tem als Kooperationsprojekt realisiert, das durch zahlreiche weitere LEADER- und ZILE-Projekte ergänzt 
wird. In Haren-Wesuwe wurde der Marktplatz, der direkt am Fiets-Knotenpunkt liegt als Tor zum Naturpark 
mit LEADER-Mitteln umgestaltet, so dass die Aufenthaltsqualität für Einheimische und TouristInnen gestei-
gert wurde. In einem anderen Ort wurde das Kirchenumfeld und der zentrale Straßenkreuzungsbereich um-
gestaltet und ein „Zockerfeld“ für die Jugendlichen gebaut. Dazu wurde ein Betreiber für einen Dorfladen 
mit Café und Back-shop gefunden. „Also hier ist eigentlich alles, die Daseinsvorsorge, die Dorferneuerung 
und über LEADER und wenn ich das Zockerfeld sehe, das ist eine Erfolgsstory ist das. … Und da trifft sich 
letztendlich dann alles. Und das ist die Chance, die man hat, über diese Projekte das auf den Weg zu bringen.“ 
(Zitat Fallstudie) 

Teilmaßnahme
Insgesamt 

[n]

davon ohne 
Kombination 

[%]
BB BS ÖKO GL 

(ohne GL4)
GL4 NG

BB 84 39,3 • / 17,9 / 16,7 /

BS 3.427 77,4 / • 3,4 16,7 / 2,0

ÖKO 1.196 71,6 1,3 9,9 • 17,1 3,8 2,2

GL (ohne GL4) 3.249 72,5 / 17,7 6,3 • 4,1 2,1

GL4 516 51,9 2,7 / 8,7 25,8 • 6,6

NG 613 74,7 / 11,4 4,2 11,1 5,5 •

Von 2016 im InVeKoS insgesamt erfassten 21.534 Betrieben nehmen 7.784 (36 %) an einer der sechs  gel i s teten Maßnahmen/-gruppen tei l .
Nur 15 % dieser Tei lnehmer kombinieren zwei  oder mehr der sechs  Maßnahmen/-gruppen.
/ = keine Daten ausgewertet.

an den Teilmaßnahmen teilnehmende Betriebe (2016) davon kombiniert mit [%]
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In der ILE-Region „Börderegion“ wurden durch die Region Synergienpotenziale zwischen Flurbereinigung 
(TM4.3), Ländlichem Tourismus (TM7.5) und der EFRE-Förderung mobilisiert. Zur Renaturierung des Bruch-
grabens wurden mittels Flurbereinigung die Flächen bereitgestellt, mit Mitteln des EFRE (Förder-Richtlinie 
„Landschaftswerte“) erfolgten die Renaturierungsmaßnahmen und mit Mitteln der TM7.5 wurden ein Steg 
zur Entnahme von Wasserproben (für Universität und Schulprojekte) und ein Aussichtsturm gebaut 
(http://www.ilek-boerderegion.de/projekte-der-boerderegion/233-renaturierung-bruchgraben).  

Allerdings zeigen die Ergebnisse der LAG-Befragung, dass hinsichtlich der abgestimmten Umsetzung von 
Projekten noch Verbesserungspotenzial besteht. Der Aussage: „Durch den Entscheidungsprozess in der LAG 
sind die Projekte in der Region gut aufeinander abgestimmt.“ stimmten zwar rund 55 % der befragten LAG-
Mitgliedern zu (in den Kategorien 1+2 auf einer 6-stufigen Skala). Die Zustimmung zu anderen Aspekten der 
Projektauswahl durch die LAG wie „Die Projektauswahlkriterien passen zum REK“ oder „Ich bin mit dem 
Verfahren zur Projektauswahl zufrieden“ lag allerdings deutlich höher. In den ILE-Regionen wurde dieses 
Item nicht abgefragt.  

Schlussfolgerungen 

Insgesamt zeichnet sich PFEIL durch in hohem Maße komplementäre Maßnahmenbündel aus, deren Zu-
sammenwirken durch die Ausgestaltung der Maßnahmen unterstützt wird. Im Umweltbereich wirken hier 
vor allem Auswahlkriterien und Gebietskulissen, aber auch die Koordinierungsfunktion der Maßnahme LaGe 
steuernd. Im Bereich der ländlichen Entwicklung zeigt sich die hohe Relevanz der Koordinierungs-/Bünde-
lungsfunktion der LEADER-/ILE-Regionen. Im Bereich Tierwohl besteht ein Potenzial in der Verknüpfung von 
Beratung, investiver Förderung und Förderung der laufenden Kosten. 

Daten und Methoden 

Die Bewertungsfrage berücksichtigt wirkungsbezogene und durchführungsrelevante Aspekte. Aufgrund der 
unterschiedlichen Facetten des Synergiebegriffs erfolgt die Beantwortung der Frage schrittweise und auf 
unterschiedlichen Untersuchungsebenen (Fördermaßnahmen, SPB und Programmbewertung). Zunächst 
stehen dabei die Fördermaßnahmen und die SPB im Vordergrund sowie die Frage, inwieweit die Vorausset-
zungen für Synergien geschaffen wurden. Hierzu wurden die bisherigen SPB- und maßnahmenbezogenen 
Bewertungen mit Blick auf die hier betrachtete Fragestellung analysiert und verdichtet. Die dort eingesetz-
ten Methoden sind bei den jeweiligen Bewertungsfragen erläutert.  
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7.20 Gemeinsame Bewertungsfrage Nr. 20 (Technische Hilfe) 

„In welchem Umfang hat die technische Hilfe zur Erreichung der in Artikel 59 der Verordnung (EU) Nr. 
1303/2013 und Artikel 51 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 festgelegten Ziele beigetragen?“ 

Interventionslogik und Relevanz der Förderung 

NI/HB haben in ihrem Programmplanungsdokument ein sehr breites Anwendungsgebiet für die Technische 
Hilfe (TH) vorgesehen. Viele Bereiche sind als optionale Fördermöglichkeiten für einen ggf. in Zukunft ent-
stehenden Bedarf geschaffen worden. Rund 15 Mio. Euro ELER-Mittel waren für die TH eingeplant, mit ei-
nem anwendbaren ELER-Beitragssatz von 53 %. Angesichts der Unsicherheiten zum Zeitpunkt der Pro-
grammaufstellung bezüglich der entstehenden Bedarfe war es sinnvoll, zunächst einen höheren Betrag und 
ein breites Anwendungsspektrum vorzuhalten. Der indikative Mittelansatz wurde mit der 2. Programmän-
derung auf knapp 10 Mio. Euro abgesenkt, nachdem die Erfahrungen in der Umsetzung in den ersten Jahren 
eine bessere Planungsgrundlage schufen. Der Anteil der TH an den gesamten ELER-Mitteln liegt nunmehr 
bei 0,9 % (maximal möglich sind 4 %).  
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Beantwortung der Bewertungsfrage 

Im Feinkonzept zum Bewertungsplan wurden verschiedene Themenkomplexe abgegrenzt und mit Kriterien 
und Indikatoren unterlegt. Nach einer kurzen Darstellung der Inanspruchnahme werden die Bewertungser-
gebnisse zu den Themenkomplexen verdichtet dargestellt. 

Inanspruchnahme 

Bis zum 31.12.2018 wurden rund 25 % der geplanten ELER-Mittel ausgezahlt (2,47 Mio. Euro) (EU-KOM, 
2019). Mit den Kofinanzierungsmitteln ergibt dies einen Betrag von rund 4,7 Mio. Euro.  Die Technische 
Hilfe bietet ein breites Förderspektrum, das detailliert mit Hilfe von Produktcodes dargestellt wird. Die Aus-
wertung der Zahlungen nach den Produktcodes zeigt klare Schwerpunkte in der Nutzung der TH-Mittel 
(siehe Abbildung 7.20-1).  

Abbildung 7.20-1: Öffentliche Ausgaben (brutto) in der Technischen Hilfe nach Kategorien zum 
31.12.2018 

 

1) u. a. Innovationsdienstleister, Wirkungskontrollen ML-AUKM, HNV, Feldvogelindikator, Neuabgrenzung der be-
nachteiligten Gebietskulisse. 

2) u. a., Dienstreisen – nur bis Juni 2017 gefördert, Weiterbildung VB. 
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Quelle:  Thünen-Institut auf der Grundlage der Projektliste. 

Mit 38 % entfielen die meisten Mittel auf das ELER-Koordinierungsreferat im MB (vormals in der Staatskanz-
lei). Dies ist v. a. darauf zurückzuführen, dass die Aufgabe Evaluierung in diesem Referat angesiedelt ist. Die 
VB folgt mit 26 % der Mittel, auf ML und MU entfielen 22 % respektive 13 % der Mittel.  

Programmimplementation 

Die Anforderungen an die Programmsteuerungsebene sind gestiegen, sowohl aufgrund von EU-Anforde-
rungen als auch bedingt durch inhaltlich-strukturelle Entscheidungen des Landes Niedersachsen. Dies 
wurde in der Ex-ante-Bewertung, der Erläuterung der Strukturlandkarte im Fortschrittsbericht des Berichts-
jahres 2016 sowie dem Bericht zur Inanspruchnahme dargelegt (Tietz et al., 2015; Fährmann, 2016; Fähr-
mann et al., 2018). Die Programmsteuerungsebene wurde demzufolge personell verstärkt.  

Von den insgesamt acht Stellen, die aus der TH finanziert werden, lassen sich fünf dem engeren Bereich der 
Programmsteuerung zuordnen (Kapazitätserweiterung in der VB und dem ELER-Koordinierungsreferat im 
MB). Die Maßnahmenumsetzung wird unterstützt durch zwei weitere Stellen im ML (Referat 104) zur Un-
terstützung der Flächen- und Tierwohlmaßnahmen. Die Stellen bedienen einen ELER-bedingten Mehrauf-
wand.  

Auf Maßnahmenebene wird die Implementation darüber hinaus durch die Unterstützung eines Innovati-
onsdienstleisters (IDL), angesiedelt beim Innovationszentrum Niedersachsen, unterstützt. Für eine neue 
Maßnahme wie EIP ist diese Unterstützung sehr wichtig. Von Seiten der Lead-Partner der Operationellen 
Gruppen besteht eine hohe Zufriedenheit mit der Arbeit des IDL (Reiter, 2018). Auch die aus der TH finan-
zierten Veranstaltungen leisten einen Beitrag zu einer verbesserten PFEIL-Umsetzung.  

Die TH hat einen bedarfsgerechten Beitrag zur Verbesserung der EPLR-Umsetzung geleistet. Knapp die Hälfte 
der Mittel unterstützt die Verwaltung in der Erledigung ihrer Aufgaben, durch Personal (s. o.), aber auch 
durch die Verbesserung der IT für das EU-Monitoring. 

Die Veranstaltungen, die bislang aus der TH finanziert wurden, dienten vorrangig dem Kapazitätsaufbau in 
zentralen Fragen der Umsetzung des EPLR. So wurden LEADER-Akteure im Bereich Zuwendungs- und Verga-
berecht (sensibler Prüfungsbereich der EU) geschult. Des Weiteren findet einmal pro Jahr der gemeinsam 
von ML und MU organisierte Workshop für die Bewilligungsstellen im AUKM-Bereich statt. Darüber hinaus 
spielen Umsetzungsfragen auch eine wichtige Rolle bei den LEADER-Lenkungsausschüssen. Insgesamt war 
die Zufriedenheit mit den genannten Veranstaltungen hoch (siehe SFC-Tabellen, zusätzliche Indikatoren vgl. 
Kap. 7.32).  

Die übergreifenden Zielsetzungen „Innovation“, „Umweltschutz“ und „Klima“ wurden bislang im Rahmen 
der TH mit rund 6 % der Mittel angesprochen. Berücksichtigt wurden der IDL und die Kosten für die Ermitt-
lung der Kontextindikatoren HNV (C.37) und Feldvogelindex (C.35).  
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Mit der Einrichtung eines Koordinierungsreferats (vormals Staatskanzlei, jetzt MB) versucht NI, auf eine 
stärkere Koordinierung der EU-Fonds hinzuwirken. Die Verwaltung wird personell aus Mitteln der TH ver-
stärkt, sodass Freiraum geschaffen wird, um sich mit einer stärkeren Koordinierung mit den anderen ESI-
Fonds zu beschäftigen (beispielsweise auch im Zusammenhang mit der aktuellen Debatte über post 2020).  

Darüber hinaus wurde in ein fondsübergreifendes Design investiert, um die EU-Fonds in Gänze sichtbarer 
zu machen. Auch einige Aktivitäten im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit sind fondsübergreifend angelegt. 
Insgesamt stößt der Einsatz der TH-Mittel für diesen Themenkomplex an enge Grenzen, weil bei gemeinsa-
men Aktivitäten der Beitrag jedes einzelnen Fonds herausgerechnet werden muss (insgesamt 6 % der Mit-
tel). 

Monitoring/Evaluierung (M&E) 

67 % der TH-Ausgaben können den Bereichen M&E sowie Wirkungskontrollen zugeordnet werden. Die Ver-
teilung der Mittel auf verschiedene Bereiche stellt Abbildung 7.20-2 dar.  

Abbildung 7.20-2: TH-Ausgaben für M&E sowie Wirkungskontrollen (in %) 

 

Quelle: Thünen-Institut auf der Grundlage der Projektliste. 

Rund 14 % der TH insgesamt fließen in das Monitoring. Dazu gehört die Finanzierung der Monitoring-Suite. 
Dieses IT-System sattelt auf der Datenbank ZEUS der Zahlstelle auf und liest die Daten für die Berichte aus. 
Finanziert wird eine Stelle in der VB, die vorrangig für das Monitoring zuständig ist. Darüber hinaus wurde 
die Erstellung der jährlichen Durchführungsberichte und der Bürgerinformation an einen externen Dienst-
leister vergeben. Für den erweiterten Durchführungsbericht 2019 wurden die Daten frühzeitig zur Verfü-
gung gestellt. In den zurückliegenden Jahren konnte dies durch aufwendige Plausibilitätsprüfungen nicht 
immer gewährleistet werden. Aus Sicht der Evaluation liegt dies auch an den aufwändig umzusetzenden EU-
Vorgaben für das Monitoring, die zudem nicht stabil sind (letztmalig wurden im Zusammenhang mit dem 
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Leistungsrahmen Anpassungen vorgenommen), die auf die ohnehin vorhandenen Engpässe im IT-Bereich 
stoßen. Trotz dieser Umstände erfüllten die Durchführungsberichte bislang die gesetzten Anforderungen, 
sodass die EU-KOM die Berichte nicht zur Änderung zurücksandte. Durch die TH konnten die Monitoring-
Vorgaben effektiv erfüllt werden. Schwachstellen gab es nur bei der Erfassung von horizontalen Top-ups im 
Bereich des MU. 

Der Bereich Evaluierung wird finanziell von der externen Vergabe an das Thünen-Institut und entera domi-
niert. Darüber hinaus nutzen MB und VB die TH zum Kapazitätsaufbau im Bereich Evaluierung (siehe auch 
Kapitel 2 im erweiterten Durchführungsbericht 2017). Für Flächenmaßnahmen werden Wirkungskontrollen 
der AUKM ML und MU finanziell unterstützt. Aus der TH wird Personal im NLWKN in Höhe von 1 AK unter-
stützt, um die Wirkungskontrollen fachlich und organisatorisch zu koordinieren. Darüber hinaus werden die 
Daten für den Feldvogel- und den HNV-Indikator erfasst (19 % der TH-Mittel). Die Wirkungskontrollen sind 
fachlich mit dem Evaluator abgestimmt und wurden weitgehend für den Bericht 2019 zur Verfügung ge-
stellt. 

Partnerschaft 

NI/HB haben bislang rund 1 % der TH-Mittel für die Durchführung von Sitzungen mit den Partnern aufge-
wandt. Hinzu kommt ein nicht unerheblicher Personalaufwand auf Seiten von MB und VB für die Vor- und 
Nachbereitung der Sitzungen. Das Kernelement der Partnerschaft ist der BGA. Im ersten Quartal 2017 wurde 
eine Online-Befragung bei den WiSo-Partnern durchgeführt. die Ergebnisse wurden in einem länderüber-
greifenden Bericht veröffentlicht (Grajewski, 2018a). Daneben gibt es eine separate Auswertung für die In-
formationsveranstaltungen (Grajewski, 2018b). Auf den BGA-Sitzungen werden nicht nur die formal vorge-
sehenen Punkte behandelt. Die Unterlagen werden zum einen zielgruppenspezifisch aufbereitet und prä-
sentiert, zum anderen werden auch weitere inhaltliche Punkte behandelt. Damit wird ein Beitrag zum Ka-
pazitätsaufbau bei den Partnern geleistet. 

Gleichstellung 

Zum allgemeinen Rahmen hinsichtlich der Berücksichtigung gleichstellungspolitischer Anforderungen finden 
sich unter Kapitel 8 des erweiterten Durchführungsberichts entsprechende Ausführungen. Das Thema 
Gleichstellung spielt bei Veröffentlichungen, Beteiligungsprozessen und Veranstaltungen eine Rolle. Bro-
schüren und Internetauftritt sind gendersensibel gestaltet, im Gegensatz zum Programmplanungsdokument 
PFEIL, das aber ohnehin nicht für eine breitere Öffentlichkeit eingesetzt werden kann. In den Veranstal-
tungsbögen wurde nach einer geschlechtergerechten Sprache gefragt. Rund 38 % der Befragten fanden 
diese Fragestellung für die Art der Veranstaltung nicht relevant. 40 % meinten, dass die Präsentationen und 
Beiträge eine geschlechtergerechte Sprache in Wort, Schrift und Bild verwendet haben. Die Teilhabe an 
Entscheidungsprozessen wurde am Beispiel des BGA untersucht. Bei den Mitgliedern des BGA liegt der An-
teil von Frauen bei 32 %; die benannten Stellvertretungen sind allerdings zu 48 % weiblich. Beteiligungs-
strukturen wurden auch im Bereich LEADER mit dem LEADER-Lenkungsausschuss implementiert. Sechs Sit-
zungen haben bislang mit Unterstützung der TH stattgefunden. Der Frauenanteil lag gemäß Befragung bei 
51 %. 
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Die Berücksichtigung von Betreuungserfordernissen bei aus der TH finanzierten Veranstaltungen spielt 
keine Rolle. Soweit es möglich ist, wird auf die Erreichbarkeit geachtet. Die Vergaberechtschulungen im 
Bereich LEADER wurden in Niedersachsen regional verteilt angeboten.  

Die Struktur der Teilnehmenden an den mit TH-Mittel finanzierten Veranstaltungen spiegelt die Beschäftig-
tenstruktur der Landesverwaltung und der LEADER-Regionalmanagements wider. Daher waren 50 % der 
Befragten weiblich. 

Gleichstellungsbelange finden zwar Berücksichtigung in den aus der TH finanzierten Aktivitäten. Die TH 
würde allerdings auch aktivere Ansatzpunkte bieten, die aber in eine Gesamtstrategie eingebunden sein 
sollten. Beispiele finden sich in Hessen, das spezifische Workshops (LLH, 2019; ZGV, 2016) in Zusammenar-
beit mit Partnerinnen im ländlichen Raum anbietet und auch eine eigene Webseite eingerichtet hat 
(HMUKLV, o.J.). 

Nicht-Diskriminierung 

Unter dem Punkt Nicht-Diskriminierung werden zwei Aspekte thematisiert. Zum einen der barrierefreie Zu-
gang zu aus der TH finanzierten Produkten, zum anderen der barrierefreie Zugang zu aus der TH finanzierten 
Veranstaltungen. Aus der TH wurde der Förderwegweiser PFEIL finanziert, der mit einer ReadSpeaker-Funk-
tion im Internet zum Vorlesen versehen wurde (analog zu wesentlichen Teilen des Internetauftritts). Alle 
Veranstaltungslokalitäten verfügten über barrierefreie Seminarräume und Übernachtungsmöglichkeiten.
  

Information und Publizität 

Die Informations- und Publizitätsaktivitäten rund um PFEIL sind vielfältig und sind in ihrem finanziellen Um-
fang nicht zu quantifizieren. Daher kann seitens der Evaluation keine Einschätzung über die finanzielle Be-
deutung der TH für Information und Publizität abgegeben werden. Von den fondsübergreifenden und den 
fondsspezifischen Aktivitäten wurde allerdings ein großer Teil mit TH-Mitteln unterstützt. Unter den fonds-
übergreifenden Aktivitäten sind die Roadshow (2017 und 2018), die Beteiligung an der IdeenExpo (alle zwei 
Jahre) und der Newsletter auf der fondsübergreifenden Webseite (902 AbonnentInnen) zu nennen. Erstellt 
wurde ein Förderkompass (Auflage 5.000), der auf der Webseite „Europa für Niedersachsen“ zum Download 
angeboten wird. Daneben wurde ein interaktiver Projektatlas eingerichtet (https://projektatlas.europa-
fuer-niedersachsen.de/). Die ELER-spezifischen Aktivitäten erstreckten sich auf die Herstellung von Erläute-
rungstafeln, die Erstellung des Förderwegweisers PFEIL und in geringem Umfang auf Give Aways. 2017 
wurde die Internationale Grüne Woche (IGW) in Berlin genutzt, um das PFEIL-Programm, insbesondere die 
Fördermaßnahme „Transparenz schaffen“, vorzustellen. Insgesamt sind rund 245.000 Euro für Maßnahmen 
der Öffentlichkeitsarbeit ausgegeben worden (5 % der TH-Mittel), davon der überwiegende Teil für den E-
LER-Beitrag an fondsübergreifenden Aktivitäten.  
Sowohl der fondsübergreifende – extern im MB angesiedelt –  als auch der fondspezifische Webauftritt des 
ML sollte aktuell gehalten werden. Ausreichende Personalkapazitäten sind vorzusehen, um die Webseiten 
entsprechend zu pflegen. 

https://projektatlas.europa-fuer-niedersachsen.de/
https://projektatlas.europa-fuer-niedersachsen.de/
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Schlussfolgerungen 

Die VB ist gemeinsam mit den anderen beteiligten Stellen (u.a. funktional unabhängige Stelle und Zahlstelle) 
bemüht, die Besondere Dienstanweisung zu vereinfachen und die Bedarfsanmelder sowie Begünstigten bei 
der Antragstellung und Umsetzung der TH zu unterstützen, z. B. in Form eines Jour Fixe. Dennoch ist die 
Abwicklung der Technischen Hilfe  mit einem hohen Aufwand für die Verwaltung und den Bedarfsanmelder 
verbunden. Dies ist darauf zurückzuführen, dass Verwaltungs- und Kontrollsysteme implementiert werden 
mussten, die sich an denen der investiven Fördermaßnahmen ausrichten, für die ein „klassischer“ Verwal-
tungsakt erforderlich ist. Der Entwurf der GAP-Strategieplanverordnung für die Förderperiode 2021 bis 2027 
sieht vor, dass die TH über Pauschalzahlungen abgewickelt werden kann. Dies dürfte zu einer deutlichen 
Verwaltungsvereinfachung führen. Eine Prüfung der Relevanz für die im Programm aufgeführten Ziele der 
angemeldeten Vorhaben sollte allerdings auch zukünftig nicht entfallen. 

Daten und Methoden 

Im Zentrum der Analysen zur TH standen Dokumentenanalysen (z. B. zu den Verfahrensabläufen), Exper-
teneinschätzungen, die Auswertung der von der VB zur Verfügung gestellten Liste der finanzierten Aktivitä-
ten (ML, 2019, 2017, 2018) und die Auswertung des für Veranstaltungen, die aus der TH finanziert werden, 
eingesetzten Feedbackbogens. Darüber hinaus wird, da die TH vielfältige Querbezüge zu anderen Themen-
feldern, z. B. Partnerschaft, aufweist, auf die dort generierten Ergebnisse zurückgegriffen. 
Für die Bewertung der TH wurde in Zusammenarbeit mit der VB ein eigenes Set an Kriterien und Indikatoren 
entwickelt (siehe oben), da es mit Ausnahme eines Output-Indikators keine weiteren Indikatoren gibt. 

Literaturverzeichnis 

EU-KOM [Europäische Kommission] (2019) Financial Dashboard (Programme level - in Euro) 31.12.2018 

Fährmann B (2016) Fortschritt bei der Umsetzung des Bewertungsplans von PFEIL - Programm zur Förde-
rung im ländlichen Raum 2014 bis 2020 in Niedersachsen und Bremen Berichtsjahr 2016. Fortschritts-
bericht, zu finden in <https://www.eler-evaluierung.de/fileadmin/eler2/Publikationen/Projektbe-
richte/5-Laender-Bewertung/2016/TI_Fortschrittsbericht-NI_HB-2016_TI_endg_07062016.pdf> [zi-
tiert am 25.3.2019] 

Fährmann B, Bergschmidt A, Bathke M, Eberhardt W, Ebers H, Fengler B, Flint L, Forstner B, Grajewski R, 
Pollermann K, Reiter K, Roggendorf W, Sander A (2018) Analyse der Inanspruchnahme und Umset-
zung. PFEIL-Programm zur Förderung im ländlichen Raum 2014 bis 2020 in Niedersachsen und Bre-
men. Braunschweig, 5-Länder-Evaluation 8/18, zu finden in <https://www.eler-evaluierung.de/filead-
min/eler2/Publikationen/Projektberichte/5-Laender-Bewertung/2018/TI_NI-HB_Inanspruchnahme-
bericht_endg_neu.pdf> 

Grajewski R (2018a) Das Partnerschaftsprinzip im ELER in der Praxis Ergebnisse einer Befragung von Part-
nern in Niedersachsen/Bremen, Schleswig-Holstein, Hessen und Nordrhein-Westfalen. 5-Länder-Eva-



188 

 

luation 3/18, Thünen-Institut, 113 p. 5-Länder-Evaluation, zu finden in <https://www.eler-evaluie-
rung.de/fileadmin/eler2/Publikationen/Projektberichte/5-Laender-Bewertung/2018/Bericht_Partner-
schaftsprofil_endg-stand-Juni2018_RW__komplett.pdf> [zitiert am 29.3.2019] 

Grajewski R (2018b) Partnerinformationsveranstaltungen zur Begleitung von PFEIL - Programm zur Förde-
rung der Entwicklung im ländlichen Raum Niedersachsen und Bremen 2014 bis 2020 : Ergebnisse ei-
ner Online-Befragung von Partnern., Thünen-Institut für Ländliche Räume, 13 p. 5-Länder-Evaluation, 
zu finden in <https://www.eler-evaluierung.de/fileadmin/eler2/Publikationen/Projektberichte/5-La-
ender-Bewertung/2018/TI_Infoveranstaltung-NI-HB_endg-Version_2.pdf> [zitiert am 29.3.2019] 

HMUKLV [Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz] (o.J.) 
Frauen im ländlichen Raum, zu finden in <https://umwelt.hessen.de/landwirtschaft/laendlicher-
raum/frauen-im-laendlichen-raum> [zitiert am 27.3.2019] 

LLH [Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen] (2019) Workshop: Sag mir, wo die Frauen sind - Förderung von 
Frauen im ländlichen Raum: am 21. Februar 2019 von 10:00 bis 16:00 Uhr in Fulda. Flyer, zu finden in 
<https://www.alr.hessen.de/wp-content/uploads/2019/01/F_Frauen_LR_190118_final-b.pdf> [zitiert 
am 27.3.2919] 

ML [Niedersächsisches Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz] (2017) Übersicht über die Ausgaben der Technischen Hilfe zum 31.12.2016 (Kalenderjahre 
2014 bis 2016). Excel-Datei. E-Mail vom 08.02.2017 

ML [Niedersächsisches Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz] (2018) Übersicht über die Ausgaben in der Technischen Hilfe zum 31.12.2017 (Kalenderjahr 
2017). Excel-Datei. E-Mail vom 21.02.2018 

ML [Niedersächsisches Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz] (2019) Übersicht über die Ausgaben in der Technischen Hilfe zum 31.12.2018 (Kalenderjahr 
2018). Excel-Datei. E-Mail vom 20.02.2019 

Reiter K (2018) PFEIL - Programm zur Förderung im ländlichen Raum 2014 bis 2020 in Niedersachsen und 
Bremen : Umsetzung der Europäischen Innovationspartnerschaften im Rahmen des ersten Calls. 
Braunschweig, 5-Länder-Evaluation 2/18, zu finden in <https://www.eler-evaluierung.de/fileadmin/e-
ler2/Publikationen/Projektberichte/5-Laender-Bewertung/2018/NI_EIP_Bericht__20180725_MS.pdf> 
[zitiert am 11.3.2019] 

Tietz A, Horlitz T, Eberhardt W, Fährmann B, Grajewski R, Raue P, Reiter K, Röder N, Sander A (2015) Ex-
ante-Bewertung von PFEIL 2014-2020, Programm zur Förderung der Entwicklung im ländlichen Raum. 
Braunschweig, zu finden in <https://www.ml.niedersachsen.de/download/99697/Ex-Ante-Be-
richt.pdf> [zitiert am 10.1.2016] 



189 

 

ZGV [Zentrum Gesellschaftliche Verantwortung] (2016) FRAUEN MACHT im ländlichen Raum, Dokumenta-
tion der Fachtagung am 13. Juni 2015 in Schwalmstadt-Treysa. Landkreis Kassel, zu finden in 
<http://www.landkreiskassel.de/mam/cms09/FotosuGrafiken/Informationsseiten/buergerser-
vice/frauenbuero/20151110_frauen_macht_neu.pdf> [zitiert am 29.9.2016] 

 

7.21 Gemeinsame Bewertungsfrage Nr. 21 (Ziele) 

„In welchem Umfang hat das nationale Netzwerk für den ländlichen Raum zur Erreichung der in Artikel 54 
Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 festgelegten Ziele beigetragen?“  

Deutschland hat ein eigenes Netzwerkprogramm aufgelegt, das einem eigenen Monitoring und einer Eva-
luierung unterliegt. Die Bewertungsfrage ist daher für PFEIL nicht relevant. Die Ergebnisse sind dem Bericht 
zum Netzwerkprogramm zu entnehmen. 

 

7.22 Gemeinsame Bewertungsfrage Nr. 22 (Beschäftigungsquote der Bevölkerung)  

In welchem Umfang hat das Programm zur Entwicklung des ländlichen Raums zur Erreichung des Kernziels 
der Strategie Europa 2020, die Beschäftigungsquote der Bevölkerung im Alter von 20 bis 64 Jahren auf min-
destens 75 % zu steigern, beigetragen? 

Relevanz der Förderung und Interventionslogik 

Das Ziel einer Beschäftigungsquote (C.5) der 20 bis 64-Jährigen von über 75 % ist in Niedersachsen mit 
78,7 % (2017) und in Bremen mit 75,2 % (2017) bereits erfüllt. Wenngleich die politische Zielmarke erreicht 
ist, sind weitere Anstrengungen nötig, um die Arbeitsmarktpartizipation zu erhöhen: Um das gegenwärtige 
Wohlstandsniveau auch im Verlauf des demographischen Wandels zu halten, muss – neben der Erhöhung 
der durchschnittlichen Arbeitszeiten und der Arbeitsproduktivität – die Erwerbsbeteiligung steigen (Sach-
verständigenrat, 2011: S. 105).  
Der Wirkungsindikator ländliche Beschäftigungsquote (I.14) misst nur die Beschäftigungsquote in den nach 
Eurostat (2018) abgegrenzten ländlichen Gebieten. Danach sind in Niedersachsen die Landkreise Helmstedt, 
Northeim, Holzminden, Nienburg (Weser), Lüchow-Dannenberg, Rothenburg (Wümme), Uelzen, Cloppen-
burg, Emsland und Wittmund als ländlich klassifiziert. Nach der Definition von Eurostat gibt es in Bremen 
keine ländlichen Gebiete. Im Gegensatz dazu umfasst die Kulisse ländlicher Gebiete lt. EPLR PFEIL (S. 13) das 
gesamte Landesgebiet Niedersachsens außerhalb von Städten oder Gemeinden mit 75.000 oder mehr Ein-
wohnerInnen sowie die außerhalb der zusammenhängend bebauten Bereiche liegenden, ländlich geprägten 
Randbereiche Bremens und Bremerhavens.  

Von Eurostat berechnete Basiswerte für Beschäftigungsquoten in einzelnen Kreisen liegen nicht vor. Aus 
diesen Grund wird die Beschäftigungsquote der Bundesagentur für Arbeit (BA, div. Jgg.) verwendet, deren 
Werte jedoch nicht mit denen des Wirkungsindikators vergleichbar sind (zum Unterschied beider Indikato-
ren siehe Daten und Methoden). Im Jahr 2017 lag die Beschäftigungsquote (BA) in Niedersachsen (Bremen) 
bei 59,1 % (54,6 %), in den ländlichen Kreisen lt. Eurostat bei 59,5 % und in der PFEIL-Kulisse Ländlicher 
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Raum ebenfalls bei 59,5 %. Die Beschäftigungsquote intermediär bzw. städtisch geprägter Kreise in Nieder-
sachsen und Bremen liegt geringfügig unter diesen Werten. In allen Regionen nahm die Beschäftigungs-
quote zwischen 2013 und 2017 um drei bis fünf Prozentpunkte zu, wobei der Zuwachs in den ländlichen 
Regionen mit +5,6 % am höchsten war. Auf Basis dieser Zahlen lässt sich kein spezifischer Handlungsbedarf 
für die Erhöhung der Erwerbsbeteiligung im ländlichen Niedersachsen oder Bremen ableiten.  

In den vergangenen Jahren war der Anstieg der Beschäftigungsquote hauptsächlich auf die gestiegene Er-
werbsbeteiligung von Frauen und älteren Menschen am Arbeitsmarkt zurückzuführen (Stöver und Wolter, 
2014: S. 10). Wichtige Einflussfaktoren für diese Entwicklung waren der flächendeckend forcierte Ausbau 
der Kindertagesbetreuung sowie Einschränkungen bei der Frühverrentung.  

Die Eignung des ELER zur Erhöhung der Beschäftigungsquote ist begrenzt: Zum einen bietet der ELER nur 
wenige Maßnahmen, um die Erwerbsbeteiligung zu erhöhen – entweder über die Schaffung neuer Arbeits-
plätze und/oder über die Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Aufnahme einer beruflichen Tätig-
keit. Die wichtigsten Maßnahmen hierfür sind M04 (Investitionen in materielle Vermögenswerte), M07 (Ba-
sisdienstleistungen und Dorferneuerung in ländlichen Gebieten) und M19 (LEADER). Diese Interventionen 
sind nicht primär auf die Erhöhung der Erwerbsbeteiligung ausgerichtet; sie könnten aber durch eine ent-
sprechende Ausgestaltung für dieses Ziel optimiert werden. Dabei unterstellt die Interventionslogik der VO 
(EU) Nr. 1305/2013 (ELER-VO) (ENRD, 2018: S. 106), dass zusätzliche Arbeitsplätze automatisch zu einer 
höheren Erwerbsbeteiligung führen. Diese Logik gilt nur dann, wenn neu geschaffene Arbeitsplätze besetzt 
werden können, und dies nicht dazu führt, dass andere Stellen dafür unbesetzt bleiben. Zum anderen ste-
hen über den ELER nur begrenzte Mittel zur Verfügung, die – wollte man die Erwerbsbeteiligung durch die 
Schaffung von Qualifizierungs- und Betreuungsangeboten tatsächlich flächendeckend erhöhen – weit un-
terhalb des tatsächlichen Bedarfes liegen. Die Beschäftigungswirkungen sind daher nur punktueller Natur. 

Bei der Beantwortung der Bewertungsfrage werden alle unter Priorität 6 programmierten Fördermaßnah-
men (TM7.1 Dorfentwicklungspläne, TM7.2 Dorfentwicklung, TM7.3 Breitband, TM7.4 Basisdienstleistun-
gen, TM7.5 Tourismus, TM7.6- Kulturerbe, TM16.7 Regionalmanagement, TM16.9 Transparenz schaffen, 
M19 LEADER) berücksichtigt. Daneben fließen auch Maßnahmen in die Betrachtung mit ein, die auch ohne 
programmiertes Ziel die wirtschaftliche Entwicklung ländlicher Räume beeinflussen können. Dies betrifft  

• Fördermaßnahmen zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des Primärsektors und der 
Wertschöpfungsketten (TM1.1 Berufliche Qualifizierung, TM2.1 Einzelbetriebliche Beratung, 
TM4.1 Agrarinvestitionsförderungsprogramm, TM4.2 Verarbeitung und Vermarktung, 
TM4.3 Ländlicher Wegebau/Flurbereinigung, TM16.1 Europäische Innovationspartnerschaft) 
und 

• Fördermaßnahmen, die die erhöhten Kosten umweltfreundlicher Flächennutzungen bzw. Hal-
tungsformen kompensieren und so für die Dauer der Förderung Arbeitsplätze sichern 
(TM10.1 AUKM, TM11.1/11.2 Einführung und Beibehaltung Ökolandbau, TM13.2 Ausgleichs-
zulage, TM14.1 Tierwohl).  
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Beantwortung der Bewertungsfrage 

PFEIL leistet einen zu vernachlässigenden Beitrag zum Anstieg der (ländlichen) Beschäftigungsquote in Nie-
dersachsen und Bremen. Es werden nur punktuelle Beschäftigungseffekte erzielt. Durch PFEIL wurden nach 
Berechnungen der EvaluatorInnen etwa 145 neue Arbeitsplätze geschaffen, davon 26 in ländlichen Kreisen 
(Klassifizierung nach Eurostat 2018), und in Einzelfällen die Rahmenbedingungen für die Aufnahme einer 
Erwerbsarbeit durch die Schaffung von Betreuungsangeboten verbessert. Bezogen auf die 2,8 Mio. Beschäf-
tigten in Niedersachsen und 0,2 Mio. Beschäftigten in Bremen ist der Beschäftigungszuwachs gering. Selbst 
unter der optimistischen Annahme, dass diese neuen Arbeitsplätze durch zuvor nicht Erwerbstätige besetzt 
wurden, stieg die ländliche Beschäftigungsquote um lediglich 0,003 %. Aufgrund der Geringfügigkeit der 
erhobenen Wirkungen und der mit der Erhebung verbundenen Unsicherheit wird der Wirkungsindikator 
ländliche Beschäftigungsquote (I.14) mit Null quantifiziert (vgl. Tabelle Wirkungsindikatoren). 
Die Wirkungen von abgeschlossenen Vorhaben (Mikroebene) lassen sich wie folgt beschreiben: 

• LEADER-Vorhaben hatten sowohl direkte Effekte, z. B. in Form neu geschaffener Arbeitsplätze, als auch 
indirekte Effekte auf die wirtschaftliche Entwicklung, z. B. durch die Verbesserung der Rahmenbedin-
gungen. Mit LEADER (TM19.2) wird keine Schaffung von Arbeitsplätzen angestrebt: Der entsprechende 
Zielindikator T.23 ist im Programmplanungsdokument mit lediglich zwei zu schaffenden Arbeitsplätzen 
angegeben; im Monitoring sind keine Angaben bzgl. neu geschaffener Arbeitsplätze durch LEADER ent-
halten. Laut ZWE-Befragung wurden in sechs abgeschlossenen LEADER-Vorhaben 23,3 vollzeitäquiva-
lente Arbeitsplätze geschaffen, davon 2,5 vollzeitäquivalente Arbeitsplätze in ländlichen Kreisen (Klas-
sifizierung nach Eurostat 2018). Etwa die Hälfte des neu geschaffenen Arbeitsvolumens entfällt auf ge-
ringfügig Beschäftigte und 21 % auf Selbstständige und Familienangehörige. Durch einzelne Vorhaben 
wurden Betreuungsangebote für ältere Personen geschaffen, wodurch möglicherweise die Erwerbsbe-
teiligung der für die Pflege/Betreuung Zuständigen gestärkt wurde. Die indirekten Effekte von LEADER 
auf die wirtschaftliche Entwicklung betreffen v. a. den Wirtschaftszweig Tourismus: Für 28 % der durch-
geführten LEADER-Vorhaben wird ein Einfluss auf die touristische Entwicklung erwartet, insbesondere 
auf die Erhöhung der Anzahl der Tagestouristen (siehe Bewertungsfrage 17).  

• In 34 % der geförderten Vorhaben der TM7.2 Dorfentwicklung/Umnutzung und 16 % der Vorhaben der 
TM7.2 Dorfentwicklung/TM7.4 Basisdienstleistungen sind neue Arbeitsplätze entstanden. Abzüglich 
der Mitnahmen wurden lt. ZWE-Befragung 61 vollzeitäquivalente Arbeitsplätze in 19 abgeschlossenen 
Vorhaben geschaffen, davon zehn vollzeitäquivalente Arbeitsplätze in ländlichen Kreisen. 40 % dieser 
Arbeitsplätze entfallen auf Frauen und etwa zwei Drittel (67 %) auf geringfüge Beschäftigungsverhält-
nisse. Arbeitsplätze entstanden vor allem durch die Umnutzung nachfolgend gewerblich genutzter Im-
mobilien. 

• Weitere Arbeitsplätze sind in über 40 % der Vorhaben der TM7.4 Basisdienstleistungen entstanden. In 
elf abgeschlossenen Vorhaben entstanden 36,7 vollzeitäquivalente Arbeitsplätze; davon etwa die Hälfte 
für geringfügig Beschäftigte. Der ausgesprochen hohe Frauenanteil unter den Neubesetzungen (74 %) 
ist typisch im Bereich der sozialen Dienstleistungen. Hinsichtlich der Erhöhung der Erwerbstätigenquote 
sind nur wenige Vorhaben relevant, die neue Angebote in der Tagespflege bzw. für Betreutes Wohnen 
geschaffen haben.  
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• Unter der TM7.5 Tourismus werden v. a. Investitionen in die touristische Infrastruktur gefördert. Hier-
unter fallen z. B. Investitionen in die Verbesserung/Schaffung konkreter Freizeit- und Tourismusange-
bote sowie der punktuelle Ausbau der touristischen Kleinstinfrastruktur wie Wege, Ausschilderungen 
etc. Durch die Förderung verbessern sich die Rahmenbedingungen für die touristische Entwicklung; di-
rekte Effekte in Form neu geschaffener Arbeitsplätze entstanden kaum. Letzteres gilt auch für  TM7.6 
Kulturerbe. 

• Im Rahmen der Breitbandförderung (TM7.3) wurden bisher drei rein national finanzierte Vorhaben, die 
die Netzstrukturplanung in den Landkreisen Peine, Wesermarsch und Diepholz zum Inhalt hatten, ab-
geschlossen. Tatsächliche Effekte auf die wirtschaftliche und Erwerbstätigenentwicklung sind erst Jahre 
nach dem physischen Ausbau der Breitbandinfrastruktur zu erwarten. Katz et al. (2010) beziffern die 
(dauerhaften) Beschäftigungseffekte des flächendeckenden Breitbandausbaus in Deutschland auf etwa 
427.000 Arbeitsplätze bzw. 1 % der Erwerbstätigen Deutschlands. 

• Durch die Förderung von Dorfentwicklungsplänen (TM7.1) und des Regionalmanagements innerhalb 
(TM19.4) und außerhalb von LEADER-Regionen (TM 16.7 ILE-ReM) wird der planerische bzw. konzepti-
onell-organisatorische Rahmen für die Umsetzung von Vorhaben geschaffen. Dauerhafte Beschäfti-
gungseffekte gehen von den Teilmaßnahmen nicht aus.  

• Teilmaßnahmen zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des Primärsektors und der Wertschöp-
fungsketten: Die Beschäftigungseffekte geförderter VuV-Investitionen (TM4.2) belaufen sich lt. ZWE-
Befragung – abzüglich der Mitnahmen – auf 24,5 vollzeitäquivalente Arbeitsplätze, drei davon in ländli-
chen Kreisen (Eurostat 2018). Diese Angabe bezieht sich auf 34 der bisher 43 geförderten Vorhaben. 
Informationen zur Art der geschaffenen Arbeitsplätze werden erst den Erhebungsbögen zu entnehmen 
sein, die derzeit nur für wenige abgeschlossene Projekte zur Auswertung vorliegen. Die Beschäftigungs-
effekte geförderter AFP-Investitionen (TM4.1) konnten nicht quantifiziert werden, da die Auflagenbuch-
führung bisher nur für wenige abgeschlossene Vorhaben vollständig vorliegt. In der Regel ist der Be-
schäftigungseffekt in den geförderten Betrieben v. a. auf die Investition selbst und nicht auf die Förde-
rung zurückzuführen. Dies bestätigen die hohen Mitnahmeeffekte, die in der schriftlichen ZWE-Befra-
gung (vgl. Bewertungsfrage 4) erhoben wurden. Die Wirkungen der beruflichen Qualifizierung 
(TM1.1/BMQ) und der einzelbetrieblichen Beratung (TM2.1/EB) auf die Erwerbsbeteiligung basieren 
auf sehr langen und mit großen Unsicherheiten behafteten Wirkungsketten. Die Wirkungen sind nicht 
quantifizierbar und mit hoher Wahrscheinlichkeit vom Umfang her zu vernachlässigen. Die Förderung 
des Aus- und Neubaus von Wegen in und außerhalb der Flurbereinigung (TM4.3) sowie innovativer 
Projekte (16.1/EIP) hat keine Wirkung auf die Schaffung von Arbeitsplätzen bzw. die Erwerbsbeteili-
gung. 

• Neue Arbeitsplätze werden durch umwelt- und tierwohlorientierte (Teil-)Maßnahmen (TM10.1, 
TM11.1/11.2, TM13.2, TM14.1) nicht geschaffen. Sie leisten einen auf die Förderdauer begrenzten Bei-
trag zur Sicherung von Arbeitsplätzen in Höhe von etwa 149 vollzeitäquivalenten Arbeitsplätzen bzw. 
0,3 % des Arbeitsvolumens des Primärsektors in Niedersachsen (Pufahl, 2016). Damit ähneln die Wir-
kungen vom Typ her konjunkturellen Beschäftigungseffekten.  

Analysen für frühere Förderperioden zeigten, dass das EPLR im Zeitraum 2007 bis 2013 keine relevante 
Wirkung auf die Erwerbstätigenzahl in Niedersachsen/Bremen hatte (Pufahl, 2016). Eine Quantifizierung 
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der Wirkungen auf die Beschäftigungsquote durch einen Makroansatz (ENRD, 2018) ist derzeit aufgrund 
fehlender Datengrundlagen nicht möglich (siehe Daten und Methoden). Vor dem Hintergrund der bisher 
absehbaren geringen Wirkungen von PFEIL auf die Beschäftigungsquote erscheint dies aus Kosten-Nutzen-
Erwägungen auch nicht sinnvoll. 

Die konjunkturellen Beschäftigungseffekte von PFEIL, die durch die förderinduziert gestiegene Nachfrage 
nach Dienstleistungen und Investitionsgütern entstehen, werden nicht berücksichtigt. Dies entspricht dem 
Verständnis von neuen Arbeitsplätzen der EU-KOM (2015: S. 29).  

Schlussfolgerungen 

Durch PFEIL ist eine überschaubare Anzahl neuer Arbeitsplätze bzw. Betreuungsmöglichkeiten entstanden. 
Inwieweit diese neuen Arbeitsplätze durch zuvor nicht Erwerbstätige besetzt wurden, ist unbekannt und 
daher auch die Wirkung des EPLR auf die Erwerbsbeteiligung in Niedersachsen/Bremen insgesamt und ins-
besondere in den von Eurostat als ländlich klassifizierten Kreisen. Grundsätzlich bietet der ELER nur ein be-
grenzt wirksames Instrumentarium zur Erhöhung der Erwerbsbeteiligung an. Darüber hinaus besteht in den 
ländlichen Räumen Niedersachsens sowie in Bremen kein besonderer Handlungsbedarf, die Erwerbsbetei-
ligung zu erhöhen.  
Unter der derzeitig günstigen Arbeitsmarktsituation für ArbeitnehmerInnen kann die Erwerbsbeteiligung 
von Frauen, Älteren, zuvor Erwerbslosen und Zugewanderten vor allem durch die Schaffung der notwendi-
gen Rahmenbedingungen für die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit unterstützt werden. Grundsätzlich ist die 
Erhöhung der Erwerbsbeteiligung ein gesamtgesellschaftliches Ziel, das durch flächendeckend wirksame 
Maßnahmen, z. B. durch Maßnahmen zur Verbesserung der Betreuung von Kindern und älteren Personen, 
erreicht werden muss. Punktuell und regional begrenzt wirkende Fördermaßnahmen haben Einzelfallcha-
rakter und beeinflussen die Gesamtentwicklung nicht nennenswert. 

Daten und Methoden 

Basiswerte des Kontext- bzw. Wirkungsindikators: Die Beschäftigtenquote (C.5) ist definiert als der Anteil 
der Erwerbstätigen der Altersklassen 15 bis 64 (alternativ 20 bis 64) an der Bevölkerung der gleichen Alters-
klasse (EU-KOM, 2015). Die ländliche Beschäftigungsquote (I.14) bezieht sich nur auf die ländlichen Kreise 
(NUTS-3-Regionen), die laut Eurostat (2018) als ländliche Räume ausgewiesen wurden. Basiswerte für den 
Kontext- und Wirkungsindikator wurden von Eurostat bereitgestellt, allerdings nur differenziert bis auf 
NUTS-2-Ebene (EU-COM, 2018). Da die Abgrenzung ländlicher Räume erst auf NUTS-3-Ebene erfolgt, gibt es 
von Eurostat keine Daten für die Beschäftigungsquote in ländlichen Gebieten in Niedersachsen und Bremen. 
Das heißt, für den Wirkungsindikator I.14 liegen keine EU-weit vergleichbaren Daten unterhalb der NUTS-
2-Ebene vor. Für kreisbezogene Vergleiche der Erwerbsbeteiligung innerhalb Niedersachsens bzw. Bremens 
wurde die Beschäftigungsquote der Bundesagentur für Arbeit (BA, div. Jgg.) genutzt. Diese berechnet sich 
aus dem Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Altersklassen 15 bis 64 am Wohnort an 
der Bevölkerung der gleichen Altersklassen. Die Werte der Beschäftigungsquote (BA) sind deutlich geringer 
als die Werte der Beschäftigungsquote lt. Eurostat (C.5, I.14), da die Beschäftigungsquote lt. Eurostat alle 
Erwerbstätigen (sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, Selbstständige, Beamte und Familienarbeits-
kräfte) berücksichtigt, während die Beschäftigungsquote (BA) nur sozialversicherungspflichtige Beschäf-
tigte, nicht jedoch Beamte und Selbstständige, berücksichtigt.  
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Quantifizierung des Wirkungsindikators (I.14): Mikroebene: Der Umsetzungsstand der relevanten Förder-
maßnahmen wurde anhand der Monitoringdaten nachvollzogen. Angaben zu neu geschaffenen Arbeitsplät-
zen in abgeschlossenen Vorhaben stammen aus schriftlichen (zu den TM7.2, 7.4, 19.2) und telefonischen 
(zur TM4.2) Befragungen. Ebenfalls in ZWE-Befragungen erfasst wurden die Mitnahmeeffekte der Förde-
rung (siehe Belastbarkeit der Ergebnisse im Absatz darunter). Eine kreisbezogene Analyse (Makroebene) 
des Einflusses des EPLR auf die Erwerbstätigenzahl bzw. der Beschäftigungsquote war nicht möglich, da 
derzeit nur kreisbezogene Erwerbstätigenzahlen für die Förderjahre 2014 bis 2016 vorliegen – ein zu kurzer 
Zeitraum für die Anwendung geeigneter Analyseverfahren (z. B. Panelregression). Alternative Methoden 
mit einem geringeren Datenbedarf, z. B. die in den Leitfäden für die Wirkungsbewertung (ENRD, 2018: S. 7) 
genannten rekursiven Gleichgewichtsmodelle, setzen eine umfangreiche Vorlaufforschung voraus, die in 
Anbetracht der marginalen Wirkungen nicht gerechtfertigt ist.  

Belastbarkeit der Ergebnisse: Die berichteten Wirkungen basieren auf Monitoringdaten, auf deren Basis 
keine Angaben zur kontrafaktischen Situation abzuleiten sind. Eingeschränkt belastbare Informationen zur 
kontrafaktischen Situation wurden in der ZWE-Befragung erhoben: Die ZWE wurden gefragt, ob und wie sie 
das geförderte Vorhaben ohne Förderung durchgeführt hätten. Über die drei Antwortkategorien 1) keine 
Durchführung ohne Förderung, 2) veränderte Durchführung ohne Förderung oder 3) identische Durchfüh-
rung ohne Förderung wird die kontrafaktische Situation im hypothetischen Fall ohne Förderung erfragt. 
Wirkungen in Vorhaben, die (vermutlich) auch ohne Förderung durchgeführt werden, werden bei der Quan-
tifizierung des Nettoeffektes nicht berücksichtigt. Generell besteht in Befragungen das Risiko/Problem miss-
verständlicher Antworten oder eines strategischen Antwortverhaltens.  

Aussagekraft der Wirkung lt. Wirkungsindikator: Nach Eurostat (2018) sind lediglich zehn niedersächsische 
Landkreise mit etwa 1,3 Mio. EinwohnerInnen als ländlich eingestuft, während nach niedersächsischen und 
bremischen Verständnis die Förderkulisse Ländlicher Raum eine weitaus größere Fläche und etwa 7 Mio. 
EinwohnerInnen umfasst. Der Wirkungsindikator I.14 spiegelt lediglich die Programmwirkungen in den länd-
lichen Kreisen lt. Eurostat (2018) wider. Wirkungen in der übrigen EPLR-Kulisse Ländlicher Raum bzw. im 
gesamten Programmgebiet werden nicht erfasst, obwohl die Teilmaßnahmen der Prioritäten 1 bis 5 hori-
zontal angeboten werden und ebenfalls sozio-ökonomische Wirkungen haben. 
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7.23 Gemeinsame Bewertungsfrage Nr. 23 (Forschung, Entwicklung, Innovation) 

„In welchem Umfang hat das Programm zur Entwicklung des ländlichen Raums zur Erreichung des Kernziels 
der Strategie Europa 2020, 3 % des BIP der EU in Forschung, Entwicklung und Innovation zu investieren bei-
getragen?“ 

2016 lagen die Ausgaben für Forschung und Entwicklung in Niedersachsen insgesamt bei 3,31 % des BIP 
(also 9.156 Mio. Euro) (D: 2,93 %). Damit ist der Anteil gegenüber 2014 (2,90 %) deutlich gestiegen (vgl. 
DESTATIS, 2018b). Damit liegt Niedersachsen über der Drei-Prozent-Zielmarke, was vor allem auf den deut-
lich höheren Anteil von F&E in der Wirtschaft zurückzuführen ist (2016 in NI 2,53 %, in D 2 %) (DESTATIS, 
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2018a). Dieser ist allerdings fast ausschließlich auf die Investitionen von VW in der Region Wolfsburg/Braun-
schweig zurückzuführen. In Bremen lagen die Ausgaben für Forschung und Entwicklung im Jahr 2016 bei 
2,84 % des BIP (912 Mio. Euro). Damit ist der Anteil gegenüber 2014 annähernd konstant geblieben. Im 
Vergleich zu Niedersachsen liegt in Bremen der Anteil von Staat und Hochschule deutlich über dem Bundes-
durchschnitt, während der Anteil der Wirtschaft an den Ausgaben für Forschung und Entwicklung deutlich 
darunter liegt (DESTATIS, 2018a). 

Investitionen in Forschung, Entwicklung und Innovation, die näherungsweise den im EU-2020-Zielindikator 
erfassten Investitionen entsprechen, werden im Rahmen von PFEIL nur in der EIP Agri getätigt (TM16.1). 
Diese Fördermaßnahme wird nicht in Bremen angeboten. In Niedersachen ist für diese Fördermaßnahme 
insgesamt der Einsatz von 17,5 Mio. Euro öffentlicher Mittel für die gesamte Förderperiode geplant. Bisher 
wurden rund 3,3 Mio. Euro verausgabt. Der Planansatz entspricht für die Programmlaufzeit von sieben Jah-
ren durchschnittlich pro Jahr rund 2,5 Mio. Euro öffentlichen Mitteln. Dies wiederum entspräche einem 
Anteil von 0,02 % an den oben genannten F&E-Ausgaben des Jahres 2016. Zum EU-2020-Ziel, 3 % des BIP in 
Forschung, Entwicklung und Innovation zu investieren, kann PFEIL demnach nur einen sehr geringen Beitrag 
leisten. Dennoch kann PFEIL über verschiedene Fördermaßnahmen z. B. Bildungs- und Beratungsmaßnah-
men, der einzelbetrieblichen Förderung, Breitband oder auch LEADER innovationsförderliche Rahmenbe-
dingungen schaffen, Impulse zur Verbreitung neuen Wissens schaffen und die Diffusion von Innovation un-
terstützen. Der Beitrag von PFEIL zur Förderung von Innovation wird unter Bewertungsfrage 30 genauer 
dargestellt.  
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7.24 Gemeinsame Bewertungsfrage Nr. 24 (Klimaschutz) 

„In welchem Umfang hat das Programm zur Entwicklung des ländlichen Raums zum Klimaschutz und zur 
Anpassung an den Klimawandel beigetragen sowie zur Erreichung des Kernziels der Strategie Europa 2020, 
die Treibhausgasemissionen gegenüber 1990 um mindestens 20 % (30 % unter den richtigen Voraussetzun-
gen) zu verringern, den Anteil erneuerbarer Energien am Energieendverbrauch auf 20 % zu erhöhen und die 
Energieeffizienz um 20 % zu verbessern?“ 

Zur Beantwortung der Bewertungsfrage 24 wird auf die Ergebnisse der SPB 5B, 5D und 5E aufgebaut. Dar-
über hinaus werden Wirkungen von Maßnahmen ohne explizite Klimaschutzziele einbezogen, der Blick über 



197 

 

den landwirtschaftlichen Sektor hinaus gerichtet und der Beitrag zur Anpassung an den Klimawandel abge-
schätzt. 

Relevanz der Förderung und Interventionslogik 

Zur Umsetzung der Klimarahmenkonvention hatte sich die Europäische Union 2009 zu der klima- und ener-
giepolitischen Zieltrias für den Klimaschutz im Jahr 2020 verpflichtet, die der Bewertungsfrage zugrunde 
liegt (30-20-20-Ziel). Daran anknüpfend hatte im Jahr 2014 der Europäische Rat zusätzlich einen Rahmen 
für die Klima- und Energiepolitik bis 2030 mit deutlich höheren Zielbeiträgen beschlossen (40-27-27-Ziel).  

Auf Bundesebene wurde eine Absenkung der THG-Emissionen bis 2020 um mindestens 40 % und bis 2030 
um 55 % festgeschrieben. Bisherige Zielaussagen der niedersächsischen Landesregierung sehen vor, die 
THG-Emissionen bis 2030 um 50 % und, an dem Leitziel der Industrieländer orientiert, bis zum Jahr 2050 um 
80 bis 95 % zu senken. Bremen hat im Jahr 2015 ein Klimaschutz- und Energiegesetz verabschiedet, das eine 
Absenkung der THG-Emissionen bis 2020 um 40 % zum Ziel hat und ebenfalls das o. a. Leitziel für 2050 an-
strebt (BremKEG). Ein Sektorziel für die Landwirtschaft wurde in den beiden Ländern nicht festgelegt. Dem-
gegenüber strebt der Klimaschutzplan des Bundes an, die THG-Emissionen der Landwirtschaft bis 2030 um 
34-31 % gegenüber 1990 zu reduzieren (BMU, 2016). 

Die THG-Emissionen der Landwirtschaft belaufen sich laut Rösemann et al. (2019) im Jahr 2017 in Nieder-
sachsen auf 14.784 kt CO2-Äq (ohne LULUCF); dies entspricht gut 22 % der bundesdeutschen Emissionen 
dieses Sektors und 17 % der THG-Emissionen im Land. Für Bremen wird kein Einzelwert veröffentlicht. Die 
Höhe landwirtschaftlicher Emissionen ist gegenüber dem Bezugsjahr 1990 nahezu unverändert (Lasar, 
2018). Bezogen auf Verringerung der THG-Emissionen im Sektor Landwirtschaft besteht also deutlicher 
Handlungsbedarf.  

In PFEIL wird der im Vergleich zu anderen Bundesländern hohe Ausstoß der THG Emission in der Landwirt-
schaft als Problem aufgegriffen und entsprechend Bedarf zur Reduzierung der Emissionen durch Anpassung 
der Bewirtschaftungsmethoden und Tierhaltung sowie vor allem durch Erhalt und Ausweitung natürlicher 
Kohlenstoffsenken, speziell durch Wiedervernässung von Mooren, festgestellt. Im Maßnahmenportfolio 
wird dabei auf Agrarumwelt- und Klimaschutzmaßnahmen (AUKM) u. a. zur Reduzierung in der Stickstoff-
düngung verwiesen (M10). Die AUKM Emissionsarme Ausbringung von Gülle und Gärresten (BV2) wird mit 
Primärziel für den SPB 5D adressiert. Laut Programmstrategie sollen Emissionen aus der Tierhaltung bzw. 
dem Wirtschaftsdüngermanagement auch über das Agrarinvestitionsförderprogramm verringert werden. 
Mit der TM4.4 soll das Instrument 'Flächenmanagement für Klima und Umwelt' prioritär im SPB 5E zur Wie-
derherstellung der Funktionsfähigkeit von Mooren beitragen.  

Die Verbesserung der Energieeffizienz ist in Niedersachsen und Bremen ein ähnlich wichtiges Klimaschutz-
ziel wie auf europäischer oder bundesdeutscher Ebene (BMWi, 2014). Beide Länder fördern die Steigerung 
der Ressourcen- und Energieeffizienz über eigene Förderprogramme, z. B. für Innovationen und Leucht-
turmprojekte auch über Kofinanzierungsmittel aus dem EFRE. In PFEIL wird explizit der Bedarf zur Verbes-
serung der Energieeffizienz in der Landwirtschaft sowie im vor- und nachgelagerten Bereich festgestellt. 
Dem SPB 5B prioritär zugeordnet ist die Förderung der Verarbeitung und Vermarktung (TM4.2); verwiesen 
wird bei diesem Förderziel auch auf die ergänzende Rolle der Agrarinvestitionsförderung (TM4.1). 
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Auch der Ausbau erneuerbarer Energien (EE) stellt in beiden Ländern ein wichtiges klimapolitisches Ziel dar. 
Bis zum Jahr 2050 soll die Energieversorgung vollständig auf EE umgestellt sein, die große Herausforderung 
stellt gegenwärtig der Anteil von EE im Verkehr- und Wärmesektor dar (BremKEG; MU, 2018). Im Jahr 2012 
trug die Landwirtschaft 950 kt RÖE und die Forstwirtschaft 700 kt RÖE zur Erzeugung von EE bei (C.43). Weil 
mit dem EEG und weiteren Angeboten bereits spezifische Fördermöglichkeiten gegeben sind (BMWi, 2019), 
soll PFEIL keinen expliziten Beitrag zum Ausbau der EE leisten (ML, 2015).  

Aufbauend auf der UN-Klimarahmenkonvention hat sich die Staatengemeinschaft verpflichtet, Maßnahmen 
zur Anpassung an den Klimawandel in Angriff zu nehmen. Sowohl auf europäischer als auch auf bundes-
deutscher Ebene wurden entsprechend Strategien und Aktionspläne entwickelt (Bundesregierung, 2015). 
Niedersachsen und Bremen haben jeweils eine Anpassungsstrategie erarbeitet (MU, 2012; SBU, 2018), ein 
erster Umsetzungsbericht liegt vor (MU, 2015).  

PFEIL sieht im Hinblick auf Auswirkungen des Klimawandels den Schutz des ländlichen Produktionspotenzi-
als als zentrale Aufgabe (Priorität 3). Größte Herausforderungen sind laut Programmstrategie Gefahren 
durch Überschwemmungen im Binnenland sowie verstärkte Sturmflutgefahren an der Küste. Als Förder-
maßnahmen mit prioritärer Zielsetzung im SPB 3B werden zum einen der Hochwasserschutz für beide Bun-
desländer (TM5.1) und für Bremen der Küstenschutz (TM5.1) über den ELER fortgesetzt.  

Beantwortung der Bewertungsfrage 

Die Analyse auf der Mikroebene zeigt, dass PFEIL einen geringen Beitrag zur Verringerung der Treibhaus-
gasemissionen leistet. Es wurde im Mittel der Förderperiode eine Verringerung der THG-Emissionen der 
Landwirtschaft in Höhe von rund 207 kt CO2-Äq erreicht (I.7). Davon entfallen 142 kt CO2-Äq auf die Emissi-
onen des Sektors Landwirtschaft (72 % Lachgas und 28 % Methan). Aus dem Sektor LULUCF sind laut Defi-
nition des Wirkungsindikators 65 kt CO2-Äq Kohlenstoffsequestrierung auf landwirtschaftlich genutzten Bö-
den hinzuzurechnen (AUKM-Vorhabenart AL2 sowie M11, Ökologischer Landbau). Bei den THG-Emissionen 
der Landwirtschaft (Bezugsjahr 2017) erreicht PFEIL einen Minderungsanteil von 1,4 %, bezogen auf die ge-
samten THG-Emissionen im Land 0,25 % (ohne LULUCF). 

Den größten Beitrag leistet mit rund 54 % der Ökologische Landbau (M11), gefolgt von den AUKM (M10) 
mit gut 43 % Wirkungsanteil. Unter den AUKM wiederum erreichen Extensivierungsmaßnahmen auf Grün-
land 8 % und auf Acker 6,5 % Wirkanteile. Damit geht rund 68 % des errechneten Effektes – begründet in 
der standortbezogenen Schätzmethode der nationalen THG-Berichterstattung – auf AUKM-Vorhabenarten 
zurück, die mit Extensivierung oder Produktionsrückgang verbunden sind. Bei einer produktbezogenen Be-
rechnung, die hier nicht zur Anwendung kommt, sind z. T. geringere Beiträge dieser Vorhabenarten zu er-
warten (vgl. WBAE und WBW, 2016). Die mit hoher Inanspruchnahme verbundenen AUKM-Vorhabenarten 
AL2 und BV2 sowie die Gewässerschutzberatung (TM1.2) tragen durch nachweisliche Verringerung des 
Stickstoffinputs zusammen 31 % des Minderungseffektes bei. 

Zusätzliche Beiträge von PFEIL: Eine zusätzliche Kohlenstoffbindung, die laut EU-Definition nicht unter dem 
Wirkungsindikator I.7 angerechnet wird, ist mittel- bis langfristig als Effekt der Vorhabenart ‚Flächenma-
nagement für Klima und Umwelt‘ zu erwarten (TM4.4). Bisher wurden erste Flurbereinigungsverfahren ein-
geleitet und Flächenankäufe getätigt, um Projekte zur Wiedervernässung von Mooren im Sinne eines Moor-
bodenschutzes zu ermöglichen. Es wird geschätzt, dass über die bisher erfolgte Förderung ca. 127 ha einer 
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Vernässung mit zu erwartenden Klimaschutzwirkungen zugeführt werden können (siehe Bewertungsfrage 
15). Auch über den investiven Naturschutz (TM7.6, EELA – Erhalt und Entwicklung von Arten und Lebens-
räumen) wurden Vernässungsmaßnahmen von Hochmoorkomplexen durchgeführt. Eine Wirkungsabschät-
zung soll im Rahmen von Fallstudien ab 2020 erfolgen. 

Ein Teil der o. a. Minderungseffekte geht auf eine Verringerung des Stickstoffinputs durch Mineraldünger 
zurück. Infolgedessen werden zusätzlich CO2-Emissionen eingespart, die bei der Produktion chemisch-syn-
thetischer Dünger entstehen (vgl. Flessa et al., 2012). Daraus resultiert grob geschätzt ein Effekt von 
64 kt CO2-Äq, der in der THG-Berichterstattung des Industriesektors verbucht wird. Ein zusätzlicher Minde-
rungseffekt von rund 2 kt CO2-Äq/a wird durch Kraftstoffeinsparung infolge verkürzter Wegstrecken nach 
Flurbereinigung erzielt (TM4.3). Insgesamt kann nach derzeitigem Förderstand von PFEIL eine Verringerung 
von THG-Emissionen in Höhe von 274 kt CO2-Äq erreicht werden. Bezogen auf die gesamten THG-Emissio-
nen im Land entspricht dies einer Emissionsminderung von 0,33 % (ohne LULUCF). 

Über drei Fördermaßnahmen aus PFEIL wird eine Verringerung von Ammoniakemissionen in Höhe von ins-
gesamt 1.620 t NH3 erreicht. Das entspricht einer Minderungsrate von 1 % des in der Landwirtschaft emit-
tierten NH3 in NI. Rund 70 % des Effektes wird über die Förderung der AUKM Vorhabenart BV2 erzielt, knapp 
30 % über die Einsparung von Mineraldüngern durch AUKM (M10). Lediglich 0,3 % resultieren aus der ab 
2016 geltenden Verpflichtung zur Abdeckung von Güllelagerstätten bei Stallbauvorhaben im Rahmen des 
AFP. 

Nicht quantifizierbare Effekte: Auch in den TM1.1, TM2.1 sowie TM16.1 lassen sich eine Reihe von poten-
ziell wirksamen Fördervorhaben identifizieren. Dabei handelt es sich durchweg um indirekte und teilweise 
zeitverzögerte Wirkungen, die im Rahmen der Evaluierung nicht mit vertretbarem Aufwand quantifizierbar 
sind. 

Potenzielle Ansatzpunkte mit Einfluss auf THG- und NH3-Emissionen sind vor allem bei der einzelbetriebli-
chen Beratung (TM2.1) gegeben. Nachhaltige, emissionsmindernde Bewirtschaftung sowie die Effizienzstei-
gerung bei der Düngung wird in ca. 30 % der Beratungsstunden bzw. 20 % der Beratungen direkt themati-
siert. Zusätzlich werden mehrere Module (rund 22 % der Beratungen, 3.130 Beratungen, 13.430 Stunden) 
zur Unterstützung von AUKM und Ökolandbau angeboten. Auch unter TM1.1 Bildungsmaßnahme zur be-
ruflichen Qualifizierung  sind veränderte Bewirtschaftungspraktiken, die zu Emissionsminderung führen 
können, vor allem von den zahlreichen Kursangeboten zum Ökologischen Landbau zu erwarten, besonders, 
wenn Umstellungsfragen behandelt werden. 

Unter den Vorhaben zur Förderung europäischer Innovationspartnerschaften (TM16.1) ist das Projekt ‚Kli-
maweizen‘ zu finden, das zur Verringerung von N-Überschüssen beitragen soll. Ein anrechenbarer Effekt ist 
erst gegeben, wenn für das entwickelte Verfahren die Wirksamkeit nachgewiesen und dessen Verbreitung 
gewährleistet ist. Ein Abschlussbericht liegt noch nicht vor. 

Der Beitrag von PFEIL, den Anteil erneuerbarer Energien (EE) zu erhöhen, fällt entsprechend der gewählten 
Förderstrategie äußerst gering aus. Nur innerhalb der EIP (Zuckerrüben als Biogassubstrat) und innerhalb 
der LEADER-Vorhaben (TM19.2) wird bislang jeweils ein Projekt gefördert. Diese Fördermaßnahmen tragen 
insgesamt nur marginal zur Steigerung des Anteils von EE bei. 
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Beitrag zur Verbesserung der Energieeffizienz: In diesem Handlungsfeld wird ein Fördermaßnahme mit pri-
oritärer Zielsetzung angeboten. Eine Verbesserung der Energieeffizienz erfolgt durch die Investitionen in die 
Verarbeitung und Vermarktung (TM4.2). Auswertung von Angaben geförderter Unternehmen zeigen für die 
Mehrzahl der Förderfälle, dass zwar mit der investitionsbedingten Ausweitung der Produktion der Energie-
verbrauch steigt, aber bezogen auf die Bruttowertschöpfung die Energieeffizienz je Standardoutput verbes-
sert wird. 

Zur Steigerung der Energieeffizienz in der Landwirtschaft tragen einige Vorhaben des AFP (TM4.1) bei. Im 
Laufe der Förderperiode wurden der Bau von 15 Kartoffel- und Gemüselagerhallen mit Kühlung und einem 
Gewächshaus über ELER kofinanziert (1,6 Mio. Euro). Ab 2016 beeinflusst das Bundesprogramm Energieef-
fizienz des BMEL die Förderung in diesem Bereich. Quantitative Wirkungsabschätzungen der o.a. Vorhaben 
sind erst zur Ex-post-Evaluierung geplant. 

Derzeit ebenfalls nicht quantifizierbare Wirkungen gehen von der Einzelbetrieblichen Beratung (TM2.1) und 
von Projekten der Ländlichen Entwicklung aus (TM7.2, Dorferneuerung, TM7.6, Kulturerbe und M19, LEA-
DER) aus. Einen äußerst geringen Beitrag dürfte das Beratungsmodul zur Verbesserung der Energieeffizienz 
erzielen, das in der laufenden Förderperiode deutlich schlechter nachgefragt wurde als zuvor. Eine Reihe 
von LEADER- und ILE-Projekten beinhalten Fördertatbestände zur energetischen Sanierung (lt. ZWE-Befra-
gung ca. 32 % der Projekte). Auf Grundlage der vorliegenden Daten kann nicht quantifiziert werden, in wel-
chem Maß diese über gesetzliche Standards hinausgehen. 

Beitrag zur Klimafolgenanpassung: Explizit auf Anpassung an den Klimawandel ausgerichtet ist die Förde-
rung des Hochwasserschutzes in Niedersachsen und Bremen (HWS, TM 5.1) und in Bremen auch des Küs-
tenschutzes (KüS, TM5.1) (vgl. Bewertungsfrage 7). Im Rahmen des HWS werden investive Vorhaben wie 
Neubau und Erweiterung von Hochwasserschutzanlagen, Grundinstandsetzung vorhandener Schöpfwerke, 
Wiedergewinnung von Retentionsräumen oder konzeptionelle Vorarbeiten unterstützt, die überwiegend 
durch öffentliche Einrichtungen (Verbände, Kommunen oder Landkreise) umgesetzt werden. 

Maßnahmen zum KüS basieren auf der längerfristigen Schutzkonzeption , des gemeinsamen Generalplans 
Küstenschutz (NLWKN, 2007). In HB betrugen die Ausgaben für den KüS von 2015 bis 2018 insgesamt rd. 
54 Mio. Euro. Bis 2017 wurden rd. 5,4 km an Deichlängen erhöht und verstärkt (SUBV, 2017). Die Förderung 
des KüS in NI erfolgt in der laufenden Förderperiode ausschließlich mit rein nationalen Mitteln (Top-ups), 
pro Jahr wurden bisher jeweils rund 64 Mio. Euro verausgabt. Durch die Deichverbände und den Nieder-
sächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) wurde hauptsächlich 
die Wiederherstellung/Verstärkung von Deichen und Schutzeinrichtungen auf dem Festland sowie die Si-
cherung/Verstärkung von Schutzdünen und anderer Schutzwerke auf den sieben ostfriesischen Inseln 
durchgeführt. 

Theoretisch können auch die Vorhabenarten zum Schutz und der Entwicklung von Fließgewässern, Seen 
und Übergangsgewässern (TM7.6) die Retentionsfähigkeit der Landschaft erhöhen und zum Hochwasser-
schutz und damit zur Anpassung an den Klimawandel beitragen. Diese Effekte sind aber für die durchge-
führten Vorhaben bisher nicht belegt. 
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Als Anpassungsmaßnahmen in der Landwirtschaft sind Vorhabenarten unter den AUKM (M10) und Ökolo-
gischer Landbau (M11) anzusehen. Nach dem Stand der Literatur (s. auch EU-KOM, 2017) führt eine Hu-
musanreicherung beim Anbau von Zwischenfrüchten sowie im Ökolandbau zu einer Verbesserung der Was-
serspeicherfunktion des Bodens, was wiederum die Retentionsfähigkeit der Landschaft erhöht und indirekt 
zum Hochwasserschutz beiträgt. Auch Vorhabenarten mit Erosionsschutzwirkungen (siehe Bewertungs-
frage 10), besonders die Anlage von Gewässer- und Erosionsschutzstreifen sowie Windschutzhecken, kön-
nen als Maßnahme zur Anpassung an Klimawandelfolgen eingeordnet werden. Unter den EIP-Projekten ist 
eines zu nennen, dass über Optimierung der Beregnungsmengen im Kartoffelbau eine Anpassung an den 
Klimawandel anstrebt. 

Schlussfolgerungen 

PFEIL leistet einen geringen Beitrag zur Verringerung der THG-Emissionen aus der Landwirtschaft. Der Min-
derungseffekt von 1,4 % hat im Vergleich zur letzten Förderperiode, insbesondere durch den Anstieg wirk-
samer Förderflächen bei AUKM und Ökolandbau, leicht zugenommen. Der Effekt ist aber weiterhin zu ge-
ring, um auf den Basistrend spürbar Einfluss zu nehmen, gegenläufige Treiber haben den Trendverlauf be-
stimmt. 
Die Verringerung der THG-Emissionen ist ein gesamtgesellschaftliches Ziel. Aktuell ist die Wahrscheinlich-
keit hoch, die Klimaschutzziele in Deutschland zu verfehlen. Ein erheblicher Handlungsbedarf bleibt also bis 
zur nächsten Förderperiode bestehen. Niedersachsen als das Bundesland mit den mit Abstand höchsten 
THG-Emissionen der Landwirtschaft sollte aktiv definieren, welchen Minderungsbeitrag der Sektor zukünftig 
erzielen soll. 

Welche Ansätze bundesweit potenziell zur Erreichung der Mittel- und Langfristziele der Landwirtschaft bei-
tragen können, haben Osterburg et al. (2018) abgeschätzt. ELER-Maßnahmen können im Verbund mit ver-
schiedenen anderen Instrumenten eine wichtige Rolle übernehmen, dazu sind ausreichend finanzielle Res-
sourcen vorzusehen. 

Bezüglich sinnvoller und geeigneter Fördermöglichkeiten wurde bereits eine Reihe von Vorschlägen ge-
macht (vgl. etwa WBAE und WBW, 2016; Flessa et al., 2012). Mit den für die niedersächsische Umsetzungs-
strategie ausgewählten (vgl. MU, 2012) und in PFEIL umgesetzten Förderangeboten ist ein Teil des Potenzi-
als schon ausgeschöpft, sodass weitere effektive Fördermaßnahmen zu bestimmen sind. Bei der z. T. prio-
risierten Verbesserung der Düngereffizienz bleibt abzuwarten, ob die zuletzt erfolgten Änderungen im Ord-
nungsrecht greifen und welche Verschärfungen kurzfristig noch folgen werden, bevor sinnvoll Förderan-
sätze entwickelt werden können. 

Den größten Wirkungsbeitrag leisten der Ökolandbau und die AUKM zur Extensivierung. Wenn diese Maß-
nahmen primär andere Ziele verfolgen und Klimaschutzeffekte als Kuppelprodukt erreicht werden, ent-
spricht dies den Empfehlungen aus der vorangehenden Evaluierung (Sander et al., 2016). Ein Mehr an Ex-
tensivierung zur Erreichung von Klimaschutzzielen bedarf einer politischen Abwägung unter Beachtung der 
damit verbundenen Verlagerungseffekte. 
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Daten und Methoden 

Basiswerte des Kontext- bzw. Wirkungsindikators: Der zur Beantwortung der Frage 24 relevante Wirkungs-
indikator I.7 und der korrespondierende Kontextindikator ,Emissionen aus der Landwirtschaft (C.45)‘ um-
fassen laut EU-KOM (EU-COM, 2015) mehrere Teilindikatoren: THG- und Ammoniak-Emissionen der Land-
wirtschaft sowie Emissionen der landwirtschaftlichen Flächennutzung als Teil des Sektors LULUCF. Letztere 
werden wegen Datenlücken aktuell nur auf Bundesebene berechnet. Bei der Beantwortung der Bewer-
tungsfrage wird daher auf den Baselinetrend der THG-Emissionen aus der Landwirtschaft Bezug genommen. 
Analysen auf der Mikroebene: Die Wirkung geförderter Vorhaben auf Emissionen der Landwirtschaft 
wurde in einem mehrstufigen Analyseverfahren gemäß den Vorschlägen des Helpdesk auf der Mikroebene 
ermittelt (Approach A, vgl. ENRD, 2018). Für jede relevante Vorhabenart (Ziel oder Wirkung bezogen auf 
THG- und NH3-Emissionen) wurden Wirkungen über Emissionsfaktoren der nationalen THG-Berichterstat-
tung für Landwirtschaft berechnet. 

Für ausgewählte Vorhabenarten (Ziele für Klima- oder Wasserschutz) wurden die benötigten Aktivitätsda-
ten aus Mit-Ohne-, teilweise auch Vorher-Nachher-Vergleichen zwischen geförderten und nicht geförderten 
Unternehmen anhand von Förder- und Sekundärdaten, z. T. auch eigenen Erhebungen ermittelt (vgl. Be-
wertungsfragen 9, 14 und 15). Nicht in allen Vorhabenarten waren Angaben zur kontrafaktischen Situation 
verfügbar. In diesen Fällen sowie für Vorhabenarten ohne Klimaschutzziel basiert die Schätzung meist auf 
einer Interpretation der Förderauflagen in Verbindung mit Literatur- und Expertenangaben (s. auch EU-
KOM, 2017). Zur Ableitung des Gesamteffektes wurden die Ergebnisse auf der Mikroebene anhand der För-
derdaten hochgerechnet. 

Da Vorhabenarten auch zur Verringerung der THG-Emissionen aus anderen Sektoren beitragen (in NI/HB 
vor allem des Industriesektors, s. o.), werden zur vollständigen Beantwortung der Frage auch zu diesen die 
entsprechenden Minderungswerte geschätzt, ebenfalls in Anlehnung an das nationale Emissionsinventar. 
Verbesserungen der Energieeffizienz werden mangels ausreichend differenzierter Daten nicht berechnet. 
Wirkungsbeiträge bezüglich Klimaanpassung können nicht quantifiziert werden. Stattdessen werden quali-
tative Methoden eingesetzt. 

Analysen auf der Makroebene: Methoden auf Makroebene setzen gemäß den EU-Empfehlungen für die 
Wirkungsbewertung disaggregierte Daten über THG-Emissionen der Landwirtschaft auf NUTS-3-Ebene vo-
raus (ENRD, 2018). Diese liegen in Deutschland nur auf Bundes- und Landesebene vor. Analysen auf der 
Makroebene müssen daher entfallen. 
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7.25 Gemeinsame Bewertungsfrage Nr. 25 (Armutsgrenzen)  

In welchem Umfang hat das Programm zur Entwicklung des ländlichen Raums zur Erreichung des Kernziels 
der Strategie Europa 2020, die Zahl der unterhalb der nationalen Armutsgrenzen lebenden Europäer zu ver-
ringern, beigetragen? 

Interventionslogik und Relevanz der Förderung 

Die Armutsquote (C.9) in Deutschland liegt bei 19,0 % (2017) und damit deutlich unter dem EU-28-Durch-
schnitt von 22,4 %. Zwischen 2013 und 2017 nahm die Armutsquote in Deutschland um 1,3 % ab. Der Ba-
sistrend in den ländlichen Räumen Deutschlands verlief ebenfalls positiv: Seit 2013 verringerte sich die Ar-
mutsquote in ländlichen Gebieten (I.15) um 3,1 Prozentpunkte von 19,9 % auf 16,8 %. In intermediären und 
städtischen Gebieten reduzierte sich die Armutsquote im gleichen Zeitraum um lediglich 0,9 Prozentpunkte, 
wobei das Niveau der Armutsquote mit 17,1 % (intermediäre Gebiete) bzw. 22,3 % (städtische Gebiete) 
über dem ländlicher Gebiete liegt. Eine regionale Differenzierung der Armutsquote für einzelne Bundeslän-
der bzw. Kreise ist auf Basis der von Eurostat bereitgestellten Kontextindikatoren nicht möglich. 
Die regionale Armutssituation in Deutschland, Niedersachsen und Bremen wird daher anhand des Proxy-
Indikators Armutsgefährdungsquote abgebildet, der mit dem Wirkungsindikator Armutsquote nicht ver-
gleichbar ist (vgl. Methoden und Daten). Entgegen dem bundesdeutschen Trend, ist der Anteil der von Ar-
mut gefährdeten Personen in Niedersachsen zwischen 2013 und 2017 bei konstanten 15,8 % verblieben 
und in Bremen von 18,9 % auf 18,2 % gefallen. Im gleichen Zeitraum stieg die bundesdeutsche Armutsge-
fährdungsquote geringfügig von 15,5 % auf 15,8 %. Innerhalb Niedersachsens ist die Armutsgefährdungs-
quote in der Landeshauptstadt Hannover mit 19,7 % und in Südniedersachsen (Landkreise Goslar, Göttingen 
und Northeim) mit 18,7 % am höchsten. Die Armutsgefährdungsquote ist mit 12,8 % in Westniedersachsen 
(Landkreise Osnabrück, Vechta, Emsland, Grafschaft Bentheim sowie die kreisfreie Stadt Osnabrück) am 
geringsten. Besonders von Armut bedroht sind in Niedersachsen bzw. Bremen Erwerbslose (55,9 % bzw. 
56,4 %), Alleinerziehende (42,1 % bzw. 49,2 %) und Geringqualifizierte (40,7 % bzw. 44,5 % jeweils für 2017) 
(Statistische Ämter, div. Jgg.a, div. Jgg.b).  

Die Situation der relativen Armut(-sgefährdung) spiegelt in erster Linie die Einkommens(ungleich)verteilung 
wider. Trotz der positiven Entwicklung in einigen Regionen verdeutlicht das Niveau der Armutssituation in 
Deutschland, Niedersachsen und Bremen einen gesellschaftlichen hohen Handlungsbedarf für die Armuts-
reduzierung.  

Das Ziel der Armutsbekämpfung der Europa-2020-Strategie gilt seit 2014 auch für den ELER. Maßnahmen 
zur Förderung der sozialen Inklusion, der Armutsbekämpfung und der wirtschaftlichen Entwicklung in länd-
lichen Gebieten werden in Priorität 6 umgesetzt. Trotz des neuen Ziels hat sich das förderfähige Maßnah-
menspektrum kaum verändert: In PFEIL werden vor allem klassische Maßnahmen der ländlichen Entwick-
lung gefördert (TM7.1 Dorfentwicklungspläne, TM7.2 Dorfentwicklung, TM7.4 Basisdienstleistungen, TM7.5 
Tourismus, TM7.6 Kulturelles Erbe, TM16.7 Regionalmanagement, M19 LEADER), aber auch der Breitband-
ausbau (TM7.3) und die Teilmaßnahme Transparenz schaffen (TM 16.9) gefördert. Keine dieser Maßnah-
men verfolgt das Ziel Armutsreduzierung primär. Folglich ist die Interventionslogik dieser Maßnahmen nicht 
darauf ausgerichtet, es von Armut betroffenen Personen zu ermöglichen, ein Einkommen oberhalb der Ar-
mutsschwelle von 980 Euro bzw. 914 Euro (Ein-Personen-Haushalt in Niedersachsen bzw. Bremen 2017) zu 
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generieren (Statistische Ämter, 2018). Entsprechende indirekte Effekte sind theoretisch möglich, entweder 
durch die Schaffung von Beschäftigungsmöglichkeiten oder durch die Schaffung von Voraussetzungen für 
die Aufnahme einer Erwerbsarbeit. 

Bei der Beantwortung der Bewertungsfrage werden nur Fördermaßnahmen berücksichtigt, die eine Wir-
kung auf die Schaffung neuer Arbeitsplätze bzw. den Ausbau von Betreuungsmöglichkeiten haben (vgl. Be-
wertungsfrage 22). Dies sind nach jetzigem Umsetzungs- und Kenntnisstand die TM7.2 Dorferneuerung, 
TM7.4 Basisdienstleistungen, TM19.2 LEADER-Umsetzung und TM4.2 Verarbeitung und Vermarktung.  

Die Eignung des ELER zur Armutsbekämpfung ist gering, da sich die ELER-Förderung nicht an der individuel-
len Bedürftigkeit von Betroffenen orientiert und daher nicht zielgerichtet wirken kann. Inwieweit von Armut 
betroffene Personen von ELER-geförderten Arbeits- oder Betreuungsplätzen profitieren, ist zufällig. Im Kon-
text armutsorientierter Politiken in Deutschland hat der ELER daher keine Relevanz. Wichtige Instrumente 
sind hier vor allem die staatlichen Sozialversicherungssysteme sowie die Arbeitsmarktpolitik.  

Beantwortung der Bewertungsfrage 

Die Wirkung von PFEIL auf die (ländliche) Armutsquote in Niedersachsen und Bremen liegt nahe Null. Die 
Analyse relevanter Vorhaben zeigt, dass durch die Fördermaßnahmen Dorferneuerung, Basisdienstleistun-
gen, LEADER und Verarbeitung und Vermarktung etwa 145 zusätzliche Arbeitsplätze und eine überschau-
bare Anzahl von Betreuungsmöglichkeiten für ältere Personen geschaffen wurden (siehe Bewertungsfrage 
22). Ob von Armut betroffene Personen von den zusätzlichen Arbeitsplätzen bzw. Betreuungsmöglichkeiten 
profitieren, und ob Betroffene hierdurch ein Einkommen oberhalb der Armutsschwelle erwirtschaften kön-
nen, ist nicht bekannt. In Einzelfällen sind entsprechende Wirkungen möglich. Gemessen an den etwa 
1,3 Mio. Personen (124.000 Personen), die in Niedersachsen (Bremen) als arm gelten, ist die Wirkung von 
PFEIL auf die Reduzierung der Armutsquote vernachlässigbar.  

Schlussfolgerungen  

PFEIL leistet keinen nennenswerten Beitrag zur Reduzierung der Armut in Niedersachsen und Bremen. Die-
ses Ergebnis ist nicht überraschend, da das Ziel der Armutsreduzierung im ELER nicht durch wirksame und 
zielgerichtete Instrumente untermauert ist. Das EPLR kann nur mittelbar und zufällig auf die Reduzierung 
von Armut wirken, indem Arbeits- und Betreuungsplätze geschaffen werden. In Anbetracht des Ausmaßes 
der Armut in Niedersachsen und Bremen sind die Wirkungen des EPLR vernachlässigbar. 
Grundsätzlich ist das Politikziel „Armutsbekämpfung“ im ELER zu hinterfragen, da dieses Ziel nicht durch 
wirksame Maßnahmen untermauert ist.  

Daten und Methoden 

Basiswerte des Kontext- und Wirkungsindikators: Der Kontextindikator Armutsquote (C.9) bildet den Anteil 
armer oder sozial ausgegrenzter Personen an der Gesamtbevölkerung ab. Als arm oder sozial ausgegrenzt 
gelten Personen, auf die mindestens eins der drei folgenden Kriterien zutrifft: Armutsgefährdung (= relative 
Einkommensarmut), erhebliche materielle Entbehrung und/oder Zugehörigkeit zu einem Haushalt mit sehr 
geringer Erwerbsbeteiligung (DESTATIS, 2018). Der Wirkungsindikator I.15 entspricht der Armutsquote (C.9) 
für ländliche Räume. EU-weit vergleichbare Basisdaten für den Kontext- und Wirkungsindikator liegen für 
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die EU, für Deutschland und für die drei Gebietstypen städtisch, intermediär und ländlich innerhalb Deutsch-
lands vor. Weitergehende Differenzierungen, z. B. für Bundesländer, sind nicht möglich. Die Basisdaten der 
Indikatoren stammen aus der EU-Studie „Leben in Europa“ (EU-SILC) (EU-COM, 2015, 2018). 
Basiswerte des zusätzlichen Indikators: Die Armutsgefährdungsquote erfasst nur den Anteil der Personen 
mit relativer Einkommensarmut (Personen mit einem Einkommen kleiner als 60 % des Medianeinkommens) 
und ist daher nicht mit den Werten des Kontext- und Wirkungsindikators vergleichbar. Armutsgefährdungs-
quoten liegen für Deutschland, die Bundesländer, für Raumordnungsregionen sowie differenziert nach so-
ziodemographischen Merkmalen vor (Statistische Ämter, div. Jgg.a, div. Jgg.b). Die Armutsgefährdungs-
quote wird auf Basis der Daten des Mikrozensus berechnet. Derzeit gibt es keine EU-weit einheitlichen Da-
ten, um die Armutssituation auf EU-, nationaler und regionaler Ebene (Kreise, ländliche Räume) darzustel-
len. Auch die nationalen Daten aus dem Mikrozensus erlauben keine Abbildung der Armutssituation für 
ländliche Räume in den Bundesländern. Bedingt durch eine unterschiedliche Erhebungsmethodik indizieren 
die Armutsquote aus der SILC-Studie (C.9, I.15) und die Armutsgefährdungsquote aus dem Mikrozensus (zu-
sätzlicher Indikator) ein unterschiedliches Armutsniveau und mitunter gegensätzliche Trends. Die verschie-
denen Indikatoren können daher nicht komplementär auf den einzelnen Analyseebenen (EU, national, re-
gional) eingesetzt werden.  

Methoden der Wirkungsanalyse: Methoden zur Wirkungsanalyse bezüglich geschaffener Arbeits- und Be-
treuungsplätze sind in der Bewertungsfrage 22 dargestellt (Mikroebene). Auf weitere Untersuchungen, in-
wieweit von Armut betroffene Personen von den geschaffenen Arbeits- und Betreuungsplätzen profitierten, 
wurden aus Kosten-Nutzen-Erwägungen verzichtet. 
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7.26 Gemeinsame Bewertungsfrage Nr. 26 (Biodiversität) 

„In welchem Umfang hat das Programm zur Entwicklung des ländlichen Raums zur Verbesserung der Um-
welt und zur Erreichung des Ziels der EU-Strategie zur Erhaltung der biologischen Vielfalt beigetragen, den 
Verlust an biologischer Vielfalt und die Degradation der Ökosysteme zum Stillstand zu bringen und biologi-
sche Vielfalt und Ökosystemleistungen wiederherzustellen?“ 

Zur Vermeidung von Redundanzen werden im Rahmen der Bewertungsfrage Nr. 26 ausschließlich die EU- 
und GAP-Ziele zur Erhaltung und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt betrachtet. Ziele im Zusam-
menhang mit Klimaschutz und Klimafolgenanpassung werden in Frage 24 und Ziele im Wasser- und Boden-
schutz in Frage 26 adressiert. 

Die Ausführungen zu Frage 26 basieren auf der Beantwortung der Frage 8 sowie dem Evaluationsbericht zu 
Biodiversitätswirkungen von PFEIL (Sander und Bathke, in Bearbeitung). 

Relevanz der Förderung und Interventionslogik 

Wie bereits in der Beantwortung der Bewertungsfrage Nr. 8 dargelegt, zeigen unterschiedliche Kontextin-
dikatoren eine langanhaltende und sich verstärkende Beeinträchtigung der biologischen Vielfalt im Pro-
grammgebiet, insbesondere im landwirtschaftlich genutzten Offenland: Grünlandverlust, verstärkte Mecha-
nisierung mit erhöhter Schlagkraft und Effektivität, Einsatz von Pflanzenschutz- und Behandlungsmitteln, 
Vereinfachung der Fruchtfolgen, Veränderung der Saat- und Erntetermine, Zunahme von Monokulturen, 
regional hohe Viehbesatzdichten, hohes Nährstoffniveau und erhebliche Nährstoffüberschüsse, Standort-
meliorationen, Verlust von Kleinstrukturen durch Vergrößerung der Schläge. Daraus resultieren die Entwick-
lungen, die anhand der Kontextindikatoren C.35 Feldvogelindex und C.37 Landbewirtschaftung mit hohem 
Naturwert nachvollzogen werden können (vgl. Tabelle Wirkungsindikatoren in Kap. 7.33). Der Feldvogelin-
dex zeigt einen deutlich negativen Trend: Im Vergleich zum Zielwert (= 100 %) ist der Index seit dem Jahr 
2000 auf 73 % (2016) gesunken. Besondere Rückgänge waren bei den Bodenbrütern im Agrarland zu ver-
zeichnen. Der HNV-Indikatorwert zeigt ebenfalls einen negativen Trend und liegt mit 8,7 % HNV-Anteil an 
der landwirtschaftlich genutzten Fläche (LF) deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. Insbesondere die 
höchste HNV-Wertstufe „äußerst hoher Naturwert“ ist mit geringeren Anteilen als im Bundesdurchschnitt 
vertreten. Es wird insgesamt ein hoher Handlungsbedarf deutlich, der allerdings stark von Treibern außer-
halb des ELER-Einflusses geprägt wird. 
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Die Interventionslogik im Zielfeld Biodiversität umfasst ausschließlich Maßnahmen mit prioritären Zielen. 
Dazu gehören Flächenmaßnahmen (TM10.1 AUKM mit 23 Vorhabenarten, TM11.1/2 ÖKO, TM13.2 AGZ), 
investive Maßnahmen (TM4.4 SAB, TM7.1 EELA-P, TM7.6 EELA-V, TM7.6 FGE) und die Förderung von Ko-
operationen (TM16.7 LaGe). 

Obwohl die Interventionslogik im Sinne der ELER-VO und auch vor dem Hintergrund der Problemlagen 
schlüssig aufgebaut ist, ist es für PFEIL schwierig, mit freiwilligen Instrumenten, quasi als Korrektiv, gegen 
starke externe Wirkfaktoren anzufördern. Die Interventionslogik zeigt, dass die Handlungsoptionen, die die 
ELER-VO bietet, genutzt werden. Das Maßnahmenportfolio (vgl. Tabelle 7.8-1) ist schlüssig zusammenge-
stellt. Dieses Maßnahmenportfolio umfasst zusammen 491,8 Mio. Euro oder 22 % des indikativen Pro-
grammbudgets. 

Maßnahmen, die nicht mit Biodiversitätszielen programmiert wurden und somit außerhalb der Interven-
tionslogik liegen, können trotzdem positive oder im Einzelfall auch negative Wirkungen auf Arten und Le-
bensräume entfalten. Sie wurden einem vorläufigen Screening unterzogen (theoretische Wirkungspfadana-
lyse), konnten aber noch nicht in allen Fällen umfassend bewertet werden. Relevante positive Wirkungen 
sind theoretisch von TM1.1 BMQ, TM2.1 EB, TM4.4 FKU, TM7.6 SEE, TM7.6 ÜKW, den Vorhabenarten AL2, 
BS7 und BS8 der TM10.1 AUKM sowie der TM16.1 EIP zu erwarten. Tendenziell negative Wirkungen sind bei 
TM4.1 AFP, TM4.3 Wegebau und TM5.1 KÜS zu vermuten. Je nach Projekt positive oder negative Wirkungen 
können bei TM4.3 Flurbereinigung, TM5.1 HWS, TM7.5 Tourismus und TM19.2/3 LEADER auftreten. 

Beantwortung der Bewertungsfrage 

Tabelle 7.26-1 gibt einen Überblick über die für die Biodiversitätsziele der programmierten Maßnahmen 
und ihre Wirkungen auf Vogelarten der Agrarlandschaft und auf Flächen und Elemente einer Landwirt-
schaft mit hohem Naturwert (HNV). Das Maßnahmenspektrum zeichnete für Gesamtausgaben bis 12/2018 
in Höhe von 211,7 Mio. Euro öffentlichen Mitteln verantwortlich, das entsprach rd. 27 % der EPLR-Gesamt-
ausgaben zu diesem Zeitpunkt. Mit den wirksamen Maßnahmen wurden maximal 7 % (brutto) der Landes-
LF erreicht (6,7 % Nettofläche laut Zielindikator T9). 
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Tabelle 7.26-1: Wirkungen der für ein Biodiversitätsziel programmierten Maßnahmen auf Feld-
vogel- und HNV-Bestände in der Agrarlandschaft 

 

Quelle: entera. Ausführliche Quellenangaben in Sander und Bathke (in Bearbeitung). 

Maßnahmen-
ziele 2) Feldvögel HNV

sonstige Biodiv.-
Indikatoren

Programmierte Maßnahmen im Sinne der Interventionslogik

SAB P +++ ja ja Biotoppflege, 
Gelegeschutz

Analyse Projektlisten, Fallstudien

EELA-P P + nein nein FFH-Management-
planungen

Analyse Projektlisten

EELA-V P +++ ja ja Projekte für 
Wiesenbrüter, FFH-LRT

Analyse Projektlisten, Fallstudien

FGE P +++ ja ja Gewässermorphologie, 
Randstreifen, 

Durchgängigkeit

Analyse Projektlisten, Fallstudien

LaGe P +++ -- -- Akzeptanzsteigerung Fallstudien; Koppelung mit VNS

BS11 P ++ ja ja Wirkungskontrollen

BS12 P ++ ja ja Wirkungskontrollen

BS2 P ++ ja ja Wirkungskontrollen

BS3 P +++ ja ja Ackerwildkrautflora Wirkungskontrollen, 
Literaturreview

BS4 P +++ ja -- Feldhamster-
Vorkommen

Literaturreview

BS5 P +++ ja ja Ortolan-Vorkommen Wirkungskontrollen, 
Literaturreview

BS6 P +++ ja nein Rotmilan-Vorkommen Wirkungskontrollen, 
Literaturreview

BS9 P +++ ja ja Fauna der Feldflur Literaturreview

GL11 4) P + ja ja Vegetation Wirkungskontrollen

GL12 4) P ++ ja ja Vegetation Literaturreview

GL21 4) P ++ ja ja Avifauna Wirkungskontrollen

GL22 4) P +++ ja ja Avifauna Wirkungskontrollen

GL31 4) P ++ ja ja Biotoptypen Wirkungskontrollen

GL32 4) P +++ ja ja Biotoptypen Wirkungskontrollen

GL4 P +++ ja ja Vegetation, Avifauna Literaturreview

P +++ ja ja Vegetation Wirkungskontrollen

BB1 P +++ ja ja Vegetation, 
Reptil ienarten

Wirkungskontrollen

BB2 P +++ ja ja Vegetation, Tagfalter, 
Zauneidechse

Wirkungskontrollen

NG1 P +++ ja nein
NG3 P +++ ja nein
NG4 P +++ ja nein
ÖKO P ++ ja ja Magerkeitszeiger, 

Insekten, Acker-
wildkrautflora

Literaturreview, 
Wirkungskontrollen: 

Analogieschluss, Fallstudien
AGZ P 0 -- -- -- Maßnahmenkombinationen

1) Programmierte Biodivers i tätsziele im SPB 4A: P = priori täre, x = sekundäre Ziele.
2) Wirkungen auf spezi fi sche Zielsetzungen in den Maßnahmen, z. B. Wiesenvögel : + gering pos i tive Wirkung, ++ mittlere pos i tive
     Wirkung, +++ sehr pos i tive Wirkung (vgl . Bewertungsfrage Nr. 8).
3) ja  = Wirkung belegt, nein = keine Wirkung zu vermuten, -- = keine Bewertungsgrundlage vorhanden. 
4) Vorläufige Maßnahmenbewertung. Weitere Ergebnisse von Wirkungskontrol len s tehen noch aus . 

Maßnahme

GL51/52/53

Rote Liste-
Pflanzenarten, blühende 

Kräuter, Ackerwild-
krautflora

Gastvogel-
Vorkommen

Wirkungskontrollen, 
Literaturreview

Biodiversitätswirkung auf ... 3)Biodiv.-
Ziel 1)

Wirkungsbeleg
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Wirkungen auf Agrarvogelbestände, landesweit gemessen am Feldvogelindex, lassen sich folgendermaßen 
beschreiben. 

Flächenmaßnahmen 

Die Wirkungen vieler AUKM auf Agrarvögel konnten mit Hilfe von kontrafaktischen Wirkungskontrollen 
nachgewiesen werden. Es gibt darüber hinaus eine Vielzahl von Fallstudien zu unterschiedlichsten Maßnah-
men im Acker- und Grünland, die positive Einflüsse auf Brutvogelbestände nachweisen: zusammenfassend 
z. B. in Dickel et al. (2010) und Sander und Bathke (in Bearbeitung). 

Während einige Vorhabenarten direkt auf Agrarvogel-Zielarten wie z. B. Kiebitz, Uferschnepfe, Gr. Brachvo-
gel (GL1, GL2, GL4), Ortolan (BS5) oder Rotmilan (BS6) ausgerichtet sind und daher optimale Brut- und Nah-
rungshabitate bereitstellen können, haben andere Vorhabenarten eher eine allgemeine, i. d. R. geringere 
Breitenwirkung, häufig nur mit Vorteilen für die Generalisten unter den Brutvögeln. Dazu zählen z. B. BS1, 
BS2, BS9 oder GL3 und GL5, die z. B. über die Wirkungsketten „Kräuterreichtum/Blütenangebot > gestei-
gerte Insektenbiomasse/Samenverfügbarkeit“ das Nahrungsangebot verbessern oder auf störungsarmen 
Flächen Bruthabitate bieten. Die Wirkungskontrollen haben auf einjährigen Blühstreifen (BS1) eine deutlich 
verbesserte Nahrungshabitatfunktion ergeben (bis zu 48 Vogelindividuen/ha im Vergleich zu Referenzflä-
chen mit 8,5 Ind./ha) und auf mehrjährigen Blühstreifen (BS2) eine deutlich verbesserte Bruthabitatfunktion 
(1,41 Reviere/ha gegenüber 1,02 Reviere/ha). Auf störungsarmen Rast- und Nahrungsflächen für nordische 
Gastvögel wurden auf den Grünlandflächen von NG3 und NG4 doppelt so viele Weidetage je Hektar ermit-
telt als auf Referenzflächen (NLWKN, 2018 und 2019). 

Auch speziell für das Artenset des niedersächsischen und bremischen Feldvogelindex konnten positive 
Zusammenhänge zwischen AUKM und Brutvogelvorkommen belegt werden. Für die Indikatorarten wur-
den auf BS11- und BS12-Blühstreifen durchschnittlich doppelt so viele Vogelindividuen (ca. 5 Ind./ha) fest-
gestellt, wie auf Referenzflächen. Auf den BS2-Flächen entsprachen sie allerdings der Referenz. Die Revier-
dichte lag für die Indikatorarten auf allen BS-Varianten (0,55 bis 0,59 Brutreviere/ha) nur geringfügig über 
dem Wert der Referenzflächen (0,54 Brutreviere/ha) (Lamprecht & Wellmann GbR, 2018). Für die Indika-
torarten Ortolan und Heidelerche wurde eine höhere Attraktivität der BS5-Flächen als Brutrevier im Ver-
gleich zu übrigen Ackerflächen festgestellt (NLWKN, 2015). Die Indikatorart Rotmilan nutzte frisch geschnit-
tene BS6-Futterkulturen bevorzugt zur Nahrungssuche (BSG und Uni Göttingen, 2015). Für die flächenstar-
ken Grünlandgebiete konnten noch keine Daten verarbeitet werden. Eine Quantifizierung des Beitrags zum 
Feldvogelindex ist nicht möglich. 

Investive Maßnahmen und Kooperationen 

Mit den Naturschutzinvestitionen aus der Maßnahme SAB wurden schwerpunktmäßig Erstinstandsetzun-
gen von Offenlandflächen vorgenommen, die anschließend im Rahmen von AUKM in eine extensive Nut-
zung überführt wurden. Beispiele für FFH-Lebensraumtypen finden sich in den Oberharzer Bergwiesen (SAB 
& BB2) oder in der Diepholzer Moorniederung (SAB & BB1). Darüber hinaus wurden mit SAB Gelegeschutz-
maßnahmen finanziert. Über EELA-V wurden z. B. Nasswiesen für Wiesenbrüter hergerichtet und Spezial-
geräte zu ihrer Pflege beschafft. Von den Maßnahmen(kombinationen) kann ein breites Spektrum der Brut-
vögel des Agrarlandes profitieren. Untersuchungen im Bremer Blockland haben entsprechende Nachweise 
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für die Ordnung der Watvögel erbracht. Durch Kooperationen können Flächen- und investive Maßnahmen 
begleitet werden, wodurch ihre Effektivität steigt. Die Natura-2000-Managementplanungen, die über EELA-
P gefördert werden, bereiten diese Wirkungen vor und konkretisieren und lenken den Maßnahmenbedarf. 
Ihre Wirkung ist somit mittelbar. 

Zur Bewertung der Beiträge zum HNV-Indikator liegen keine kontrafaktischen Wirkungsanalysen vor. Die 
Wirkungsbeiträge fallen insgesamt etwas geringer aus, da z. B. bei den flächenstarken NG-Vorhabenarten 
kein Wirkungsbeitrag angenommen werden kann. Eine überschlägige Abschätzung kommt auf ca. 14.800 ha 
Förderflächen mit „wahrscheinlichen“ HNV-Beiträgen und weitere 154.560 ha mit „je nach Förderfall mög-
lichen“ HNV-Beiträgen. Quantitative Untersuchungen aus anderen Bundesländern haben jedoch gezeigt, 
dass diese Schätzmethode zu einer massiven Überschätzung der HNV-Beiträge führt. Lediglich für die Vor-
habenart GL5 kann ein gesicherter HNV-Beitrag auf allen Förderflächen festgestellt werden (4.556 ha, 
0,65 % des Grünlandbestandes). Die geschätzten Wirkungsbeiträge können daher nicht auf die Programm-
fläche hochgerechnet werden. Eine Quantifizierung des Beitrags zum HNV-Indikator ist nicht möglich. 

Die Bewertung von Wirkungen auf Agrarvögel und HNV-Bestände der Maßnahmen ohne programmierte 
Biodiversitätsziele (Tabelle 7.26-2) fällt aufgrund der Datenlage vorläufig und wesentlich allgemeiner aus. 
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Tabelle 7.26-2: Theoretische Wirkungsableitung für Maßnahmen ohne programmierte Bio-
diversitätsziele 

 

Quelle: entera (2019).  

Prinzipiell sind von Qualifizierungs- und Beratungsmaßnahmen, vorbereitenden Planungen, Pilotprojekten 
und Umweltbildung – wenn überhaupt – geringe Wirkungen auf Agrarvögel oder HNV-Bestände zu erwar-
ten. Die Wirkungsketten sind i. d. R. lang und indirekt, da z. B. Erlerntes nicht zwingend in Handlung umge-
setzt wird und daraus eine Wirkung entsteht. Das betrifft vorrangig BMQ, EB, EIP. Bei BMQ und EIP kommt 

Maßnahme
Biodiversitäts-

wirkung
Wirkungspfad mögliche Indikatoren Indikatorwert

Nicht unter SPB 4A programmierte Maßnahmen (ohne Biodiversitätsziel)

BMQ positiv Bildungsthemen Umwelt, Naturschutz > 
Sensibil isierung, Teilnahme an AUKM

Anzahl Teilnehmer an relevanten Themen 
(Teilnehmer gesamt: 2.063; Wirkung: + gering)

28 Teilnehmer

EB positiv Beratungsthemen Umwelt, Naturschutz > 
Sensibil isierung, Teilnahme an AUKM

Anteil  relevanter Beratungen an allen Beratungen 
(Beratungsstunden gesamt: 59.430)

22 %

AFP negativ Stallhaltung: Umnutzung Weide > intensive 
Wiesennutzung/ Silagegrünland

Umwandlung von Weide in Wiese -- 1)

Stallhaltung > GL-Verlust durch Acker-/ Maisnutzung Umwandlung von GL in AL --
Flurber. positiv Flächenbereitstellung > Biotopanlage, Vernetzung Netto bereitgestellte l ineare Gehölzstrukturen je 

Verfahrensgebiet
0,31 km

Netto bereitgestellte flächige Biotopstrukturen je 
Verfahrensgebiet

1,3 ha

Anteil  von Flächenzuweisungen für Naturschutz an 
den gesamten Verfahrensgebietsflächen

1,2 %

negativ Zusammenlegung > Verlust Kleinstrukturen Verteilung von Strukturelementen vorher/nachher --

Wegebau negativ Ausbau auf vorhandener Trasse 2) 99 %
Ausbauart Schwarzdecke (von 224 km Wegebau) 93 %

FKU positiv Flurneuordnung > Flächen für den Naturschutz Umfang beschaffter/arrondierter Flächen -- 3)

HWS positiv Deichrückbau > Rückgewinnung Überflutungsaue Umfang Rückbaufläche -- 4)

negativ Deichbau > Biotopverlust (Standfläche) Umfang Erweiterung, Neubau

KÜS negativ Schöpfwerk > Fortsetzung/ Verstärkung Entwässerung, 
Biotopverlust

Entwässerte Fläche -- 5)

Deichbau > Biotopverlust (Standfläche und 
Materialentnahme)

Umfang Erweiterung, Neubau, Umfang 
Materialgewinnungsflächen

Tourismus positiv Umweltprojekte/Biodiversität Anteil  der Projekte 9) 42,3 %
negativ negative Projektwirkungen/Biodiversität Anteil  der Projekte 4,6 %

SEE positiv Sanierung des Nährstoffhaushalts > naturnahe 
Lebensgemeinschaften

Anzahl und Art der Projekte -- 6)

ÜKW positiv Sanierung des Schwebstoff- und Nährstoffhaushalts, 
Verbesserung der Durchgängigkeit

Anzahl und Art der Projekte -- 7)

AL2 positiv Winterbegrünung > Deckung, Nahrung Fläche mit Winterbegrünung (Wirkung: + gering) 50.587 ha
BS7 positiv Bodenbedeckung, keine Pflanzenschutz-/Düngemittel 

> zusätzlicher Lebensraum
Fläche der Streifen (Wirkung: ++ mittel) 107 ha

BS8 positiv Strukturelemente > zusätzlicher Lebensraum Fläche der Hecken (Wirkung: +++ hoch) 0,7 ha
EIP positiv variabel je Pilotprojekt Projekte mit möglicher Biodiversitätswirkung 8) 2 Projekte
LEADER positiv Umweltprojekte/Biodiversität Anteil  der Projekte 9) 57,5 %

negativ negative Projektwirkungen/Biodiversität Anteil  der Projekte 1,3 %

-- = keine Bewertungsgrundlage vorhanden.
1) AFP: Bis  12/2018 wurden n = 213 Vorhaben durch das  AFP unterstützt. Auswertungen zum Indikator werden ers t zur Ex-post-Bewertung durchgeführt.
2) Ländl icher Wegebau: 2015 bis  2018, Stichprobe 197 Wege, 224 km Länge. Zusätzl i che Infos : Wegedecke ohne Bindemittel  3 %, Betonspurbahn 1 % der Gesamtlänge
3) FKU: Bis  12/2018 gibt es  n = 5 angeordnete Flurbereinigungsverfahren. Aufgrund langer Verfahrens laufzei ten können Wirkungen ers t zu einem
    späteren Zei tpunkt bewertet werden.
4) HWS: Insbesondere die Vorhaben zum Deichbau mit langer Laufzei t, wenige davon abgeschlossen. Ein weiterer Schwerpunkt l iegt auf der Grundinstandsetzung 
    und Erweiterung von Schöpfwerken.
5) KÜS: Umsetzung ausschl ießl ich in Bremen. Bis lang ca . 2,3 Mio. Euro für Flächenkäufe, Ingenieurleis tungen, Bau- und Kompensations leis tungen verausgabt.
6) SEE: Bis  12/2018 wurden n = 5 Vorhaben abgeschlossen. Fa l l s tudien werden ers t zur Ex-post-Bewertung durchgeführt. 
7) ÜKW: Bis  12/2018 noch keine Projekte abgeschlossen; bis lang wurden 4 Projekte bewi l l igt, weitere s ind in Planung. Es  handelt s ich um Model l ierungen,
    Pi lotprojekte und Planungen mit begrenzter tatsächl icher Wirkung.
8) EIP: n = 14 gescreente Projekte des  1. Ca l l s . Auswahl  der Projekte des  2. Ca l l s  im Spätsommer 2018 erfolgt.
9) Ergebnisse auf Grundlage einer Befragung der Zuwendungsempfänger. Stichprobe TM 7.5 n = 52, Stichprobe TM 19.2 n = 272 Projekte.

Wegeneubau/Verbreiterung/Belagänderung > 
Zerschneidungswirkung, Verlust Seitenstreifen
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die geringe Teilnahme bzw. der begrenzte Projektumfang hinzu. Die EIP-Pilotprojekte bieten bei Erfolg aber 
prinzipiell die Chance, weite Verbreitung zu finden und damit relevante Biodiversitätswirkungen auszulö-
sen, z. B. im Rapsanbau mit weiter Reihe. 

Für die Teilmaßnahmen AFP, HWS, KÜS, SEE und ÜKW wurden bislang noch keine Untersuchungen zu rele-
vanten Biodiversitätswirkungen durchgeführt. Wirkungen der FKU können erst nach erfolgter Flächenzutei-
lung beurteilt werden. Generell besteht bei Maßnahmen ohne Biodiversitätsziel die Herausforderung, dass 
die Datenerfassung nicht auf Fragestellungen zum Schutz der biologischen Vielfalt ausgerichtet ist und somit 
(ein abzuwägender) hoher Evaluationsaufwand (bei Unsicherheiten über die Relevanz der Ergebnisse) ent-
steht. In einigen Fällen wird diese Abwägung zur Ex-post-Bewertung vorgenommen, wenn umfangreichere 
Förderstände vorliegen. 

Die Flurbereinigung liefert geringe, aber positive Nettobeiträge mit Gehölzstrukturen und Biotopflächen, 
die Nahrungs- und Bruthabitate bieten und je nach Ausgestaltung auch als HNV klassifiziert werden können. 
Aspekte der Verteilung, Vernetzung und Randeinflüsse konnten dabei nicht berücksichtigt werden. Die aus-
gewiesenen Durchschnittswerte schwanken erheblich in den Verfahrensgebieten. Der ländliche Wegebau 
fand fast ausschließlich auf vorhandenen Trassen statt. Allerdings können auch Änderungen der Befesti-
gungsart sowie die Nutzungsfrequenz zusätzliche Beeinträchtigungen bewirken. Inwieweit dadurch Ag-
rarvögel oder HNV-Bestände (z. B. Säume, unbefestigte Feldwege) beeinflusst werden, kann nicht festge-
stellt werden. 

Die AUKM AL2 Winterbegrünung, BS7 Erosions-/Gewässerschutzstreifen und BS8 Windschutzhecken ent-
falten geringe Wirkungen. Einerseits haben BS7 und BS8 kaum Flächenrelevanz. Andererseits hat AL2 sehr 
begrenzte Wirkungspotenziale für Arten der Feldflur, wenngleich sie auf bedeutenden Flächenanteilen um-
gesetzt wurde. 

Die LEADER-Projekte und -Kooperationen (TM19.2/3) lassen mit einem Schwerpunkt in der Umweltbildung 
(laut Befragung ca. 47 % der Projekte) überwiegend indirekte Beiträge zum Schutz der biologischen Vielfalt 
erkennen, mit den oben bereits erwähnten unsicheren Wirkungsketten. Laut Befragung trugen allerdings 
auch 28 % der Projekte direkt zur „Schaffung oder Verbesserung von Lebensräumen für Tiere oder Pflanzen 
(z. B. Neuanlage von Biotopen, Verlegung von Wegen aus sensiblen Lebensräumen)“ bei. Negative Wirkun-
gen wurden in der Befragung mit 1,3 % der Projekte rückgemeldet. Ähnliche Ergebnisse zeigte die Befragung 
der Tourismus-Projekte (TM7.5), wenn auch mit geringeren Beiträgen zur Biodiversität (18,2 % der Pro-
jekte) und etwas höheren Angaben bei Projekten mit negativen Wirkungen (4,6 %). Eine Quantifizierung der 
Wirkungen ist nicht möglich. 

Schlussfolgerungen 

Die umfangreichen positiven Wirkungen von PFEIL für den Schutz und die Entwicklung der biologischen 
Vielfalt wurden ausführlich bei Bewertungsfrage 8 dargestellt. Die Maßnahmen zeigten eine breite räumli-
che Streuung im Programmgebiet. Ein Fokus der hochwirksamen Maßnahmen lag in den Schutzgebieten. 

Vor dem Hintergrund dieser maßnahmenspezifischen Ergebnisse können auch Wirkungen auf die zwei zent-
ralen Wirkungsindikatoren für die biologische Vielfalt I.8 Feldvögel und I.9 HNV abgeleitet werden. Auf den 
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Maßnahmenflächen selbst ist der Wirkungsbeitrag in vielen Fällen mittel bis hoch ausgeprägt. So sind hö-
here Siedlungsdichten von Indikatorarten des Feldvogelindex auf Flächen mit AUKM im Vergleich zu Flächen 
ohne AUKM nachweisbar. HNV-Beiträge sind auf AUKM- und Förderflächen des Ökolandbaus zu erwarten. 
Störungsarme Gebiete für Gastvögel wurden auf ca. 25.300 ha bereitgestellt, FFH-Lebensraumtypen der 
Heiden und Magerrasen wurden auf ca. 9.500 ha erhalten. 

Der Wirkungsbeitrag des Programms zu I.8 und I.9 kann jedoch nicht quantifiziert werden. Ursache sind die 
Heterogenität der Maßnahmen, die z. T. nur in Fallstudien bewertet werden können, Wirkungskontrollen 
mit begrenzter Aussagekraft für Agrarvogelbestände (z. B. keine Repräsentativität) sowie noch ausstehende 
Untersuchungen zur Korrelation von AUKM/Ökolandbau und HNV-Vorkommen. Davon unabhängig wird es 
sehr schwer sein, Ergebnisse von Einzelflächen auf landesweiten Programmindices hochzurechnen, die 
keine Wirkungen messen, sondern als Kontextindikatoren dienen. 

Unbeschadet der positiven Wirkungen auf den Maßnahmenflächen dürfte der landesweite Wirkungsbeitrag 
zu den Indikatoren auch vor dem Hintergrund der Reichweite der hoch wirksamen Maßnahmen gering sein. 

Damit sind insgesamt positive, aber geringe Beiträge von PFEIL zur EU-Strategie zur Erhaltung der biologi-
schen Vielfalt zu erwarten. Verluste an biologischer Vielfalt (z. B. durch Artenschutz im Natura-2000-Netz-
werk) und die Degradation der Ökosysteme (z. B. Heidepflege) werden lokal gebremst oder sogar umge-
kehrt. Aussagen für die Ziele auf Ebene der Europäischen Union lassen sich aus den Ergebnissen für Nieder-
sachsen und Bremen nicht ableiten. 

Daten und Methoden 

Um Redundanzen zu vermeiden, sei an dieser Stelle auf das entsprechende Kapitel in Bewertungsfrage Nr. 8 
für den SPB 4A verwiesen. Die Bewertung basiert auf einem Bottom-up-Ansatz, der sich auf Ergebnisse der 
Maßnahmenbewertungen stützt. Diese wurden je nach Datenlage, Relevanz und methodischen Optionen 
über kontrafaktische Wirkungsanalysen (z. B. TM10.1), Wirkungspfadanalysen mit Literaturreviews (z. B. 
TM11.1/2), Fallstudien (z. B. TM7.6) oder Befragungen (z. B. TM19.2/3) ermittelt. 

Zusätzlich verwendete Datenquellen sind Monitoringdaten, Projektlisten und Fallstudien für die betrachte-
ten Maßnahmen ohne programmierte Biodiversitätsziele.  
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7.27 Gemeinsame Bewertungsfrage Nr. 27 (Wettbewerbsfähigkeit) 

„In welchem Umfang hat das Programm zur Entwicklung des ländlichen Raums zum Ziel der GAP beigetra-
gen, die Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft zu fördern?“ 

Interventionslogik und Relevanz der Förderung 

Bei dem Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft zu verbessern, geht es darum, die Landwirtschaft 
relativ zu anderen (Sub-)Sektoren oder Regionen in eine bessere Position im Wettbewerb um Produktions-
faktoren und Marktanteile zu versetzen („relatives Konzept“). Letztlich sollen sich dadurch die Faktorent-
lohnung und die Einkommen in der Landwirtschaft und die sektorale Entwicklung (insb. Wertschöpfung) 
verbessern. Die Wettbewerbsfähigkeit eines Sektors kann zusammengefasst werden als „die Fähigkeit (ei-
nes Betriebs oder Sektors), sich im Wettbewerb zu behaupten, Produkte zu verkaufen, die Konsumenten-
anforderungen zu befriedigen, langfristig Gewinne zu erzielen und Marktanteile auszubauen“ (Schwarz, 
2016).  

Der Agrarsektor in Niedersachsen/Bremen besitzt – nach dem relativen Konzept – eine hohe Wettbewerbs-
fähigkeit, die sich zum Beispiel an den hohen und teils sogar steigenden nationalen Produktionsanteilen 
(insbesondere in der Tierhaltung) zeigt. Die Entwicklung der Landwirtschaft wies seit 2010 sehr große 
Schwankungen auf. Zunächst hatte der Produktionswert von 2010 bis 2014 sehr stark um insgesamt 40 % 
zugenommen (siehe Abbildung 7.27-1). Dann aber haben sich ab 2014 u. a. niedrige Milchpreise sowie rück-



217 

 

läufige Erzeugerpreise im Ackerbau negativ auf den sektoralen Produktionswert ausgewirkt. Da diese Ent-
wicklung insgesamt ähnlich der Entwicklung in Deutschland verlief, ist auch der Anteil am gesamtdeutschen 
Produktionswert Landwirtschaft bei rund 13,7 % konstant geblieben (Baden-Württemberg et al., 2018). 

Die Notwendigkeit einer Förderung der Wettbewerbsfähigkeit in einem ohnehin sehr wettbewerbsfähigen 
Sektor ist zunächst nicht ersichtlich, wenngleich in Teilräumen (Regionen, Produktionsbereichen etc.) Defi-
zite bestehen können. Das hohe Produktivitätsniveau der Betriebe und die dazu entwickelten Produktions- 
und Haltungsverfahren führen jedoch zunehmend zu Akzeptanzproblemen in der Bevölkerung (v. a. bei der 
Tierhaltung) und zu einer Gefahr für schützenswerte Güter (v. a. Umwelt und Natur). Als Reaktion darauf 
gibt es bereits regulatorische Eingriffe und es ist zu erwarten, dass weitere Reglementierungen bevorste-
hen. Da dies mittelfristig die bestehende sektorale Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigen kann, wurde in 
PFEIL der Schutz der öffentlichen Güter stärker in den Fokus der Förderung gerückt. 

Abbildung 7.27-1: Produktionswert der Landwirtschaft in jeweiligen Preisen (2010 = 100)  

 

Quelle:  Regionale Landwirtschaftliche Gesamtrechnung (Baden-Württemberg et al., 2018) 

PFEIL bietet ein breites Spektrum von Maßnahmen an, die einen Beitrag zur Verbesserung der Wettbe-
werbsfähigkeit der Landwirtschaft leisten können. Tabelle 7. 27-1 zeigt die Maßnahmen mit Zielsetzungen 
und erwarteten Wirkungen (ohne explizite Zielsetzung) in diesem Themenfeld. Diese umfassen Humanka-
pital bildende Maßnahmen (Bildungs- und Beratungsangebote, Netzwerkaktivitäten), einzelbetriebliche in-
vestive Fördermaßnahmen (TM 4.1, TM 4.2) sowie Infrastrukturmaßnahmen (TM 4.3). Die jeweilige Inter-
ventionslogik und Relevanz dieser Maßnahmen sind den Beiträgen zu den Bewertungsfragen 4 (SPB 2A) und 
6 (SPB 3A) zu entnehmen.  
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Tabelle 7.27-1: Maßnahmen im Themenfeld „Wettbewerbsfähigkeit Agrarsektor“ 

ELER-Code Fördermaßnahme 
Schwerpunktbereich* 

2A 3A 5B 

1.1 Qualifizierung (BMQ) P   

2.1 Einzelbetriebliche Beratung P   

4.1 Investitionen in landwirtschaftlichen Betrieben P   

4.2 Verarbeitung und Vermarktung O  P 

4.3 Flurbereinigung und Ländlicher Wegebau P   

14.1** Tierschutzzahlungen O P  

16.1 EIP P   
* P = Prioritäres Ziel, O = Erwartete Wirkung ohne programmiertes Ziel 

** Prioritäres Ziel ist die Verbesserung des Tierwohls (Bergschmidt, 2019; Gröner, 2019). 

Quelle: PFEIL, Feinkonzept (unveröffentlicht). 

Zusätzlich können von weiteren PFEIL-Fördermaßnahmen nicht intendierte positive und negative Wirkun-
gen auf die Wettbewerbsfähigkeit ausgehen. Zu nennen sind hier die Maßnahmen, die in erster Linie auf 
ökologische oder klimarelevante Ziele ausgerichtet sind, aber aus Sicht der sektoralen Wettbewerbsfähig-
keit aufgrund von Produktionseinschränkungen oder -auflagen negativ wirken (können). Dies sind die Agra-
rumwelt- und Klimaschutzmaßnahmen (TM10.1), die Förderung des Ökologischen Landbaus (TM11.1 + 
11.2) und die Ausgleichszulage (TM13.2), wobei letztere nur bis 2018 gewährt wurde. Auch der Breitband-
ausbau (TM7.3) ist ergänzend zu nennen, da er die Rahmenbedingungen für die weitere Digitalisierung in 
der Landwirtschaft verbessert. 

Die EU-Wirkungsindikatoren I.1 (Roheinkommen je nicht-entlohnte Arbeitskraft), I.2 (Landwirtschaftliches 
Faktoreinkommen je Arbeitskraft) und I.3 (Totale Faktorproduktivität) sind nur teilweise geeignet, den 
Stand und die Entwicklung der agrarsektoralen Wettbewerbsfähigkeit zu beschreiben. Da die sektorale 
Wettbewerbsfähigkeit zahlreiche Facetten besitzt und keiner allgemeinen Theorie unterliegt (Zachariasse, 
2000), ist auch deren Messung anhand von wenigen Indikatoren schwierig und bedarf weiterer Kriterien 
und Indikatoren, wie z. B. Ausrichtung auf künftige Herausforderungen (Modernisierung) und Anpassungs-
fähigkeit an veränderte Bedingungen (Spezialisierungsgrad, Resilienz etc.) (Schwarz, 2016). Diese Aspekte 
sollen in der Ex post-Bewertung im Zusammenhang PFEIL aufgegriffen werden. 

Beantwortung der Bewertungsfrage 

Die Beantwortung der Frage soll auf der Grundlage von vorgegebenen Indikatoren erfolgen. Die EU-Wir-
kungsindikatoren I.1 (Roheinkommen je nicht-entlohnte Arbeitskraft), I.2 (Landwirtschaftliches Faktorein-
kommen je Arbeitskraft) und I.3 (Totale Faktorproduktivität) sind aber nur teilweise geeignet, den Stand 
und die Entwicklung der agrarsektoralen Wettbewerbsfähigkeit zu beschreiben. Da die sektorale Wettbe-
werbsfähigkeit zahlreiche Facetten besitzt und keiner allgemeinen Theorie unterliegt (Zachariasse, 2000), 
ist auch deren Messung anhand von wenigen Indikatoren schwierig und bedarf weiterer Kriterien und Indi-
katoren, wie z. B. Ausrichtung auf künftige Herausforderungen (Modernisierung) und Anpassungsfähigkeit 
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an veränderte Bedingungen (Spezialisierungsgrad, Resilienz etc.) (Schwarz, 2016). Diese Aspekte sollen in 
der Ex post-Bewertung im Zusammenhang PFEIL aufgegriffen werden. 

PFEIL hat bislang nur in geringem Maß dazu beigetragen, die Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft zu 
fördern. Dies liegt vor allem daran, dass viele Maßnahmen hinter den anvisierten Output-Zielen zurücklie-
gen, die Reichweite der Maßnahmen im Sektor überwiegend gering ist, zentrale Maßnahmen mit Mitnah-
meeffekten verbunden sind und einige Maßnahmen weniger die Wettbewerbsfähigkeit, sondern vielmehr 
die Modernisierung bzw. Ausrichtung auf die gesellschaftlichen Erwartungen (z. B. Tierwohl mit großem 
Mittelvolumen) unterstützen. Letztere dürften allerdings zur gesellschaftlichen Akzeptanz und mithin mit-
tel- und langfristig zum Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit beitragen. 

Die Bildungs- und Beratungsmaßnahmen mit einer potenziell breiten Nachfrage und die überbetrieblichen 
Infrastrukturmaßnahmen wirken erst mittel- bis langfristig und sind in ihrer Wirkung schwer quantifizierbar. 
Die in der Vorperiode noch stark auf die Verbesserung der einzelbetrieblichen Wettbewerbsfähigkeit aus-
gerichtete TM4.1 fokussiert jetzt auf den Tier- und Ressourcenschutz. Einige PFEIL-Maßnahmen mit Exten-
sivierungscharakter können zu einer Verringerung der sektoralen Wettbewerbsfähigkeit führen, wenn Pro-
duktionsauflagen, die eine Einschränkung der Nutzungsintensität der Faktoren nach sich ziehen (z. B. bei 
AUKM, Ökologischer Landbau, hohen Tierwohlanforderungen), nicht durch eine entsprechende Wertschöp-
fung bzw. höhere Verkaufserlöse kompensiert werden können.  

Zu den wichtigsten in Tabelle 7.27-1 gelisteten Maßnahmen werden nachfolgend einige Erläuterungen ge-
geben; bezüglich der jeweiligen Details wird auf die Beiträge zu den SPB 2A, 3A und 5B verwiesen. 

Im Rahmen von TM1.1 (BMQ) haben die Bildungsträger im Vergleich zur vorangegangenen Förderperiode 
weniger Anträge zu Weiterbildungsveranstaltungen gestellt, d. h. BMQ wird bislang von Trägerseite (neu ab 
2014) in geringem Umfang nachgefragt. Bei BMQ wurden gemäß den projektbezogenen Erfassungslisten 
insgesamt 139 Veranstaltungen mit insgesamt 2.063 Personen durchgeführt. Davon waren 40 % der Veran-
staltungen auf den Themenschwerpunkt „Kompetenz- und Motivationssteigerung im sozio-ökonomischen 
Bereich“ und weitere 23 % auf „Verbesserung umwelt- und tierbezogener Methoden und Praktiken (Um-
welt- und Tierschutz)“ ausgerichtet. 

Bei TM2.1 (EB) lag der Schwerpunkt bei den Themenbereichen Verbesserung des Tierschutzes, Agrarum-
welt, Nachhaltigkeit  und Antibiotikaeinsatz. Die Beratungsanbieter fungieren für manche Themen teilweise 
wie eine Art Türöffner auf den Betrieben für weitere und detailliertere Beratungen. Insgesamt wurden im 
Vergabezeitraum 2/2016 bis 6/2018 knapp 15.000 Beratungen in rund 60.000 Beratungsstunden durchge-
führt (Eberhardt, 2018). Allerdings ist nicht klar, wie viele Betriebe oder Personen mehrfach Beratung(en) 
in Anspruch genommen haben und wer davon auch schon vorher ohne Förderung Beratung nachgefragt 
hat.  

Die Auswirkung der Bildungs- und Beratungsmaßnahmen auf die sektorale Wettbewerbsfähigkeit kann 
nicht ermittelt werden. Es ist davon auszugehen, dass sie tendenziell im Zusammenspiel mit anderen wett-
bewerbsrelevanten Maßnahmen eine positive Wirkung haben. 

TM4.1 (AFP) beinhaltet – bei Erreichen der Planzahlen – nur eine geringe Reichweite (600 Vorhaben bzw. 
ca. 1,4 % aller landwirtschaftlichen Betriebe in Niedersachsen und Bremen bis Ende der Förderperiode). Da 
bislang die Planzahlen bezüglich geförderter Vorhaben und öffentlicher Mittel jedoch nicht erreicht werden, 
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die inhaltliche Ausrichtung der Maßnahme stark auf Verbesserung des Tierschutzes ausgerichtet ist und 
zudem in einem relevanten Umfang Mitnahmeeffekte bestehen, ist die Wirkung auf die sektorale Wettbe-
werbsfähigkeit zu vernachlässigen. Trotz Fokus auf Tierschutz werden prekäre Bereiche der Tierhaltung 
(z. B. Mastschweine auf Vollspalten) bislang mit dem AFP kaum erreicht. In der Schweinehaltung und insbe-
sondere in der Sauenhaltung gibt es zudem Investitionshemmnisse, die aus ordnungsrechtlichen Vorgaben 
(z. B. Düngerecht, Baurecht) oder unsicheren Rechtslagen (z. B. Ferkelkastration) resultieren und für die 
TierhalterInnen vielfach einschränkender wirken als die Finanzierungskosten. 

TM4.2 (VuV) hat besonders in den Verarbeitungssektoren Getreide, Obst und Gemüse sowie Kartoffeln zur 
Unterstützung von Investitionen beigetragen. Auch hier liegen die Bewilligungszahlen bis zum Ende 2018 
noch hinter den Planzahlen zurück. Die Wirkungen, die vor allem aus Kapazitätserweiterungen, Rationali-
sierung und Kosteneinsparungen resultieren, sind aus Sicht der ZWE im Hinblick auf die Verbesserung der 
Wettbewerbsfähigkeit sehr positiv. Die starke Förderung des Landhandels trägt tendenziell dazu bei, dass 
der ohnehin starke Wettbewerb in diesem Segment (Verdrängung) zusätzlich verschärft wird. Die geförder-
ten Investitionen dürften relevante positive Wirkungen auch für die Primärerzeuger haben (z. B. durch kür-
zere Standzeiten bei der Ernteablieferung), die jedoch analytisch nur schwer bzw. in Einzelfällen nachweis-
bar sind. Ein größerer Teil der geförderten Investitionen wäre auch ohne Förderung erfolgt. Die Effekte auf 
die Primärerzeuger sind nur schwer nachweisbar.  

M14 (Tierwohl) setzt sich aus vier Teilen zusammen: Legehennen (2016-2018), Mastschweine („Ringel-
schwanz“, ab 2016), Zuchtsauen (ab 2018) und Ferkelaufzucht (ab 2018). Die Maßnahme Tierwohl beinhal-
tet in der gesamten Förderperiode laufende Tierschutzzahlungen in Höhe von 27,5 Mio. Euro. Je nach Maß-
nahmenbereich liegt die Reichweite zwischen 4,7 % bei Legehennen und 0,7 % bei Zuchtsauen; Mast-
schweine (1,6 %) und Aufzuchtferkel (3,5 %) lagen dazwischen.  

Die Bewertung der Teilmaßnahme Legehennen zeigt, dass mit einem Anteil von 73 % vor allem ökologisch 
wirtschaftende Betriebe teilnehmen. Nur 14 % der ZWE mussten, um die Förderung zu erhalten, Haltungs-
änderungen vornehmen (Gröner, 2019). Daher ist zu folgern, dass die derzeitige Ausgestaltung der Maß-
nahme ein Beitrag zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe in nahezu voller Höhe der Zah-
lungen leisten dürfte. 

Die Fördermaßnahme „Ringelschwanzprämie“ gewährt Zahlungen zum (vollständigen oder teilweisen) Aus-
gleich der höheren Kosten einer Mast von intakten Schweinen (Bergschmidt, 2019). Die Kosten zur bran-
chenweiten Abschaffung der Praxis des Schwänze-Kupierens wären mit rund jährlich 200 Mio. Euro so hoch, 
dass eine stringentere Durchsetzung der existierenden rechtlichen Rahmenbedingungen das geeignetere 
Instrument wäre. Allerdings wäre in diesem Fall eine einheitliche Vorgehensweise in der EU anzuraten, um 
Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden (Bergschmidt, 2019). Wettbewerbsvorteile der unterstützten 
Schweinehalter durch die Gewährung der „Ringelschwanzprämie“ dürften gering sein, da bei der Haltung 
deutlich höhere Kosten (z. B. mehr Platz, mehr Beschäftigungsmaterial, bessere Tierbeobachtung) anfallen.  

TM4.3 (FB und WB) beinhaltet die Zusammenlegung von Flächen und den Wegebau, die durch bessere 
Schlagstrukturen und verringerte Hof-Feld-Entfernungen zu geringeren Arbeitserledigungskosten führen. 
Durch die geförderten Maßnahmen kann in den wenigen Flurbereinigungsgebieten ein erheblicher Kosten-
vorteil für die Landwirte erzielt werden, bei denen sich der Einsatz der öffentlichen Mittel lohnt. Aufgrund 
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der insgesamt aber geringen Reichweite der beiden Infrastrukturmaßnahmen ist deren Einfluss auf die sekt-
orale Wettbewerbsfähigkeit gering und wirkt sich erst über einen Zeitraum von Dekaden merklich auf sekt-
oraler Ebene aus. Darüber hinaus wird der ländliche Wegebau außerhalb der Flurbereinigung gefördert.  

TM16.1 (EIP Agri) ist geplant dem übergeordneten Förderziel Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Land- 
und Ernährungswirtschaft zugeordnet (SPB 2A). Im 1. Call wurden 14 EIP-Projekte bewilligt, an denen ins-
gesamt 100 Akteure beteiligt sind. Ob und inwieweit diese Projekte, die grundsätzlich durch ihren Pilotcha-
rakter Breitenwirkung entfalten können, mittel- und langfristig positiv auf die sektorale Wettbewerbsfähig-
keit wirken, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht beurteilt werden. Die meisten Projekte sind trotz Zuordnung 
zum Thema „Wettbewerbsfähigkeit“ auf Tier- und Umwelt-/Klimaschutz ausgerichtet (Reiter, 2018). Die 
Verbesserung der sektoralen Wettbewerbsfähigkeit dürfte nur einen marginalen Effekt der EIP Agri-Förde-
rung darstellen.  

Neben diesen Maßnahmen, die prioritär oder sekundär auf die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit in 
der Landwirtschaft abzielen, gibt es zahlreiche weitere Maßnahmen in PFEIL, die mit einem hohen Budget-
ansatz ausgestattet sind und auf die sektorale Wettbewerbsfähigkeit wirken (können), aber kein diesbezüg-
liches Ziel verfolgen. Dazu gehören vor allem flächenbezogene Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen 
(TM10.1) und die Förderung des Ökologischen Landbaus (M11/TM11.1 + 11.2). Diese nehmen im PFEIL laut 
Mittelbindungen bis Ende 2018 i mit ca. 269 Mio. Euro einen ähnlich hohen Mittelumfang ein wie die ge-
samte Förderung der einzelbetrieblichen oder überbetrieblichen Investitionen für die SPB 2A und SPB 5B,. 
Die Ausgleichszahlungen sollen bestimmte Betriebe in ihrer Wettbewerbsfähigkeit stützen. Dabei ist hin-
sichtlich der Wirkungen dieser Zahlungen zu berücksichtigen, dass ein Großteil davon im Fall von Pachtflä-
chen durch Überwälzung an die Bodeneigentümer übergehen kann (Forstner et al., 2018). Die Nettowirkun-
gen der Zahlungen hängen vom Pachtanteil, von der Transparenz der Zahlungen für die Verpächter und von 
den lokalen und regionalen Wettbewerbsverhältnissen auf den landwirtschaftlichen Bodenmärkten ab. 

Die landwirtschaftlichen Betriebe sind nicht verpflichtet, die angebotenen Flächen- oder auch die Tier-
schutzzahlungen zu beantragen. Sie werden dies tun, wenn sie durch die Inanspruchnahme der Zahlungen 
trotz der Nutzungseinschränkungen (Flächen) bzw. Haltungsvorgaben (Tiere) einzelbetriebliche Vorteile er-
zielen können. Folglich werden diese Betriebe tendenziell in ihrer Wettbewerbsfähigkeit gestärkt. Die 
dadurch ausgelösten Produktions- und Markteffekte dürften marginal sein, so dass die nicht geförderten 
Betriebe kaum Nachteile haben dürften. 

Durch die Umstellung bzw. Ausweitung des ökologischen Landbaus können Ökobetriebe möglicherweise 
von hohen Produktpreisen profitieren, sodass die Wettbewerbsfähigkeit des Sektors insgesamt erhöht wird. 
Da diesbezüglich sehr viele Einzeleffekte zu berücksichtigen sind und die Reichweite der M11 gering ist, 
kann die Gesamtwirkung weder empirisch noch theoretisch abgeschätzt werden. 

Schlussfolgerungen 

Die Wettbewerbsfähigkeit des Agrarsektors in Niedersachsen/Bremen ist gegenwärtig auf nationaler (und 
auch auf internationaler) Ebene gut. Die hohen Produktionsanteile und das hohe Produktivitätsniveau ha-
ben zunehmend Probleme bei der Nutzung der Umweltressourcen und beim Tierschutz verursacht, welche 
die weitere Entwicklung des Sektors durch Akzeptanzprobleme der Bevölkerung und ordnungsrechtliche 
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Vorgaben in verschiedenen Bereichen beeinträchtigen. PFEIL stellt mit den angebotenen Förderinstrumen-
ten einen breiten und weitgehend auch konsistenten Rahmen für die Verbesserung bzw. Erhaltung der 
Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft bereit, der an den bestehenden Problemfeldern ansetzt und die 
Bereitstellung öffentlicher Güter im Vergleich zur Vorperiode stärker in den Vordergrund rückt.  

Die Wirkungen der auf Wettbewerbsfähigkeit ausgerichteten Maßnahmen lassen sich bislang nur ansatz-
weise ermitteln, was vor allem aus dem zeitlich verzögerten Eintritt von Investitionswirkungen resultiert. 
Folglich ist eine Bewertung des Beitrags von PFEIL zum Themenfeld Wettbewerbsfähigkeit des Agrarsektors 
zum jetzigen Zeitpunkt nur eingeschränkt möglich. Die begrenzte Reichweite der investiven Maßnahmen 
und die teils deutlichen Rückstände in der Umsetzung der Maßnahmen gegenüber den Planzahlen lassen 
zum jetzigen Zeitpunkt nur relativ geringe positive Wirkungen erwarten. Hinzu kommt, dass Mitnahmeef-
fekte die Effektivität und Effizienz der Maßnahmen einschränken. Etwas anders zu beurteilen sind laufende 
Kompensationszahlungen durch Flächen- und Tierprämien, weil diese die agrarsektorale Wettbewerbsfä-
higkeit schon aktuell beeinflussen. Dies ist insbesondere dort der Fall, wo die Maßnahmen ohne zusätzliche 
Kosten oder kostengünstig umgesetzt werden können. Beispiele sind Ausgleichszulage in benachteiligten 
Gebieten oder Zahlungen für Biobetriebe.  

Generell ist zu beachten, dass vor allem ordnungsrechtliche Einflussfaktoren (Dünge-, Tierschutz-, Baurecht 
etc.) für die Entwicklung der sektoralen Wettbewerbsfähigkeit wesentlich bedeutsamer sein dürften als die 
PFEIL-Maßnahmen, die lediglich partiell zur Abfederung der Anpassungserfordernisse beitragen können. 
Mittelfristig können Maßnahmen zur Humankapitalbildung ein großes Potenzial zur Modernisierung und 
Wettbewerbssicherung bzw. -steigerung der Landwirtschaft in Niedersachsen/Bremen beinhalten.  

Daten und Methoden 

Zur Beantwortung der Programmfrage 27 wurden in erster Linie die Ergebnisse aus den Schwerpunktberei-
chen 2A, 3A und 5B verwendet.  

Eine quantitative Analyse zur sektoralen Wettbewerbsfähigkeit (Wirkungsindikatoren) wird erst zur Ex-post-
Bewertung durchgeführt. Sie legt ihren Schwerpunkt auf sektorale Produktivitäts-, Rentabilitäts- und Kos-
tenindikatoren. Dabei wird auch ein schon für die Ex-post-Bewertung der Förderperiode 2007 bis 2013 ent-
wickeltes ökonometrisches Modell genutzt. Die EU-Wirkungsindikatoren I.1, I.2 und I.3 haben den Nachteil, 
dass sie teilweise (I.3 „Totale Faktorproduktivität“) nicht auf Programmplanungsebene (Bundeslän-
derebene) ermittelt werden und – zumindest I.1 und I.2 – erst mit erheblicher zeitlicher Verzögerung zur 
Verfügung gestellt werden, d. h. zum jetzigen Zeitpunkt erst bis zum Jahr 2015 vorliegen. Zur Ex post-Be-
wertung werden die EU-Wirkungsindikatoren für den Großteil des relevanten Zeitraums nutzbar sein. 
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7.28 Gemeinsame Bewertungsfrage Nr. 28 (Klimaschutzmaßnahmen) 

„In welchem Umfang hat das Programm zur Entwicklung des ländlichen Raums zum Ziel der GAP beigetra-
gen, die nachhaltige Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen und Klimaschutzmaßnahmen zu gewähr-
leisten?“  
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Um Doppelungen zu vermeiden, wird die Bewertungsfrage 28 nachfolgend mit einem Fokus auf die Um-
weltgüter Boden und Wasser beantwortet. Die Klimaschutzwirkungen des Programms werden unter Frage 
24 behandelt, die Wirkungen auf die Biodiversität unter Frage 26. Die Ausführungen zu Boden und Wasser 
wären umgekehrt auch Teil der Beantwortung der Frage 26, werden dort aber nicht nochmals mit aufge-
führt. 

Relevanz der Förderung und Interventionslogik 

Interventionslogik und Relevanz der Förderung zur Verbesserung des Schutzes der Umweltgüter Wasser 
und Boden sind den Bewertungsfragen 9 (SPB 4B) und 10 (SPB 4C) zu entnehmen. Unter den jeweiligen 
Fragestellungen werden die Förderungen mit primärem Förderziel bewertet, also intendierte (positive) Ef-
fekte auf die Umweltressourcen. Sekundär beitragende Teilmaßnahmen wurden nicht ausgewiesen. Zusätz-
lich können durch Förderung weitere positive, nicht intendierte Umweltwirkungen entstehen. Das Gleiche 
gilt auch für negative Umweltwirkungen. Diese werden als sogenannte Black-Box-Maßnahmen bezeichnet.  

Der Handlungsbedarf ist in den beiden Bereichen sehr unterschiedlich. Der Handlungsbedarf im Bereich 
Grundwasser- und Gewässerschutz ist hoch. Mit Bezug auf Nitrat sind für 60 Prozent der niedersächsischen 
Landesfläche die Grundwasserkörper (GWK) als im schlechten chemischen Zustand befindlich entsprechend 
der WRRL eingestuft. Ursache hierfür sind in erster Linie diffuse Stickstoffeinträge aus der Landwirtschaft, 
aber auch bei 12 % der niedersächsischen Grundwasserkörper Einträge durch Pflanzenschutzmittel (PSM). 
In Bremen befinden sich für nahezu 100 % der Landesfläche die GWK in schlechtem chemischem Zustand 
aufgrund von Nitrat und/oder PSM. Der Bilanzüberschuss von Stickstoff (N) liegt in Niedersachsen bei 88 kg 
N/ha LF und Jahr (Wirkungsindikator I.11a). Für Phosphat (P) beträgt der Überschuss nach aktuellstem Wert 
aus 2013 6 kg/ha und Jahr. Entsprechende Werte liegen für Bremen nicht vor. Der Handlungsbedarf im Be-
reich Bodenschutz ist dagegen, zumindest im Bereich der flächenhaften Bodenbewirtschaftung, geringer. 
So liegt nach dem Kontextindikator CI.42 (Wasserbedingte Bodenerosion) der Anteil der hoch erosionsge-
fährdeten Standorte landesweit bei 0,4 % und damit deutlich unter dem bundesdeutschen Mittelwert. 
Diese Auswertung beruht allerdings auf der Annahme einer homogenen Verteilung der Ackerkulturen auf 
Ebene der NUTS-2-Regionen (d. h. Regierungsbezirke bzw. -präsidien). Die Erosionsgefährdung ist aber ein 
sehr kleinräumiges und standortspezifisches Problem und kann mit einem solchen Indikator nicht ausrei-
chend beschrieben werden.  

Bezüglich der Bodenerosion durch Wasser handelt es sich eher um ein regionales Problem in Südnieder-
sachsen, Winderosion kann auf Standorten insbesondere in Nordostniedersachsens problematisch sein. 
Vordringlicher Handlungsbedarf besteht insbesondere bei der Reduzierung der Bodenversiegelung und der 
Umsetzung von Bodenschutzmaßnahmen bei Bauvorhaben. Diese Bereiche können über den ELER kaum 
adressiert werden.  

Aufgrund der unterschiedlichen Gefährdungen der Schutzgüter ist es zielführend, ein möglichst breites 
Spektrum von Maßnahmen zur Verbesserung des Wasser- und Bodenschutzes anzubieten. Dies ist in NI/HB 
der Fall, auch wenn dies allein anhand der Maßnahmen mit primärem Förderziel nicht deutlich wird. Es gibt 
aber eine Reihe von weiteren Maßnahmen, bei denen ebenfalls Wirkungsbeiträge zu erwarten sind. Für den 
Bereich Wasserschutz ist der Instrumentenmix der ELER-Maßnahmen mit flächengebundenen AUKM, Öko-
landbau, investiven Wasserschutzmaßnahmen und einer spezifisch auf den Wasserschutz ausgerichteten 
Gewässerschutzberatung (GSB) breit angelegt.  
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Tabelle 7.28-1 zeigt die (Teil-)Maßnahmen mit Wirkungsbeiträgen in den beiden SPB. Die Maßnahmen um-
fassen schwerpunktmäßig Vorhaben der Maßnahmen M 10 und M 11 sowie die Wasserschutzberatung. Bei 
einigen anderen Maßnahmen sind ebenfalls Wirkungen im Bereich Wasser- und Bodenschutz zu erwarten 
(z. B. bei der Förderung des ökologischen Landbaus, ELER-Code 11.1/2). Entsprechende Nebenziele wurden 
nicht formuliert. Wirkungen in geringerem Umfang sind auch von anderen Maßnahmen wie dem Flächen-
management für Klima und Umwelt (TM 4.4) und der Einzelbetrieblichen Beratung (TM 2.1) zu erwarten. 
Die genannten Teilmaßnahmen bzw. Vorhabenarten (TM/VA) wurden hinsichtlich ihrer Interventionslogik 
bezüglich des Wasser- und Bodenschutzes überprüft. Die mit Zielen belegten TM/VA weisen positive Wir-
kungsbeiträge auf, zielen aber auf sehr unterschiedliche Teilaspekte des Boden- und des Wasserschutzes 
ab. Ergänzend können weitere Fördervorhaben identifiziert werden, die zusätzliche, nicht primär inten-
dierte Wirkungsbeiträge erbringen. Teilmaßnahmen mit negativen Wirkungsbeiträgen wurden nicht identi-
fiziert.   

Der ELER stellt grundsätzlich ein geeignetes Instrument dar, um im Rahmen freiwilliger Vereinbarungen, die 
über das bestehende Ordnungsrecht hinausgehen, Maßnahmen zum Boden- und Gewässerschutz umzuset-
zen. Allerdings handelt es sich beim ELER um ein sektorales Förderprogramm mit nur begrenzter Finanzaus-
stattung und begrenzter regionaler Flächenabdeckung. Von daher sind die Möglichkeiten zur Umkehr des 
Basistrends begrenzt. Im Bereich des Wasserschutzes liegen die entscheidenden Handlungsmöglichkeiten 
im Bereich des Ordnungsrechtes. Hier wurde 2017 das nationale Düngerecht grundlegend geändert. Die 
2017 in Kraft getretene Düngeverordnung beinhaltet u. a. Aufbringungsbeschränkungen für stickstoff- und 
phosphathaltige Düngemittel in Abhängigkeit vom Standort und gibt Vorgaben zu Sperrzeiten für die Auf-
bringung von Düngemitteln sowie für die nach Nährstoffvergleich zulässigen Bilanzüberschüsse (Wirkungs-
indikator I.11). Eine weitere Verschärfung der Düngeverordnung befindet sich derzeit in der Diskussion. 

Beantwortung der Bewertungsfrage 

Die in Tabelle 7.28-1 gelisteten Maßnahmen leisten einen positiven Beitrag bezüglich der Frage 28. Zu den 
wichtigsten Maßnahmen werden nachfolgend einige Hinweise gegeben. Bezüglich der hier nicht behandel-
ten Maßnahmen sei auf die Ausführungen zu den SPB 4B/4C (Bewertungsfragen 9 und 10) verwiesen.  
Bewertung von Einzelmaßnahmen 

Mit der Gewässerschutzberatung (TM 1.2 Beratung in Bezug auf Oberflächengewässer und Grundwasser 
im Sinne der EG-WRRL/GSB) werden gezielt auf den Gewässerschutz ausgerichtete Beratungsangebote für 
landwirtschaftliche und gärtnerische Betriebe gefördert. Mit Beginn der Förderperiode wurde das zuvor auf 
Trinkwassergewinnungsgebiete (TGG) beschränkte Angebot auf die WRRL-Gebiete ausgedehnt (Gebietsku-
lisse der Grundwasser- und Oberflächenkörper im schlechten chemischen Zustand). Die Beratung umfasst 
verschiedene Module unterschiedlicher Beratungstiefe (siehe Bewertungsfrage 9). Für die umfassend bera-
tenen Modellbetriebe kann anhand der von den Beratern erhobenen Daten ein Minderungseffekt von 
6,4 kg N/ha LF und Jahr berechnet werden.  

Rund 3 % der im ersten Vergabezeitraum getätigten 59.430 Beratungsstunden der TM 2.1 Einzelbetriebli-
che Beratung/EB entfallen auf das Beratungsmodul „Beratung zu Nährstoffkreisläufen“. Die Beratungsin-
halte sind auf betriebsindividuelle Anforderungen zur Umsetzung der (neuen) Dünge-VO ausgerichtet. Da-
mit wird ein Beitrag zur Umsetzung und Einhaltung des Fachrechts geleistet. Der Wasserschutzeffekt ist 
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jedoch als geringer einzustufen als bei der Gewässerschutzberatung, da bei der Gewässerschutzberatung 
explizit über das Fachrecht hinausgehend Handlungsempfehlungen zum Wasserschutz ausgesprochen wer-
den.  

Die Winterbegrünung mit Zwischenfrüchten und Untersaaten (TM 10.1, AL21) erhöht die Wasserinfiltra-
tion und senkt dadurch den Oberflächenabfluss. Mithilfe des Zwischenfruchtanbaus lässt sich die Bodene-
rosion durch Wasser deutlich reduzieren. Hinzuweisen ist auch auf die Bedeutung des Zwischenfruchtan-
baus für die Bekämpfung von Fruchtfolgekrankheiten (Lütke-Entrup, 2001). Die Zusatzförderung für den 
Anbau winterharter Zwischenfrüchte und Untersaaten (TM 10.1, AL22), die auf der obengenannten Teil-
maßnahme aufsattelt, dient darüber hinaus der Reduzierung der Stoffeinträge ins Grundwasser oder in 
Oberflächengewässer. Nach dem verwendeten Bilanzansatz kann eine Reduktion des N-Bilanzüberschusses 
von 20 kg N/ha erwartet werden.  

Weitere Wirkungsbeiträge für den Wasserschutz entstehen insbesondere durch die folgenden AUKM:  

• Cultanverfahren zur Ausbringung von Mineraldünger (AL3) , 

• Keine Bodenbearbeitung nach Mais (AL5), 

• Ökologischer Landbau - Zusatzförderung Wasserschutz (BV3). 

Nähere Hinweise zu den mit Wasserschutzziel versehenen AUKM sind Bewertungsfrage 9 zu entnahmen. 
Weitere TM/VA mit Wasserschutzwirkung (Black-Box-Maßnahmen) sind in Tabelle 7.28-1 gelistet. Ihre Was-
serschutzwirkung resultiert mehrheitlich aus Düngungsverboten oder -einschränkungen.  

Die beiden Teilmaßnahmen mit prioritären Zielen im Bereich des Bodenschutzes (Grünstreifen zum Erosi-
ons- und Gewässerschutz (TM 10.1, BS7) und Anlage von Hecken zum Schutz vor Winderosion (TM 10.1, 
BS8) wurden nur in geringem Maße in Anspruch genommen (insgesamt ca. 108 ha). Die Wirkungen dieser 
Teilmaßnahmen auf der Einzelfläche sind gleichwohl hoch.  

Die ELER-Unterstützung für die Einführung und die Beibehaltung des Ökologischen Landbaus (TM 11.1/2) 
wurde mit dem primären Ziel „Biodiversität“ programmiert. Gleichwohl werden mit dem Ökologischen 
Landbau auch Wirkungen für den Gewässer- und Bodenschutz erreicht. Diese Maßnahme wurde daher im 
Rahmen der Beantwortung der Bewertungsfrage 28 ebenfalls berücksichtigt. Da zu den Wirkungen des Öko-
logischen Landbaus eine umfangreiche Literatur vorliegt, kann die Bewertungsfrage auf der Grundlage eines 
Literaturreviews beantwortet werden. Nach der Metastudie von Sanders und Heß (2019) ist von deutlich 
positiven Wirkungen des ökologischen Landbaus für den Boden- und Erosionsschutz sowie für den Gewäs-
serschutz auszugehen, die sich aus dem höheren Anteil des Futterpflanzenbaus und dem geringeren Dün-
gereinsatz ergeben.  

Im Bereich der investiven Maßnahmen ist auf die folgenden Teilmaßnahmen hinzuweisen:  

• TM 4.3 Flurbereinigung (FB), 

• TM 4.4 Flächenmanagement für Klima und Umwelt (FKU), 

• TM 7.6 Fließgewässerentwicklung (FGE), 

• TM 7.6 Entwicklung von Seen (SEE), 
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• TM 7.6 Entwicklung der Übergangs- und Küstengewässer (ÜKW). 

Die neu eingeführte Maßnahme zur Entwicklung von Seen ergänzt die bereits seit langem bestehende För-
derung der „Naturnahen Fließgewässerentwicklung“ und schließt damit eine Förderlücke. Die Konzeption 
der Maßnahme lässt wichtige Wirkungen für den SPB 4B erwarten. Eine Abschätzung von Wirkungen wird 
im Wesentlichen aber erst auf der Grundlage von Fallstudien erfolgen, die frühestens ab 2019 durchgeführt 
werden können. Hinweise zu den Wirkungen der Fließgewässerentwicklung (FGE) sind Bathke (2016) zu 
entnehmen, solche zum „Flächenmanagement für Klima und Umwelt“ der Bewertungsfrage 15. Die Wir-
kungen der Flurbereinigung sind indirekter Art und liegen in der lagegerechten Flächenbereitstellung für die 
Umsetzung von Vorhaben im Sinne der EU-Wasserrahmenrichtlinie/WRRL. Hierbei steht oftmals die Anlage 
von Gewässerrandstreifen im Vordergrund (Bathke und Tietz, 2016).  

Basierend auf den Projektbeschreibungen zu den EIP-Vorhaben (TM 16.1) des ersten Calls wurden Im Be-
reich des Bodenschutzes sechs Projekte und im Bereich des Wasserschutzes vier Projekte mit potenziell 
positiven Wirkungen identifiziert (siehe Bewertungsfragen 9 und 10). Da Innovationsvorhaben auf die Zu-
kunft gerichtet sind, wird sich ihre Umweltwirkung bei positivem Abschluss erst mit weiterer Verbreitung 
einstellen. 

Gesamtbewertung 
Tabelle 7.28-1 gibt einen Überblick über die Wirkungen der oben genannten Maßnahmen.  
Mit Blick auf die von der EU-KOM vorgegebenen Wirkungsindikatoren ist eine Quantifizierung von Maßnah-
menwirkungen nur für den Bereich der Stickstoff-Bilanzsalden möglich. Es wurde diesbezüglich zusätzlich 
zu der in Frage 9 geschilderten Vorgehensweise und auf Grundlage der InVeKoS-Daten eine Abschätzung 
des Reduktionseffektes ausgehend von Literaturwerten (Osterburg und Runge, 2007) für die VA vorgenom-
men, denen Wasserschutzeffekte zugeordnet werden.  

In der Summe kann über sämtliche Maßnahmenflächen (188.500 ha LF) von einer Reduzierung des N-Bilan-
züberschusses in Höhe von 7.335 t ausgegangen werden. Dabei entfallen nur 16 % des Minderungseffektes 
auf Vorhaben mit primärem Zielbeitrag. Den mit Abstand höchsten Wirkungsbeitrag leistet der Ökologische 
Landbau, dem allein gut die Hälfte der Reduzierung des N-Bilanzsaldos zuzuschreiben ist, gefolgt von den 
anzurechnenden Blühstreifenvarianten mit einem Minderungseffekt von rd. 1.030 t N.  

Bezieht man diese deutlichen Maßnahmenwirkungen auf die gesamte LF in NI und HB, ergibt sich eine Re-
duzierung der Stickstoff-Salden in Höhe von 2,9 kg N/ha und damit ein deutlich höherer Wert als die 0,5 kg 
N/ha LF der mit prioritärem Ziel belegten VA. Dennoch muss festgestellt werden, dass die Programmwirkung 
in Relation zum Basistrend (88 kg N/ha LF) gering ausfällt.  

Bei keinem der Vorhaben ist von einer Reduktion der Phosphorbilanzüberschüsse auszugehen. Die übrigen 
Wirkungsindikatoren werden entweder nicht mit Maßnahmen bedient (Wasserentnahme für die Landwirt-
schaft, I.10) oder sind nur wenig aussagekräftig. Nähere Hinweise hierzu finden sich in dem Kapitel Daten 
und Methoden.  
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Daten und Methoden 

Zur Beantwortung der Programmfragen wurden in erster Linie die Ergebnisse aus den SPB 4B und 4C her-
angezogen. Daneben wurden weitere Maßnahmen der Programme ohne prioritäre oder sekundäre Ziele im 
Bereich Bodenschutz/Wasserschutz geprüft (Black-Box Maßnahmen).  

Für die SPB 4B/4C gilt in starkem Maße, dass bezüglich der Wirkungen auf vorliegende Evaluationsergeb-
nisse und Literaturreviews zurückgegriffen werden kann, da es sich zumeist um langjährig evaluierte, über 
mehrere Förderperioden weitgehend unveränderte Fördertatbestände handelt. 

Die vorhandene neuere Literatur zu den Umweltwirkungen des Ökologischen Landbaus ist stark von unter-
schiedlichen Grundsatzpositionen der Autoren bezüglich des relevanten Bewertungsmaßstabs geprägt. Je 
nachdem ob die Umweltwirkungen in Beziehung zu der bewirtschafteten Fläche oder in Beziehung zum 
erzeugten Produkt gestellt werden, kommen die Autoren zu einer gegensätzlichen Gesamtbewertung. Wäh-
rend etwa Meemken und Quaim (2018) in einer umfangreichen Metastudie auch die Aspekte der Nahrungs-
mittelversorgung, der indirekten Landnutzungsänderungen und der globalen Umweltwirkungen berücksich-
tigen und zu einer etwas kritischeren Einschätzung kommen, fokussieren Sanders und Heß (2019) auf die 
flächenbezogenen und damit die regionalen oder nationalen Wirkungen. Indirekte Landnutzungsänderun-
gen werden hier ausgeblendet. Die Gesamtbewertung fällt hier sehr positiv aus. Mit Blick auf die von der 
EU vorgegebene Bewertungsfrage wird in einer sektoralen Betrachtungsweise der flächenbezogene Aspekt 
in den Vordergrund gestellt. 

Kontext- bzw. Wirkungsindikator 
Bezüglich des Wirkungsindikators Wasserentnahme für die Landwirtschaft (I.10) sind für NI/HB keine sig-
nifikanten Wirkungen zu erwarten. Die Beregnung landwirtschaftlicher Flächen hat zwar insbesondere in 
Nordost-Niedersachsen eine hohe und auch weiter zunehmende Bedeutung. Es werden aber (abgesehen 
von einzelnen Förderprojekten des AFP) keine Fördermaßnahmen angeboten, die etwa auf die Einsparung 
von Beregnungswasser zielen würden.  

Die Effekte der geförderten Maßnahmen für den Grundwasser- und Oberflächengewässerschutz sollen über 
den Wirkungsindikator I.11 erfasst werden. Der Wirkungsindikator setzt sich aus zwei Teilindikatoren zu-
sammen: 1) Nährstoffbilanzen, 2) Nitrate im Süßwasser. Zur Bestimmung der Effektivität bzw. Wirksamkeit 
der Maßnahmen zum Gewässerschutz wurden daher Kalkulationen zur Veränderung von Nährstoffbilanzen 
(N und P) verwendet (Teilindikator 1). Grundlage hierfür waren Literaturangaben sowie auch eigene Kalku-
lationen auf der Grundlage betrieblicher Daten (siehe Bewertungsfrage 9). Wirkungen der Interventionen 
auf den Teilindikator 2 sind nicht quantifizierbar (Übersteuerung durch Bodenmineralisation, Übersteue-
rung durch Denitrifikation, Stofftransport im Grundwasserleiter, Zeitverzögerung, unklare Abgrenzungen 
der Einzugsgebiete, N-Verluste in die Luft, Ungenauigkeiten der Nährstoff-Bilanzierung).  

Der Gehalt der Böden an organischer Substanz (Wirkungsindikator I.12) ist von großer Bedeutung für alle 
Prozesse im Boden (Wasser- und Nährstoffspeicherung, Pufferung, Aggregatstabilität). Er befindet sich im 
Gleichgewicht mit den am Standort gegebenen Niederschlags- und Temperaturverhältnissen und kann nur 
in engem Rahmen gesteigert werden. Aufgrund der Tatsache, dass sich der Humusgehalt nur in engen Gren-
zen und dann auch nur über längere Zeiträume durch Bewirtschaftungsmaßnahmen beeinflussen lässt, ist 
der von der KOM vorgegebene Wirkungsindikator I.12 für die Beantwortung der Frage 28 wenig geeignet. 
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Abgesehen hiervon existieren auch keine flächenhaften Daten zu den Bodenhumusgehalten, die so fein auf-
gelöst wären, dass damit Aussagen zu Wirkungen von Fördermaßnahmen im Rahmen von ELER möglich 
wären. Die Ergebnisse des LUCAS Topsoil Survey können diesbezüglich allenfalls als Hintergrundinformation 
dienen. 

Dem Schutzgut Boden ist mit dem Wirkungsindikator I.13 „Bodenerosion durch Wasser“ ein weiterer ge-
meinsamer Wirkungsindikator auf Programmebene zugeordnet. Für diesen Wirkungsindikator werden über 
das Joint Research Centre der KOM Daten zur Verfügung gestellt (Eurostat et al., 2001). Allerdings reichen 
diese nicht aus, lokale Probleme in hinreichender Auflösung betrachten zu können.  
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Tabelle 7.28-1: Wirkungsbewertung der Teilmaßnahmen für die Frage 28 Nachhaltige Bewirtschaftung (Boden/Wasser) 

Interventio-
nart 

Fördermaßnahme prioritäre, sekundäre, 
ohne Zielsetzungen 

Fläche 
(ha) 

Wirkungsintensität Wirkungs-
dauer 

Mitnahmen 

  Wasser Boden  Wasser Boden   

Beratung TM 1.2 Beratung in Bezug auf Oberflächengewässer und Grundwasser im Sinne der 
EG-WRRL (GSB) 

P o k. A. ++ + dh keine 

 TM 2.1 Einzelbetriebliche Beratung (EB) o o k. A. + 0 dh  

Fläche TM 10.1 Winterbegrünung mit Zwischenfrüchten und Untersaaten (AL21) o P 28.754 + ++ be keine 

 TM 10.1 Zusatzförderung für den Anbau winterharter Zwischenfrüchte und Unter-
saaten (AL22) 

P o 21.833 +++ ++ be keine 

 TM 10.1 Cultanverfahren zur Ausbringung von Mineraldünger (AL3)  P  2.224 ++  be keine 

 TM 10.1 Keine Bodenbearbeitung nach Mais (AL5) P  9.776 +  be (dh) keine 

 TM 10.1 Ökologischer Landbau - Zusatzförderung Wasserschutz (BV3) P  27.495 +  be keine 

 TM 10.1 Grünstreifen zum Erosions- und Gewässerschutz (BS7) o P 107 +++ +++ dh keine 

 TM 10.1 Anlage von Hecken zum Schutz vor Winderosion (BS8) o P 1 + +++  keine 

 TM 11.1/11.2 Einführung und Beibehaltung des Ökologischen Landbaus o o 69.712 ++ +  keine 

 TM 10.1 Besondere Biotoptypen – Beweidung/Mahd (BB1/BB2) o  9.963*     

 TM 10.1 versch. Vorhabenarten auf Grünland (GL1, GL22, GL31, GL32, 
GL51,GL52,GL53)  

o  34.358* +  be keine 

 TM 10.1 versch. Streifenmaßnahmen (BS11, BS12;BS2,BS3,BS4,BS5, BS6) o  17.084* ++  be keine 

Investiv TM 4.3 Flurbereinigung (FB) o  k. A. +  dh keine 

 TM 4.4 Flächenmanagement für Klima und Umwelt (FKU)  o k. A.  + dh keine 

 TM 7.6. Fließgewässerentwicklung (FGE)  o  - +  dh keine 

 TM 7.6 Entwicklung von Seen (SEE) P  - ++  dh keine 

 TM 7.6 Entwicklung der Übergangs- und Küstengewässer (ÜKW) P  - +  dh keine 

Sonstiges TM 16.1 - Europäische Innovationpartnerschaft (EIP) o o 10 Proj. 0 0 dh keine 
Zielsetzungen: P = prioritär, x = sekundär, o = keine Ziele, Black-Box-Maßnahme; Wirkungsstärke: +++ … sehr positiv; ++ … positiv; + … gering positiv; 0 … Wirkung zu vernachlässigen 

Wirkungsdauer: dh = dauerhaft, be = begrenzt auf die Dauer der Förderung; InVeKoS-Daten als mehrjähriges Mittel; Quelle: Thünen-Institut



231 

 

 

Literaturverzeichnis 

Bathke M (2016) Ex-post-Bewertung PROFIL 2007 bis 2013 : Modulbericht 7.7_MB Fließgewässerent-
wicklung (ELER-Code 323-B). Braunschweig, zu finden in <https://www.eler-evaluie-
rung.de/fileadmin/eler2/Publikationen/Projektberichte/7-Laender-Bewertung/2016/NI/7-
7_MB_Fliessgewaesserentwicklung.pdf> 

Bathke M, Tietz A (2016) Ex-post-Bewertung PROFIL 2007 bis 2013 : Modulbericht 5.6_MB(c) Maß-
nahmenbewertung Flurbereinigung (ELER-Code 125-A). Braunschweig, zu finden in 
<https://www.eler-evaluierung.de/fileadmin/eler2/Publikationen/Projektberichte/7-Laender-
Bewertung/2016/NI/5-6_MB_c_Massnahmenbewertung_Flurbereinigung.pdf> 

Eurostat [Statistisches Amt der Europäischen Union], EU-KOM [Europäische Kommission, GD Land-
wirtschaft und Ländliche Entwicklung], EU-KOM [Europäische Kommission, GD Umwelt], JRC 
[Joint Research Centre], EEA [European Environment Agency] (2001) Towards agri-environmen-
tal indicators - Integrating statistical and administrative data with land cover information. Inter-
netseite von EUROSTAT, zu finden in <https://www.eea.europa.eu/publications/topic_re-
port_2001_06> [zitiert am 24.4.2019] 

Lütke-Entrup N (2001) Zwischenfrüchte im umweltgerechten Anbau. AID-Veröffentlichung 
1060/2001 

Meemken E-M, Qaim M (2018) Organic Agriculture, Food Security, and the Environment. Annu. Rev. 
Resour. Econ. 10(1):39-63. doi: 10.1146/annurev-resource-100517-023252 

Osterburg B, Runge T (2007) Maβnahmen zur Reduzierung von Stickstoffeinträgen in Gewässer - eine 
wasserschutzorientierte Landwirtschaft zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie, 302 p. Land-
bauforschung Völkenrode, Sonderheft 

Sanders J, Heß J (eds) (2019) Leistungen des ökologischen Landbaus für Umwelt und Gesellschaft. 
Braunschweig, Germany: Johann Heinrich von Thünen-Institut, 1361 p. Thünen Report 65 

 

  



232 

 

7.29 Gemeinsame Bewertungsfrage Nr. 29 (Arbeitsplätze)  

In welchem Umfang hat das Programm zur Entwicklung des ländlichen Raums zum Ziel der GAP beige-
tragen, eine ausgewogene räumliche Entwicklung der ländlichen Wirtschaft und der ländlichen Ge-
meinschaften, einschließlich der Schaffung und des Erhalts von Arbeitsplätzen, zu erreichen? 

Relevanz der Förderung und Interventionslogik 

Das Pro-Kopf-Einkommen (C.8, I.16) spiegelt die Wirtschaftskraft einer Region wider. Im Jahr 2015 lag 
der Index des Pro-Kopf-Einkommens in Niedersachsen mit 109 % über dem EU-Durchschnitt (100 %), 
aber unter dem Bundesdurchschnitt (124 %). Der Index des Pro-Kopf-Einkommens in Bremen liegt mit 
157 % deutlich über diesen Werten (EU-COM, 2018). In den nach Eurostat als ländlich klassifizierten 
Kreisen Helmstedt, Northeim, Holzminden, Nienburg (Weser), Lüchow-Dannenberg, Rothenburg 
(Wümme), Uelzen, Cloppenburg, Emsland und Wittmund erreicht der Index 102 % (vgl. I.16, Tabelle 
Wirkungsindikatoren). Nach der Eurostat-Abgrenzung hat Bremen keine ländlichen Räume. In der 
EPLR-Kulisse Ländlicher Raum (vgl. Bewertungsfrage 22) liegt der Indexwert bei 103 %. Eine im Landes-
vergleich unterdurchschnittliche Wirtschaftskraft weisen insbesondere die Landkreise in den Regionen 
Lüneburg und in Südniedersachsen auf. Die Region Lüneburg ist in der Förderperiode 2014 bis 2020 
Übergangsgebiet mit erhöhten Beteiligungssätzen des ELER; die regionale Entwicklung Südniedersach-
sens wird seit 2014 durch das Südniedersachsenprogramm (Staatskanzlei Niedersachsen, 2014) unter-
stützt.  
Ein aussagekräftigerer Indikator für die Einkommenssituation und den Lebensstandard der in einer 
Region lebenden Bevölkerung ist das verfügbare Einkommen pro EinwohnerIn. Der Indikator berück-
sichtigt das Einkommen aus Erwerbstätigkeit und Vermögen, monetäre Sozialleistungen sowie ge-
zahlte Sozialbeiträge, direkte Steuern und Abgaben (AK VGR, 2018). Im Jahr 2016 lag das verfügbare 
Einkommen pro Kopf in Niedersachsen (Bremen) bei 21.045 Euro (21.614 Euro), in den ländlichen Krei-
sen gemäß Eurostat bei 20.698 Euro und in der EPLR-Kulisse Ländlicher Raum bei 21.131 Euro. Die ge-
ringsten verfügbaren Pro-Kopf-Einkommen von unter 19.000 Euro verzeichneten die kreisfreien Städte 
Bremerhaven, Delmenhorst, Oldenburg sowie der Landkreis Leer. Nach diesen Zahlen besteht kein 
spezifischer Handlungsbedarf zur Verbesserung der Einkommenssituation in den ländlichen Kreisen 
Niedersachsens und in Bremen. Bezüglich der Erhöhung der Erwerbsbeteiligung (I.14, vgl. Bewertungs-
frage 22) und der Verringerung der Armutssituation (I.15, vgl. Bewertungsfrage 25) ist der Handlungs-
bedarf für die ländlichen Kreise bzw. die EPLR-Kulisse Ländlicher Raum ebenfalls nicht als vordringlich 
einzuschätzen. 

Bis 2035 ist für Niedersachsen/Bremen ein Bevölkerungsrückgang um zwei Prozent bzw. um drei Pro-
zent prognostiziert. Dieser Bevölkerungsrückgang wird insbesondere Südniedersachsen treffen, wie 
den Altkreis Osterode am Harz (-20,7 %) sowie die Landkreise Holzminden (-17,1 %), Northeim (-
15,0 %) und Goslar (-14,4 %) (BBSR, 2018). Der sich hieraus ergebende demographische Handlungsbe-
darf betrifft die Anpassung der Infrastruktur und Daseinsvorsorge an die sich verändernden Bedarfe 
und ist in Karte 29-1 dargestellt. Je stärker die demographischen Veränderungen und je disperser die 
Siedlungsstrukturen sind – so die Annahme – desto höher sind die Anpassungsherausforderungen 
(siehe Daten und Methoden). In der bundesweiten Betrachtung sind die demographisch bedingten 
Anpassungserfordernisse in Niedersachsen zwar unterdurchschnittlich, aber dennoch deutlich. Auf 
Landesebene besteht der größte Handlungsbedarf in den ostfriesischen Kreisen Wittmund, Aurich und 
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Leer, in Oldenburg, Osterholz, Gifhorn, Celle, Lüchow-Dannenberg sowie in den Kreisen Holzminden 
und Göttingen. Die SWOT-Analyse zeigte, dass bereits heute eine unzureichende wohnortnahe Da-
seinsvorsorge (z. B. Nahversorgung, medizinische Dienstleistung, öffentlicher Personennahverkehr) im 
ländlichen Raum, außerhalb der Mittel- und Kleinstädten, besteht (EPLR: S. 78). Die finanziellen Spiel-
räume vieler niedersächsischer Kommunen, dem regulären und dem besonderen Handlungsbedarfs 
infolge des demographischen Wandels zu begegnen, sind in vielen Fällen sehr begrenzt. Der seit 2003 
bestehende deutschlandweite Trend negativer öffentlicher Nettoinvestitionen ist insbesondere der 
kommunalen Ebene zuzuordnen (Deutscher Landkreistag, 2018: S. 568). Darüber hinaus wird in der 
SWOT auf Defizite der Breitbandinfrastruktur im ländlichen Raum verwiesen (EPLR: S. 78). 

Die Eignung des ELER zur Unterstützung einer ausgewogenen räumlichen Entwicklung und zur Schaf-
fung von Arbeitsplätzen ist begrenzt. Zwar ermöglicht der ELER die Lenkung von Fördermitteln in Ziel-
gebiete mit einem erhöhten Bedarf, von der in Niedersachsen umfangreich Gebrauch gemacht wird. 
Beispielhaft sind die Staffelung der Fördersätze nach kommunaler Steuereinnahmekraft, zusätzliche 
Kofinanzierungsmittel für finanzschwache Kommunen und höhere ELER-Beteiligungssätze im Über-
gangsgebiet Lüneburg zu nennen (siehe auch Ausführungen in Fährmann et al., 2018). Dem ELER feh-
len aber wirksame Instrumente, um die soziale Situation armutsgefährdeter Personen zu verbessern 
(siehe Bewertungsfrage 25) und die Erwerbsbeteiligung zu erhöhen (Bewertungsfrage 22). Hinsichtlich 
des Ziels einer ausgewogenen räumlichen Entwicklung bietet der ELER einen breites Instrumentarium 
zur Förderung von Investitionen in Infrastruktur, Daseinsvorsorge und soziale Netzwerke. Allerdings 
sind die zur Verfügung stehenden Mittel nicht ausreichend, um den Investitionsstau in diesen Berei-
chen in der Breite dauerhaft und bedarfsgerecht zu adressieren. Das zentrale Problem der Erhaltung 
der ländlichen Infrastruktur und Daseinsvorsorge – die fehlende Finanzkraft vieler Kommunen – kann 
der ELER nicht lösen, sondern nur mildern. Die wirtschaftsorientierte Förderung im ELER ist auf Unter-
nehmen des Ernährungsgewerbes (TM4.2 VuV) beschränkt. Die Schaffung von Arbeitsplätzen steht 
hier nicht im Vordergrund (vgl. Bewertungsfrage 22). 

Einen Beitrag zur ausgewogenen räumlichen Entwicklung und zur Schaffung von Arbeitsplätzen sollen 
gemäß Interventionslogik Fördermaßnahmen mit prioritärem Ziel in Priorität 6 leisten (TM7.1 Dorf-
entwicklungspläne, TM7.2 Dorfentwicklung, TM7.3 Breitband, TM7.4 Basisdienstleistungen, TM7.5 
Tourismus, TM7.6 Kulturerbe, TM16.7 Regionalmanagement, TM16.9 Transparenz schaffen, M19 LEA-
DER). In Bremen wird dahingehend nur TM7.2 angeboten. Die Maßnahmen sind vorrangig auf die Ver-
besserung/Anpassung der physischen und sozialen Infrastruktur ausgerichtet, fördern aber auch klei-
nere wirtschaftliche Aktivitäten. Auch Maßnahmen ohne programmiertes Ziel können Einfluss auf die 
wirtschaftliche Entwicklung haben. Hierzu zählen die auf den Primär- und Ernährungssektor ausgerich-
teten Fördermaßnahmen (TM1.1 Bildungsmaßnahmen zur beruflichen Qualifizierung, TM2.1 Einzelbe-
triebliche Beratung, TM4.1 Agrarinvestitionsförderungsprogramm, TM4.2 Verarbeitung und Vermark-
tung, TM4.3 Ländlicher Wegebau/Flurbereinigung, TM16.1 Europäische Innovationspartnerschaft) so-
wie die umwelt- und tierwohlorientierten (Teil-) Maßnahmen (TM10.1 AUKM, TM11.1/11.2 Ökoland-
bau, TM13.2 Ausgleichszulage, TM14.1 Tierwohl).  

Die finanzielle Bedeutung von PFEIL für eine ausgewogene räumliche Entwicklung ist im Kontext an-
derer Fachpolitiken und Finanzierungsinstrumente als begrenzt einzuschätzen; das Programm liefert 
aber gezielte/ergänzende Wirkungsbeiträge. Die wichtigsten Finanzierungsquellen für Investitionen in 
Infrastruktur und Daseinsvorsorge sind die Haushalte der Kommunen und des Landes. Im Jahr 2013 
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investierten Land und Kommunen in Niedersachsen durchschnittlich 705 Euro/Kopf und in Bremen 
1.012 Euro/Kopf. Damit liegt Niedersachsen unter dem Bundesdurchschnitt von 948 Euro/Kopf und 
Bremen darüber (Bertelsmann Stiftung, 2017: S. 32). Die jährlichen, indikativen Ausgaben des EPLR 
(Stand 3. Änderungsantrag 2018) liegen mit 11 Euro/Kopf in der EPLR-Kulisse Ländlicher Raum für Maß-
nahmen der Priorität 6 und weiteren 7 Euro/Kopf für wirtschaftsnahe Investitionen (SPB 2A und SPB 
5B) deutlich darunter. Hierin nicht berücksichtigt sind die indikativen Ausgaben für den SPB 3B und 
zwar Hochwasser- und Küstenschutz (10 Euro/Kopf). Im Vergleich zu den indikativen Ausgaben der 
EFRE-Förderung 2014 bis 2020 (Niedersachsen: 12,5 Euro/Kopf, Bremen: 22 Euro/Kopf) haben die 
PFEIL-Mittel in Niedersachsen eine nicht unerhebliche Bedeutung und in Bremen eine vergleichsweise 
geringe Bedeutung. Das Südniedersachsenprogramm (Landkreise Holzminden, Göttingen, Northeim 
und Goslar) stellt den organisatorischen Rahmen für die Bündelung von Akteuren und Handlungsstra-
tegien für die regionale Entwicklung. Für die gezielte Mittelaquise und Projektentwicklung wurde mit 
dem Projektbüro Südniedersachsen eine regionale Entwicklungs- und Netzwerkagentur und Plattform 
für Initiativen und Akteure zur Entwicklung der Region eingerichtet. Die Umsetzung von Vorhaben er-
folgt aus Mitteln der ESI-Fonds, u. a. aus dem ELER. 

Wirkung der Förderung 

1) Wie wirkt das EPLR auf die soziale oder wirtschaftliche Situation der einzelnen Regionen? 

Die Wirkung des EPLR auf die ländliche Beschäftigungsquote (I.14), die (ländliche) Armutsquote (I.15) 
und das ländliche Pro-Kopf-Einkommen (I.16) ist insgesamt zu vernachlässigen: Die Wirkung des EPLR 
auf den Basistrend der ländlichen Beschäftigungsquote (I.14, Bewertungsfrage 22) liegt nahe Null. Der 
Basistrend der Armutsquote in Niedersachsen und Bremen insgesamt sowie der ländlichen Armuts-
quote (I.15, Bewertungsfrage 25) wird durch PFEIL nicht beeinflusst. Der auf Basis von Literaturanga-
ben geschätzte Beitrag von PFEIL zum Wirkungsindikator ländliches Pro-Kopf-Einkommen (I.16) liegt in 
einer nicht durch den Wirkungsindikator messbaren Größenordnung, also nahe Null. Eine regionale 
Differenzierung der Wirkungen ist in Anbetracht der geringen Größenordnung nicht möglich. Ein in-
haltlicher Schwerpunkt der Förderung liegt auf der Anpassung bzw. den Ausbau der Infrastruktur und 
der Daseinsvorsorge. Die Wirkungen dieser Vorhaben spiegeln sich trotz kleinräumig bedeutsamer Bei-
träge für die Daseinsvorsorge in keinem der berichteten Wirkungsindikatoren wider. Ein geeigneter 
Wirkungsindikator hierfür liegt nicht vor. 
Beitrag des EPLR zum Wirkungsindikator Pro-Kopf-Einkommen (I.16): Auf Basis der Ergebnisse der 
vorherigen Förderperiode ist zu vermuten, dass PFEIL keine messbare Wirkung auf das Pro-Kopf-Ein-
kommen haben wird. In der Förderperiode 2007 bis 2013 bewirkte die Förderung einen durchschnitt-
lichen Anstieg der Bruttowertschöpfung um 0,001 % pro Jahr je einer Million verausgabter öffentlicher 
Mittel (Pufahl, 2016). Diese Aussage ist vermutlich nicht auf die aktuelle Förderperiode übertragbar, 
da sich das finanzielle Gewicht zwischen den geförderten Maßnahmen geändert hat. Gleichzeitig ist 
der Finanzansatz für 2014 bis 2020 gegenüber der Vorperiode gestiegen. Eine quantitative Wirkungs-
analyse zum Einfluss von PFEIL auf das ländliche Pro-Kopf-Einkommen war für den Zeitraum 2015 bis 
2018 aufgrund fehlender Datengrundlagen nicht möglich (vgl. Methoden und Daten). 

Beitrag des EPLR zur Anpassung der Infrastruktur und Daseinsvorsorge: Im Rahmen der geförderten 
Dorfentwicklungsplanung (TM7.1) findet eine konzeptionelle Auseinandersetzung mit dem Thema 
statt. Hierdurch werden die konzeptionell-planerischen Voraussetzungen für die Umsetzung konkreter 
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Maßnahmen geschaffen. Für die Umsetzung regionaler Entwicklungskonzepte werden das Regional-
management innerhalb (TM19.4, LEADER) und außerhalb von LEADER Regionen (TM16.7, ILE-ReM) 
gefördert. Die Umsetzung von Projekten der Daseinsvorsorge erfolgt unter den TM7.2 Dorfentwick-
lung, TM 7.4 Basisdienstleistungen und TM19.2 LEADER-Umsetzung. Gefördert wurden vor allem Frei-
zeit- und Betreuungsangebote für Kinder oder Jugendliche sowie Angebote für SeniorInnen und ver-
einzelt Einrichtungen der Gesundheitsversorgung. Vorhaben mit einem Fokus auf Nahversorgung, Mo-
bilität und die Versorgung von Pflegebedürftigen hatten einen geringen Anteil an allen Vorhaben unter 
TM7.4 und TM19.2. Die Anpassung der physischen Infrastruktur wird vorrangig unter den TM4.3 Flur-
bereinigung/Wegebau (vgl. Bewertungsfrage 4) und TM7.3 Breitband (vgl. Bewertungsfrage 18) adres-
siert. Bis Ende 2018 wurden unter TM4.3 rd. 800 km multifunktional genutzter Wege ausgebaut und 
drei rein national finanzierte Vorhaben (TM7.3) zur Netzstrukturplanung in den Landkreisen Peine, 
Wesermarsch und Diepholz abgeschlossen.  

2) Profitieren Regionen mit einem größeren Handlungsbedarf überproportional von der För-
derwirkung, sodass die bestehenden sozio-ökonomischen Unterschiede mit Hilfe des EPLR ver-
kleinert werden? 

PFEIL beeinflusst den Basistrend der drei Wirkungsindikatoren nicht bzw. in keinem relevanten Um-
fang. Derzeit gibt es keinen Beleg dafür, dass Regionen mit einem hohen Handlungsbedarf überpro-
portional von der Förderwirkung profitieren: Etwa 18 % (26 der 145) der durch PFEIL geschaffenen 
Arbeitsplätze liegen in ländlichen Kreisen (vgl. Bewertungsfrage 22). Bezogen auf die Bevölkerung in 
ländlichen Kreisen (16 %), ist die Beschäftigungswirkung von PFEIL in etwa gleich zwischen ländlichen 
und nicht ländlichen (d. h. intermediären und städtischen) Kreisen verteilt. Bezüglich der Armutsredu-
zierung (I.15) hat das EPLR keine erkennbare Wirkung (vgl. Bewertungsfrage 25). Die Wirkung des EPLR 
auf das Pro-Kopf-Einkommen (I.16) konnte wegen fehlender Datengrundlagen nicht ermittelt werden.  
Allerdings ist der Beitrag des EPLR im Hinblick auf die Anpassung der Infrastruktur und der Daseinsvor-
sorge nicht anhand der verwendeten Wirkungsindikatoren abzubilden. Unter der Annahme, dass sich 
die nicht messbaren Wirkungen von PFEIL proportional zu den verausgabten Mitteln verhalten, gibt 
die regionale Mittelverteilung von (Teil-) Maßnahmen der Priorität 6 einen Hinweis auf die regionale 
Inzidenz möglicher Wirkungen. Karte 7.29-1 zeigt die verausgabten öffentlichen Mittel pro Kopf für 
Maßnahmen der Priorität 6. Zwischen 2015 und 2018 erhielten die Landkreise Diepholz (53 Euro), 
Holzminden (49 Euro), Nienburg (42 Euro), Emsland (37 Euro), Cloppenburg (32 Euro) und Rothenburg 
(31 Euro) die meisten EPLR-Priorität-6-Mittel pro Kopf. Mit Ausnahme des Landkreises Holzminden hat 
keiner der genannten Landkreise einen im Landesvergleich überdurchschnittlichen demographischen 
Handlungsbedarf (= Indexwerte über eins). Landkreise mit einem überdurchschnittlichen Handlungs-
bedarf (ohne Holzminden) erhielten im Schnitt nur etwa 10 Euro je EinwohnerIn für Teilmaßnahmen 
der Priorität 6. Bei der Betrachtung auf Landkreisebene korreliert die Mittelverteilung für Maßnahmen 
der Priorität 6 nicht mit dem demographischen Handlungsbedarf. Der entsprechende Korrelationsko-
effizient liegt bei 0,13, wobei Null keinen Zusammenhang und eins einen vollständigen Zusammenhang 
indiziert. Im Bereich des Südniedersachsenprogramms erhielt lediglich der Landkreis Holzminden über-
proportionale viele Mittel für Maßnahmen aus Priorität 6. 
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Karte 7.29-1: Regionale Inzidenz öffentlicher Ausgaben für Priorität 6 ländliche Ent-
wicklung (links) und demographischer Handlungsbedarf (rechts) 

 

Quellen: Berechnungen des Thünen-Instituts nach Zahlstellendaten des Landes Niedersachen 2015 bis 2018, Bevöl-
kerungsstand nach Kreisen 2016 (Statistische Ämter, div. Jgg.), Index Herausforderung Daseinsvorsorge: 
Küpper et al. (2016), Kartendarstellung: © GeoBasis-DE/BKG (2019). 

Zur Wirksamkeit der oben genannten Steuerungsinstrumente liegen nur punktuelle Hinweise 
vor: Die Kofinanzierungszuweisungen für finanzschwache Kommunen wurden in den Jahren 
2015 und 2016 von etwa der Hälfte der antragsberechtigten kommunalen Gebietskörper-
schaften genutzt um ELER-Vorhaben umzusetzen. Die Kofinanzierungszuweisungen hatten 
eine erhebliche Hebelwirkung. Allerdings greift das Instrument nach bisheriger Definition der 
Bedarfsparameter nur für wenige Bedarfszuweisungsgemeinden und ist damit für viele Kom-
munen im ländlichen Raum nicht nutzbar (Fährmann et al., 2018: 252f). 

Konvergenzgebiet Lüneburg Südniedersachsenprogramm 

 7.6) 
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Schlussfolgerungen 

Die Wirkungen von PFEIL auf die ländliche Beschäftigungsquote (I.14), die (ländliche) Armutsquote in 
Niedersachsen und Bremen (I.15) und das ländliche Pro-Kopf-Einkommen (I.16) sind zu vernachlässi-
gen. Demzufolge kann PFEIL hinsichtlich dieser Indikatoren keinen messbaren Beitrag zur Verringerung 
bestehender sozio-ökonomischer Unterschiede bzw. zu einer ausgewogenen, räumlichen Entwicklung 
leisten. 
Ein Schwerpunkt der Förderung liegt auf der Anpassung der Infrastruktur und der Daseinsvorsorge. Die 
Wirkungen dieser Vorhaben lassen sich mit keinem der berichteten Wirkungsindikatoren abbilden, 
sondern lassen sich nur anhand von Einzelfällen aufzeigen. Ein allgemein anerkannter Indikator, der 
die Situation von Infrastruktur und Daseinsvorsorge gut abbildet, ist nicht verfügbar.  

Wenngleich der ELER und damit PFEIL nur begrenzt geeignet sind, die soziale und wirtschaftliche Situ-
ation in ländlichen Gebieten zu verbessern, so setzt das Förderangebot Impulse für Projekte öffentli-
cher und privater ZWE und leistet einen Finanzierungsbeitrag für kommunale Investitionen. Grund-
sätzlich sind durch Förderprogramme unterstützte Investitionen in die kommunale Infrastruktur und 
Daseinsvorsoge zwar hilfreich, aber keine Dauerlösung zur Kompensation unterfinanzierter Kommu-
nalhaushalte.  

Derzeit nicht aufeinander abgestimmt ist die von Eurostat verwendete Abgrenzung ländlicher Gebiete 
als Grundlage für die Berechnung der Kontext- und Wirkungsindikatoren und die Abgrenzung der Pro-
grammgebiete in den Entwicklungsplänen der Mitgliedstaaten. Nach Eurostat (2018) sind lediglich 
zehn niedersächsische Landkreise mit etwa 1,3 Mio. EinwohnerInnen als ländlich eingestuft, während 
nach niedersächsischen und bremischen Verständnis die Förderkulisse Ländlicher Raum eine weitaus 
größere Fläche und etwa 7 Mio. EinwohnerInnen umfasst. Insofern ist die Verknüpfung der Abgren-
zung ländlicher Gebiete lt. Eurostat mit den Kontext- und Wirkungsindikatoren für die ELER-Evaluie-
rung der Fragestellung der Evaluierung nicht zielführend Die Wirkungsindikatoren I.14 und I.16 spie-
geln lediglich die Programmwirkungen in den überwiegend ländlichen Kreisen wider. Wirkungen in der 
übrigen EPLR-Kulisse Ländlicher Raum bzw. im gesamten Programmgebiet werden nicht erfasst, ob-
wohl die Teilmaßnahmen der Prioritäten 1 bis 5 horizontal angeboten werden und ebenfalls sozio-
ökonomische Wirkungen haben.  

Daten und Methoden 
Basiswerte der Kontext- bzw. Wirkungsindikatoren: Hinweise zur Berechnung der Basiswerte für die 
Beschäftigungsquote (C.5, I.14) sind in Bewertungsfrage 22 bzw. für die Armutsquote (C.9, I.15) in Be-
wertungsfrage 25 zu finden. Die Basiswerte für das Pro-Kopf-Einkommen (C.8, I.16) liegen auf NUTS-3-
Ebene bis einschließlich 2015 vor (EU-COM, 2018).  

Quantifizierung des Wirkungsindikators ländliches Pro-Kopf-Einkommen (I.16): Die Quantifizierung 
des Wirkungsindikators erfolgte auf Basis relevanter Literatur. Eine tatsächliche Quantifizierung der 
Programmwirkung für den Zeitraum 2015 bis 2018 war nicht möglich, da zum Zeitpunkt der Berichts-
legung lediglich Daten zum Basistrend (Pro-Kopf-Einkommen nach Kreisen) für die Förderjahre 2014 
bis 2016 vorlagen. Bis 2016 sind kaum Wirkungen investiver Maßnahmen entstanden. Darüber hinaus 
sind drei Untersuchungsjahre nicht ausreichend für die Anwendung eines geeigneten ökonometri-
schen Analyseverfahrens (z. B. Panelregression).  
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Index demographischer Handlungsbedarf: Der Index verknüpft 16 Indikatoren additiv (Küpper et al., 
2016). Schwerpunkt des Indexes sind demographische Indikatoren zur Alterung und Schrumpfung der 
Bevölkerung in der Vergangenheit und prognostiziert für die Zukunft. Diese demographischen Entwick-
lungen treffen auf bestehende Strukturen, die aktuell das Angebot von Daseinsvorsorgeangeboten er-
schweren bzw. die Erreichbarkeit dieser Angebote einschränken. Die Strukturindikatoren bestehen aus 
Siedlungsdichte und Bevölkerungspotenzial sowie Erreichbarkeit der Ober- und Mittelzentren mit dem 
Pkw und dem ÖPNV. 
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7.30 Gemeinsame Bewertungsfrage Nr. 30 (Innovation) 

„In welchem Umfang hat das Programm zur Entwicklung des ländlichen Raums zur Förderung von In-
novation beigetragen?“  

Relevanz der Förderung, Interventionslogik und Begriffsdefinition 

Die Förderung von Innovation bildet ein Kernelement der Strategie Europa 2020 und ist in PFEIL u. a. 
im Querschnittsziel Innovation verankert. Gemäß EPLR besteht der Bedarf, gezielt produktivitätsstei-
gernde sowie nachhaltige, umwelt- und tierwohlgerechte Maßnahmen zu unterstützen, um auf Her-
ausforderungen im Agrar- und Ernährungssektor zu reagieren (ML, 2015). Hierzu können neben der 
Investitionsförderung insbesondere auch Maßnahmen beitragen, die das Innovationspotenzial der Be-
triebe stärken, das Qualifikationsniveau der in der Land- und Forstwirtschaft tätigen Personen erhöhen 
und Netzwerke schaffen, um verschiedene Akteure zusammenzubringen, um Innovationsprozesse vo-
ranzutreiben (siehe auch Ausführungen zur Stärkung des Innovationsprozesses in Bokelmann et al., 
2012). 

Die Beantwortung der Bewertungsfrage bedarf der Operationalisierung des Begriffs Innovation. Wört-
lich bedeutet Innovation Erneuerung. In den Wirtschaftswissenschaften gebräuchlich sind Definitio-
nen, die sich an Schumpeter orientieren und darunter ganz allgemein eine neue Kombination von Pro-
duktionsfaktoren verstehen, die zu neuen Produkten, Verfahrensweisen, zur Erschließung neuer Kun-
den und Märkte oder neuer Organisationen führen (vgl. Fritsch, 2012). Aus Sicht der EU-KOM (2017) 
kann Innovation technischer, aber auch organisatorischer oder sozialer Natur sein.  

Eine neue Idee wird erst dann zu einer Innovation, wenn sie Akzeptanz findet und sich ausbreitet, d h. 
wenn aus der Idee eine Produkt, ein Verfahren oder eine Veränderung wird, die auf Interesse und 
Akzeptanz stößt (Markterfolg, gesellschaftliche Akzeptanz) (Aderhold, 2005). Die Analyse von Innova-
tion muss daher den gesamten Innovationsprozess betrachten, der in seiner einfachsten Ausprägung 
als lineare Abfolge folgende Phasen differenziert: Forschung > Entwicklung > Produktion > Vermark-
tung/Diffusion > Anwendung. Die Gesamtheit der Akteure, die an diesem Prozess beteiligt sind, kann 
als „Regionales Innovationssystem“ bezeichnet werden. Förderung kann neben der Unterstützung ein-
zelner Phasen des Innovationsprozesses darauf abzielen, die Bedingungen regionaler Innovationssys-
teme zu verbessern. Wesentliches Element hierfür ist die Verbesserung des Zusammenspiels der ein-
zelnen Elemente – konkret Vernetzung, Kooperation und Wissenstransfer – bei gleichzeitiger Einbin-
dung in globale Wissensströme zur Vermeidung von sog. Lock-in-Effekten (Fritsch, 2012: 192ff). Der 
Leitfaden der EU-KOM (2017) sieht das Potenzial der EPLR entsprechend in den drei folgenden Pfaden 
des Innovationsprozesses: 
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(1) Generierung neuer Ideen (für alles Mögliche z. B. neue Ansichten, Ansätze, Produkte, Verfah-
ren, Dienstleistungen, Produktionsverfahren/Technologien, neue Arten der Organisation oder 
neue Formen der Zusammenarbeit und des Lernens), 

(2) Verbesserung der Fähigkeiten, neue Ideen aufzunehmen und auszuprobieren und  
(3) Schaffung eines innovationsförderlichen institutionellen und politischen Umfelds.  

Zentrale Maßnahme in PFEIL zur Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Forschung und landwirt-
schaftlichen Betrieben ist TM16.1 EIP-Agri. Diese Maßnahme setzt zum einen auf die Unterstützung 
des Innovationsprozesses (Entwicklung, Einführung und Erprobung neuer oder deutlich verbesserter 
Produkte und Verfahren), zum anderen durch die Zusammenarbeit unterschiedlicher Akteursgruppen 
(sog. operationelle Gruppen) auf eine Verbesserung des Innovationssystems Landwirtschaft. Einer 
ähnlichen Logik folgt LEADER (M19). LEADER fördert ebenfalls die Zusammenarbeit unterschiedlicher 
Akteursgruppen auf der regionalen Ebene einschließlich der Umsetzung konkreter Vorhaben. Wichti-
ges Element beider Förderansätze sind Vernetzung und Austausch sowohl zwischen den Gruppen im 
Land, innerhalb Deutschlands und auf EU-Ebene, um den Anschluss an überregionale Wissensströme 
zu unterstützen. Weitere Maßnahmen, die potenziell den Zugang zu Informationen fördern und zur 
Verbesserung der Innovationssysteme beitragen können, sind die Bildungs- und Beratungsmaßnah-
men (TM1.1 BMQ, TM1.2 GSB und TM2.1 EB). Die Investitionsförderung in der Landwirtschaft (TM4.1 
AFP), in Verarbeitung und Vermarktung (TM4.2 VuV) und die TM14.1 Tierwohl können die Diffusion 
von Neuerungen auf landwirtschaftlichen Betrieben unterstützen. Die Förderung des Breitbandaus-
baus (TM7.3) trägt dazu bei, innovationsfördernde Rahmenbedingungen zu schaffen. Die drei 16er TM 
(16.7 ILE-ReM, 16.7 LaGe und 16.9 TS) können durch die Initiierung innovativer Kooperationsansätze 
in einer Region oder die Bildung von Netzwerken beitragen.  

Der Bereich Innovation in PFEIL deckt einen kleinen eingegrenzten Bereich der Innovationsförderung 
ab. So können z. B. auch im EU-Rahmenprogramm für Forschung und Innovation „Horizont 2020“ In-
novationen in der Landwirtschaft gefördert werden. Zudem laufen über die Bundesanstalt für Land-
wirtschaft und Ernährung (BLE) die Deutsche Innovationspartnerschaft (DIP), bei der auch Projektan-
träge für „Experimentelle Entwicklung“ gestellt werden können, sowie die Innovationsförderung des 
BMEL. Schwerpunkte der „Niedersächsischen Regionalen Innovationsstrategie für intelligente Spezia-
lisierung“ (RIS3) im Rahmen der Regional- und Strukturpolitik der EU im Zeitraum 2014-2020 sind drei 
Basisstrategien: „die Aktivierung der Innovationspotenziale von KMU und Handwerk“ mit dem höchs-
tem Finanzmittelvolumen, die Stärkung der Spitzenforschung und des Wissens- und Technologietrans-
fers“ und „die intelligente Weiterentwicklung der niedersächsischen Cluster- und Netzwerkstrategie“ 
(Stk, 2014). Vor allem im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) können 
innovative Ideen und Vorhaben gefördert werden. Der programmatische Kern von RIS3 in Bremen wird 
vom Innovationsprogramm 2020 (SWAH, o.J.) und die daraus abgeleitete Clusterstrategie gebildet. Ein 
Cluster ist die Nahrungs- und Genussmittelwirtschaft, allerdings außerhalb des Fokus der VuV-Förde-
rung, sodass Bremen auch auf ein Angebot in PFEIL verzichtet hat. 

Beantwortung der Bewertungsfrage 

Zur Beantwortung der Bewertungsfrage 30 wird auf die Ergebnisse zu den SPB 1A bis 1C, 2A, 3A, 5B 
und 6B/6C aufgebaut.  
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Die Auswahl der betrachteten Maßnahmen orientiert sich zum einen an den der Priorität 1 zugeord-
neten Maßnahmen sowie einer durch die Auftraggeber erstellten Übersicht der erwarteten Beiträge 
zum Querschnittsziel Innovation, bspw. durch LEADER. Darüber hinaus wurde die Breitbandförderung 
berücksichtigt. 

Ausgehend von den grundlegenden Überlegungen zum Begriff Innovation wurden Kategorien zur Ein-
ordnung und Bewertung der Maßnahmen und geförderten Vorhaben entwickelt, u. a. zum Förderan-
satz (Unterstützung innovationsförderlicher Elemente, Erprobung/Verbreitung von Neuem) zur räum-
lichen Dimension (neu in der Region, neu in NI/HB, …). Bei der Förderung der Umsetzung/Verbreitung 
von Innovation wird bei der Beantwortung der Bewertungsfrage soweit möglich differenziert nach der 
Art der Innovation: Produktinnovation – Prozess-/Verfahrensinnovation – Organisatorische Innovation 
(inkl. Soziale Innovation) – Marketing-Innovation.  

Der Priorität 1 zugeordnete Fördermaßnahmen (siehe auch Bewertungsfragen 1, 2 und 3) 

Bildungs- und Beratungsmaßnahmen können durch den Transfer neuen Wissens und den Zugang zu 
Informationen Impulse setzen und damit innovationsfördernd in den landwirtschaftlichen Betrieben 
wirken.  

Die Auswertung der 2016 bis 2018 durchgeführten Veranstaltungen zu TM1.1 BMQ zeigt: nachfrage-
bedingt bewährte Themen im Maßnahmenschwerpunkt A Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit o-
der Auf- und Ausbau neuer Unternehmensfelder für Einkommenskombinationen und -alternativen für 
Erwerbstätige der Land- oder Forstwirtschaft oder des Gartenbaus wiederholen sich von Jahr zu Jahr 
(bspw. Bauern- und Unternehmerschulungen (BUS), Lehrgänge zum Agrarbüro und Demeter-Kurse). 
Wechselnde Lehrgangsorte, Praxisbetriebe und Dozenten bei den Ökolandbau-Kursen führen aller-
dings auch bei bewährten Kursen zu thematischen und inhaltlichen Anpassungen und der Aufnahme 
neuer Inhalte. Ähnliches gilt für die BUS-Kurse. Die aus Sicht der Träger unsichere Nachfrage hat dazu 
geführt, dass es bislang noch keine Angebote im Themenfeld A5) „Verbreitung wissenschaftlicher Er-
kenntnisse und innovativer Verfahren“ gab. Als innovativ sind die Angebote zur Dorfmoderation im 
Maßnahmenschwerpunkt D einzustufen. Sie wurden erstmalig 2013 erprobt und bilden einen Brü-
ckenschlag zu den Aktivitäten in der Dorfentwicklung (TM7.2). 

TM1.2 Gewässerschutzberatung (GSB) dient primär der Wissensvermittlung und dem Aufbau von Wis-
sen für eine standortgerechte, gewässerschonende Düngung und Bodenbearbeitung auf den berate-
nen Betrieben. Adaption oder Verbreitung von Innovationen stehen dabei nicht im Vordergrund; ein 
Innovationsbeitrag auf betrieblicher Ebene ist ähnlich zu bewerten wie bei der Fördermaßnahme EB. 

Zu TM2.1 (EB) haben im Rahmen der Abschlussbefragung zum 1. Vergabezeitraum (02/2016 bis 
06/2018) immerhin 12 der 32 befragten Beratungsanbieter die Frage „Gab es Betriebe, in denen Ihre 
Beratung zu besonderen betrieblichen Innovationen führen soll (z. B. neue Produkte, Dienstleistung, 
Produktionsverfahren, Technologie)?“ bejaht (Eberhardt, 2018). Tabelle 7.30-1 zeigt, welche Beispiele 
für Neuerungen die Beratungsanbieter angegeben haben und welche Innovationsart zugeordnet 
wurde. Es überwiegen die Prozessinnovationen.  



242 

 

Tabelle 7.30-1: Von den Beratungsanbietern benannte Neuerungen mit Innovationsart 

 

Quelle:  Erfahrungsberichte der Beratungsanbieter 2018 zum 1. Vergabezeitraum (Eberhardt, 2018). 

Beim Kriterium „Geographische Relevanz“ wurden fast alle Neuerungen als „Neuheit auf betrieblicher 
Ebene“, einige als „Neuheit in der Region“ und ein Beispiel als „Neuheit im Bundesland“ eingestuft. 

Über drei Viertel der befragten Beratungsanbieter halten die TM2.1 aus ihrer Sicht für geeignet, die 
Betriebe auf Neuerungen und Innovationen hinzuweisen und ihnen entsprechende Handlungsempfeh-
lungen zur Entwicklung der Betriebe an die Hand zu geben.  

Die EIP (TM16.1) bezweckt die Entwicklung innovativer Projekte im Agrarbereich und zielt auf die Um-
setzung/Verbreitung von Innovation. Die inhaltliche Ausrichtung der im ersten Call bewilligten Projekte 
hat einen klaren wirtschaftlichen Fokus. Einen Kurzüberblick über den Innovationsgegenstand und -
inhalt der 14 EIP-Projekte des ersten Call gibt der Projektbericht von Reiter (2018). 13 Projektideen 
beschäftigen sich mit Prozessinnovationen, eins stellt eine Organisations-innovation dar. Kein Projekt 
ist auf die Schaffung eines neuen Produktes (Produktinnovation) ausgerichtet. Die Projekte haben 

Benannte Neuerung Produkt-I. Prozess-I. Organisat. I. Marketing-I. 

EDV-Tool zur exakten Düngebedarfsermittlung/Düngeplanung X
Einstieg in die Bio-Legehennen-Haltung X
Gezielte Bestandsführung im Pflanzenbau und verbessertes Management in der 
Tierhaltung

X

Entwicklung eines Strohspenderautomaten aus einfachen Bauteilen bis zur 
Patentreife

X

Nitratcheck, Pflanzenanalysen zur Bestimmung N-Düngebedarf und Optimierung 
der N-Düngung

X

Körnermaisanbau X X

Integration von Biodiversitätsförderung in das betriebliche Vermarktungskonzept X X X

Aufbau einer Gemüseproduktion X X X X
Großflächige Gestaltung von Gewässerrandstreifen mit naturschutzfachlich 
optimierten Aussaatmischungen

X

Entwicklung u. Erprobung eines innovativen, umweltgerechten Verfahrens zur 
Aufbereitung von Gülle u. Gärresten zu einem festen Produkt „Humus“ unter 
Anreicherung von Phosphor bei gleichzeitiger Abtrennung des Stickstoffs in einer 
transportwürdigen Form als Flüssigdünger

X

Verbesserte Gülleausbringtechnik X
Ausbringtechnik für organischen Dünger X
Bodenbearbeitung X
Betriebszweigauswertung X
Umstellung von konventioneller auf ökologische Mutterkuhhaltung X
Erstetablierung einer jährlichen einzelschlagbezogenen Düngebedarfs-ermittlung 
und Düngeplanung zur Einhaltung/Unterschreitung der N- und P-Kontrollwerte der 
neuen Dünge-VO

X

Klimabilanz in der Tierhaltung: vermehrter Einsatz von Gülle in Biogasanlagen X

Neue Verteiltechniken für Wirtschaftsdünger X X
Einsatz von NIR-Systemen zur direkten Nährstoffbestimmung von 
Wirtschaftsdüngern

X X

Aufbau einer Mobilstallhaltung X X
Überdenken der Arbeitsorganisation auf dem Betrieb X
Aufbau & Betrieb einer SB-Milchtankstelle mit weiterem Produktangebot X X
Aufbau & Betrieb einer SB-Eiervermarktung mit weiterem Produktangebot X X
Aufbau einer Direktvermarktung X
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große Bedeutung für die Praxis, wenngleich kein Landwirt/Gartenbauer originär der Projektinitiator 
war. Vielmehr handelt es sich um Innovationsideen, die aus der Zusammenarbeit der Akteure in den 
verschiedenen niedersächsischen Netzwerkzusammenschlüssen herrührt. Die eigentliche Umsetzung 
einer Innovation in die Praxis erfolgt nach Abschluss der ersten Vorhaben, d. h. ab Ende 2019 bzw. in 
den Folgejahren.  

ILE-ReM (TM16.7) fokussiert v. a. organisatorische Innovationen für die Region, mit denen die regio-
nale Entwicklung unterstützt werden soll. Mit der Förderung des ILE-ReM haben sich in acht neu ge-
förderten Regionen neue Akteure zusammengefunden bzw. in den zwölf bestehenden Regionen 
wurde der vorherige Akteurskreis verändert und/oder die Arbeit des Regionalmanagements wurde auf 
neue Themenfelder ausgedehnt. 

Im Rahmen der 22 geförderten Projekte von TM16.7 LaGe entstanden einige regionale neue Netz-
werke. Sie haben insbesondere ein besseres Umweltmanagement und bessere Umweltleistungen zum 
Ziel. In einigen Gebieten hat die Zusammenarbeit verschiedener Akteure ansatzweise den Charakter 
einer organisatorischen Innovation. 

Im Rahmen von TM16.9 TS sollen Betriebe aus der Land- und auch der Ernährungswirtschaft sowohl 
Anregungen für betriebliche Weiterentwicklungen (z. B. auch durch neue betriebliche Standbeine) als 
auch für die Verbesserung der Wahrnehmung ihrer Aktivitäten und Produktionsmethoden im ländli-
chen Umfeld erhalten. Die Informationsangebote sind den Themen „Umwelt, Landwirtschaft und Er-
nährung“ zugeordnet. 2018 gaben rund 30 % der befragten Betriebe an, durch Ihre Aktivitäten im Rah-
men von TS Anregungen für betriebliche Weiterentwicklungen erhalten zu haben. Das Antwortspekt-
rum dokumentiert betriebliche Optimierungen, Innovation war darin nicht erkennbar. 

Weitere Fördermaßnahmen mit Innovationspotential 

Die beiden investiven betrieblichen Fördermaßnahmen AFP (TM4.1) und VuV (TM4.2) können Innova-
tion fördern, wobei aus Sicht der Evaluation herauszustellen ist, dass der ELER kein Instrument ist, um 
Risikokapital bereitzustellen, da schon allein aufgrund der Zweckbindungsfristen ein Scheitern der In-
vestition, die aber mit Innovation verbunden sein kann, schwerwiegende Konsequenzen nach sich zie-
hen kann. 

TM4.1 dient der Förderung von Investitionen zur Modernisierung landwirtschaftlicher Betriebe und 
zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit. Kernziel ist angesichts der bestehenden Problemlagen die 
Verbesserung der Haltungsbedingungen in der Tierproduktion und die Erfüllung besonderer Anforde-
rungen im Bereich Verbraucher-, Umwelt-, Klima- sowie Tierschutz. So werden z. B. nur Stallbauten 
gefördert, deren Tierschutzstandards über den gesetzlichen Mindeststandards liegen und Gülleläger 
für mindestens neun Monate vorhanden sind. Dabei kann es grundsätzlich die Umsetzung/Verbreitung 
von Innovation geben. In der Regel wurden aber ausschließlich betriebliche Neuerungen gefördert, die 
dem Stand der Technik entsprechen. Die in den Auswahlkriterien (AWK) möglichen Punkte für innova-
tive Projekte wurden bislang nicht vergeben.  

Die Auswertung der 37 vorliegenden Erhebungsbögen der Unternehmen mit einer VuV-Förderung 
(TM4.2) verweist auf einen Förderfall, dem Punkte im AWK Produktinnovation zugeteilt wurden. Vier 
Förderfälle erhielten Punkte für Prozessinnovationen. Da die Erhebungsbögen nur den Planungsstand 



244 

 

wiedergeben, wurden ergänzend Telefoninterviews mit 33 der 37 Unternehmen durchgeführt. In die-
sen Interviews gaben fünf Befragte – unabhängig von der Bewertung der Innovation bei den AWK – 
an, dass ihre Investition innovativ sei. Weitere fünf Befragte bescheinigten ihrer Investition einen „teil-
weise innovativen“ Charakter. Beispiele für Innovationen sind eine neuartige Mehlhygienisierung bei 
der Futtermittelherstellung und die Einführung eines Trockenrupfverfahrens bei Gänsen. 

Die Breitbandförderung (TM7.3) kann als sogenannte Basisinnovation betrachtet werden, die letztlich 
Ausgangspunkt für grundlegende Veränderungen ist und damit weitere Innovationen auslösen kann. 
In der Breitbandstrategie des Landes Niedersachsen (MW, 2016) wird ausgeführt, dass eine flächen-
deckende und erschwingliche Breitbandversorgung volkswirtschaftlich zu positiven Effekten führt, weil 
sie Wachstum und Innovation in allen Wirtschaftszweigen ermöglicht und beschleunigt. Darüber hin-
aus ermöglicht sie kulturelle und soziale Teilhabe (siehe Bewertungsfrage 18).  

Die unter der TM 14.1 geförderte sogenannte „Ringelschwanzprämie“ kann als organisatorische Inno-
vation bezeichnet werden, die dann auch betriebliche Neuerungen nach sich ziehen. Bei der „Ringel-
schwanzprämie“ handelt es sich um eine ergebnisorientierte Maßnahme, die ein Novum im Vergleich 
zu den ansonsten handlungsorientierten Maßnahmen darstellt. Das Schwanzbeißen bei Schweinen 
wird durch komplexe Wirkmechanismen ausgelöst. Die Ergebnisorientierung bietet den teilnehmen-
den LandwirtInnen die Chance, an die betrieblichen Gegebenheiten angepasste Strategien zu ergrei-
fen. Die Strategien selbst sind nicht innovativ, aber die Möglichkeit des Ausprobierens und der Kombi-
nation verschiedener Ansätze ist innovativ. 

LEADER 

Im LEADER-Kontext wird definiert, dass es (lediglich) um eine Neuerung für die Region, jedoch nicht 
eine wirkliche Neuentwicklung im Sinne einer „Weltneuheit“ geht. Dabei bezieht sich dies nicht nur 
auf technische Neuerungen, sondern auch auf soziale Innovation (Dax et al., 2016; Schnaut et al., 2012; 
Dargan und Shucksmith, 2008). Ein wesentlicher Aspekt bei LEADER (M19) ist, dass es sich um einen 
Prozess handelt, der schlussendlich eine Neuerung in Anwendung bringt. Um den innovativen Charak-
ter der umgesetzten Projekte einzuschätzen, kann auf die Selbsteinschätzungen in der ZWE-Befragung 
zurückgegriffen werden. In der ZWE-Befragung gaben 44 % der Befragten an, dass in ihrem eigenen 
Projekt für die LEADER-Region neue Ideen oder Handlungsansätze umgesetzt wurden.  
Die Art der Neuerung betrafen nach den Angaben der ZWE bei jeweils mehr als der Hälfte der Projekte 
(n= 115 Projekte, Mehrfachnennungen waren möglich) am häufigsten folgende Bereiche:  

• 59 % Angebot neuer Produkte oder Dienstleistungen, 

• 47 % Erprobung neuer Formen der Zusammenarbeit oder Organisation, 

• 41 % Erschließung neuer Märkte/Kundengruppen. 
Die Art der Neuerungen war somit sehr vielfältig und die meisten Vorhaben waren nicht nur in einem 
der genannten Bereiche innovativ. 

Abbildung 7.30-1 zeigt, dass der Anteil modellhafter Vorhaben bei privaten im Vergleich zu öffentli-
chen Trägern in der Kategorie „Neue Handlungsansätze mit Bezugsraum Region“ etwas höher ausfällt.  
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Abbildung 7.30-1: Anteil innovativer Vorhaben privater und öffentlicher TrägerInnen 
(M19.2)  

 

Quelle:  ZWE-Befragung durch Thünen-Institut. 

Die Frage zur Diffusion der Projektideen in LEADER ergab, dass bei mehr als der Hälfte der befragten 
Vorhaben, die angaben, innovativ zu sein, InteressentInnen bekannt waren, die ein ähnliches Vorha-
ben initiieren wollten (53 % bejahten die Frage). Die meisten InteressentInnen (61) waren aus der ei-
genen LEADER-Region, 30 aus anderen Regionen in NI, 17 aus anderen Bundesländern sowie fünf wel-
che unter „Sonstiges“ genannt wurden. Da sich zum Zeitpunkt der Befragung manche der befragten 
Vorhaben noch in der Umsetzung befanden oder erst kurz vorher abgeschlossen waren, ergibt die Be-
fragung ein vorläufiges Bild. Somit kann bei den meisten als innovativ bezeichneten Vorhaben von ei-
ner Diffusion der Inhalte/Erfahrungen ausgegangen werden.  

Schlussfolgerungen 

PFEIL leistet einen Beitrag zur Förderung von Innovation, der aber bislang keine große Reichweite hat, 
sodass landesweit kein Einfluss auf das Innovationsgeschehen gemessen werden kann. Veränderungen 
infolge der Teilnahme an den Beratungsmodulen zu EB sind überwiegend als Neuerung im Betrieb bzw. 
bei der Betriebsumstellung auf Ökolandbau als Neuausrichtung des Betriebs und nicht als Innovation 
einzustufen. Im Rahmen der EB wurden aber auch einige Beispiele als „Neuheit in der Region“ einge-
stuft. Einen größeren Wirkungsbeitrag werden vermutlich die noch in der Umsetzung befindlichen EIP-
Vorhaben in späteren Jahren leisten, weil hier zum Teil konkrete neue Lösungsansätze gefunden wer-
den sollen, die neu in der Region bzw. im Bundesland wären. Alle Vorhaben befinden sich aber noch 
in der Entwicklungsphase. 
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Die investive Förderung von Betrieben (z.B. über AFP, VuV) kann Innovatives beinhalten. In der bishe-
rigen Förderpraxis spielte Innovation aber keine größere Rolle. Die „Ringelschwanzprämie“ stellt einen 
innovativen Förderansatz für tiergerechte Haltungsformen dar. 

Ein LEADER-Mehrwert zeigt sich insbesondere in der Qualitätssteigerung der Vorhaben, z. B. durch die 
Ideengenerierung, innovative Ansätze sowie z.T. inhaltliche Verbesserungen der Projektideen im LEA-
DER-Prozess, fast immer auf Gemeinde- bzw. Vorhabenebene. Insgesamt ist positiv zu vermerken, dass 
„Innovation“ im LEADER Kontext vielfach stattgefunden hat. Ferner ist zu erwarten, dass in der Zukunft 
einige der Innovationen auch in anderen Regionen umgesetzt bzw. weiterentwickelt werden.  

Daten und Methoden 

Aufgrund der Komplexität und Unterschiedlichkeit der Untersuchungsgegenstände beinhaltet die Be-
wertung verschiedene Methoden (z. B. Auswertung und Screening von Projektlisten, Sichtung von Ab-
schlussberichten, schriftliche Befragung von ZWE). Einzelheiten zu Datenbasis und Methoden finden 
sich insbesondere in den Antworten auf die Bewertungsfragen zu den SPB, denen die Fördermaßnah-
men prioritär zugeordnet sind. 

Zum Zeitpunkt der Berichtslegung lagen umfänglichere Informationen wie Befragungsergebnisse mit 
Aussagen zu Innovation nur zu EB und LEADER vor. 
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7.31  Ergebnisindikatoren (nur ergänzende Ergebnisindikatoren) 

Result Indica-
tor Name and 
unit 

Target Value  
(2)  

Main value 
(3)  

Secondary Con-
tribution  
(4)  

LEADER Contri-
bution  
(5)  

Total  
(6)  
=3+4+5  

R2 Change in 
agricultural 
output on sup-
ported 
farms/AWU  

N/A  N/A  Not manda-
tory 

Not manda-
tory 

Der ergän-
zende Ergeb-
nisindikator 
konnte nicht 
quantifiziert 
werden, da die 
notwendigen 
Datengrundla-
gen nicht aus-
reichend wa-
ren. Hierbei 
handelt es sich 
um Buchfüh-
rungsab-
schlüsse geför-
derter Vorha-
ben (TM4.1) 
vor Beginn 
und zwei Jahr 
nach Ab-
schluss des 
Vorhabens. Die 
Anzahl der 
Vorhaben, für 
die vollstän-
dige Daten 
vorliegen, ist 
zu gering, um 
einen Kontroll-
gruppenver-
gleich mit sta-
tistisch belast-
baren Ergeb-
nissen durch-
zuführen (Pro-
pensity Score 
Matching). 

R13 Increase in 
efficiency of 
water use  

N/A  N/A  N/A  N/A  Der Schwer-
punktbereich 
wurde nicht 
programmiert. 

R14 Increase in 
efficiency of 
energy use  

N/A  N/A  N/A  N/A  Die Wirkungen 
der Förderung 
auf die Energie-
effizienz (R14: 
Output in Euro 
pro KWh/MJ) 
können auf-
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grund der bis-
lang noch nicht 
vorliegenden 
Abschlussbö-
gen (t+1) nicht 
quantifiziert 
werden. Ge-
mäß Angaben 
in den Antrags-
bögen beab-
sichtigen die 
geförderten 
Unternehmen, 
im Vergleich 
zur Ausgangssi-
tuation rund 
ein Drittel 
(35,2 %) des 
Energieeinsat-
zes einzusparen 
(siehe Ausfüh-
rungen in Frage 
12).. 

R15 Renewable 
energy pro-
duced  

N/A  N/A  N/A  N/A  Der Schwer-
punktbereich 
wurde nicht 
programmiert. 

R18 Reduced 
emissions of 
methane/ni-
trous oxide  

N/A  26,55 kt CO2-
Äq 

N/A  N/A  Automatically 
calculated  

R19 Reduced 
ammonia emis-
sions  

N/A  1.120 t NH3 N/A  N/A  Automatically 
calculated  

N/A = not applicable or not available 
 

7.32 Zusätzliche Indikatoren um die Evaluierungsergebnisse zu stützen 

Indicator type*  Indicator name  Focus Area  Indicator 
unit  

Value  Comment  

Ergebnisindika-
tor 

Anteil der im Rahmen der 
einzelbetrieblichen Bera-
tung erreichten Betriebe 
an allen landwirtschaftli-
chen Betrieben im Bun-
desland 

Frage 1, 1A % 12 Auswertung der Förderdaten 

Ergebnisindika-
tor 

Anteil der erreichten Be-
schäftigten an allen in der 
Landwirtschaft Tätigen  

Frage 3, 1C % 2,3 Auswertung der Förderdaten 

Ergebnisindika-
tor 

Anteil der Personen bei 
denen die Erwartungen an 

Frage 3, 1C % 95 Auswertung der Bewertungs-
bögen der Teilnehmenden 
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Indicator type*  Indicator name  Focus Area  Indicator 
unit  

Value  Comment  

die besuchte Veranstal-
tung erfüllt wurden 

Ergebnisindika-
tor 

Anteil der Personen die für 
sich persönlich einen gu-
ten Nutzen der Seminarin-
halte im Arbeitsalltag er-
warten 

Frage 3, 1C % 85 Auswertung der Bewertungs-
bögen der Teilnehmenden 

Ergebnisindika-
tor 

Anteil der Personen die ei-
nen guten betrieblichen 
Nutzen der Seminarinhalte 
im Arbeitsalltag erwarten 

Frage 3, 1C % 58 Auswertung der Bewertungs-
bögen der Teilnehmenden 

Ergebnisindi-
kator 

Kostenvorteile der Land-
wirtschaft durch die TM 
4.3 FB  

Frage 4, 2A Euro/a 4,6 Mio. Modellrechnungen 

Ergebnisindi-
kator 

Kostenvorteile der Land-
wirtschaft durch die TM 
4.3 WB 

Frage 4, 2A Euro/a 0,47 Mio. Modellrechnungen 

Ergebnisindi-
kator 

Anteil der Betriebe, bei 
denen die Tierwohlmaß-
nahme Veränderungen in-
duziert hat 

Frage 6, 
SPB 3A 

% T1: 14 
T2: 47 

ZWE-Befragung 2017, 2018 

Ergebnisindi-
kator 

Anteil mit der Tierwohl-
Maßnahme erreichten Be-
triebe 

Frage 6, 
SPB 3A 

% T1: 4,7 
T2: 1,6 
T3: 0,7 
T4: 3,5 

Bewilligungsdaten 

Ergebnisindika-
tor 

Synergien durch Maßnah-
menkombination: Anteil 
der Ökolandbaubetriebe 
(%), die auch an GL-Vorha-
benarten teilnehmen 

Frage 8, 4A % 20,9 Auswertung des InVeKoS 
2016  

Ergebnisindika-
tor 

Synergien durch Maßnah-
menkombination: Anteil 
der Ökolandbaubetriebe 
(%), die auch an BS-Vorha-
benarten teilnehmen 

Frage 8, 4A % 9,9 Auswertung des InVeKoS 
2016  

Ergebnisindika-
tor 

Bruthabitatfunktion auf 
Mehrjährigen Blühstreifen 
BS 2 

Frage 8, 4A Re-
viere/ha 

1,41 1,02 auf Kontrollflächen 

Ergebnisindika-
tor 

Nahrungshabitatfunktion 
auf Strukturreichen Einjäh-
rigen Blühstreifen BS 12 

Frage 8, 4A Indivi-
duen/ha 

48,25 8,48 auf Kontrollflächen 

Ergebnisindika-
tor 

Potenzieller HNV-Beitrag 
(ha); „Ja“ = wahrscheinli-
che Beiträge 

Frage 8, 4A ha 14.826 Qualitative Einschätzung 
von Maßnahmenwirkungen 
entsprechend der HNV-Be-
wertungskriterien 

Ergebnisindika-
tor 

Anteil der LF (%) mit wirk-
samen AUKM und Öko-
landbau in Natura 2000-
Gebieten 

Frage 8, 4A % 29,2 GIS-Auswertungen InVeKoS 
2016 und Schutzgebietsda-
ten 2014/15; Bruttofläche 
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Indicator type*  Indicator name  Focus Area  Indicator 
unit  

Value  Comment  

Ergebnisindika-
tor 

Anteil der LF (%) mit hoch 
wirksamen (+++) AUKM 
und Ökolandbau in Na-
tura-2000-Gebieten 

Frage 8, 4A % 20,5 GIS-Auswertungen InVeKoS 
2016 und Schutzgebietsda-
ten 2014/15; Bruttofläche; 
zu 50 % durch NG-Vorha-
benarten geprägt 

Ergebnisindi-
kator 

Veränderung der Wettbe-
werbsfähigkeit der geför-
derten Unternehmen 

Frage 12, 
5B 

- +1,5 zehnstufiger Indexwert 

Ergebnisindi-
kator 

Reduzierung der Treib-
hausgasemissionen aus 
Moornutzung 

Frage 15, 
5E 

t CO2 
Äq/a 

1.270 Berechnungen Thünen-
Institut 

Ergebnisindi-
kator 

Einsatz der TH-Mittel zur 
Organisation der Partner-
schaft (z. B. des BGA), An-
teil an verausgabten  TH-
Mitteln insgesamt 

Frage 20 - 
Technische 
Hilfe 

% 1 Projektdatenbank der VB 

Ergebnisindi-
kator 

Positive Einschätzung der 
Partner zu den aus der TH 
finanzierten Bereichen zur 
Unterstützung der Part-
nerschaft (z. B. BGA). „Der 
BGA dient der Einbindung 
von Sach- und Fachver-
stand der Partner.“ 1= 
trifft gar nicht zu bis 6= 
trifft voll und ganz zu“ (An-
teil Antworten in den Ka-
tegorien 5 und 6) 

Frage 20 - 
Technische 
Hilfe 

% 52 Online-Befragung der Part-
ner 

Ergebnisindi-
kator 

Einschätzung, ob Präsenta-
tionen und Beiträge auf 
den aus der TH-finanzier-
ten Veranstaltungen eine 
gendergerechte Sprache in 
Wort, Schrift und Bild ver-
wendet haben. % der Be-
fragten  (auf einer Skala 
von 1=trifft voll und ganz 
zu bis 6=trifft gar nicht zu) 
Antworten zu 1 und 2 

Frage 20 - 
Technische 
Hilfe 

% 40 Auswertung der Veranstal-
tungsbögen 

Ergebnisindi-
kator 

Geschlechterverhältnis der 
BGA-Mitglieder, Anteil 
Frauen 

Frage 20 - 
Technische 
Hilfe 

% 32 Auswertung der Mitglieder-
liste (bei Stellvertretungen 
49 % Frauenanteil) 

Ergebnisindika-
tor 

Geschlechterverhältnis der 
Teilnehmenden an TH-fi-
nanzierten Veranstaltun-
gen, Anteil Frauen 

Frage 20 - 
Technische 
Hilfe 

% 50 Auswertung der Veranstal-
tungsbögen 

Ergebnisindi-
kator 

Barrierefreier Zugang zu 
aus der TH finanzierten 
Veranstaltungen (in % aller 
Veranstaltungslokalitäten) 

Frage 20 - 
Technische 
Hilfe 

% 100 Auswertung der Veranstal-
tungsorte, manche Orte 
waren nur schlecht mit dem 
ÖPNV zu erreichen 
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Indicator type*  Indicator name  Focus Area  Indicator 
unit  

Value  Comment  

Ergebnisindi-
kator 

Informations- und Publizi-
tätsmaßnahmen: Anteil 
des Einsatzes der TH an 
den insgesamt verausgab-
ten Mitteln 

Frage 20 - 
Technische 
Hilfe 

% 5 Projektdatenbank der VB  

Ergebnisindi-
kator 

Auflage (Erstellung, Über-
arbeitung und/oder Nach-
druck) von Flyern/Bro-
schüren (Stückzahl) 

Frage 20 - 
Technische 
Hilfe 

Stück 15.000 Projektdatenbank der VB 

Ergebnisindika-
tor 

Anteil der befragten 
Dorfregionen, die ihre 
überörtlichen Beteili-
gungsstrukturen regelmä-
ßig fortführen. 

Frage 17, 
6B 

% 20 Dorfregionsbefragung (2018) 

Ergebnisindika-
tor 

Anteil der WiSo-PartnerIn-
nen in den Entscheidungs-
gremien der LAGs 

Frage 17, 
6B 

% 56 Regionsabfrage (2016) 

Ergebnisindika-
tor 

Frauenanteil der stimmbe-
rechtigten Mitglieder in 
den Entscheidungsgre-
mien der LAGs 

Frage 17, 
6B 

% 29 Regionsabfrage (2016) 

Ergebnisindika-
tor 

Frauenanteil der stimmbe-
rechtigten Mitglieder in 
den Entscheidungsgre-
mien der LGs (ILE-Regio-
nen) 

Frage 17, 
6B 

% 21 Regionsabfrage (2016) 

Ergebnisindika-
tor 

Kapazitäten des Regional-
managements, gerechnet 
als Wochenstunden Ar-
beitszeit (LEADER) 

Frage 17, 
6B 

Stunden 40 Regionsabfrage (2016)  

Ergebnisindika-
tor 

Kapazitäten des Regional-
managements, gerechnet 
als Wochenstunden Ar-
beitszeit (ILE-Regionen) 

Frage 17, 
6B 

Stunden 26 Regionsabfrage (2016) 

Ergebnisindika-
tor 

Anteil der LEDER-Projekte 
mit Wirkungen im Bereich 
Tourismus/Naherholung) 

Frage 17, 
6B 

% 67 ZWE-Befragung (2018) 

Ergebnisindika-
tor 

Anteil von Projekten der 
TM 7.4, die angegeben ha-
ben Arbeitsplätze geschaf-
fen zu haben 

Frage 17, 
6B 

% 42 ZWE-Befragung (2018) 

Ergebnisindika-
tor 

Anteil von Umnutzungs-
projekte (Teil der TM 7.2), 
die angegeben haben Ar-
beitsplätze geschaffen zu 
haben 

Frage 17, 
6B 

% 34 ZWE-Befragung (2018) 

Ergebnisindika-
tor 

Anteil der LEADER-Pro-
jekte mit Unterstützung 
durch Sachspenden 

Frage 17, 
6B 

% 48 ZWE-Befragung (2018) 
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Indicator type*  Indicator name  Focus Area  Indicator 
unit  

Value  Comment  

und/oder ehrenamtlicher 
Mitarbeit 

Ergebnisindika-
tor 

Anzahl der durchgeführten 
Informations- und Bil-
dungsveranstaltungen bei 
TM 16.9 

Frage 17, 
6B 

n 5.971 Projektdaten der Landwirtschafts-
kammer 

Ergebnisindi-
kator 

Anzahl Gebäude mit ei-
nem besseren Internetan-
schluss 

Frage 18, 
6C 

n 160.000 Auswahlkriterien (Daten des Fach-
referats) 

* Output/Ergebnisindikator/impact   
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7.33 Wirkungsindikatoren 

Name of common impact indi-
cator  

Indicator Unit  
= same as corre-
sponding context 
indicators  

Updated in-
dicator 
value  

RDP 
con-
tribu
tion 

Comment  

1. Agricultural entrepreneurial 
income  

EUR (in real terms) / 
AWU (non-salaried)  

NI: 16.776,7 
HB: -3.113,7 

N/A 

Quantifizierung der Pro-
grammwirkung mangels 
Daten im Programmzeit-
raum nicht möglich, 
Aktuelle Werte: 2015  

2. Agricultural factor income EUR (in real terms) / 
AWU  

NI: 38.492,5 
HB: 16.498,6 

N/A 

Quantifizierung der Pro-
grammwirkung mangels 
Daten im Programmzeit-
raum nicht möglich, 
Aktuelle Werte: 2014 (NI), 
2015 (HB) 

3. Total factor productivity in 
agriculture Index D: 96 N/A 

Quantifizierung der Pro-
grammwirkung mangels 
Daten im Programmzeit-
raum nicht möglich, 
Aktueller Wert: 2017 
(Deutschland) 

7. Emissions 
from agriculture 

Green-
house gas 
emissions 
from agri-
culture  

1 000 t of CO2 equi-
valent  

NI: 26.500 
HB: N/A 

-207 Aktueller Wert:  2015 (NI) 

% of total GHG 
emissions  

NI: 24 % 
HB: N/A 

-0,25 Aktueller Wert: 2015 (NI) 

Ammonia 
emissions 
from agri-
culture  

1 000 t of NH3  
NI: 153,9 
HB: N/A 

-1,62 Aktueller Wert: 2016 (NI) 

8. Farmland bird index Index 2000=100% NI/HB: 73 N/A 

Programmbeitrag vorhan-
den, aber quantifizierbar, 
Aktueller Wert: 2016 (gilt 
für NI und HB) 

9. High Nature Value farming % 
NI: 8,7 

HB: N/A 
N/A 

Programmbeitrag vorhan-
den, aber quantifizierbar, 
Aktueller Wert: 2017 (NI) 

10. Water abstraction in agri-
culture 1000 m3 

NI: 158.084 
HB: 0 

0 Aktueller Wert: 2013 (NI), 
2013 (HB) 

11. Water 
quality 

Gross Nutrient 
Balance – po-
tential surplus 
of nitrogen 
(GNB-N)  

Kg N/ha/year 
NI: 88 

HB: N/A 
-2,9 Aktueller Wert: 2013 (NI) 

Gross Nutrient 
Balance –poten-
tial surplus of 
phosphorus  

Kg P/ha/year 
NI: 6 

HB: N/A 
0 Aktueller Wert: 2013 (NI) 
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(GNB-P)  

Nitrates in 
freshwater – 
surface water  

% of monitoring 
sites - high quality  N/A N/A 

Programmwirkungen über 
Indikator nicht nachweis-
bar, 
Kein Wert verfügbar 

% of monitoring 
sites - moderate 
quality  

NI: 6,3 
HB: N/A 

N/A 

Programmwirkungen über 
Indikator nicht nachweis-
bar, 
Aktueller Wert: 2013 (NI) 

% of monitoring 
sites - poor quality  

NI: 0 
HB: N/A 

N/A 

Programmwirkungen über 
Indikator nicht nachweis-
bar, 
Aktueller Wert: 2013 (NI) 

Nitrates in 
freshwater - 
groundwater  

% of monitoring 
sites - high quality 

NI: 59,9 
HB: 70,4 

N/A 

Programmwirkungen über 
Indikator nicht nachweis-
bar, 
Aktuelle Werte: 2017 (NI), 
2010 (HB) 

% of monitoring 
sites - moderate 
quality 

NI: 13,8 
HB: 18,5 

N/A 

Programmwirkungen über 
Indikator nicht nachweis-
bar,  
Aktuelle Werte: 2017 (NI), 
2010 (HB) 

% of monitoring 
sites - poor quality 

NI: 29,3 
HB: 11,1 

N/A 

Programmwirkungen über 
Indikator nicht nachweis-
bar,  
Aktuelle Werte: 2017 (NI), 
2010 (HB) 

12. Soil or-
ganic mat-
ter in arable 
land 

Total Mega tones  
NI: 245 

HB: N/A 
N/A 

Programmwirkungen über 
Indikator nicht nachweis-
bar,  
Aktueller Wert: 2014 (NI) 

Mean SOC con-
centration  g/kg  

NI: 21 
HB: N/A 

N/A 

Programmwirkungen über 
Indikator nicht nachweis-
bar,  
Aktueller Wert: 2014 (NI) 

13. soil ero-
sion by wa-
ter 

Estimated rate 
of soil loss by 
water erosion  

t / ha / year  
NI: 0,6 

HB: 0,2 
N/A 

Programmwirkungen über 
Indikator nicht nachweis-
bar,  
Aktuelle Werte: 2018 (NI), 
2011 (HB) 

Estimated agri-
cultural area af-
fected by a cer-
tain rate of soil 
erosion by wa-
ter  

1000 ha  
NI: 1.036 
HB: N/A 

N/A 

Programmwirkungen über 
Indikator nicht nachweis-
bar, 
Aktueller Wert: 2018 (NI) 

% of the total agri-
cultural area  

NI: 38,54 
HB: 20,6 

N/A 

Programmwirkungen über 
Indikator nicht nachweis-
bar,  
Aktuelle Werte: 2018 
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14. Rural 
employ-
ment rate 

15-64 years  % D: 78,1 0 

Der Wirkungsbeitrag be-
zieht sich nur auf die lt. Eu-
rostat ländlichen Kreise in 
Niedersachsen. Da Euros-
tat keine Basiswerte für 
ländliche Kreise in NI zur 
Verfügung stellt, wurde der 
Basistrend abweichend von 
der EU-Methodik berech-
net: Beschäftigte Alter 15-
64*100/Bevölkerung Alter 
15-64,  
Aktueller Wert: 2017 
(Deutschland) 

20-64 years  % D: 82,1 N/A Aktueller Wert: 2017 
(Deutschland) 

15. Degree 
of rural pov-
erty 

Total poverty 
rate  

% of total popula-
tion  D: 19,7 0 Aktueller Wert: 2017 

(Deutschland) 

Poverty rate in 
rural areas 

% of total popula-
tion  D: 16,8 0 Aktueller Wert: 2017 

(Deutschland) 

16. Rural GDP/capita 

PPS 
NI: 29.510 

HB: N/A  
0 

Aktueller Wert: 2015 (NI), 
kein Wert für HB, da kein 
ländlicher Raum lt. Euros-
tat-Abgrenzung 

% of EU average 
NI: 102 

HB: N/A 
0 

Aktueller Wert: 2015 (NI), 
kein Wert für HB, da kein 
ländlicher Raum lt. Euros-
tat-Abgrenzung 

 

8 Durchführung von Maßnahmen zur Berücksichtigung der Grundsätze aus 
den Artikeln 5, 7 und 8 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 

8.1  a) Förderung der Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau und Nichtdis-
kriminierung (Artikel 7 der VO (EU) Nr. 1303/2013) 

In Verbindung mit der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 808/2014, Anhang VII, Ziffer 8 ist eine Prü-
fung von Maßnahmen vorzunehmen, mit denen sichergestellt werden soll, dass die Gleichstellung von 
Mann und Frau und der Gleichstellungsaspekt während der gesamten Vorbereitungs- und Umset-
zungsphase der Programme, auch in Bezug auf Begleitung, Berichterstattung und Bewertung, berück-
sichtigt und gefördert werden.  

Für die Berücksichtigung von Gleichstellungsaspekten in allen Phasen der Programmumsetzung sind 
vor allem die Themenfelder Öffentlichkeitsarbeit, ausgewogene Beteiligung von Männern und Frauen 
in den begleitenden Gremien sowie die Sensibilität für Gleichstellungsaspekte in den umsetzenden 
Verwaltungen relevant. Entsprechend der Programmintervention können auch einzelne Teilmaßnah-
men näher betrachtet werden.  
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Die Verankerung des Querschnittsziels Gleichstellung in den Förderprogrammen der ESI-Fonds ist ein 
Leitprojekt der niedersächsischen Landesregierung. Die Strategie für die Umsetzung dieses Leitpro-
jekts im PFEIL wurde in Anlage 5-1 zum eingereichten Programmdokument dargelegt. 

Diese Strategie umfasst u. a. eine gendersensible Öffentlichkeitsarbeit, eine geschlechtsspezifische Er-
fassung aller geeigneten Daten zu den Indikatoren im Rahmen der Programmbegleitung sowie deren 
Bericht auch an den Begleitausschuss und einen intensiven regelmäßigen Austausch zwischen allen 
Fonds insbesondere im Hinblick auf gleichstellungsrelevante Evaluierungsergebnisse. Weiterhin wird 
darauf geachtet, dass Förderungen nicht dazu beitragen, negative Entwicklungen bzw. strukturelle Be-
nachteiligungen zu verfestigen.  

Für die explizite Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau bietet der ELER nur ein geringes 
Potenzial. Bereits die Ex-Ante-Evaluierung weist darauf hin, dass der ELER nicht das zentrale Förder-
programm und Politikinstrument zur Beseitigung struktureller Benachteiligungen (wie z. B. der soge-
nannte Gender Pay Gap) ist. Die Potenziale der ELER-Förderung bestehen vor allem darin, (1) die Wirk-
samkeit von Maßnahmen durch gendersensible Planung und Umsetzung zu verbessern, (2) die Gleich-
stellung von Männern und Frauen durch Qualifizierung/Wissensvermittlung und in der Teilhabe an 
Entscheidungsprozessen zu unterstützen und (3) nicht zur Verfestigung von Disparitäten beizutragen 
bzw. ggf. vorhandene Disparitäten abzubauen.  

Im AIR 2016 erfolgte bereits eine Kategorisierung der Maßnahmen des EPLR nach ihrer Relevanz 
im Hinblick auf Gleichstellung. 

 

Insgesamt ist ein großer Teil des PFEIL als gleichstellungsneutral zu bewerten.  

Als potenziell gleichstellungsrelevant können die Teilmaßnahmen 4.1 und 4.2 im Hinblick auf die Be-
schäftigungssituation von Frauen, die Teilmaßnahmen 16.1 und 16.7 im Hinblick auf die Teilhabe an 

   

Tabelle 8-1:  Bewertung der Gleichstellungsrelevanz der Maßnahmen des PFEIL 

Kategorie Definition (Teil)Maßnahmen bzw. Vorhaben-
arten 

gleichstellungsneutral Teilmaßnahmen/Vorhabenarten zielen 
nicht auf gleichstellungsrelevante Wir-
kungsfelder ab. 

1.2, 4.3, 4.4, 5.1, 7.1 EELA, 7.6 (EELA, 
FGE, SEE, ÜKW), 10.1, 11.1, 13.2, 
14.1 

potenziell gleichstellungsrele-
vant 

Teilmaßnahmen/einzelne Vorhaben kön-
nen Wirkungen in einem gleichstellungsre-
levanten Wirkungsfeld entfalten. 

4.1, 4.2, 7.3, 16.1 EIP, ggf. 16.7 LaGe,  

gleichstellungsorientiert Teilmaßnahmen/einzelne Vorhaben kön-
nen Wirkungen in einem gleichstellungsre-
levanten Wirkungsfeld entfalten und dies 
wird über die Zielformulierung und/oder 
PAK formuliert 

1.1, 2.1, 7.1 DEP, 7.2, 7.4, 7.5, 16.7 
ReM, 16.9, 19 

gleichstellungsaktiv Teilmaßnahme verfolgt gezielt die Verbes-
serung der Gleichstellung als Ziel. 

- /-  

Quelle: TI 
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Entscheidungsprozessen betrachtet werden. Auch Teilmaßnahme 7.3 bietet erhebliche Potenziale, die 
aber nur durch ergänzende Aktivitäten erschlossen werden können.  

Als gleichstellungsorientiert können die Maßnahmen 1.1, 2.1. und fast alle im Schwerpunktbereich 
(SPB) 6b programmierten Teilmaßnahmen eingeordnet werden. Die Berücksichtigung von Gleichstel-
lungsaspekten erfolgt in diesen Teilmaßnahmen über entsprechende Auswahlkriterien (AWK) und För-
derangebote. LEADER bietet dabei grundsätzlich das Potential in allen relevanten Wirkungsbereichen 
Projekte zu realisieren. Das tatsächliche Wirkspektrum hängt letztlich von den in den LAGn ausgewähl-
ten Projekten ab.  

Beiträge zum Thema Nichtdiskriminierung finden sich ebenfalls in fast allen Teilmaßnahmen des SPB 
6b, z. B. durch die Förderung barrierefreier Nah-/Grundversorgungseinrichtungen sowie durch ent-
sprechende AWK für einen barrierefreien Zugang. 

Im Rahmen der Evaluierung erfolgt eine Auswertung der maßnahmenspezifischen Erhebungen im Hin-
blick auf Gleichstellung und Nichtdiskriminierung. Beispielhaft wird im Folgenden kurz auf Evaluie-
rungsergebnisse der M19 eingegangen: 

− In den REK wurde das Thema Gleichstellung von Männern und Frauen in rund 80 % der Regio-
nen aufgegriffen (d.h. in Ziel oder Handlungsfeld verankert, in den AWK berücksichtigt oder 
mit konkreten Projektideen hinterlegt), das Thema Barrierefreiheit sogar in 93 % der Regionen. 
Andere relevante Themen wie Familienfreundlichkeit (63 % der Regionen) und Integration von 
Menschen mit Migrationshintergrund (61 % der Regionen) wurden etwas weniger aufgegrif-
fen. In mehreren Regionen (zwischen 32 und 44 % der LEADER-Regionen) gab es eine gezielte 
Ansprache bzw. spezifische Beteiligungsformate für junge Menschen, Frauen, SeniorInnen o-
der Menschen mit Behinderung während der REK-Erstellung. 

− Die LAG-Befragung zeigt, dass aus Sicht von rund 75 % der befragten Akteure die Zielgruppen 
Familien, Frauen und SeniorInnen in der LEADER-Umsetzung angemessen berücksichtigt wur-
den. Hinsichtlich der Zielgruppen Jugend und Menschen mit Handicaps waren nur 56  bzw. 
67 % dieser Ansicht (siehe auch Antwort zu Bewertungsfrage 17). Hier besteht also noch Ver-
besserungspotential. 

 
Unabhängig von diesen spezifischen inhaltlichen Zielausrichtungen sind in den ersten Jahren der Pro-
grammumsetzung weitere Aktivitäten umgesetzt worden, um einen Beitrag zur Gleichstellung von 
Mann und Frau und zur Nichtdiskriminierung zu leisten.  

In der Öffentlichkeitsarbeit fand das Thema zum Beispiel im Rahmen des Internetauftritts 
(www.pfeil.niedersachsen.de) Berücksichtigung, u.a. durch eine barrierefreie Webseite (ReadSpea-
ker). Auch die gendersensible Sprache sowie die Vermeidung von Darstellungen und Abbildungen ste-
reotyper Geschlechterrollen fanden auf Internetseiten, in Flyern und in Medieninformationen Beach-
tung.  

Die Geschlechterzusammensetzung des BGA (Anteil der Frauen 32 %, einschl. der Vertretungen 39 %) 
ist nicht optimal. Sie kann aber aufgrund fehlender Einflussmöglichkeiten seitens der Verwaltung nicht 
gesteuert werden, da jeweils die Institution Mitglied im BGA ist und ihre Vertretung in persona selbst 

http://www.pfeil.niedersachsen.de/
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vornimmt. Anzumerken ist, dass gleichstellungsrelevante Organisationen wie z.B. die Landesarbeitsge-
meinschaft der kommunalen Frauenbüros Niedersachsen und der Nds. Landfrauenverband in dem 
Gremium vertreten sind. Aber auch Vertreter/innen von Institutionen, die sich besonders stark für die 
Belange von Frauen einsetzen, wie z.B. die Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege 
und das Nds. Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung gehören dem BGA an.  

8.2  b) Nachhaltige Entwicklung (Artikel 8 der VO (EU) Nr. 1303/2013)  

In Verbindung mit der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 808/2014, Anhang VII, Ziffer 8 ist eine Prü-
fung von Maßnahmen vorzunehmen, mit denen sichergestellt werden soll, dass Ziele und Umsetzung 
der ELER-Programme mit dem Prinzip der nachhaltigen Entwicklung und der Förderung des EU-Ziels 
der Erhaltung, des Schutzes und der Verbesserung der Umwelt gemäß Artikel 11 und Artikel 91 Absatz 
1 des Vertrages, auch unter Berücksichtigung des Verursacherprinzips, vereinbar sind. Darüber hinaus 
sind Informationen über die Förderung von Klimaschutzzielen (Klimawandelerfassung) vorzulegen. Ge-
mäß Art. 8 der VO (EU) Nr. 1303/2013 umfasst „Nachhaltige Entwicklung“ die Aspekte Umweltschutz, 
Ressourceneffizienz, Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel, biologische Vielfalt, Katastrophen-
resistenz sowie Risikoprävention und -management.  

Die grundlegende Vereinbarkeit des PFEIL mit den Zielen einer nachhaltigen Entwicklung wurde im 
Rahmen der SUP geprüft und damit sichergestellt. 

Im Rahmen des PFEIL werden diese Aspekte in erster Linie in den Prioritäten 4 und 5 adressiert, in 
Priorität 4 insbesondere die biologische Vielfalt, Boden- und Wasserschutz, in Priorität 5 insbesondere 
Klimaschutz. Die Katastrophenresistenz und Risikoprävention sowie wesentliche Aspekte der Anpas-
sung an den Klimawandel werden mit dem Hochwasser- und Küstenschutz im Schwerpunktbereich 3B 
adressiert.  

Darüber hinaus können weitere Maßnahmen und Teilmaßnahmen oder Vorhabenarten des EPLR einen 
Beitrag zu den o.g. Aspekten leisten, z. B. als Effekt ihrer grundlegenden Wirkmechanismen oder durch 
das Angebot entsprechender Fördermöglichkeiten. Auch über die Festlegung von Förderbedingungen 
oder über Projektauswahlkriterien (AWK) kann eine Steuerung erfolgen.  

Aufgrund der grundlegenden Wirkmechanismen trägt v. a. die Flurbereinigung zu Klimaschutzzielen 
bei, indem über die Flächenarrondierung eine Treibstoffersparnis erreicht wird (siehe Ex-post-Bewer-
tung).  

Teilmaßnahmen, die in einzelnen Fördergegenständen umwelt- und klimarelevante Förderangebote 
enthalten, sind z. B. die Teilmaßnahme 2.1 mit entsprechenden Beratungsmodulen, die Teilmaßnahme 
4.1 mit der Förderung von Geräten zur emissionsarmen Ausbringung von Wirtschaftsdünger und die 
Teilmaßnahmen 4.3 Flurbereinigung mit spezifischen umweltrelevanten RL-Ziffern.  

Als Beispiele für die Festlegung von Förderbedingungen sind die Teilmaßnahmen 4.1 und 4.2 zu nen-
nen. Bei der Teilmaßnahme 4.1 ist bei viehhaltenden Betrieben eine über das derzeitige Fachrecht 
hinausgehende Güllelagerkapazität nachzuweisen und bei 4.2 muss ein Vorhaben mind. 10% Ressour-
cen einsparen, um förderfähig zu sein.  
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In den AWK wird u. a. das Übertreffen gesetzlicher Umwelt- und Klimaschutzstandards (Teilmaßnahme 
4.2) bzw. eine besonders umwelt- bzw. klimaschonende Ausrichtung der Begünstigten bzw. des Vor-
habens (z. B. Punkte für ökologisch wirtschaftende Betriebe bei Investitionen im Rahmen der Teilmaß-
nahme 4.1, Punkte für Flächeneinsparung und -entsiegelung bei den Teilmaßnahmen 7.2 und 7.4) oder 
auch sehr allgemeine formulierte Punkte für Klimaschutz und Klimafolgenanpassung (Teilmaßnahmen 
7.2, 7.4 und 7.6 Kulturerbe) honoriert.  

Auch die LEADER-Regionen waren gehalten, in ihren Entwicklungsstrategien den Bereich Klima-/Um-
weltschutz zu behandeln. Dies wurde bei den Kriterien für die Auswahl der Regionen auch geprüft und 
entsprechend in vielen Regionen in den Entwicklungsstrategien aufgegriffen. Letztlich ist der Beitrag 
der LEADER-Regionen von den in den Regionen konkret ausgewählten Vorhaben abhängig.  

Tabelle 8-2 zeigt im Überblick, wie die nicht prioritär in den relevanten SPB programmierten Teilmaß-
nahmen und Vorhabenarten für das Querschnittsziel (QZ) der Nachhaltigkeit qualifiziert wurden. Die 
Einordnung erfolgte auf Basis von Angaben der Fachreferate und der Analyse von Programmdokumen-
ten (PFEIL, Richtlinien, AWK). 

Damit wurden auch zentrale Maßnahmen der SPB 2A, 3A und 6B auf das QZ Nachhaltigkeit ausgerich-
tet. In welchem Umfang diese Fördervoraussetzungen und AWK tatsächlich zu zusätzlichen Effekten 
im Hinblick auf die relevanten Nachhaltigkeitsaspekte geführt haben, wird im Rahmen der Evaluierung 
untersucht. Erste Ergebnisse zeigen, dass in den Maßnahmen durchaus Vorhaben mit der Relevanz für 
das QZ Nachhaltigkeit gefördert wurden.  

Beispielhaft wird im Folgenden kurz auf Evaluierungsergebnisse aus dem SPB 6B (siehe auch Antwort 
zu Bewertungsfrage 17) eingegangen:  

• Die Befragung der Regionalmanagements zeigt, dass das Themenfeld Umweltverträglichkeit (inkl. 
Klimaschutz) in LEADER (insgesamt 42 Regionen) in 36 Regionen in einem Ziel oder Handlungsfeld 
des REK und in 24 Regionen in den AWK verankert wurde, in 22 Regionen gab es bereits in den REK 
konkrete Projektideen hierzu. In den ILE-Regionen (insgesamt 20 Regionen) war das Themenfeld 
in 18 Regionen in einem Ziel oder Handlungsfeld des ILEK und in 10 Regionen in den AWK verankert 
wurde, in 9 Regionen gab es bereits in den REK konkrete Projektideen hierzu. Daneben war in allen 
Regionen auch das Thema Innenentwicklung in den ILEK verankert.  

• Die LAG-Befragung zeigt, dass aus Sicht von rund 64 % der befragten Akteure das Thema Umwelt-
/Naturschutz und aus Sicht von 58 % das Thema Klimaschutz in der Umsetzung der Entwicklungs-
strategie angemessen berücksichtigt wurde. 24 % der befragten Akteure waren der Ansicht, dass 
das Thema Umwelt-/Naturschutz „eher zu wenig“ bzw. „zu wenig“ berücksichtigt wurde. Hinsicht-
lich des Themas Klimaschutz äußerten 33 % der Befragten diese Einschätzung.  

• Lt. Befragung der Akteure in den ILE-Regionen, waren rund 70 % der Befragten der Ansicht, dass 
die Themen Umwelt-/Naturschutz und Klimaschutz in der Umsetzung der Entwicklungsstrategie 
angemessen berücksichtigt wurden. Aus Sicht von 20 % (Umwelt-/Naturschutz) bzw. 25 % (Klima-
schutz) der Befragten wurde das jeweilige Thema „eher zu wenig“ bzw. „zu wenig“ berücksichtigt.  

Detailliertere Erkenntnisse zum Beitrag der Förderung zu den einzelnen Aspekten des QZ Nachhaltig-
keit können den Antworten auf die Gemeinsamen Bewertungsfragen 24, 26 und 28 entnommen wer-
den.  
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Für die Unterstützung der Klimaschutzziele entsprechend der DVO (EU) Nr. 215/2014, Anhang II  wur-
den bis zum 31.12.2018 rund 37,5 % der zur Verfügung stehenden ELER-Mittel eingesetzt (ca. 259 Mio. 
Euro). Ein Großteil stammt dabei aus Priorität 4. 

 

8.3  c) Rolle der Partner gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 bei 
der Durchführung des Programms 

Die Partnerbeteiligung während der Aufstellung von PFEIL für die FP 2014-2020 ist im Programmpla-
nungsdokument ausführlich beschrieben. Auf der Grundlage des Art. 5 der VO (EU) Nr. 1303/2013 wird 
im Folgenden auf die Partnerbeteiligung in der Umsetzung eingegangen. 

Zusammensetzung und Struktur der Partnerbeteiligung 

Zur Begleitung von PFEIL in NI/HB wurde ein Begleitausschuss (BGA) für die FP 2014-2020 eingesetzt. 
Der BGA setzt sich aus 36 VertreterInnen zusammen, der Frauenanteil beträgt rund 32 Prozent. 14 
Mitglieder gehören den Behörden und 22 den relevanten Wirtschafts-, Sozial- und Umweltpartnern 
sowie weiteren Nichtregierungsorganisationen (WiSo-P.) beider Länder an. Den Vorsitz im BGA führt 
das MB, Ref. 103 EU-Koordinierung. 
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Um den BGA arbeitsfähig zu halten, ist die Anzahl der WiSo-P. begrenzt. Die ausgewählten Mitglieder 
wirken als Multiplikatoren für die anderen Organisationen und sind verpflichtet, diese ausreichend 
über die Tätigkeiten des BGA zu informieren. Anliegen der nicht beteiligten Organisationen werden 
über die im BGA vertretenen Verbände in die Beratungen eingebracht (Sprechermodell). Die WiSo-P. 
erhalten die für sie relevanten Unterlagen im Vorfeld der BGA-Sitzung. 

Folgende Sitzungen des BGA fanden statt: 

• 1. konstituierende Sitzung des BGA am 07.07.2015 

• 2. Sitzung des BGA am 24.11.2015 

• 3. Sitzung des BGA am 21./22.06.2016 

• 4. Sitzung des BGA am 20.06.2017 

• 5. Sitzung des BGA am 15.12.2017 

• 6. Sitzung des BGA am 21.06.2018 

• 7. Sitzung des BGA am 11.10.2018 

 

Tagesordnungen und Präsentationen der Sitzungen sind auf der Internetseite von PFEIL abrufbar. Die 
Inhalte der ersten drei BGA-Sitzungen in den Jahren 2015 und 2016 können dem Durchführungsbericht 
2016 entnommen werden. 

Inhalte der durchgeführten BGA-Sitzungen in den Jahren 2017 und 2018 

Im Mittelpunkt der 4. Sitzung des BGA standen der Durchführungsbericht 2016 und die Evaluierungstä-
tigkeit des externen Evaluators Thünen-Institut. Des Weiteren präsentierte die ELER-Verwaltungsbe-
hörde den aktuellen Umsetzungsstand des Programms, und zwei Fachreferate informierten über Än-
derungen ihrer Projektauswahlkriterien (AWK), zu denen die Begleitausschussmitglieder angehört 
wurden. Abgerundet wurde die 4. Sitzung durch die Vorstellung der auf Landes-, Bundes- und EU-
Ebene begonnenen Diskussionen zur EU-Förderung post 2020. 

Die 5. Sitzung des BGA fand als eintägige Sitzung in Hannover statt. Wesentliche Tagesordnungspunkte 
waren die neuen Entwicklungen auf EU-Ebene zur Zukunft der Gemeinsamen Agrarpolitik, die Neuab-
grenzung der Gebietskulisse „Benachteiligte Gebiete“ sowie der 2. Änderungsantrag PFEIL.  

Bei der 6. Sitzung des BGA standen die Vorstellung der PFEIL-Umsetzung, des jährlichen Durchfüh-
rungsberichts und der Ergebnisse der Evaluierung im Mittelpunkt. Vertiefend wurden Ergebnisse zur 
Online-Befragung der WiSo-P. und der Ringelschwanzprämie vorgestellt. Weitere Tagesordnungs-
punkte waren die EU-Förderung nach 2020, die Änderung von Auswahlkriterien bei einzelnen Maß-
nahmen und der Überblick über die PFEIL-bezogene Öffentlichkeitsarbeit. Der Leiter der Zahlstelle gab 
einen Überblick über Fehlerraten, Prüfungen durch den Europäischen Rechnungshof, den novellierten 
Staatsvertrag mit Bremen und die Umstellung der Technischen Hilfe auf das Erstattungsprinzip. 

In der 7. Sitzung des BGA stand der 3. Änderungsantrag im Zentrum. Dieser war u. a. erforderlich, um 
die Etappenziele im Leistungsrahmen zu erreichen. Vorgestellt wurden zudem Befragungsergebnisse 
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zur Maßnahme „Transparenz schaffen“. Die aktuellen Entwicklungen zur Weiterentwicklung der GAP 
nach 2020 wurden präsentiert und diskutiert. 

Daneben wurde auch die Möglichkeit genutzt, die PartnerInnen im Rahmen von Umlaufverfahren zu 
Änderungen im Auswahlverfahren der Förderanträge zu beteiligen. Insgesamt gab es acht Anhörungen 
des BGA im Umlaufverfahren: AWK VuV und LEADER, AWK BMQ, AWK FKU, AWK AFP, 1. Änderungs-
antrag, AWK Flurbereinigung - Kultur und Erholung, AWK AFP sowie AWK EB. 

Ferner informiert das MB den BGA mit Infobriefen über aktuelle Entwicklungen. 

Weitere Beteiligung  

Neben dem BGA fanden auch Info-Veranstaltungen auf EPLR-Ebene statt, zu denen alle WiSo-P. einge-
laden wurden. Insgesamt gab es bereits vier Veranstaltungen. Im Oktober 2013 wurde die Zukunft von 
PROFIL in der FP 2014-2020 vorgestellt und die bisherigen Planungen erörtert. Im April 2014 wurde 
der aktuelle Planungsstand des Programmentwurfs dargestellt und die Bedarfsanalyse und Strategie 
sowie die Bildung eines vorläufigen BGA für die FP 2014-2020 präsentiert. Im Juli 2014 wurde der ak-
tuelle Umsetzungsstand auf EU-, Bundes- und Landesebene und die Maßnahmen vorgestellt sowie ein 
Ausblick gegeben. Im November 2016 wurden die Ergebnisse der Ex-post-Bewertung von PROFIL im 
Rahmen der 7-Länder-Evaluierung vorgestellt. Abgerundet wurde das Treffen mit der Erörterung der 
Fragen, was kann Evaluierung (methodisch) leisten, was konnte aus der Evaluierung von PROFIL gelernt 
werden und was sieht der Fahrplan für die PFEIL-Evaluierung vor. 

Im Rahmen der Vorbereitungen für die FP 2021-2027 fand im Dezember 2018 eine weitere Info-Ver-
anstaltung für die WiSo-P. mit dem Titel ELER-Zukunft 2021-2027: Was brauchen wir als WiSo-Partner 
in der ländlichen Entwicklung?“ statt.  

Darüber hinaus wurden auch Beteiligungsstrukturen in anderen Bereichen eingerichtet, die an positive 
Erfahrungen der Vorperiode anknüpfen.  

Im Rahmen der Partnerschaft legt die VB Wert darauf, auch mit potentiellen Antragstellern und den 
Fachbereichen zusammenzuarbeiten. Vor diesem Hintergrund haben sich in mehreren Maßnahmen 
von PFEIL Strukturen mit regelmäßigen Zusammenkünften entwickelt. Beispielhaft können hier der 
LEADER Lenkungsausschuss (als Zusammenkunft aller LEADER-Regionen mit den Bewilligungsbehör-
den und ML), Zusammenkünfte der operationellen Gruppen einschl. des Innovationsdienstleisters in 
der Maßnahme EIP sowie Zusammenkünfte mit der Koordinierenden Stelle in der Maßnahme „Trans-
parenz schaffen“ genannt werden. 

 

9 Fortschritte bei der Sicherstellung eines integrierten Konzepts 

Strukturelle Ausrichtung der Verwaltung auf die Zusammenarbeit zwischen den Fonds 
Die Abstimmung zwischen dem ELER und den ESI-Fonds ist in Niedersachsen von besonderer Bedeu-
tung. Daher wurden spezifische Strukturen geschaffen, um die Abstimmung noch weiter zu verbessern. 
Nach der Landtagswahl 2013 wurde in der StK eine neue Abteilung für "Regionale Landesentwicklung 
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und EU-Förderung" eingerichtet. In dieser Abteilung lagen neben der Verwaltungsbehörde EFRE/ESF 
für Niedersachsen auch die strategische Koordinierung für das ELER-Programm sowie die Zuständig-
keiten für die verschiedenen Programme der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Nach der Land-
tagswahl 2017 wurde diese Abteilung in das neugeschaffene Ministerium für Bundes- und Europaan-
gelegenheiten und Regionale Entwicklung (MB) überführt. Durch diese Strukturen wird sowohl die 
Identifikation von Schnittstellen und Abgrenzungskriterien erleichtert, als auch die Entwicklung fonds-
übergreifender Förderansätze (z.B. Breitbandförderung) gestärkt und Synergien gehoben. Darüber 
hinaus wurde die Harmonisierung von Verwaltungsverfahren vorangetrieben, was sowohl für die Ver-
waltungen als auch die FördermittelempfängerInnen zu Vereinfachungen führen kann.  

Ein Beispiel für die enge Zusammenarbeit ist das gemeinsame Vorgehen bei der Anpassung der AnBest 
ELER sowie der AnBest EFRE/ESF mit der im Vorgriff auf die bevorstehende Einführung der Unter-
schwellenvergabeordnung (UVgO) sowie die erwarteten Änderungen des Niedersächsischen Tarif-
treue- und Vergabegesetzes (NTVergG) Erleichterungen  für die Vergabe von Aufträgen erreicht wer-
den konnten. Auch hinsichtlich der Klärung von Fragen zur Besteuerung der EU-Förderung kommt es 
zu einem gemeinsamen Vorgehen der Fonds. 

Ein wesentlicher Vorteil für die Sicherstellung der Kohärenz und der Komplementarität, aber auch des 
kontinuierlichen Austauschs zwischen den Fonds ist die organisatorische Zusammenfassung der ELER-
Koordinierung sowie der Verwaltungsbehörde EFRE/ESF im MB in einem Referat. 

Auch jenseits organisatorischer Strukturen innerhalb der Landesverwaltung ist in Niedersachsen die 
Zusammenarbeit zwischen den Fonds gegeben. So ist die Verwaltungsbehörde des EFRE/ESF im BGA 
PFEIL vertreten, umgekehrt ist die Verwaltungsbehörde des ELER im BGA des EFRE/ESF vertreten. 

Zuvor waren bereits im Rahmen der Programmaufstellung des Multifondsprogramms EFRE/ESF die 
Verwaltungsbehörde des ELER bzw. nach der bereits erwähnten organisatorischen Umstrukturierung 
im Jahr 2013 die neu geschaffene ELER-Koordinierung an der AG Programmaufstellung des EFRE/ESF 
beteiligt. 

Inhaltliche Zusammenarbeit zwischen den Fonds 

Inhaltlich werden die Kohärenz und die Komplementarität in den einzelnen Programmen durch eine 
enge Abstimmung bei fondsübergreifenden Schnittstellen gestärkt. Diese sind in den Bereichen KMU-
Förderung, Breitbandausbau, Qualifizierung, Tourismus und Dorfentwicklung und Städtebauförderung 
gegeben. Auch wurde die stärkere Verankerung der Querschnittsziele (u. a. Innovation, Klimaschutz 
sowie Gleichstellung von Männern und Frauen) fondsübergreifend vorangetrieben. 

Der Schwerpunkt des EFRE liegt dabei auf der Stärkung von Innovation und Forschung, der Verringe-
rung der CO2-Emmissionen sowie der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von kleinen und mittleren 
Betrieben. Es bestehen Verknüpfungen zur Förderung der landwirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit 
und zum Klimaschutz. Schwerpunkt des ESF sind Armutsbekämpfung, lebenslanges Lernen und Chan-
cengleichheit, woraus sich Bezüge zur ländlichen Entwicklung und der Entwicklung des ländlichen Ar-
beitsmarktes ergeben. Der EMFF setzt seine Schwerpunkte auf die Umstellung auf eine nachhaltige 
Fischerei und die Erschließung neuer Wirtschaftstätigkeiten in den Küstengemeinden. Durch die Lokale 
Fischereiaktionsgruppe (FLAG) Niedersächsische Nordseeküste bestehen Berührungspunkte zur ELER-
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Förderung, v.a. zur ELER-Maßnahme LEADER, die auch in der Strategie der FLAG dargestellt sind (vgl. 
http://www.fischwirtschaft-nordsee.de/images/download/Strategie.pdf). 

Insbesondere im Bereich der Moorentwicklung wird in Niedersachsen ein integrierter Ansatz verfolgt 
um die Funktion der Moore als Lebensraum und Kohlenstoffspeicher wiederherzustellen. Gemeinsame 
Grundlage der Förderung ist das Landesprogramm des MU „Niedersächsische Moorlandschaften – 
Grundlagen, Ziele, Umsetzung“ (Mai, 2016), in dem die verschiedenen Ansatzpunkte zur Umsetzung 
eines klimaschonenden Moormanagements beschrieben werden. In Kap. 7.4 des Landesprogramms 
werden die verschiedenen Förderansätze beschrieben und das Verhältnis zueinander dargestellt. We-
sentliches Ziel der Fördermaßnahme Flächenmanagement für Klima und Umwelt (FKU) aus dem ELER 
ist die Arrondierung von öffentlichen Flächen, um darauf großflächig Moormanagementmaßnahmen 
durchführen zu können. Das Förderprogramm „Klimaschutz durch Moorentwicklung“ aus dem EFRE 
soll demgegenüber alle Vorhaben unterstützen, die zu einer Reduzierung von Treibhausgas-Emissio-
nen aus Mooren führen können. Diese Vorhaben können dann in den durch FKU arrondierten Moor-
bereichen umgesetzt werden. Nach Einschätzung des Evaluators befinden sich viele der über EFRE ge-
förderten Projekte allerdings noch im Bereich der umsetzungsorientierten Grundlagenforschung und 
eine großflächige Umsetzung moorschonender Bewirtschaftungspraktiken braucht Zeit. In einzelnen 
Projekten werden aber bereits Maßnahmen der Wiedervernässung geplant und umgesetzt (z. B. in der 
Diepholzer Moorniederung oder im Gifhorner Moor). Im Gifhorner Moor läuft derzeit auch ein Flurbe-
reinigungsverfahren, das über FKU finanziert wird. Im Rahmen der Evaluierung soll in einer Fallstudie 
näher untersucht werden, wie hier die verschiedenen Förderstränge zusammenlaufen und sich ggf. 
ergänzen.  

Umsetzung von CLLD und LEADER 
Die Anwendung von CLLD beschränkt sich in Niedersachsen auf den ELER. Einen CLLD-Multifondsan-
satz gibt es nicht. Unabhängig davon können neben dem PFEIL auch andere Förderprogramme für die 
LEADER-Regionen von Bedeutung sein. In der Evaluierung wurden daher bei einer Abfrage in 2017 auch 
Projekte erfasst, die mit anderen Finanzierungsquellen realisiert wurden und zu den Entwicklungsstra-
tegien der LEADER-Regionen beitragen. Die Auswertung zeigt, dass Förderangebote der anderen ESI-
Fonds bis zum Erhebungszeitpunkt nur vereinzelt Relevanz hatten. 

Im Feld der Regionalentwicklung bestehen potentielle Schnittstellen zwischen den LEADER-Regionen 
und im Rahmen anderer Förderprogramme geförderten bzw. für die Umsetzung relevanten regionalen 
Koordinierungsstrukturen, z. B. den Regionalen Handlungsstrategien (RHS), den Metropolregionen o-
der auch touristisch ausgerichteten Kooperationen. Die Koordination erfolgt hierbei von den Akteuren 
vor Ort. Von den LEADER-Regionen wurden in der o. g. Abfrage der Evaluierung u. a. Metropolregio-
nen, Naturparke, Tourismus-GmbHs, Regionale Handlungsstrategien (RHS), der SüdniedersachsenIn-
novationscampus (mit EFRE-Mitteln unterstützt) oder das Fachkräftebündnis Nord-West (mit ESF-Mit-
teln unterstützt) genannt.  

10 Bericht über den Einsatz der Finanzinstrumente 

In Niedersachen und Bremen werden keine Finanzinstrumente eingesetzt. 
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11 Anhang 

1. Vierteljährliche Ausgabenerklärung 

2. Tabellen A-F  

• Tabelle A: Mittelbindungen, aufgeschlüsselt nach Maßnahmen und Schwerpunktbereichen 

• Tabelle B: Realisierte Outputindikatoren, aufgeschlüsselt nach Maßnahmen und Schwerpunkt-
bereichen 

• Tabelle C: Aufschlüsselung relevanter Ergebnisse (Outputs) und Maßnahmen, nach Art des Ge-
biets, Geschlecht und/oder Alter 

• Tabelle D: Stand der Zielverwirklichung 

• Tabelle E: Begleitung von Übergangsmaßnahmen 

• Tabelle F: Realisierung der Leistungsrahmenindikatoren (ab 2017) 

• Programmspezifische Indikatoren 

3. Übersichtskarte zu LEADER- und ILE-Regionen 

4. Strukturlandkarte 

5. Literaturverzeichnis 
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III Quellen 

Rechtsquellen auf Landesebene 

EPLR: Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (2017): 
PFEIL 2014-2020 – Programm zur Förderung der Entwicklung im ländlichen Raum Niedersachsen und 
Bremen 2014 bis 2020 (in der Fassung vom 01.03.2017). Hannover. www.pfeil.niedersachsen.de 

Rechtsquellen auf EU-Ebene 

ELER-Verordnung: VO (EU) Nr. 1305/2013 des europäischen Parlamentes und des Rates vom 17. De-
zember 2013 über die Förderung der ländlichen Entwicklung durch den Europäischen Landwirtschafts-
fonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) und zur Aufhebung der VO (EG) Nr. 1698/2005 

ELER-Durchführungsverordnung: VO (EU) Nr. 808/2014 der Kommission vom 17. Juli 2014 mit Durch-
führungsvorschriften zur VO (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Förderung der ländlichen Entwicklung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwick-
lung des ländlichen Raums (ELER)  
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